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VORWORT 

Begriff und Strafverfolgung der "Wirtschaftskriminalität" haben erst 
seit dem zweiten Weltkrieg in Wissenschaft und Praxis größere 
Beachtung gefunden. Dies verwundert insofern, als sich Hinweise 
auf delinquentes Handeln im Wirtschaftsleben bereits seit der 
Frühzeit finden lassen: So führen schon der Codex Hammu'rabi und 
die Constitutio Criminalis Carolina einschlägige Tathandlungen an, 
und im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit beklagt Erasmus 
von Rotterdam: "Stiehlt einer ein Geldstück, dann hängt man ihn. 
Wer öffentliche Gelder unterschlägt, wer durch Monopole, Wucher 
und tausenderlei Machenschaften und Betrügereien noch so viel 
zusammenstiehlt, der wird unter die vornehmen Leute gerechnet. 
Wer irgend jemand Gift verabfolgt, wird wie ein Giftmörder bestraft, 
wer durch gepanschten Wein oder verdorbenes Öl das Volk vergif-
tet, geht frei aus." Daß diese Problematik bis in die heutige Zeit 
sowohl im deutschen wie auch im amerikanischen Rechtskreis nichts 
von ihrer Aktualität eingebüßt hat, zeigt die Vielzahl der hiermit 
befaßten Arbeiten. 

Wenngleich also das Problem der Wirtschaftsdelinquenz schon seit 
langer Zeit bekannt war, so wird bis heute in der Literatur das 
Fehlen von empirischen Studien zu Umfang, Erscheinungsbild, Struk-
tur und Täterbild sowie darauf basierender Erklärungsansätze be-
mängelt. Dieses Defizit wurde insbesondere in der Diskussion um 
die Schadenshöhe und der vermuteten hohen Sozialschädlichkeit der 
wirtschaftskriminellen Tathandlungen deutlich. 

Aufgrund des Fehlens von fundierten Kenntnissen über den Umfang, 
die Struktur und die Erledigung von Wirtschaftsstraftaten wurden 
daher zu Beginn der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 
Überlegungen angestellt, die von den Staatsanwaltschaften erledigten 
Wirtschaftsstrafverfahren in einer Statistik zu erfassen. Diese Lücke 
schließt die "Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach 
einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE), deren Auswerttmg und Archi-
vierung dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-
les Strafrecht, Forschungsgruppe Kriminologie, auf der 44. Konferenz 
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der Justizminister und -senatoren im Jahre 1974 übertragen worden 
sind. Auf der Grundlage dieser Erhebung hat sich der Bereich der 
Wirtschaftskriminalität zu einem kriminologischen Forschungsschwer-
punkt am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht entwickelt, zu dem auch bereits einschlägige Veröffent-
lichungen vorliegen. 

Mit den seit 1974 gespeicherten Daten wurde in de.r vorliegenden 
Arbeit_ ein 8-Jahres-Zeitraum (1974 1981) ausgewertet, der zum 
ersten Mal ein Bild von Umfang, Struktur und Erledigungsmuster 
der Wirtschaftsstraftaten in der Bundesrepublik Deutschland auf 
empirischer Grundlage aufgezeigt. 

Eine Untersuchung dieses Umfangs bedarf der Mitarbeit und Unter-
stützung vieler. Maßgeblich für das Zustandekommen dieser Arbeit 
war die Unterstützung und die Genehmigung zur Durchführung der 
Analyse durch die Justizminister und Justizsenatoren der Länder 
sowie das Bundesministerium der Justiz. Wesentlich hat der vorlie-
gende Band von den Anregungen und Hinweisen durch Herrn Prof. 
Dr. Günther Kaiser profitiert, dem ich ebenso danke wie Frau 
Cl_audia Bischoff, Herrn Michael Knecht, Herrn Roland Schönherr, 
Herrn Olaf Grosch und Herrn Markus Sickenberger für die kritische 
Durchsicht des Manuskriptes. Bei der Erstellung der Tabellen und 
Schaubilder haben mir Frau Claudia Bischoff, Frau Birgit Eppler, 
Frau Christine Hallekamp, Frau Ulrike Lottes und Herr Thomas 
Maier geholfen. Bei den umfangreichen Rechenarbeiten erhielt ich 
Unterstützung von Herrn Volkhard Schönberg, Herrn Bernd Geng und 
Herrn Robert Fey. Besonders danke ich auch meiner Frau, die die 
umfangreichen Schreibarbeiten erledigte. 

Freiburg, im März 1984 Karlhans Liebl 
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O ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE 

In der Diskussion um den Begriff der Wirtschaftskriminalität stand 
auch die Frage nach Umfang und Erscheinungsbild der Wirt-
schaftskriminalität im Vordergrund. Die zur Verfügung stehenden 
amtlichen Statistiken in der Bundesrepublik Deutschland, wie die 
Polizeiliche Kriminalstatistik, die Rechtspflegestatistik und Insol-
venzstatistik, ließen hierzu allerdings nur globale, undifferenzierte 
Erkenntnisse zu. Aus diesem Grund war es nicht verwunderlich, 
daß die vorgetragenen Schadensschätzungen nur auf Vermutungen 
beruhten und somit die Forderung nach einer systematischen und 
umfassenden empirischen Untersuchung über die tatsächlichen 
Grundlagen der Wirtschaftskriminalität immer lauter wurden. Auf-

. grund dieser Forderung wurde dann in der Bundesrepublik Deutsch-
land die "Bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach 
einheitlichen Gesichtspunkten" (BWE) ins Leben gerufen. 

Auch der Vergleich mit der Situation hinsichtlich der Erfassung 
von Wirtschaftskriminalität in den anderen Ländern erbrachte für 
die meisten untersuchten Staaten ein ähnliches Ergebnis, wie es 
auch in der Bundesrepublik Deutschland vor der Einführung der 
BWE vorgelegen hat. Neben den nur äußerst bedingt aussagefähi-
gen, zudem nur in einigen Ländern existierenden und zumeist auf 
Polizeiebene bestehenden Kriminalstatistiken, fehlen Erfassungen der 
Wirtschaftskriminalität fast gänzlich. 

Vergleichbare Erfassungsversuche der Wirtschaftskriminalität wie 
die BWE sind in Europa bislang l6diglich in Frankreich gemacht 
worden. 

Weiterhin liegen aus Kanada und Australien auch bereits Analysen 
über den Umfang vor, wobei insbesondere in Australien zu Teilbe-
reichen der Wirtschaftskriminalität schon umfassende Erhebungen 
durchgeführt worden sind. 
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Intensive Beschäftigung mit der "Kriminalität der Mächtigen" haben 
in den USA die Anregungen von Sutherland nach sich gezogen. Die 
Schwerpunkte der kriminologischen Forschung waren dabei Unter-
suchungen über die Straftaten von Unternehmen, die soziale Kon-
trolle von Wirtschaftsstraftaten, Sanktionsprobleme, Verknüpfung 
von organisierter Kriminalität mit Wirtschaftskriminalität, Verbrau-
cherschutz und Wirtschaftskriminalität, Umweltdelikte im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität, Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten 
und das Erscheinungsbild von Wirtschaftsstraftätern. Ebenfalls 
wurde auch der Frage nach dem Umfang der Wirtschaftskriminalität 
nachgegangen. So erbrachten die zu verschiedenen Problempunkten 
eingerichteten "Select Committees" interessante Aufschlüsse über das 
Ausmaß von Wirtschaftsstraftaten in Teilbereichen des öffentlichen 
Lebens, insbesondere bei der medizinischen Versorgung. 

Das von der "National District . Attorneys Association" ins Leben 
gerufene "Economic Crime Project" versuchte bei den diesem Projekt 
angeschlossenen Staatsanwaltschaften das Ausmaß und die Erledi-
gungssituation der bearbeiteten Wirtschaftsstraftaten zu erfassen, 
wobei schon über mehrere Jahre recht informative Ergebnisse vor-
liegen. Leider ist jedoch die Mitarbeit in diesem Projekt auf 
freiwilliger Basis, so daß nicht alle Staatsanwaltschaften erfaßt 
werden und im übrigen seit 1982 keine bekannten Veröffentlichungen 
mehr dazu vorliegen. 

Darüber hinaus existiert noch eine im Auftrag des Justizmini-

steriums verfaßte Zusammenstellung des Ausmaßes der Wirtschafts-
kriminalität aus den verschiedenen bestehenden Statistik.en von 
Reiss und Biderman, die ebenfalls zu einem bestimmten Stichtag die 
Situation beschreibt, aber nur schwer Aussagen über den Verlauf 
und die Entwicklung gibt, da sie nicht weitergeführt wird und 
auch die verwendeten Statistiken nicht immer untereinander ver-
gleichbar sind. So muß man sich der Aussage dieser beiden 
Autoren anschließen, daß es erstaunlich sei, in diesem Bereich 
über so wenig Informationen zu verfügen. Dies gilt vor allem 
angesichts der Tats~che, da_ß die kriminologische Forschung bereits 
weitere Interessensfelder über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus 
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gefunden hat, die insbesondere in der Wirtschaftskriminalität eine 
besondere Rolle spielen, nämlich die grenzüberschreitende, interna-
tionale Wirtschaftskriminalität. 

Aufgrund des bemängelten Fehlens einer systematischen und umfas-

senden empirischen Untersuchung über die Grundlagen der Wirt-
schaf tskriminalitä t und aus -der Einsicht heraus, daß "dieser 
Mangel auch durch noch so große und wertvolle subjektive 
Erfahrungen, wie sie (die) tägliche Arbeit" bringt, nicht 
ersetzt werden kann, wurde innerhalb der Verhandlungen des 49. 
Deutschen Juristentages im September 1972 in Düsseldorf die Forde-
rung zur Einrichtung einer Erfassung der Wirtschaftskriminalität 
aufgegriffen. 

Infolge der Anregungen des 49. 
der 42. Sitzung der Ständigen 

Deutschen Juristentages wurde auf 
Konferenz der Justizminister und 

-senatoren am 29. und 30. Oktober 1973 in Saarbrücken beschlos-
sen, einen Unterausschuß der Kommission zur "Errichtung einer 
kriminologischen Zentralstelle" damit zu befassen, ein Gutachten 
für eine bundesweite und einheitliche Auswertung der im Bereich 
der Wirtschaftsstraftaten erfaßten Daten zu erstellen. 

Das Ergebnis der weiteren Beratungen war: "Die bundesweite Erfas-
sung von Wirtschaftsstrafsachen aufgrund der von der 42. Konfe-
renz der Justizminister und JustizsenatOTen beschlossenen Erhe-
bungsbogen hat planmäßig mit dem 1. Januar 1974 begonnen. Bis 
zur Übernahme der zentralen Auswertung und Aufbereitung der 
Daten über Wirtschaftsstrafsachen durch die Kriminologische Zentral-
stelle wird das Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht - Forschungsgruppe Kriminologie - unter der 
Leitung von Professor Dr. G. Kaiser in Freiburg i.Br. mit der 
Archivierung der Daten betraut werden". 

0.1 Erhebungsumfang 

Innerhalb der BWE werden alle im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland durch die Staatsanwaltschaften erledigten Verfahren, 
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die dem Bereich der Wirtschaftskriminalität angehören, in einer 

Statistik erfaßt. Dabei bestehen einige Kriterien und Merkmalsan

gaben, die erfüllt sein müssen, damit ein Verfahren der Melde

pflicht unterliegt. Das wichtigste Kriterium ist die Definition von 

Wirtschaftskriminalität. Der BWE liegt zur Definition der Wirtschafts

kriminalität der § 74 c Gerichtsverfassungsgesetz ( GVG) in seiner 

jeweiligen Fassung zugrunde. 

Innerhalb der BWE lassen sich die erhobenen Variablen in zwei 

Hauptgruppen einteilen: Zum einen werden Verfahrensdaten und zum 

anderen Daten aufgeführt, die die Erledigung oder das Ergebnis 

der Ermittlungshandlungen betreffen. 

Im bisherigen Erhebungszeitraum wurde der Aufbau des Erhebungs

bogens mehrmals geändert, wobei es jedoch in der Regel nicht zu 

einer inhaltlichen Änderung der einzelnen Variablen gekommen ist, 

sondern vielmehr zusätzliche Variablen mit in die Untersuchung 

einbezogen worden sinä. 

Im Erhebungsjahr 1974 wurden folgende Variablen erfaßt: "Staatsan

waltschaft bei dem Landgericht", "Aktenzeichen des Verfahrens", 

"Tag des Eingangs bei der Staatsanwaltschaft", "Tag der Erledi

gung", "Zahl der Einzelfälle", "Zahl der Geschädigten", "Höhe des 

Gesamtschadens", "Rechtsform der Firma des Schädigers", "Branche", 

"Zahl der Angeklagten", "angeklagte Tatbestände", "Höhe des ange

klagten Schadens", "Höhe des sonstigen Schadens", "Zahl der 

Einzelfälle", "Zahl der Geschädigten", "Erledigung durch teil weise 

Einstellung gemäß §§ 170 II, 205, 153 ff., 154 ff. StPO", "Erledi

gung durch Einstellung in vollem Umfang gemäß §§ 170 II, 205, 

153 ff., 154 ff. StPO", jeweils mit "Zahl der Beschuldigten" und 

"Zahl der Einzelfälle" sowie "Besondere Hinweise". 

Vom Jahre 1975 an kamen noch die Variablen "Art der Anklageer

hebung" (Strafkammer etc.) hinzu. Seit 1977 wurden zudem die 

Variablen "Einleitung der Ermittlung" (durch Kripo etc.), "Ge

schlecht der Beschuldigten", "Vorbelastung" ( vorbestraft und ein

schlägig vorbestraft bzw. nicht festgestellt), "Registrierung im 

Gewerbezentralregister", "Zusammenhang der Straftat des Hauptbe-
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schuldigten mit seiner Tätigkeit im Unternehmen", "Art der Geschä-
digten", "Geschätzter Gesamtschaden", "Schaden nicht schätzbar" 
sowie "andere Gründe der Erledigung" zusätzlich erhoben. 

0.2 Ergebnisse zum Ausmaß der Wirtschaftskriminalität 

In der BWE werden jährlich etwa 3,300 Verfahren erfaßt. Im 
einzelnen wurden in den Erhebungsjahren folgende Verfahrenszahlen 
gemeldet: 

1974: 2.888 Verfahren 
1975: 3.089 Verfahren 
1976: 3.647 Verfahren 
1977: 3. 727 Verfahren 
1978: 3.562 Verfahren 
1979: 3.087 Verfahren 
1980: 3.226 Verfahren 
1981: 3.102 Verfahren. 

In dem hier untersuchten 8-J:1hres-Zeitraum wurden gegen insgesamt 
48. 564 Personen Ermittlungen geführt, was eine durchschnittliche 
Beschuldigtenzahl von 6.070 Personen pro Jahr bedeutet. In den 
einzelnen Jahren zeigte sich dabei folgendes Bild: 

1974: 5.058 Beschuldigte 

1975: 5. 798 Beschuldigte 
1976: 6. 270 Beschuldigte 
1977: 6.663 Beschuldigte 
1978: 6. 630 Beschuldigte 
1979: 6.879 Beschuldigte 
1980: 5. 896 Beschuldigte 
1981: 5.370 Beschuldigte. 

Die Ergebnisse zeigten dabei, daß über 80% der Straftaten im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit des Hauptbeschuldigten im Unter-
nehmen standen. Nur bei durchschnittlich 5, 4% der Beschuldigten 
wurde diese Angabe verneint. 
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Die absolute Zahl der Einzelfälle, die den erledigten Verfahren in 

den Jahren 1974 bis 1981 zugrunde lag, betrug im Durchschnitt pro 

Jahr 76. 662 Einzelfälle. Da die Zahl der Einzelfälle pro Jahr 

jedoch sehr stark schwankte, dürfte diese Zahl nur von sekundärer 

Bedeutung sein. In den Jahren 1974 bis 1976 wurden jeweils 

zwischen 44.113 Einzelfälle (1976) und 51.150 Einzelfälle (1974) 

erledigt. Vom Jahre 1977 an kam es jedoch zu einem Anstieg der 

Einzelfallzahlen, und zwar von 59.547 (1977) auf 145.209 Einzelfälle 

(1980) und 127.843 Einzelfälle (1981). 

Die Höhe des Schadens durch Wirtschaftskriminalität ist in der 

bisherigen Literatur zur Wirtschaftskriminalität als eines der en t

scheidenden Merkmale für die "Sozialschädlichkeit" dieser Kriminali

tät angeführt worden. 

Die Schadenshöhe, die durch die BWE ermittelt werden konnte, stieg 

von 1.380,6 Mill. DM im Jahre 1974 auf 5.477,4 Mill. DM im Jahre 

1978 an und ging seither über 3.933,6 Mill. DM auf 2.616,0 Mill. 

DM im Jahre 1980 zurück, während sie im Jahre 1981 wieder auf 

3. 592, 5 Mill. DM anstieg. Im Jahre 1978 muß bei der Schadenshöhe

berücksichtigt werden, daß darin einige wenige Verfahren mit einey 

sehr hohen Schadensangabe enthalten sind. Die durchschnittliche 

Schadenshöhe pro Verfahren betrug im Jahre 1974 0, 6 Mill. DM und 

stieg im Jahre 1975 auf 1,2 Mill. DM an. Diese Durchschnittszahl

wurde auch im Jahre 1976 erreicht. 1977 stieg sie von 1,5 Mill. DM

pro Verfahren auf 1, 9 Mill. im Jahre 1978 an. In den letzten 

beiden Erfassungsjahren ging die Schadenshöhe pro Verfahren je

doch wieder auf 0,8 Mill. DM bzw. 0,9 Mill. DM zurück. Betrachtet

man die klassifizierten Angaben, so stellt man fest, daß ca. 30%

aller Verfahren in die Schadenskategorie von 10.000 bis 100.000 DM

fallen. Weitere 20% der Verfahren sind in dem Schadensbereich

zwischen 100.000 und 500.000 DM angesiedelt. In der Gruppe mit

einem Schadensbetrag über 500.000 DM läßt sich eine,· wenn auch

nur sehr geringe Zunahme von 1% (von 10% auf 11%) feststellen. 

Bei den einzelnen Tatbeständen zeigte sich, daß der Betrug das 

häufigste Delikt im Bereich der Wirtschaftskriminalität war. Er 
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hatte einen durchschnittlichen Anteil von 47, 3%, wobei sich seit 
1974 ein leichter Rückgang bemerkbar machte. An zweiter Stelle der 
Massendelikte kam die Steuerhinterziehung ( § 392 RAO und § 370 
AO) mit einem durchschnittlichen Anteil von 28, 5%, deren Anteil 
jedoch seit 1974 kontinuierlich stieg, nämlich von 22,5% im Jahre 
1974 auf 35, 8% im Jahre 1981. An dritter Stelle standen die 
Bankrottdelikte (die Delikte Bankrott, betrügerischer Bankrott und 

besonders schwerer Fall des Bankrotts wurden zusammen betrach-
tet), mit einem durchschnittlichen Anteil von 27, 1%, wobei hier ein 

deutlicher Rückgang von einem Anteil von 37, 7% im Jahre 1974 bzw. 
41,9%, im Jahre 1975 auf 20,3% im Jahre 1979, 16,5% im Jahre 1980 
und 19,1% im Jahre 1981 sichtbar wurde. Dies war umso erstaun-
licher, als die Zahl der Konkurse im gleichen Zeitraum sehr stark 
angestiegen ist. Ebenfalls zu den Massendelikten zählten die Un-
treue (§ 266 StGB) mit einem durchschnittlichen Anteil von 16,5% an 
den Verfahren, die Verstöße nach dem GmbH-Gesetz mit einem Anteil 
von 16, 4%, wobei hier ein deutlicher Anstieg von 9, 5% im Jahre 
1974 auf knapp 20,0% im Jahre 1981 sichtbar wurde, und die 
Verstöße gegen die Reichsversicherungsordnung ( §§ 529, 1428 RVO) 
mit einem durchschnittlichen Anteil von 13, 9%, wobei hier der 
Entwicklungszusammenhang mit den Bankrottdelikten auffiel. 

Die Gesamtzahl der Geschädigten war jedes Jahr sehr starken 
Schwankungen unterworfen. So wurden im Jahre 1974 noch 173.321 
Geschädigte gezählt und 1976 ein Höhepunkt mit 186. 202 Geschädig-
ten erreicht. 1977 und 1978 lag die Zahl bei knapp über 100.000 
Geschädigten und fiel im Jahre 1979 auf nur noch 66.145 zurück, 

stieg 1980 aber wieder auf 156. 004 Geschädigte. Trotz der Schwan-
kungen, dessen Ursachen im Rahmen der BWE nicht weiter unter-
sucht werden konnten, muß beachtet werden, daß 38 Geschädigte 

pro Verfahren noch immer eine sehr hohe Zahl darstellen, die die 
herausragende Bedeutung der Wirtschaftskriminalität im gesellschaft-
lichen Zusammenleben widerspiegelt. 
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0.3 Daten zur Erledigung von Wirtschaftsstrafverfahren 

Die Untersuchung ergab, daß die Dauer des Ermittlungsverfahrens 

über den gesamten Erfassungszeitraum hinweg im wesentlichen kon

stant geblieben ist (staatsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer 430 

Tage, Gesamtermittlungsdauer 590 Tage). Umfangreicher Verfahrens

stoff, komplexe Rechtsformen und beweis schwierige Tatbestände führ

ten regelmäßig zu einer längeren Ermittlungsdauer. 

Die durchgeführten multivariaten Analysen zeigten, daß einen ent

scheidenden Einfluß auf die Ermittlungsdauer die Variablen "Zahl 

der Beschuldigten", "Zahl der Einzelfälle" und "Gesamtschaden" 

ausübten: Verfahren mit mehr als einem Beschuldigten, über zehn 

Einzelfällen und einem Schaden von über 338. 000 DM beanspruchten 

eine überdurchschnittlich hohe Ermittlungsdauer (ca. 2 1/2 Jahre). 

Eine Abhängigkeit der Ermittlungsdauer zeigte sich aber auch von 

der "Rechtsform" und "Branche" des schädigenden Unternehmens 

sowie den "überprüften Tatbeständen". Komplexe Rechtsformen wie 

GmbH li Co. KG und AG kennzeichnete eine deutlich höhere Ermitt

lungsdauer als einfache (z.B. Einzelfirma). Bei der "Branche" des 

schädigenden Unternehmens machten insbesondere der Immobilienbe

reich, der Wertpapierhandel, der Großhandel und der Export/Import 

langwierige Ermittlungen notwendig. 

Hinsichtlich der Anklageerhebung konnte festgestellt werden, daß 

die Zahl der durch Anklageerhebungen erledigten Verfahren seit 

1974 anstieg. Die Anklagequote wuchs so von 50, 1% ( 1974) auf 69% 

(1981), d.h. um ca. 19%. 

Bezüglich des Einflusses des Deliktes auf die Anklagequote kannte 

man feststellen, daß die Anklagehäufigkeit beim Vorliegen von 

konkretisierungsbedürftigen Tatbestandsmerkmalen 

war. Eine hohe Anklagehäufigkeit lag dagegen 

am geringsten 

meist bei den 

Tatbeständen vor, deren Tatbestandsmerkmale keiner Konkretisie

rung bedurften. 

Einen signifikanten Einfluß auf die Anklageerhebung verzeichneten 

daneben auch die Variablen "Zahl der Einzelfälle", "Zahl der 
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Geschädigten" und "Gesamtschaden". Eine Zunahme der zahlenmäßi-
gen Ausprägungen dieser Variablen hatte regelmäßig eine steigende 
Anklagequote zur Folge. 

Auswirkungen auf die Anklagequote hatte auch die Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens. So waren mit geringen Anklagequoten 
hauptsächlich Verfahren behaftet, in denen das schädigende Unter-
nehmen einer komplexen Rechtsform, wie z.B. der AG, aber auch 
der GmbH li Co. KG und KG, zuzuordnen war. 

Unterschiedliche Auswirkungen auf die Anklagequote zeigte eben-
falls die "Branche des schädigenden Unternehmens". Ermittlungen 
im Bankwesen, Kreditwesen und Immobilien- sowie sonstigen Makler-
wesen wurden deutlich seltener mit einer Anklageerhebung abge-
schlossen als solche im Handel, Kfz-Handel und im Transport- und 
Reisewesen. 

Die Anklageerhebung wurde ferner von der Art der das Verfahren 
bearbeitenden Staatsanwaltschaft bestimmt. Verfahren, in denen All-
gemeine Staatsanwaltschaften ermittelt hatten, wurden in 71 % der 
Fälle zur Anklage gebracht, während Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten - unter Einbeziehung der Einzigen Staatsanwaltschaften - auf 
eine Quote von 61% kamen. Demgegenüber hatte die Größe der 
Staatsanwaltschaft keinen nennenswerten Einfluß auf die Verfahrens-
erledigung. 

Die Untersuchung der Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung 
der Verfahren in Abhängigkeit von bivariaten und multivariaten 
Variableneinflüssen erbrachte hin sich tli eh organisatorischer Varia-
blen, daß die Schwerpunktstaatsanwaltschaften mehr Verfahren zur 
Aburteilung vor die Strafkammern der Landgerichte brachten, aber 
auch mehr Verfahren nach § § 153 ff. StPO oder § 170 II StPO 
einstellten, als dies bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften der 
Fall war. Demgegenüber hatte die Größe der Staatsanwaltschaft 
keinen Einfluß auf die Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung. 

Die Untersuchung der Häufigkeit der Einstellungpgründe zeigte -
unter Berücksichtigung der infolge der unterschiedlichen Erfassung 
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nur beschränkten Vergleichbarkeit bei den Einstellungen in 

vollem Umfang ein Übergewicht der Einstellung gemäß § 170 II StPO 

auf. Auffällig war indes, daß ihr Anteil seit 1979 unter dem 

errechneten Durchschnitt von 66, 7% lag und rückläufig war, so auf 

53, 5% im Jahre 1981. Die Fälle, in denen dem Beschuldigten die Tat 

nicht nachgewiesen werden konnte bzw. eventuell keine Tathandlung 

vorlag, gingen so deutlich zurück. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Schaden nicht hin

sichtlich der Einstellungsvorschrift differenziert wurde und die 

Schadenssummen somit nicht als absolute Werte betrachtet werden 

dürfen, kam der Einstellung nach § 170 II StPO wiederum maßgeb

liche Bedeutung zu. Die Gesamtschadensbeträge der nach § 170 II 

eingestellten Verfahren schwankten zwischen 1 und 2 Milliarden 

DM. Es konnte jedoch auch festgestellt werden, daß bei den 

Verfahren, die nach §§ 153 ff. StPO oder §§ 154 ff. StPO eingestellt 

wurden, die Schadensbeträge ebenfalls recht hoch waren und zum 

Teil in den einzelnen Jahren eine Summe von 1 Milliarde DM 

erreichten. Dies traf auch auf Verfahren, die nach § 205 StPO 

eingestellt wurden, zu. 

Bei der Erledigung durch teilweise Einstellung dominierten erwar

tungsgemäß die §§ 154 ff. StPO als Einstellungsvorschriften. Sowohl 

bezüglich der Zahl der Einzelfälle als auch der Zahl der Geschädig

ten und der Schadenshöhe waren die §§ 154 ff. StPO das zur 

Einstellung am häufigsten gewählte Instrument. Man kann somit 

davon ausgehen, daß die teilweise Einstellung fast durchweg zur 

Verfahrenskonzentration angewandt wurde. 

0.4 Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang 

Seit der Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität gibt es in der Bundesrepu

blik Deutschland zwei Möglichkeiten der Strafverfolgung bei Wirt

schaftsdelikten. Das Verfahren kann trotz örtlicher Unzuständigkeit 

wegen seiner zur Bearbeitung notwendigen besonderen Kenntnisse 
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des Wirtschaftslebens an eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft abgege-
ben oder gleich von Anfang an dort geführt werden. Dazu ist zu 
beachten, daß bei vielen Allgemeinen Staatsanwaltschaften in der 
Zwischenzeit ebenfalls Dezernate zur Verfolgung von Wirtschaftsde-
likten entstanden sind. 

Eine Besonderheit mußte bei der Auswertung berücksichtigt werden, 
nämlich daß es sich bei vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften je-
weils auch um die einzigen eines Bundeslandes handelte. Dies sind 
die Staatsanwaltschaften in Hamburg, Berlin, Bremen und Saar-
brücken für das Saarland. Diese Staatsanwaltschaften könnten 
durch ihre Strukturierung und ihren organisatorischen Aufbau zu 
einer anderen Erledigungsstruktur innerhalb der Schwerpunktstaats-
anwaltschaften beitragen, so daß diese Staatsanwaltschaften in der 
Auswertung gesondert untersucht werden mußten. 

Untersucht man, welchen Anteil die Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
und die Allgemeinen Staatsanwaltschaften sowie die Einzigen Staats-
anwaltschaften an den erledigten Verfahren haben, so zeigt sich, 
daß 2/3 davon im Durchschnitt von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
erledigt wurden. 21, 8% aller erledigten Verfahren wurden von 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften gemeldet und 11, 1% von den Einzi-
gen Staatsanwaltschaften. Die einzelnen Jahresergebnisse zeigen 
seit 1978 eine rückläufige Meldefrequenz bei den Schwerpunktstaats-
anwaltschaften auf. 

Die Untersuchung ergab, daß im Durchschnitt in 63, 9% der Verfah-
ren, die von Schwerpunktstac. tsan waltschaften erledigt wurden, 
gegen einen Beschuldigten ermittelt wurde, in 21, 2% der Verfahren 
gegen zwei Beschuldigte, in 11, 7% der Verfahren waren es drei bis 
fünf Beschuldigte, 2, 4% der Verfahren wiesen eine Beschuldigtenzahl 
von 6-10 auf und noch 0,9% der Verfahren betrafen mehr als 10 
Beschuldigte. Bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften stellte sich 
heraus, daß der Anteil der Verfahren mit nur einem Beschuldigten 
wesentlich höher war als bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften. 
So waren im Durchschnitt 72% der von Allgemeinen Staatsan-
waltschaften erledigten Verfahren nur durch einen Beschuldigten 

XXXVII 



gekennzeichnet. Zwei Beschuldigte gab es noch in 17,5% der 
Verfahren, drei bis fünf Beschuldigte in 8, 5%, 6-10 Beschuldigte in 
1,2% und in 0,8% der Verfahren lag die Beschuldigtenzahl über 10. 
Wenn man diese Zahlen vergleicht, so fällt auf, daß - wie schon 
erwähnt - die Zahl der Verfahren mit einem Beschuldigten bei den 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften wesentlich höher war, wohingegen 
die Zahl der Verfahren, die zwei bis zehn Beschuldigte auswiesen, 
in geringerem Umfang von Allgemeinen Staatsanwaltschaften bearbei-
tet wurden. Interessant ist weiter, daß Verfahren mit mehr als 100 
Beschultligten von beiden Staatsanwaltschaftskategorien in gleichem 
Umfang erledigt wurden. 

Differenziert man überdies die von den Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften erledigten Verfahren nach der Verfahrensstruktur der Einzi-
gen Staatsanwaltschaften, so zeigte sich, daß der Anteil der 
Verfahren mit nur einem Beschuldigten mit durchschnittlich 62, 9% 
geringer war als bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften und die 
Verfahren mit 2-10 Beschuldigten geringfügig höher ausfielen (so 
mit 2 Beschuldigten in 21, 5% der Verfahren, mit 3-5 Beschuldigten 
in 11, 9% und mit 6-10 Beschuldigten in 2, 7%). Verfahren mit mehr 
als 10 Beschuldigten kommen im Durchschnitt mit dem gleichen 
Prozentsatz ( 0, 9%) auch bei den Einzigen Staatsanwaltschaften vor. 

Bei der Zahl der Einzelfälle erbrachte die klassifizierende Unter-
suchung (die Verfahren wurden eingeteilt in Klassen mit einem 
Einzelfall, 2-10 Einzelfällen, 11-50 Einzelfällen, 51-100 Einzelfällen 
und über 100 Einzelfällen), daß es zwischen den Schwerpunktstaats-
anwaltschaften und Allgemeinen Staatsanwaltschaften praktisch 
keinen Unterschied im Verfahrensaufbau der erledigten Verfahren 
gab. 

Bei der Höhe des Gesamtschadens fällt bei einem Vergleich zwischen 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft und Allgemeiner Staatsanwaltschaft 
auf, daß Verfahren mit einem Schaden zwischen 4.000 und 189.000 
DM im Durchschnitt eher von einer Allgemeinen Staatsanwaltschaft 
und Verfahren mit einem Schaden von mehr als 190. 000 DM eher von 
einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft erledigt werden. Bemerkenswert 
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ist auch, daß Verfahren mit einem Schaden von bis zu 3. 000 DM 
von beiden Staatsanwaltschaftskategorien gleichermaßen häufig er-
ledigt wurden. 

Festzuhalten ist, daß sich die Erledigungsstruktur zwischen Schwer-
punktstaatsanwaltschaft und Allgemeiner Staatsanwaltschaft sich da-
hingehend unterscheidet, daß Schwerpunktstaatsanwaltschaften häufi-
ger Verfahren mit einem Schaden über 339. 000 DM erledigten. Dabei 
ist der Unterschied signifikant, daß von den Schwerpunktstaatsan-
waltschaften eher Verfahren mit einer hohen Schadenssumme erledigt 
wurden, als dies bei Allgemeinen Staatsanwaltschaften der Fall war. 

Wie die Auswertung zeigte, wurden Verfahren bei den Allgemeinen 
Staatsanwaltschaften schneller erledigt als bei den Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften, wobei zu berücksichtigen ist, daß bei den 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften gerade Verfahren mit einer Ermitt-
lungsdauer von nur bis zu einem halben Monat überproportional 
vertreten sind, wie auch Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von 
mehr als 14 Monaten verhältnismäßig häufig bei den Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften anzutreffen waren. Diese Ergebnisse sind auch 
statistisch signifikant, d.h. f'S besteht ein Zusammenhang zwischen 
Art der Staatsanwaltschaft und Dauer des · Ermittlungsverfahrens. So 
kann man aufgrund dieser Ergebnisse sagen, daß Verfahren mit 
einer Ermittlungsdauer von über 14 Monaten häufiger bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften vorkamen, wohingegen bei den All-
gemeinen Staatsanwaltschaften Verfahren mit einer Ermittlungsdauer 
von nur einem halben Monat überwogen. Dabei ist aber zu beach-
ten, daß die Dauer des Ermittlungsverfahren auch aus dem Ver-

fahrensinhalt resultiert, d. h. der komplexere Aufbau der bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften bearbeiteten Verfahren schlägt sich 
auch in einer längeren Ermittlungsdauer nieder. 

Bei der Art der Erledigung der Verfahren ließ sich feststellen, daß 
bei den Schwerpunktstaatsanwal-tschaften der größte Teil der Verfah-
ren nach § 170 II StPO eingestellt wurde, und zwar in 38, 5% der 
Fälle. An zweiter Stelle stand die Anklage vor dem Schöffengericht 
mit 31, 8% sowie die Anklage vor der Strafkammer mit 14, 8%. Eine 
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Erledigung auf sonstige Weise (z.B. Einstellungen nach §§ 154 ff., 
205 StPO) nahm bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften noch einen 
Anteil von 9,2% ein. Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO machten 
3,3% aus, und die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
kam noch in 2,6% der Fälle vor. Bei den Allgemeinen Staatsanwalt-
schaften stand an erster Stelle dagegen eine Anklage vor dem 
Schöffengericht, die in 45, 2% der Fälle auftrat. Auf den nächsten 
Plätzen folgten die Einstellung nach § 170 II StPO mit einem Anteil 
von 24%, die Anklage vor der Strafkammer mit 11,9%, die Erledi-

gung in sonstiger Weise mit 11%, der Erlaß eines Strafbefehls mit 
3, 4% und die Einstellung nach §§ 153 ff. StPO mit einem Anteil von 

2 ,8%. 

Bei einer Differenzierung der Ergebnisse der Schwerpunktstaats-
anwaltschaften in reine Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ein-
zige Staatsanwaltschaften blieben die Prozentsätze bei der Erledi-
gung in sonstiger Weise, der Einstellung nach §§ 153 ff. StPO und 
bei dem Erlaß eines Strafbefehls ungefähr gleich. Zu größeren 
Differenzen kam es jedoch bei einer Anklage vor dem Schöffenge-
richt, die bei den Einzigen Staatsanwaltschaften in 40 ,8% der Fälle 
vorgenommen wurde, während dies bei den reinen Schwerpunktstaats-
anwaltschaften nur in 30, 5% der Fälle geschah. Anklagen zur 
Strafkammer wurden hingegen von 
nur in 10% der Fälle erhoben, 

Schwerpunktstaa tsan waltschaften in 

Einzigen Staatsanwaltschaften 
kamen jedoch bei den reinen 
15, 7% der Fälle vor. Ein ähn-

liches Verhältnis ergab sich bei der Einstellung nach § 170 II 
StPO: Die Einzigen Staatsanwaltschaften stellten in 33% der Fälle 
nach dieser Vorschrift ein, im Gegensatz zu 39, 3% der Verfahren, 
die in die Zuständigkeit der reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten fielen. 

0.5 Rechtsform und Branche des schädigenden Unternehmens in 
der Wirtschaftskriminalität 

Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Rechtsform 
eines Unternehmens und wirtschaftskriminellen Handlungen gibt, 
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gründete sich bislang lediglich auf Vermutungen. Die bisher dazu 
erschienenen Abhandlungen gaben entweder nur den prozentualen 
Anteil der einzelnen Rechtsformen an allen Wirtschaftsstraftaten 
wieder und begründeten darauf ihre Aussage oder errechneten für 
die Kapitalgesellschaften sogenannte Belastungswerte. Diese Aus-
wertungen konnten indes aufgrund unzugänglicher oder fehlender 
Statistiken nicht weiter verfolgt werden. 

Die tatsächliche, anhand sogenannter Häufigkeitszahlen errechnete 

Belastung der Rechtsformen zeigte nun eine ausnehmend überdurch-
schnittliche Kriminalitätsrate bei der AG auf, gefolgt von der GmbH 
6 Co. KG und der GmbH. 

Bei einer weiteren Differenzierung der Ergebnisse bezogen auf die 
Delikte war auffallend, daß die hohen Belastungsziffern der AG 
häufig zusammen mit den Tatbeständen des Betrugs, der Untreue, 
der Steuerhinterziehung und Verstößen nach dem UWG vorkamen. 
GmbH 6 Co. KG und GmbH hatten demgegenüber hohe Belastungs-
werte beim Bankrott, der Gläubigerbegünstigung, bei der Verletzung 
der Buchführungspflicht und der Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach §§ 529, 1428 RVO aufgewi3sen. 

Bei der Schadenshöhe lag der Schwerpunkt der Verfahren, die sich 
auf eine GmbH oder GmbH 6 Co. KG bezogen, in mittleren Schadens-
bereichen ( 10. 000 DM bis 500. 000 DM l. Einen großen Anteil an 
Verfahren mit hohen Schadenssummen hatten demgegenüber die AG 
und die Körperschaften des öffentlichen Rechts. Mengenmäßig konnte 
jedoch auch festgestellt werden, daß die GmbH und die GmbH- 6 Co. 
KG jeweils über 25% an allen Verfahren mit einem Schaden von 
mehr als 10 Millionen DM stellten bzw. 33% die GmbH und 20,1% die 
GmbH 6 Co. KG bei Verfahren mit einem Schaden zwischen 5 
Millionen und 10 Millionen DM. 

Untersuchte man weiter die Schadenshöhe bezogen auf die Rechts-
form und das Delikt, so ergab sich, daß insbesondere beim 
Bankrott und der Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO die 
GmbH hohe Schadenssummen erzielte. Die KG wies recht hohe Scha-
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denssummen bei dem Tatbestand des Betruges auf und die AG, abe1 

auch die GmbH li Co. KG bei der Untreue. 

Wie bei der Rechtsform zeigten sich auch bei den einzelnen 
Branchen Mehr- und Minderbelastungen. Nach den auf der Grund-
lage der Statistik der kammerzugehörigen Unternehmen errechneten 
Belastungswerten der einzelnen Branchen nahm das Baugewerbe eine 
deutliche Spitzenposition ein. Dahinter folgten die Kreditvermitt-

lung, das Bankwesen und die Industrie. 

Bei der deliktsmäßigen Aufgliederung zeigte sich, daß beim Betrug 
die höchsten Belastungswerte auf das Baugewerbe ( 0, 83) und die 
Kreditvermittlung ( 0, 82) entfielen. Bei der Steuerhinterziehung und 
dem Bankrott hatte demgegenüber das Baugewerbe die alleinige 
Spitzenposition inne (Belastungswerte bei Steuerhinterziehung O, 67 
und bei Bankrott O, 86). Auch Buchführungsdelikte und die Vorent-
haltung von Beitragsteilen nach RVO traten häufig im Baugewerbe 
auf, jedoch mit kleinerem Abstand zu den übrigen Branchen. 
Untreuehandlungen kamen dagegen oft im Bankenbereich und Ver-
stöße nach dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb bei der 
Kreditvermittlung vor. 

Bankwesen und Baugewerbe dominierten auch bei der _Schadensbe-
lastung der einzelnen Branchen. Zusammen mit dem Handel und dem 

Verarbeitenden Gewerbe kamen in diesen Sparten die höchsten 
Schadenssummen vor. Hohe Branchenanteile in bezug auf die Zahl 
der Beschuldigten traten im Großhandelsbereich (Import/Export) 

ebenso auf wie im Bank- und i<reditwesen und bei der Kreditvermitt-
lung. In diesen Branchen sowie im Versand- und Wertpapierhandel, 
dem Versicherungsgewerbe und der Handelsvermittlung waren die 
Verfahren überdies durch sehr hohe Einzelfallzahlen gekennzeich-

net. Bei der Analyse des Anteils der einzelnen Branchen an den 
verschiedenen Geschädigtenkategorien ergab sich, daß insbesondere 
die Kreditvermittlung, das Bank- und Kreditwesen sowie die Werbe-
unternehmen stark überproportional an der höchsten Geschädigten-
kategorie mit über 1. 000 Geschädigten beteiligt waren. 
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0.6 Ergebnisse auf Länderebene 

Die länderspezifische Auswertung der Variablen "Zahl der Beschul-
digten" pro Verfahren ließ in jedem Jahr Schwankungen um den für 
den erhobenen Zeitraum ermittelten Durchschnittswert erkennen. Ver-
fahren in Hessen und Rheinland-Pfalz wiesen die geringste durch-
schnittliche Beschuldigtenzahl mit 1, 5 Beschuldigten pro Verfahren 
auf, während Hamburg und Bremen die Spitzenpositionen mit 3, 2 
bzw. 3, 4 Beschuldigten pro Verfahren einnahmen. 

Hinsichtlich der Zahl der Einzelfälle wies Baden-Württemberg den 
höchsten Durchschnittswert mit 47, 6 Einzelfällen pro Verfahren auf, 
gefolgt von Hessen mit 32 und Bayern mit 30, 8 Einzelfällen. Die 
geringsten Einzelfallzahl pro Verfahren fielen im Auswertungszeit-
raum in Berlin mit 4, 8 Einzelfällen pro Verfahren, Saarland mit 
8, O und in Rheinland-Pfalz bzw. Schleswig-Holstein mit 10, 5 bzw. 
10, 6 Einzelfällen pro Verfahren an. 

Die höchsten Werte bei der Variablen "Zahl der Geschädigten" 
zeigten sich in Bayern ( 99, 9), Berlin (86, 2) und Baden-Württemberg 
(83, 2). Die geringsten durchschnittlichen Geschädigtenzahlen pro 
Verfahren hatten das Saarland mit 5, 5 Geschädigten, Niedersachsen 
mit 15, 9 und Schleswig-Holstein mit 16, 7 Geschädigten. 

Bei der Schadenshöhe rangierten die Bundesländer Hamburg und 

Schleswig-Holstein mit einem durchschnittlichen Schaden von 2, 6 
Millionen DM pro Verfahren deutlich vor Hessen mit 1, 8 Millionen 
DM. Geringe Schadenssummen pro Verfahren wiesen die Bundesländer 
Saarland (0,2 Mill. DM), Rheinland-Pfalz (0,5 Mill. DM), Nieder-
sachsen (0,8 Mill. DM) und Berlin (1,0 Mill. DM) auf. 

Bei der Verteilung der einzelnen Rechtsformen in den Bundesländern 
ergab sich für die Einzelfirma in Bremen mit 46, 2% der höchste 
durchschnittliche Anteil. Nur einen geringen Anteil hatte sie dem-
gegenüber in Berlin mit 15, 3%, Hessen mit 21, 6% und Nordrhein-West-

falen mit 29, 6%. Die KG war in fast jedem Bundesland mit ca. 10% 
bis 15% vertreten. Kontinuierlich verliefen auch die Anteilswerte 
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der GmbH li Co. KG, die überdies in nahezu jedem Bundesland 

rückläufige Tendenz zeigte. Der Anteil der AG lag in den meisten 
Bundesländern zwischen 2% und 2, 5%, wobei Hamburg mit 3, 3% 
herausragte. Bei der GmbH wiesen die Bundesländer Hessen mit 
einem Anteil von 40, 6%, Saarland mit einem Anteil von 35, 2% und 
Berlin mit einem Anteil von 34, 4% die höchsten Werte auf. Geringe 
Anteilsquoten der GmbH waren demgegenüber in Schleswig-Holstein 
mit 19,6%, Niedersachsen mit 20,4% und Bremen mit 23,9% festzustel-

len. 

Bei der Branche beanspruchte in allen Bundesländern der Bereich 
des Bank- und Kreditwesens einen recht geringen prozentualen 
Anteil. An der Spitze lag Bayern mit einem Anteil von 4, 8%. Die 
einzelnen Jahresergebnisse im Bauwesen waren jährlich größeren 
Schwankungen unterworfen, ohne daß hierfür Gründe ersichtlich 
waren. Den maximalen Wert erreichte das Saarland mit 34, 9%. Die 
Anteilswerte der Branchen "Handel" und "Dienstleistungen" zeigten 

eine mehr oder weniger gleichbleibende Ausprägung. 

Bei den Tathandlungen in den jeweiligen Bundesländern nahm der 
Betrug den Hauptanteil an den gemeldeten Verfahren ein. Bei mehr 
als der Hälfte bzw. der Hälfte der Verfahren in den Bundesländern 
Hamburg, Bremen, Saarland, Bayern und Baden-Württemberg wurde 
wegen dieses Delikts ermittelt. In Bremen und Hamburg spielte 

zudem der Tatbestand der Steuerhinterziehung eine maßgebliche 

Rolle. Der Tatbestand des Bankrotts, der insgesamt sehr unter-
schiedliche Werte zeigte, hatte in einigen Bundesländern, wie z.B. 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, stark rückläufige Anteils-
werte aufzuweisen. Der höchste Anteil an Verstößen gegen das 
GmbH-Gesetz trat in Berlin auf. In Bayern und Baden-Württemberg 
wurden dagegen die meisten Verfahren wegen Untreue registriert. 

Die Dauer des Ermittlungsverfahrens bezogen auf die durchschnitt-
liche staatsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer, die in Bremen ( 686 
Tage), Hamburg (669 Tage) und in Baden-Württemberg (632 Tage) 

besonders hohe Werte hatte, stieg im Untersuchungszeitraum - mit 
Ausnahme von Hamburg und Baden-Württemberg - insgesamt an. 
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Eine im Durchschnitt niedrige staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
dauer hatten die Bundesländer Berlin (270 Tage), Niedersachsen 
(344 Tage), Rheinland-Pfalz (349 Tage) und das Saarland (388 

Tage). 

Der Prozentsatz der Verfahren, die durch eine Anklage abgeschlos-
sen wurden, war in den Bundesländern Hamburg (83,1%), Saarland 
(81,1%) und Bayern (76,5%) besonders hoch. Hier rangierten auf 
den hinteren Plätzen Hessen mit 48, 6% und Berlin mit 53%. Das 
Schwergewicht der Schöffengerichtsanklagen lag dabei in den Bun-
desländern Saarland, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Bei den Straf-
kammeranklagen hatten demgegenüber Hamburg, Bayern und Baden-

Württemberg die höchsten Anteile. 

Als letzter Punkt seien noch die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO 
hervorgehoben, deren durchschnittlicher Anteil an allen Einstellun-
gen in Nordrhein-Westfalen mit 39, 3% am höchsten war. Dahinter 
folgte Hessen mit 17, 3% und mit größerem Abstand Baden-Württem-
berg mit einem Anteil von 9, 4%. Einen recht geringen Anteil hatten 
diese Einstellungen im Saarland mit O, 7% und in Bremen sowie 
Hamburg mit jeweils O, 8%. 

0. 7 Resümee 

Wie die Untersuchung gezeigt hat, erfaßt die BWE nur einen Teil 
der Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, und 
zwar den Bereich der schweren Wirtschaftskriminalität. Obwohl sich 

darin auch einige Erhebungsmängel aufgetan haben, so kann jedoch 
mit Sicherheit festgehalten werden, daß es mit der BWE gelungen 
ist, zum ersten Mal repräsentative Aussagen zum Umfang und zur 
staatsanwaltschaftlichen Erledigung der schweren Wirtschaftsdelin-
quenz auf nationaler Ebene zu machen. 

Wenn auch die Schadenssummen der BWE die Schätzungen bisher 
nicht bestätigt haben, so zeigen sie doch, daß der durch Wirt-
schaftskriminalität eingetretene Schaden erheblich ist und unter 
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Berücksichtigung der weiteren Bereiche der Wirtschaftskriminalität, 

wie der Steuerhinterziehung in den Verfahren, die von den Straf

und Bußgeldsachenstellen der Finanzämter erledigt wurden, ein 

Ausmaß erreicht hat, das besorgniserregend ist. Dabei kommt es 

auch nicht darauf an, ob die 50 Milliarden oder sogar 100 

Milliarden DM Grenze überschritten wurde, . vielmehr dürfte es für 

die Brisanz des Problems "Wirtschaftskriminalität" sprechen, wenn 

man feststellen muß, daß der Schaden durch Wirtschaftsdelikte 

denjenigen der "normalen" Vermögensdelikte bei weitem übersteigt. 

Die Ergebnisse der BWE haben aber auch gezeigt, daß es zu einer 

weiteren Aufklärung der Wirtschaftskriminalität notwendig ist, 

gleichfalls den Bereich der leichten Wirtschaftsdelinquenz, der 

Ordnungswidrigkeiten und den Bereich der gerichtlichen Erledigung 

von Wirtschaftsdelikten zu erfassen und somit einen Zugang zu 

einer analytischen Aufarbeitung zu bieten. 

Die BWE bietet darüber hinaus für differenziertere weiterführende 

Untersuchungen die erforderliche Datengrundlage, was sonst schon 

bei Untersuchungen (z.B. von Diebstahlsverfahren) zu organisatori

schen Schwierigkeiten führt. Aber auch in ihrem organisatorischen 

Aufbau hat die BWE für die kriminologische und rechtssoziologische 

Forschung auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität wertvolle und 

umfassende Ergebnisse gebracht, die auf der Grundlage von Einzel

fallstudien oder der Auswertung von Presseberichten nicht möglich 

gewesen wären. 
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WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT UND IHRE STATISTISCHE ERFASSUNG 

- EIN INTERNATIONALER VERGLEICH UND EINFÜHRUNG IN DIE 
PROBLEMATIK -

1.1 Vorbemerkung 

Wenn heute bereits davon gesprochen wird, daß der Bereich der 
Wirtschaftskriminalität das im letzten Jahrzehnt wohl am meisten 
behandelte Gebiet der Kriminologie ist1 , so wirft dieser Befund 
gleich mehrere Fragen auf: Zum einen fragt sich, warum dieser 
Bereich eine so aktuelle Bedeutung gefunden hat, zum anderen, 
warum erst in den letzten Jahren eine solch intensive Beschäfti-
gung mit dem Komplex der Wirtschaftskriminalität erfolgte, obwohl 
bereits sehr viel früher Hinweise auf Wirtschaftsdelikte erschienen 
sind. In Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum 2, gibt es 
dazu ebenfalls frühe Belege: 1720 hatte Hönn ein "Betrugslexikon" 
herausgegeben und auch die Literaten Adalbert Stifter und Heinrich 
Heine hatten dieses Problem aufgegriffen3 Wenn diese Aussagen 
zum größeren Teil zwar eher als gesellschaftskritische Äußerungen 
verstanden werden wollten, denn als kriminologische Feststellungen, 
so erstaunt doch, daß diese Hinweise keine Grundlage in der 
Rechtswissenschaft gefunden haben. Im Zusammenhan_g mit der 
industriellen Revolution am Ende des letzten Jahrhunderts kam es 
dann auch zu einer Beachtung 4 des mit der "Gründerzeit" einher-
gehenden Gründungsschwindels. Infolge des Ersten Weltkrieges 
wurde dem Bereich der Industriespionage, Kapitalflucht und ande-
ren Delikten verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet5• Ebenso fanden 
in der Folgezeit - insbesondere während der gesellschaftspoliti-
schen Bewegungen in der Weimarer Republik - andere Bereiche von 
wirtschaftsdelinquentem Verhalten Beachtung, wie z.B. der Arbeits-
wucher, die Arbeitskraft, aber auch die Kartellbildung und der 
Kreditbetrug 6 Eine vorläufige Zusammenfassung stellt dabei die 

Arbeit von Lindemann mit dem Teil "Gibt es ein eigenes Wirtschafts-
strafrecht?" von 1932 dar7 . 
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1. 2 Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland als Einfüh-
rung in die Problematik 

Trotz dieser bereits umfänglichen Ansätze zur Erforschung und 
Aufarbeitung des Bereichs der Wirtschaftsdelinquenz8 blieben diese 
nach dem Zweiten Weltkrieg für die rechtswissenschaftliche, krimino-

logische und soziologische Forschung in der Bundesrepublik Deutsch-
land relativ folgenlos. 

So fehlten in den meisten Kriminologie-Lehrbüchern bis in die 60er 
Jahre jegliche Hinweise auf den Bereich der Wirtschaftskrimina-
lität9. Die vereinzelten Beiträge, die sich mit diesem Problem 
auseinandersetzten, waren meist von Praktikern bei Polizei, Steuer-
fahndung und Staatsanwaltschaften sowie von den Gerichten und 
Justizministerien verfaßt. Insbesondere wurde diese Diskussion zu 
Beginn der 60er Jahre durch das Bundeskriminalamt forciert, wie 
die zahlreichen Tagungsunterlagen dieser Zeit ausweisen10 • 

Neben der im Vordergrund stehenden Definitionsdiskussion zum Be-
griff der Wirtschaftskriminalität11 standen der Umfang und das 

Erscheinungsbild der Wirtschaftskriminalität an zweiter Stelle. Die 
zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken - die Polizeiliche 
Kriminalstatistik sowie die Rechtspflegestatistik ließen hierzu 
allerdings nur globale, undifferenzierte Erkenntnisse zu. 

So werden zwar in der Polizeilichen Kriminalstatistik die von der 
Polizei bearbeiteten Verbrechen und Vergehen einschließlich der mit 
Strafe bedrohten Versuche registriert. Jedoch sind dort die für den 
Bereich der Wirtschaftskriminalität relevanten Tatbestände gerade 
auch der strafrechtlichen Nebengesetze nur zu einem Teil gesondert 
ausgewiesen. Einige der einschlägigen Tatbestände und Gesetze wie 
beispielsweise die Steuerhinterziehung, das Außenwirtschaftsgesetz, 
das Weingesetz und lebensmittelrechtliche Vorschriften sind allein 

in einer Sammelrubrik "Straftaten gegen strafrechtliche Neben-
gesetze auf dem Wirtschaftssektor" erfaßt. Verstöße gegen andere 

relevante Gesetze sind hingegen zwar gesondert dargestellt, jedoch 
wiederum mit anderen Tathandlungen in einer Gruppe zusammenge-
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faßt. Dies gilt unter anderem für das Aktien-, das Börsen-, das 
Genossenschafts- und das GmbH-Gesetz, für das Handelsgesetzbuch, 
die Reichsversicherungsordnung, das Gesetz gegen den Unlauteren 
Wettbewerb -und das Wirtschaftsstrafgesetz. Soweit ein Gesetz für 
sich alleine ausgewiesen wird, werden, wie beispielsweise bei der 
Konkursordnung (bis 1976), dessen einzelne Straftatbestände zusam-
mengefaßt. Ein differenziertes Erscheinungsbild der Verstöße gegen 
wirtschaftsbezogene strafrechtliche Nebengesetze läßt sich einer 
solchen Darstellung daher nicht entnehmen. Dies gilt aber auch 
dort, wo die Polizeiliche Kriminalstatistik in einzelne Tatbestände 
des Strafgesetzbuchs aufgegliedert ist: Betrug, Untreue, Wucher, 
Vorteilsgewährung und Bestechung kommen zwar grundsätzlich als 
Wirtschaftsstraftaten in Betracht, je nach definitorischem Ansatz 
hängt die Zuordnung aber von Kenntnissen bestimmter Tatumstände 
ab, die sich der Statistik nicht entnehmen lassen. 

Eine weitere Besonderheit dieser Statistik liegt darin, daß in ihr 

Tathandlungen bzw. Fälle erfaßt werden und nicht Beschuldigte 
oder Verfahren. Insoweit gibt sie keine Auskunft über Verfahrens-
entwicklungen in der Wirtschaftskriminalität und die Frage, ob ein 
Zuwachs von 100 Einzelfällen auf einen einzigen Beschuldigten 

zurückzuführen ist oder aber auf 100 Täter, die jeweils eine 
Tathandlung begangen haben. Überdies läßt die Erfassung der 
Einzelfälle nicht erkennen, in welchen Kombinationen spezifische 
Verstöße bei einzelnen Tatverdächtigen vorkommen. Die Komplexität 
der Verfahren wird also weder in quantitativer noch in qualitati-
ver Hinsicht ersichtlich. Ebensowenig läßt sich ihr die genaue 
Höhe der ermittelten Schäden bei den einzelnen Tatbeständen entneh-
men, da sie diese lediglich in mehrere Schadensgruppen gegliedert 
ausweist. 

Aber auch die Rechtspflegestatistik vermag kein wesentlich ge-

naueres Bild der Wirtschaftskriminalität widerz.uspiegeln. Eine 
grundsätzliche Beschränkung ihrer Aussagekraft für einen umfassen-

den Eindruck ergibt sich bereits daraus, daß sie nur die durch 
die Gerichte erledigten Verfahren darstellt. Dabei beziehen sich die 

Angaben jedoch im Gegensatz zur Polizeilichen Kriminalstatistik 
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nicht auf Fälle, sondern auf Abgeurteilte nach dem schwersten 
Delikt ihrer Verurteilung. Insofern tragen auch diese Zahlen nicht 
zur Klärung der Komplexität der Taten eines Beschuldigten bei. 
Dagegen differenziert die Rechtspflegestatistik im Vergleich zur 
Polizeilichen Kriminalstatistik stärker bei den einzelnen Gesetzen 
und vermeidet damit eher nivellierende Gruppierungen. Allerdings 
bleibt auch hier das Problem, daß die einzelnen Tatbestände der 
jeweiligen strafrechtlichen Nebengesetze nur zusammengefaßt darge-
stellt sind und daß aus dem Bereich solcher Tatbestände wie 
Betrug, Untreue, Wucher, Vorteilsgewährung und Bestechlichkeit die 
Fälle "normaler" Kriminalität nicht ausscheidbar sind. Wegen der 
erwähnten unterschiedlichen Darstellungsweise lassen sich die An-
gaben der beiden Statistiken zudem nur sehr bedingt miteinander 
vergleichen. 

Auch die in den Statistischen Jahrbüchern veröffentlichte Insolvenz-
statistik gibt keine Auskunft über den Umfang der Wirtschaftskrimi-
nalität, ·da sie, _wie der Name schon sagt, nur die Insolvenzen 
erfaßt und nicht unbedingt davon ausgegangen werden kann, daß 
jede Insolvenz auch eine kriminelle Handlung ist. 

Bedingt durch die für diesen Problembereich unzureichende Erfas-
sung statistischer Daten sowie durch das Fehlen konkreter Unter-
suchungen . bestanden Aussagen insbesondere zum Umfang der Wirt-
schaftskriminalität bislang auf mehr oder minder fundierten Schät-
zungen der jeweiligen Autoren. So bestanden in den 60er Jahren 
Schadensschätzungen in Höhe von mehreren hundert Millionen DM. 

12 .. Von Zybon wurde die vermutete Schadenshohe auf 10 bis 55 
Milliarden DM beziffert. Schneider führte in einem vielbeachteten 
Beitrag aus, daß "die Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik 

die Wirtschaftskriminalität in den USA überholt haben (soll). 
Die jährlichen Verluste sollen ungefähr dem jährlichen Kauf-

kraftschwund der D-Mark entsprechen. Die Steuern sollen um fast 
ein Drittel gesenkt werden können, wenn alle Steuern ehrlich 
bezahlt würden. Selbst bei vorsichtiger Schätzung muß davon 
ausgegangen werden, daß die Wirtschaftskriminalität größere mate-
rielle Schäden als die klassische Kriminalität verursacht" 13 • 
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Neben diesen hauptsächlich immer wieder in die Diskussion einge-
brachten Zahlen gab es ferner Schätzungen der Industrie- und Han-
delskammer in München vom Jahre 1968 mit 10 Mrd. DM, der 
Zeitschrift "Die Zeit" vom Jahre 1972 mit 10 bis 15 Mrd. DM sowie 
diejenigen von Ricke zitierten Schätzungen der Zeitschriften "Bild 
am Sonntag" und "WAZ" in flöhe von 10 bis 70 Mrd. DM bzw. 20 
bis 50 Mrd. DM14 . 

Wenn diese Schätzungen, die immer im Zusammenhang mit dem 

Erscheinungsbild von Wirtschaftsstraftaten und ihrer Definition zu 
sehen sind15 , auch zu Beginn der neu entflammten Diskussion des 
Problems der Wirtschaftskriminalität ausgereicht haben, so wurden 
jedoch auch Anfang der 70er Jahre keine Bemühungen unternommen, 
diesen Punkt intensiver als bisher aufzugreifen. Dieser Mangel 

wurde in verschiedenen Veröffentlichungen beklagt, so wenn Plath 
in ihrem Beitrag "Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik" 
schreibt: "Die bundesdeutschen Wirtschaftswundermacher entwickel-

ten sich zu den erfolgreichsten Tätern im weißen Kragen: pro Kopf 
der Bevölkerung gerechnet schädigten sie die deutsche Volkswirt-
schaft stärker als Wirtschaftskriminelle die anderer Länder der 
Welt, einschließlich der USA. Der Schaden beläuft sich nach 
Angaben von Willi Berk, Leiter des Referats Wirtschaftskriminalität 
im Bundeskriminalamt, auf 15 bis 2~ Milliarden DM 
Prozent des Bundeshaushalts (Datum: Februar 1972). 
der Schadensbetrag innerhalb von zwei Jahren um 

- oder 20 
Damit stieg 

50 bis 100 
Prozent. Der Bamberger Generalstaatsanwalt Rudolf Grasse errech-
nete den Milliardenverlust sogar mit 50 Milliarden DM: 'Mit seiner 
Wirtschaftskriminalität dürfte Deutschland heute an der Spitze 
stehen. ' . . . So heftig sich die Juristen um die Begriffsbestimmung 
der Wirtschaftskriminalität streiten, sowenig Zahlen haben sie in 

der Hand. Eine Kriminalstatistik der Wirtschaftsstrafsachen 
fehlt. 1116 Auch Schellhoss konstatierte: "Weiterhin ist aufschluß-

reich, daß über die Zahl dieser Täter und auch über das, was 
ihre spezifischen Delikte sind, keine überprüfbaren quantitativen 
Erkenntnisse vorliegen. 1117 In die gleiche Richtung gingen auch die 

Beschlüsse des 49. Deutschen Juristentages 1972 in Düsseldorf18 • 



faßte das Ergebnis dieses Juristentages zusammen und schrieb: 
"Daß die Erwartungen dennoch weithin enttäuscht wurden und sich 
trotz aller Aktivität in der teilweise sehr lebhaft geführten Diskus-
sion am Ende die alte Ratlosigkeit wieder einstellte, hatte im 
wesentlichen wohl zwei Gründe. Zum einen fehlt es immer noch an 
systematischen und umfassenden 
die tatsächlichen Grundlagen des 
kriminalität. Dieser Mangel ist 

empirischen Untersuchungen über 
komplexen Phänomens Wirtschafts-
auch durch noch so große und 

wertvolle subjektive Erfahrungen, wie sie viele der Diskussionsred-
ner aus ihrer täglichen Arbeit mitbrachten, nicht auszugleichen; 
über das Vorliegen von Tatsachen kann nicht durch Mehrheitsbe-
schluß entschieden werden ... 1119 . 

Auf der Grundlage dieser Forderungen wurde dann mit Beschluß der 
42. Konferenz der Justizminister und Justizsenatoren die "Bundes-
weite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Ge-
sichtspunkten" begründet. Die vorliegende Studie, die die Ergeb-
nisse dieser Statistik einer eingehenden Analyse unterzogen hat, 
stellt somit die erste Erfassung der Wirtschaftskriminalität auf 
empirischer Grundlage dar 20 

Wie notwendig ein solches Vorhaben ist, wird auch darin deutlich, 
daß im Laufe der 70er Jahre immer wieder auf Schadens- und 
Umfangsschätzungen zurückgegriffen wurde. So spricht 
von in "Milliardenhöhe gehende Steuerkriminalität" 21 bzw._: sagt in 
demselben Zusammenhang: "Noch in den 60er Jahr(ln schätzten 
Fachleute die materiellen Auswirkungen auf mehrere hundert Millio-
nen DM. Inzwischen belaufen sich die Schätzungen auf 10 bis 50 
Milliarden DM jährlich Steuerhinterziehungen und Zolldelikte 
überschreiten bereits nach offiziellen Vermutungen diese Summe bei 
weitem1122 • Ein ähnliches Bild zeigte auch die Diskussion auf der 
Tagung für Rechtsvergleichung in München 1975 über Erscheinungs-
formen der Wirtschaftskriminalität und Möglichkeiten ihrer straf-
rechtlichen Bedeutung 23 

Gerade wenn man die Schadensdiskussion verfolgt und sich die 
Forderungen für eine Schadensfeststellung (oder Umfangsfeststel-
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lung) vor Augen führt, so wird man nicht umhin können, sich zu 

vergegenwärtigen, daß sich die Schadensschätzungen "unter der 
Sonde wissenschaftlich-nüchterner Analyse als fragwürdige Hochrech-
nungen, wenn nicht gar partiell als pure Spekulationen erwiesen 
haben 11

24 • 

Wenn auch die in diesem Band ausgeführten Ergebnisse der "Bundes-
weiten Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Ge-
sichtspunkten" nicht die Schadensschätzungen bestätigen oder über-

troffen haben, so bleiben der anhand dieser Daten belegte Schaden, 
der auch, wie noch weiter unten gezeigt wird, den Schaden der 
anderen Vermögensstraftaten übersteigt, und der Umfang gravierend 
genug. Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß darin natürlich 
nicht die immateriellen Schädigungen Eingang gefunden haben, da 
sie nur schwer zu beziffern sind 25 . Auch der volkswirtschaftliche 
Schaden kann dadurch nur bedingt abgeschätzt werden, da zum 
einen sicherlich der angeführten Sog- und Spiralwirkung 26 ein 
Einfluß auf das Verhalten aller Unternehmen nicht abzusprechen 
ist, zum anderen aber auch die Verluste der Volkswirtschaft 
wesentlich höher sein dürften, als der einzelne Fall dies zum 
Ausdruck bringt27 

Bevor auf die Ergebnisse der hier vorliegenden Untersuchung einge-
gangen wird, soll zuerst ein Überblick über die Versuche zur 

Erfassung des Umfangs der Wirtschaftskriminalität in anderen Staa-
ten gegeben werden, um so in einem internationalen Vergleich 
Informationen über die Relevanz der Wirtschaftskdminalität in den 
einzelnen Ländern zu finden. Zudem soll aufgezeigt werden, daß 
hier ein gemeinsames Problemfeld vorliegt und vergleichende Unter-
suchungen für die weitere Erforschung notwendig sind. 

1. 3 Erfassung der Wirtschaftskriminalität im europäischen Bereich 

Bedingt durch die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme in Europa 

läßt sich ein Vergleich der Erfassungsversuche der Wirtschaftskrimi-
nalität nicht losgelöst von diesen vornehmen. In den unterschiedli-
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chen politischen und wirtschaftspolitischen Systemen ergeben sich 
Tathandlungen, die nur in einem dieser Wirtschaftssysteme über-
haupt möglich sind, wie z.B. die Verstöße gegen die Planwirtschaft 
innerhalb von Planwirtschaften oder die Fälle des Miet- oder 
Kreditwuchers im Bereich der Marktwirtschaft. Gleichfalls darf 
nicht vernachlässigt werden, daß es dazu eine Vielzahl von 
Mischsystemen gibt, die ebenfalls unterschiedliche wirtschaftsdelik-
tische Verhaltensweisen aufweisen können. Wenn auch im folgenden 
nicht weiter detailiert auf diese Definitionsdiskussion eingegangen 
wird28 , so muß dies doch immer beachtet werden. 

Aus den Staaten mit Planwirtschaft, d.h. aus der UdSSR, der 
Volksrepublik Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Tsche-
choslowakei wie auch aus der Deutschen Demokratischen Republik 
liegen keine Statistiken vor, die über den Umfang der Wirtschafts-
kriminalität in den einzelnen Staaten Auskunft geben. Bisher gibt 
es nur wenige Hinweise aus den allgemeinen Kriminalstatistiken 
bzw. sind Fälle von Verurteilungen aus der Presse bekannt gewor-
den. In den geführten und veröffentlichten Kriminalstatistiken las-
sen sich zwar zum Teil Bestimmungen finden, die wirtschafts-
kriminelles Handeln betreffen können, diese werden aber nicht 
detailiert ausgeführt. Auch bleibt die Frage, ob tatsächlich alle 
Delikte - wie dies ja auch in den anderen Staaten ein Problem ist 
- immer ausgewiesen werden. Bemerkenswert ist zum Beispiel der 
von Buchholz29 ausgewiesene Rückgang um fast 95% der Straftaten 
nach der Wirtschaftsstrafverordnung vom Jahre 1958 (3972 Strafta-
ten) auf nur noch 188 Straftaten im Jahre 1966. In diesem 
Zusammenhang ist neben anderen auch der Aufsatz von ~ 30 
interessant, der mit bestimmten Maßnahmen der Regierung in der 
DDR, so z.B. dem Mauerbau, jeweils einen Rückgang von bestimmten 
Wirtschaftsstraftaten nachweist. 

Ein aufschlußreicher Hinweis zur Wirtschaftskriminalität der 20er -
liegt mit der Arbeit von Schäfer "A und 30er Jahre in Ungarn 

'Fehergalleros' Büntettes1131 vor, der aufgrund der ungarischen 
Zuhilfenahme des sozialen Status und der Kriminalstatistik unter 
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Einkommensverhältnisse für die Zeit von 1923 bis 1937 einen 
durchschnittlichen Anteil von 6% White-Collar-Verbrecher pro Jahr 

errechnete 32 • 

Auch innerhalb des Arbeitsselbstverwaltungssystems in Jugoslawien 
wird das Problem immer wieder aufgegriffen. Die meisten Beiträge 

beschäftigen sich jedoch mehr mit der Abgrenzung der Wirtschafts-
kriminalität gegenüber der allgemeinen Kriminalität33 bzw. verwei-
sen auf die Eigenart der Straftaten in der Arbeiterselbstverwal-
tung34 Ein Nachweis über den Umfang der Wirtschaftskriminalität 

ist aber bisher nicht der Öffentlichkeit vorgelegt worden. 

In den deutschsprachigen Ländern, so z.B. in Österreich, stellt 
man in der kriminologischen Forschung fest, daß dort das Fehlen 
von Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität 
als unverständlicher Mangel, ähnlich wie zu Ende der 60er und zu 
Beginn der 70er Jahre hier in der Bundesrepublik Deutschland, 

beklagt wird 35 . 

Tabelle 1: Insol venzen und Finanzstrafverfahren in Österreich 

1 INSOLVENZEN 

1 Jahr 1 Gesamtinsolvenzen 1 Großinsolvenzen !Schaden 
1 1 (einschl. mangels 1 ( über 5 Millionen 

1 ( in Schilling l 
1 1 Vermögens abgelehnt) 1 Schilling) 

11974 1266 144 5,1 Mrd. 

11975 1648 154 5,8 Mrd. 

11976 1537 141 4,2 Mrd. 

IFINANZ~TRAFVERFAHREN 

1 Jahr I neu angefallene Verfahren bei den: 
1 ___ l~F_i_n_a_n_z_s_t_r_a_f_b_e_h_ö_r_d_e_n_,__I G_e_r_i_c_h_t_e_n_u_n_d'--S_t_a_a_t_s_a_n_w_a_lt_s_c_h_a_f_t_e_n_l 

11973 20852 144 

j 1974 21011 178 

11975 19792 190 

(Quelle: Stigelbauer (1978), S. 40 ff.) 
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In den österreichischen Kriminalstatistiken liegen zum Komplex der 
Wirtschaftsstraftaten keine gesonderten Nachweise vor. So ist es 
nicht verwunderlich, daß sich die meisten Aussagen zum Umfang 
der Wirtschaftskriminalität in Feststellungen wie: "rund 80% der 
Wirtschaftsdelikte entfallen auf das Verbrechen des Betruges und 
jenes der Untreue", beschränken36 . Gleichwohl sind aber zu einigen 
Bereichen der Wirtschaftsdelinquenz gesonderte Aussagen möglich. 
So weist Stiglbauer zum Bereich der Insol venzen und zu den Finanz-
straftaten einige Zahlen aus, die aus internen Statistiken stam-
men 37. Gleichwohl kommt auch er zu dem Ergebnis, daß "es zudem 
in Österreich in Ansehung der so komplexen Probleme der Wirt-

schaftsdelinquenz noch an einer ausreichenden systematischen Grund-
lagenforschung und auch an ausreichenden statistischen Unter-
suchungen und Unterlagen fehlt 1138 

Ähnlich wie in Österreich stellt sich auch das Problem in der 
Schweiz. Ein statistischer Nachweis zum Umfang der Wirtschaftskri-
minalität fehlt völlig. Die bisher vorliegenden vielfältigen Unter-
suchungen geben nur allgemeine Aussagen zum Umfang wieder oder 
beruhen auf einzelnen Nachweisen oder Berechnungen39 So führt 
Schultz 40 aus, daß es in außergewöhnlichen Fällen zu Schadensbe-
trägen von mehreren Milliarden Schweizer Franken kommen kann 41 • 

Auf der Grundlage der Erhebungen in den Kantonen Basel und Zürich 
kommt er auf einen jährlichen Schaden für die Jahre 1973 bis 1976 
in der Gesamtschweiz von rund 1,007 Milliarden Schweizer Fran-
ken 42 . Ähnliche Zahlen auf der Basis der Ergebnisse für den 
Kanton 
Zürich 

Zürich wurden 
43 vorgetragen 

auch auf der Info-Tagung "Sicherheit 82" in 
Gleichwohl darf bei diesen Zahlen nicht 

vergessen werden, daß es sich hier um Hochrechnungen, nicht um 
nachgewiesene Zahlen handelt, so daß diese Ergebnisse höchsten-
falls als qualifizierte Schätzungen gelten können. Eine statistische 
Erfassung der Wirtschaftskriminalität fehlt jedoch in der Schweiz. 

Eine ähnliche Situation wie in den deutschsprachigen Ländern 
herrscht auch in Griechenland, Italien, Spanien und Portuga144 . 
Zum Teil existieren zwar auch hier bereits Forschungen auf diesem 
Gebiet 45 , zum Teil wurden erst neuerdings Überlegungen zu krimino-
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logischen Forschungen angestellt 46 oder es fehlt noch für viele 
Bereiche des Wirtschaftslebens eine strafrechtliche Sanktionierung 4 7 

Erstaunlich ist dabei, daß zum Beispiel in Spanien das Problem 
der Wirtschaftskriminalität recht früh erkannt wurde 48 , ohne daß 
diese Aussagen Folgerungen nach sich zogen. 

In einigen skandinavischen Ländern ist demgegenüber die Erfas-
sung der Wirtschaftskriminalität schon in ein weiteres Stadium 
getreten. So wurde vom National Police Council auf der Basis von 
umfänglichen Erhebungen errechnet, daß dem schwedischen Staat 
jährlich 5 bis 20 Mrd. Schwedische Kronen allein an Steuerhinterzie-
hung verlorengehen 49 Auch der Bereich der kriminellen Konkurse 
wurde durch die "Ekonomiks brottslighet" einer eingehenden Analyse 
unterzogen50 . Trotz dieser Strukturanalysen fehlt es jedoch noch an 
einer umfassenden Erhebung des gesamten Bereichs der Wirtschafts-
kriminalität. 

Ähnlich wie in Schweden wurden auch in Finnland Untersuchungen 
durchgeführt. So erbrachte die Erfassung des Research Institute of 
Legal Policy in Helsinki im Bereich der Außenwirtschaftsverordnun-
gen, Preisbestimmungen und Devisenbestimmungen, daß dem finni-
schen Staat in den Jahren 1977 und rn78 in 557 ermittelten Fällen 
ein Schaden von 1. 936. 000 Finn-Mark entstand. Insgesamt führten 
die Ergebnisse bereits zu Initiativen für eine Gesetzesreform zur 
besseren Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in. Finnland51 • Ähn-
liche Forschungen wurden auch von Aubert52 an der Universität in 
Oslo durchgeführt. Trotzdem wurde bisher auch in diesen Ländern 
kein gesonderter Nachweis der Wirtschaftskriminalität vorgenommen. 

In den Benelux-Staaten bestehen ähnliche Bestrebungen wie in den 
genannten skandinavischen Ländern. So gab es bereits zu Beginn 
der 70er Jahre eine Untersuchung über die Kriminalität im Banken-
bereich, wobei insbesondere Luxemburg als Mittelpunkt des Euro-Dol-
lar-Geschäftes und als großer Bankenplatz im Vordergrund stand. 
Ein Schwerpunkt der Erforschung lag dabei auf dem Gebiet des 
Scheckbetruges, wobei jedoch bisher nur Einzelfälle publiziert wur-
den53. 
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Neben den zum Bereich der Wirtschaftskriminalität wenig aussage-
kräftigen Kriminalstatistiken 54 besteht in den Niederlanden beim 
"Centrale Recherche Informatiedienst" eine zentrale Abteilung, die 
große Betrugsfälle registriert und auch die polizeiliche Ermittlungs-
tätigkeit in solchen Fällen unterstützt55 • Schaff meister führt in 
einem bisher unveröffentlichten Manuskript aus, daß von dieser 
Stelle im Jahre 1980 47 Betrugsfälle, 23 Fälle von Schwindeleien, 
bei denen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen 
wurden, und 45 sogenannte "di versache Sachen" gezählt wurden 56 

Ähnliche Statistiken werden auch in Belgien beim "Royal Procureur" 
in Brüsse157 geführt, wobei dort zur Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität ähnliche Einrichtungen wie die Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften in der Bundesrepublik Deutschland bei der Generalstaatsan-
waltschaft existieren58 • Leider liegen für die letzte Zeit keine 
veröffentlichten Ergebnisse zur Entwicklung der Wirtschaftskriminali-
tät in Belgien vor, wenngleich auch dort, insbesondere an der 
Universität in Liege, schwerpunktmäßig der Bereich der Wirtschafts-
kriminalität erforscht wird59 • 

Tabelle 2: Bankrottfälle in Belgien 

1 
Jahr Anzahl der Fälle 

11964 135 
11965 111 
11966 150 
l 1967 163 
11968 168 
l 1969 277 
l 1970 343 
l 1971 279 
l 1972 533 
11973 536 

j 1974 621 

(Quelle: Kellens (1976), s. 24) 
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Tabelle 3: Aufgedeckte Betrugsfälle (Metropolitan and City Police, 
1: Juiy 1978) 

/Type of fraud 

ILong-firm fraud 
IFraudulent trading 

1 Nurrber I Cash 
jof cases jat risk (!:) 

\Other frauds by directors 
IProtection of depositors 
IPrevention of fraud (investments) 
ICcmmdities fraud 
IFrauds by bankrupts 
IGovemment subsidy fraud 
\Fraud involving forged or worthless 
1 valuable securities (not cheques) 

24 
39 
88 

7 
5 

5 
2 

9 

IPublic sector corruption 21 
lüffshore bank frauds 9 
!Cheque frauds 71 
!Stockexchange rigging 3 
lüther frauds 77 
!Total 361 
IAdd other sundry frauds 
1 (including factoring frauds, overseas land 112 
1 frauds, credit card frauds, etc.) 

!Grand Total 473 

17,030,000 
4,900,000 

37,545,000 
80,000 

5,650,000 
1,940,000 

49,000 
1,250,000 

68,264,000 

4,900,000*/ 
15,150,000*j 

3,327,000 1 

21,400,000 \ 
14,635,000 \ 

\177,120,oou 

1 

1 

1 

1 
1 

1 19,107,000 
1 

1196,227,000 1 

* Note: Figures rrarked with an asterisk are preliminary estirrates. The 
final totals are likely to substantially higher. 
(Quelle: Leigh ( 1982), S. 5)) 

Eine ähnliche Situation ergibt sich auch für Großbritannien. Neben 
bereits recht frühen Untersuchungen und Veröffentlichungen, wie 

etwa der von Levens60 über "101 White Collar Criminals", die im 

Jahre 1962 in Haft waren, hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsmerk-
male und Handlungsweisen oder der von Crane61 über die Wirt-
schaftskriminalität in England, die ähnliche Tatabläufe, wie die in 

der Bundesrepublik Deutschland festgestellten aufweist, bzw. der 
auch historische Untersuchungen zur Normentstehung von Straftaten 
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rabelle 4: Durchgeführte Strafverfahren (De~rtment of Trade, 1975) 

isection Off ence /Prose- / Conv i et i ons / Cases /CaEes not 
/cutions 1 /di smissed /proceeded 

1 1 1 1 1 wi th in 1975 

1 52 /Failure to file 1 2 1 2 
1 /retum of allotrnents 1 1 

107 /Failure to file no- 1 1 
/tice of registered 1 6 1 3 3 
1 office 1 1 

108 /Failure to publish 1 2 2 1 name of cmpany 1 
109 /Cmmencing business 1 1 1 [before allotrnent,etc. 1 
126 /Failure to forv.ard 1 1 16 1.079 /annual retum 12.635 11.540 

127 /Failure to annex 1 1 
/docurnents to annual 1 93 1 73 20 
1 retum 1 1 

131 IFailure to hold an- 1 50 1 36 14 lnual general rneeting 1 1 

148 /Failure to lay ac- 1 1 
lcounts before can- 1 103 1 73 20 
lpany in general 1 ! irneeting 1 1 

187 /Undischared bankrupt 
lacting as a director 18 16 2 iof or concemed in 1 
irranagement of cmpany 1 

200 IFailure to file 1 
lnotice of directors 1 26 14 12 
1 and secretary 1 

290 IFailure of liquida- 1 
ltor to call general 1 4 3 1 
lmeeting 1 

328 IOffences by officer 1 
iof cmpanies in 1 5 1 4 
11 iquida t i on 1 

330 IFrauds by officers 1 
iof cmpanies in 1 1 1 
l liquidation 1 

331 IFailure to keep 
/proper books of 18 14 1 3 
iaccount 

332 \Fraudulent trading 7 5 2 

(Quelle: Leigh (1980), s. 192 f.) 
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der Unternehmungen 61 oder auch zur Sanktionierungsproblematik62 

erstellt hat, gibt es auch in Großbritannien Kriminalstatistiken 
und Statistiken bei den verschiedenen Spezialeinheiten der Polizei 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. So wies die Statistik 
der "Metropolitan and City Police Fraud Squad" im Jahre 1974 380 
Fälle mit einem Gesamtschaden von 223 Millionen E aus. · Für das 
Jahr 1978 wurden insgesamt 473 Fälle mit einem Schaden von 196 
Millionen E registriert. Hinsichtlich der einzelnen Tathandlungen, 
auf die sich die Erfassung stützte, sei auf die Tabelle verwiesen. 

Ebenfalls wurde mit Hilfe und auf Grundlage der Erfassung durch 
f II • L. h63 . f das "Department o Trade 1n London von eine um assende 

Untersuchung der Bankrotte (deren Schwergewicht j_edoch auf der 
Bestrafung lag) in den Jahren 1974 und 1975 in Großbritannien 
vorgenommen. Insgesamt konnten 363 Fälle in die Untersuchung 
einbezogen werden. Aus dieser Arbeit ging hervor, daß beim 

"Department of Trade" in London eine Statistik der Bankrotte 
geführt64 wird, die z.B. für das Jahr 1976 die in der Tabelle 4 
genannten Fälle ausweist. 

Auch in Frankreich fand die Diskussion um den Umfang der 
Wirtschaftskriminalität statt65 • Ihr lagen jedoch bis in die Mitte 
der 70er Jahre fast nur regionale Ergebnisse zugrunde. Im Unter-
schied zu anderen romanischen Ländern gab es hier allerdings 

bereits vereinzelte Ansätze zu einer statistischen Erfassung, so 
wenn Frilloux66 den Ermittlungsumfang der "Direction de la Police 
Judiciaire" in Paris mit 9409 Untersuchungen im Jahre 1969 aus-
weist, · welcher zu 2807 Rechtsverfahren mit 4539 angeklagten Perso-

nen führte. Ansonsten ging man auch von Schätzungen aus, wobei 
es sich jedoch nur in den wenigsten Fällen bereits um Hochrechnun-
gen handelte 67 • 

Auf der Grundlage der verstärkt einsetzenden Diskussion zu Beginn 
der 70er Jahre wurde, wie dies auch im Rahmen des 14. "Congres 
francais de criminologie" im Jahre 1974 in Limoges zum Ausdruck 
kam, in Frankreich der Versuch unternommen, den Umfang des 
wirtschaftsdelinquenten Verhaltens statistisch zu erfassen. 
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In einem Bericht des Jahres 1977 wurde bereits auf der Grundlage 
dieser statistischen Erhebungen festgehalten, daß in Frankreich 
allein ein Schaden durch Steuervergehen (Steuerhinterziehung, 
Schmuggel, ungerechtfertigte Erlangung staatlicher Zuwendungen 
etc.) in einer Höhe von 35 bis 40 Milliarden Französischen Francs 
jährlich entsteht68 • Ähnliche Zahlen werden auch in dem Bericht 
des Europarates über "Economic Crime" in Europa wiedergegeben 69 

Erste zusammenfassende und analytische Ergebnisse dieser Erhebun-
70 gen in Frankreich wurden im Jahre 1979 durch Lascoumes vorge-

legt. Ziel dieser Erfassung ist gewesen, die existierenden Statisti-
ken umzugruppieren und abzuklären, um eine Analyse der Gesamt-
heit der Verurteilungen zu ermöglichen, die mit dem Geschäftsleben 
in Verbindung standen. Dazu sind 700 Gerichtsakten des Jahres 
1978 analysiert worden, wobei im Vordergrund die Erhebung von 
Daten der Bereiche Anzeige, Verzögerungen und Umfang des Gerichts-
verfahrens, Art des gerichtlich verfolgten Unternehmens, Schadens-
höhe, Strafzumessungsgründe und Sanktionshöhe gestanden hätten 71 • 

Tabe! le 5: Schadenshöhe oder Wirtschafts- und Finanzbetrügereien 
Unterdirektion der Wirtschafts- und Finanzfälle und der Wirtschafts- und 
Finanzabteilungen der regionalen Behörden der Justizpolizei in den Jahren 
1976-1977* 

--------
/Tatbestände 1 1976 .. 1977 

1 
.. 

/Schwindel und Fälschung 1 662.328.242 122 ,8 1 112.947.858 
1 

4 
!Unterschlagung und andere Ver- 1 182.108.043 1 1 170.349.343 1 6 
1 unt reuungen 1 1 6 ,2 1 1 
!Verstöße gegen die Satzung des 1 1 1 160 1 Handels und Bankrat t I 1.410.106.454 148,5 11.679.163.470 1 
!Verstöße gegen die Gesetze über 1 139.503. 740 1 1 338.230.242 112 
ldie Gesellschaft und den Bau 1 1 4,8 1 1 
!Verstöße gegen die Regeln der 1 1.682.478 1 1 32. 749.673 1 1,1 1 Imnobil iernrakler 1 I 0,031 1 
!Verstöße gegen die Wirtschafts- 1 462. 429 .134 115 1 449. 885. 649 115 
lund Steuergesetze 1 1 1 1 
/Verschiedenes 1 

22.335.916 1 1,671 8.649.174 
1 

1, 9 

Total /2.905.641.518 F. 1100% / 2.812.393.077 F. 1100% 

* Diese Zahlen geben nur Auskunft über die Schadenshöhe, die von den Behörden de 
Provinz ennittelt wurden, Paris ist nicht in dieser Tabelle enthalten. 
(Quelle: Lascourres (1979), S. 13) 
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Da in Frankreich eine Definition der Wirtschaftskriminalität noch 
fehlt, beschränkte sich die Untersuchung auf Rechtsbrüche, die im 
Rahmen von Handelsgesellschaften begangen wurden. Somit fand 
auch der Betrug Berücksichtigung, wenn er in einem Unternehmen 
begangen wurde, obwohl er, da ja auch von einem einzelnen 
Individuum begehbar, nach der herrschenden Meinung in Frank-
reich, nicht notwendigerweise als ein Wirtschaftsdelikt angesehen 
werden kann. Die Wirtschaftskriminalität, die dieser Untersuchung 
zugrunde lag, mußte folglich innerhalb einer Handelstätigkeit aus-
geübt werden, mit dem Ziel, bedeutende Beträge der Finanz- oder 
Handelswelt zu entziehen oder gesetzliche Verpflichtungen zu umge-
hen. 

Die im Jahre 1978 vorgenommene Aktenuntersuchung und Neustruktu-
rierung der vorhandenen Statistiken sollte im Jahre 1979 weiterge-
führt werden, wobei danach die Ergebnisse dieser Phase veröffent-
licht werden sollten. Bisher liegen jedoch nur einige Ergebnisse 
aus der Veröffentlichung des Jahres 1979 vor. 

18 

Tabelle 6: Anteil verschiedener Wirtschaftsdelikte an den Straf-
kammerverfahren 

1 

\Wirtschaftsdelikte 

1- <l'escroqueries, abus de confiance et faux 
j- de droit penal du travail 
1 

1- d'infractions ä la securite sociale 
j- d'infractions ä la legislation economique 

1 

1- d'affaires de banqueroutes et 
1 d'infractions a la legislation sur les 
1 societes 
j- d'infractions fiscales et douanieres 

(Quelle: Lascoumes (1979), S. 11/12) 

a er 
lj Verurtei .

1

1 

lungen 
J l. 271 
6.338 

TT.609 
5.057 
3.883 

8.940 

2.627 

l.067 

3.694 

% 

37,3% 
20,9% 
"5'8~ 
16,7% 
12,8% 

29,5% 

8,8% 

3,5% 

·12,3% 

100 % 
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EN MATIERE FINANCIERE 

FICHE SIA-fPLIFIEE RESERVEE AUX CLASSEMENTS SA.NS SUITE 

1. Parquet du Tribunal de Code postal LJ. a 1 , ; 

2. 0Ligine de la procedure : Date de la plainte L,._J 
mo;. 

L,._J 
annec . victime privee individuelle D commissions techniques . associe D actionnaires D crCanciers D C.0.B. 0 

• victime privCe, associatio!l, syndicat D entente 0 
• victimc privCc, sociCtC D controle des banques D . administration D • police judiciairc D 
• syndic D • autre dCnonciarion : - officielle D 
• commissairc aux compres D · officicusc D 

3. Date des faits. delictueux 
prcmitff anntt 

4. - Nature des faiu 
- financicrs D - fiscaux D 

D f its a CIJNCteTl!S 
- douaniers 0 autres (prticisez) 

S. - Renseijgnements Nr les victimes 

6. 

• cmployeur 
• entreprise tierce 

particulier(s) 
• Etat 
• autre collectivite publiquc 

• Nombre total de victimes 

D 
D 
D 
D 
D 

• organisme curopccn 
• syndicat ou association 
• organismcs sociaux 
• autres 

• Montant du prejudice total ou de l'insuffisance d'actif : 
(arrondi par tranches de 1.000 F) ______________ _ 
pas chiffrable, mais estime a ________________ _ 
pas evaluablc 

Date de la ~ecision de classement 

• Motifs de la dccision : 
pas d'infraction 
charges insuffisantes 
transaction 

L,._J 
mois 

D 
D 
D 

• Si transaction, avec quelle administration 

L,._J 

insuffisammenr caracrCriSC 
pour~'llites inopportunes 
action publique i:teinte 

douane D 
fisc D 
prix D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
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MINISTERE DE LA JUSTICE • DIRECTION OES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES 

SERVICE D'ETUDES PENALES ET CRIMINOLOGIQUES 

f4u,pt dt rubtTcbt ,mociü •" C.N.R.S. 6J4 
4, n,t dt Mo"dovi • 1,001 PARIS 

NO d'ordrt du Parquct 

GtNtRALITtS 

QUESTIONNAIRE SUR LA D(LINQUANCE D'AFFAIRES 
EN MA TIERE FINANCIERE 

1. - Parquct du Tribunal de 

2. - Date des faits dClictucux 

3. - 0riginc de la procCdurc : Date de la plaintc � 

- Victimc privCc individuelle D 

- AssociCs D • Actionnaircs 

- Commissairc aux comptcs 

D • CrCancicrs 

D 

D 

- Victimc privCc, associarion, syndicat D • Commission tcchniquc D 

- Victimc privCC, sociCtC D - Police judiciairc D 

• Syndic D - Administration D • Direction des lmpöts D 

- Autrc dCnonciation, officicllc 

Df:CISION SUR LES POURSUITES 

4. - Date du prcmicr acte intcrruptif 

D officicusc 0 

L..,_J L..,_J 
m011 ,nn•• 

S. - Citation dircctc : oui O non D 

CS:. - Jnfonnation : oui O non D 

Date de la dfrision L..J..__J L..J..__J 
mol1 ann•• 

Nombre d'inculpcs L.a.....J 

7. - Date du rCquisitoirc introductif 
m011 

Date du rCquis1toirc dC:finitif 
mol1 

8. - Le plaignant ou la panic civilc ont-ils CtC inculpCs ? 

9. - lntcrvcnanu extCrieurs : Expertise comptable • oui 

Autres expertiscs ou demandcs d'avis (pricisnJ 

� 
L..,_J 

,nn .. 

oui D non D 

D non D 

10. - RCquisition de non-licu : oui D non O total O partiel D 

• Y a-t-il eu dCsistcment de partie civile : oui D non 0 

• Motif I prescription D dCcCs de l'inculpC D 

charges insuffisantcs D insuffisammcnt caractCriSC D 

rransacrion : oui D non D avcc Douane D Fisc D Prix 0 

• Lc dirigcant de droit a+il bCndiciC de rCquisition de non-lieu ? oui D non D 

11. - RCquiJirion de rcnvoi cn corrcctiorm-rllc : oui 0 non D 

1.2. - Qualification(s) rctcnuc(s) dans lc rCquis1toirc dcfmttif 

Lois IIU le, 1ocie1e1 civilc-1 et commcrciales 

• banqueroute simple ou dClir assimilC D 
- banqueroute frauduleusc ou dClit auimi!C D 
• infractions relatives l la constirution de la sociftC D 
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• infractions relatives a l'information Oll i\ la consultar.io�1 des associes D 
• infractions relatives i l'usagc du crCdit ou des bi�ns soci:iu x D 
• infractions relatives .l la tcnuc des documcnts 1odaux D 
• infractions relatives ;\ l'excrcice des fonctions de commissair::s aux comptcs D 
• infractions commiscs par lcs comm1ssiires aux comptes □
• malversations commises par lcs syndics D 
• autres D 

• lnfractions ä la lCgislarion sur les banqui::s et les Ctablisscmcn·u financicrs O 

- lnfraction relative ;\ la Boursc ou au CrC'dit D 
• lnfraction fiscalc D lnfraction aux douanes O lnfraction au change D 

13. - Montant du prCjudicc total ou de l'lnRJffiJance d'acrif (arrondi par tranchcs 
de 1.000 F) ______________________ _ 
pas chiffrable, ccpcndant CvaluC a ________________ _

14. - Renscigncmenu ;ur lc!I victimcs : 
- cmployeurs cm sociCtC D o:ntrcprisc ucrcc D 
• associCs, acuonnaires ou crtanciers D • paniculicr(s) D 
- ttat O • aurrc collccrivitC pubiique (communc, de'panemcnt ... ) D 
- 0rganisrnc EuropCen D - organismcs sociaux D 
- syndicats ou assodations habilitCs D . autres 0 
- Nombre total de victimes (pla:gnantes ou non): ____________ _ 

15. - Renscigncmcnu Rar Jcs entreprisea I nomlm: d'cntrc:Fisrs L........&_J 
Fonnc juridiquc : S.A.R.L. D S.A. D autrr.s D AnnCe(s) de crCation l-...J.__J 
Branche d'activitC 
Dcmier • chiffre " d'affairc connu ________________ _ 
Y a-t-il unr. autrc sociC'tC du mC:mr. groupc qui soit impliquee : oui D non D 

16. - Rcnscignemenu sur lc1 inculpCs 
Nombre de primaircs L.a.....J Nombre de dCjA cond:unnCs L..L,_J 
Nombrc d'hommcs L.a.....J Nombre de femmcs L.a.....J Agcs , ______ _ 
Nombro d'inculpcs dirigeants de droi1 L.a.....J 
Nombre d'inculpCs dirigeants de fait L.a.....J 
Nombre d'inculpCS commissaircs aux comprcs L.a.....J 
Auucs L.a.....J 

17. - Nombre de penonncs ayant CtC: cn dCtcntion provisoirc L.a.....J 
Nombre de penonncs ayant CtC sous colltrölc judiciaire L.L,_.J 



Tabelle 7: Gliederung der Verurteilun�en we9en Wirtschaftsstraftaten in den sieben wichtigsten Bezirken in Frankreich 
im Jahre 1976 

P A R I S L Y O N 0 0 U A I 

Fälle % 
1 

Fälle % Fälle % 

INombre de condamnations 1 2.021 l. 738 
1
en 1976 1

10.435

IEscroquerie, abus de con- 1 1 1 1
lfiance 1 1 1 1
INombre de condamnations 1 4 .269 1 722 1 495 1 
1% par rapport ä 1 'ensemble 1 1 1 1
ldes condamnations de la 1 1 1 1 
ICour en matiere astucieuse 1 41 135,7 128,5 

let d'affaires 1 1 1 
/Faux en ecriture priee 

1 
171 1,6 36 1 1,8 32 

1 1,8 

IBanqueroute simle et 975 9,3 265 1 146 8,4 lfrauduleuse 11 3, l

IInfractions aux lois sur 44 0,4 7 1 3 0,2 l les societes 1 
0,3 

llnfractions economiques N° 11 57 0,5 8 
1 

0,4 10 0,6 

jinfractions economiques N° 2
1 

785 7,5 268 113,3 216 1
12,4

IInfractions fiscales et 315 3 50 1 64 
1 

ldouanieres 1 
2,4 

1 
3,7 

llnfractions droit penal 1.035 10 476 1 395 
1 

ldu travail 123,5 

1
22,7 

A I X R E N N E S 

Fälle 1 % Fälle 
1 %

1 . 5 1 5 
1 1.227 

1 
1
1

405 1 436 

1
1 
26,7 35,5 

12 0,8 24 2 

98 6,5 75 6, l 

2 0, 1 3 0,2 

0, 1 4 0,3 

183 12,l 244 19,9 

85 5,6 67 5,5 

584 38,6 330 26,9 

VERSA. I LLES 

Fälle % 
1

1.195 

1 
670 1 

1 
1 
l 56, l

1 
29 1 

2,4 

112 9,4 

0 1 0
1 

6 1 0,5 

1 53 

40 

185 

112,8 1 

1 1 
1 

3,3 1 

1 1
11

5,5 

1

TOULOUSE 

Fälle 
1 

%

l .035 

259

1 
25

15 1,5 

71 6,8 

0 0 

o, 1 

128 12,4 

37 3,5 

327 31,6 



Scll,lllliild 2: 

MINISTEAE DE LA JUSTICE • DIAECTION DES AFFAIAES CAIMINELLES ET DES GRACES 

SERVICE D'ETUDES PENALES ET CRIMINOLOGIQUES 
L1u1pr dr rub"cbr •nociü H C.N.R.S. 6J4 

4, "'" d1 Mondoui • 75001 PARIS 

N° d'ordr~ du Puqu~1 

QUESTIONNAIRE SUR LA DEUNQUANCE D'AFFAIRES 
EN MA TIERE FINANCIERE 

GtNtRALITtS 

1. - Parquct du Tribunal de 

2. - Date des faits dClictucux 
premitr• 

.,___.___,, 
3. - Originc de Ja procidure : Date de la plaintc ¼r.--1 

- VictlJllc privCc individuelle 

- AssociCs • Actionnaircs 

• Commissafrc aux comptcs 
• CrCancicrs 

- Victimc privCC, association, syndicat - Commission tcchniquc D 

- Victimc privCc, sociCtC D - Police judiciairc D 

- Syndic - Administration D - Dircction des lmpöts D 

- Autrc dCnonc1ation, officicllc 

DtCISION SUR LES POURSUITES 

4. - Date du prcmicr actc intcrruptif 

D officicusc 

LL..-..J 
S. - Citation dircctc : oui D non D Date de la dCCision L...J......._j L...J......._j 

mols •nn•• 
tS. - Information : oui D non D Nombrc d'inculpCs w-1 
7. - Date du rr"quisitoirc introductif 

Darc du rCquisiwirc dCfinitif 

LL..-..J mo,s 

LL..-..J 
mols 

8. - Lc plaignant ou la panic civile ont-ils CtC: inculpCs ? 

9. - Jntervenants extCricurs : Expertise comptable • oui 

Autres cxpertiscs ou demandcs d'avis (prüün) 

LL..-..J 
ann•• 

oui D non 

non 

1 0. - RCquisition de non-Heu : oui D non D total D particl D 

- Y a-t-il eu dCsistcmcnt de parric civilc : oui D non D 

- Motif : prcscription D dCcCs de l'inculpC 0 

chargcs insuffis.antcs D insuffisammcnt caractCriSC D 

rransacrion : oui D non D avcc Douane Fisc D Prix D 

• Le dirigeant de droit a+il bCnCficiC de rCquisition de non-licu ? oui D non D 

11. - Rtqulliition de n:nvoi en concctionn('llc : oui 0 non D 

11. - Qualificarion(s) rerenuc(s) dans le riqui:.iroirc dcf1nttif 

Lois an le• 1ocictC1 civiles er commerciales 

• banqueroure simple ou dClit assirnilC D 
- banqueroute frauduleuK ou dClit astimilC D 
• infractions relatives i la constitution de la 1oci.f.tC D 

1 FICHE B 11 

- inftactions relatives i l'information ou A la consuJtar.ion des associes D 
• infractions relatives l l'usagc du crCdit ou des biens sociaux 0 
• infractions relatives i la tcnue des documcms soci-aux 
„ infrutioni relatives i l'cxercice des fonctions de commi5~air~s aux comptcs D 
• infractions commises par lcs commissairts aux col':'lptcs D 
• malversations commises par lcs syndics D 
• autres 

• lnfractions a la ICgislation sur lcs banqui::s et les Ctabiiucn1en°ts financicrs D 

• lnfraction relative i la Boursc ou au CrC'dit D 
• lnfraction fiscale O lnfraction aux douanr.s O lnfracrion au chznge 

13. - Montant du prtjudicc total ou de l'lnfllffi,ance d'actif (arrondi par tunchcs 
de 1.000 F) _______________________ _ 
pas chiffrable, cepcndant Cvalue i _______________ _ 

14. - Rcnscigncmenu ;ur les victimcs : 
• cmployeurs 011 sociCcC O entr,::,prisc tiercc D 
• associCs, acnonnaires ou crCanciers O - particulicrts) D 
· !tat D • autrc collectivicC publique (communc, dCpa"cmcnt ... ) 0 
· Organisrne EuropCen O • organismes sociaux D 
· syndicacs ou associacions habilitCs D - autrcs 0 
· Nombre total de vicümcs (plaignantes CIU non): ___________ _ 

15. - Renseignem~nts AJr les entrcprises t nomlJrc d'cntrcp~i>es L....a__i_j 
Fonnc juridique : S.A.R.L. 0 S.A. D autres O AnnC'c(s) de crCuion 
Branche d'acrivicC 
Demier • chiffre " d'affairc connu ________________ _ 
Y a-r-il unr. autrc sociCtC du meme groupc qui soit impliquCc : oui non D 

16. - Rcnscigncmenu sur In inculpCs 
Nombrc de primaircs u-1 Nombre de dCj.ä. condamnCs L-.L.J 
Nombre d'hommes u-1 Nombre de femmes L-.L.J Ages , ______ _ 
Nombrc d'inculpCs dirigcants de droit L-.L.J 
Nombre d'inculpCs dirigr.ants de bit L-.L.J 
Nombre d'inculpi-s commissaircs aux comptcs L-.L.J 
Autres u-1 

17. - Nombr:c de penonnes ayant CtC: cn detcntion provisoire u-1 
Nombre de penonncs ayant CtC sous coritröle judiciaire u-1 



Tabelle 7: Gliederung der Verurteilungen wegen Wirtschaftsstraftaten in den sieben wichtigsten Bezirken in Frankreich 
im Jahre 1976 

P A R I S 1 L Y O N 1 D O U A I 1 A I X 1 RENNE S I VERSAILLES 1 TOULOUSE 
Fälle 1 % Fälle 1 % 1 Fälle 1 % 1 Fälle 1 % 1 Fälle 1 % 1 Fälle 1 % 1 Fälle 1 % 

INombre de condamnations 1 1 1 
len 1976 110.435 

1 
2 .021 1 

1 1 
1 1.738 1 

1 1 
1 1.515 1 1 1 1 1.227 1 1 1 

1 1.195 1 1 1 
1 l.035 1 

IEscroquerie, abus de con- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lfiance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
INombre de condamnations 1 4.269 1 722 1 495 1 1 405 1 436 I 1 670 I 1 259 I 
1% par rapport ä l 'ensemble 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ldes condamnations de la l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Cour en matiere astucieuse 141 135,7 28,5 I 126,7 135,5 I l 56, l 1 125 
let d'affaires 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/Faux en ecriture priee 171 1 1,6 36 1 1,8 32 1,8 1 12 1 0,8 24 1 2 1 29 1 2,4 1 15 1 1,5 
IBanqueroute simle et 975 1 1 146 1 1 1 1 1 1 1 
1 frauduleuse 1 9,3 265 

1
13, l 8,4 1 98 1 6,5 75 

1 
6, l 1 112 1 9,4 1 71 1 6,8 

llnfractions aux lois sur 44 1 1 3 1 1 1 1 O I O 1 0 I O 11es soci etes 1 0,4 7 1 0,3 0,2 1 2 
1 

O, l 3 1 0,2 1 
1 1 1 

/Infractions economiques N° l 57 1 0,5 8 1 0,4 10 0,6 1 l I O, l 4 1 0,3 1 6 1 0,5 1 l 1 0, l 

/Infractions economiques N° 2 785 1 7,5 268 113,3 216 12,4 1 183 112, l 244 119,9 1 153 112,8 1 128 112,4 1 
llnfractions fiscales et 1 3 1 64 1 1 1 1 1 1 1 1 
ldouanieres 315 

1 
50 1 2,4 3,7 1 85 1 5,6 67 1 5,5 1 40 1 3,3 1 37 1 3,5 1 

llnfractions droit penal 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ldu travail 1.035 

1 
476 123,5 1 395 22,7 1 584 138,6 330 126,9 1 185 115,5 1 327 131,6 1 

llnfractions ä la Securite 2.784 1 1 1 377 1 1 1 1 O I O 1 197 119 1 
/Sociale 126,7 189 1 9,9 1 21, 7 1 145 1 9,5 44 1 3,6 1 

1 1 1 
N (Quelle: Lascoumes (1979), S. 17) .... 



Tabelle'8: Gliederung der Wirtschaftsstraftaten 

IEffectifs % 

1 \scroquerie 4.224 14% 
IA - Escroquerie + abus d 
1 confiance Abus de confiance 6.522 21,6% 1 
1B - Faux et usage de faux en ecriture 525 1, 7% 
1 

privee, de commerce et de banque 

1 Simple 1 2.221 7,5% 
lc - Banqueroute simple et< 1 
1 fraudul euse Fraudul eu se 1 322 1% 
1D - Infractions ä la legislation sur les 1 84 0,3% 1 societes commerciales 1 
IE - Autres infractions financieres et 1 
1 economiques 1 
1 - demarcharges financiers irreguliers 1 
1 - usure 1 
1 - loyers 1 
1 - infractions ä la legislation banquaire 145 0,5% 
1 - infractions ä la legislation en 
1 matiere d'epargne 
1 - envois forces et autres infractions 
1 a la legislation economique 
IF - Infractions ä la legislation economique 
1 - fraudes commerciales et contrefracon 2.053 6,8% 
1 - action illicite sur les marches 

J 1 - ententes 103 0,3% 
1 - entraves a la liberte des encheres 1 
1 - prix illicites l. 373 1 4,5% 
1 - publicite mensongere l 1 
1 - faux certificats d'origine 209 1 0,7% 
1 - infraction sur appellation d'origine 1 
IG - Infractions douanieres et fiscales 1 
1 - infractions douanieres (delits et ] 1 
1 contraventions) 291 1 0,9% 
1 - infractions au change 1 
1 - infractions fiscales 776 1 2,6% 
IH - Droit penal du travail 1 
1 - defaut de carte professionnelle 187 1 0,6% 
1 - infractions ä la legislation du 2.389 1 7,9% 1 travail (delit) 1 
1 infractions a la lesislation du 3.762 1 12,4% 1 travail (contraventions) 1 
II - Infractions a la Securite Sociale 1 
1 - retention de pre-compte (delits - 4.562 1 15, 1% 1 contraventions) 1 
1 - autres infractions a la Securite 495 1 1,6% 1 Sociale (delits - contraventions) 1 
1 10":"m 1100% 
(Quelle: Lascoumes (1979), Annexe N° 1) 
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Innerhalb der in Frankreich unter dem Titel "Deviance et contröle 
social" geführten Untersuchungen liegt des weiteren eine neue 
Untersuchung von Lascoumes/Verneuil 72 zur Strafverfolgung im Be-
reich der Steuerhinterziehung vor. Die Autoren führten innerhalb 
des Projektes im Jahre 1980_ eine Aktenanalyse durch, wobei sich 
herausstellte, daß 66% der Verfahren Industrieberufe, das Bauwe-
sen, den Arbeitskräfteverleih und den Einzelhandel betrafen. 18% 
der Verfahren entfielen auf die Leiter von Handelsgesellschaften 
und 15% betrafen nichtkaufmännische Berufe. Gleichfalls wurden 984 
Urteile analysiert, die in Steuerstrafverfahren im Jahre 1979 gefällt 
wurden. Diese Urteile richteten sich in 65% der Fälle gegen 
Geschäft-sführer von Gesellschaften (dabei waren die häufigsten 
Nennungen das Bauwesen, Warenherstellung und Dienstleistungen), 
29% gegen Einzelhändler und Handwerker und 11% gegen Mitglieder 
sogenannter freier Berufe (Anwälte, Mediziner, Notare etc.). Hin-
sichtlich der Dauer der Strafverfahren ermittelten Lascoumes/ 
Verneuil, daß, unter Berücksichtigung der Steuerverfahren, 50% 
länger als 3 Jahre dauerten. Auch stellten sie fest, daß die 

Durchschnittsstrafe die Verurteilung zu Gefängnis auf Bewährung 
zwischen 3 und 9 Monaten war, verbunden mit einer Geldbuße von 
durchschnittlich 5. 000 FF. Lascoumes/Verneuil bemerkten dazu, daß 
dies unter dem üblichen zu erwartenden Strafmaß liegen würde73 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt stellt in Frankreich auch die 
grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität, insbesondere die im 
Raum der Europäischen Gemeinschaft, dar. So liegt eine neue 

74 Untersuchung von Roche-Pire und Delmas-Marty vor, die be-
kanntgewordene Fälle von EG-Kriminalität dokumentierten und ana-
lysierten sowie eine Befragung von Unternehmen und leitenden 
Angestellten derselben zu dieser Problematik durchführten. 
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1.4 Die Erfassung der Wirtschaftskriminalität in außereuropäischen 
Ländern 

An dieser Stelle ist es nicht möglich, auf jedes Land im einzelnen 
einzugehen, da über viele Staaten keine Informationen vorliegen 
oder aber in der Bundesrepublik Deutschland und den verbundenen 
Bibliotheken kein Material vorhanden ist 75 • Auch auf dem Wege des 
Informationsaustausches mit Wissenschaftlern der verschiedenen Län-
der mußte festgestellt werden, daß wohl die· überwiegende Zahl der 
Staaten wenn überhaupt - sich nur mit Randbereichen der 
Wirtschaftskriminalität auseinanderzusetzen beginnt, wobei insbe-

76 sondere die Korruption im Vordergrund steht In anderen Ländern 
ist dagegen bereits Wirtschaftskriminalität in einem weiteren Be-
griff erkannt worden, wobei sich in diesen Staaten ein unterschl.ed-
licher Forschungsstand entwickelt hat77 • Auch spielt die politische 
Situation eine Rolle, so z.B. in Indien, über dessen Situation 
Dwivedi schreibt, daß die Forschung auf diesem Gebiet stark 
behindert wird, um die Industriellen kreise nicht für oder gegen 
eine Partei, die auch noch selbst in das Industriesystem eingebun-

78 den ist, festzulegen 

Obwohl· also politische Gründe der Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität in Indien entgegenstehen, hat die Diskussion um die 
Wirtschaftskriminalität, speziell in der Definitionsdiskussion um 
den Begriff des "white-collar criminal", dennoch in die krimino-
logischen Lehrbüchern in Indien Eingang gefunden 79 • 

Demgegenüber wird z.B. in jüngster Zeit die Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität in der Volksrepublik China verstärkt, wobei 
dies hauptsächlich auf Delikte wie kommerzieller Schmuggel, Speku-
lation mit Waren, Korruption und Bestechung zielt. So schreibt 
Dach eng: "die Speerspitze des Kampfes gegen die Wirtschaftskrimina-
lität richtet sich in erster Linie gegen die Tätigkeiten von 
Schmuggel banden in den drei Küstenprovinzen Guangdong, Fujian 

und Zhejiang". Dabei sei "dieser Kampf • • • eine der wichtigsten 
Aufgaben der Regierung im Jahre 1982". Weiter schreibt er: "Nach 
den Untersuchungsmaterialien nehmen die Fälle von Wirtschaftsver-

24 



brechen seit einigen Jahren immer mehr zu. Allgemein empörend 
ist, daß manche Führungskader unter Mißbrauch ihrer Ämter und 
Befugnisse Vorteile für sich ergattern •.• Der Anteil der Fälle von 
Wirtschaftsverbrechen z.B. in der Provinz Guangdong an den Straf-
taten wuchs von 30 Prozent 1980 auf 41, 2% in der ersten Jahres-
hälfte 1981 1180 . 

· Bl 82 d s··d f 'k 83 . d Bl' k f d Auch 1n Korea , Japan un u a n a 1st er 1c au as 
Problem der Wirtschaftskriminalität gelenkt worden. 

In Australien hat demgegenüber bereits eine vielfältige Diskussion 
über den Bereich der Wirtschaftskriminalität eingesetzt. Neben zahl-
reichen Veröffentlichungen zu wirtschaftsdelinquentem Verhalten in 
Australien84 liegen auch bereits erste Beiträge zur Höhe der 
Schädigungen vor. So wird die Schadenssumme von Hall mit 500 

·11· 1· D 1 b 85 · · M1 10nen austra 1schen o lars angege en . Auch wird von Regie-
rungsseite festgestellt, daß insbesondere die "$ 2. 00 companies" für 
eine große Anzahl von Wirtschaftsverbrechen benützt werden 86 . 
Darüber hinaus unterliegt die strafrechtliche Normierung und die 
Sanktionierung einer intensiven Diskussion, bei der vor allem die 
Höhe der Strafen und die Bewältigung der schwierigen Rechtsfragen 
durch die Gerichte einen großen Raum einnehmen 87 . 

Besonders forciert wurde die Diskussion um den Bereich der Wirt-
schaftskriminalität, die bereits in den späten 50er Jahren einge-
setzt hatte88 , durch die regelmäßigen Seminar- und Diskussionsver-
öffentlichungen der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer-

89 sität in Sydney Bereits auf einem Seminar über "Corporate 
bis 1973 Crime" wurden im Jahre 1974 die im Zeitraum 1969 

abgeurteilten (prosecution Proceedings) Fälle nach den "Companies 
Acts" aufgeschlüsselt und dargestent90 

Tabelle 9: Summary of Prosecution Proceedings 
"Companies Acts" 

/Jahr j 1969 j 1970 j 1971 j 1972 11973 / Total 

!Anzahl der 1 136 1 247 1 105 1 649 1 124 
1 Verfahren 1 1 1 1 1 1 1261 

(Quelle: University of Sydney (1974), S. 48 ff.) 

jPending 

413 
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Auf der Seminartagung im Jahre 1975 wurde von Sutton eine 
Analyse. der 1973 angefallenen Verfahren beim "N.S.W. Higher Crimi-
nal Courts", die vom "Australian Bureau of Census and Statistics" 
erfaßt wurde, in 
berufliche Stellung 

Bezug auf 
und über 

Alter, Ausbildung, Familienstand, 
91 Aburteilung ausgewertet Auf der 

gleichen Seminartagung wurde auch von Swan ein Überblick über 
die von der "Corporate Affairs Commission" für die Jahre 1971 bis 
1974 erfaßten "prosecutions" gegeben. Dabei zeigte sich ein starker 
Anstieg der Fälle für diesen 4-Jahreszeitraum92 • 

Tabelle 10: Anzahl der Anklageerhebungen nach "Corporate 
Affairs Commission" 

jJahr 1
abgeschlossene 
Verfahren 1

noch anhcing1ge 
Verfahren 1zusammen 

j 1971 453 85 538 

j 1972 695 328 1023 

11973 2544 1426 3970 

j 1974 4305 924 5229 

(Quelle: Universi ty of Sydney ( 1975), s. 21) 

In weiteren Tagungen spielten demgegenüber die Fragen der Strafan-
drohung und die Bewältigung der zunehmenden Verstöße gegen die 
Wirtschaftsgesetze eine Rolle93 . Ferner wurde von einer Untersu-
chung berichtet, bei der es um die Einstellung der australischen 
Geschäftswelt zu den bestehenden Wirtschaftsgesetzen und deren 
Einhaltung ging. Erörtert wurde auch die Konzentrierung der 
Gründung von Gesellschaften zur Begehung von Wirtschaftsstraftaten 

in den Staaten New South Wales, Victoria und Tasmania, bei denen 
der Schaden in einzelnen Fällen 10 Millionen Australische Dollars 
erreichte, wie auch die hauptsächlich in Hong Kong stattfindende 
Gründung von Scheinfirmen zum Geldtransfer94 • 
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Ebenfalls wurde in dieser Zeit eine umfassende Untersuchung von 
Hopkins vom Australian Institute of Criminology veröffentlicht95 • 
Hopkins erfaßte alle Verfahren in den einzelnen Bundesstaaten von 
Mitte 1975 bis Mitte 1977 einschließlich ihrer Erledigung durch die 
zuständigen Behörden. Er konnte sich dabei auf - mit Ausnahme 
der veröffentlichten Statistiken des Bundeslandes New South Wales -
interne Dat.ensammlungen stützen. Hopkins gibt damit den ersten 
umfassenden Hinweis auf den Umfang der Wirtschaftskriminalität in 
Australien, wobei jedoch keine Information zum Umfang der Schädi-

d . l . 96 gung arrn entha ten 1st • 

Tabelle 11: Corporate Affairs Prosecutiöns 

1 Bundesstaat Jahr Zahl der Fälle 

jA.C.T. Companies Office 1975 342 
1 1976 506 
1 1. Quartal 

1. 1977 82 

/New South Wales 1976 80 (Companies) 
383 (Charges) 

!Queensland 6.71 - 6.74 959 
7.74 - 8.76 1373 

jSouth Australia 1975-1976 17 

I Tasmani a 1975-1976 

IVictoria 1975-1976 61 

!Western Australia 1.1975 - 3.1977 48 (defendants) 

(Quelle: Hopkins (1977), s. 
Berechnungen)) 

10 ff. und Appendix 2 (mit eigenen 

In den lateinamerikanischen Staaten werden seit 1976 in Zusammen-
arbeit mit dem International Center of Comparative Criminology an 
der Uni versity of Montreal vergleichende Untersuchungen angeregt. 
Dabei wurde von den von Szabo aufgestellten Forderungen ausge-
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gangen: "We need data - longitudinal (in time and in the same 
type of acti vities) as well as cross-sectional - on white collar 
crime and on. the social organization in which this criminality is 
caaried on. Furthermore we must have quantitative and qualitative 
information about the criminals and their victims. We need to know 
how the services of control and intelligence function, the action 
they take and what ist considered illegal behaviour1197 . Eine 
Koordination der Untersuchungen 
von der Universität von Zulia in 

in den einzelnen Staaten 
Venezuela 

liegen Berichte aus Panama ("Instituto de 
vor genommen. 
Criminologia 

wurde 
Bisher 
de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Panama" l, Mexico 
( "Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Uni versidad Aut6-
noma Metropolitana de Mexico, Tlalpän" l, Venezuela ( "University of 
Zulia in Maracaibo"), Kolumbien und Costa Rica ( "Pnud Project / 
Department of Investigations, Ilanud, San Jose" J98 vor. Die bisher 
veröffentlichten Untersuchungen beziehen sich jedoch zumeist auf 
die Inhaltsanalyse von Presseartikeln hinsichtlich der Bewertung 
von Wirtschaftskriminalität (Panama, Mexiko, Venezuela, Kolumbien, 
Costa Rica), wie auch auf die soziale Beurteilung von abweichen-
dem Verhalten im Bereich der "white collar crime1199 . Außer diesen 
Untersuchungen ist jedoch bisher keine Veröffentlichung dazu er-
schienen, die, wie auch von Szabo gefordert, Analysen zur Erfas-

sung des Umfangs und des Erscheinungsbildes liefert. Insofern 
stehen wir hier noch am Beginn der Unter.suchungen. Hinsichtlich 
der anderen süd- und lateinamerikanischen Staaten liegen, außer 
einigen wenigen Literaturhinweisen, keine zugänglichen Veröffentli-
chungen vor. 

In Canada besteht trotz einer mehrere hundert Publikationen umfas-
senden Bibliographie von FindlaylOO ein großer Mangel an einschlä-

101 gigen empirischen Untersuchungen und Erfassungen Neben der 
"Crime Statistic" von Canada, die aber nur unzureichende Auskunft 
über den Umfang der Wirtschaftskriminalität gibt102 , beleuchten 
verschiedene Untersuchungen Umfang und Erscheinungsbild der Wirt-
schaftskriminalität. So stellte Skeoch 103 für den Zeitraum von 1952 
bis 1972 fest, daß insgesamt 157 Verfahren gegenüber den größten 
canadischen Unternehmen wegen Patentverstößen, Kartellbildung, 
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Tabelle 12: Verurteilungen von Gesellschaften in den Jahren 
1952-1972 

!Total Number of !Total Number of 1 Per Cent of 
IAll Deci si on s jDecisions agains IDecisions 

Year jagainst Corpora- !Large Corpora- jagainst Large 
jtionsb::z:Year 1 t i on s b::z: Y ea r ICoq~orations 

1952 48 14 29.2 
1952 48 14 2 9. 2 
1953 29a 4 13.7 
1954 57b 3 5. 3 
1955 25 6 24. 0 
1956 47 10 21. 3 
1957 7 0 0. 0 
1958 21 9 42. 9 
1959 12c 0 0. 0 
1960 36 3 8. 3 
1961 4 1 25. 0 
1962 25 15 60.0 
1963 5 0 0. 0 
1964 59 3 5.0 
1965 18 1 5. 6 
1966 55d 8 14. 5 
1967 12 1 8. 3 
1968 23e 0 0. 0 
1969 74 3 3. 1 
1970 66f 3 4. 6 
1971 36g 1 2. 8 
1972 39 3 7. 7 

!TOTAL 698 88 11. 2 

a l This total includes decisions against 1 individual and 
2 associations. 

b) This total includes decision against 1 association. 
c) This total includes decisions against 5 individuals and 

3 a s so c i a t i on s • 
d) This total includes 

3 a s so c i a t i on s. 
e) This total includes 

1 association. 
f) This total includes 
g) This total includes 

2 a s so c i a t i on s. 

deci si on s 

deci si ons 

de ci si on s 
deci si on s 

against 13 

against 14 

against 1 
against 6 

individuals and 

individuals and 

association. 
individuals and 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

(Quelle: Skeoch, 1966 ; Restrictive Trade Practices Commission 
Reports 1952-1962; Canada, 1973) 
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Tabelle 13: Attrition Rates for the Enforcement of the Combines Investigation Act 

-----------IA: For Sections 36-37 (Misleading Advertising)* 
1966-7 1 1967-8 1 1968-9 1 1969-70 1 1970-1 I · 1911-2 

\No. of Files 0pened ___ 
1 

15 
1 

42 
1 

33 
1 

412 
1 

2520 
1 

2872 
-

\Number ~f Charges Laid 
1 

4 
1 

10 
1 

16 
1 38 1 92 

1 
102 

IPercentages of Files 1 26,6% 1 23,8% 1 48,4% 1 9,2% 1 3,6% 1 3,6% IResulting in Charges 1 1 1 1 1 1 

1972-3 

3470 

65 

1,8% 

1973-4 

4387 

110 

1 2,5% I 
IB: For all other Sections (Comines, Mergers and Monopolies, Resale Price Maintenance) 1 

1 \1964-5 \1965-6 \1966-7 \1967-8 \1968-9 \1969-70 \1970-1 \1971-2 \1972-3 \1973-4 \ 
IFormal Inquiries in 
!Progress at End of Year 1 46 1 47 1 54 1 59 57 T 76 T 83 1 86 1 76 1 77 1 

1 1 1 1 ___ l ___ 1 1 1 1 1 1 

JNumber of Files Opened \ ~!2_l_2~?_l 117 \ 97 \ 107 \ 141 \ 255 \ 271 \ 188 __ \ _2~~1 
\Number of Charges Laid** 1 ____ :_I 5 \ 4 \ 4 \ 6 \ 4 \ 9 \ 6 \ 10 \ 7 \ 

\Percentage Using Files 1 3,9% 1 4,2% I. 4,0% 1 4, l~_l_:.:~:_l 2,8% 1 3,5% \ 2,2% 1 5,3% 1 4,2_:j 

IPercentage Using 
IFormal Inguiries ___ l 11% J 10.6% l 7 ,4% l 7 ,0% J 10.5% l 5,2% 

1 
10,8% 

1 
6,9% 

1 
~!· 1% 

1 
9,0% 

* The misleading advertising sections were not recorded in this way until 1966-67. 
** This figure is reached by adding together the number of Reports to the Minister by the Restrictive Trade 

Practices Commission plus the number of inquiries referred directly to the Attorney-General for which an 
information was laid, minus those reports which were never acted upon. 

(Quelle: Snider (1978), S. 149) c::, 
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Preisabsprachen ·etc. eingeleitet wurden. Tabelle 12 gibt die Zahl 
aller gegenüber den Unternehmungen in Canada eingeleiteten Verfah-
ren für den Zeitraum 1952 bis 1972 wieder. 

Gaff und Reasons führen in ihrer Untersuchung eine umfangreiche 
Analyse der Kartellverstöße in Canada seit 1889 an. Dabei zeigte 
sich, daß es in Canada zu zahlreichen Verstößen gegen Kartell-
gesetze kommt. Ein ähnliches Ergebnis brachte auch die Untersu-
chung von Snider104 , dessen Ergebnisse die folgende Tabelle 13 
ausweist. 

1. 5 Untersuchungen in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Bereits vor der für die Erforschung der Wirtschaftskriminalität 
bahnbrechenden Veröffentlichung von Sutherland zu Beginn der 40er 
Jahre haben in den USA andere Wissenschaftler auf Wirtschaftsver-
brechen hingewiesen 105 • So werden erste Aussagen zur "Kriminalität 
der Mächtigen und Reichen" bereits bis in das 15. Jahrhundert 
verfolgt106 Insbesondere das Verhalten der sogenannten "robber 

107 barons" fand innerhalb der Literatur starke Beachtung Im 
Jahre 1907 wurde dann von Ross schon das Hauptproblem der 
Wirtschaftsstraftäter herausgestellt: die Haltung der Gesellschaft 
gegenüber den Wirtschaftsstrafti.tern und die Tatsache, daß diese 
sich selbst als nicht kriminell fühlen 108 . Weitergeführt wurden 

· 0 .. . 109 diese berlegungen von dem Okonomen Thorstem Veblen • Insbe-
sondere ,Albert Morris wird heute bescheinigt, daß er gezielt Hin-
weise auf die Kriminellen der "Oberwelt" gab, wie er auch bereits 
darauf hinwies, daß die Praktiken der "Oberwelt" nur schwer zu 
kontrollieren und für den Justizbereich zu bewerten sind110 • Den 
Durchbruch in der Kriminologie111 brachte dann aber erst die 
Veröffentlichung von Sutherland112 . 

Schon nach kurzer Zeit wurden die Ansätze Sutherlands von ande-
ren Forschern, wie Clinard, Hartung, Lane, Cressey, Newman oder 
Irey und Slocum aufgegriffen113 , so daß bereits im Jahre 1967 eine 
umfangreiche Bibliographie über die bisherigen Untersuchungen vom 
"Institute of Governmental Studies" veröffentlicht werden konnte114 • 

3l 



Wie bereits ausgeführt, haben die Forschungen in den USA inner-

halb dem Bereich der Wirtschaftskriminalität einen solchen Umfang 
angenommen, daß es an dieser Stelle nicht möglich ist, . eine 
umfassende Übersicht zu geben. So wurden schon zu Beginn der 
50er Jahre einige vielzitierte Untersuchungen durchgeführt, wie die 
Arbeit von Clinard über den Schwarzmarkt115 , die von Hartung 
über Wirtschaftsstraftaten in den industriellen Großschlachtereien 
in Detroit 116 oder zu den Untreuehandlungen die Arbeit von 

117 Cressey Eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten 
Studien zu dieser Zeit gibt Geis in seinem Buch "White-Collar 
Criminal 11118 . Ebenfalls wurde auch in dieser Zeit versucht, Erklä-
rungsansätze hinsichtlich der Begehung von Wirtschaftsstraftaten zu 
finden, deren Diskussion bis heute noch andauert119 • 

Schwerpunkte in der kriminologischen Forschung der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika sind Untersuchungen über Straftaten von 
Unternehmungen ( "Corporate Crime" bzw. "Corporate Violence") 120 , 
die soziale Kontrolle von Wirtschaftsstraftaten 121 und über die 
Wirtschaftsstraftäter122 • Eine ebenso große Rolle spielen die Aufklä-
rung der Verbraucher bzw. Erhebungen über Methoden der Verbrau-
cherschädigungen123 der Umweltdelikte 124 , der Computerkriminali-
tät125, Wirtschaftsstraftaten innerhalb eines Unternehmens126 , Kar-

11 1 127 Ab . h . . K . . 1· .. te ver etzungen , grenzung zw1sc en organisierter nm1na ltat 
und Wirtschaftskriminalität128 und die allgemeine Definitions..liskus-

. 129 E .. d d" h 1· h A 1 l 30 . s1on • rortert wer en auch 1e rec t 1c e usgesta tung sowie 
Fallstudien131 , wobei insbesondere Betrug132 mit seinen speziellen 
Erscheinungsformen 133 und die Steuerhinterziehung134 eine zentrale 
Rolle einnehmen. Daneben wird ebenfalls versucht, theoretische 
Erklärungsansätze für die Begehung von Wirtschaftsstraftaten zu 
finden, deren abschließende Bestandsaufnahme jedoch noch aus-
steht135. 

Neben diesen Untersuchungen steht die Frage nach dem Umfang der 
Schädigungen durch Wirtschaftskriminalität im Mittelpunkt des Inte-
resses. So ging Burstein im Jahre 1959 davon aus, daß "millions of 
dollars lost to pilferage, embezzlement •.. 11136 • In einer im Jahre 
1969 erschienenen Veröffentlichung der ABA hinsichtlich der Arbeit 
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der "Federal Trade Commission" werden mehrere tausend Ermittlun-
gen wegen Handelsverstößen aufgelistet137 . Barmash führt in einem 
Beitrag aus, daß jährliche Schulden in Höhe von 1, 5 Milliarden 
US$ durch in Konkurs gefallene Unternehmen entstehen, wobei ein 

. . . k 1 . 138 B . . Großteil aus kriminellen Kon ursen resu tiert . nennt 1n 
seinen Arbeiten hohe Schadenssummen für einzelne Tathandlungen, 
die bis zu 50 Millionen US$ betragen 139 , und spricht in einer 1977 
erschienenen Veröffentlichung da von, daß die Verbraucher jährlich 

· · $ h"" · d l 40 B . P . k d" um 20 M1ll1arden US gesc ad1gt wer en • ei ro1e ten, 1e von 
der US-Regierung oder von den Bundesstaaten gefördert werden, 
gehen Untersuchungen davon aus, daß ca. 25 Milliarden US$ durch 
Zahlungen auf betrügerische Weise 
ein Schaden von 200 Milliarden US$ 
taten entsteht141 • In einem vom 

erlangt werden und insgesamt 
pro Jahr durch Wirtschaftsstraf-

"Bureau of National Affairs" 
herausgegebenen Spezialreport über "White-Collar Crime" wird aufge-
zeigt, daß der Anteil von Wirtschaftsstraftaten bei den Ermittlungs-
handlungen des FBI' s um 25% von 1971 bis 1975 gestiegen ist 
( wobei insgesamt 3. 427 Tathandlungen registriert und bearbeitet 
wurden). Weiter wurde festgestellt, daß 14% des FBI-Personals nur 
mit der Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten befaßt sind142 . 

Eine der meistzitierten Schadenssummen für die USA stammt von 
einer Berechnung der "Chamber of Commerce of the United States", 
die die jährliche Schadenssumme &uf 41, 78 Milliarden US$143 festleg-
te. Eine von der "Pennsylvania Crime Commission" auf ähnlicher 
Grundlage beruhende Aufstellung, jedoch mit verschiedener Defini-
tion der Delikte, kommt bereits auf eine Summe von 121 bis 168 
Milliarden US$ pro Jahr 144 

Diesen Zahlen stehen noch weitere Berechnungen und Schätzungen 
zur Seite. So wird angenommen, daß in den nächsten zehn Jahren 
80 bis 100 Milliarden US$ betrügerisch aus den Government Benefit 
Programs erlangt werden145 

Auf der Grundlage dieser Schadensschätzungen wurde in den USA 
die Erforschung und Erfassung der Wirtschaftskriminalität forciert. 
So wurde von den Regierungsstellen verstärkt im Rahmen von 
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Tabelle 14: Jährliche Schäden durch White-Collar Crime 

THE ANNUAL COST OF SOME WHITE-COLLAR CRIMES* 
(Billions of Dollars) 

IBankruptcy Fraud 
IBribery, Kickbacks, and Payoffs 
IComputer-Related Crime 
IConsumer Fraud, Illegal Competition, 

Oeceptive Practices** 
Consumer victims: 
Business victims: 
Government revenue loss: 

!Credit Card and Check Fraud 
Credit Card: 
Check: 

IEmbezzlement and Pilferage 
Embezzlement 

(cash,goods,services): 
Pilferage: 

llnsurance Fraud 
Insurer victims: 
Policyholder victims: 

IReceiving Stolen Property 
jSecurit{es Thefts and Frauds 
1 . 

$ 5.5 
$ 3.5 
$ 12.0 

$ 0.1 
$ 1.0 

$ 3.0 
$ 4.0 

$ 1.5 
$ 0.5 

1 TOTAL (billions) 

$ 0,08 
3.00 
0.10 

21.00 

1.10 

7.00 

2.00 

3.50 
4.00 

$ 41 .78*** 

* The dollar amounts pertain only to that aspect of each 
listed crime which is directed at, or committed by or 
within, business, industry, and the professions. These 
estimates do not include the cost involved in combating 
white-collar crime. 

** Estimates related to price-fixing and industrial espio-
nage are not included. Among the schemes or practices 
that victimize ethically run businesses are the follow-
ing: advance fee, counterfeit products, illegal hiring 
of aliens, sweetheart contracts, etc. The figure for 
Government revenue loss refers to business-related tax 
fraud, which has been reported as relatively prevalent 
among the self-employed (especially in the medical, 
legal, and accounting professions). 

*** This total is more than the $40-billion referred to in 
the text because the listed crime categories are not 
necessarily mutually exclusive. For example, a portion 
of the embezzlement figure is also part of the estimate 
for computer-related crime. 

(Quelle: Chamber of Commerce of the United States (1974), S. 6) 
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Tabelle 15: Schadensannahmen durch schwere Kriminalität 

MAJOR CRIME REVENUES* (in billions) 

/Activity 

INarcotics 
IConsumer Fraud 
IGambling 
IShoplifting 
IPilferage 
ISecurities theft fraud 
ICommercial bribery 
IBribery 
IEmbezzlement 
IGovernment abuse 
IBurglary 
1 Insurance fraud 
IArson 
ICredit card and check fraud 
!Prostitution 

·1 Mail fraud 
1 Illegal liquor sales 
!Computer crimes 
IBankruptcy fraud 

!Totals 

!Revenue Range 

$44.6-$63.4 
$21.0 

$20.0-$22.4 
$6.2-$8.0 

$4.0 
$4.0 

$3.5-$10.0 
$3.0 
$3.0 

$2.5-$12.5 
$2.5 
$2.0 

$1.2-$2.0 
$1.1 

$1.1-$1.6 
$1.0 
$.358 

$.1-$.3 
$.08 

$121 .238-$168.238 

Table presented by Jack Key, staff investigator, Perma-
nent Subcommittee on Investigations, U.S.Senate, Decem-
ber 14, 1979, as printed in the report from those hear-
ings, dated December 7,11,12,13 and 14, 1979, p. 372. 
* Sources presented by Key ranged, in dates, from 1974 

to 1979, so the cost cannot be attributed to any one 
year; however, most are from 1976 and before. 

(Quelle: Pennsylvania Crime Commission (1980), S. 5) 
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Hearings oder der Einrichtung von sogenannten "Select Committees" 
der Bereich der Wirtschaftsstraftaten erforscht. Ebenfalls wurde 
von der "National District Attorneys Association" ein umfangreiches 
Programm zur Bekämpfung, aber auch zur Erforschung und insbeson-
dere zur Erfassung der Wirtschaftsstraftaten erstellt. 

1.5.1 Komiteeberichte zum Umfang der Wirtschaftskriminalität in 
den USA 

Bei den von der US-Regierung ( "Hause of Representati ves") durchge-
führten Anhörungen, Gutachten und Untersuchungen durch sogenannte 
"Select Committees" wird versucht, Umfang und Erscheinungsformen 
von Wirtschaftsstraftaten zu erfassen. So widmet sich ein besonde-
res "Committee 
sehen 146 und 

an Aging" den Betrügereien gegenüber alten Men-
dem Betrug im Heimwesen 147 . Andere Kommissionen 

befassen sich mit betrügerischen Abrechnungen in Forschungsprojek-
ten bzw. innerhalb der Vergabe von Forschungsprojekten148 , Be-
trugsfällen innerhalb der "General Services Administration 11149 und 
betrügerischen Handlungen im Zusammenhang von Pensions- und 
Rentenansprüchen bzw. der Gewährung von solchen Zuwendungen150 

Neben diesen Bereichen wurde auch speziell auf Warenterminge-
schäfte ein Augenmerk gelegt, wobei festgestellt wurde, daß der 
Schaden der Anleger durchschnittlich pro Jahr 200 Millionen US$ 
betrug151 Einen ebenfalls größeren Raum na.hm die Untersuchung 
von betrügerischen Handlungen im Bereich des "Medicaid-Programms" 
ein, einer Art Krankenbeihilfe für einkommensschwache Bevölkerungs-
schichten. Bei diesen Untersuchungen wurde festgestellt, daß die in 
betrügerischer Weise erlangten Gelder von 6, 3 Milliarden US$ auf 
7, 4 Milliarden US$ angestiegen sind. Insgesamt wurden 2. 798 Fälle 
bekannt, 
hat152_ 

wobei das Schwergewicht der Fälle in New York gelegen 
Gleichfalls wurde auf das Problem der Bestrafung dieser 

Täter hingewiesen. Dabei wurde besonders hervorgehoben, daß 
"nursing harne operators lead the conviction list with 57 of the 228 
followed by MDs ( "Medicinae Doctor) with 28 and pharmacists with 
27. There were no convictions against HMO' s harne health agencies, 
medicaid clinics, or clinical laboratories scored by the states in 
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Tabelle 16: Anal,l':'.sis of cases eending before state medicaid fraud units as of Jan. 1, 1981 

1 INumber 1 1 1 1 
1 lof States INumber INumber INumber !Average 
1 lreporting lof cases lof con- lsent to lfine 
IClass of erovider open cases leending victions lprison 1 imposed 
IAmbulance firms 10 45 2 0 1 0 
IClinical labs 10 55 0 0 1 0 
IMedicaid clinics 9 101 0 0 1 0 
IChiropractors 5 13 1 0 $2,000.00 
IDentists 15 73 9 0 1,244.00 
IDoctors of osteopathy 7 72 1 0 5,000.00 
IMedical doctors 19 507 26 4 561.48 
IHealth maintence organizations 2 2 0 0 0 
!Horne health agencies 2 2 0 0 0 
!Hospitals 12 144 15 0 0 
!Durable medical goods supplier 8 28 l l 0 
INursing harne owners/operators . 20 512 43 3 744.00 
IPharmacies 22 413 22 4 1,590.00 
IPhysical therapists 3 2 0 0 0 
IOptometrists, opticians 10 42 5 0 1,000.00 
IMiscellaneous providers 10 71 5 l 1,560.00 
1 

l Total 2.087 197 1-3 1---------
·"' (Quelle: House of Representatives (1982), S. 50) --:, 



Tabelle 17: Total audits conducted by state medicaid fraud units 1980 together with overpay-
ments identified 

1oesk audits IField audits 19verp~y~ents 1 l1dent1f1ed 
!Hospitals 367,0 1 383,0 1$ 70,602,082 
INursing homes 743,0 1 409,0 1 12,297.899 
IHM0 1,0 1 2,0 1 7,221 
!Horne health agencies 0 1 5,0 1 
IBoarding homes 1,0 1 0 1 
IClinical labs 18,0 1 7,0 1 224,033 
IClinics 26,0 1 9,0 1 76,044 
IMedical doctors 149,0 1 287,0 1 1,736,387 
1 0enti sts 40,0 1 24,0 1 634,716 
!Durable medical goods suppliers 98,0 1 3,0 1 131,740 
!Pharmaeies 157,0 1 341,0 1 385,673 
IAmbulance services 8,0 1 10,0 1 89,013 
I0ther: 0ptometrist public health facilities - 1 20,0 1 361,179 
1 

1 Total 1 1,608,0 I 1,510,0 1 86,545,987 
J0ivided by 30 for performance of average 1 53,6 1 50,3 1 2,884,866 IState unit 1 1 1 

(Quelle: House of Representatives (1982), S. 51) 
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Tabelle 18: Medicaid Fraud Cases 

!POTENTIAL MEDICAID FRAUD CASES OPENED AND IINDICTMENTS ISSUED AND CONVICTIONS OBTAINED 
ICLOSED BY STATE MEDICAID FRAUD UNITS IN 1980 IBY STATE MEDICAID FRAUD UNITS 1980 

lstaat 1 Number of cases 1 Number of 1 Number of 
1 Oeened 1 Closed 1 indictments 1 convictions 

IAlabama 1 55 1 43 1 0 
1 Arkansas 1 321 1 291 
ICalifornia 1 79 268 14 9 
1 Colorado 1 37 39 10 3 
IConnecticut 1 36 30 1 0 
1 Delaware 1 23 7 0 0 
1 Hawaii 1 10 5 3 2 
IIdaho 1 29 52 1 0 
1 Illinois 1 53 49 17 5 
1 Kentucky 1 58 31 3 0 
1 Loui si ana 1 58 63 15 7 
IMaine 1 9 6 8 4 
IMaryland 1 89 67 21 9 
IMassachusetts · 217 207 28 28 
1 Mi chi gan 191 144 20 5 
1 Montana 42 24 2 
1 New Jersey 177 92 t 10 1 9 
1 New Mexico 12 26 2 
!New York 128 733 140 1 67 
1 North Caro 1 i na 20 14 6 1 8 
!Ohio 191 174 10 1 10 
1 Pennsyl vani a · 60 89 19 1 5 

IRhode Island 28 31 9 1 3 
1 Texas 57 58 6 1 5 
1 Utah 64 21 5 1 4 
IVermont N/A* N/A* 0 1 0 
!Washington 104 265 4 
!West Virginia 70 47 2 1 0 
IW1sconsin 150 124 14 1 9 
IDistrict of Columbia 4 0 0 1 0 
1 

1 Total 1 2,972 1 3,000 1 371 1 197 
!Average 1 102 1 103 1 12.36** 1 6.56*** 

* Not avail ab 1 e. 
. ** 7.96 excluding New York • 
*** 4.48 excluding New York. 
(Quelle: House of Representatives (1982), S. 48 f.) 



Tabelle 18: Medicaid Fraud Cases 

!POTENTIAL MEDICAID FRAUD CASES OPENED AND IINDICTMENTS ISSUED AND CONVICTIONS OBTAINED 
CLOSED BY STATE MEDICAID FRAUD UNITS IN 1980 IBY STATE MED!CAID FRAUD UNITS 1980 

jstaat Number of cases Number of 1 Number of 
Oeened Closed i nd i ctment s 1 convictions 

IAlabama 55 43 0 
1 Arkansas 321 291 l 
1 Ca l i forni a 79 268 14 9 
IColorado 37 39 10 3 
IConnecticut 36 30 l 0 
!Delaware 23 7 0 0 
1 Hawaii 10 5 3 2 
IIdaho 29 52 l 0 
1 Illinois 53 49 17 5 
!Kentucky 58 31 3 0 
1 Loui si ana 58 63 15 7 
IMaine 9 6 8 4 
1 Mary land 89 67 21 9 
IMassachusetts · 217 207 28 28 
IMichigan 191 144 20 5 
1 Montana 42 24 2 l 
!New Jersey 177 92 t 10 9 
!New Mexico 12 26 2 
!New York 128 733 140 67 
INorth Carolina 20 14 6 8 
!Ohio 191 174 10 10 
1 Pennsyl vani a · 60 89 19 5 

IRhode Island 28 31 9 3 
1 Texas 57 58 6 5 
1 Utah 64 21 5 4 
IVermont N/A* N/A* 0 0 
!Washington 104 265 4 l 
!West Virginia 70 47 2 0 
IWhconsin 150 124 14 9 
IDistrict of Columbia 4 0 0 0 
1 

1 Total 1 2,972 1 3,000 1 371 1 197 
!Average 1 102 1 103 1 12.36** 1 6.56*** 

* Not available. 
** 7.96 excluding New York. 
*** 4.48 excluding New York. 
(Quelle: House of Representatives (1982), S. 48 f.) 



1980. lt is difficult to understand why there were no convictions 

in this area in view of the tremendous number of similar cases 

made by the FB1 11153 • Ähnliche Betrügereien wurden auch im 

Bereich der Herzschrittmacherherstellung festgestellt, wobei hier ein 

Vergleich mit dem im Jahre 1983 abgeschlossenen "Herzschrittma

cher"-Verfahren der Staatsanwaltschaft Köln gezogen werden 

kann 154 . 

Während dieser Anhörungen wurde im Jahre 1978 eine umfangreiche 

A b · M" · S 15 5 1 d" . h d D f" ·t· d r eit von 1nam � vorge egt, 1e s1c er e 1n1 10n, er 

Kontrolle durch die Sanktionsorgane sowie der sozialen Kontrolle, 

dem Umfang und der theoretischen Erklärung von Wirtschaftsstrafta

ten zuwandte. In der Untersuchung werden die bis dahin vorliegen

den Schadensanalysen der verschiedensten staatlichen und privaten 

Stellen aufgeführt. So soll laut der "American Management Associa

tion" der Schaden insgesamt zwischen 30 und 40 Milliarden pro 

Jahr betragen. 

Tabelle 19: Durch die "American Management Associations" ge
schätzte Schäden 

1 Employee pilferage 
1 Commercial bribery and kickbacks 
ISecurities theft and fraud 
1 Ern bezzlement 
1 Burglary and vandalism 
IShoplifting and insurance fraud 
jCredit car�_

fraud

(Quelle: Saxon (1978), S. 9) 

1$5-$10 billion 
1$3.5-$10 billion 
1 $5 billion 
1 $4 billion 
1$2.5 billion each 
1 $2 billio n e ach 

j$0.5 million 
------� 

Weiterhin sollen nach einer Untersuchung des "Joint Economic 

Committee of the United State Congress" von 1976 der Wirtschaft 

jährlich 44 Milliarden US$ durch White-Collar-Verbrechen entstehen. 

Dazu würden nochmals 500 Millionen US$ nutzlose Ausgaben an 

"worthless 

kommen 
156• 

40 

or misrepresented 

Zudem seien bereits 

drugs 

1966 

and 

die 

therapeutic devices" 

Schäden bei Verstößen 



nach dem Sherman Act auf 35 bis 40 Milliarden US$ durch die 
"Antitrust Division of the Justice Department" geschätzt worden157 . 

Eine ebenfalls bedeutende Rolle spielt die Untersuchung der "Corpo-
rate Crime". Neben der Aufarbeitung vorwiegend bekannter Fälle, 
wie dem des "Buffalo Creek"-Dammbruchs, des "Firestone 500"-Falls, 
des "Ford Pinto"-Falls, des "Kepone"-Falls, des "Love Canal"-Falls, 
des "Metropolitan Edison and Three Mile lsland"-Falls, des "Poly-
brominated Biphenyls"-Falls und des "Occupational Exposure toxas-
bestos"-Falls158, wurde eine Zusammenstellung aller relevanten 
Strafbestimmungen über die Unternehmen betreffenden Vorschriften 
verfaßt. Diese Vorschriften wurden dann in einen Vergleich mit den 
Bestimmungen anderer Industriestaaten einbezogen159 . 

Insgesamt stellen die bisherigen Veröffentlichungen jedoch ei nstim-
mig fest, daß es keine vergleichbare Erfassung der Wirtschaftskri-
minalität gibt, wie dies gegenüber der "street crime" existiert. 
Zwar werden in den jährlich vom FBI herausgegebenen "Uniform 
Crime Reports" Straftaten wie Untreue und Betrug ausgewiesen, 
jedoch ohne besondere Spezifizierung. Nachweise hinsichtlich der 
Wirtschaftsstraftaten finden sich demgegenüber zwar in einigen 
-verstreut existierenden Bundesorganisationen bzw. den Steuerbehör-
den 160 , es fehlt jedoch eine Gesamtübersicht innerhalb den USA 161 • 

Der Aufarbeitung und Erfassung der gesamten Wirtschaftskriminali-
tät hat sich aus diesem Grunde die "National District Attorneys 
Association" mit ihrem "Economic Crime Project" zugewandt, auf 
welches im folgenden noch eingegangen wird. 

1.5.2 National District Attorneys Association: Economic Crime 
Project 

Die erste Studie, mit dem die nationale Erfassung der Wirtschafts-
kriminalität in den USA ihren Ausgang nahm, war die Veröffentli-
chung von Edelhertz "The Nature, Impact und Prosecution of 
White-Collar Crime"162 • Edelhertz faßte in dieser Arbeit .die bisher 
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Schaubild 3: 

Appendix A 

Categories of white-collar crimes 
(Excluding organized crime) 

A. Crimes by persons operating on an individual, ad hoc 
basis 

1. Purchases on credit with no intcntion to pay, or pwchases by mail in the name 
of another. 

2. Individual income tu vioiationa. 
3. Credit card fraucb. 

Bankruptcy fraudJ. 
5. 1itle II home .improw:ment loan frauds. 
6. Frauch with respect to toeial security, unernployment insurance, or welfare. 
7. Unorganized or occasional frauds on insurancc companies (theft, cuua,lty, 

health, etc.). 
8. Violatiooa of Federal Re,cn,e regulationa by pledging 1tock for further pur-

chuct. flouting margin requircmenta. 
9. U..,.....;-1 "lonely heut," appeal by maiL 

B. Crimes in the course of their occupations by those operating 
inside business, Government, or other establishments, in 
violation of their duty of loyalty and fidelity to employer or 
client 

1. Commercial bn"bery and kickbacb, ie., by and to buyen, insurance adjustcn, 
contn.cting oflicen, quality inspecton, govemment inspecton and auditon, etc. 

2. Bank violatiom by bank officen, employee1, and directon. 
3. Embezzlement or aelf-dealing by bwinea ur union officen and employees. 
4. Securiti.es fraud by U'.Llidcn tnd.ing to thcir advan~ by the me of special 

knowledge, ur cawing their &ms 1D tue pmitiom in the matbt to benefit -.... 5. Empioyee petty larceny and expense account frauds. 
6. F.rauc:b by computer, caming unauthorized payoutl. 
7. "'Sweetheart contract1" entered into by union ofticen. 
8. 'Embezzlement or aelf-dealing by auorneya, t:rmteea. and fiduc:iarica. 
9. Fraud against the GovemmenL 

C•> Padding n1 pa,....U.. 
( 6 ) C.Onflica at m-. 
(,) Fabe tn.wl, expeme, arper diom c1aima. 

(Quelle: Edelhertz (1970): S. 73ff.) 

C. <;rimes incidental to and in furthcrance of business opera-
hons, but not the central purpose of the business 

1. Tu violations. 
2. Autit.rusl violaliuu1. 
3. Cnmmcrcial Lrilx:ry ol anolhcr'1 cmploycc, oßic:cr or fiduciary ( including union 

offlccrs). 
4. Food and drug violations. 
5. Falsc wcights and mcasun:s by rctailcrs. 
6. Vi_olations of Trt1th-in-Lending Act by mi.sreprcscnta.tion o( crcdit terms and 

pnce1. 
7. Submission or publication or Calsr financial statcmcnts to-obtain crcdit. 
a Usc of fictitious or ovcr-valucd coUatccal 
9. Check-kiting to obtain operating capita.! on short tcrm financing. 

10. ~ccuriti~ Act violations, i.c. talc of non-rcgistcrcd accurities, to obtain opcrat• 
mg capllal, falsc proxy llatcmenll, rruu1ipulation of nuarkct tu Support corpor..1tc 
uedit or access to capital markets, etc. 

11. Collusion betwecn phys.icians and pharmacists to cause the writing of unneces--
aary prescriptions. 

12. Dispenaing by phannaci1ts in violation of law, excluding narcotia traffic. 
13. =~tion fraud in support of employmcnt agcncy operatiom to provide 

14. Housing code violations by landlords. 
15. Deceptivc advertising. 
16. Fraud against the Govemment: 

(a) Fabe c1aim,. 
(b) Fabe statemenu, 

( 1) to induce contracu 
(2) AID fraud, 
(3) Housing (rauds 
(4) SBA frauds, .~eh SBIC booutrapping, selfdealing, cross-dcaling, 

etc., or obtammg dircct Joans by usc o( falsc 6nancW statcmcnta. 
( e) Moving contracta in urban renewal. 

17. Labor violations (Davi.-Bacaa Act), 
18. Commmcial ospiooap. 

D. White-collar crime as a bwiness, OT as the central activity 
1. Medical or hcalth (raucis. 
2. Advance fee swindles. 
3. Phony contesll. 
4. Bankruptcy fraud, including schemes devilcd as aalvage operation a!ter insol-

vency o( otherwUC legitimate businases. 
5. Sccurities fraud and commodities frauci. 
6. Chain rcfenal ICbemea. 
7. Home improvemcnt ICbemes. 
8. Debt consolidation IChemes. 
9. Mo ...... milkmg. 

10. Merchandite awindla, 
(o) Gun and coin swindles 
( b) Gene,al merchandise 
(G') Buying or pyramid clubl. 

11. Land frauds. 
12, Directory advertising IChema. 
13. Charity and religious frauds. 
14. Personal improvement schemes: 

(•l Diploma Milk 
( 6) C.O=pondmu:e Schnall 
<•l Modeling Schoob. 

15. Fraudulent applicali<m l«, me a:,d/or ,aJe at ....Ut canla, airtine Jickea, OIC. 

16. lnsurance frauds 
(111) Phony accident rings. 
( I,) Looting of companies hy purchuc ol O"ler-valued asaets, phony manage, 

mcnt contrac:ll, acU-dcalinJ{ with ajitcnta, intcr-cnmpany tranlfcn, etc. 
(e) 1-'r„uds hy axenu writing labe 1,olic-ir.s tu al11:,in adv.i.nce cummiuions. 
(d) Iuuan<'.e of annuilies or paidup lifo insur;mcc, with no considcration, IO 

that thcy can bc uled as collatcral fnr loans. 
(•) Sales by misrepracntations to miUtary penonnel or those otherwiae 

uninsurable. 
17. Vanity and song publilhing schemea. 
18. Pond achemea. 
19. Falae security frauds, i.e. Billy Sol Estes or De Angcli1 type schemes. 
20. Purchue of banlts, or control thcreof, with dcliberate intention to loot them. 
21. Fraudulent mtablWling and operation of ba.nb or savings and loan usociations. 
22. Fraud against the Govcmmcnt 

(111) Organized income &ax Mund swindles, aometimes operated by incc:me tax 
"counselon.'" 

( 6) AID frauds, i.e. where totaly wonhlea goods shipped. 
(,) F.H.A. frauds. 

( 1) Obtaining guarantees of morgages on multiple family housing far in 
exceu of value of property with fmeaeeable incvhable foreclDlure. 

(2) Home improvement frauch. 
23. Executive pla.ccment and employmcnt agency frauds. 
U. Collpon redemption frauda. 
25. Monnr nrder owmdla. 



bestehenden Definitionen zu einer globalen Fassung zusammen und 
widmete auch der Bekämpfung und Bestrafung von Wirtschaftsstraf-
taten einen großen Raum. 

Ausgehend von diesen Anregungen des "National Institute of Law 
Enforcement and Criminal Justice" wurde die Idee zur Gründung des 
"Economic Crime Project" auf der im Mai 1973 stattfindenden 
Tagung der 
Ohio gefaßt. 
bring each 

"National District Attorneys Associa tion" 
Dabei wurden die Projektinhalte 

in Columbus, 
definiert als: "to 

DA's (= District Attorney, Kh.L.) office up to the 
proper level of activity and professionalism 
economic crime; to proselytize; to educate judges 

in 
and 

prosecution of 
the public as 

to the significance of the problem; and to help train prosecutors 
to prescute 
others" 163 • 
Abteilungen 

economic crime, 
Insgesamt wurden 
zur Bekämpfung 

individually or in cooperation with 
in der Zeit bis 1975164 spezielle 

der Wirtschaftskriminalität bei 15 
Staatsanwaltschaften eingerichtet. Ferner wurden verschiedene Publi-
kationen zur Forcierung der Bekämpfung der Wirtschaftskriminali-
tät, wie auch Aufklärungen über die Schädlichkeit von Wirtschafts-
straftaten sowie zum Erfahrungsaustausch herausgegeben. Außerdem 
wurde mit der Herausgabe einer speziellen Zeitschrift, dem "Econo-
mic Crime Digest", begonnen 165 • 

Im Jahre 1975 erschien innerhalb der ersten "Grant Period" eine 
Zusammenstellung von Beispielsfäl:en aus dem Bereich der Wirt-
schaftskriminalität, wie Betrug bei Landverkäufen, Heimarbeitsbe-
trug, Kreditkartenbetrug etc., sowie von besonderen Entscheidungen 
aus bisher abgeurteilten Wirtschaftsstrafverfahren 166• In den folgen-
den "Grant Periods" wurden die Einrichtung von besonderen Abtei-
lungen bei den Staatsanwaltschaften ausgedehnt und darüber 
hinaus spezielle Stellen zur Aufklärung der Öffentlichkeit eingerich-
tet167. Neben diesen organisatorischen Maßnahmen fielen in die 
Zeit von 1975 bis 1980 verschiedene Publikationen, die zum Teil 
direkt aus dem "Economic Crime Project" stammten bzw. indirekt 
von ihm beeinflußt wurden. In dieser Reihe ist auch die Veröffent-
lichung der "American Bar Association" hinsichtlich des "Committee 
of Economic Offences" zu sehen. Diese Arbeit des "Economic Crime 
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Tabelle 20: Ergebnisse und Umfang des "Economic Crime Project" im 
Jahre 1976 

IInquiries to Project Offices 
IComplaints Processed 
!Special Investigations Conducted 
!Civil Actions Against Economic Offenders:* 

Cases Filed 
Cases Pending 
Cases Settled 
Judgment for Defendant 
Judgment for State 

Misdemeanor Actions Against Economic 
Offenders: 

Cases Filed 
Cases Pending 
Acquittals 
Convictions 

Felony Actions Against Economic Offenders: 
Cases Filed 
Cases Pending 
Acquittals 
Convictions 

Restitution and Fines Ordered 
Total Convictions of Economic Offenders 

362,871 
104,262 

8,985 

386 
193 
45 

2** 
191 

1,206 
179 

33 
781 

2,135 
695 

39 
1,177 

$24,389,529 
2,149 

* lt should be noted that a substantial number of district 
attorney's offices participatin in the Project do not have 
statutory authority to proceed civilly. This explains why 
fewer offices reported statistics as to civil actions. 

** While the Project figures reflect only two Judgments for 
defendant in a civil case, civil judgments, unlike criminal 
judgments, are often compromising in their final deter-
mination, making wins and losses more difficult to clearly 
assess. 

(Quelle: ABA (1976), S. 59) 



Project" gibt einen umfangreichen Überblick über Tätigkeit und 
Umfang der bearbeiteten Wirtschaftsstrafverfahren. 

So wird darin festgestellt, daß im Jahre 1976 zwar 91% der 
Bankräuber zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wobei die 
Durchschnittsstrafe bei 136 Monaten lag, demgegenüber aber nur 
17% der Veruntreuer aus dem Bankenbereich eine Freiheitsstrafe 
erhielten, wobei die durchschnittliche Haftdauer nur 22 Monate 
betrug 168 . Weiterhin wurden auch die durch das FBI erfaßten 
Wirtschaftsstraftaten der Jahre 1972 bis 1976 aufgeführt. 

Tabelle 21: Number of Convictions in the Economic 
Crime Area Bases on FBI Investigations 

Fiscal Year Number 

1972 2,380 
1973 2,711 
1974 3,201 
1975 3, 7~-3 
1976 4,610 

- ------ --- - ----'---------"-
(Quelle: ABA (1976), S. 37) 

Im "Second Year - End Report" wird dann eine erste Übersicht über 
die statistische Erfassung der Arbeit des "Economic Crime Project" 
gegeben. Dabei wird festgestellt, daß rioch nicht alle beteiligten 
Staatsanwaltschaften eine Statistik führen und diese auf eine 
einheitliche Grundlage gestellt werden sollte169 . 
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Tabelle 22: Project Wide Statistics for Field Offices 

IProject 1 Number of offices reporting 
Category !Total l{Full year) 1(1/2 year or less) 

l. Inquiries 1 157,246 1 18 1 7 
2. Complaints 43,610 1 23 1 6 
3. Special Investigations 3,929 1 24 1 6 
4. Restitution $8,623,881 1 24 1 5 
5. Fines and Civil Penalties $1,452,475 1 24 1 5 

FELONIES 
6. Filed 925 26 7 
7. Guilty by Trial 226 26 7 
8. Guilty by Plea 385 25 7 
9. Acquittals 29 26 7 

10. Dismissals 2 26 7 
ll. Pending 596 25 7 
12. Other 3 26 7 

IMISDEMEANORS 
l 13. Filed 565 23 6 
114. Gui lty by Trial 71 23 6 
l 15. Guilty by Plea 268 23 6 
l 16. Acquittals 22 23 6 
117. Dismissals 2 23 6 
l 18 .. Pending 259 23 6 
j 19. Other l 23 6 

ICIVIL ACTIONS 
120. Filed 201 18 4 
121. Judgment for Government 116 18 4 
122. Judgment for Defendant 0 18 4 
123. Settled 16 18 4 
/24. Pending 91 18 4 

{Quelle: NDAA (1976), s. 6) 
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Tabelle 23: Cumulative Economic Crime Project 
Statistics (August 1973 - August 1976) 

Inquiries 374,235 
Complaints 107,361 
Special Investigations 9,080 
Restitution and Fines 1 $ 24,900,799 
FEL0NIES 1 

Filed 1 2,262 
Pending 825 
Acquittals 42 
Convictions 1,265 

MISDEMEAN0RS 
Filed 1,261 
Pending 233 
Acquittal s 33 
Convictions 798 

CIVIL ACTI0NS 
Filed 407 
Pending 86 
Judgment for Defendant 2 
Settled 45 
Judgment for State 201 

-----------
(Quelle: Lynch/Ray (1977), s. 791) 

Weitere Entwicklungen des "Economic Crime Projects" werden in 
verschiedenen Veröffentlichungen behande1t169 , wobei ein Schwerge-
wicht der Veröffentlichungen auf der Forderung nach einer besseren 
Organisation der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität liegt170 

Die statistische Erfassung wird dabei gleichfalls weiter forciert, 
wobei diese eine breitere Basis erhält, nachdem die Auswertung 
dieser Unterlagen dem "Battele Law Institut" bis 1980 übertragen 

171 wurde . Die Grundlagen einer solchen Erfassung werden von 
Edelhertz in einem Schaubild dargestellt. 
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Schaubild 4: 

MATRIX FOR DATA-GATHERING PLAN 

SuURCE OF 
CRITERIA INFORMATION NEEDED INFORMATION 

what changes occurred in initial number of land sale cornplaints received 
patterns of reporting complaints. file 
questionable land sales? changes in number of re-

ports and complaints 
changes in kind of com-

plaints received 

what proportion of land number of land fraud cases investigations files 
fraud cases were pre- developed, compared with past & completed 
sented for criminal all cases closed 
prosecution on-going 

outcomes of all cases 
number criminally 
prosecuted 

what proportion of target size of target popula- Census statistics. 
population received tion local office on i nforma ti on? how many persons in aged. population received Investiaator ac-information tivity fil es 

Public Service 
groups dealing 
with elderly 

(Quelle: Edelhertz (1977), S. 224) 

Im Umfeld des "Economic Crime Project' s" erschienen auch verschie-
dene Berichte einzelner Behörden über den bearbeiteten Umfang 172 

Innerhalb der nächsten "Grant Periods" des "Economic Crime Pro-
ject" wurde insbesondere die Erfassung des Umfangs der bearbeite-
ten Wirtschaftsstraftaten erweitert. Dabei wurden z.B. 5.156 Fälle 

im Zeitraum von Februar bis November 1979 bearbeitet, deren 
Aufschlüsselung in den folgenden· Tabellen wiedergegeben wird. 

Auch hinsichtlich der Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminali-
tät wird ein stärkeres Interesse gezeigt. Dabei ergibt sich, daß im 
Jahre 1979 die Mehrzahl der Fälle Diebstahl (10%), unlautere 
Geschäftspraktiken (9%), Scheckbetrug und Untreuehandlungen betref-
fen1730 
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Tabelle 24: Number of Sentences Involving Jail, Restitution and Fines 
(Restitution and Fines Assessed) 

Connecticut Economic Crime Unit ISan Diego and Seattle Fraud Divisions 

1975-1976 I 1976-1977 I 1977-1978 Total 1case Activity 7/1/72 - 12/31/74 

10 12 15 37 

!Active Criminal Cases 

1 Gui lty Pl eas 

1convictions 

jDismissals/Acquittals 

jWarrant 0utstanding 

jCases Pending 

jRestitution Cases 

jRestitution 0rdered 

jFines Cases 

\$66.~32,75 _j288.814,76 \368.763,20 1723.610,71 

19 11 9 39 

jFines 1 $6.525,25 1 7.892,00 1 6.415,00 1 20.832,25 

jJail Sentences 1 3 1 6 1 6 1 15 

* 129 Defendants; 849 Victims 
(Quelle: Whitcomb/Frisina/Spangenberg (1979), S. 39 und Finn/Hoffmann (1976), S. 27) 

106* 

84 

10 

3 

4 

5 

1. 511.008 

32.352 
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Tabelle 25: Economic Crime Unit Activity with Regard to 
Inquiries, Complaints, and Complaint Mediations 
(40 of 45 Units, February through November, 1979) 

1 Number Reported I Projected Upper 1 

lfrom 45 Units !Limit Estimate 1 
lfor Which Data lfor 68 Units from 1 

IAre Complete IData for 45 Units 1 

Number o'. ~ompla1nts-,- 233 5i 4 1
1 

352,956 T

1 and Inqu1r1es 1 ' 
Number of Compla,nt 1 21 519 --

1

----32-,518 ____ T
1 Resolutions Begun 1 ' 

Number of 1 1 1 
Restitutions 0btained 1 

4 •063 
1 

6 • 140 1 
Amount of 1 -----T----------+I 
Restitution 0btained 1 $ 3 , 441 • 129 

1 $ 5 , 199 , 928 1 ------------'----
(Quelle: NDAA (1980), S. 77) 

Tabelle 26: Economic Crime Unit Investigations 
( February through Noverr:ber, 1979} 

1 --~ümber-~eported IProJected 0pper 7 
1 lfrom45Units ILimitEstimate 1 
1 1 for whi eh Data I for 68 Units from 1 
1 !Are Complete IData for 45 Units 1 
1 Number-or-- 1 1 1 

1 Investigations 0pened 1 
9,459 

1 
14 , 294 

1 1=Nu-m~b-e-r-'o"-->f~--'----------i----------T--- - - 1 

1 Investigations Closed 1 5•294 
1 

3,ooo 1 
INumber of Referrals to 561 ----------7 
I0ther Agencies 848 

1 
INumber of ---------T -----7 
1 Restitutions 0btained 630 

1 
952 

1 
IAinount of ----------T 1 
!Restitution 0btained $ 1•966 •446 1 $ 2, 971 , 518 1 
1 Number of üther 209 1 316 T 
IRemedial Actions 0btained 1 1 1 Number of Cases --------T --------
1 Fi l ed Following Investigation 2•293 1 3•~65 

1 

1 Felony 1,402 1 2,118 1 
1 Mi sdemeanor 641 1 969 1 

1 Civil 187 I 283 1 
1 Type not specifi ed 63 j _ _'!~--- __ j 

(Quelle: NDAA (1980), S. 80) 



Tabelle 27: Economic Crime Unit Activity with Regard to Prosecution and 
Civil Litigation 
(February through November, 1979) 

INumber Reported IProJected Üpper 
lfrom 45 Units 1 Limit Estimate 
lfor Which Data lfor 68 Units from 
Are Comelete Data for 45 Units* 

INumber of Cases Filed 3,412 5,156 
1 Fel ony 2,215 3,347 
1 Misdemeanor 730 l, 103 
1 Criminal-type not specified 188 284 
1 Civil 269 406 
INumber of Cases Closed 1,548 2,339 
1 Felony 1,145 1,730 
1 Misdemeanor 215 325 
1 Criminal-type not specified 74 112 
1 Civil 114 172 
INumber of Trials 246 372 
1 Jury 115 174 
1 Non-jury 131 198 
INumber of Guilty Pleas 896 1,353 l(including pleas during trial 
1 Felony 455 688 
1 Misdemeanor 441 666 
INumber of Guilty Verdicts 140 212 
1 Felony 112 169 
1 Mi sdemeanor 28 42 
INumber of Civil Judgments 57 86 
INumber of lnjunctions/ 53 80 IEquitable Remedies 
INumber of Prison 333 503 ISentences lmposed 
INumber of Probation 546 825 ISentences lmposed 
INumber of Fines, 248 375 IPe~alties lmposed 
INumber of 703 1,062 !Restitutions 0btained 
1 Voluntary 140 212 
1 Court-ordered 563 851 
IAmount of Fines, Penalties, 
IPenalties, Restitutions 
I0btained 

$8,158,998 $12,329,153 

1 

* Column 2 x 68/45 or 1.51. As discussed in the text, the units from 
which data are complete are similar to the remaining 23 units in 
several respects, but this projection must still be viewed as only 
an estimate of unit activities. 

(Quelle: NDA.A (1980), S. 81 f.) 
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Tabelle ~8: Major and Specific Subject-Matter Categories of 
Investigations Opened 
(45 units, February through November, 1979) 

!Major Subject-Matter Categories 
1 1 1 Percent I Percent 
IEconomic Crime Category INumber IUnadjusted IAdjusted 
1 1 IIN = 9,459) l(N = 9,123) 1 

ICorruption, Abuse of Trust, 
1 and Theft 
ITrade Practices 
1Hous1ng, Land, Real Estate, 
1 and Construction 
1sales and Repairs 
IF1nanc1ng, Cred1t, and i 
l~B_anking 
IFraud Aga1nst Government, 
1 __l'_u_b_l i~en_0_es, Ut i 1 i t i es 
!Investments 

IOther (unlisted) 

1 Insurance 

!Personal and Professional 
1 Services 
IHealth and Medical Care 

1comput~r related 

2,351 

1,262 

1,255 

1,083 

988 

710 

552 

348 

308 

173 

83 

l 0 

1unknown 1 336 

ISpecific Subject-Matter Categories 

IEconomic Crime 

ILarceny 

IDeceptive Trade Practices 

!Bad Checks 

!Horne Improvement 

IEmbezzlement 

IWelfare 

!Automobile Sales 

IOther 
!Business Opportunity Schemes 

/Misappropriation of Funds 

/Forgery 

/Automobile Repairs 

ISales: Other Than Auto-
1 mobiles or Appliances 

N/A = not applicable 
(Quelle: NDAA (1980), S. 127 tf.) 

1 1 L~24.9 % t 
1 13.3 % 1 

1 1 I 13. 3 % I 

1 
11.4 % 1 

1 r 10.4 % 
1 I_ 

1 1 
1 7. 5 % 1 
1 5 .8 % 1 

1 3.8 % 1 

1 3.3 % 1 

1.8 % 

0.9 % 

0. 1 % 

3.5 % 

Percent 

l O % 

9 % 

8 % 

8 % 

7 % 

4 % 

4 % 

4 % 

3 % 

3 % 

3 % 

3 % 

3 % 

25.7 % 

13.8 % 

13.8 % 

11. 9 % 

10.8 % 

7.8 % 

6. 1 % 

3.8 % 

3.4 % 

1. 9 % 

l. 0 % 

0. 1 % 

N/A 

Ranking 

2 

3 

3 

5 

6 

7 

6 

9 

9 

9 

9 

9 



Tabelle 29: Victims of Economic Crime' reported at the time of 
in vesti g atio n 

/ Type of Victim 

1 Individual 0nly 
1 Business or Institutions 0nly 
1 Government 0nly 
1 Individual and Business or Institutions 
1 Individual and Government 
1 Business or Institutions and Government 
1 Individual, Business or Institutions, 
1 and Government 

1 Perce nt of Total 
IInvestigations* 

64.0-68.0% 
23.0-27 .0% 
10.0-14.0% 

3.7-4.0% 
0.6-0.7% 
0.5-0.6% 

0.6-0.7% 

* Gi ven the estim ation procedures, these percentages do 
not total 100.0. 

(Quelle: NDAA (1980), S. 135) 

Tabelle 30: Subject of Investigation ranked according to victim 
(45 Units, February through November, 1979) 

Rank Äccording to Victim Insolved 

1 1 IBusinesses or 1 
1subject of Investigation IIndividuals IInstitutions IGovernment 

!Investments 5 8 9 
IFinance, Credit 6 2 5 
!Computer Related 12 12 11 
IInsurance 9 4 8 
ICorruption, Theft 2 l 2 
IFraud of Government, 10 7 IUtilities 
ITrade Practices 3 3 4 
IHouse, Land, Real Estate l 5 6 
IHealth, Medical Care 11 11 5 
ISales and Repairs 4 9 7 
!Personal, Professional 8 10 10 !Services 
!0ther, Unknown 7 6 3 

(Quelle: NDAA (1980), s. 152) 

53 



Bezüglich der Opferpopu1ation durch Wirtschaftskriminalität weist 

die Untersuchung nach, daß die überwiegende Zahl der Straftaten 

sogenannte "Einzelpersonen" ( 64-68 °0) als Opfer aufweise;-i, gefolgt 

von Unternehmen und dem Staat
174

• 

Tabelle 31: Major Subject-Matter Categories and Subcategories 
of Filed Cases in Rank Order of Frequency 

1subject-Matter !Number Cases JPercent

ILarceny 935 19. 7
IEmbezzlement 538 11. 3
IBad checks, check kiting 490 l O. 3
!Horne improvement 357 7.5
IWelfare 325 6.8
1 Investments 292 6. 1
IForgery 283 6.0
IFraud against government, pu b 1 i c 
1 agencies, utilities, 265 5. 6

excluding welfare 
1 Insurance 226 4.8 

ITrade practices, other than deceptive 218 4.6 trade practices 
IMisappropriation 210 4.4 

IDeceptive trade practices 1 58 3.3 
ISales and repairs 141 3.0 
IFinancing, credit, banking, 110 2.3 excluding bad checks 
IHousing, land, real estate, 69 l. 5excluding harne improvement 
IHealth, medical care 50 l . 1
IPersonal/professional services 40 0.8
ICorruption, abuse of trust, theft, 
1 other than 1 arceny, embezzlement 36 0.8 
1 or forgery 
IComputer-related 14 0.3 

!Other 302 6.3 

( Que 11 e: NDAA (1980a), s. 15 3)
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Tabelle 32: Number of Individual Victims in Cases Involving 
More than 0ne Individual Victim 

Nümber of Number of Percent of 
Victims Cases Cases 

2 232 34.5 % 
3 87 l 2. 9 % 
4 56 8.3 % 
5 39 5. 8 % 
6 31 4.6 % 

7 - 9 36 5.3 % 
10-18 79 11 . 7 % 
20-24 23 3.4 % 
25-50 30 4.5 % 
51 -1 00 14 2. l % 

0ver 100 46 6.8 % 

( Que 11 e: NDAA (1980a), s. l 5 9) 

Seitdem 1980 die Zusammenarbeit mit dem "Battele Law Institut" 
erlosch175 , wurde die statistische Erfassung leider wieder stark 

d · 176 D · . . h d" • b d t re uziert . amlt verringerten s1c ie .-nga en zu en neues en 
Daten auch nur mehr auf die bekanntgewordenen Fälle, die für die 
einzelnen Units in Tabelle 33 ausgewiesen werden177 • 

Dieser Einschränkung der statistischen Erfassung innerhalb des 
"Economic Crime Project' s" steht das Bemühen des "US-Department of 
Justice" gegenüber, das über den Umfang der Wirtschaftskriminali-
tät verläßliche Zahlen zu erfassen versucht. Dieser Zusammenhang 
ist Gegenstand der Untersuchung von. Reiss/Biderman178 , die die 
Veröffentlichungen der Bundesbehörden, der Staatsbehörden sowie 
lokalen Institutionen daraufhin analysiert. Wie Reiss und Bider-

ausführen, läßt sich zwar aus den zugrundeliegenden Publika-
tionen ein Bild der "White-Collar"-Kriminalität in den USA errei-
chen, es fehlt jedoch an einem schnellen Zugriff auf relevante 
Daten. In diesem Zusammenhang steht auch die 1978 erfolgte 
Gründung des "White Collar Criminal Referral Form System11179 
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Tabelle 33: Economic Crime Project, Six Month Report 
(January to June, 7981) 

-------------------

/Category 

1 Inquiries 
IComplaints 
!Special Investigations
ICc�rt ordered fines and restitution
IVoluntary restitution and settlements
IFelonies filed
1Fe1onies guilty by plea
IFelonies guilty by trial
IFelony aquittals
IFelonies dismissed
1 Felonies pending
IOther
IMisdEmeanors filed
IMisdemeancrs guilty by plea
IMisdemeanors guilty by trial
IMisdemeanor aquittals
IMisdemeanors dismissed
IMisdemeanors pe�ding
i Other
ICases open/investigations pending
ICivil actions filed
!Civil actions judgement for state
ICivil actions judgement for defense
ICivil actions settled
1 Civil actions pending
ICivil actions investigations pending

l�a� Checks

Total 

82,575 
17,197 
2,818 
$4,335,198.42 
$2,109,967.47 
1,316 
617 
70 
14 
235 
l, 117 

62 
3,230 
243 
15 
2 
144 
248 

- 1 71
118
35 
30 
4 
40 
69 
10 

$5,400.62 

(Quelle: Economic Crime Project (1981), S. 43) 
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Tabelle 34: Criminal Categories Where Investigative Resources Were SEent by the FBI in Fiscal Years 1977 to 1979 

------------- -------· 

IWhite-Collar Crime 
IOrganized Crime 
!General Interstate Crimes 
!General Bank Crimes 
!General Government Crimes 
!Civil Rights 
IFugitives 
IGeneral-Other 

1 Percent of total 
1 investigative costs 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

__ 12977 1 1978 
17.0* 
8.5** 

11. 9 
7. 1 
2.0 
1. 9 
9.4 
3.8 

19.9* 
12.3** 
10.7 
6.3 
1.1 
2.0 
6.9 
2.5 

1 A 11 ocati on of 
1 
1 

IPercentage 
lof Total 
IInvestigative 
\Resources 

21 
19 

2 

!Personal Crimes 1 - 1 - 1 8 
!General Property Crimes 1 - 1 - 1 7 
\Antitr~::_~nd Civil Matters \ - \ - \ 0.5 

--------------
Resources Among Various FBI Programs and Other 

Statistics - FY 1979 
1 
1 

1 1 1 1 Potential 1 
1 1 1 1 Economi c 1 
1 1 Fines I Funds I Loss 1 
INumber of ILevied IRecovered IPrevented 1 

\ Convictions \ (mi 11 ions) \ (mi 11 i onslJ(~i 11 io~~-) _I 
3,718 

636 

l, 158 

1,771 
1,350 

117 

$4.8 
8.9 

0.1 

0.1 
1.1 

12.2 

$60. 1 
13.5 

3.0 

5. 1 
52.3 

$921 .4 
591.1 

4.4 

3.4 
407.5 

0.2 

* These figures have been adjusted upward to reflect the portion of organized crime that relates to 
white-collar crime. 

** These figures have been adjusted downward to reflect the portion of organized crime that relates to white-collar 
crime. 

(Quelle: Comptroller General (1979), Appendix S. 4 und Civiletti (1980), Appendix S. 2-a) 
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Außerdem basieren hierauf auch bereits einige Veröffentlichungen, 
die sich jedoch noch hauptsächlich auf die statistische Erfassung, 

des FBI' s berufen180 . 

Tabelle 35: FBI Categories Where I Percent or More of Its Total 
White-Collar Crime Investigative Efforts Have Seen 
Directed (Fiscal Years 1977 and 1978) 

Percent of cost of white-
collar crime effort 

White-Collar Crime 1977 1 1978 
1 Veterans Admi ni strati on Matters 3 1 2 
1 Copyright Matters 6 1 3 
1 Bank Fraud and Embezzl ement 26 1 24 
1 Fraud Agai nst the Government 13 1 17 
1 Bankruptcy 3 1 3 
1 Election Laws 1 1 (b) 
IBribery, Conflict of Interest 3 1 3 
!Administrative Inquiry (b) 1 2 
1 Federa 1 Lendi ng and I nsurance Agenci es 1 1 2 
IInterstate Transportation of Stolen 1 

1 Property--check cases, confidence 1 

1 games, and fraud by wire 31 1 
!Labor Management Reporting and 1 
1 Disclosure Act of 1959 1 1 
1 Interception of Communication 1 1 
IHousing and Urban Development Matters 5 1 
IHobbs Act--Public Corruption 3 1 
IHobbs Act--Labor Related (b) 1 
1 Fraud by Wi re ( note a) ( b) 1 
IOther White-Collar Crime Matters 3 1 

1 Total Tllo 1 

15 

1 
1 
5 
6 
1 

12 
3 

TOD 
1 _____________ ___,_ ____ __,__I ____ __,_ 

a/ In fiscal year 1977, Fraud by Wire was part of the 
Interstate Transportation of Stolen Property. 

b/ Not available. 
(Quelle: Comptroller General (1979), Appendix S. 5) 

Trotz dieser Bemühungen konstatierte der "Criminal Law Reporter", 
daß die statistische Erfassung der Wirtschaftskriminalität in den 

II) ,181 USA noch "jämmerlich unzureichend" ( "Woefully Inadequate sei • 
In die gleiche Richtung fassen auch Reiss und Biderm~ ihre 
Untersuchung zusammen, wenn sie feststellen, daß zwar seit der 
Veröffentlichung von Sutherland eine Forderung und auch eine 
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Notwendigkeit hinsichtlich der statistischen Erfassung von Wirt

schaftsstraftaten besteht, sich jedoch die Situation in den USA im 

wesentlichen als unzureichend erweist182. "There is a common 

presumption in the literature on crime that there is little available 

da ta p·retinent to white-collar crime. Investigation leads to a 

somewhat different conclusion. There are many and diverse sources 

of information on white-collar violations of law. The number or 

elevant, routinely collected data sources is great. Yet when taken 

individually, each presents problems of adequacy, interpretation, 

and use. When taken collecti vely, they pose substantial problems 

of collatin the separate sources of information and fall far short 

of constituting a 

cirme 11183 • Dabei 

comprehensi ve informa tion system on white-collar 

fassen sie die Notwendigkeit solcher Erhebung

allgemeingültig zusammen, wenn sie ausführen: 

"At the present time it is impossible to know about all of the 

specific sources of information on white-collar crime within the 

executive branch of our federal government. This is so for a 

number of reasons. 

1) there is no central information system for all executive depart

ments and agencies. 

2 l there is no exha usti ve ca talogue or guide to feder al sta tistical 

reports. 

3) within any departmen t, and even within some large bureaus, 

there is no uniform way of organizing data collection nor is 

there always central responsi bilit y for collecting, storing, and

reporting information. 

4) even within a given agencies or bureau, there can be consider

able difficulty in controlling the kind and quantity of informa

tion that is collected  and in gaining access to it because the 

collection of dada and its aggregation are decentralized to 

regional or local offices." 
184 
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1.6 Zusammenfassung 

Neben der Definitionsdiskussion zum Begriff der Wirtschaftskriminali-

tät standen der Umfang und das Erscheinungsbild der Wirtschafts-
kriminalität im Vordergrund der bisherigen Diskussion. Die zur 
Verfügung stehenden amtlichen Statistiken in der Bundesrepublik 
Deutschland, wie die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Rechts-
pflegestatistik und Insolvenzstatistik, ließen hierzu allerdings nur 
globale, undifferenzierte Erkenntnisse zu. Aus diesem Grund war es 
nicht verwunderlich, daß die vorgetragenen Schadensschätzungen 
nur auf Vermutungen beruhten und somit die Forderung nach einer 
systematischen nnd umfassenden empirischen Untersuchung über die 
tatsächlichen Grundlagen der Wirtschaftskriminalität immer lauter 
wurden. Aufgrund dieser Forderungen wurde dann in der Bundes-
republik Deutschland die "Bundesweite Erfassung von Wirtschafts-
straftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten II ins Leben gerufen. 

Auch der Vergleich mit der Situation hinsichtlich der Erfassung 

von Wirtschaftskriminalität in den anderen Ländern erbrachte für 
die meisten untersuchten Staaten ein ähnliches Ergebnis, wie es 
auch in der Bundesrepublik Deutschland vor der Einführung der 
BWE vorgelegen hat. Neben den nur äußerst bedingt aussagefähi-

gen, zudem nur in einigen Ländern existierenden und zumeist auf 
Polizeieber:ie bestehenden Kriminalstatistiken, fehlen Erfassungen der 

Wirtschaftskriminalität fast gänzlich. 

So fehlen z.B. aktuelle Daten zur Wirtschaftsdelinquenz aus den 
osteuropäischen Staaten völlig. Gleichfalls hegen auch in Öster-
reich und der Schweiz keine Erhebungen vor, wie dies auch in 
Griechenland, Italien, Spanien und Portugal der Fall ist, wo im 
übrigen nicht einmal in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens eine 
strafrechtliche Sanktionierung vorhanden ist. Demgegenüber stehen 
aus Schweden, Finnland, Norwegen, den Benelux-Staaten und Groß-
britannien bereits unterschiedliche Strukturanalysen zur Verfügung, 
ohne daß man freilich von einer umfassenden Erhebung des Komple-
xes Wirtschaftskriminalität sprechen kann. Vergleichbare Erfassungs-

versuche der Wirtschaftskriminalität wie die BWE sind in Europa 
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bislang lediglich in Frankreich gemacht worden, wo Lascoumes 
erstmals im Jahre 1979 eine Analyse des Justizministeriums über 

Wirtschaftskriminalität veröffentlichte. 

In den außereuropäischen Ländern konnte festgestellt werden, daß 
sich Staaten wie Indien, China, Japan, Korea, Südafrika und 
einige Latein- und südamerikanische Staaten allmählich dem Problem 
der Wirtschaftskriminalität zuzuwenden beginnen. In Kanada und 
Australien liegen auch bereits Analysen über den Umfang vor, 
wobei insbesondere in Australien zu Teilbereichen der Wirtschafts-
kriminalität schon umfassende Erhebungen durchgeführt worden sind. 

Intensive Beschäftigung mit der "Kriminalität der Mächtigen" haben 
in den USA die Anregungen von Sutherland nach sich gezogen. Die 
Schwerpunkte der kriminologischen Forschung waren dabei Unter-
suchungen über die Straftaten von Unternehmen, die soziale Kon-
trolle von Wirtschaftsstraftaten, Sanktionsprobleme, Verknüpfung 

von organisierter Kriminalität mit Wirtschaftskriminalität, Verbrau-
cherschutz und Wirtschaftskriminalität, Umweltdelikte im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität, Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten 
und das Erscheinungsbild von Wirtschaftsstraftätern. Ebenfalls 
wurde auch der Frage nach dem Umfang der Wirtschaftskriminalität 

nachgegangen. So erbrachten die zu verschiedenen Problempunkten 
eingerichteten "Select Committees" interessante. Aufschlüsse über c'as 

Ausmaß von Wirtschaftsstraftaten in Teilbereichen des öffentlichen 
Lebens, insbesondere bei der medizinischen Versorgung. 

Das von der "National District Attorneys Association" ins Leben 
gerufene "Economic CrirTie Project" versuchte bei den diesem Projekt 
angeschlossenen Staatsanwaltschaften das Ausmaß und die Erledi-
gungssituation der bearbeiteten Wirtschaftsstraftaten zu erfassen, 

wobei schon über mehrere Jahre recht informative Ergebnisse vor-
liegen. Leider ist jedoch die Mitarbeit in diesem Projekt auf 
freiwilliger Basis, so daß nicht alle Staatsanwaltschaften erfaßt 
werden und im übrigen seit 1982 keine bekannten Veröffentlichungen 
mehr dazu vorliegen. 
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Darüber hinaus existiert auch noch eine im Auftrag des Justizmini-
steriums verfaßte Zusammenstellung des Ausmaßes der Wirtschafts-
kriminalität aus den verschiedenen bestehenden Statistiken von 
Reiss. und Biderman, die ebenfalls zu einem bestimmten Stichtag die 
Situation beschreibt, aber nur schwer Aussagen über den Verlauf 
und die Entwicklung gibt, da sie nicht weitergeführt wird und 
auch die verwendeten Statistiken nicht immer untereinander ver-
gleichbar sind. So muß man sich der Aussage dieser beiden 
Autoren anschließen, daß es erstaunlich sei, in diesem Bereich 
über so wenig Informationen zu verfügen. Dies gilt vor allem 
angesichts der Tatsache, daß die kriminologische Forschung bereits 
weitere Interessenfelder über die nationafstaatlichen Grenzen 
hinaus gefunden hat, die insbesondere in der Wirtschaftskriminali-
tät eine besondere Rolle spielen, nämlich die grenzüberschreitende, 
internationale Wirtschaftskriminalität 185 l. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 1 

1) Vgl. anstelle vieler Kürzinger (1982), S. 297. 
2) Vgl. dazu auch die bereits im Codex Hammurabi und in der 

Constitutio Criminalis Carolina gemachten Ausführungen oder 
die Hinweise bei Erasmus von Rotterdam (vgl. Mergen (1971), 
s. 47). 

3) Vgl. die Ausführungen bei Middendorff ( 1963), S. 59 ff. sowie 
Felmy (1958), S. 288 ff., der dort eine Übersicht über die 
Wirtschaftskriminalität in vorbürgerlicher Zeit gibt. 

4) So z.B. Moeller (1876). 
5) Vgl. u.a. Neukamp (1916); Ebermayer (1916); Goldschmidt 

(1928); Adler (1930) und Wrabetz (1931). 
6) Vgl. Bovensiepen (1922); Newoigt (1927); Roeßler (1932). 
7) Lindemann (1932). 
8) Wir benützen hier die Begriffe Wirtschaftskriminalität und Wirt-

schaftsdelinquenz im Gegensatz zu Berckha uer ( 1977), S. 21, 
synonym. 

9) Vgl. so z.B. Sauer (1950); Seelig (1951); Mezger (1951); 
Mergen (1961); Seelig (1963). 

10) Vgl. Bundeskriminalamt ( 1957); Bundeskriminalamt (1961). 
11) Vgl. Liebl ( 1982), S. 21 ff. 
12) Zybon (1972), S. 5. 
13) Schneider (1972), S. 461 ff. 
14) Vgl. die Nachweise bei Ricke ( 1974), S. 373. 
15) Vgl. dazu insbesondere Zirpins/Terstegen (1963); Berckhauer 

(1975). 
16) Plath (1973), S. 187 f. 
17) Schellhoss (1974), S. 390. 
18) Vgl. Verhandlungen ( 1972), M 201. 
19) Wax (1973), S. 37. 
20) Vgl. dazu auch die Ausführungen im zweiten und neunten 

Kapitel. 
21) Tiedemann (1972), S. 92. 
22) Tiedemann (1972a), S. 10. 
23) Vgl. Schaff meister ( 1975), S. 294 ff.; vgl. zu dieser Problema-

tik auch noch z.B. Wassermann (1979), S. 27 ff. oder in 
jüngster Zeit Otto (1982). 

24) Kaiser (1978), S. 27 f. 
25) So z.B. Gesundheitsschäden durch Umweltverschmutzung oder 

Lebensmittel verfälsch ung en. 
26) Vgl. bereits die Ausführungen bei Zirpins/Terstegen ( 1963), S. 

96; Göppinger (1980), S. 666 m.w.N.; kritisch Kaiser (1980), s. 
497 m.w.N.; Poerting (1983), S. 28 ff. 

27) Man berücksichtige nur die Verluste durch Konkurse in der 
Bundesrepublik - wobei sicherlich nicht hinter jeder Insolvenz 
ein wirtschaftsdeliktisches Verhalten zu sehen ist - oder etwa 
die höheren Verbraucherausgaben durch sogenannte "Mogel-
packungen 11 • 

28) Vgl. dazu ausführlich Loii (1980), S. 251 ff.; für den Bereich 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik Berckhauer (1975), S. 788 ff. 

29) Vgl. Buchholz (1967), S. 605. 
30) Vgl. Böhme/Moldenhauer/Tenner/Wittkopf (1972), S. 25 ff. 
31) Schäfer (1948). 
32) Schäfer (1948), S. 27 f. 
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33) Vgl. Davidovic (1965); Tusek (1979). 
34) Vgl. Pecar (1975). 
35) Vgl. Feherväry (1978), ähnlich auch Kaltenbäck (1975). 
36 J Vgl. die Aussagen von Liebscher auf dem 49. Deutschen Juri-

stentag, in: Verhandlungen (1972), M 56. 
37) Vgl. Stigelbauer (1978). 
38) Stigelbauer (1978). S. 19. 
39) Vgl. u.a. Aeschbacher (1969); Schultz (1970/71); Zimmerli 

( 1978). 
40) Vgl. Schultz (1978) 
41) Schultz (1978), S. 57. 
42) Schultz (1978), S. 59. 
43) Vgl. Zimmerli (1982). 
44) Aus ökonomischen Gründen kann an dieser Stelle nicht auf alle 

Länder eingegangen werden. Auch die Situation in den erwähn-
ten Ländern kann nur in ihren Leitlinien dargestellt werden. 

45) Vgl. Courakis (1974); Carlos (1978); Carlos (1978a); Courakis 
( 1982) oder für Italien zuletzt di Gennaro/Pedrazzi ( 1982 l. 

46) Vgl. Bacigalupo (1981). 
47) So der schriftliche Bericht von Richter Oliveira e Silva (vgl. 

auch Oliveira e Silva (1983)). 
48) Vgl. Bacigalupo (1981) und Ciudad y Aurioles (1920). 
49) Vgl. Council of Europe (1981), S. 19. 
50) Vgl. Holmberg (1978); Ekonomisk brottslighet (1979); Conseil de 

l' Europe (1980). 
51) Vgl. Pellinen (1982). 
52) Vgl. Aubert (1952-53); Aubert (1963). 
53) Vgl. Meyers (1973). 
54) In den Statistiken werden z.T. immer Aussagen zu bestimmten 

Delikten, so z.B. zu Konkursstraftaten oder Veruntreuungen 
gemacht, einen Überblick über die Wirtschaftskriminalität ermög-
lichen sie jedoch wegen ihrer beschränkten Aussagefähigkeit 
und wegen der Nichtberücksichtigung von Abgrenzungskriterien 
nicht. 

55) Vgl. Schaffmeister (1982), S. 11. 
56) Vgl. Schaffmeister (1982), S. 11. 
57) Vgl. Piret (1976). 
58) Vgl. Matthijs (1975-1976), S. 321 ff. 
59 l Vgl. Kellens (1976). 
60) Vgl. Levens (1964), der z.B. für die 101 von ihm untersuchten 

Wirtschaftsstraftäter folgende Berufsfelder feststellte: 

PRE-PRISON OCCUPATIONS 
Professional Senior 6 

Mid 3 
Junior 2 

Clencal Sen10r 4 
Managerial Mid 20 
Administrative Junior 13 
Self employed Senior 5 

Junior 16 
Salesmen Managerial 4 

Supervisory 7 
Junior 11 

Other* 10 
101 

* including nur sing, teaching, insurance agent, Minister 
of religion, journalist, officer in armed forces. 
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61) Vgl. Grane (1972). S. 36 f., wobei dieser besonders darauf 
hinweist, daß sich die Wirtschaftsstraftäter in England aus-
nahmslos der "Limited Liability Company" (das britische Gegen-
stück der kontinentalen AG bzw. GmbH) bedienen. 

62) Vgl. Leigh (1976); Carson (1979). 
63) Vgl. Leigh/Brown ( 1980). 
64) Vgl. Department of Trade (1976). 
65) Vgl. Tiedemann/Cosson (1973). 
66) Vgl. Frilloux (1972). 
67) Vgl. Cosson (1976). 
68) Vgl. Peyrefitte (1976). 
69) Vgl. Council of Europe (1981), S. 18 f. 
70) Vgl. Lascoumes (1979). 
71) Vgl. Lascoumes (1979), S, 3 ff. 
72) Vgl. Lascoumes/Verneuil (1981). 
73) Vgl. Lascoumes/Verneuil (1981), S. 6. 
74) Vgl. Roche-Pire/Delmas-Marty ( 1982). 
75) So konnten innerhalb des Fernleihverkehrs auch durch direkte 

Besuche der verschiedensten Spezialbibliotheken mehrere Zeit-
schriften nicht aufgefunden werden, da diese anscheinend in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht gehalten werden. In 
überwiegendem Maße trifft dies auch auf Arbeitspapiere von 
verschiedenen Regierungsstellen zu, wobei jedoch ein größerer 
Teil noch über einen direkten Bezug zu erhalten war. Leider 
traf dies aber nicht auf alle Länder zu, An dieser Stelle muß 
auch dahingehend eine Einschränkung vorgenommen werden, 
daß fremdsprachiges Material nur in den "Hauptsprachen" 
verwertet werden konnte, jedoch keine Arbeiten z.B. in chinesi-
scher oder malayischer etc. Schrift aufgenommen werden konn-
ten, soweit sich nicht eine Übersetzung durch Gastwissenschaft-
ler am Institut ermöglichen ließ. 

76) Vgl. zu der Korruptionsliteratur Lieb! (1983). 
77) Man vergleiche den Stand in Afrika mit Lateinamerika. Für 

Afrika liegen mit Ausnahme des Bereichs der Korruption und 
der Länder Süd-Afrika (vgl. van Heerden (1974)) und Gambia 
(vgl. Ceesay (1979)) fast keine - jedenfalls zugänglichen -
Quellen vor. 

78) Vgl. Dwivedi (1976), S. 98 ff. 
79) Vgl. Sharma (1979). 
80) Vgl. Dacheng (1982), S. 3, 
81) Vgl. Shin (1984). 
82) Vgl. Shibahara (1984). 
83) Vgl. van Heerden (1974). 
84) Vgl. Hall (1979); Sutton/Wild (1978). 
85) Hall (1979), S. 5. 
86) Hall (1979), S. 22. 
87) Vgl. Parliament of New South Wales (1979). 
88) Vgl. University of Sydney (1974), S. 9. 
89) Vgl. University of Sydney (1974, 1975, 1976, 1979). 
90) University of Sydney (1974), S. 42 ff. und S. 63 ff. 
91) Vgl. University of Sydney (1975), S. 31 ff. 
92) Vgl. Swan, in: University of- Sydney (1975), S. 21 ff. 
93) Vgl. University of Sydney (1976). 
94) Vgl. University of Sydney (1979), S. 10. 
95) Vgl. Hopkins (1977), 
96) Vgl. dazu auch Hopkins (1977), Anhang und Hopkins (1978). 
97) Szabo (1977), S. 18. 
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98) Vgl. Instituto de Criminologia de la Facultat de Derecho de 
la Universidad de Panama (1980) und Salas/Solano/Garita 
(1980) mit weiteren Nachweisen. 

99) So wurden z.B. in Panama 275 Personen interviewt, wobei die 
Fragestellung auf der Schwereeinschätzung der Delikte lag. 
Ähnliche Untersuchungen wurden auch in Mexico und Venezuela 
durchgeführt. In Kolumbien wurde ebenfalls eine Befragung 
zur Sanktionsforsch ung vorgenommen. 

100) Vgl. Findlay (1980). 
101) Vgl. dazu auch Goff/Reasons (1978), S. IX. 
102) Vgl. Goff/Reasons (1978), S. 4. 
103) Vgl. Skeoch (1966). 
104) Vgl. Snider (1978). 
105 J Sutherland ist es jedoch zu verdanken, daß der Bereich der 

"White-Collar Crime" in den Vereinigten Staaten von Amerika 
ein Forschungsschwerpunkt geworden ist, was gleichzeitig auch 
Auswirkungen auf die anderen Länder gehabt hat. 

106) Vgl. dazu Geis/Meier ( 1977), S. 10 ff. 
107) Vgl. Reiwald (1948), S. 183; Sutherland (1949); Middendorff 

(1963); Gibbons (1973). 
108) Ross (1907), S. 47 f.; vgl. dazu auch Goode (1978), der eine 

umfangreiche .Würdigung der Arbeit von Ross vornimmt. 
109) Vgl. dazu Conklin (1977), S. 8. 
110) Vgl. Morris (1934), S. 153 ff.; vgl. auch die Ausführungen 

bei Barnes/Teeters ( 1959 l, S. 41 f. 
111 J Wobei in den USA sinnvoller von Kriminalsoziologie gesprochen 

werden muß. 
112) Vgl. Sutherland (1949); zum gesamten Werk von Sutherland 

vergleiche die Dissertationen von Gaff (1982 l. 
113) Vgl. Newman (1958), S. 736. 
114) Vgl. Tompkins (1967). 
115) Vgl. Clinard (1952); Clinard (1968). 
116) Vgl. Hartung (1953); Hartung (1950). 
117) Vgl. Cressey (1953). 
118) Vgl. Geis (1968). 
119) Vgl. Hartung (1953); Quinney (1963); Quinney (1964). 
120) Vgl. so die Untersuchungen von Perez (1978) mit weiteren 

Nachweisen für diesen Bereich auf S. 59 ff. Vgl. insbesondere 
auch Monahan/Novaco/Geis (1979); Thompson (1981); Clinard/ 
Yeager (1982); Kramer (1982); Ermann/Lundmann ( 1982a); 
Thomas (1982); Carroll, M.B. (1982). 

121) Vgl. Geis (1982); Geis (1982a); Snider (1982); Hagan/Nagel/ 
Albonetti (1982); Carroll, J.M. (1982). 

122) Vgl. Geis (1974); Meier/Geis (1979); Geis (1982b); Vandivier 
( 1982). 

123) Vgl. Cross (1970); Nadei:/Green (1973); Chamber of Commerce 
of the United States ( 1974); Nader /Green/Seligman (1976); 
Schubert/Krug/Rose (1979). 

124) Vgl. Liu/Yu (1978); Yeager (1981). 
125) Vgl. U.S. Department of Justice (1980). 
126) Vgl. Thompson/Sviridoff/McElroy ( 1981). 
127) Vgl. u.a. Posner (1970); NDAA (1982). 
128) Vgl. Yeager (1973); Geis/Meier (1977); Smith (1982); Committee 

on Governmental Affairs (1983). 
129) Vgl. Edelhertz (1970); Geis (1982). 
130 l Vgl. White Collar Crime (1978). 
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131) Vgl. so zuletzt Naftalis (1980). 
132) Vgl. dazu NDAA (1977); Lange/Bowers (1979). 
133) Vgl. insbesondere zum Sozial- bzw. Subventionsbetrug U .S .-

Department of Health, Educa tion, and Welf are (1980 l; Comptrol-
ler General (1981a). 

134) Vgl. Olson/Lachman ( 1976 l; Groves ( 1977); Comptroller General 
( 1981). 

135) Vgl. zum Forschungsstand Reed/Reed (1975 l; Reed ( 1979 l; 
Shapiro (1980); Thompson (1981); Albanese (1981). 

136) Burstein (1959), S. 72. 
137) Vgl. ABA (1969). 
138) Barmash (1972), S. 205. 
139) Vgl. Bequai (1978), S. 11. 
140) Vgl. Bequai (1977). 
141) Vgl. Conyers (1980). 
142) Vgl. BNA (1976). 
143) Diese Summe wurde auf der Grundlage der bisher bekanntgewor-

denen Fälle errechnet. Vgl. Chamber of Commerce of the 
United Sta tes (197 4 l. 

144) Vgl. Pennsylvania Crime Commission (1980). 
145) Vgl. Lange/Bowers (1979), S. 102; vgl. auch Gardiner/Hentzell/ 

Lyman (1982). 
146) Vgl. Select Committee on Aging ( 1981 l; Select Committee on 

Aging (1981a); Committee on Aging (1981); Special Committee 
on Aging (1982 l. 

147) Vgl. Select Committee on Aging (1981b). 
148) Vgl. Committee on Science and Technology (1981). 
149) Vgl. Committee on Government Operations (1981). 
150) Vgl. State of New Jersey ( 1981); Select Committee on Aging 

(1982). 
151) Vgl. Committee on Governmental Affairs ( 1982 l: "Over an eight-

month period, Subcommittee investigators reviewed thousands 
of law enforcement and CFTC files, and interviewed more than 
200 commodity fraud victims, commodity sales operators, 
courtappointed receivers and law enforcement officials at the 
federal, state and local levels As a result of these 
efforts, the Subcommittee was able to determine that an 
average of more than $ 200 million a year is lost to 
'off-exchange' commodity fraud, accounting for estimated lasses 
of over one billion customer dollars in the past five years" 
(S. V); vgl. auch in diesem Zusammenhang Committee on 
Governmental Affairs ( 1982a); Committee on Governmental Affairs 
(1983). 

152) Select Committee on Aging (1982), S. 91. 
153) Select Committee on Aging (1982a), S. 96. 
154) Vgl. Special Committee on Aging (1983); Spiegel (1983). 
155) Vgl. Saxon (1978). 
156) Vgl. Saxon (1978), S. 10. 
157) Vgl. Saxon (1978), S. 9 ff. 
158) Es handelte sich da bei um einen Fall von unfallträchtigen 

Reifen (Firestone-500); mangelhaft ausgeführten Automobilien 
(Ford Pinto); Verwendung eines Insektizids, welches Vergiftun-
gen bei den es verwendenden Arbeitern hervorrief (Kepone-
Fall); unerlaubte Ablagerung von giftigen Chemieabfällen 
( "Love Canal "-Fall l; Reaktor-Unfall (Three Mil es Island); Ver-
giftungen und Krankheiten im Zusammenhang mit der Herstel-
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lung von Plastikerzeugnissen ( "Poybrominated Biphenyls"-Fall); 
Freisetzung von krebserregenden Stoffen in der Asbestindustrie 
( "Occupational Exposure toxasbestos"-Fall). Vgl. dazu ausführ-
lich Committee an the Judiciary ( 1980). 

159) Vgl. Committee on the Judiciary (1980). 
160) Vgl. Lang ( 1980 l. 
161) Vgl. Saxon (1978), S. 12. 
162) Vgl. Edelhertz (1970). 
163) NDAA (1980), S. 6, 
164) Sogenannte "First Grant Period". 
165) Vgl. Gibson/Zunno ( 1978) sowie die Ausgaben des "Economic 

Crime Digest". Ebenfalls wurde eine Zeitschrift mit dem Titel 
"Economic Crime Project Newsletter" herausgegeben. 

166) Vgl. Miller (1975). 
167) Vgl. NDAA (1980), S. 10. 
168) Vgl. ABA (1976), S. 23. 
169) Vgl. NDAA (1980), S. 12 ff. und NDAA (1980a), S. 5 ff. 
170) Vgl. NDAA (1976); Lynch/Ray (1977); Edelhertz ( 1977); Karch-

mer (1979); Hagen (1979). 
171) Vgl. Edelhertz (1977); Shapiro (1980); ali-aba (1982). 
172) Vgl. Finn/Hoffmann ( 1976); Whitcomb/Frisina/Spangenberg 

(1979). Auch erschienen zu verschiedenen Tathandlungen einzel-
ne Veröffentlichungen, wie z.B. zur Umweltkriminalität von 
Mustokoff (1981). 

173) Vgl. dazu ausführlich NDAA (1980). 
174) Vgl. dazu ausführlich NDAA (1980a). 
175) Vgl. NDAA (1981), S. 3. 
176) Vgl. Erfassungsumfang nach NDAA (1980a) und NDAA ( 1981). 
177) Grundlage waren die jeweiligen Meldungen der einzelnen am 

Projekt beteiligten Staatsanwaltschaften ( vgl. NDAA 1981). 
178) Vgl. Reiss/Biderman (1980). 
179) Vgl. Fraud and Corruption Tracking (1982). 
180) Vgl. Comptroller General (1979); Civiletti (1980). 
181) Vgl. Government Statistics on Corporate Crime (1979). 
182) Reiss/Biderman (1980), S. XX\TII. 
183) Reiss/Biderman (1980), S. XXXII. 
184) Vgl. Reiss/Biderman ( 1980), S. XXXV. 
185) Vgl. Ellen/Camp bell ( 1981); Edelhertz (1980). 
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WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN NACH 
EINHEITLICHEN GESICHTSPUNKTEN 



2 DIE BUNDESWEITE ERFASSUNG VON WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN 
NACH EINHEITLICHEN GESICHTSPUNKTEN (BWE) 

2 .1 Geschichte, Aufgaben und Ziele der BWE 

Aufgrund des bemängelten Fehlens einer systematischen und umfas-
senden empirischen Untersuchung über die Grundlagen der Wirt-
schaftskriminalität1 und aus der Einsicht heraus, daß "dieser 
Mangel auch durch noch so große und wertvolle subjektive 
Erfahrungen, wie sie (die) tägliche Arbeit 112 brin~t. nicht 
ersetzt werden kann, wurde innerhalb der Verhandlungen des 49. 
Deutschen Juristentages im September 1972 in Düsseldorf die Forde-
rung nach einer Statistik der Wirtschaftskriminalität aufgegriffen. 
So wurde auf der Tagung gefordert, die Wirtschaftskriminalität in 
der Polizeilichen Kriminalstatistik und in der Verurteilungsstatistik 
auszuweisen. Demgegenüber wurde jedoch der Einwand erhoben, daß 
"weder die polizeiliche Kriminalstatistik noch die Strafverfolgungs-
statistik uns einen wirklichen Aufschluß gibt, über das, was 
Kriminalität ist. Beide Statistiken sind in Wirklichkeit nichts 
anderes als Arbeitsergebnisstatistiken. Sie sagen etwas darüber 
aus, in. welchem Umfang sog. Wirtschaftsstrafsachen angefallen und 
bearbeitet worden sind. Und das wiederum hängt, das weiß jeder 
von uns, von der Intensität der Verfclgung, von der Personalaus-
stattung, von der Schwerpunktbildung, und von einer Reihe an.lerer 

Faktoren ab ..•• Wir sollten auch der Öffentlichkeit um der Ehrlich-
keit willen sagen, daß wir Umfang und Art der tatsächlichen 
Kriminalität, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminali-
tät, so nicht ermitteln können. Wir sollten uns vielmehr damit 
begnügen, das wäre ehrlich aber auch aufschlußreich, festzustel-
len, was die einzelnen Staatsanwaltschaften in den Jahren an 
Wirtschaftsstrafsachen bearbeiten und mit welchem Ergebnis113 

Als Ergebnis der Diskussion auf dem 49. Deutschen Juristentag 

wurde daher der Beschluß gefaßt: "Der Deutsche Juristentag hält es 
für dringend erforderlich, die Fälle der von den Staatsanwaltschaf-
ten bearbeiteten Wirtschaftsstrafsachen vom 1.1.1974 an nach ein-
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heitlichen Grundsätzen zu erfassen, damit sie quantitativ und 
qualitativ ausgewertet werden können 114 . 

Infolge der Anregungen des 49. Deutschen Juristentages wurde auf 
der 42. Sitzung der Ständigen Konferenz der Justizminister und 
-senatoren am 29. und 30. Oktober 1973 in Saarbrücken beschlos-
sen, einen Unterausschuß der Kommission zur "Errichtung einer 
kriminologischen Zentralstelle" damit zu befassen, ein Gutachten 
für eine bundesweite und einheitliche Auswertung der im Bereich 
der Wirtschaftsstraftaten erfaßten Daten zu erstellen. Der entspre-
chende Beschluß lautete: "Die Justizminister und Justizsenatoren 
geben erneut ihrer Auffassung Ausdruck, daß zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität die Tatsachenforschung über wirtschaftskrimi-
nelles Verhalten nachdrücklich verstärkt werden muß. Die Justizmi-
nister und Justizsenatoren beschließen, die Fälle der von den 
Staatsanwaltschaften bearbeiteten Wirtschaftsstrafsachen vom 1. Ja-
nuar 1974 an nach einheitlichen Grundsätzen zu erfassen, damit sie 
qualitativ und quantitativ ausgewertet werden können. Sie werden 
die Staatsanwaltschaften anweisen, die Erfassung von diesem Zeit-
punkt an unter Verwendung des diesem Beschluß beigefügten Erhe-
bungsbogens und der zugehörigen Ausfüllanleitung durchzuführen. 
Die Auswertung der Erhebung soll der von der 40. Justizministerkon-
ferenz geforderten und von der Ständigen Konferenz der Innenmini-
ster befürworteten Kriminologischen Zentralstelle übertragen werden. 
Bis zu deren Errichtung beauftragen die Justizminister und Justiz-
senatoren einen Unterausschuß der Kommission 'Errichtung einer 
Kriminologischen Zentralstelle' a) ein Programm auszuarbeiten, 
nach dem die erhobenen Daten nach· einheitlichen Gesichtspunkten 
auf Bundesebene ausgewertet werden sollen, b) der nächsten ordent-
lichen Justizministerkonferenz Vorschläge zu unterbreiten, wie die 
zentrale Sammlung und Aufbereitung der erhobenen Daten ab 1. 

Januar 1975 durchgeführt werden soll 115 • 

Gemäß diesem Beschluß erörterte der Unterausschuß in seiner Sit-
zung vom 16. und 17. September 1974 das Problem und faßte das 
Ergebnis seiner Beratungen wie folgt zusammen: "Die bundesweite 
Erfassung von Wirtschaftsstrafsachen aufgrund der von der 42. 
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Konferenz der Justizminister und Justizsenatoren beschlossenen Erhe-
bungsbogen hat planmäßig mit dem 1. Januar 1974 begonnen. Bis 
zur Übernahme der zentralen- Auswertung und Aufbereitung der 
Daten über Wirtschaftsstrafsachen durch die Kriminologische Zentral-
stelle wird das Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht - Forschungsgruppe Kriminologie - unter der 
Leitung von Professor Dr. G. Kaiser in Freiburg i.Br. mit der 
Archivierung der Daten betraut werden. Der in der Sitzung des 
Unterausschusses anwesende Vertreter des Instituts erklärte, das 
Institut sei bereit, die Aufwendungen für die Übertragung der 
Daten auf Datenträger (Lochkarten etc.) und die EDV-Kosten zu 
übernehmen. Der Unterausschuß schlug vor, daß jede Landesjustiz-
verwaltung die Erhebungsbogen nach dem Eingang unmittelbar dem 
Institut zuleitet 116 • 

Auf der 44. Sitzung der Ständigen Konferenz der Justizminister und 
-senatoren wurde dann am 14. /15. November 1974 in Stuttgart 

beschlossen, daß das Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht, Forschungsgruppe Kriminologie, bis zur 
Übernahme der Auswertung durch die Kriminologische Zentralstelle 
die Erhebungen auszuwerten und zu archivieren hat. Seit Bekannt-
gabe dieses Beschlusses am 25. November 1974 hat das Max-Planck-
Institut mit der Auswertung der "Bundesweiten Erfassung von 
Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten" begonnen. 

Durch die Einführung der BWE sollte der beklagte Mangel an 
gesicherten kriminologischen Erkenntnissen in seiner Gesamtheit be-

hoben werden. Dabei waren, wie im ersten Forschungsbericht von 
1974 festgehalten wurde, "namentlich für weitere gesetzgeberische 
Reformmaßnahmen im Hinblick auf eine verbesserte Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität die Ergebnisse von besonderem Interesse. 

Dies gelte gleichermaßen für den strafrechtlichen wie für den 
außerstrafrechtlichen Bereich. So könne auf strafrechtlichem Gebiet 
eine auffällig große Zahl von Verfahrenseinstellungen in bezug auf 
bestimmte Straftatbestände die 
dem Ziel einer verbesserten 

Überprüfung dieser Tatbestände mit 

Fassung oder der Einführung neuer 
Tatbestände angezeigt erscheinen lassen. Im außerstrafrechtlichen 
Bereich könnten besonders große Schäden, die bei bestimmten Gesell-
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schaftsformen oder in bestimmten Branchen gehäuft auftreten, zu 
gesetzgeberischen Maßnahmen im Zivil- oder Verwaltungsrecht Anlaß 
geben. Insbesondere wurde hierbei 'daran gedacht, daß solche 
Daten die Notwendigkeit ergeben könnten, die Vorschriften über die 
Gründung und Eintragung von Handelsgesellschaften zu verschärfen 

oder Bestimmungen zu schaffen, dies zu ermöglichen, unzuverlässige 
Personen von der Betätigung in einer bestimmten Gesellschaftsform 
oder Branche fernzuhalten 117 • 

Ein weiterer Hauptzweig der BWE sollte gleichfalls den Zugang zu 
einschlägigem Aktenmaterial für wissenschaftliche Untersuchungen 
im Bereich der Wirtschaftskriminalität öffnen. Dabei sollte "eine 
möglichst genaue Abgrenzung des Materials bereits anhand der 
Erhebungsbogen nach der bisherigen Erfahrung den Aufwand 
der Staatsanwaltschaften für die Auffindung und Bereitstellung der 
Akten erheblich verringern 118 

Ein zusätzliches Motiv für die Einrichtung der BWE war auch die 
Möglichkeit, durch die Erhebung Erkenntnisse über organisatorische 
Strukturen zu erhalten, die im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität stehen. Dabei stand unter anderem die 
Frage im Vordergrund, ob Veränderungen der personellen und/oder 
sachlichen Ausstattungen der Staatsanwaltschaften sich als notwen-
dig erweisen würden. Auch sollte durch die "Errichtung der BWE" 
die "Öffentlichkeitsarbeit" auf eine aussagekräftigem Basis gestellt 

werden. Zudem wurde mit Einführung der BWE die Hoffnung verbun-
den, daß durch Auswertung des Datenmaterials neue Erkenntnisse 
zur Wirtschaftskriminalität für die Kriminalgeographie, Kriminologie 
und nicht zuletzt die Rechtssoziologie erbracht werden können. 

2.2 Beschreibung der Datengrundlage 

2.2.1 Definitionsgrundlage 

Innerhalb der BWE sollen alle im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland durch die Staatsanwaltschaften erledigten Verfahren, 
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die dem Bereich der Wirtschaftskriminalität angehören, in einer 
Statistik erfaßt werden. Damit ein Verfahren der Meldepflicht 

unterliegt, muß es bestimmte Kriterien und Merkmalsangaben erfül-

len. 

Das wichtigste Kriterium ist die Definition von Wirtschaftskriminali-
tät. Der BWE liegt zur Abgrenzung der Wirtschaftskriminalität der 
§ 74 c Gerichtsverfassungsgesetz ( GVG J in seiner jeweiligen Fassung 
zugrunde. Demgemäß wurden in den Erhebungsjahren 1974-1981 Ver-

fahren erfaßt, die folgende Strafvorschriften beinhalteten: Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Genos-
senschaftsgesetz, Gesetz über das Bank-, Depot-, Börsen- und 
Kreditwesen, Versicherungsaufsichtsgesetz, Außenwirtschaftsgesetz, 
Devisenbewirtschaftungsgesetze, Finanzmonopolgesetz, Steuer- und 
Zollrecht (bei Zusammenhang mit anderen Straftaten nur, wenn der 
Schwerpunkt bei der Steuerstraftat liegt J, Strafgesetzbuch in den 
Fällen des § 74 c Abs. 1 Nr. 5 GVG (Subventionsbetrug, Kreditbe-

trug, Bankrott, Gläubigerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung J, 
Strafgesetzbuch in den Fällen des § 74 c Abs. 1 Nr. 6 GVG (Betrug 
in sonstigen Fällen, Untreue, Diebstahl, Unterschlagung, Hehlerei, 
Wucher, Vorteilsgewährung, Bestechung), soweit zur Beurteilung des 
Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind, 
sowie weiterhin die Verletzung der Buchführungspflicht und die 
Nichtbeantragung des Konkurs- oder des gerichtlichen Vergleichsver-

fahrens in bestimmten Fällen (§§ 130b, 177a HGB). 

Nach der Neufassung des § 74 c GVG im Jahre 1976 änderte sich 
auch geringfügig die Erhebungsgrundlage der BWE. So hieß es jetzt 
bei den Steuer- und Zolldelikten: "Steuer- und Zollrecht (nicht, 
wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäubungsmittelge-
setz darstellt, und nicht bei Steuerstraftaten, welche die Kraftfahr-
zeugsteuer betreffen)". Des weiteren unterlagen die Delikte Dieb-

stahl, Unterschlagung und Hehlerei nicht mehr der Erfassung, da 
sie im 74 c Abs. 1 Nr. 6 GVG als Wirtschaftsdelikte gestrichen 
wurden. 

Insoweit liegt, mit Ausnahme der Nr. 6 des § 74 c Abs. 1 GVG, 

eine einheitliche Definitionsgrundlage für den hier erfaßten Bereich 
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der Wirtschaftskriminalität vor. Hinsichtlich der Definition und 
Ausgestaltung der Bedingung "soweit zur Beurteilung des Falles 
besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind", 
bleibt für die Zuteilungskriterien bei jeder Staatsanwaltschaft je-

doch ein Spielraum. 

Neben diesen Erfassungskriterien geben die einschlägigen Ausfüll-
anleitungen der Justizverwaltungen noch weitere Hinweise auf die 
in der BWE gemeldeten Verfahren. 

Als allgemeine Anweisung wird den Erhebungsrichtlinien vorange-
stellt, daß "für jedes Ermittlungsverfahren wegen einer Wirtschafts-
straftat ..• von dem sachbearbeitehden Staatsanwalt ein Erhebungs-
bogen .•• auszufüllen (ist), und zwar zugleich mit der abschließen-
den Verfügung (Einstellung oder Anklage). Werden einige Teilkom-
plexe abgetrennt und gesondert weitergeführt, sind diese Fälle bei 
der Ausfüllung des Formblattes ..• unberücksichtigt zu lassen. Für 

9 sie ist zu gegebener Zeit ein eigener Erhebungsbogen anzulegen" 

In der Rundverfügung an die Staatsanwaltschaften vom 1.1.1975 
wird weiter ausgeführt: "Wirtschaftsstraftaten im Sinne dieser An-
weisung sind die in § 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 GVG 
aufgezählten Verbrechen und Vergehen, für deren Aburteilung das 
Schöffengericht oder die große Strafkammer in 1. Instanz zuständig 
sind. Straftaten nach dem Zoll- oder Steuerrecht, die mit anderen 
Straftaten im Zusammenhang stehen, gelten nur dann als Wirt-

schaftsstraftaten, wenn der Schwerpunkt bei der Verletzung dieser 
Tatbestände liegt (also z.B. in der Regel nicht bei unbefugter 
Einfuhr von Betäubungsmitteln oder pornographischen Darstellun-
gen) 1110. Nach der Reform des § 74 c GVG wurde die Ausfüllanlei-

tung dahingehend geändert, daß jetzt "Wirtschaftsstraftaten im 
Sinne dieser Anweisung • • • die in § 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sowie 
Nrn. 5 und 6 GVG aufgezählten Vergehen (sind), ferner die 
Vergehen gern. § 283 b StGB, § 130 b und § 177 a HGB, jeweils 
wenn für deren Aburteilung das Schöffengericht oder die große 
Strafkammer in erster Instanz zuständig ist. Straftaten nach dem 
Steuer- und Zollrecht, die mit anderen Straftaten im Zusammenhang 
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stehen, gelten nur dann als Wirtschaftsstraftaten, wenn der Schwer-
punkt bei der Verletzung dieser Tatbestände liegt. Andere 
Straftaten, die mit einer Wirtschaftsstraftat im Zusammenhang ste-
hen, gelten als Wirtschaftsstraftaten, wenn das Schwergewicht bei 
der Wirtschaftsstraftat liegt" 11 Da bei wurde weiter festgehalten, 
daß "maßgebend . . . die in Nr. 2 der Ausfüllanleitung und seiner 
Anlage aufgeführten Straftaten (sind). Jedoch sind nicht nur die 
Strafkammer-, sondern auch die Schöffengerichtssachen einbezogen 
sowie die mit Strafbefehlsantrag abgeschlossenen Verfahren, wenn 
nach Einspruch vor dem Schöffengericht verhandelt werden soll. 
Wird das Verfahren eingestellt, so ist auf die Hypothese abzustel-
len, ob nach Art und Umfang der Sache im Falle einer Anklage die 

.. . .. 1112 Strafkammer oder das Schöffengericht zustandlg ware . 

Mit der Änderung der Erfassung vom 1.1.1981 an wurden auch Erhe-
bungsrichtlinien geandert13 Bei dieser Neufassung erfolgte keine 
inhaltliche Änderung hinsichtlich der zu erfassenden Tatbestände, 
sondern lediglich eine Ausweitung auf Fälle mit geringerem Scha-
den14. 

2.2.2 Umfang der Erhebung 

Die Tabellen 36 und 37 geben wieder, welche Staatsanwaltsctaften 

· in welchem Erhebungsjahr Verfahren zu der BWE gemeldet haben. 
Dabei wird danach unterschieden, ob es sich um eine Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstraftaten handelt oder um eine 
sogenannte Allgemeine Staatsanwaltschaft. Bei der Auflistung der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften wurde dabei der Stand vom 1.1.1981 
verwendet, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Staatsanwaltschaft 
Stade nicht über den Erhebungszeitraum eine Schwerpunktstaatsan-

f . 15 .. . waltscha t gewesen 1st • Fur Hessen wurden die Staatsanwaltschaf-
ten einbezogen, deren Leiter an der Tagung der "Leiter der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung der Wirtschafts-

kriminalität" teilnahmen. Ebenso wurde Bonn als Schwerpunktstaats-
anwaltschaft aufgeführt, obwohl sie nicht im Range einer Schwer-
punktstaatsanwaltschaft steht, sondern diesen nur gleichgestellt ist. 
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Tabelle 36: !~er~hebJlllg beteiligte Schwerpunktstaatsanwaltschaften 

Staatsanwaltschaft 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Baden-Württemberg: 

- Mannheim X X X X X X X X 
- Stuttgart X X X X X X X X 

Bayern: 
- Augsburg X X X X X X X X 

Hof X X X X X X X X 
Landshut X X X X X X X 
München I X X X X X X X X 

- München II X X X X X X X X 
Nürnberg X X X X X X X X 

- Würzburg X X X X X X X X 
Berlin X X X X X X X X 
Bremen X X X X X X X X 
Hamburg X X X X X X X X 
Hessen: 

Darmstadt X X X X X X X X 
- Frankfurt X X X X X X X X 

- Kassel X X X X X X X X 

Niedersachsen: 
Hannover X X X X X X X X 
Oldenburg X X X X X X X X 

- Braunschweig X X X X X X X X 
Stade X X X X X X X 

Nordrhein-Westfalen: 
- Bielefeld X X X X X X X X 

- Bochum X X X X X X X X 
Bonn X X X X X X X X 
Düsseldorf X X X X X X X X 

- Köln X X X X X X X X 
Rheinland-Pfalz: 

- Kaiserslautern X X X X X X X X 
- Koblenz X X X X X X X X 

Saarland: 
- Saarbrücken X X X X X X X X 

Schleswig-Holstein: 
Kiel X X X ic x X X X 

...., - Lübeck X X X X X X X X 
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Tabelle 37: An der Erhebun~ beteili~te all~emeine Staatsanwaltschaften 

Staatsanwaltschaft 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Baden-Württemberg: 
- Ellwangen X X X X X X X X 
- Hechingen X X X X X X X X 
- Heilbronn (mit Zweig-

stelle in Schäbisch 
Hall X X X X X X X X 

- Ravensburg X X X X X ·x X X 
- Rottweil X X X X X 
- Tübingen X X X X X X X X 

Ulm X X X X X X X X 
- Baden-Baden 
- Freiburg (mit Zweig-

stelle in Lörrach) X X X X X X X 
- Heidelberg 
- Karlsruhe X X X X X X X X 

- Zweigstelle 
Pforzheim X X 

- Konstanz X X X X X X X X 
- Mosbach X 
- Offenburg X X X X X X X X 
- Waldshut-Tiengen X 
Bayern: 
- Deggendorf 
- Kempten/Allgäu 
- Hemmingen (mit Zweig-

stelle in Neu-Ulm) X X X X X X 
- Passau 
- Traunstein (mit Zweig-

stelle in Rosenheim) 
- Aschaffenburg X 
- Bamberg 
- Bayreuth 
- Coburg 
- Schweinfurt X 
- Amberg 
- Ansbach 

- Regensburg (mit Zweig-
stelle in Straubing)· X X X X 

- Weiden 
Hessen: 
- Fulda X X X X 
- Gießen X X X X X X X X 
- Hanau X X X X X X X X 
- Limburg (mit Zweig-

stelle in Wetzlar) X X X X 
- Harburg X X X X X X 
- Wiesbaden X X X X X X X X 
Niedersachsen: 
- Aurich X X X X X X X 
- Osnabrück X X X X X X X X 
- Bückeburg X X X X X X 
- Göttingen X X X X X X 
- Hildesheim X X X X X X X X 

- Lüneburg (mit Zweig-
stelle in Celle) X X X X X X X X 

- Verden X X X X X X X X 

Nordrhein-Westfalen: 
- Duisburg X X X X X X X X 
- Kleve (mit Zweig-

stelle in Moers) X X X X X X X X 

- Krefeld X X X X X X X X 

- Mönchengladbach X X X X X X X X 

- Wuppertal X X X X X X X X 

- Arnsberg X X X X X X X X 
- Detmold X X X X X X X X 

- Dortmund (mit Zweig-
stelle in Hamm) X X X X X X X X 

- Essen (mit Zweigstelle 
in Gelsenkirchen-Buer) X X X X X X X X 

- Hagen X X X X X X X X 

- Münster (mit Zweig-
stelle in Bocholt) X X X X X X X X 

- Paderborn X X X X X X X X 

- Siegen X X X X 

- Aachen 
Rheinland-Pfalz: 
- Bad Kreuznach 
- Mainz X X X X X X 

- Trier X 

- Frankenthal (mit Zweig-
stelle in Ludwigshafen) 

- Landau 
- Zweibrücken 
Schleswig-Holstein: 
- Flensburg 
- Itzehoe 



Wie Tabelle 36 zeigt, wurden mit geringen Ausnahmen, so im Jahre 
1974 von der Staatsanwaltschaft Landshut und 1977 von der Staats-
anwaltschaft Stade, 
jedem Erhebungsjahr 

von den 
Verfahren 

Schwerpunktstaatsanwaltschaften in 
16 gemeldet Bei den Allgemeinen 

Staatsanwaltschaften gibt es jedoch einige Staatsanwaltschaften, 
die bisher noch keine Verfahren gemeldet haben. Dabei muß davon 
ausgegangen werden, daß bei diesen Staatsanwaltschaften keine 
Wirtschaftsstrafsachen bearbeitet werden bzw. keine Wirtschaftsstraf-
sachen mit den geschilderten Merkmalen anfallen. Dies trifft haupt-
sächlich für einige Staatsanwaltschaften im Bereich der Ober-
landesgerichtsbezirke Karlsruhe (Baden-Baden und Heidelberg), Mün-
chen (Deggendorf, Kempten, Passau und Traunstein), Bamberg (Bam-
berg, Bayreuth und Coburg), Nürnberg (Amberg, Ansbach und 
Weiden), Köln (Aachen), Koblenz (Bad Kreuznach), Zweibrücken 
(Frankenthal, Landau und Zweibrücken) und Schleswig (Flensburg 
und Itzehoe) zu. 

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich, daß die BWE nicht nur 
Verfahren erfaßt, die von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Wirt-
schaftskriminalität erledigt wurden. Somit kann davon ausgegangen 
werden, daß die Statistik die Wirtschaftskriminalität insgesamt 
erfaßt17 . 

2.2.3 Variablenumfang - Aufbau des Erhebungsbogens 

Innerhalb der BWE lassen sich die erhobenen Variablen in zwei 
Hauptgruppen einteilen: zum einen werden Verfahrensdaten und zum 
anderen Daten aufgeführt, die die Erledigung oder das Ergebnis 
der Ermittlungshandlungen betreffen. Eine Untergruppe bildet noch 
die Rubrik "Besonderheiten des Verfahrens", die jedoch in den 
bisherigen Erhebungsjahren keine aussagefähigen Angaben enthalten 
hat18 • 

Im bisherigen Erfassungszeitraum wurde der Aufbau des Erhebungs-

bogens mehrmals geändert, wobei es jedoch in der Regel nicht zu 
einer inhaltlichen Änderung der einzelnen Variablen gekommen ist, 
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sondern vielmehr zusätzliche Variablen mit in die Untersuchung 

einbezogen worden sind. Auf die einzelnen Änderungen wird im 

folgenden eingegangen werden, wobei im nächsten Abschnitt auf die 

den Variablen zugrundeliegenden Anw�isungen und auf die Ver

gleichbarkeit der Angaben Bezug genommen wird. 

Im Erhebungsjahr 1974 wurden folgende Variablen erfaßt: "Staatsan

waltschaft bei dem Landgericht", "Aktenzeichen des Verfahrens", 

"Tag des Eingangs bei der Staatsanwaltschaft", "Tag der Erledi

gung", "Zahl der Einzelfälle", "Zahl der Geschädigten", "Höhe des 

Gesamtschadens", "Rechtsform der Firma des Schädigers", "Branche", 

"Zahl der Angeklagten", "angeklagte Tatbestände", "Höhe des ange

klagten Schadens", "Höhe des sonstigen Schadens", "Zahl der 

Einzelfälle", "Zahl der Geschädigten", "Erledigung durch teilweise 

Einstellung gemäß §§ 170 II, 205, 153 ff., 154 ff. StPO", "Erledi

gung durch Einstellµng in vollem Umfang gemäß §§ 170 II, 205, 

153 ff., 154 ff. StPO", jeweils mit "Zahl der Beschuldigten" und 

"Zahl der Einzelfälle" sowie "Besondere Hinweise". 

Vom Jahre 1975 an kamen noch die Variablen "Art der Anklageerhe

bung" (Strafkammer etc.) hinzu. Seit 1977 wurden zudem die Variab

len "Einleitung der Ermittlung" (durch Kripo etc.), "Geschlecht der 

Beschuldigten", "Vorbelastung" (vorbestraft oder einschlägig vorbe

straft bzw. nicht festgestellt), ."Registrierung im Gewerbezentralregi

ster", "Zusammenhang der Straftat des Hauptbeschuldigten mit sei

ner Tätigkeit im Unternehmen", "Art der Geschädigten", "Geschätz

ter Gesamtschaden", "Schaden nicht schätzbar" sowie "andere Grün

de der Erledigung" zusätzlich erhoben. 

Der jeweils . genaue Aufbau der Erhebungsunterlagen kann den 

abgedruckten Originalerhebungsbögen entnommen werden. Bei der 

seit 1981 gültigen Fassung mußte zusätzlich die· der Erhebung 

zugrundeliegende Zählkarte aufgenommen werden, wobei hier nur 

eine der Fassungen berücksichtigt wurde, da sich diese in den 

einzelnen Bundesländern nur sehr geringfügig unterscheiden 19• 
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1974 - 1976 

1. Angemelne Angaben 
. . 

1.1 Slaatsanwallschatl 
bei dem Landgerk:ht 

1.2 Aktenzeichen 

1.J Name des 
Hauplbeschuldlgten 

1.4 Tag des Eingangs 
bei der SIA 

1.5 Tag der Erledlgung 

1.6 Zahl der Beschuldigten 

1. 7 Überprüfte Tatbestände 
nach §§ und Gesetzen 

1-8 Zahl der Einzelfälle 

1.9 Zahl der Geschädigten 

1.10 Höhe des Gesamtschadens 
(h vollen 1000,- DM) 

1.11 Rechtsform der Firma 

1. 12 Branche 

2. Erledigung durch Erhebung 
der Anklage 

2.1 Zahl der Angeklagten 

2.2 Angeklagte Tatbestände 
nach §§ und Gesetzen 

2.l Höhe des angeklaglen Schadens 
(In vonen 1000,- DM) 

2.4 Höhe des sonsllgen Schadens 
(In vollen 1000,- DM 

2.5 Zahl der Einzelfälle 

2.6 Zahl der Geschädigten 

Erhebun sbogen iibe r Wirts chaft s staftaten 

J . Erledigung durch teHwelse 
Einstellung 
(neben Anklageerhebung) 

J. 1 gemäß§§ 170 Abs. 2, 
205 StPO 

J.2 Zahl der Beschuldigten 

J.J Zahl d.er Einzelfälle 

(Tag Monat Jahr) 
J.4 gemäß§§ 153 ff, 154 ff StPO 

3.5 Zahl der Beschuldigten 

(Tag Monat Jahr) J.6 Zahl der Einzelfälle 

4. Erledlgun·g durch Etnstellung 
Im vollen Umfang 

4.1 gemäß§§ 170 Abs. 2, 
205 StPO 

4.2 Zahl der Beschuldigten 

4.3 Z.ihl der Einzelfälle 

4.4 gemäß§§ 15) ff, 154 ff StPO 

4.5 Zahl der Beschuldigten 

4.6 Zahl der Elnzelfäl1e 
000100 DM 

5. Besondere Hinweise In tatsächllcher 
un d rechlllcher Hinsicht 

(Ort und Datum) 

000,00 DM Unterschrift des Sachbearbeiters 

000,00 DM 

1975 - 1976 Erhebungsbogen über Wirts chafts straftaten 

1. Algemelne Angaben 

1.1 Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgeriehl 

1.2 Aktenzeichen 

1.3 Name des 
Erstbeschuldlgten 

1.4 Tag des Eingangs 
bei der SIA 

1.5 Tag der Erledigung 

1.6 Überprütle Tatbestände 
nach Gesetze2, §§, Absätzen 
und Nummem 

1. 7 Rechtsform der Unlernehmens2) 

t.8 Branche 2> 

1.9. Zahl der Beschuldigten 

1. 10 Zahl der Einzelfälle 

1. 11 Zahl der Geschädigten 

1.12 Höhe des Gesamtschadens 
(In vollen 1000,-- DM) 

2. ErJedlgung OJrch Erhebung 
der Anklage 

Z. 1 Z1.m ScMflengerlchtl) 

Zur Slralkammer3) 

2.2 Zahl der Angeklaglen 

2.l Zahl der Einzelfälle 

2.\ Zahl der Geschädigten 

2.5 Höhe des angeklagten Schadens 
(In vonen 1000,-- DM) 

2.6 Höhe des sonsUgen Schadens 
(In vollen 1000,-- DM) 

1) 

(Tag Monat Jahr) 
liJ!J 

(Tag Monal Jahr) 

1 
1 

� 

B 

eo. _____ _,. 2QQ.Q!,!_ 

2.7 Angeklagte Tatbestände 

�:�:t;:
e

���
n

Nu
§

!:nem 2) 

J. Erledigung durch Elnstellung 
(auch neben Anklage2 

Einstellung nach 

J. 1 § 170 Abs. 2 StPO unter Abgabe 
nach § 43 OWIG 

J.2 § 170 Abs. 2 StPO ohne Abgabe 
nach§ 43 OWIG 

J.J § 205 StPO 

J.4 §§ 153 ff StPO 

J.5 §§ 154 ff StPO 

4. Besondere Hinweise tn tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht 

Ort und 

Zahl der 
Beschuldlgten: 

Datum 

Unl erschrlft des Sachbearbeiters 

1) Die schraffierten Felder sind für die Auswertung bestimmt 
und a!.s!ll_auszulüHen 

2> s. Anlage zur Ausfüllanleitung 
3> Zutreffendes btlle ankreuzen 

Zahl der 
Einzelfälle 
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Ber1in 1975 - 1977 Erhebungsbogen über Wirtschaftsstraftaten 

Erhebungsbogen über WlrtschaltsstrafJateo_ 

1. Angemelne Angabe!] 

1.1 Staatsanwaltschaft beim Landgericht 

1.2 Aktenzeichen der Staatsanwallschalt 

1.l Einleitung der Ermittlungen 
(durch Kripo, FA U$W.) 

1.'t Eingangsdatum (StA) 

1.5 Er~dlgungsdatum (StA) 

1.6 Angaben zu den Beschuldigten 

1.6.1 Zahl der Beschuldigten 
davon vorbestraft 
nicht festgestellt 

_________ 19_ 
_________ 19_ 
_________ 19_ 

männlich welbllch 
männHch .:=::::,weiblich 

davon einschlägig ___ männllch ___ welbltch 

Registrierung Im Gewerbe-
zentralregister: 

nicht festgestellt 
Ja Nein 

1.6.2 Das Unternehmen der Hauptbeschuldlgten (bzw. seines 
Arbe1lgebers): 
Rechtslorm 
Branche 

Zusammenhang der Slraltat des Hauptbeschuldlgten 
mit seiner Tätigkeit Im Unternehmen Ja Nein 

t. 7 Angaben zu den Geschädigten_ 

1. 7. t Zahl der Einzelfälle 

1. 7.2 Zahl der Geschädigten 

1.1.,· Art der Geschädigten: 

lndlvldualopfer: Arbeitgeber 
fremdes Unternehmen 
Etnzelperson(en) 

Kollektivopfer: Slaat 
Soziale Einrichtungen 
Sonstiges 

1.8 Höhe des Gemelnschadens 
Ctatbestandllch - sonstig/ ln vollen 1000,-- DM) 

nicht bezlfterbar, Jedoch geschätzt auf: 

nicht schätzbar: 

1.9 Überprüfte Tatbestände 
(genaue Angaben nach Gesetzen, §§, Absätzen und Nummern) 

(Kollektivopfer z, 1) 

000,00 _QM 

.QQQ.QO DM 

2. Erledlgung durch Erhebung der Anklag~_ 

2. 1 zum Schöffengericht zur Strafkammer 

2.2 Zahl der Angeklagten __ 

2.l Zahl der Einzelfälle 
2.4 Zahl der Geschädigten __ 

2,5 Höhe des angeklagten talbestandllchen Schadens 

2.6 Höhe des sonstigen Schadens (beide 
Angaben n vollen 1000,-- DM) 

2, 7 Angeklagte Tatbestände (genaue Angaben 
nach Gesetzen,§§, Absätzen und Nummern) 

3. Erledigung durch Elnslellung, vorläufige Einstellung 
oder auf andere Art {auch neben Anklage) 

Einstellung nach: Zahl d. Besch,: 

J.1 § 170 Abs,2 StPO uni er 
Abgabe nach § 43 OWIG 

3,2 § 170 Abs,2 StPO ohne 
Abgabe nach § 43 OWIG 

).) § 205 StPO 
).4 § 15) ff. StPO 
3.5 § 154 ff. StPO 
3,6 andere Gründe für 

Erledigung, hier: 

Tell- Total-
einst. ,einst. 

lf, Besondere Hinweise In tatsächllcher und recht11cher Hinsicht 
(Begehungswelse etc.) -

Bel den Punkten 1,6/1.7/1.8/2 
Zutreffendes bille ankreuzen Ort 

_____ 000,-- DM 

_____ 000,-- DM 

Zahl d, Elnzelf.; 
Tell- Total-
einst. einst. 

und Datum 

Unterschrift des Sachbearbeiters 



Berl.in 1975 - 1977 Erheb ungs b ogen über Wir t s chaft s s t r af t at en 

Erhebungsbogen über \Yirtschallsstraflalen 

1, Anqemeine Angaben 

1, 1 Slaatsanwaltschall beim Landgericht 

1.2 Aktenzeichen der Staalsanwallschall 

1.3 Einleitung der Ermlttlungen 
(durch Kripo, FA usw.) 

1.'t Eingangsdatum (StA) 

1,5 Etledlgungsdatum (SIA) 

1.6 Angaben zu den Beschuldlqlen 

1,6. 1 Zahl der Beschuldlgten 
davon vorbestraft 
nicht festgestellt 

_________ ,._ 

_________ ,._ 

_________ 19_ 

männlich weiblich 
männHch ::::=:.weiblich-==-

davon einschlägig ___ männlich ___ weiblich 

Registrierung Im Gewerbe
zentralregister: 

nicht festgestellt 
Ja Nein 

1,6,2 Das Unternehmen der Hauplbeschuldlgten (bzw. seines 
Arbeitgebers): 
Rechtsform 
Branche 

Zusammenhang der Straftat des Hauptbeschuldtgten 
mit seiner Tätigkeit tm Untemehmen Ja 

1.7 Angaben zu den Geschädtgtr.n 

1. 7.1 Zahl der Einzelfälle 

1. 7,2 Zahl der Geschädigten 

1.1.,· Art der Geschädigten: 

lndMdualopfer: Arbeitgeber 
fremdes Unternehmen 
Etnzelperson(en) 

Kollektivopfer: Slaat 
Sozlale Einrichtungen 
Sonstiges 

1.8 Höhe des Gemelnschadens 
(tatbestandlich - sonstig/ In vollen 1000,-- DM) 

nicht bezifferbar, Jedoch geschätzt auf: 

nicht schätzbar: 

1.9 überprüfte Talbestande 
{genaue Angaben nach Gesetzen,§§, Absätzen und Nummern) 

Nein 

(Kollekllvopler z.1) 

000 00 DM 

000 00 DM 

2. Erledigung durch Erhebung der Anklage 

2, 1 zum Schöffengericht zur Strafkammer 

2.2 Zahl der Angeklagten __ 

2.3 Zahl der Elnzelfälle 

2. 4 Zahl der Geschädigten __ 

2,5 Höhe des angeklagten tatbestandllchen Schadens 

2.6 Höhe des sonstigen Schadens (beide 
Angaben In vollen 1000,-- DM) 

2,7 Angeklagte Tatbestände (genaue Angaben 
nach Gesetzen, §§, Absätzen und Nummern) 

), Erledlgung durch Elnste11ung, vorläufige Elnstellung 
oder auf andere Art (auch neben Anklage) 

Einstellung nach: Zahl d. Besch,: 

l. 1 § 170 Abs.2 StPO unter 
Abgabe nach § 43 OWIG 

3,2 § 170 Abs.2 StPO ohne 
Abgabe nach § 43 OWIG 

J,J § 205 StPO 

3,4 § 153 tl, StPO 

J.5 § 154 ff. StPO 

3.6 andere Gründe für 
Erledigung, hier: 

Teil- Tolal-
etnst. ,einst. 

4. Besondere Hinweise In tatsächllcher und rechtncher Hinsicht 
(Begehungswelse etc.) 

Bet den Punkten 1,6/1.7/1,B/2 
Zutrellendes bitte ankreuzen Ort 

_____ 000,-- DM 

_____ 000,-- DM 

Zahl d. Einzelt,; 
Tell- Tolal-
elnsl. einst. 

und Datum 

Unterschrift des Sachbearbeiters 

1. Allgemeine Angaben 1977 Erhebun3rbogen über Wirtschaftsstraftaten 

1.7 

1.8 

1.1 Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Hambarg 

1.2 Geschäfts-Nr. der Staatsanwaltschaft 
1.3 EinleiturllJ der (rni ttlur,;JCn 

(durch Kripo, FA usw.l 19 
1.4 Eingangsdatum (StAI _____ 1_9 __ 
1.5 Erledigungsdatum (StAI _____ 1_g_ 
1.6 Angaben zu c!cn Beschuldigten •) 

1.6.1 ?ahl der Beschuldigten ____ männlich __ . __ weiblich ___ _ 
d.:ivon vorbestraft ____ männlich ____ weiblich ___ _ 
nicht festgestellt 0 
davon einschfögig männlich ____ weiblich 

Registrierung im Gewerbezentralregister: ja D nein D 
nicht festgestellt 0 

1.6.2 Das Unternehmen des Hauotbeschuldigten (bzw. seines Arbeitgebers): 
Rechtsform 
Branche 
Zu:;ammenha,!3 der Strattat des Hauptbeschuldigten mit seiner Tätigkeit im 
lJnternchrncn:· ja · nein D 

Ang�ben zu den Geschädigten •) 

_____ ( Kollektivopfer • 1) 
1 :7.1 Zahl der Einzelfalle 
1.7 .2 Zahl der Geschädig1en 
1.7 .3 Art der Geschädigten : 

Individualopfer: Arbeitgeber D 
fremdes Unternehmen 0 
Einzelperson(en) 0 

Kollektivopfer: Staat □ 

□ 

□ 

flöhe des Gesamtschadens •) 

Soziale Einrichtungen 
Sonstiges 

( tatbestandlich + sonstig / in vollen 1.00C,• DMJ 
nir.ht bezifferhar, Jedoch geschätzt auf 
nieht seh•tzbar □

.000 • DM 
.000,- DM 

,.9 Ubcrprüfte Ta:bestiinde 
( genaue Angaben nach Gesetzen, §§, Absätzen und Nummern J 

;e 
.. 
i 

2. Erledigung durch Erhebung der Anklage •J 

2.1 D rnm Schöffe•gericht O zur Strafkammer 
2.2 Zahl der Angeklagten 
2.3 Zahl der Einzelfälle 
2.4 Zahl der Geschädigten 
2.5 Höhe des angeklagten 1atbestandlichen Schadens 
2.6 Höhe des sonstigen Schadens 

( beide Angaben in vollen 1.01,1,- DM 1 
2. 7 Angeklagte T atbes1ün<Je 

( genaue Angaben nach Gesetzen, §§, Absätzen und Nummern J 

000. D 

.OC0.-0 

3. Erledigung durch Einstellung, vorläufige Einstellung oder c::uf andere Art (auch r,i:-hi!n Ank?<kJe> 

Einstellung nach 
Zahl d. Bc�i:huldintr.n �h� Einzc!L!lro 
Teileinst. Total�inst. Teilcin!.t. Tot:d�!1r.)t, 

3.1 § 170 Abs.2 StPO unter 
Abgabe nach § 43 OWiG 

3.2 § 170 Abs. 2 StPO ohne 
Abgabe nach § 43 OWiG 

3.3 § 205 StPO 
3.4 § 153 ff StPO 
3.5 § 154 ff StPO. 
3.6 andere Gründe der Erledigung. 

hier: 

4. Beso.ndere Hinweise in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (Bcpehungswl!'iso etc.• 

,�-.,,----------0•• ,_,.,,on• .. .,.. 



1977 - 1978 Erhebungsbogen über Wirt s chaft sstraftaten 

1. Allgemeine Angaben 

1. t Slaalsanwallschafl beim Landgericht 
1.2 Aktenzeichen der Sla alsanwaltschafl 
1.3 Einlellung der Ermittlungen 

(durch Kripo, FA usw.) 
1.4 Eingangsdatum (StA) 
1.5 Erled19ungsdatum {SIAJ 
1.6 Angaben zu den Beschuldigten 

________ ,._ 

_________ 19 
_________ 19_ 

1�6.1 Zahl der Beschuldigten 
davon vorbestr aft 
nicht festgestellt 

___ männllch ___ w�lbllch __ 
___ männllch ___ welbllch 

davon einschlägig ___ männlich ___ weiblich 
Reglslrierung Im Gewerbezenlralreglster: 
nicht feslgestellt 

Ja 

1,6,2 Das Unternehmen der Hauptbeschuldlgten (bzw. seines 
Arbeitgebers): 
Rechtsform 
Branche 

Nein 

Zusammenh�g der Strartat des Hauptbeschuldlglen mit seiner 
Tätigkeit Im Unternehmen Ja Nein 

1: 7 Angaben zu den Geschädigten 
1. 7.1 Zahl der Einzelfäl le 
1. 7.2 Zahl der Geschädigten 
1, 7.) Art der Geschädigten: 

lndlvldualopfer: Arbeitgeber 
fremdes Unternehmen 
Einzelperson(en) 

Ko llektivopfer: S!aat 
Sozlale Einrichtungen 
Sonstiges 

1.8 Höhe des Gemeinschadens 
{talbestandlich + sonstig/ In vollen 1000,-- DM) 
nicht bezifferbar, jedoch geschätzt auf: 
nicht schätzbar: 

1.9 Überprürte Tatbestände 
(genaue Angaben nach Gesetzen, §§, Absätzen und Nummern) 

(Kollektlvopfer z.1) 

000 00 DM 
000 00 DM 

2. Erledigun g  durch Erhebung der Anklage 

2.1 zum Schöffengericht zur Strafkammer 
2.2 Zahl der Angeklagten __ 
2.J Zahl der Einzelfälle 
2,4 Zahl der Geschädigten __ 
2.5· Höhe des angeklagten talbestandllchen Schadens 
2.6 Höhe des sonstigen Schadens 

(beide Angaben in vollen 1,000,-- DM) 
2. 7 Angeklagte Tatbestände 

____ ...,. 000 -- DM 

____ _,. 000 -- DM 

(genaue Angaben nach Gesetzen,§§, Absätzen und Nummern) 

J. Erledigung durch Elnslellung, 
vorläufige Elnstellung oder auf andere Art 

Elnstelh . .ng nach: 

3.1 § 170 Abs.2 StPO unter 
Abgabe n ach § 43 OW1G 

J.2 § 170 Abs.2 StPO ohne 
Abgabe nach § 43 OWiG 

3.3 § 205 SIPO 
3.4 § 153 II. SIPO 
3.5 § 154 II. SIPO 
3.6 andere Gründe für 

Erledigung, hier: 

(auch neben Anklage} 

Zahl d. Besch.: 
Teil- Tolal-
einsl. einst. 

Zahl d. Einzel!.; 
Tell- Total-
einst. einst. 

4. Besondere Hinweise in tatsächlicher und rechtllchet Hinsicht 
(Begehungsweise etc.) 

Bel den Punkten 1.6/ 1. 7 / 1.8/2 
Zutrelfendes bille ankreuzen! Orl und Datum 

Unterschrift des Sachbearbeiters 

1978 - 1980 
E r h e b u n g s b o g e n ü b e r W i r t s c h a f t s s t r a f t a t e n 

1. ADgemelne Angaben 

1.1 Slaalsanwallschalt beim Landgericht 
1,2 Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft 
1.3 Einleitung der Ermlltlungen 

(durch Kripo, FA usw.) 
1.4 �gangsctalum (StA) 
1.5 Erledigungsdatum (SIA) 

_________ 19_ 
_________ 19_ 
_________ 19_ 

1.6 Angaben zu den Beschuldlgten 
1.6.1 Zahl der Beschuldigten männlich weiblich 

davon vorbestraft .::::=-männlich weiblich 
nicht festgestellt 
davon einschlägig ___ männlich ___ weiblich 

Regtstrlerung Im Gewerbezentralregister: Ja D Nein 0 

nicht lestgeslellt 0 
1.6,2 Das Unternehmen der Hauptbeschuldlglen (bzw. seines 

Arbeitgebers): 
Rechtsform 
Branche 
Zusammenhang der Straftat des Hauptbeschuldlgten mit seiner 
Tätigkeit Im Unternehmen Ja O · Nein D

1. 7 Angaben zu den Geschädigten 
1. 7.1 Zahl der Einzelfälle 
1.7.2 Zahl der Geschädigten 
1�7.3 Art der Geschädigten: 

lndlvldualopler: Arbeitgeber 
fremdes Unternehmen 
Einzelperson(en) 

Kollektivopfer: Slaat 
Soztale Einrichtungen 
Sonstiges 

1.8 Höhe des Gemelnschadens 
(lalbestandlich + sonslig/ In vollen 1000,-- DM) 
nicht bezlflerbar, Jedoch geschätzt auf: 
nicht schälzbar: D 

1.9 Überprüfte Tatbeslände 

D 
D 
□ 
D 
□ 
□ 

(genaue Angaben nach Gesetzen,§§, Absätzen und Nummern) 

(Kollekllvopfer Z, 1) 

000 00 DM 
000 00 DM 

2. Erled1gung durch Erhebung der Anklage 
2. 1 0 zum Schöffengericht 0 zur Strafkammer 
2.2 Zahl der Angeklagten __ 
2.J Zahl der Einzelfälle 
2. 4 Zahl der Geschädigten __ 
2.5 Höhe des angeklagten talbeslandllchen Schadens 
2.6 Höhe des sonstigen Schadens 

(beide Angaben In vollen 1,0001-- DM) 
2, 7 Angeklagte Tatbestände 

____ _,. 000 -- DM 

____ ...,. 000 -- DM 

(genaue Angaben nach Gesetzen, §§, Absatzen und Nummern) 

J, Erledigung durch Einstellung, 
vorläufige Elnstellung oder au! andere Art (auch neben Anklage) 

Einstellung nach: 

3. 1 § 170 Abs.2 StPO unter 
Abgabe nach § 43 OW1G 

3.2 § 170 Abs.2 StPO ohne 
Abgabe nach § 43 OWiG 

3.3 § 205 StPO 

3.4 § 153 ff, StPO 
3.5 § 154 ff. StPO 

).6 andere Gründe lür 
Erledtgung, hier: 

Zahl d, Besch,: 
Teil- To:al-
einst, einst. 

4. Besondere Hinweise in latsä.chllchet und rechl!icher Hinsicht 
(Begehungswe1se etc.) 

Bel den Punkten 1.6/ 1. 7/ 1,8/2 
Zulreflendes bitte ankreuzen! Ort und 

Zahl d. Einzelf.: 
Teil- To!al-
einsl. einst. 

Datum 



Al::,1981 c. c  .. .  u ... ... .  o u  . . ..

.1uaceanwaltaebaCS .. , dea Laadlerteh, ____________ _ 
ütenaelohen ___________ _ 
1, o., ... der 11'1•411111111 dH 1e■iuten 1..tt'111ncnertahrana ____ _ 

1b•l lrledtcunc tn -r.uen Datua der letaten Yertllclanc) 
l,! An,iaben aua Oegenaland dH 11'91ttlun«nertahrena 1 

,.1 Zahl der Belah11ldtgun _. ________ _ 
darunter Yorbeatratt• 
• darunter elnaanlllcll Vorbeatratte 
letne Pe■tetellunc•n &1& Yontraten llel ____ lle■oblaldllten 

2.2 llntra1unc 1■ Oewrb-■•ntnlre1!.ater1 JaCJ nein D 
nlaht te1t11e1tellt 0 

2.J Dlo '!'at(onl w11rdo(n) pn■ oder te11W1H 1■ -II 
eine• Unternei-n■ beaanaen Ja O nein □ 
Wenn Ja (llenrt■ohnaRll\lllllen ■il&llollh 
Reantatora(en) 
Branone(n) 

2 ... Zahl der 11n■eltllle ________ (b,,1 tortpHtaten Taten 
Zahl der Tellakte) 

2.� Art der Oe■olllclicten (bitte alle• Zl&CNtt•- anl<Nuun)i 

2.6 

Arbe1t1eber D 
tre■de■ Untel'Mi-n D 
Untel"Mi-n, ■n de■ •ln Titer beteUt1t 1U oder 
daa er (•lt•) beberr•ohl odel' •l•ltet 
llnadper■on(en) 

□ 

D 
Zahl der geaohldlgten llnselperaonan ________ _ 

Staat, J10rl1tlaobe Pereonen dea llttentlloban leobta O 
darunter Unrlahtw,cen ur aoalalen 31obarllßl 

Son■t11• 
D 
D 

Höhe de• Oe■a■taohadena (anaugeben tat der walttelbare 3ohaden, 
aYcb VeNI ••ln llntrltt nloht. 'fat.beltanclaMl"kllal 11c) 
Sohaden won 1000,·· Oll oder •hr (ln vollen 1000,•- DN) 

000 Oll 
(tnagHUt)teat1eat.ellt O (pna oder tellvelH)&HahltltCJ 

Sahaden unter 1000.-• I)N c::J 
av.t caer Onandlace der 1..in1- Sobaden nlallt aa11n111ar □ 
l<eln sonaden □ 

,. 7 UberprUtte • .'aLrilfV ... ,·�ctu"ltten (nu Wlrtacnattaat.rattaten 1.S. 
J•r t:rhebwn,a 41enawe Ant;aben nach 0eaet1an. 11 1 Ab1tltaen Wld 
•-rn) 

'° I' a 1 1,, & " • LI 

Länder mit Zählkartenerhebung 
l, Anpban &11■ Gegen■ ,an Anl<l•,•(nl/lltratbetehl(enl · (1ua1•na-n Ankla1en zua Str■tr anter 1111d lltratbetehlaantrlp talla bel &lnapruoh dar !\tratrlonter entaoheldea aoll) ' 

,. l Zahl der BeaahllldlileR 
l,2 Zahl der llnaeltlll• (bat tort&Hahtan Tacan 

Zahl der Tellakte) 
l,3 Hllhe dea Oeautaohadana (1,3, der Ir, 2,61 aotern 1000,•• DII o4H •hl' 

(ln •ollen 1000,•• DII) 000 DN 
duunter ta tbe■tandllahar llahaden 

,,,. Zahl der 111aolllcll1ten lln■dpenonan 
000 Dll 

l.� UberprUtt<o :itratvuracnrttten (nur Wtrtacnattutrattaten t.3. der lll'llablln. 
(aena,.. Ana•ben naah 0.■-t■-n, II, Abde&en IIDd •-m) 

't., Anpban lll llna lellllßllG 1 
Daa YertahNn wurde 1e1enUber Beach11ldlgten a1101chllellllob a'paohloaaan 

dllNh l•ortllltlle 1 11n■ telllln1en naob 

1 153 StPO O 15� 3tPO 

,---•
:;..;

1:a:5
,:.
J..:•:....::S

.=
tPO:..:......Ja'=:.----=--• Z05 StPO 

5, Beaondere Angaben (ln Stlchvorten) 

(Menrtaohnann1111pn ■il1llolll 
D 
l:::J 

5.1 lennaeiohnunc der Tat(en) (1. B. Adrdb110haahv1ndel, Weahaelnlterel) 

5,2 llHondere Kr■lttlun&11chwterl&1<elten (1.B. IPHlella Branahanunnu.tHa 
ertorderlloh, Aualllll4aber�, Yernalten Yan YertabNnabeUlllcte11) 

5;3 HlnvelH ln NohUlohar Hlnalobt (1.a. OeHhHlUou, ■■naellld• 
PrakUkabllltllt 'fOR Yoraohl'ltten) 

6. l.it,;, ... ,d. AgeabH ... ,., f•hhad•r ZäblkuteutaUaU.k 1 
6. 1 Tac der IWet\uc de• lni\\lucn•rfahru■ 
6.2 Tac du Eiac&111• der Akt.•n bei der su 
6.) Er-hdipng danb lrbtbUC der ADklq:e 

D 1u SohDfteaaericllt. t::J ,ar. S\raftuHI' 
6.4 lrlodl■-11& duob l\retbefelll L.....j 

Ab 1981 Erb•b••••�•••• Mher Wlrt.•■lleft1■'\.rafl■\e11 Länd€:rohne Zählkartenerhebung 
;1�,a-1-,-1 Nl - Luq■l'lelll ------...,..----�-

•�· ......... - ------------
' l)U,a dar lrlN1- ... 1eaaate11 11'11\lunp"Pl'allNM ----

,,.1 lrledt.,... ln T9Uen Dllt1a der letalen YertUillnll 
1. l.ncO•n 1ua 0.Ronatand d-■ 11'91ttl-nertallnna l

.; , I Zahl dar 8eHh1'1dt1ten 
••nnter Vbrllaatratte 
• urunter elnaahll&ll Yor'8atrstte 
letne PenateUllftCen &1& 'foretnren llel _ .. Hllllldllten 

11n1rq- l• hwr1taaen1nlN1uter1 Ja D nein D 
nlebt teataenallt D 

1,3 Dte Tat(onl v11rdeCnl l&n■ oder tellwl■- 1■ -n 
•l•e once ..... -na 11eaan1en J• O neln □ 
ltaM J• (Nllnrtaehna-en 1111111•bh 
IIHhUtor■(en) 
1rene11e(nl 

z.• IA"1 ... llnNltllll• ------- '""' torqH•ta- 'ftten 
Zahl der Tellakte 1 

Z,5 Art Nr Oe■-bll41cten ('llte allea 
Al'Nltpller 

z■tntt ___ ..,,, 

uaee .... -n, an d-■ •ln Titer lletelltct lat oder 
daa er C•U• I l>ebettHhl oder -laltel 
llnul„raon(en) 

□ 
D 

lahl „r l•Hhldlctaft lllnUl„n-n ---------
.... ,. Jurletla■lle Pere-n ... lttelllll ... D INbta □ 

Ul'Wlter llnrlobtunpn dltr eoslalen •�...,. D 
loNUp D 

f,6 •• ... hauteehaden■ lana-llen lal •r ••Utell,ere ...,._, 
■•11 NNI ealn llnU'ltt D1ebl ftlNl&aM■a� 1■1) 
.. .,...., - 1000, •• DII our -.. lla "llen 1000,- DIii 

000 llll 

Una1e■-at)teatc■-tallc O Cpns -r tell,..lH)pa■nlut(:] 
.,.,,__ .. c.r 1000,•• llll 1::1 
■■t 11er a..-iap „r 11r11u11_. --• 111e11, aultsllar □
lr.aln .,.,....,. □ 

,. 7 1Nnr11tte 11.ran ..... cbrtrtan Cnlll' lllrClohattaatnttaUn l • .S, 
••• &rnebwnc; ,..,..,.. Anc•- naoh a„ecau, 11, ualtHn und 
■-rnl 

l, Anpllaa •• .. _.ti.. / 'foa Uklapl■l/llren.tabl(enJ 
l111101e-n AalrJ...,S .,.. ltretruna.r - ltNl'llatehlean-.., talla 
llal 1111a,.,.h der .stnrrtenter eDIHi.tden eall l 

3.1 Zahl ... leHbllldJ.ctea 
,,l Ulll ... llnultllle ________ (bel tort11utnen tuan 

Zalll dar Te tlak te) 
J,J Hllha ... hau&ae- ll,1, der Ir, 2,6) aotera 1000,•• DII O<ltr -tu' 

Cln 'tollen 1000,•• DIii ooo D• 
dllr1mter 11At1te1�l-r letaden ooo l)OI 

J,11 kbl dar IHeblldtcten 111nadpen-n 
J,5 lfborprllt'6 Stratyorachrttten (nur Vtrtaonattutrartaten t.S. der lmotu· 

(pn■• .......... - 0.Htaen, ... üollHR - •-m, 

••l'-"" a■ 11-c.11-..•n j
11111 YertahNn wrde p1enUbar Beaeh"1dt1t.en auaachlte•llob abpa&hlonen 
dUNb IYOl'lllltlp) llnatell_.n MOb 

1 15) StPO O 1 1�, SIPO 

__ _:1..:.:15::::':..•:...:S:.:t::;P0:_.1=,,.__ ___ ..:..,• 205 StPO 

Cllenrtaahnann_.n 111111 tu 1 
D 
l:::J 

5, 8HOIUHN ,.,,.. ... n ( tn Stichworten 1 
5, 1 lennae1ahnunc der Tetlen) Ca.8. u„111 ... naahvlndel, lleobHlrelterell 

5.2 &uond•n lralt.U11quchriertchtt.en (1. B. ■puielh BnnchHhD111.nhH •r
torderUob, lHlud1b.riUsranc, lenal t,n •�n ferfahrenabe\•llt«\.ln) 

5,J HIDHht in. NObt.llollll•r lta■icllt. (, ••• 0.Ht.■uli.ioh, •uc•lAdt Prüt.U:abilit..t 
TOD lor,obrUten) 

f Hnde ben .,. H Cehlander Z&blkarf.anataU1Ulr: 
6. 1 Tac der 11111.el ta.111 du lnl UlUDgnerfahNU 
6.2 Tq dH 11....,, der Ak\ea. �•l der I\& 
,., l:rledipa& dH lhit.\lucn•rlallre■a 

.. ••nll lrlllallluc dar &atbc• 
... lellltfnaerte", D nr lt.raf'tuHr D 

• darob btnc •• , lrld ,111,,. St.nfb•f•"'• falll bll 
l:1Hpn1II du lcllG a■\.lclllaldu •11 0

• 1ecealbar lleoftldtch■ 1■a1elllhlU.1b d■NII lla1t11lu .. 

1„11 1 110 .... 2.-.!,''° Cl 
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2 . 2.4 Abgrenzung der Erfassungsinhalte und Vergleichbarkeit ihrer 

jährlichen Ergebnisse 

Die Vergleichbarkeit der einzelnen Jahresergebnisse hängt im wesent

lichen von der unveränderten inhaltlichen Definition der Variablen 

über den Untersuchungszeitraum ab. Aus diesem Grund muß zu

nächst überprüft werden, welche Ausgestaltung den einzelnen V ari

a blen zugrunde gelegt worden ist und in welchem Umfang diese 

Definitionen sich in ihrem Inhalt gewandelt haben. 

So hieß es in den Ausfüllanleitungen zur Dauer des Ermittlungsver

fahrens: "Es ist der Tag des Eingangs der Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft, bei mehreren Anzeigen der Tag des Eingangs 

der ersten Anzeige einzutragen. Dies gilt in gleicher Weise, wenn 

mehrere, zunächst getrennt geführte Verfahren verbunden werden. 

Bei abgegebenen Verfahren ist der Tag des Eingangs bei der 

zunächst mit der Sache befaßten Staatsanwaltschaft anzugeben 11 20.

Zum Tag der Erledigung wurde festgehalten: "Als Tag der Erledi

gung ist das Datum der Verfügung anzugeben, mit der das 

Ermittlungsverfahren gegen alle Beschuldigten wegen aller Strafta

ten abgeschlossen wird. Der Zeitpunkt vorher verfügter Teilerledi

gungen bleibt hier unberücksichtigt. Eine vorläufige Einstellung 

gemäß §§ 154 ff. StPO, § 205 StPO steM insoweit einer endgültig&n 

E. . 1 21 rnstellung gleich ' 

Nach der Aufnahme einer zusätzlichen Variablen zur Dauer des 

Ermittlungsverfahrens, nämlich der Variablen "Ermittlungsbeginn", 

verlangte die entsprechende Ausfüllanleitung: "Es ist der Tag 

anzugeben, an dem erstmals die Ermittlungen aufgenommen wurden, 

unabhängig davon, ob in der Angelegenheit die Ermittlungen von 

mehreren Behörden gleichzeitig oder getrennt vorgenommen wurden". 

Bei der Angabe "Datum des Eingangs bei der Sta'atsanwaltschaft" 

hieß es: "Es ist der Tag des Eingangs der Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft, bei mehreren Anzeigen der Tag des Eingangs 

der ersten Anzeige, einzutragen. Dies gilt in gleicher Weise, wenn 

mehrere, abgegebenen Verfahren ist der Tag des Eingangs bei der 

zuerst mit der Sache befaßten Staatsanwaltschaft anzugeben". Zu 
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dem letzten Datum "Tag der Erledigung" lauteten die Ausführungen: 
"Als Tag der Erledigung ist das Datum der Verfügung anzugeben, 
mit der das Ermittlungsverfahren gegen alle Beschuldigten wegen 
aller Straftaten abgeschlossen wird. Der Zeitpunkt vorher verfügter 
Teilerledigungen bleibt hier unberücksichtigt" 22 

Zu der Erfassung der "Zahl der Einzelfälle" wurde in der ursprüng-
lichen Ausfüllanleitung gefordert: "Es ist, soweit möglich, die Zahl 
der in Tatmehrheit stehenden, überprüften Tathandlungen anzuge-

ben. Teilakte einer forgesetzten Handlung bleiben hier unberücksich-
tigt". Bei den Angaben in der Rubrik "Anklage" wurde konkreti-
siert: "Es ist die Zahl der in Tatmehrheit stehenden Fälle anzuge-
ben. Eine fortgesetzte Handlung wird als ein Fall gezählt1123 

Bei der Angabe der "Zahl der Geschädigten" wurde festgelegt, daß 
"die Zahl der insgesamt Geschädigten anzugeben (ist), ohne Rück-
sicht darauf, ob insoweit Anklage erhoben wird oder nicht. Hier-

durch soll der Umfang fortgesetzter Handlungen (bei Serienstrafta-
ten etc.) erfaßt werden. Der Fiskus zählt (z.B. bei Steuervergehen) 

als ein Geschädigter". Bei der "Zahl der Geschädigten", die der 
Anklage zugrundelagen, wurde dazu erläutert, daß "die Zahl der 

Geschädigten anzugeben (ist), Hie sie sich aus der Anklageschrift 
ergibt. Hierdurch soll der Umfang fortgesetzter Handlungen erfaßt 
werden". Diese Anleitungen zum Ausfüllen des Erhebungsbogens 

wurden auch in den Folgejahren beibehalten. 

Zu der interessanten Angabe des Schadens wurde festgelegt, daß 
"soweit möglich und aus den Ermittlungsakten feststellbar, der 
durch die überprüften Tathandlungen unmittelbar verursachte Scha-
den anzugeben (ist), ohne Rücksicht darauf, ob der überprüfte 

gesetzliche Tatbestand den Eintritt eines Schadens erfordert oder 
nicht, einschließlich der Fälle, in denen keine Anklageerhebung 

erfolgt. Der Betrag ist auf volle 1.000,-- DM auf- oder abzurun-

den. Fälle von bloßer Vermögensgefährdung (ohne späteren Scha-
denseintritt) und Fälle des Versuchs einer Straftat bleiben unbe-
rücksichtigt". Weiter wurde zu den Schadensbeträgen, die den 

Anklagen zugrunde gelegt wurden, definiert: "Es ist die Höhe des 
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Schadens anzugeben, der durch die angeklagten Fälle unmittelbar 
verursacht worden ist und zur Erfüllung des gesetzlichen Tatbestan-
des erforderlich ist, so, wie er· sich aus der Anklageschrift ergibt. 
Es ist auf volle 1. 000, -- DM auf- oder abzurunden. Fälle von 
bloßer Vermögen~efährdung (ohne späteren Schadenseintritt) und 
Fälle des Versuchs einer Straftat bleiben unberücksichtigt". Zu der 
Variablen "Sonstiger Schaden" wurde ausgeführt: "Es ist die Höhe 
des Schadens anzugeben, der durch die angeklagten Fälle unmittel-
bar verursacht worden ist, aber zur Erfüllung des gesetzlichen 
Tatbestandes nicht erforderlich ist, so, wie er sich aus der 
Anklageschrift ergibt. Es ist auf volle 1. 000 DM auf- oder a bzurun-

den. Fälle von bloßer Vermögensgefährdung (ohne späteren Scha-
denseintritt) und Fälle des Versuchs einer Straftat bleiben auch 
hier unberücksichtigt" 24 Eine Verwaltungsvorschrift vom 15.12.1976, 
in der auch gleichzeitig hinsichtlich der neu eingeführten Varia-

blen "Geschätzter Schaden" Festlegungen getroffen werden, sagt 
dazu weiter, daß "die Erhebung ... über den juristisch tatbestand-
lichen Vermögensnachteil hinaus auch den wirtschaftlichen Schaden" 
erfaßt. So sei bei der Variablen "sonstiger Schaden" "jeder Vermö-
gensnachteil einbezogen, der durch die angeklagte Tat unmittelbar 
verursacht wurde, ohne daß der Schaden zum gesetzlichen Tatbe-
stand gehört", wobei wiederum bloße Vermögensgefährdungen und 
nur mittelbar verursachte Schäden (z.B. die Schäden durch einen 

Folgekonkurs etc.) ausgeschlossen wurden. Zu der Variablen "ge-
schätzter Schaden" wurde weiter festgehalten: "Beim Fehlen genauer 
Zahlen sind, wenn möglich, Schätzungen vorzunehmen. Fehlen in 
einem Einzelfall auch für eine einigermaßen gesicherte Schätzung 
die Anhaltspunkte, so ist dies unter der Rubrik 'nicht schätzbar' 

zu vermerken". Insoweit wurde klargestellt, daß eine Schadensschät-
zung nicht auf einer willkürlichen Ebene erfolgt, sondern nur dann 
vorgenommen werden darf, wenn der Schadensbetrag nicht auf einen 
bestimmten DM-Betrag festgelegt werden konnte. Alle Fälle ohne 
hinreichende Grundlage für eine Schadensschätzung wurden daher 
in der Rubrik "Schaden nicht schätzbar" gezählt. Anzumerken ist 

jedoch, daß in die Erhebung, wie dies auch vertiefende Untersu-

chungen gezeigt haben 25 , nur Verfahren einbezogen wurden, die 

einen Mindestschaden von 1. 000 DM aufwiesen. Wie noch gezeigt 
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werden wird, ist eine Änderung erst von dem Erhebungsjahre 1981 
an feststellbar, da seit diesem Erhebungsjahr eine weitere Variable 

"Schaden unter 1. 000 DM" eingeführt wurde. Die Eingrenzung ist 
dabei aber nicht dahingehend zu verstehen, daß eine Wirtschafts-
straftat im Sinne der BWE von einem bestimmten Mindestschaden 
abhängig ist26 , sondern vielmehr, daß Verfahren mit einem Schaden 
unter 1.000,-- DM bis zum Erhebungsjahr 1980 nicht inhaltlich der 
Statistik gemeldet wurden. 

Hinsichtlich der erfaßten Tatbestände wurde einheitlich festgelegt, 
daß "alle gesetzlichen Tatbestände nach Paragraphen, Absätzen, 
Nummern und Gesetzesbezeichnungen anzugeben (sind), deren Vorlie-

gen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht geprüft wurde". 
Hinsichtlich der der Anklage zugrundeliegenden Tatbestände wurde 
bestimmt, daß alle gesetzlichen Tatbestände aufzuführen sind, die 
im Anklagesatz genannt wurden. 

Zu den Variablen "Rechtsform des schädigenden Unternehmens" und 
"Branche" wurde festgehalten, daß bei der Rechtsform diejenige 
anzugeben ist, unter welcher der oder die Täter bei Begehung der 
Straftaten gehandelt haben. Dabei war die Rechtsstellung der einzel-
nen Täter innerhalb der Firma unerheblich, was z.B. beim Vorlie-
gen einer Untreuehandlung von Bedeutung ist. Mehrfachnennungen 
bei verflochtenen Unternehmen am Tatgeschehen wurden zugelassen. 

Bei der Variablen "Branche" war diejenige anzugeben, in der der 
Beschuldigte bei der Begehung der ihm zur Last gelegten Straftat 
tätig war. 

Zum Abschluß wird noch der Teil der Ausfüllanleitung angeführt, 
der sich auf die Erfassung von Teil- oder Totaleinstellungen 27 

bezieht. Dabei wurde angewiesen: "Unter diesem Abschnitt des 
Erhebungsbogens werden zunächst alle Verfahren erfaßt, die ohne 

Anklageerhebung durch Einstellung in vollem Umfang erledigt wer-
den. Darüber hinaus soll auch der Umfang der Teileinstellungen 
ermittelt werden. Insoweit werden nur die Beschuldigten erfaßt, 
gegen die nicht schon Anklage erhoben worden ist und nur die 
Einzelfälle, die nicht schon ( hinsichtlich eines anderen Mitbesch ul-
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digten) Gegenstand der Anklage sind. Beruht die Einstellung 
bei einem Beschuldigten oder in einem Einzelfall hinsichtlich mehre-
rer Beteiligter auf mehreren der . . . aufgeführten Vorschriften, so 
ist jeder Fall nur einmal zu erfassen, und zwar unter dem im 
Erhebungsbogen zuerst genannten rechtlichen Gesichtspunkt1128 

Wie diese Ausführungen gezeigt haben, ist die inhaltliche Defini-
tion der Variablen über den Erhebungszeitraum 1974 bis 1980 

gleichgeblieben und nur unter verschiedenen Gesichtspunkten er-
gänzt worden, indem zusätzliche Variablen in die Erhebung aufge-
nommen worden sind. Damit war bis auf wenige Ausnahmen, die auf 

unterschiedlichen Erhebungszeiträumen beruhen, auch eine Vergleich-
barkeit der Daten gegeben. 

Von dem Erhebungsjahr 1981 an kam es jedoch zu einer umfangrei-
chen inhaltlichen Umstellung, auf die im folgenden kurz eingegan-
gen wird. Wie die Ausführungen zeigen werden, waren die Änderun-
gen bei einigen wichtigen Variablen so schwerwiegend, daß dieses 
Erhebungsjahr nicht mehr in die analytischen Untersuchungen einbe-
zogen werden konnte. Mit erfaßt wurden in der vorliegenden 
Untersuchung jedoch alle Angaben, die mit denen der Vorjahre in 
Beziehung gesetzt werden konnten. 

Für die neuen Erfassungsmodalitäten spielte bei der Dauer des 
Ermittlungsverfahrens eine Rolle, daß bei den Bundesländern, die 
eine Zählkartenstatistik eingeführt haben, auch die Zählkarte mit 
dem dortigen· Erledigungsdatum 
weiter, daß "im Gegensatz zum 

aufgenommen wird. Dazu hieß 
gegenwärtigen Erhebungsbogen 

es 

die Zählkarte aber als Erledigungsdatum des Ermittlungsverfahrens 

nicht den Tag desjenigen Erledigungstatbestands (erfaßt), durch 
den das Verfahren vollständig abgeschlossen wurde, sondern den 
Tag des in ••• der Zählkarte angekreuzten Erledigungstatbestands. 
Bei verschiedenen Teilentscheidungen der Staatsanwaltschaft ist da-
nach bei der Ausfüllung der Zählkarte maßgeblich nicht die letzte 

Verfügung, sondern das Gewicht der einzelnen Entscheidungen 
der Staatsanwaltschaft. Eine Übernahme des durch die Zählkarte 
ermittelten Erledigungsdatums für die bundesweite Erhebung würde 
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in dem besonderen Bereich der Wirtschaftsstrafverfahren zu Verzer-
rungen bei der Erfassung der Erledigungsdauer führen. Nicht 
selten können bei Verfahren in Wirtschaftsstrafsachen die Ermittlun-

gen zu einzelnen Tatkomplexen oder gegen einzelne Beschuldigte 
verhältnismäßig rasch abgeschlossen werden, während sich der 
Abschluß des Verfahrens im übrigen als sehr langwierig erweist" 29 

Aus diesem Grunde wird auf dem Erhebungsbogen nach dem endgülti-
gen Erledigungsabschluß gefragt. 

Bei der Zahl der Einzelfälle wird von diesem Erhebungsjahr an 

auch bei fortgesetzten Taten die Zahl der Teilakte erfaßt. In den 
bisherigen Erhebungsjahren wurde dagegen nur auf die Zahl der in 
Tatmehrheit stehenden überprüften Tathandlungen abgestellt, wobei 
Teilakte einer fortgesetzten Handlung unberücksichtigt blieben 30 • 

Durch diese Änderung des Erhebungsmodus wird die Kontinuität 
dieser Erhebung wesentlich unterbrochen. 

Bei der Zahl der Geschädigten werden ab der Erhebung 1981 nicht 
mehr alle Geschädigten in ihrer Anzahl erfaßt, sondern nurmehr 
die Zahl der geschädigten Einzelpersonen. Mit dieser Eingrenzung 
sollten Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden, durch die 
die Zahl der insgesamt Geschädigten nur sehr schwer zu erfassen 
war. Dabei wurde vor allem al'f "Konkursfälle und gesellschaftliche 
Verflechtungen II abgehoben. Insoweit dürfte sich bei dieser Varia-

blen ein deutlicher Rückgang der Geschädigtenzahlen ergeben. Hin-
sichtlich einer Schadenserfassung wurden bei der, Neufassung des 

Erhebungsbogens erhebliche Bedenken angemeldet: "Gegen die Beibe-
haltung der Frage nach der Höhe des Schadens, der durch die 
verf ahrensgegenständlichen Taten verursacht wurde, wurde geltend 
gemacht, daß ihre Beantwortung in den Fällen der Einstellung des 

Ermittlungsverfahrens große Schwierigkeiten bereitet und der ihr 
zugrundeliegende Schadensbegriff von den Staatsanwaltschaften 
kaum einheitlich verstanden und verwendet wird. Da nach dem 
Gesamtschaden durch alle im Ermittlungsverfahren verfolgten . Taten 
und· damit auch der mit Wirtschaftsstraftaten durch das einheitliche 
Verfahren nur verbundenen allgemeinen Straftaten - gefragt wird, 
bezieht sich die ermittelte Schadenssumme nicht nur auf 
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Wirtschaftsstraftaten. Auch dadurch vermindert sich die Aussage-
kraft der ermittelten Schadenssumme, um so mehr, als nach der 
Neubestimmung der Erhebungsgrundlagen die verfolgten Wirtschafts-
straftaten keineswegs immer im Vordergrund des Ermittlungsverfah-
rens stehen müssen 1131 . Wenn auch die Bedenken auf theoretischer 
Ebene einleuchten, so zeigte sich, daß die Tatbestände der 1981 
gemeldeten Verfahren sich in ihrem überwiegenden Umfang auf 
Wirtschaftsstraftaten bezogen haben, auch unter der Einschränkung, 
daß in der Erhebung bis 1980 nur Verfahren erfaßt wurden, bei 
denen die Wirtschaftsstraftat im Vordergrund stand32 Im übrigen 
ist es auch nicht überzeugend, daß neben einem Diebstahl noch 
eine geringere Nebentat im Bereich des GmbH-Gesetzes erfolgen 

solle 33 . Gegen diese Annahme sprechen zum einen die Zuordnungs-
und Abgrenzungskriterien (Geschäftsverteilungspläne) bei den jewei-
ligen Staatsanwaltschaften, zum anderen wurden solche Fälle auch 
bei vertiefenden Aktenuntersuchungen 34 nicht ausfindig gemacht. 
Ferner zeigt sich auch bei Tatbestandsangaben, daß Tatbestände, 
die nicht in 74 c GVG enthalten und schadensursächlich sind, 

nur in sehr geringem Umfang auftreten. Hier stellt sich die Frage, 
ob damit die festgestellten Schadenssummen durch Wirtschaftskrimi-
nalität nicht aus ihrer Aktualität herausgenommen werden sollten. 
Auch der Hinweis, daß jetzt ja Verfahren erfaßt werden sollen, bei 
denen die Wirtschaftsstraftat im Vo_rd.irgrund steht, ist aus den 
angeführten Gründen zweifelhaft und als Argument gegenüber der 

Schadenshöhe wohl als untauglich anzusehen. 

Bei den Angaben zur Rechtsform und Branche wird im neuen 
Erhebungsbogen nun darauf abgestellt, daß die untersuchten Taten 
"wenigstens zum Teil unternehmensbezogen" und in "einzelnen Bran-

chen" angesiedelt waren. 

Hinsichtlich der zu erfassenden Tatbestände wird jetzt nurmehr auf 
die Straftaten abgehoben, die Wirtschaftsstraftaten im Sinne der 
Erhebung 35 sind. Somit sollen nicht mehr alle im Ermittlungsver-
fahren überprüften Tatbestände angeführt werden.· Wie die Auswer-

tung des Erhebungsjahres 1981 jedoch gezeigt hat, werden von den 
Staatsanwaltschaften weiterhin die gesamten überprüften Tatbestände 
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gemeldet. Ob sich dies in den Folgejahren ändert, kann jetzt noch 

nicht gesagt werden, festgestellt werden muß jedoch, daß der 

Verzicht auf alle Tatbestände dazu führte, daß zu der Komplexität 

von Wirtschaftsstrafverfahren nur noch eingeschränkt Aussagen ge-

macht werden könnten. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 2 

1) Vgl. die Ausführungen im 1. Kapitel. 
2) Wax (1973), S. 37. 
3) So der Leitende Ministerialrat Josef Römer, Düsseldorf, in: 

Verhandlungen (1972), M 43 f. 
4) Verhandlungen (1972), M 201. 
5) Abgedruckt bei Schmid (1975), S. 208. 
6) Berckhauer (1976), S. 3. 
7) Berckhauer (1976), S. 1 f. 
8) Verwaltungsvorschrift vom 22.9.1980. 
9) Ausfüllanleitung, beigefügt in Rundverfügung vom 1.1.1975. 

10) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975 - Hinweis zum Schöffengericht: 
vgl. noch weiter unten. 

11) Ausfüllanleitung vom 20.12.1978. 
12) Ausfüllanleitung vom 20.12.1978. 
13) Auf die datenmäßige Änderung des Erhebungsbogens sowie auf 

die Vergleichbarkeit der Daten wird in den nächsten Abschnitten 
eingegangen. 

14) Der neue Wortlaut stellt sich wie folgt dar: "Die Erhebung 
erfaßt diejenigen Ermittlungsverfahren, die Vergehen i. S. des §-
74 c Abs. 1 Nr. 1-3 sowie Nr. 5 und 6 GVG, ferner Vergehen 
gemäß § 283b StGB, § 130b und § 177a HGB zum Gegenstand 
haben. Ausgenommen sind die Verfahren, in denen allein in 
Betracht kommen Anklagen zum Strafrichter und Strafbefehlsan-
träge, falls bei diesen nach Einspruch der Strafrichter entschei-
den soll. Bei Einstellungen ist maßgeblich, ob die Sache nach 
Art und Umfang mindestens zur Zuständigkeit des Schöffenge-
richts gehört hätte". Eine Schadensbegrenzung von 1. 000, - DM, 
wie bei den Erhebungsbögen in den Vorjahren, liegt nun nicht 
mehr vor. 

15) Die Angaben beruhen auf den einschlägigen Allgemeinen Verfü-
gungen der Justizministerien oder den gemachten Auskün!"ten; 
vgl. dazu Schwind (1980) und Liebl ( 1984). 

16) Zum Umfang vgl. die Ausführungen in Kapitel 6. 
17) Dabei kann davon ausgegangen werden, daß es sich um die 

sogenannte schwere Wirtschaftskriminalität handelt, d.h. daß 
keine Verfahren des Bagatellbereichs erfaßt werden. Zur Proble-
matik vergleiche auch die Ausführungen in Kapitel 9. 

18) Von dem Erhebungsjahr 1981 an wurde dieser letzte Teil weiter 
in die drei Punkte aufgeteilt: "Kennzeichnung der Tat", "Beson-
dere Ermittlungsschwierigkeiten" und "Hinweise in rechtlicher 
Hinsicht". Durch die Aufteilung soll der Wert des Erhebungsbo-
gens als Ausgangsmaterial für die Forschung erheblich verbes-
sert werden. Weiter sollen die Hinweise der Staatsanwaltschaften 
in diesem Abschnitt eine entscheidende Hilfe dafür sein, daß 
die im Ermittlungsverfahren gemachten Erfahrungen unter allge-
meinen Gesichtspunkten ausgewertet und nutzbar gemacht werden 
können; vgl. Ergebnisprotokoll vom 30.7.1979; verwertbare Er-
gebnisse hat aber diese Einführung im Jahre 1981 noch nicht 
gebracht, so daß innerhalb dieser Untersuchung nicht weiter 
darauf eingegangen wird. 
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19) Die Unterschiede sind hauptsächlich im Aufbau, und zwar in 
den Spaltenlängen zu sehen. Auch mußte dazu eine Fassung für 
die Bundesländer angeführt werden, die noch keine Zählkarte 
eingeführt haben, da diese in den Erhebungsbögen zusätzliche 
Angaben aufnehmen müssen. 

20) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975. 
21) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975. 
22) Ausfüllanleitung vom 1.1.1977. 
23) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975. 
24) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975. 
25) Vgl. Berckhauer (1977), S. 122 und Berckhauer (1981). 
26) So auch die Verwaltungsvorschrift vom 20.12.1978, S. 3. 
27) Zu der Erledigung durch Anklageerhebung und zu der Art des 

angegangenen Gerichts wurde schon Bezug genommen. 
28) Ausfüllanleitung vom 1.1.1975. 
29) Protokoll vom 30.7.1979. 
30) Begründet wurde diese Änderung mit der unterschiedlichen Ein-

schätzung fortgesetzter Taten durch die jeweiligen Staatsanwäl-
te. Wie bereits der Erhebungsjahrgang 1981 gezeigt hat, werden 
auch fortgesetzte Taten und die ihnen zugrundeliegenden Teil-
akte recht unterschiedlich bewertet, d.h. manche Staatsanwalt-
schaften geben dabei nur einen Einzelfall an, andere hingegen 
nur diejenigen, die Gegenstand der Ermittlungen geworden sind 
(z.B. wenn von vornherein bei größeren Geschädigtenzahlen nur 
Zeugenvernehmungen bei den Hauptgeschädigten erfolgen). 

31) Protokoll vom 30.7.1979, S. 10 f. 
32) Vgl. auch Kapitel 4. 
33) Ohne die Möglichkeit im gesamten ausschließen zu wollen, daß 

ein solcher Fall irgendwo und irgendwann einmal eintreten 
könnte. 

34) Vgl. Berckhauer (1981). 
35) Vgl. die Ausfüllanleitung auf dem abgedruckten Erhebungsbogen. 
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- METHODEN UND IHRE RELEVANZ -



3 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE - METHODEN UND IHRE RELEVANZ -

Bevor auf die durch die Auswertung des Datenmaterials gewonnenen 
Ergebnisse näher eingegangen wird, sollen in diesem Kapitel die 
Verfahren vorgestellt werden, derer sich die Untersuchung zur 
Auswertung bedient hat. Bei ihrer Beschreibung ist gerade auch an 
den statistischen Laien gedacht, dem zunächst ermöglicht werden 
soll, die Gewinnung der in den folgenden Kapiteln dargestellten 
Ergebnisse sowie deren Interpretation nachvollziehen zu können. 
Zudem werden in dieser Untersuchung bei den durch Statistik-Bäume 
veranschaulichten Ergebnissen nur die "Endgruppen" erklärt, da 
dies, wie noch zu zeigen sein wird, die differenzierteste Erklärung 
und Beurteilung zuläßt und es auch darstellungsökonomisch nicht 
sinnvoll erscheint, jede einzelne unterschiedliche Ausprägung oder 
jeglichen Einfluß der abhängigen Variablen darzustellen; dies hätte 
nicht zu mehr Klarheit geführt und überdies den Rahmen dieser 
Untersuchung überschritten. Jedoch wurde den einzelnen Längs- und 
Querschnittsanalysen stets der gesamte Statistik-Baum beigefügt, um 
dem daran Interessierten die Möglichkeit an die Hand zu geben, 
ohne großen Aufwand auch die weiteren Angaben entnehmen zu 
können. Auch im Hinblick auf eine solche Weiterarbeit mit den 
dokumentierten Ergebnissen erscheint eine Beschreibung der zugrun-
deliegenden Auswertungsverfahren sinnvoll. 

Der Schwerpunkt "der Darstellung ruht auf dem für die Untersuchung 
grundlegenden Auswertungsverfahren, dem AID3-Programm, das im 
Schrifttum bislang nur wenig dokumentiert ist. In einem weiteren 
Abschnitt wird dann noch kurz auf die sonstigen verwendeten 
Verfahren eingegangen werden. 

Zunächst wird versucht, eine kurze allgemeine Einführung zu 
geben, um gerade dem nicht mit der mathematischen Formelsprache 
Vertrauten einen ersten Überblick zu geben. Danach wird die 
Arbeitsweise des Programms und der Ablauf der einzelnen Programm-
schritte erläutert. Abschließend folgen ein kurzes Interpretationsbei-
spiel und einige Bemerkungen zur Interpretation der gewonnenen 
Ergebnisse. 
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In den laufenden Text wurden einige kurze Exkurse eingefügt; die 
wichtige Begriffe erklären. Selbstverständlich ist damit nicht be-
zweckt, einen einführenden Kurs in Statistik zu ersetzen. Dennoch 
sollte es dem interessierten, aber nitht mit allen statistischen 
Grundbegriffen vertrauten Leser erleichtert werden, den Gang des 
Geschehens zu verfolgen. 

3.1 Die Auswertungsprogramme 

3 .1.1 Das AID3-Programm 

Mit Hilfe des AID3-Programms kann der Einfluß einer oder mehrerer 
"unabhängiger" Variablen auf eine "abhängige" Variable untersucht 
werden. Die abhängige Variable kann dichotomisiert oder intervall-
skaliert sein, die unabhängigen Variablen nominal- oder ordinalska-

liert. 

VARIABLE - was ist das? 

Die erhobenen Daten bestehen aus "Fällen", die nach Jahrgängen 
geordnet sind. Jeder Fall enthält eine Reihe von Informationen 
über ein ganz bestimmtes Ermittlungsverfahren wegen einer Wirt-
schaftsstraftat. Vor der Datenerhebung wurde festgelegt, welche 
Informationen über jedes einzelne Verfahren erfaßt werden, so z.B. 
"Staatsanwaltschaft", "Aktenzeichen", "Zahl der Beschuldigten", 
"Höhe des Schadens", "Rechtsform des Unternehmens" usw. Jedes 
dieser einzelnen Merkmale bezeichnet man als Variable. Jede Variab-
le kann ganz bestimmte Werte annehmen, z.B. die Variable "Staats-
anwaltschaft" die Nummern aller Staatsanwaltschaften der Bundesre-
publik Deutschland. Beispiel (fiktiv): Im Fall 103 (es ist ja 
möglich, alle Fälle durchzunumerieren) gibt es 6 Beschuldigte und 
einen Schaden von 1.100.000 DM. Die Variable "Zahl der Beschuldig-
ten" hat hier den Wert 6 und die Variable "Höhe des Schadens" 
den Wert 1.100.000 DM (man kann eine Variable auch als eine 
Funktion auffassen, die jedem Fall genau einen Wert aus dem 
Wertebereich der betreffenden Variablen zuweist). 

Untersucht man z.B. die Variable "Dauer des Ermittlungsverfahrens" 
genauer, um ihr Verhalten durch andere Variablen zu erklären, so 
nennt man die zu untersuchende Variable "abhängig" und die zur 
Erklärung herangezogenen Variablen "unabhängig". 
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ZUM SKALENNIVEAU 

Das Skalenniveau spielt bei statistischen Untersuchungen eine wich-
tige Rolle, hängt jedoch wesentlich davon ab, welche Auswertungs-
verfahren überhaupt in Betracht kommen. 

Es wird unterschieden nach 

1. intervallskalierten, 
2. ordinalskalierten, 
3. nominalskalierten Variablen. 

Statt langer umständlicher Definitionen sollen Beispiele zum Ver-
ständnis beitragen: 

Intervallskalierte Variablen sind: 
(in Tagen)", "Höhe des Schadens 
den einzelnen Werten sind genau 
bzw. "eine DM"). 

"Dauer des Ermittlungsverfahrens 
( in DM J ". Die Abstände zwischen 
definiert und gleich ("ein Tag" 

Einn ordinalskalierte Variable ist: "Größe der Staatsanwaltschaft". 
Die Werte weisen eine Ordnung auf (hier: "klein", "mittel", "groß", 
"sehr groß"), aber die Abstände sind weder gleich noch genau 
definiert (z.B. "kleine Staatsanwaltschaft: 1-10 Staatsanwälte; "mitt-
lere" Staatsanwaltschaft: 11-20 Staatsanwälte); so kennt man nicht 
den realen Größenunterschied zwischen einer kleinen und mittleren 
Staatsanwaltschaft, und es ist sicher unsinnig zu sagen, der 
Unterschied zwischen einer kleinen und mittleren sei derselbe, wie 
der zwischen einer mittleren und großen Staatsanwaltschaft. 

Nominalska lierte Variablen sind: "Rechtsform des Unternehmens", 
"Branche des Unternehmens". Die Werte der Variablen "Rechtsform 
des schädigenden Unternehmens" (z.B. "GmbH", "AG", "OHG", "KG" 
usw.) stehen in keiner quantitativ zu deutenden Beziehung zueinan-
der; die Werte drücken qualitative Ur,terschiede aus. Das ist das 
Kennzeichnende der nominalskalierten Variablen. Bei ihnen sind 
Rechenverfahren wesentlich schwieriger anwendbar, als bei inter-
vallskalierten Variablen, deren Werte eine quantitative Bedeutung 
haben und die auch im Rechenverfahren einbezogen werden können. 
Da im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich die nominalskalierten 
Variablen überwiegen, ist eine statistische Auswertung in der 
Regel mit größeren Problemen verbunden. 

Eine dichotome Variable hat nur zwei Werte, etwa: "Geschlecht" 
(weiblich, männlich). Eine Variable heißt dichotomisiert, wenn ihr 
Wertebereich künstlich auf zwei Werte eingeschränkt ist. Z.B. ließe 
sich "Schaden" neu definieren, indem man alle Werte in zwei 
Klassen einteilt: 1. Schaden bis 1.000.000 DM und 2. Schaden über 
1.000.000 DM. Es ergibt sich dann eine neue Variable mit zwei 
Werten. 

Das AID3-Programm, so wie es heute verwendet wird, wurde zuerst 

von Morg an und Sunquist1 beschrieben. Eine verbesserte, die 

ersten Erfahrungen mit berücksichtigende Version wurde 1971 von 
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Baker, Sunquist und Morgan publiz~ert (diese Arbeit stellt übrigens 
bis heute die ausführlichste Beschreibung des Programms dar) 2 , 

Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung des Programms war, die 
bei multivariaten Analysen sonst üblichen Einschränkungen abzule-
gen, ohne da bei im Ergebnis auf essentielle Aussagen verzichten zu 
müssen. Solche häufigen Restriktionen bestehen z.B. in den Vor aus-
setzungen der Additi vität und Linearität, wie sie von vielen 
Modellen, wie z.B. dem Modell der linearen Regression, verlangt 
werden, um den Einfluß einer oder mehrerer unabhängiger Variablen 
(Prädiktoren) auf eine abhängige Variable untersuchen zu können. 

ADDITIVITÄT - LINEARITÄT 

Untersucht man den Einfluß mehrerer unabhängiger Variablen auf 
eine abhängige Variable, dann bedeutet Additivität, daß sich die 
Einflüsse der unabhängigen Variablen addieren, sich also nicht 
überlagern. Die' Wahrscheinlichkeit, daß in einem beliebigen Fall 
eine unabhängige Variable einen ganz bestimmten Wert annimmt, 
wird nicht dadurch beeinflußt, welchen Wert eine andere unabhän-
gige Variable in diesem Fall annimmt. Dazu zwei Beispiele: Unter-
sucht werden soll die Häufigkeit von LadendiebstahlsfaJ l en, u. a. 
mittels der unabhängigen Variablen "Geschlecht" und "Ern kommen". 
Hier liegt sicher keine Additivüät vor, denn die Wahrscheinlich-
keit, hohes Einkorn~ zu haben, wird vom Geschlecht beeinflußt: 
Männer haben wesentlich häufiger hohes Einkommen als Frauen. 
Oder: Abhängige Variable sei "Dauer des Ermittlungsverfahrens", 
unabhängige Variablen seien u. a. "Schaden", "Zahl der Einzelf äl-
le". Auch hier fehlt es an der Additi vität, denn in Fällen mit 
einer hohen Zahl von Einzelfällen ist die Wahrscheinlichkeit eines 
hohen Schadens größer als in Fällen mit einem oder wenigen 
Einzelfällen. Wenn ein solcher Zusammenhang zwischen zwei Varia-
blen besteht, sagt man auch, daß sie voneinander abhängig sind. 

Eine solche Abhängigkeit kann man auch graphisch darstellen, 
wenn man jedem Fall des Datensatzes ein Wertepaar zuordnet und 
als Punkt in ein Koordinatensystem einträgt. Im genannten Beispiel 
wären also die Schadenswerte auf der x-Achse, die Werte der 
Variablen "Zahl der Einzelfälle" auf der y-Achse aufzutragen. Sind 
die Variablen nicht voneinander abhängig, so werden die Punkte 
gleichmäßig verteilt sein. Stellt sich aber heraus, daß man die 
Punkte annähernd durch eine Gerade verbinden kann, so spricht 
man von "linearer" Abhängigkeit. 

Das Modell der linearen Regression geht von einer solchen annä-
hernden linearen Abhängigkeit aus. Im sogenannten Regressionsver-
fahren wird die "beste" Gerade durch die Punkte berechnet. (Da 
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die Punkte ja nicht tatsächlich auf einer Geraden liegen, gibt es 
mehrere Möglichkeiten). Mit Hilfe der dann gefundenen Geradenglei-
chung und dem Wert einer V_ariablen läßt sich der Wert der 
anderen berechnen, besser: schätzen. Die Schätzung wird um so 
exakter sein, je besser die Gerade die eingetragenen Punkte erfaßt. 

Nicht anders im Prinzip verhält es sich, wenn man mehrere 
Variablen betr achtet. Die Variable, für die eine Schätzgleichung 
aufgestellt wird, muß natürlich im voraus festgelegt werden. Im 
Fall einer abhängigen und zweier unabhängiger Variablen sucht 
das Regressionsverfahren nicht mehr die "beste" Gerade, sondern 
die "beste" Ebene, usw., bei der sich die Probleme allerdings 
nicht mehr graphisch so schön veranschaulichen lassen. 

Von nichtlinearer Regression spricht man hingegen, wenn man zwar 
keine Gerade, aber eine Parabel findet, auf der (bzw. in deren 
Nähe) sich die Punkte befinden. 

Das AID3-Programm verzichtet auf derlei Anforderungen, die sich in 

der Praxis ohnehin höchst selten vollständig erfüllen lassen (soweit 
es sich um sozialwissenschaftliche Fragestellungen handelt). 

Das Programm ist daher seit seinem Erscheinen bei Bevölkerungs-
studien, bei Marktanalysen, in der Erziehungswissenschaft, sowie 

von Soziologen, Psychologen und Juristen 3 angewendet worden. Es 

ist im Rahmen des OSIRIS-Programmpaketes verfügbar, und die 

Tatsache, daß OSIRIS bei uns in der BRD im Schatten der 
SPSS-Programme steht, mag eine Ursache für die hier zahlenmäßig 

noch seltene Anwendung des AID3-Programms sein. 

Auf Gefahren im Umgang mit AID3 und auf einige Besonderheiten 

wird später noch eingegangen werden. 

Um nun das einfache Grundprinzip des Programms zu erläutern, 

soll angenommen werden, daß eine intervallskalierte abhängige 
Variable und eine unabhängige nominalskalierte Variable vorliegen 4 

Das Programm 

Gruppen auf, 
splittet die Grundgesamtheit ( alle 'Fälle) in zwei 

und zwar so, daß in einer Gruppe jeweils nur 

bestimmte Werte der unabhängigen Variablen angenommen werden, 
in der anderen Gruppe dann die übrigen. 
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Beispiel: Die unabhängige Variable sei "Einkommen" mit den Werten 
"niedrig", "mittel", "hoch". Eine Splitmöglichkeit wäre nun, einer 
Gruppe die "Fälle" ( hier: Personen) mit niedrigem und mittlerem, 
der anderen die mit hohem Einkommen zuzuordnen. 

Das Programm untersucht nun alle möglichen Splits und ermittelt 
den "besten". Dabei wird der Split gewählt, der (bezüglich der 
abhängigen Variablen) die homogensten Gruppen liefert. Das bedeu-
tet, daß die Streuung der abhängigen Variablen innerhalb der 
beiden neu gebildeten Gruppen im Vergleich zur Varianz bei den 
anderen Splitmöglichkeiten am geringsten ist. Die beiden neu ent-
standenen Gruppen werden nach dem gleichen Muster weiter gesplit-
tet, bis eine vom Benutzer steuerbare Abbruchbedingung erfüllt ist. 

So erhält man eine Anzahl nicht aufgesplitteter Endgruppen (final 
groups). Anhand dieser Endgruppen kann man das Datenmaterial 
analysieren und entweder die Endgruppenstruktur als Endergebnis 
ansehen (Aufteilung der Grundgesamtheit in homogene Untergruppen) 
oder aber auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauend neue Unter-
suchungen anschließen (darauf wird noch eingegangen werden). 

3.1.1.1 Die Arbeitsweise des AID3-Programms 

Zunächst müssen einige Begriffe und Notationen eingeführt werden, 
die zum Verständnis des Folgenden unerläßlich sind. 

G 

y 

X 

ist die Grundgesamtheit aller (zur Untersuchung herange-
z1ogenen) Fälle. Sie werden durchnumeriert von 1 bis N, 
der erste Fall wird mit c1 usw. bezeichnet. 

ist die Bezeichnung für die abhängige Variable 

bzw. x1 , x2 sind für die unabhängigen Variablen reser-
viert 
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y 

s2 

VARIANZ 

sind die Werte, die die Variablen X,Y,X 1 im i-ten Fall 
annehmen. 

Dies wird auch durch Y(ci),X(ci),X 1(ci) ausgedrückt. 
Beispiel: Steht Y für "Ermittlungsdauer in Tagen", so 
bedeutet y i bzw. Y ( ci l die Ermittlungsdauer im i-ten 
Fall der Grundgesamtheit. 

N 
bezeichnet den Mittelwert der Variablen Y, also i;l Y /N 

ist die Varianz von Y, also s2
= J1 (y.-Y)2/N 

1 

N 
Es ist auch die Schreibweise s2= E (y7 - N • Y)N i=l 1 

gebräuchlich. Beide Ausdrücke sind aber, wie man 
durch Umformen sehen kann, äquivalent. 

Die eben definierte Varianz s2 dient als Maß für die Streuung der 
Werte einer Variablen um den Mittelwert. Die Abweichungsdifferen-
zen werden quadriert, um zum einen zu gewährleisten, daß sich 
negative (Variablenwerte größer als Mittelwert) und positive Beträ-
ge (Variablenwert kleiner als Mittelwert) nicht aufheben, und um 
zum anderen größere Abweichungen in einem stärkeren Maße zu 
berücksichtigen. Damit Streuungen V13rschiedener Stichproben einer 
Grundgesamtheit miteinander verglichen werden können, dividiert 
man die Summe der Abweich ungsquadr ate durch N, die jeweilige 
Zahl der Fälle, 

ss 
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ist die Abkürzung für "~um of ~quares" und meint 
N - 2 2 

SS = ih ( y i - Y) , also SS = S • N 

sind Teilmengen der Grundgesamtheit G, die keine ge-
meinsamen Elemente haben (paarweise elementfremd sind). 



bezeichnet die Zahl der Elemente der Gruppe Gi. 

Y. 
l 

ist der Mittelwert von Y, bezogen auf die Gruppe Gi, 

also: 

wobei die yj die Y-Werte der Elemente 

(hier: Fälle) sind. 

Jetzt fehlen noch zwei Begriffe, um den Aufbau des Programms 
erklären zu können. Sie werden in den folgenden heuristischen 
Überlegungen hergeleitet, die gleichzeitig eine anschauliche Begrün-
dung für die Arbeitsweise des AID3-Programms bereitstellen. 

Das Ziel ist es, die Varianz der abhängigen Variablen sinnvoll zu 
erklären, also möglichst vollständig auf den Einfluß anderer, 

unabhängiger Variablen (der sogenannten Prädiktoren) zurückzufüh-
ren. 

Die Grundgesamtheit G wird dazu derart in Gruppen aufgeteilt, daß 
jeweils die Elemente einer Gruppe bezüglich der Prädiktoren nur 
ganz bestimmte Werte annehmen. Einfaches Beispiel: 

Y sei das Merkmal Einkommen mit den Werten 1, 2, ••• , 10 ( l=sehr 

niedrig, lO=sehr hoch, usw.). 
x1 sei das Merkmal Geschlecht (weiblich, männlich l 
x2 sei das Merkmal Alter (jung, alt) 
G sei eine Gruppe von zufällig ausgewählten Personen 
G wird aufgeteilt in 4 Untergruppen G1 und G 4 : 
G1 : alle Personen, die jung und weiblich sind 
G2 : alle Personen, die alt und weiblich sind 
G3 , G4 entsprechend. 

Man kann jetzt versuchen, den Wert, den Y in einem beliebigen 
Fall annimmt, zu schätzen: Dazu ermittelt man, in welcher Gruppe 
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Gi der Fall liegt und wählt als Schätzwert den üblicherweise 
einfach zu bestimmenden Gruppenmittelwert Y i. Für ein cj (Person 
aus Gi) schätzen wir also Y(cj)=Yi. Es ist einsichtig, daß die 
Schätzung um so besser wird, je geringer die Streuung innerhalb 
der Gruppen gehalten werden kann. Das ist gleichbedeutend damit, 
daß die Abweichung der Gruppenmittelwerte Yi vom Mittelwert Y 
möglichst groß sein muß. 

Als Maß für die Abweichung der Gruppenmittelwerte definiert ma11 
die "!:!_etween §_um of §_quares": 

n 
BSS = . i: (Y. - Y) 2 • N. 

1=1 l l 

Hierbei bedeuten: 

n die Zahl der Untergruppen Gi von G 
N. 

l 
die Zahl der Elemente von Gi 

Y. 
l 

den Gruppenmittelwert von y (bezüglich Gi) 
"y den Mittelwert von y (auf die ganze Gruppe G bezogen). 

Die Einzeldifferenzen werden dabei durch die Gruppenstärke Ni 
gewichtet. 

Als Maß für die Streuung innerhalb der Gruppen definiert man die 
"~ithin §_um of §_quares": 

n N. _ 21 wss = i; l ( j; ( Y i j - y i ) 

Hierbei ist yij der Wert, den Y im ij-ten Fall der i-ten Gruppe Gi 
annimmt. 

Wie oben erwähnt, ist die "Sum of §_quares" definiert als 

N - 2 
i~l (yi-Y) ' 

SS ist somit die Summe der quadrierten Abweichungen der Einzel-
werte· vom Mittelwert (da Bezugspunkt immer die gleiche Grundge-
samtheit ist, kann auch die SS als Maß für die Streuung innerhalb 
der Gesamtgruppe dienen - nicht wie üblich die Varianz s2 (=SS/N) 
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womit auch auf die Division durch N, die Gruppenstärke, 
verzichtet werden kann). 

Betrachtet man die Formel für die WSS, so stellt man fest, daß sie 
einfach die SS für die einzelnen. Gruppen bildet und dann aufsum-
miert. 

Formt man die Ausdrücke für BSS und WSS noch etwas um, ergibt 

sich: 

1. 

2. 

BSS 

0 

0 

BSS 

n - - 2 n 
c CY~ -2 i: (Y.-Y) • N. i: + y - 2 Y. Yl Ni) i=l l l i=l l l 

n -2 n y2 n 
d1Yi • N. + i~l N. - 2 i~l N.Y. l l l l 

0 0 
n 

y2 y2 n 
i: N. N da i: N. N i=l l . i=l l 

setzt man (D und @ jetzt wieder oben ein, so lautet die 
Gleichung: 

N. - N Y2 
l 

n 
wss = i: i=l mittels ähnlicher Umformungen 

wie oben erhält man: 

WSS 
N 2 n -2 
i: y - i: N y 

i=l j i=l i i 
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Erläuterungen: 

START 

Berechne das 
Maxim.nn alle 

BSSij 

Trage die 
neue Gruppe 
in Liste ein 

SUche die 
rrax. SS alle 
Gruppen d.L. 

Setze die 
Gruppe mit 
rrax. SS als 
neue SG:G e· 

Schaubi 1 d 6: PROGRAMMABLAUF SCHEMA 

Erläuterungen: 

* l Ist der Split nach Abbruchkriterien möglich? 

Endg r .er. 

a.F. 

Progratnminf. 

d.L. 

Endgruppe erreicht 

alle Fälle 

Programminformation 

der Liste 

SG:G Splitgruppe G 1 ein 

Streiche die 
Gruppe aus 
der Liste 

ja 

STOP 

*) Ist der Split nach Abrruchkriterien möglich? 

Endgr.er. = Erdgruppe erreicht 

a.F. = alle Fälle 

Programninf. = Programninforrnation 

d.L. " der Liste 



Addiert man die umgeformten Ausdrücke für BSS und WSS, so erhält 
man: 

-2 n N 2 -2 N. y2 yj -E NiYi E Y. N. - + E 
BSS + wss i=l l l j=l 

N 2 y2 s2. 
j h Yj - N. N 

ss 

Die Zerlegung SS = BSS + WSS heißt auch Streuungszerlegung. Der 

Ausdruck BSS/SS läßt sich als der Teil der Streuung ansehen, der 
durch die Prädiktoren (Variablen) erklärt wird. 

"Erklären" bedeutet hier, die Streuung ( als deren Maß die SS gilt) 
durch die Wahl der Prädiktoren (bzw. durch die damit festgelegte 
Aufteilung der Grundgesamtheit in Gruppen) auf einen Rest zu 
reduzieren. Das Maß für diese verbleibende Streuung ist die WSS. 
Wegen SS BSS + WSS ist 1-WSS/SS = BSS/SS der Anteil der SS, der 
nicht der Reststreuung angehört, also "erklärt" ist. 

Mit den eben gewonnenen Begriffen kann mit einem Satz vereinfa-
chend erklärt werden, was das AID3-Programm leistet: Anhand der 
vorgegebenen Prädiktoren wird die Grundgesamtheit so in Endgrup-
pen zerlegt, daß der bestmögliche BSS/SS-Wert erreicht wird. 

3.1.1.2 Der Ablauf des Programms 

Die zu 

werden 
untersuchende abhängige Variable Y 

die Prädiktoren x1 , X2, ••• ,Xn; k 1 , 
sei gegeben. Gewählt 

k 2 , ••• , kn bezeichnen 
die Anzahl der Werte, die x1 , x2 , Xn annehmen können. 

Jetzt müssen die Abbruchkriterien festgelegt werden. Dies sind: 

1. Die maximale Anzahl der Endgruppen (final groups) 
2. Die Mindestzahl der Fälle, die in einer Gruppe liegen sollen. 
3. Die Größe E als Minimum an Varianzerklärung, die ein Split 

liefern soll, d.h. eine Gruppe L kann nur dann gesplittet 

werden in L1 , L2 , wenn gilt BSSL
1
,L/SSr;E. 
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Das Programm arbeitet nun folgendermaßen: Der Prädiktor x1 (mit 
k

i 
verschiedenen Werten) bietet k

i
-1 verschiedene Möglichkeiten, 

die Ausgangsgruppe G in Gruppen G1, G2 zu splitten.

Beispiel: Xi sei die Variable "Größe der Staatsanwaltschaft" mit 
den Werten 1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß, 4 = sehr groß. 

Die drei Splitmöglichkeiten sind folgende: 

1. G1: alle Fälle c. mit X. (c.) = 1; G2: alle übrigen Fälle
] l ] 

(in G1 liegen also alle Fälle, bei denen eine kleine 
Staatsanwaltschaft ermittelt); 

2. G1: alle Fälle mit x1 (cjl = 1 oder = 2; G2: alle übrigen Fälle
(in G1 liegen also alle Fälle, bei denen eine kleine oder
mittlere Staatsanwaltschaft ermittelt); 

3. Gl: alle Fälle mit X/cj) 1 oder = 2 oder = 3; G2: alle 
übrigen Fälle (in Gl liegen also alle Fälle, bei denen eine
kleine oder mittlere oder große Staatsanwaltschaft ermittelt). 

Diese Überlegung setzt voraus, daß Xi ordinalskaliert ist, d.h. 
innerhalb der Werte gibt es eine feste Ordnung 1 < 2 < 3 < 4. Liegt 
hingegen 
so gibt 

eine nominalskalierte Variable vor ( etwa "Rechtsform"), 
es natürlich wesentlich mehr Splitmöglichkeiten. Auch. 

hierzu wieder ein einfaches Beispiel: 

Xi sei nominalskaliert und nehme die Werte a,b,c,d an. Daraus
ergeben sich 7 Splitmöglichkeiten: (Darstellungshalber wird eine 
andere Wiedergabe als zuvor gewählt): 

1. a / b,c,d (das bedeutet: G1: alle Fälle mit X/cj) = a, G2: 
alle übrigen - fü! die anderen Fälle entsprechend)

2. 

3. 

4. 

5. 

b / 

C / 

d / 

a,b 

a,c,d 

a,b,d 
a,b,c 
/ c,d 

6. a,c, /b,d
7. a,d / b,c
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Allgemein gesagt: Kann X. k. verschiedene Werte annehmen, so gibt 
k.-1 1 1 

es 2 1 -1 Möglichkeiten, Gin zwei Gruppen G1 ,G 2 zu splitten. Mit 
wachsendem ki steigt natürlich der Rechenaufwand ins Unermeßliche 
und ist nicht mehr zu vertreten. Man hilft sich hier mit einer 
Hilfsannahme. Da es letztlich um die Varianzreduktion der Varia-
blen Y geht, ist es vernünftig, die Y-Werte als Maßstab heranzuzie-
hen und eine Pseudoordnung auf den Werten der nominalskalierten 
Variablen Xi einzuführen: Die ki Werte von Xi werden einfachheits-
halber durch die Zahlen 1, 2, ... ki repräsentiert. G wird in ki 

verschiedene Gruppen Gj- aufgeteilt, so daß Gj alle Fälle mit 
X

1
.(c)=j umfaßt. Jedem Wert wird der Mittelwert 7. von Y bzgl. G. 

J J 
zugeordnet. Die Werte von Xi werden jetzt entsprechend dieser 
Mittelwerte geordnet. Nur noch die Splitmöglichkeiten gemäß dieser 
Pseudoordnung werden beachtet. 

Zurück zum Programmablauf: Für jeden Prädiktor Xi werden alle 
möglichen Splits untersucht und der Split mit dem höchsten BSS-
Wert notiert. Dann werden die optimalen BSS-Werte der einzelnen 
Prädiktoren miteinander verglichen und der Prädiktor, der den 
besten Wert liefert, festgestellt. Der betreffende Split wird durchge-
führt. 

Die Grundgesamtheit G ist jetzt in zwei Gruppen zerlegt. Als neue 
Ausgangsgruppe wählt man die mit dem höchsten SS-Wert aus und 
wiederholt den oben beschriebenen Prozeß usw. Das Programm 
bricht ab, wenn eines der Abbruchkriterien erfüllt ist. 

Zur besseren Veranschaulichung ist der Programmablauf in einem 

Flowchart beschrieben worden. Dabei bedeutet wie oben ki die 
Anzahl der Werte des Prädiktors Xi, n die Zahl der einbezogenen 
Prädiktoren. Spij soll den Split einer Gruppe in zwei Gruppen 

G1 ,G2 bezeichnen, wobei Xi in G1 die ersten j-Werte und in G2 die 
restlichen k .-j Werte annimmt, BSS .. den entsprechenden BSS-Wert. 

1 1) 
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3. 1. 1. 3 Verwendung der Programmergebnisse ( Group Summ� 

Table und Statistik-Baum) 

Der hier wichtigste Bestandteil des Programmausdrucks ist die 

sogenannte "Group Summary Table". Darin sind alle während des 

Splitprozesses entstehenden Gruppen, der jeweilige Y-Mittelwert und 

die SS-Werte aufgelistet. Zudem ist der Prädiktor angegeben, der 

für den Split der betreffenden Gruppe verantwortlich ist, sowie die 

entstehenden Nachfolgegruppen. 

Schaubild 7: "Group Summary Table" - Ausdruck 

GROUP SUMMARY TABLE 
7 GROUPS OF WHICH 4 ARE FINAL 

GROUP 1 , N = 1195, SUM W = 1 . l 95000E 03 
SS(L)/TSS= l .000, BSS/TSS= 0.627' 

, BSS(L) = 6.702124E 02 INTO 
Y MEAN= 2.200837E-01, VARIANCE= 8.954086E-Ol, 
SPLIT ON HAFTBEFEHL DURCH RICHTER 

2 WITH CLASSES 0 
3 WITH CLASSES l 

GROUP 3 , N = 95, SUM W = 9.500000E 01 
Y MEAN= 2.768420E 00, VARIANCE= 4.243675E 00, 
SPLIT ON V012 

4 WITH CLASSES l 6 2 18 5 
5 WITH CLASSES 9 l O 4 3 11 

GROUP 5 , N = 65, SUM W = 6.500000E OJ 
Y MEAN= 3.200000E 00, VARIANCE= 4.943752E 00, 
SPLIT ON UDELIKT 

6 WITH CLASSES 17 19 13 22 30 
7 WITH CLASSES 14 3 21 8 12 

SS(L)/TSS= 0.373, BSS/TSS= 0.036 
, BSS(L) = 3.833862E 01 INTO 

8 12 7 15 

SS(L)/TSS= 0.296, BSS/TSS= 0.063 
, BSS ( L) = 6 .698218E 01 INTO' 

27 28 15 6 18 
31 

GROUP 7*, N = 36, SUM W = 3.600000E 01 
Y MEAN= 4.llllllE 00, VARIANCE= 5.244447E 00, SS(L)/TSS= 0. 172, BSS/TSS= 0.000 

GROUP 6*, N = 29, SUM W = 2. 900000E 01 
Y MEAN= 2.068965E 00, VARIANCE= 2.352218E 00, SS(L)/TSS= 0.062, BSS/TSS= 0.000 

GROUP 4*, N = 30, SUM W = 3.000000E 01 
Y MEAN= l .833333E 00, VARIANCE= 1 .522988E 00, SS(Ll/TSS= 0.041, BSS/TSS= 0.000' 

GROUP 2*, N = 1100, SUM W = l.lOOOOOE 03 
Y MEAN= O.OOOOOOE-01, VARIANCE= O.OOOOOOE-01, SS(L)/TSS= 0.000, BSS/TSS= 0.000 
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Anhand dieser Tafel läßt sich der gesamte Splitprozeß nachvoll

ziehen und graphisch in einem "Statistik-Baum" veranschaulichen. 



Schaubild 8: Statistik-Baum einer Analyse 

Gruwe 2 596 Fälle 

bis zu 2 Geschädigte 

Grur,:-e 4* 394 Fälle Gnl[l)E! S 

GruR)E! 1 833 Fälle 

(Grundgesamtheit) 

Mittelwert: 423 Tage 

199 Fälle 

Gruppe 3 237 Fälle 

mehr als 2 Geschädigte 

Mittelwert: 665 Tage 

Gruppe 6* 127 Fälle 

schaden bis zu 102. ooo DM S:::haden wn 102.000 -
190,000 DM 

SChaden von 102. ooo -
190.000 CM 

Mitteh.ert: 233 Tage Mitteh,ert: 476 Tage Mittelwert: 548 Tage 

Gru~ 8* 125 Fälle Gruppe 9* 74 Flille 

ein Beschuldigter mehr als ein Beschuldigter 

Mittel~rt: 383 Tage Mittelwert: 634 Tage 

3.1.1.4 Interpretation der Ergebnisse 

Gruppe 7• 110 Fälle 

Schaden Uber 190.000 CM 

Mittel...ert: 201 Tage 

Meist geht es darum, die Fälle mit "ähnlichen" Y-Werten durch die 
Prädiktoren zu klassifizieren, etwa, daß die Fälle mit "geringer 
Schadenshöhe", "wenig Beschuldigten", "Rechtsform AG 11 eine "niedri-
ge Ermittlungsdauer" erfordern. Je nach Zahl der Endgruppen wird 
es zweckmäßig sein, Endgruppen mi.t wenig abweichenden Y-Mittel-
werten und ähnlichem "Stammbaum" sinnvoll zusammenzufassen. Da-
zu wird im Statistik-Baum der Weg zurückverfolgt bis zur Ausgangs-
gruppe G, der Grundgesamtheit. Bei jed!,lr Abzweigung notiert man 
den für den Split verantwortlichen Prädiktor und die entspre-
chenden Prädiktorwerte. Dadurch weiß man genau, welche Werte die 
betreffenden Prädiktoren in der Endgruppe annehmen können. Oder 
anders ausgedrückt: Die Kombination dieser Werte charakterisiert 
die Endgruppe, deren Weg man zurückverfolgt hat. Es kann dabei 
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durchaus vorkommen, daß zwei Endgruppen mit ähnlichem Mittelwert 
der abhängigen Variablen Y, _aber völlig unterschiedlichem Stamm-
baum und damit unterschiedlicher Charakteristik vorliegen. 

Ein Beispiel mag diese kompliziert erscheinenden Überlegungen zur 
Interpretation des Statistik-Baumes verdeutlichen (vgl. Schaubild 8). 

Die 5 Gruppenmittelwerte der abhängigen Variablen "Dauer" werden 
folgendermaßen zu 3 Wer'ten zusammengefaßt: 

"niedrig": bis zu 250 Tagen ( 394 Fälle l 
"mittel": 250 bis 550 Tage (252 Fälle) 
"hoch": über 550 Tage ( 184 Fälle l 

Dies zeigt, daß Endgruppen nicht sinnvoll zusammengelegt werden 
können: Gruppe 8 und Gruppe 6 etwa mit dem gleichen "Dauer"-Wert 
"mittel" haben einen unterschiedlichen Stammbaum. 

Es fragt sich nun, was der Statistik-Baum über die Ermittlungs-
dauer aussagt. 

1. Fälle mit bis zu 2 Geschädigten und einer Schadenssumme bis zu 
102.000 DM führen zu einer niedrigen Ermittlungsdauer (Gruppe 
4). 

2. Fälle mit bis zu 2 GeschädigteR, einer Schadenssumme zwischen 
102. 000 DM und 190. 000 DM und einem Beschuldigten führen zu 
einer mittleren Dauer (Gruppe 8), · eben,m wie Fälle mit mehr als 
2 Geschädigten und einer Schadenshöhe zwischen 10 2. 000 DM und 
190.000 DM (Gruppe 6). 

3. Fälle schließlich, die bis zu 2 Geschädigte, einen Schaden 

zwischen 102. 000 DM und 190. 000 DM, jedoch mehr als einen 
Beschuldigten aufweisen (Gruppe 9), führen zu einer hohen 
Ermittlungsdauer. Das trifft auch für Fälle mit mehr als 2 
Geschädigten und einem Schaden über 190.000 DM (Gruppe 7) zu. 

Wenn man die Zahl der Prädiktoren und der Endgruppen erhöht, 
wird das Ganze natürlich komplizierter und undurchschaubarer. Oft 
bedarf es dann einiger Mühe, einen "roten Faden" herauszuarbei-
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ten. Das Beispiel ist auch in anderer Hinsicht etwas vereinfachend: 

Die Gruppengrößen wurden sowohl bei der Zusammenfassung der 

"Dauer"-Werte, als auch bei der Interpretation außer acht gelas

sen. Diese müssen aber bei einer "richtigen" Interpretation mit 

einfließen. 

3.1.1.5 Einige Zusätze zur Interpretationsfrage 

Bei der Deutung der Ergebnisse ist zu beachten, daß in der Praxis 

nie eine vollständige Varianzaufklärung vorliegt, ja, daß man in 

der Regel mit weit weniger als 50% zufrieden sein muß. 

Es liegen also Einflüsse vor, denen man mit den gewählten Prädik

toren nicht auf die Spur gekommen ist und über die man deshalb 

auch keine gesicherten Aussagen treffen kann. Sehr oft wird man 

sich auch nicht durch eine andere Prädiktorenauswahl weiterhelfen 

können. Das mag zum einen daran liegen, daß zum Beispiel 

niemals alle Umstände, die das Entscheidungsverhalten eines Staats

anwaites beeinflussen, durch eine Datenerhebung erfaßt werden 

können, zum anderen können Einflüsse bestimmter Variablen zufäl

lig sein und somit nicht einer erkennbaren Systematik folgen. 

Ein weiteres Problem ist die Interpretation der Beziehung zwischen 

den Prädiktoren. Auch dazu lassen sich dem Statistik-Baum Informa

tionen entnehmen: Sind zwei Prädiktoren stark voneinander abhän

gig, so werden sie ähnliche BSS-Werte liefern. Und oft ist es dann 

zufällig, welcher der beiden bevorzugt wird; das kann von Art 

und Umfang der Stichprobe abhängen usw. Da man davon ausgehen 

kann, daß ein großer Teil der "Erklärungskraft" eines Prädiktors 

in einem Split zum Tragen kommt, wird der zweite Prädiktor in der 

Regel im weiteren Verlauf des Splitprozesses nicht mehr auftreten. 

Bevor man in einem solchen Fall zu einer endgültigen Interpreta

tion kommt, ist es ratsam, die Beziehung der beiden Prädiktoren 

genauer zu untersuchen und die Ergebnisse anhand einer zweiten 

Stichprobe zu überprüfen. 
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Erzeugen hingegen zwei Prädiktoren ähnliche BSS-Werte 
der BSS/TSS-Tafel im Ausdruck zu entnehmen), ohne 

( dies ist 
daß der 

bevorzugte Prädiktor den anderen "verschluckt", so ist das ein 
Indiz dafür, daß die Prädiktoren zwar ähnliche Erklärungskraft 
haben, aber weitgehend unabhängig voneinander sind. 

Ist der Einfluß eines Prädiktors auf die unabhängige Variable 
relativ stark, wird er früher und öfter zum Split herangezogen als 
die anderen. Wie stark der Einfluß ist, kann man dem Statistik-
Baum allerdings nicht entnehmen, da das Programm keine Abhängig-
keitsmaßzahlen liefert5 

3.1.1.6 AID3-Ergebnisse - Zuverlässig oder nicht? 

Bei allen Computerprogrammen, die sich mit statistischen Auswer-
tungen befassen, ist die Frage nach Brauchbarkeit und Sicherheit 
der gewonnenen Ergebnisse berechtigt; vor allem, wenn, wie oft 
geschehen, verschiedene Programme die gleichen Fragestellungen 
unterschiedlich beantworten. 

Das AID3-Programm ist aller Erfahrung nach stabil und liefert 
keine "verrückten" Ergebnisse, wenn man bestimmte Vorsichtsmaßnah-
men beachtet. 

Das Programm stellt an das Datenmaterial wenig Anforderungen. 
Von den Autoren selbst wird allerdings angeraten, nicht weniger 
als 1000 Fälle zu verarbeiten, um zufallsbedingte Ergebnisse zu 
vermeiden, und die Zahl der Fälle· in der einzelnen Splitgruppe 
sollte aus dem gleichen Grunde mindestens 25 betragen. 

Für die vorliegende Studie sind die Ergebnisse der BWE durch zwei 
unabhängige Stichproben aus der Grundgesamtheit überprüft worden. 
Da das AID3-Programm, angesetzt auf diese Stichproben, keine 
abweichenden Resultate lieferte, konnte die Relevanz des gewählten 
Vorgehens festgestellt werden. 
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Der Vollständigkeit halber sei noch auf eine wenig bekannte, aber 

interessante Testmethode hingewiesen, die es ermöglicht, die Signifi

kanz der einzelnen Splits zu ermitteln. Diese Methode wurde von 

Kass6 entwickelt und von Scott/Knott 7 erweitert. Vereinfacht gese

hen, funktioniert . sie folgendermaßen: Man führt eine Teststatistik 

K = N BSS/SS ein, die ausgehend von der Hypothese, daß der 

Prädiktor (Es handelt sich um Splits eines Prädiktors, also um den 

Fall einer abhängigen und einer unabhängigen Variablen! l nicht 

mit der abhängigen Variablen in Beziehung steht, eine ganz 

bestimmte Verteilung annimmt. Diese Verteilung hängt von der 

Anzahl der Werte des Prädiktors und von der Häufigkeit ihres 

Auftretens ab, nicht aber von der Größe der Grundgesamtheit. 

Man kann nun eine Tafel von K-Werten erstellen und die Signifi

kanz eines Splits dann wie üblich ermitteln: Man errechnet für 

diesen Split den K-Wert und vergleicht ihn mit dem für das 

gewünschte Niveau und die Anzahl der Prädiktorwerte maßgebenden 

Tafelwert. Ist dieser kleiner, so bedeutet das Signifikanz auf dem 

betreffenden Niveau, d.h., daß der Split also "gerechtfertigt", 

nicht nur "zufällig" ist. 

3.1.1.7 Interpretationsbeispiele zu den statistischen Auswertungen 

In den folgenden Kapiteln, die auf die Ergebnisse der vorgenomme

nen Auswertung des Datenmaterials der BWE eingehen, werden nur 

die "Endgruppen" der Statistik-Bäume erklärt. Dies hat seinen 

Grund darin, daß eine solche Vorgehensweise, wie bereits aufge

zeigt wurde, die differenzierteste Erklärung und Beurteilung der 

unabhängigen Variablen (z.B. Dauer und Ap.klage etc.) zuläßt. Ein 

weiterer Grund liegt auch darin, daß es darstellungsökonomisch 

nicht sinnvoll erscheint, jede einzelne unterschiedliche Ausprägung 

oder jeden Einfluß der abhängigen Variablen darzustellen. Dies 

würde nicht zu mehr Klarheit der Ergebnisse beigetragen und hätte 

auch den Rahmen dieser Untersuchung überschritten. 
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Da den einzelnen Längs- und Querschnittsanalysen jedoch immer 
der gesamte Statistik-Baum beigefügt ist, können daraus ohne 
großen Aufwand die weiteren Angaben entnommen werden. 

Als Beispiel soll hier auf den Statistik-Baum der Auswertung zur 
Dauer des Ermittlungsverfahrens im Jahre 1974 (vgl. Schaubild 16) 
eingegangen werden. Dieser Auswertung kann man z.B. entnehmen, 
daß im Jahre 1974 bei den Verfahren der Verfahrensarten Strafbare 
Werbung und Steuerhinterziehung eine durchschnittliche Ermittlungs-
dauer von 262 Tagen notwendig war. Bei Verfahren der Verfahrens-
arten Betrug, Untreue, Unterschlagung, Verstoß gegen die Konkurs-
antragspflicht, Betrug und Untreue, Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, Betrug und 
Strafbare Werbung, Betrug und Steuerhinterziehung, Untreue und 
Unterschlagung, Untreue und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, Untreue und Steuerhinterziehung, Unterschlagung und Ver-
stoß gegen die Konkursantragspflicht oder Steuerhinterziehung und 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO betrug die Ermittlungs-
dauer dagegen 552 Tage. Weiterhin ergibt sich, daß Verfahren der 
zuletzt genannten Verfahrensarten mit 1 bis 50 Einzelfällen durch-
schnittlich 521 Tage dauerten; hingegen nahmen Verfahren mit mehr 
als 50 Einzelfällen bereits 892 Tage in Anspruch. Diese Ausweytung 
der einzelnen Ergebnisse kann jetzt _hi:lsichtlich aller Splits fortge-
führt werden. Somit sind die hier vorgelegten Ergebnisse auf 
Grundlage der s·tatistik-Bäume noch wesentlich umfangreicher, als 
sich dies aus der deskriptiven Darstellung ergibt. Bei der weiteren 
Interpretation d~r Statistik-Bäume ist jedoch zu beachten, daß sie 
nur immer unter den Vorbedingungen der bereits erfolgten Splits 
gültig ist. Somit kommen die möglichen weiteren aussagefähigen 
Auswertungen jedoch von selbst an eine Grenze, bei der eine 
weitere Aussage nicht mehr sinnvoll ist. 

3.1.2 Weiter verwendete Programme 

Neben dem bereits dargestellten AID3-Programm und verschiedenen 
selbst erstellten Programmen zur Dateneingabe und Datenkorrektur 
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sowie zur deskriptiven Darstellung der Ergebnisse konnte auf im 
wesentlichen bereits dokumentierte Programmpakete zurückgegriffen 
werden. So wurden bei den bivariaten- Untersuchungen Kreuztabellen-
programme des SPSS-Systems, bei den multi variaten Auswertungen 
neben den SPSS-Programmen ( wie Regressionsanalysen und Faktorana-
lysen) die Programme OSIRIS, BMDP und NONMET verwendet. Die 
Darstellung der graphischen Ergebnisse geschah mit Hilfe von 
PLOT-Programmen. Zur Frage der Relevanz der einzelnen Programme 
sei an dieser Stelle auf die Standardwerke verwiesen 8 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 3 

1) Vgl. Sonquist/Morg an ( 1964 J. 
2) Vgl. Sonquist/Baker /Morgan ( 1973). 
3) Vgl. so z.B. Ross/Bang (1966); Assael (1970); Berckhauer 

(1977); Orr (1972). 
4) Zu den einzelnen Begriffen vgl. Lienert (1969); Kerlinger 

(1975); Spector (1981) und die dort weiter aufgeführte Literatur. 
Zu der Arbeitsweise des Programms vgl. den folgenden Ab-
schnitt. 

5) Neben den genannten gibt es noch weitere Möglichkeiten, die 
Ergebnisse weiter zu verarbeiten. Wie bereits erläutert, setzen 
eine Reihe von Auswertungsmethoden die weitgehende Additivität 
der Prädiktoren voraus. Das ist sicher dann nicht der Fall, 
wenn der Statistik-Baum unsymmetrisch ist, d.h., wenn zwei 
Gruppen mit derselben Stammgruppe (parent group) nicht durch 
den gleichen Prädiktor gesplittet werden: 
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x, 

final groups final groups 

Links liegt völlige Symmetrie vor: Zunächst wird der Prädiktor 
mit der stärksten "Erklärungskraft", dann der "nächstbeste" 
usw. einbezogen. Die Einflüsse stören sich nicht, insbesondere 
ist keine Interaktion vorhanden. Im rechten Baum überlagern 
sich die Prädiktoren x1 , x2 bereits auf der zweiten Splitebene; 
x1 ist für die Gruppe G1 , x2 für G2 der beste "Splitter". Auf 
dieser Ebene müssen sich die PrädilHoren den Einfluß auf die 
abhängige Variable Y teilen. 
Ist die Bedingung der Additi vität weitgehend erfüllt, so lassen 
die Daten eine weitere Bearbeitung durch das im Prog r 1111m 
OSIRIS vorhandene Programm MCA weiterverarbeiten. 
Das AID3-Programm bietet zudem die Möglichkeit, auch die 
anfallenden "Residualdaten" zu untersuchen. Residualdaten sind 



die bei der Schätzung der Y-Werte durch die entsprechenden 
Endgruppenmittelwerte entstehenden Fehler. Je nach Fragestel-
lung kann es interessant sein, über die Herkunft der Fehler 
etwas zu erfahren und sie dazu noch einmal, eventuell mit 
anderen Prädiktoren usw., mit AID3 zu untersuchen. (Vgl. 
dazu auch Sonquist/Baker/Morgan (1973) ). 

6) Vgl. Kass (1975). 
7) Vgl. Scott/Knott ( 1976). 
8) Vgl. u. a. Henkel (1976); Kritzer (1978); Küchler ( 1979); Fort-

hofer/Lehnen (1981); Achen (1982); Beutel/Schubö (1983). 
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4 UMFANG, STRUKTUR UND VERÄNDERUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINA-
LITÄT ANHAND DES DATENMATERIALS DER BUNDESWEITEN ERFAS-
SUNG FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM ZEITRAUM 
1974 - 1981 

In der BWE werden jährlich etwa 3. 300 Verfahren erfaßt. Im 
einzelnen wurden in den Erhebungsjahren folgende Verfahrenszahlen 
gemeldet: 

1974: 2888 Verfahren 
1975: 3089 Verfahren 
1976: 3647 Verfahren 
1977: 3727 Verfahren 
1978: 3562 Verfahren 
1979: 3087 Verfahren 
1980: 3226 Verfahren 
1981: 3102 Verfahren. 

Wie diese Zahlen belegen, ist bis zum Jahre 1977 ein Anstieg der 
erledigten Verfahren zu verzeichnen. In den beiden Folgejahren 
ging die Verfahrenszahl dann um insgesamt fast 700 Verfahren 
zurück und ist seither wieder leicht angestiegen. Insoweit lassen 
diese Zahlen bisher keinen Trend erkennen, wobei bei der Interpre-
tation dieser Zahlen auch zu berücksichtigen ist, daß sie nur 
wiedergeben, wieviele Verfahren in dem Berichtsjahr von den Staats-
anwaltschaften erledigt wurden. Sie sagen nichts darüber aus, 
wieviele Verfahren in jedem Jahr im Bereich der Wirtschafts-
kriminalität neu anhängig wurden bzw. wieviele Verfahren noch 
aus früheren Jahren bei den Staatsanwaltschaften anhängig sind. 
Aus diesem Grunde können diese Zahlen nur wenig Auskunft über 
die quantitative Entwicklung der (registrierten) Wirtschaftskrimina-
lität geben, vielmehr spiegeln sie nur die Arbeit und den Erledi-
gungsumfang 
Daraus dürfte 

der Staa tsa n w altsch a ften auf diesem Gebiet wider. 

begründen, 
Durchschnitt 

da 
sich 
mit 

auch 
einer 

die Konstanz der gemeldeten Verfahren 
bestimmten Anzahl von Dezernenten im 

eine bestimmte Anzahl von Verfahren zum Abschluß 
gebracht werden kann. Insoweit muß dem Personalstand bei den 
Staatsanwaltschaften ein großer Einfluß auf die Zahl der erledigten 
Verfahren beigemessen werden 1 • 
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4 .1 Die Beschuldigten 

Die Zahl der Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens kann über 
die Komplexität der Verfahren im Bereich der Wirtschaftskriminali-
tät Auskunft geben, da man davon ausgehen muß, daß die Zunahme 
der Zahl der Beschuldigten auch eine Erweiterung des Verfahrensum-
fanges nach sich zieht. Diese Zahl kann ebenfalls darüber Auf-
schluß geben, in welchem Umfang mehrere Personen an der Tat 
beteiligt sind. Die Aussagekraft wird jedoch durch unterschiedliche 
Bedingungen der Verfahrensentstehung bei den Staatsanwaltschaften 
relativiert, da manche Staatsanwaltschaften hinsichtlich eines jeden 
Beschuldigten ein selbständiges Verfahren führen, andere wiederum 
gegen alle Tatverdächtige in einem Verfahren ermitteln. 

In dem hier untersuchten 8-Jahres-Zei tr a um wurden gegen insgesamt 
48.564 Personen Ermittlungen geführt, was eine durchschnittliche 
Beschuldigtenzahl von 6.070 Personen pro Jahr bedeutet. In den 
einzelnen Jahren zeigte sich dabei folgendes Bild: 

1974: 5.058 Beschuldigte 
1975: 5.798 Beschuldigte 
1976: 6.270 Beschuldigte 
1977: 6.663 Beschuldigte 
1978: 6.630 Beschuldigte 
1979: 6.879 Beschuldigte 
1980: 5.896 Beschuldigte 
1981: 5.370 Beschuldigte. 

Wie diese Zahlen zeigen, stieg die Zahl der Beschuldigten von 
Beginn der Erfassung im Jahre 1974 bis 1979 (mit Ausnahme des 
geringen Rückgangs um 33 Beschuldigte im Jahre 1978 l kontinuier-
lich an. Im Folgejahr trat dann ein starker Rückgang ein, der 
1981 zu einem fast so niedrigen Stand wie 1974 führte. 
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Tabelle 38: Die Zahl der Besch~ldigten je Ermittlungsverfahren 

lzahl der Ver-
1 fahren mit: 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

abs. 1 % i abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 
11 Beschuldigten 1.937 167,1 12.005 164,9 12.386 165,4 12:485 j66,7 12.268 163,7 12.017 165,3 12.133 166,1 12.057 166,3 

12 Beschuldigten 

13-5 Beschuldigten 

16-10 Beschuldigten 

lüber 10 Beschul. 

517 117,9 1 609 119,7 1 742 120,3 1 724 119,4 1 770 121,6 1 633 

301 110,4 1 347 111,2 1 419 111,5 1 377 110,1 1 418 111,7 1 331 

52 1,81 7912,61 6211,71 9012,41 66,~ 62 

30 1,01 2410,81 2410,71 4111,11 2410,71 28 

1,8 1 25 1 o,8 1 14 1 0,4 1 10 1 0,3 1 16 1 0,4 1 16 

20,5 l 
10,7 1 

2,0 1 
0,9 l 
o,s 1 

657 120,4 1 604 119,5 

342 110,6 1 361 111,6 

70 l:._,__:_j 49 l 1,6 

24 28 1 0,9 

- ~1-~1 3 1 0,1 !Keine Angabe dazu 1 51 

!Zahl der Verfahren ,2 888 !insgesamt (N=100%) 1 • 
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ,3.089 1100 13.647 ,100 13.727 ,100 ,3.562 1100 13.087 ,100 1 1 

t2~100 
1 1 i3-102 1100 

!Zahl der Beschul-
ldigten insgesamt 

IArithmet. Mittel 
!bezogen auf N 

1 (058 

1 l 1,8 

1 1 1 1 1 i 1 1 1 (798 1 ,6.270 1 ,6.663 1 ,6.630 1 ,6.879 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1,9 1 1 1,7 1 1 1,8 1 1 1,9 1 1 2,2 

1 1 
(896 1 

1 1 8 1 
!__' 1 

1 1 
(3701 

1 
1 1,7 1 



Schaubild 10: 
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4.1.1 Die Zahl der Beschuldigten je Ermittlungsverfahren 

Wie die Zahlen in Ta belle 38 veranschaulichen, richtete sich in 

fast 2 / 3 aller Fälle das Verfahren gegen lediglich einen Beschuldig

ten. Gegen zwei Beschuldigte wird jedoch noch in jedem fünften 

Verfahren ermittelt und 3 bis 5 Beschuldigte waren Gegenstand 

eines jeden zehnten Verfahrens. Verfahren mit 6 bis 10 Beschuldig

ten haben noch einen Anteil von 2% pro Jahr und Verfahren mit 

über 10 Beschuldigten kommen noch mit einer Häufigkeit von 1% pro 

Jahr vor
2. 

Die einzelnen prozentualen Verteilungen in jedem Jahr lassen jedoch 

keine Rückschlüsse darauf zu, daß sich die Erledigungssituation 

seit Beginn der Erfassung wesentlich geändert hat. Zwar kommt es 

in jedem Jahr zu geringen Schwankungen. eine Tendenz oder ein 

Trend läßt sich jedoch nicht feststellen. 

Errechnet man das arithmetische Mittel der Beschuldigtenzahlen pro 

Verfahren, so zeigt sich (vgl. Tabelle 38), daß mit Ausnahme des 

Jahres 1979, in dem sich die Verfahren im Durchschnitt gegen 2, 2 

Beschuldigte richteten
3

, ein Beschuldigtenanteil zwischen 1, 7 und 

1,9 vorliegt. Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß pro Verfahren 

gegen 1, 7 bis 1, 9 Beschuldigte ermittelt wird. 

4.1. 2 Vorbelastung und Geschlecht der Beschuldigten 

In der BWE wird seit dem Erhebungsjahr 1977 auch die Vorbela

stung der Beschuldigten erfaßt. Dabei wird unterschieden, ob die 

Beschuldigten vorbestraft oder einschlägig vorbestraft sind. Eben

falls erfolgt eine Unterteilung in weibliche und männliche Beschul

digte 4 

Der Anteil der vorbestraften Beschuldigten an allen Beschuldigten 

ging im Berichtszeitraum von 18,3% im Jahre 1977 auf 16% (1979) 

zurück, ist seither aber wieder angestiegen (vgl. Tabelle 39). 

Dabei blieb der Anteil der weiblichen vorbestraften Beschuldigten 
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Tabelle 39: :y<lrbelastune, der Beschuldie,ten** 

1977 1 1978 1 
Vorbelastung 1 abs. 

1· 2 
1 % 1 % 1 abs. 

1 · 2 
1 % 1 % 1 abs. 

männliche l 1138 1 1 1 1 1 1 
Vorbestrafte 117,1119,911114· 116,8119,31 1030 

weibliche 1 79 1 1 1 76· 1 1 1 71 Vorbestrafte 1 1 1,21 9,31 1 1, 11 8,81 

insgesamt 1 1217 1 1 11190 1 1 11101 Vorbestrafte 118,31 117 ,91 

nicht feste,estellt I 100 1 lz 51 ' - 1 - 1 1 1663 
keine Vorbelastune, 1 5346 180121 1 5440 1 s2 1 il 1 4115 
Zahl der Beschul- 1 6663 1 1 1 6630 1 1 1 6879 die,ten inse,. (N) 1 1 1 1 

*) wurde 1981 nicht mehr differenziert 
**) von 1974 bis 1977 nicht erhoben 
1) %-Satz bezogen auf alle Beschuldigte 
2) %-Satz bezogen auf männliche bzw. weibliche Beschuldigte 

1979 1 
1 2 

1 % 1 % 1 abs. 

1 1 1 115,0122,81 882· 

1 1,0110,1 71 

'16 o1 1 953 1 ' 1 1 
124121 1 1088 
l 59181 1 3855 
1 1 1 5896 1 1 

1980 1 1981 
1 2 

% 1 % 1 abs. 1 %1 1 %2 

1 1 15,0122,01 

1 I 1,2 8,81 

1 1 1203* 122 41 16,21 1 1 ' 1 
18151 1 2931 l 54161 

165141 1 1236 123 101 
1 1 1 5370 1 1 
1 1 ! 1 

N 

"' ... 



.... 
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Tabelle 40: Einschläßiße Vorbelastunß 

1 Vorbelastung 1 ~977 1 ~978 1 ~979 1 
1 

1 abs. 1 % 1 %4 1 %5 1 abs. 1 % 1 %4 1 %5 1 abs. 1 % 1 %4 1 %5 1 abs. 

lmännl.einschl.l 513 1 1 1 1 508 1 1 1 1 548 1 1 1 1 392 !Vorbestrafte 1 142,2145,ll 9,01 142,7,45,61 8,8, 149,8153,2,12,1, 

lweibl.einschl.l 34 1 1 1 1 27 1 1 1 1 43 1 1 1 1 29 !Vorbestrafte 1 1 2,8143,01 4,01 1 2,3,35,5 13,1 1 1 3,9160,6,6,1 1 

!Zahl der ein- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lschlägig 1 547 145,ol 1 1 535 145,0I 1 1 591 153,71 1 1 421 
!Vorbestraften 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
*) wurde 1981 nicht mehr differenziert 

**) wurde von 1974 bis 1976 nicht erhoben 
3) %-Satz bezogen auf alle Vorbestraften 
4) %-Satz bezogen auf männlich bzw. weibliche Vorbestrafte 
5) %-Satz bezogen auf männliche oder weibliche Beschuldigte 

~980 1 1981 
1 % 1 %4 1 %5 1 abs. 1 %3 

1 1 1 1 1 141,1,44,41 9,81 1 
1 1 1 1 1 
1 

3,0140,8 1 3,61 1 
1 1 1 1 1 
144,ll 1 1 523* I 43,5 
1 1 1 1 1 



an allen Beschuldigten konstant zwischen 1, 0% und 1, 2%, wohinge-
gen der Anteil der männlichen vorbestraften Beschuldigten an allen 
Beschuldigten von 17, 1% im Jahre 1977 auf 15, 0% im Jahre 1980 
fiel 5 • Bezieht man die einzelnen Ergebnisse auf den jeweiligen 
Anteil der weiblichen und männlichen Beschuldigten, so zeigt sich, 
daß bei den männlichen Beschuldigten der Anteil ·der vorbestraften 
Beschuldigten leicht von 19, 9% im Jahre 1977 auf 22, 0% im Jahre 
1980 angestiegen ist. Bei den weiblichen Beschuldigten kam es 
dagegen zu jährlichen Schwankungen zwischen 8, 8% (im Jahre 1978 
und 1980) und 10,1% im Jahre 1979. 

Bemerkenswert ist noch, daß in den Jahren 1979 und 1980 bei 
jeweils 1/5 und 1981 sogar bei über der Hälfte aller Beschuldigten 
eine Vorbestrafung nicht festgestellt, d. h. überprüft, wurde. In 

diesem Zusammenhang ist auch der Rückgang der Nichtvorbestraften 
von über 80% in den Jahren 1977 und 1978 auf knapp 23% im Jahre 
1981 zu sehen. 

Eine einschlägige Vorbestrafung lag im Durchschnitt bei 8% der 
Beschuldigten vor, wobei der Anteil der weiblichen einschlägig 
vorbestraften Beschuldigten bei 4,2% (mit dem niedrigsten Anteil 
1978 von 3,1% und dem höchsten im Jahre 1979 von 6,1%) unri der 
der männlichen einschlägig vorbestraften Beschuldigten bei 9, 9% 
(mit Extremwerten von 8,8% im Jahre 1978 und 12,1% im Jahre 
1979) 6 lag. 

Gemessen an den vorbestraften Beschuldigten, wiesen zwischen 43,5% 
( 1981 l und 53, 7% ( 1979) der vorbestraften Beschuldigten eine ein-
schlägige Vorbestrafung auf, d.h. im Durchschnitt war fast jeder 
zweite vorbestrafte Beschuldigte auch einschlägig vorbestraft. Dabei 
unterscheidet sich der Anteil der weiblichen einschlägig Vorbestraf-
ten nicht wesentlich von dem der männlichen einschlägig Vorbestraf-
ten. Auffällig ist, daß im Jahre 1979 der Anteil der weiblichen 

einschlägig Vorbestraften 60, 6% betrug, gegenüber nur 53, 2% der 

männlichen einschlägig Vorbestraften. Bei den Angaben muß man 
jedoch die Anzahl der nicht festgestellten Vorbestrafungen berück-
sichtigen, d.h., der Anteil der Vorbestraften insgesamt könnte 
wesentlich höher sein. 
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Wie Tabelle 41 zeigt, waren im Durchschnitt 12,4% der Beschul-
digten Frauen. Der Anteil der beschuldigten Männer ging zwar von 
85, 8% im Jahre 1977 auf 67, 9% im Jahre 1980 zurück, es ist jedoch 
zu beachten, daß in den Jahren 1979 und 1980 der Anteil "keine 
Angaben" bei 24,2% bzw. 18,5% lag. Dieser hohe Prozentsatz hat 
seinen Grund im Ausfüllen der Erhebungsbogen, da es nicht möglich 
war, eine eindeutige Zuordnung durch die Art der Beantwortung 
vorzunehmen. Es darf jedoch vermutet werden, daß die Staatsan-
wälte, die diese Angaben gemacht haben, davon ausgegangen sind, 
daß männliche Beschuldigte gemeint waren. Somit würden sich auch 
die bereits für die Jahre 1977 und 1978 ermittelten Prozentsätze für 
die Jahre 1979 und 1980 ergeben. 

Tabelle 41: Das Geschlecht der Beschuldigten* 

1977 1978 1979 1980 
abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % 

lmännlich 

!weiblich 

,5.714 ,85,815.766,87,014.511165,614.005167,91 

849 112,7 1 864 113,0 1 705 110,2 1 803 113,6 1 

!keine Angabe dazu 

IZahl der Beschul-
ldigten insge-
lsamt (N - 100 %) 

100 1 l, 5 1 11.663 124,2 11.088 118,5 1 
1 

1 1 1 1 1 1 
16.663 100 16.630 100 16.879 I 100 15,896 I 100 
1 1 1 1 1 1 

* wurde von 1974 bis 1976 und 1981 nicht erhoben 

4.1.3 Die · Zugehörigkeit der Beschuldigten zum schädigenden 

Unternehmen 

In der BWE wird auch danach gefragt, ob die Straftat des 
Hauptbeschuldigten im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Unter-

nehmen steht. Die Ergebnisse zeigen dabei, daß über 80% der 
Straftaten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Hauptbeschuldig-
ten im Unternehmen stehen. Nur bei durchschnittlich 5, 4% der 
Beschuldigten wurde diese Angabe verneint. Beim restlichen Teil 
der Fälle lag dazu keine Angabe vor, wobei es sich dabei meist 
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um Verfahren handelt, bei denen wegen ihrer kurzen Ermittlungs-
dauer wohl schon von vornhere~n vom ermittelnden Staatsanwalt das 
Fehlen strafbarer Handlungen gesehen wurde. 

Tabelle 42: Zusammenhang der Straftat des Hauptbeschuldigten mit seiner 
Tätigkeit im Unternehmen 

1--..____ Jahr 1 1977 1978 
1 Angabe --..____I abs. ! % 1 abs. 1 % 

1979 
abs. 1 

1980 
abs. 1 

1981 
abs. 1 

/Ja 13.168 185,o 13.054 185,7 12.113 187,4 12.105 183,7 12.606 184,01 

INein 1 158 1 4,2 1 143 1 4,0 1 171 1 5,5 1 254 1 7,9 1 349 111,3 1 

!Keine Angabe 1 403 110,8 1 366 110,3 1 219 1 7,1 1 272 18,41 147 1 4,7 j 
,3.729 1 ,3.563 1 ,3.103 1 ,3.231 1 ,3.102 1 1 

Die in Tabelle 42 · wiedergegebenen Ergebnisse weisen für den hier 
erfaßten Bereich der Wirtschaftskriminalität auch auf das Vorliegen 
einer sogenannten Verbandskriminalität hin 7 • Darüber hinaus zeigen 
diese Zahlen auf, daß es sich hier ebenfalls um eine Kriminalität 
handelt, die sich unter dem Gesichtspunkt des "Corporate Crime" in 
der internationalen Diskussion einordnen lassen kann8• 

4.1.4 Registrierung des Beschuldigten im Gewerbezentralregister 

Das Gewerbezentralregister wird seit dem 1.1.1976 beim Bundeszen-
tralregister geführt. In das Gewerbezentralregister sollen Verwal-
tungsentscheidungen und gewerbebezogene Ordnungswidrigkeiten ein-
getragen werden. Grund für die Einführung eines Gewerbezentralre-
gisters war, den Behörden das erforderliche Material für gewerbe-
rechtliche Maßnahmen, im besonderen für die Einleitung von Rück-
nahme-, Widerrufs- und Untersagungsverfahren, zur Verfügung zu 
stellen9• 

Dabei ging der Gesetzgeber von folgender Einschätzung aus: "Mit 
der Einstufung einer Tat als Ordnungswidrigkeit entfällt die Eintra-
gung dieser Zuwiderhandlung im Bundeszentralregister. Werden da-
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her die Ordnungswidrigkeiten nicht zentral registriert, so können 
sie für die Versagung oder Rücknahme einer Erlaubnis oder für die 
Untersagung nach § 35 GewO oder bei der wiederholten Begehung 
einer Ordnungswidrigkeit nur berücksichtigt werden, soweit sie der 
Erlaubnis- oder Untersagungsbehörde anderweitig bekannt werden . 
• • . Auch könnten sich die Gewerbetreibenden diese Sachlage zunutze 
machen, indem sie ihren Betriebssitz wechseln, wenn ihnen von 
einer Erlaubnisbehörde die Erlaubnis oder die Genehmigung versagt 
würde und der Behörde am neuen Sitz des Gewerbetreibenden die 
Versagungsgründe nicht bekannt sind. . •. der Schutz der Allgemein
heit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden kö�9ite nicht mehr in 
dem erforderlichen Umfang gewährleistet werden" . Wie der Gesetz
geber richtigerweise weiter ausführt, kommt im Rahmen der Gewerbe
betriebe den Bußgeldentscheidungen in zunehmendem Maße Bedeu
tung zu, "weil es ständiger Verwaltungsrechtsprechung entspricht, 
daß eine Vielzahl kleinerer Verstöße die Annahme der Unzuverlässig
keit rechtfertigt, auch wenn die einzelnen Zuwiderhandlungen für 
sich betr achtet, hierfür nicht ausreichen. Eine zentrale Erfassung 
der Verwaltungs- und Bußgeldentscheidungen ermöglicht auch den 
zuständigen :A_ehörden eine wirksamere Bekämpfung der Wirtschafts
kriminalität" . 

Tabelle 43: Eintra9un9 im Gewerbezentralre9ister 

1977 1978 1979 1980 1981 
abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 

172 1 4,6 258 1 7,2 259 1 8,4 257 1 8,0 230 1 

% 

7,4

!Nein 584115, i 1 509114,31 403113,1 1 397112,31 517116,71 

jKeine Angabe 12.971 179,7 J2,795 178,5 12.425 178,612.572 179,7 12.355 175,9 1 

13. 727 1 13. 562 1 J 3. 08 7 1 13. 226 1 13. 102 1 1

Innerhalb der BWE wird daher auch ermittelt, ob bei dem oder den 

Beschuldigten eine Registrierung im Gewerbezentralregister festge

stellt wurde. Wie Tabelle 43 wiedergibt, wurde eine Registrierung 

im Durchschnitt bei 7% der Verfahren angegeben. Dabei stieg die 

Zahl der Registrierungen von 4,6% im Jahre 1977 auf 8,3% im Jahre 

1979, ging dann aber im Jahre 1981 wieder leicht auf 7 ,4% zurück. 

Keine Registrierung lag im Durchschnitt bei 14% der Verfahren vor. 

Des weiteren ist jedoch auffällig, daß in fast 4/5 aller Verfahren 

überhaupt keine Angabe dazu vorliegt, d.h. in diesen Verfahren 

wurde nicht überprüft, ob eine Eintragung im Gewerbezentralregi-
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ster vorhanden ist. Der Grund könnte darin zu sehen sein, daß 

der die Ermittlungen führende Staatsanwalt davon ausgeht, daß 
eine Registrierung der Beschuldigten im Gewerbezentralregister kei-

nen Einfluß auf das vorliegende Verfahren hat, es könnte aber 

auch bedeuten, daß die Funktion des Gewerbezentralregisters für 
die Arbeit der Staatsanwälte keine Relevanz hat oder ihm keine 
Bedeutung zugewiesen wird. Welche der Möglichkeiten zutrifft, kann 
mit dem Material der BWE nicht beantwortet werden, insoweit sind 
die angeführten Beispiele als Vermutung zu verstehen. 

4.2 Die Tat 

4.2.1 Die Zahl der Einzelfälle 

In der Literatur wird vielfach im Bereich der Wirtschaftskriminali-
tät angenommen, daß die Zahl der Einzelfälle, also die Zahl der 
Tathandlungen, in den Verfahren wesentlich höher sei als im 
Bereich der "normalen" Vermögensdelikte. Inwieweit läßt sich nun 
diese Hypothese aus den Zahlen der BWE bestätigen? 

Die absolute Zahl der Einzelfälle, die den erledigten Verfahren in 
den Jahren 1974 bis 1981 zugrunde lag, betrug im Durchschnitt pro 
Jahr 76. 662 Einzelfälle. Da die Zahl der Einzelfälle pro Jahr 
jedoch sehr stark schwankte, dürfte diese Zahl nur von sekundärer 
Bedeutung sein. Wie Tabelle 43 zeigt, wurden in den Jahren 1974 
bis 1976 jeweils zwischen 44.113 Einzelfälle (1976) und 51.150 
Einzelfälle (1974) erledigt. Vom Jahre 1977 an kam es jedoch zu 
einem Anstieg der Einzelfallzahlen, _und zwar von 59.547 (1977) auf 
145.209 Einzelfälle (1980) und 127.843 Einzelfälle (1981). 

Betrachtet man die klassifizierten Einzelfallzahlen pro Ermittlungs-
verfahren, so ergibt sich, daß die meisten _Verfahren (ca. 41%) 2 

bis 10 Einzelfälle zur Grundlage haben. An zweiter Stelle stehen 
die Verfahren · mit nur ~inem Einzelfall, die durchschnittlich 40% 
aller Fälle betreffen. Jeder zehnte Fall ( durchschnittlich 12% der 
Verfahren) bezieht sich jedoch noch auf 11 bis 50 Einzelfälle und 
jedes zwanzigste Verfahren hat sogar mehr als 50 Einzelfälle zum 
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Tabelle 44: Die Zahl der Einzelfälle je Ermittlungsverfahren 

Zahl der Ermitt- 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
lungsverfahren, abs. % abs. denen % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

1 Fall zugrunde 1.213 42,0 1.191 38,6 1.457 40,0 t.459 39,2 1.465 41,1 1.204 39,0 1.371 42,5 955 30,8 lag 

2-10 Fälle zu- 1.083 37,5 1,242 40,2 t.503 41,2 t.571 42,2 1.509 42,4 t. 331 43, 1 1.378 42,7 t.311 42,3 grunde lagen 

11-50 Fälle zu- 316 10,9 375 12,1 431 11,8 446 12,0 409 11,5 369 12,0 339 10, 5 532 17,2 grunde lagen 

51-100 Fälle zu- 80 2,8 82 2,7 85 2,3 98 2,6 87 2,4 76 2,5 61 1,9 129 4,2 grunde lagen 

über 100 Fälle 61 2, 1 71 2,3 67 1 ,8 67 1,8 92 2,6 90 2,9 75 2,3 102 3,3 zugrunde lagen 

Keine Angabe 135 4,7 128 4,1 104 2,9 84 2,3 - - 17 0,6 2 0, 1 73 2,4 hierzu 

Zahl sämtlicher 
Ermittlungsverf. 2.888 100 3.089 100 3.647 100 3.725 100 3.562 100 3.087 100 3.226 100 3.102 100 
(N=100%) 

Zahl der Einzel- pl.150 49.484 44.113 59.547 82.245 61.706 145.209 127 .843 fälle insgesamt 

Arithmetisches 
Mittel bezogen 17,7 16,0 12,1 16,0 23,1 20,0 45,0 41,2 
a:uf N 
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Gegenstand. Zusammengefaßt kann man festhalten, daß in knapp 
60% aller Verfahren mehr als ein Einzelfall den Ermittlungen 

12 zugrunde lag 

4.2.1.1 Einzelfallzahlen bezogen auf das Ermittlungsverfahren 

Über die Komplexität der Verfahren im Bereich der Wirtschaftskrimi-
nalität gibt auch noch eine andere Zahl einen Hinweis, nämlich 
die Zahl der Einzelfälle bezogen auf das Ermittlungsverfahren 
(vgl. Tabelle 44). 

Im Jahre 1974 wurden im Durchschnitt pro Verfahren 17, 7 Einzelfäl-
le bearbeitet. Danach sank die Zahl der Einzelfälle auf 16 im 
Jahre 1975 und erreichte im Jahre 1976 mit 12, 1 ihren tiefsten 
Stand. Von 1977 an stieg die Zahl jedoch wieder an, und zwar auf 
16 Einzelfälle im Jahre 1977, 23, 1 Einzelfälle im Jahre 1978 und 

20 Einzelfälle im Jahre 1979, auf 45 Einzelfälle im Jahre 1980 und 
auf 41, 2 Einzelfälle im Jahre 1981 13 . 

Auch diese Zahlen verdeutlichen, daß es sich im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität um sehr komplexe Verfahrenszusammenhänge 
handelt. 

4.2.2 Die Rechtsform des schädigenden Unternehmens 

Der Rechtsform des schädigenden Ur,ternehmens wird in der Litera-
tur zur Wirtschaftskriminalität seit kurzem eine wachsende Aufmerk-
samkeit geschenkt, da die bisher veröffentlichten statistischen 
Ergebnisse gezeigt 
Auftretenshä ufigkeit 
besonderen Kapitel 14 

haben, daß einige Rechtsformen eine größere 
haben als andere. Da diese Frage in einem 
behandelt wird, soll an dieser Stelle nur auf 

die allgemeinen Ergebnisse der BWE in kurzer Form eingegangen 
werden. 
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Bei den erfaßten Daten fällt auf, daß die Einzelfirma, die Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Kommanditgesell-
schaft (KG) am häufigsten in Verfahren im Bereich der Wirtschafts-
kriminalität auftreten. Dabei sank der Anteil der Einzelfirma von 
35,4% im Jahre 1974 auf 28, 7% im Jahre 1981. Demgegenüber stieg 
der Anteil der GmbH von 18, 5% im Jahre 1974 auf 36,8% im Jahre 
1981 an. Dies bedeutet auch, daß die Einzelfirma nur noch den 
zweiten Rang inne hat und von der GmbH überrundet wurde. Der 
Anteil der Kommanditgesellschaften, der auch die GmbH 6 Co. KG 
einschließt, bleibt dagegen unverändert im Bereich zwischen 11% 
und 15% pro Jahr. Der Anteil der GmbH 6 Co. KG für sich 
genommen blieb ebenfalls mit 5, 2% bis 8, 8% fast konstant ( vgl. 
Tabelle 45 l. 

Bei den anderen Rechtsformen ergaben sich in dem hier untersuch-
ten Zeitraum nur geringfügige Verschiebungen, wie auch Tabelle 44 
zeigt, so daß an dieser Stelle nicht weiter darauf einzugehen ist. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß sich unter der Rubrik 
"keine Angabe" zum größten Teil Privatpersonen oder sogenannte 
Freie Berufe verbergen, d. h. Personen, die ihre Tätigkeiten nicht 
im Zusammenhang mit einem Unternehmen ausgeübt haben. 

4.2.3 Die Branche des schädigenden Unternehmens 

Eine weitere informationsreiche Variable der Erhebung ist die 
Branche des schädigenden Unternehmens. Hier wird sichtbar, ob be-
stimmte Berufszweige stärker im Bereich der Wirtschaftskriminalität 
in Erscheinung treten als andere,. und es bieten sich gezielte 
Maßnahmen an, Branchenanfälligkeiten für deliktisches Verhalten 
zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Wie bereits im vorherge-
henden Teil ausgeführt, sollen an dieser Stelle nur die statisti-
schen Ergebnisse ausgeführt werden, weiterführende Untersuchungen 
werden in Kapitel 7 behandelt. 

In der BWE wird die Brancheneinteilung in zwei verschiedene 
Einteilungsschemata vorgenommen. Diese Brancheneinteilungen diffe-
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Tabelle 45: Die Rechtsform des schädigenden Unternehmens 

Rechtsform des 1974 1975 
Unternehmens* abs. % abs. 
~1nzelt1rma 
(einschl. 1. 043 35,4 1. 013 
Stille Ges.) 
OHG 75 2, 5 90 

KG 323 11 ,0 396 
darunter: 
GmbH & Co. KG 153 5,2 211 
AG 36 1, 2 39 

KGaA - - -
GmbH 546 18,5 686 
Genossenschaft, ver-
sicherungsverein 
auf Gegenseitig- 3 0, 1 13 
keit, Reederei 
vere,n o. St,rtgung 11 0,4 17 d. privaten Rechts 
IKorperschaft, 
Stiftg. 0. Anstalt 4 0, 1 6 
d. öffentl. Rechts 
BGB-Gesellschaft 25 0,8 32 

Gründungsges. 1 0,0 2 
Gesellschaft aus- 1 0,0 6 ländischen Rechts 
:,onst,ge Kechts- 145 4,9 12 formen 
:,cne1n-1:,cnw1nae1- - - -+ Briefkastenfirma 
Keine Angabe dazu 733 24,9 777 
:.umme aer Nennun-
gen ( i nk 1. keine 2.946 100 3.089 
AnQabe 

*) "Mehrfachnennungen zugelassen" 
**) ab 1981 getrennte Erhebung 

1976 
% abs. 

32,8 1 . 052 

2,9 80 

1 2, 8 489 

6,8 270 
1 ,3 75 

- 1 

22,2 891 

0,4 9 

0,6 8 

0,2 9 

1 ,0 39 

0, 1 6 

0,2 3 

0,4 26 

- -
25,2 959 

100 3.647 

***) dazu 373 ohne Firma (neu~ Erhebungskategorie) 

% 

28,8 

2, 2 

13, 4 

7,4 
2, 1 

0,0 

24,4 

0,2 

0,2 

0,2 

1, 1 

0,2 

0, 1 

0,7 

-
26,3 

100 

1977 
abs. % 

1. 090 29,3 

80 2, 1 

574 15, 4 

3 25 8,7 
53 1, 4 

3 0, 1 

1. 032 27,7 

22 0,6 

30 0,8 

25 0,7 

38 1 ,o 
2 0, 1 

20 Ö,5 

30 0,8 

4 0, 1 

722 19, 4 

3.725 100 

1978 1979 1980 1981 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

993 27,9 880 28,5 814 25,2 891 28,8 

65 1, 8 40 1, 3 47 1, 5 40 1 , 3 

526 14,8 437 14, 2 386 12, 0 129 4,2 

314 8,8 242 7,8 241 7,5 191** 6,2 
60 1 , 7 83 2,7 63 2,0 101 3, 3 

1 0,0 - ' - - 5 0,2 -
1 . 059 29,7 993 32,2 1. 081 33,5 1. 140 36.8 

27 0,8 9 0,3 16 0,5 26 0,8 

26 0,7 17 0,6 23 0,7 12 0,4 

25 0,7 31 1 ,0 23 0,7 6 0,2 

so 1 ,4 51 1 , 7 56 1, 7 47 1, 5 

4 0, 1 4 0, 1 3 0, 1 1 0,0 

24 0,7 11 0,4 18 0,6 1 5 0,5 

4 0, 1 4 0, 1 6 0,2 118 3,8 

3 0, 1 5 0,2 2 0, 1 3 0, 1 

695 19, 5 522 16, 9 688 21, 3 377***12,2 

3.562 100 3.087 100 3.226 100 3. 102 100 
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Schaubild 13: 
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rieren in ihren Untergliederungen, wobei sie jedoch insgesamt 
vergleichbar sind. In Tabelle 46 werden die Ergebnisse nach dem 
seit 1974 gültigen, weniger unte'rteilten Code vorgestellt. Tabelle 47 
beinhaltet dagegen das ab 1975 zusätzlich eingeführte Schema15 . 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die differenziertere 
Einteilung. Abweichende Ergebnisse, die sich aus den verschiedenen 
Unterteilungen ergeben, werden jedoch mit angeführt. 

Der durchschnittlich höchste Anteil der Verfahren kommt im Bereich 
des Bau- und Immobilienwesens mit 24% und im Handel mit 22,8% 
vor. Die weiteren, häufig auftretenden Branchen sind das Dienst-
leistungsgewerbe mit einer durchschnittlichen Belastung von 16, 4% 
(erst ab 1975 erfaßt) und das Verarbeitende Gewerbe mit 12,2% 
(ebenfalls erst ab 1975 erfaßt; nur unter Berücksichtigung der 
Warenherstellung, wie sie ab 1974 bereits vorliegt, ergibt sich ein 
Anteil von .11, 5%). Im Mittelfeld der Branchenanteile liegen das 
Transport- und Reisewesen und das Bank- und sonstige Kreditwe-
sen. Einen geringen Anteil hat dagegen z.B. das Versicherungswe-
sen. 

Erwähnenswert ist noch, daß jedes Jahr ein hoher Anteil auf die 
Kategorie "keine Angabe" entfällt, wobei sich hierunter zum großen 
Teil . Privatpersonen oder Freie Berufe verbergen, wie dies auch 
bereits bei der Rechtsform ausgeführt worden ist. 

Größere Anteilsverschiebungen sind in dem hier untersuchten Zeit-
raum bisher nicht feststellbar. Es zeigen sich jedoch Tendenzen 
dahingehend, daß der Bereich des Bau- und Immobilienwesens eine 
geringfügig ansteigende Entwicklung aufweist und demgegenüber 
der Bereich des Handels rückläufig ist. Einen Trend nach oben 
verzeichnet auch der Dienstleistungsbereich, dessen Anteil von 
12, 7% (1975) auf 17, 8% im Jahre 19 81 angestiegen ist. 
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Tabelle 46: Die Branche der schädigenden Unternehmen (nach altem Code) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980l' 
Branche abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
Bank- und sonst. 92 2,9 73 2,4 99 2,7 150 4,0 157 4,4 124 4,0 98 3,0 Kreditwesen 
darunter Kredit- 36 1,1 39 1,3 36 1,0 64 1,7 59 1,7 57 1,8 34 1, 1 vermittlung 

Bau- und Immo- 584 18,6 646 20,9 984 27,0 957 25,7 975 27,4 790 25,6 745 23,1 bilienwesen 
darunter Immo- 23 0,7 21 0,7 12 0,3 23 o,6 8 0,2 12 0,4 13 0,4 bilienvermittl. 

Handel 677 21,6 874 28,3 782 21,4 920 24,7 738 20,7 663 21,5 692 21,5 
darunter: 
- Export/Import 30 1,0 48 1,6 40 1,1 55 1,5 27 o,8 77 2,5 70 2,2 
- Kraftfahrzeugh. 68 2,2 76 2,5 56 1,5 79 2,1 33 0,9 64 2,1 65 2,0 
- Versandhandel 38 1,2 17 o,6 32 0,9 11 0,3 9 0,3 4 0,1 6 0,2 
- Wertpapierhand. 10 0,3 7 0,2 6 0,2 4 0,1 8 0,2 4 0,1 2 0,1 

darunter Handel 
mit ausländ. 1 o,o 2 0,1 1 o,o 1 o,o 2 0,1 - - - -
Wertpapieren 

Sonst. Maklerwesen 25 0,8 61 2,0 53 1,5 43 1,2 35 1,0 23 0,7 61 1,9 

Transport- und 119 3,8 117 3,8 137 3,8 150 4,0 175 4,9 137 4,4 151 4,7 Reisewesen 

Versicherungswesen 29 0,9 16 0,5 43 1,2 18 0,5 18 0,5 10 0,3 15 0,5 

Warenherstellung 230 7,3 433 14,0 399 10,9 574 15,4 367 10,3 360 11,7 349 10,8 

Werbeunternehmen 58 1,9 44 1,4 70 1,9 65 1,7 65 1,8 39 1,3 35 1,1 

Sonst. Branchen 795 25,4 300 9,7 471 12,9 460'12,3 448 12,6 445 14,4 475 14,7 

Keine Angabe hierzu 524 16,7 525 17,0 609 16,7 388 10,4 584 16,4 496 16,1 605 18,8 

Summe der Nennungen 
und fehlenden 3.133 100 3.089 100 3.647 100 3.725 100 3.562 100 3.087 100 3.226 100 
An.e:aben 

*) ab 1981 nicht mehr erhoben 



Tabelle 47: Die Branche des schädigenden Unternehmens (nach neuem Code) 

1975 1976 1977 1978 1979 198D 1981 Branche abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
an - un sonst. 73 2,4 99 2,7 15D 4,D 157 4,4 124 4,0 98 3,0 53 1,7 Kreditwesen 

darunter Kreditvermittlung 39 1,3 36 1,0 64 1,7 59 1,7 57 1,8 34 1,1 37 1,2 
Baugewerbe 585 18,9 845 23,2 853 22,9 916 25,7 743 24, 1 698 21,6 658 21,2 
Han e 
darunter: 
- Handelsvermittlung 2 0, 1 7 0,2 1 0,0 4 0, 1 7 0,2 14 0,4 44 1,4 
- Großhandel 191 6,2 146 4,0 155 4,2 112 3, 1 177 5,7 168 5,2 17 0,5 

Export/Import3l 47 1,5 38 1,0 53 1,4 25 0,7 75 2,4 70 2,2 
Kraftfahrzeughandel 75 2,4 39 1,1 55 1,5 25 0,7 62 2,0 61 1,9 2 0, 1 

- Einzelhandel 48 1,6 136 3,7 137 3,7 104 2,9 70 2,3 77 2,4 55 1,8 
Export/Import2l 1 0,0 2 0, 1 2 0, 1 2 0, 1 2 0, 1 
Kraftfahrzeughandel 1 0,0 17 0,5 24 0,6 8 0,2 2 0, 1 4 0, 1 162 5,2 
Versandhandel 17 0,6 32 0,9 11 0,3 9 0,3 4 0, 1 6 0,2 12 0,4 

- Wertpapierhandel 7 0,2 6 0,2 4 0, 1 ,8 0,2 4 0, 1 2 0, 1 5 0,2 
darunter Handel mit 2 0, 1 0,0 0,0 2 0, 1 5 0,2 ausl. Wertpapieren 

Tranport- und Reisewesen 117 3,8 137 3,8 150 4,0 175 4,9 137 4,4 151 4,7 

Versicherungswesen 16 0,5 43 1,2 18 0,5 18 0,5 10 0,3 15 0,5 13 0,4 
erar e1ten es ewer e 433 14,0 399 10,9 574 15,4 367 10,3 360 11, 7 349 10,8 235 7,6 (incl. Warenherstellung) 
1enst e1stungen 631 16,9 577 16,2 535 17,3 575 17,8 

darunter: 2) 
44 1,4 70 1,9 65 1,7 65 1,8 1 39 1,3 35 1, 1 44 1,4 - Werbeunternehmen 4) 

- Immobilienvermi 471ung 21 0,7 12 0,3 23 0,6 8 0,2 1 12 0,4 13 0,4 53 1,7 - Immobilienwesen 40 1,3 126 3,5 81 2,2 51 1,4 1 35 1,1 34 1,1 
- Sonst. Maklerwesen 61 2,0 53 1,5 43 1,2 35 1,0 1 23 0,7 61 1,9 37 1,2 
Sonstige Branchen 73 2,4 84 2,3 40 1,1 26 0,7 

1 
12 0,4 29 0,9 

keine Angabe hierzu 525 17,0 611 16,8 388 10,4 584 16,4 
1 

496 16, 1 605 18,8 432 13,9 
umme er Nennungen 13.089 100 13.647 100 13.725 100 13.562 100 13.087 100 3.226 100 3. 102 100 und fehlende Angaben 

Wur e noc niet er o en. 
2) 1981 gesondert erfaßt. 

_3) 1981 nicht gesondert ausgewiesen. 
4) 1981 nicht unter Dienstleistungen erfaßt. 
5) Produzierendes und Verarbeitendes Gewerbe und Chemische Industrie, Steine und Erden, Maschinenbau etc., 367 Verfahren= 11,8%. 
6) Im Jahre 1981 lag der Untersuchung ein neuer Erhebungsmodus zugrunde, d.h. daß keine Oberbegriffe mehr geführt wurden. Dies bedeutet z.B., 

daß in den 230 Nennungen des Handels nicht wie in den Vorjahren die Nennungen Handelsvermittlung, Großhandel etc. eingeschlossen waren. 
Gleichzeitig wurden im Jahre 1981 neu erfaßt: Energiewirtschaft (5 Nennungen= 0,2%); Unternehmen für Import/Export (48 Nennungen= 1,5%); 
Großhandel: Nahrungs- und Genußmittel (10 Nennungen= 0,3%), Textilien und Schuhe (8 Nennungen= 0,3%); Einzelhandel: Nahrungs- und Genußmittel 
(68 Nennungen= 2,2%), Textilien und Schuhe (79 Nennungen= 2,5%), Metallwaren, Hausrat, Wohnbedarf (66 Nennungen= 2,1%), Elektrogeräte (41 
Nennungen= 1,3%). 



4.2.4 Höhe des Gesamtschadens 

Die Höhe des Schadens durch Wirtschaftskriminalität ist in der 
bisherigen Literatur zur Wirtschaftskriminalität als eines der ent-
scheidenden Merkmale für die "Sozialschädlichkeit" dieser Kriminali-
tät angeführt worden. So liegen Schätzungen vor, die die Höhe des 
durch Wirtschaftskriminalität entstandenen Schadens in der Bundes-
republik Deutschland auf 50 Milliarden DM beziffern, wobei in 
diese Zahl jedoch auch ein bestehendes Dunkelfeld einbezogen ist16 

Durch die BWE ist es nun möglich geworden, hinsichtlich der 
erledigten Verfahren Angaben zu der Schadenshöhe pro Jahr zu 
erhalten. Innerhalb der BWE wird seit 1977 zwischen der Angabe 
"Gesamtschaden" und "geschätzter Schaden" unterschieden, d.h. es 
wird differenziert, ob der Schaden genau festgelegt werden kann 
oder ob eine exakte Schadensbestimmung nicht möglich ist. Eine 
weitere Kategorie gibt außerdem an, ob der Schaden nicht geschätzt 
werden konnte. 

Die Schadenshöhe, die durch die BWE ermittelt werden konnte, stieg 
von 1. 380, 6 Mill. DM im Jahre 1974 auf 5. 477, 4 Mill. DM im Jahre 
1978 an und ging seither über 3.933,6 Mill. DM auf 2.616,0 Mill. 
DM im Jahre 1980 zurück, während sie im Jahre 1981 wieder auf 
3.592,5 Mill. DM anstieg (vgl. Tabelle 48). Im Jahre 1978 muß bei 
der Schadenshöhe berücksichtigt werden, daß darin einige wenige 
Verfahren mit einer sehr hohen Schadensangabe enthalten sind. 

Die durchschnittliche Schadenshöhe pro Verfahren betrug, wie Tabel-
le 49 zeigt, im Jahre 1974 0 ,6 Mill. DM und stieg im Jahre 1975 
auf 1, 2 Mill. DM an. Diese Durchschnittszahl wurde auch im Jahre 
1976 erreicht. 1977 stieg sie von 1,5 Mill. DM pro Verfahren auf 
1,9 Mill. DM im Jahre 1978 an. In den letzten beiden Erfassungsjah-
ren ging die Schadenshöhe pro Verfahren jedoch wieder auf O, 8 
Mill. DM bzw. 0, 9 Mill. DM zurück. 

Betrachtet man die klassifizierten Angaben, so stellt man fest, daß 
ca. 30% aller Verfahren in die Schadenskategorie von 10.000 bis 

149 



Tabelle 48: Die Höhe des Gesamtschadens 

/Angaben ----- Jahr 1 1974 
1 

1975 
1 

1976 
1 

1977 
1 

1978 
1 

1979 
1 

1980 
1 

1981 
!Hohe des Gesamtschadens (inkl. ge- 1 1 1 1 1 1 1 1 
lschätzter Schaden) in Mio. DM 11.380,6 13.085,6 13.722,0 14.598,8 15.477,4 13.933,6 12.616,0 13.592,5 
!Zahl der Verfahren mit Angabe zum 1 1 1 1 1 1 1 1 
!geschätzten Schaden und zum Ge- 2.351 12.540 l 3.039 3.099 12.959 12.687 12.809 12.701* 
lsamtschaden 1 1 1 1 1 1 
!Zahl der Verfahren mit nicht 1 1 1 1 1 1 
!schätzbarem Schaden -** 1 -** 1 -** 495 1 484 1 292 1 318 1 204 
!Zahl der Verfahren ohne 537 1 549 1 608 133 1 119 1 108 1 99 1 31 !Angabe zum Schaden 1 1 1 1 1 1 
!Arithmetisches Mittel (in Mio. DM) 1 1 1 1 1 1 
!bezogen auf Verfahren mit Angaben 0,6 I 1,2 1 1,2 1,5 1 1,9 I 1,5 1 0,9 I 1, 3 
Jzum Schaden 1 1 1 1 1 1 
*) außerdem 85 Verfahren mit Schaden unter 1.000,- DM und 81 Verfahren ohne Schaden 
**) wurde von 1974-1976 nicht erhoben 

0 

'° ..... 



Schaubild 14: 
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Tabelle 49 : Die Höhe des Gesamtschadens je Ermittlun2sverfahren 

IZahl der Verfahren mit 1974 1 975 1976 1977 1978 1979 1 980 

:Gesamtschaden von DM 

/bis 10.000 

jvon 10-100.000 

jvon 100-500.000 

jvon 500.000-1.000 .000 

jvon 1-5.000.000 

jvon 5-10.000.000 

/über 10.000.000 

/keine Angabe 

IZahl der Verfahren ins-
!gesamt (N1=100%)**** 

IHöhe des Gesamtschadens
!(in Millionen DM)** 

!Arithmetisches Mittel
1 (in Mill. DM) bez. auf

1- N1 
1- tatsächliche Nen--

1 nung (N
2
) 

IZahl der Verfahren mit
!Nennung des Gesamt-

1
schadens (N

2
) 

IZahl der Verfahren mit 

abs. 
661 

806 

594 

11 9 

133 

24 

14 

537* 

2 .888 

1.380,6

1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 

1 22,9 1 540 
117 ,5 1 713 

/ 27,9 1 935 J 30,3 11.106 

/ 20,6 1 669 /21,7 1 741 

1 4, 1 1 
162 

1 5,2 1 208 

1 4,6 1 183 1 5,9 1 203 

1 0,8 1 31 1 1,0 1 36 

1 0,5 1 20 1 0,6 1 32 

118,6 1 549* 
117 ,8 

1 
608*

1 1 1 100 
,
3.089

1 
100 

,
3. 647

1 1 
1
3.085,6 

1
1 
1
3.722,0 

1 1 1
1 1 1

0,5 1 1 1,0 I 1 1,0 

1 1 1,2 1 1 1,2 0,6 

1 1 1 1 
1 1 1 

2. 351 1 1 1 
1 1

2. 540 

,
3 .039

1 1 

1 % 1 abs. 

119,6 1 500 

130,3 1 959 

120,3 1 717 

1 5,7 205 

1
5,6 207 

1 1,0 34 

0,9 28 

16,7 627 

100 3 .725 

2. 910,7 

1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

J 15,3 
1 481 115,4 1 459 117 ,2 1 605 1 21,9 

129,3 1 911 129,2 1 798 129,9 1 752 J27,2 

121,9 1 686 122,0 1 626 1 23,5 1 624 122,6 

1 6,3 1 188 1 6,0 1 177 1 6,6 1 160 1 5,8 

1 6,3 1 193 1 6,2 1 155 1 5,8 1 165 1 6,0 

1· 1,0 1 35 1 1,1 1 26 1 1,0 1 18 1 0,7 

1 0,9 1 26 1 0,8 1 28 1 1,0 1 20 1 0,7 

119, 1 1 603 119,3 
1 400 / 15,0 1 417*** / 15, 1 

1 1 1 1 
1
3 .562 

1
3. 087 

1 1
3 . 226 

1 1 
1
4.800,3 

1 
1 1 (667. 7 

1
1 1
1
1.828, 7 

1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1

0,8 I 1 1,3 1 0,5 1 1 0,6

l, 1 1 1,9 
1 0,7 1 0,8 

1 1 1 
1 1 1 

,
2. 650 1 

,
2 . 520 

1 
i
2 - 269 1 

1
2.344 

1 1 1 1 

1981 

abs. 1 % 1 
609 123,7 1 
717 

J
27,9 

1 
591 123,0 1 
142 1 5,5 

1 
149 1 5,8 1 

21 1 0,8 1 
21 1 0,8 1 

316***J 12,3 
1

3.102 

, 
l . 920 , 2 

1 
1 
1 0,6 

1 0,9 

1 
1
1 

1
2.250 

1 !Angabe zum Schaden 1 1 1 3.277 100 13.123 100 1 2 . 669 100 12. 761 100 12. 566 100 
l(ohne geschätzten 1 1 1 
JSchaden) (N

3
=100%)***** 

1 1 1 
(Rundungsfehler) 

* darin enthalten auch Verfahren mit nicht schätzbarem Schaden 
** von 1974-1976 keine Differenzierung nach Gesamtschaden und geschätzter Schaden

*** darunter auch Verfahren ohne Schaden und nicht schätzbarem Schaden 

1 
1 

**** 1974-1976 (dain diesen Jahren keine Differenzierung zwischen geschätztem und Gesamtschaden)
***** Prozentuierungsgrundlage ab 1977 

1 1 1 
1 1 1 



Tabelle 50: Höhe des geschätzten Schadens je Ermittlungsverfahren*) 

!Zahl der Verfahren mit 1 1977 1 1978 1979 1 1980 1981 
!geschätztem Schaden 1 
1 ( in OM) 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 
/bis 10.000 1 55 112,3 1 56 112,8 1 56 113,4 1 76 116,3 1 53 1 9,9 

1von 10-100.000 1 149 133,3 1 158 136,0 1 125 129,9 1 140130,ll 178 133,2 

1von 100-500.000 1 140 131,3 1 117 126,7 1 116 127,8 1 141 130,3 1 191 135,6 

1von 500.000-1.000.000 1 50 111, 2 1 41 1 9,3 1 41 1 9,8 1 43 1 9,2 1 46 1 8,6 

jvon 1-5.000.000 
1 38 1 8,5 1 48 110,9 1 56 113,4 1 49 110,5 1 50 1 9,3 

jvon 5-10.000.000 
1 4 1 0,9 1 9 1 2, 1 1 9 1 2,2 1 8 1 1,7 1 5 1 0,9 

lüber 10.000.000 
1 l_:j 2,7_1. ~3J 15 1 3,6 1 _8_[ 1,7 13 I 2,4 

!Zahl der Verfahren mit 
!Angaben zu geschätzten 1 448 I 100 I 439 1 100 I 418 1 100 1 465 I 100 1 536 I 100 
!Schaden (N = 100%) 1 1 1 
!Höhe des geschätzten 1 1 1 1 /2.265,9 i 1 787,3 i 1.672,3 !Schadens in Mill. I l.688, l I 1 677,2 I 1 

!Arithmetisches Mittel 1 1 1 1 1 5,4 l 1, 7 i 3, 1 !bezogen auf N (in Mill.) 1 3,8 I 1 1,5 I 1 
(Rundungsfehler) 

c.n *) wurde von 1974-1976 nicht erhoben w 
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100.000 DM fallen. Weitere 20% der Verfahren sind in dem Schadens

bereich zwischen 100.000 und 500.000 DM angesiedelt. In der 

Gruppe mit einem Schadensbetrag über 500.000 DM läßt sich eine, 

wenn auch nur sehr geringe Zunahme beobachten, 

Für die Verfahren, in denen der Schaden geschätzt wurde, lassen 

sich folgende zusätzliche Angaben machen: 

- die Verfahrenszahl ist seit 1977 bei ca. 460 Verfahren pro Jahre 

stehengeblieben; 

- bei 30% aller Verfahren, wobei dieser Wert größeren Schwankun

gen ausgesetzt war, lag der geschätzte Schadensbereich von 

10.000 bis 100.000 DM vor; 

- es zeigt sich, daß nur sehr wenige Verfahren mit Angaben über 

5 Mill. DM vorkommen. 

Wie die Ergebnisse der BWE in dem Zeitraum von 1974 bis 1981 

gezeigt haben, kommt es durch Wirtschaftskriminalität zu einem 

erheblichen Schaden, der bisher e:nen jährlichen Durchschnittswert 

von 3, 5 Mrd. DM erreicht. Im gesamten hier berichteten Erhebungs

zeitraum betrug der überprüfte Schaden 28,407 Mrd. DM. Es zeigt 

sich, daß durch die Wirtschaftskriminalität ein Schaden entsteht, 

der den der anderen Vermögensdelikte bei weitem übersteigt 117 

4.2.5 Die im Ermittlungsverfahren überprüften Tatbestände 

Innerhalb des Tatgeschehens ist im Bereich der Wirtschaftskriminali

tät von besonderem Interesse, welche Tatvorwürfe Gegenstand des 

Ermittlungsverfahrens gewesen sind. 

In den beiden folgenden Abschnitten wird unterteilt nach der 

Anzahl der Verfahren, die bestimmte Tatbestände enthalten und 

nach der Anzahl der Nennungen zu einem Tatbestand oder Gesetz. 

Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil zum einen interes

siert, wieviele Verfahren wegen eines Gesetzesverstoßes eingeleitet 

werden, andererseits aber auch von Belang ist, welche Ausprägun

gen die Tat hat. Dies sei noch an einem Beispiel kurz erläutert: 

155 



Ein Verfahren wegen eines Bankrottdeliktes kann es erforderlich 

machen, daß verschiedene Tathandlungen in dem Ermittlungsverfah

ren überprüft- werden müssen. So könnten z.B. Vermögensteile 

beiseite geschafft oder zusätzlich Rechte anderer vorgetäuscht oder 

die Handelsbuchführung unterlassen worden sein. Bei diesem Fall 

würde es sich nur um ein Verfahren handeln, das auch unter dem 

§ 283 StGB als ein Verfahren erscheinen würde. In der Rubrik 

Tatbestandsnennungen würde jedoch jeder Verstoß gezählt, d.h., 

das Verfahren würde in die Erfassung mit drei Nennungen einge

hen. Diese Zahl gibt dann Hinweise darauf, wie komplex die

einzelnen Verfahren sind, besonders auch dann, wenn man die

Anzahl der Verfahren in Bezug zu den Nennungen setzt.

4.2.5.1 Tatbestände in bezug zu den Verfahren 

Betrachtet man die Zahl der Verfahren nach den einzelnen Tathand

lungen, wie sie in Tabelle 51 angeführt sind, so stellt18 
sich eine

Dreiteilung heraus; Einmal sind es die Massendelikte der Wirt

schaftskriminalität mit einem Anteil von mehr als jeweils 10% an 

den Verfahren, ferner eine mittlere Gruppe, die einen Anteil 

jeweils zwischen 3% und .10% hat und schließlich die seltenen 

Delikte im Bereich der Wirtschaftskriminalität mit einem Anteil von 

unter 3% an allen Verfahren. 

Bei den einzelnen Tatbeständen zeigt sich, daß der Betrug das 

häufigste Delikt im Bereich der Wirtschaftskriminalität ist. Er hat 

einen durchschnittlichen Anteil von 47, 3%, wobei sich seit 1974 ein 

leichter Rückgang bemerkbar macht. ·An zweiter Stelle der Massende

likte kommt die Steuerhinterziehung (§ 392 RAO und § 370 AO) mit 

einem durchschnittlichen Anteil von 28, 5%, deren Anteil jedoch seit 

1974 kontinuierlich steigt, nämlich von 22,5% im Jahre 1974 auf 

35, 8% im Jahre 1981. An dritter Stelle stehen die Bankrottdelikte 

(die Delikte Bankrott, betrügerischer Bankrott und besonders schwe

rer Fall des Bankrotts werden zusammen betrachtet), mit einem 

durchschnittlichen Anteil von 27, 1 % • Bei ihnen wird indes ein 

deutlicher Rückgang von einem Anteil von 37,7% im Jahre 1974 bzw. 

156 



Tabelle 51: Di_!. im Ermittlungsverfahren überprüften Tatbestände (Ve_!"_fahren) 

lstraftaten nach dem/der/den 1~4 1 1975 1 1976 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
1 1 abs - % 1 abs - % 1 abs. % 1 abs. % 1 abs. , 1 abs. , 1 · abs. , 1 abs. , 

I § 74 c I Nr. 1 GVG: 1 1 1 1 
232 6,2 198 5,6 142 4,6 128 4,0 1 98 3,2 1- Gesetz gegen den Un 1 auteren Wettbewerb 

j darunter: § 4 UWG (Strafbare Werbung) 

1- Aktiengesetz 

1 - Gesetz über die Rechnungslegung von 
J~stinmten Unternehmen und Konzernen 

1- GmbH-Gesetz 

1- Genossenschaftsgesetz 

§ 74 c I Nr. 2 GVG: 
Bankgesetz 

Depotgesetz 

Börsengesetz 

Kredi twesengesetz 

Versicherungsaufsichtsgesetz 

I § 74 c I Nr. 3 GVG: 
1- Wirtschaftsstrafgesetz 1954 

1- Außenwirtschaftsgesetz 

1- Devi senbewi rtschaftungsgesetze 

1- Finanzmonopolgesetze 

1- Steuergesetze 

darunter: § 370 A0 Steuerhinterziehung 

§ 392 RAD Steuerhinterziehung 

§ 372 A0 Bannbruch 

§ 396 RAD Bannbruch 

§ 373 A0 Schmuggel 

§ 397 RAD Schmuggel 

1- Zollrecht 

1 § 74 c I Nr. 4 GVG: 
\- Weingesetz 

1- Lebensmittelrecht 

1§ 74 c I Nr. 5 GVG: 
\- Subventionsbetrug (§ 264 StGB) 

Kreditbetrug (§ 265 b StGB) 

Bankrott 

darunter: Betrüg. Bankrott (§ 239 K0 a.F.) 

Bankrott(§§ 283 StGB, 240 KO a.F.l 

Besonders schwerer Fall des 
Bankrotts ( § 283 a StGB) 

Gläubigerbegünstigung (§ 283 c 'StGB) 

Schuldnerbegünstigung (§ 283 d StGB) 

1 § 74 c I Nr. 6 GVG: 
1- Betrug (§ 263 StGB) 

1- Untreue (§ 266 StGB) 

1- Wucher ( § 302 a-f StGB) 

j - Vortei 1 sgewährung ( § 333 StGB) 

1- Bestechung ( § 334 StGB l 
!Sonstige im Zusc!lffllenhang stehende Tatbestände: 
1- Art>ei' sförderungsgesetz ( §§ 225~ 229 AFG) 

232 8,0 228 7 ,4 1 237 6,5 

188 6,5 188 6, 1 1 184 5,0 194 5,2 156 4,4 102 3,3 99 3,1 1 70 2,3 

0,2 0,2 1 8 o, 2 0,2 0, 1 10 0,3 0,2 1 4 o, 1 

0,0 0,3 0,2 0, 1 

274 9,5 419 13,6 1 521 14,3 638 17, 1 638 17,9 578 18,7 646 20,0 1 611 19,7 

0,2 1 6 0,2 0, 1 0, l o, 1 1 3 0, 1 

0,0 

0,0 0,0 0, 1 0,0 

9 0,3 8 0,3 0, 1 0, 1 11 0,3 10 0,3 15 0,5 10 0,3 

16 0,6 0,3 0,2 10 0,3 15 0,4 0,3 0,2 10 0,3 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0, 1 20 0,5 26 0,7 10 0,3 o, 1 0, 1 

10 0,3 12 0,4 12 0,3 o, 1 8 0,2 o. 1, O, l 0, l 

11 0,4 14 0,5 0,2 27 0,7 0, 1 0,2 0, 1 

620 16,6 750 21, 1 787 25,5 11.008 31,2 984 31,7 

649 22,5 1 670 21,7 995 27 ,3 466 12,5 246 6,9 118 3,8 1 114 3,5 128 4, 1 

0,2 0, 1 0,2 1 8 0,2 0, 1 

11 0,4 1 13 0,4 11 0,3 0,2 0, 1 o, 1 1 2 o, 1 '1 0,0 

38 1,0 23 0,6 47 1.5 1 48 1,5 24 0,8 

64 2,22 1 52 1,7 39 1, 1 21 0,6 11 0,3 0,2 1 2 0, 1 0, 1 

17 0,6 21 0,7 17 0,5 25 0,7 21 0,6 32 1,0 22 o, 7 22 0,7 

0,1 0, 1 0,2 0, 1 10 0,3 11 0,4 0,0 0,0 

0,2 0,2 10 0,3 0,2 0, 1 o, 1 o, 1 o, 1 

0,0 12 0,3 25 0,7 39 1,3 80 2,5 225 7 ,3 

0,0 0, l 12 0,3 10 0,3 10 0,3 29 0,9 

526 18,2 597 19,3 586 16, 1 111 3,0 29 0,8 16 0,5 o, 1 0,2 

564 19,5 699 22,6 755 20,7 657 17 ,6 649 lB,2 558 18,1 480 14,9 577 1B,6 

2B 0,8 75 2,0 70 2,0 58 1,9 47 1,5 10 0,3 

22 0,6 138 3,7 135 3,8 157 5, 1 126 3,9 90 2,9 

0,2 33 0,9 45 1,3 43 1,4 15 0,5 17 0,5 

1 
11.47B 51,2 11.557 50,4 jl.676 46,0 11.687 45,3 11.689 47,4 11.449 46,9 11.506 46,7 l.3B7 44,7 

1 43B 15,2 1 573 18,5 l 603 16,5 1 608 16,4 1 582 16,3 1 532 11 .2 l 540 16,7 463 14,9 

l 1B 0,6 I 11 o.4 l 14 0,4 1 62 1,7 1 91 2,6 1 43 1,4 l 29 0,9 36 1,2 

1 16 0,6 1 12 0,4 1 12 0,3 1 15 0,4 9 0,3 0.2 l 0,2 0,2 

1 - 1 15 0,5 1 14 0,4 1 22 0,6 1 8 0,2 1 14 o.5 l 10 0,3 0,2 

114 3,7 192 5,3 309 B,3 326 9,2 335 10,9 271 B,4 175 5,6 

1- Angestelltenversicherungsgesetz (§ 150 AnVG) 

Verletzung der Buchführungspflicht (§ 283 b StGB) l 
65 2, 1 106 2,9 

72 2,0 

225 6,0 224 6,3 

275 7 ,4 294 8,3 

222 7,2 170 5,3 B6 2,8 

233 7 ,5 221 6,9 144 4,6 

Diebstahl (§§ 242-244 StGB) 1 B8 3,0 101 3,3 66 1,8 52 1,4 5, '1 ,5 60 1,9 42 1,3 20 0,6 

Gewerbeordnung 19 o, 7 10 0,3 0,2 11 0,3 o, 1 0,2 12 0,4 0, 1 

Hehlerei (§ 259 f. StGB) 55 1,9 44 1,4 40 1, 1 67 1,B 44 1,2 31 1,0 21 0,7 10 0,3 

Konkursordnung 224 7 ,8 295 9,6 280 7 ,7 58 1,6 16 0,4 8 0,3 0, 1 0,1 

Nichtbeantragung des Konkurs- oder Vergleichs- 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 
· verfahrens in besti,.,,ten Fällen: 1 1 1 2 0, 1 1 29 0,8 1 53 1,5 1 66 2, 1 1 66 2,0 1 47 1,5 1 

1 § 130 b HGB, § 177 a HGB I L - '-'~- - L _J - - L - 1 1 l 
1- Marktorganisationsgesetz 1 3 0,1 1 4 0,1 1 5 __ ~,1 1 11 0,3 1 11 0,3 1 6 0,2 1 6 0,2 1 1 0,0 1 

1- Reichsversicherungsordnung (§§ 529, 1428 RV0) 1 1 324 10,5 1 503 13,8 1 570 15,3 1 644 18, 1 1 512 16,6 1 447 13,9 \ 301 9:'._j 

1- Unterschlagung (§ 246 StGB) \ 269 9,3 \ 310 10,0 \ 304 8,3 \ ~-8~- 301 8,5 \ 253 8,2 1 218 6,8 \ 9 0,3 \ 

1- Urheberrechtsgesetz 1 3 0, 1 \ 9 0,3 \ 6 0,2 \ 8 0,2 \ ___ 7 0,2 I ___ 10 Q,3 \ 15 0,5 \ 17 0,5 \ 

1- Urkundendelikte \ \ _________ \ ___________ J _________ \ _____ I ____ \ __ \ __ 1 

1 darunter:§ 267 StGB 1 281 9,7 \ 260 8,4 1 275 7,5 \ 302 8,1 \ 254 7,1 1 257 8,3 \ 311 9,6 1 225 7,3 \ 

§ 271 StGB \ 9 0,3 1 9 0,3 \ 9 0,2 \ 9 0,2 \ 5 0, 1 \ 19 0,6 1 4 0, 1 \ 5 0,2 \ 

§ 272 StGB \ 6 0,2 I 3 0, 1 ! 6 0,2 \ 6 , 0,2 \ 4 0, 1 \ 9 0,3 \ 1 0,0 I 3 0, 1 1 

§ 281 StGB \ 1-; 0,0 1 3 0, 1 1 \ 1 , 0,0 \ \ 1 0,0 \ 1 0,0 I \ 
·1-vergleichsordnung \ 1 o,o __ \ __ 1 __ 0,0_\ __ 1_ 0,0 \ ____ \ __________ \__ ______ \ _______ \ __________ \ 

jl,087 ________ \3,226 _______ \3-102 ____ \ 



41, 9% im Jahre 197 5 auf 20, 3% im Jahre 1979, 16, 5% im Jahre 1980 
und 19, 1% im Jahre 1981 deutlich. Dies ist um so erstaunlicher, als 

die Zahl der Konkurse im gleichen Zeitraum sehr stark angestiegen 
ist 19• Ebenfalls zu den Massendelikten zählen die Untreue ( § 266 
StGB) mit einem durchschnittlichen Anteil von 16, 5% an den Verfah-
ren, die Verstöße nach dem GmbH-Gesetz mit einem Anteil von 
16,4%, der aber von 9,5% im Jahre 1974 auf knapp 20,0% im Jahre 
1981 deutlich anstieg, und die Verstöße gegen die Reichsversiche-
rungsordnung ( §§ 529, 1428 RVO) mit einem durchschnittlichen 
Anteil von 13, 9%. Bei letzteren fällt ein Entwicklungszusammenhang 
mit den Bankrottdelikten auf. 

Zu der Gruppe der Delikte, die mit Häufigkeiten von 3% bis 10% 
auftreten, gehören die Verfahren wegen Unterschlagung mit 7 ,5%. 
Hier ist ein Rückgang zu verzeichnen, der jedoch im Zusammenhang 

.. 20 
mit der Anderung des § 74 c GVG stehen kann • Hinzu kommt die 
Urkundenfälschung (§ 267 StGB) mit einem fast gleichbleibenden 
Anteil von durchschnittlich 8, 3% an allen Verfahren. 

Einen Anteil von 7 ,3% mit zunehmender Tendenz haben die Verstöße 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz ( §§ 225, 229 AFG), gefolgt von 
der Verletzung der Buchführungspflicht (§ 283 b StGB) mit 6,1% 
und den Verstößen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) mit 5, 7%. Auffällig ist, daß die Verfahren wegen 
Verletzung der Buchführungspflicht ansteigen, demgegenüber die 

Verfahren mit Verstößen nach dem UWG seit 1974 einen Rückgang 
von 50% zeigen. Ebenfalls im mittleren Bereich liegen die Verstöße 
nach dem Angestelltenversicherungsgesetz (§ 150 AnVG) mit einem 
Anteil von 4, 7% und die Gläubigerbegünstigung ( § 283 c StGB) mit 
einem Anteil von 3, 3%. 

Alle anderen im Bereich der Wirtschaftskriminalität· relevanten Tat-
bestände gehören in ihrem Auftreten 21 zu den seltenen Delikten, 

wobei hinsichtlich des jeweiligen Anteils auf Tabelle 51 verwiesen 
wird. 
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Tabe'i le 52: Die im Ermittlungsverfahren überprüften Tatbestände (Nennung.en) 

l:~aftaten nach dem/der/den 

1§ 74 c l Nr. l GVG: 
1- Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 
1 darunter: § 4 UWG (Strafbare Werbung) 

1- Aktiengesetz 

1- Gesetz über die Rechnungslegung von best. 
1 Unternehmen und Konzernen 

j · GmbH-Gesetz 

1- Genossenschaftsgesetz 

1 § 74 c l Nr. 2 GVG: 

J · Bankgesetz 

.. ,,- Btsrsengesetz 

1- Kreditwesengesetz 

1- Versicherungsaufsichtsgesetz 

1 § 74 c I Nr. 3 GVG: 
1- Wirtschaftsstrafgesetz 1954 

1- Außenwirtschaftsgesetz 

j · Devi senbewi rtschaftungsgesetze 

j · Finanzmonopolgesetze 

j · Steuergesetze 

jdarunter: § 370 AD Steuerhinterziehung 

§ 392 RAO Steuerhinterziehung 

§ 372 A0 Bannbruch 

§ 396 RA0 Bannbruch 

§ 373 A0 Schmuggel 

§ 397 RA0 Schmuggel 

1- Zollrecht 

J § 74 c l Nr. 4 GVG: 
j · Weingesetz 

1- Lebensmittelrecht 

J§ 74 c l Nr. 5 GVG: 
1- Subventionsbetrug (§ 264 StGB) 

1- Kreditbetrug ( § 265 b StGB) 

1- Bankr~tt 
darunter: Betrüg. Bankrott(§ 239 KO a.F.) 

Bankrott(§§ 283 StGB, 240 K0 a.F.) 

Besonders schwerer Fa 1 l des 
Bankrotts (§ 283 a StGB) 

1- Gläubigerbegünstigung (§ 283 c StGB) 

1- Schuldnerbegünstigung (§ 283 d StGB) 

1 § 74 c l Nr. 6 GVG: 
1- Betrug (§ 263 StGB) 

1- Untreue ( § 266 StGB 1 

1- Wucher (§ 302 A-F StGB) 

j · Vorteilsgewährung ( § 333 StGB) 

1- Bestechung (§ 334 StGB) 

!Sonstige im Zusanwnenhang stehende Tatbestände: 
\ · Arbeitsförderungsgesetz {§§ 22S, 229 AFG) 

1- Angestelltenversicherungsgesetz ( § \ SO AnVG) 

1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 J 1981 
1 abs. / abs. 1 abs. / a6s. / abs. / abs. j abs. j abs. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 267 1 259 1 265 I 256 I 234 1 176 I 146 I 114 1 
Ll8_7j 192 1 185 1 198 1 . 158 1 104 1 101 1 71 1 

L_1_1 _i_z_ 1 14 1 16 1 1 1 22 1 9 1 5 1 
1 8 1 1 1 6 1 3 1 
1 1 1 _I __ I _I 

477 ~47_J 646 1 671 1 609 1 69~ 

-i 9 L_19 l 6 
1 

6 
1 - 1 

2 
1 

3 
1 

1 1 
_I _-1 
_I _s_l 
_I _9_1 

h 
1 1 

l - 1 
20 1 
-1 

1 1 1 1 
- 1 _-_1 __ I ---=-1 
3 1 3 1 - 1 5 1 

8 1 5 1 4 1 12 

19 1 10 1 26 1 23 

l I l 1 - 1 - 1 

1 

2 l 
44 l 
- 1 

1 

9 1 
11 l 
- 1 

1 
33 l 
8 1 
- 1 

1 

48 l 
14 1 
- 1 

t 1 

- L _1J 
_11_5_1 

l0L__1:j 

10 L _7J 
- 1 l 1 

1 

15 1 
6 l 
- l 

1 

3 1 
4 l 
- 1 

1 

- l 

10 l 
11 l 
- 1 

1 
5 l 
3j 
- 1 

j1-6_tll_l2.064 1 24 1 3 l 3 1 6 l 4 1 - 1 
L_-1 - 12.133 13.609 13·417 13·345 14.040 12.429 1 

_I _-1 - 1 - 1 6781 849 1 890 11.162 11.115 1 

655 1 68 11.016 1 485 1 251 1 120 1 115 1 132 1 

- 1 - 1 - 1 7 1 3 1 7 1 9 1 4 1 

1 ' 11 14 1 11 I 7 1 3 1 2 1 2 I l 1 

- 1 - L_-J 41 l 25 1 49 1 48 l 24 1 
65 1 53 1 39 21 1 11 1 6 1 2 1 3 1 
45 l 59 l 50 j 50 l 44 l 73 j 35 l 58 l 

1 1 1 1 1 1 1 

3 1 10 1 7 1 18 1 5 1 30~ 

11 1 ~o L~ __1_7_! 6 1 8 1 4 l 7 l 
1 1 1 

12 25~ 80 1 237 

l j 3 1 12~ 10 L___29J 
1 1 1 

571 1 101 1 106 1 13_4_ l 31 16 L_3__1 _1_1 
638 11 _.o_20 1.1-2~ 647 1 650 11.373 11.100 11.135 1 

29 75 1 71 I 59 I 47 I 10 I 
1 1 1 1 1 

22 130·1 133 1 157 1 126 1 93 1 

28 40 39 11 18 

1 
p.479 1.590 ~l.747 11.154 11.495 ll.540 11.423 1 

1 440 585 L 603 1 511 1 502 1 532 1 540 1 464 1 

1 140 145 L 131 1 65 1 55 1 21 1 29 1 39 1 

1 16 11 1 11 1 14 1 9 1 4 1 5 1 5 1 

14 1 14 1 22 1 B 1 14 1 10 1 6 1 

114 192 1 307 1 326 1 336 1 210 l _1_19 J 
65 L~ m 224 1 223 1 170 _I _B_7J 

1- Verletzung der Buchführungspflicht~§- 283b StG \ 

,- Diebstahl (1§ 242-244 StGB) 

- L~ 402 

117 1 137 63 

435 1 

65 1 
312 1 296 1 184 

74 1 45 1 23 

1- Gewerbeordnu_ng 1 31 1 191 __ 1_1 1 __ 17 _I 9 1 
1- Hehlerei (§ 259 f. StGB) 1 74 f 53 1 51 1 83 1 ::_! 

17 1 1- Konkursordnung 1 239 L317J-2°.:J~ 
1- Nichtbeantragung des Konkurs- oder Vergleichs- 1 1 1 
1 verfahrens in bestimmten Fällen: 1 1 1 
j \ 130 b HGB, § 177 a HGB I j j 
j · Marktorganisationsgesetz 

j· Reichsversicherungsordnung (§§ 529, 1428 RVO) 

1- Unterschlagung (§ 246 StGB) 

j · Urheberrechtsgesetz 

4 1 5 1 

- 1 412 1 
269 1 310 l 

5 1 15 1 

1 
2 1 

l 
11 

131 l 
301 l 

9 1 

1 1 
41 I 80 1 

1 1 

15 L_1_5J 
861 11~02.°J 

320 1 3Cl j 
15 I _ l~ 

16 1 

11 1 
1 

99 1 

l 
14 l 

ss1 l 
2s3 l 

20 1 
j- Urkundendelikte 313 l 2B_7j 3~ 1 _3_3~ 27~ 

darunter: § 267 StGB 281 1 262 1 215 l 302 1 254 l 278 1 
§ 271 StGB 9 l 9 1 9 1 9 l 5 1 g l 
§ 272 StGB 6 l 3 l 6 l 6 1 4 l 3 l 
§ 281 StGB 3 l - l l l l 1 

1- Verglekhsordnung 

23 l 
2~ 12 

2 l 
1 

96 I 76 

l 
9 1 

m l 501 

220 l 
33 l 2s 

326 l 256 

rn l 230 

4 1 
l 1 
l l 



4.2.5.2 Tatbestände in bezug auf ihre Nennungshäufigkeit 

Bei den in Tabelle 52 aufgeführten Nennungshäufigkeiten fällt auf, 
daß zum einen die Massendelikte (Massendelikte wie z.B. Betrug 
und Steuerhinterziehung) der Wirtschaftskriminalität, aber auch die 
Delikte mit verschiedenen Begehungsmöglichkeiten (wie z.B. die 
Bankrotthandlungen und die Verstöße nach dem GmbH-Gesetz) die 
häufigsten Nennungen aufweisen. Besonders wurden in der Tabelle 
die Verstöße gegen Steuergesetze ausgewiesen, die von 1681 Nennun-
gen im Jahre 1974 auf 4040 Nennungen im Jahre 1980 anstiegen. 
Unter diesen Nennungen verbergen sich die verschiedenen Steuerge-
setze (Lohnsteuer-, Einkommensteuer-, Biersteuergesetz usw.), wobei 
gerade hier deutlich wird, welche verschiedenen Rechtsnormen wäh-
rend der Ermittlungen bei Wirtschaftsstraftaten eine Rolle spielen. 

Wenn man noch genauer auf die verschiedenen Begehungsmöglichkei-
ten eingeht, so wird auch speziell bei den Bankrotthandlungen 
ersichtlich, wie komplex die Ermittlungen sind. So kommen auf 
jedes Bankrottverfahren im Jahre 1980 2, 3 verschiedene überprüfte 
Tathandlungen. Bei den Verstößen nach dem UWG lagen 1,1 ve1schie-
dene überprüfte Tathandlungen vor, wohingegen bei der Untreue 
nur eine Tathandlung Gegenstand der Ermittlungen war. 

4.3 Die Geschädigten 

Wie die hohe Zahl der Einzelfälle ein typisches Verfahrensmerkmal 
im Bereich der Wirtschaftskriminalität ist, so wird auch die hohe 
Zahl der durch Wirtschaftskriminalität Geschädigten pro Verfahren 
als ein Merkmal dieser Kriminalitätsart angesehen. Wie bei den 
Einzelfallzahlen läßt sich auch diese Hypothese anhand der Ergeb-
nisse aus der BWE bestätigen. 

Bei dieser Variablen kommt es jedoch zu größeren Schwankungen 
als bei der Zahl der Einzelfälle. So betrug die durchschnittliche 
Zahl der Geschädigten pro Verfahren im Jahre 1974 60, im Jahre 
1975 aber nur 29. Im Verlauf des nächsten Jahres, 1976, stieg sie 
wieder auf 51,1 und in den folgenden Jahren fiel sie auf 27,6, 29 
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Tabelle 53: Die Zahl der Geschädigten 

1 Zahl der Emri t t 1 ungs- 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1 
1 verfahren mit : abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

1 
11 Geschädigten 1. 217 42,1 1. 227 39,7 1.647 45,2 1. 981 53,2 2.081 58,4 1. 717 55,6 1.930 59,8 159 5,1 

1 
12-10 Geschädigten 633 21,9 713 23,1 752 20,6 781 21 ,0 890 25,0 867 28,1 870 27,0 218 7,0 

1 
111-50 Geschädigten 343 11,9 398 12,9 450 12,3 431 11',6 355 10,0 300 9,7 276 8,6 141 4,5 

1 
151-100 Geschädigten 95 3,3 114 3,7 100 2,7 102 2,7 94 2,6 71 2,3 60 1,9 42 1,4 

1 
1101-200 Geschädigten 53 1,8 52 1,7 64 1,8 55 1,5 48 1,3 38 1,2 39 1,2 18 0,6 

1 
1201-1.000 Geschädigten 34 1, 2 42 1,4 41 1, 1 47 1,3 51 1,4 40 1,3 27 0,8 21 0,7 

1 
/über 1.000 Geschädigten 16 0,6 11 0,4 11 0,3 13 0,3 10 0,3 6 0,2 7 0,2 12 0,4 1 
!keiner Angabe hierzu 497 17,2 532 17,2 582 16,0 315 8,5 33 0,9 48 1,6 17 0,5 -

1 
IZahl der Verfahren 2.888 100 3.089 100 3.647 100 3. 725 100 3.562 100 3.087 100 3.226 100 3.102*) 1 insgesamt (N = 100%) 

IZahl der Geschädigten 173.321 89.558 1186.202 102.934 1103.242 66.145 1156.004 1153.159 
1 insgesamt 1 1 1 1 
IAri thmetisches Mit tel 60,0 29,0 1 51, 1 27,6 29,0 21,4 48,4 49,4 1 bezogen auf N 1 
*) 1981 nur insgesamt 611 Nennungen, da nur geschädigte Einzelpersonen erfaßt wurden, daher auch N -1- 100%. 



bzw. 21,4 Geschädigte, während sie 1980 und 1981 wieder auf 48,8 
bzw. 49,4 Geschädigte anstieg 22 • 

Wenn man unter diesem Gesichtspunkt noch die klassifizierten 
Zahlen heranzieht, so stellt man fest, daß der Anteil der Verfahren 
mit 1 Geschädigten von 42, 1% im Jahre 1974 auf 59, 8% 1980 an den 
Verfahren gestiegen ist23 • Weiterhin reduzierte sich die Zahl der 
Verfahren, bei denen zu der Zahl der Geschädigten keine Angaben 
gemacht werden konnten, auf ein Minimum, nämlich von 17,2% im 
Jahre 1974 auf 0,5% im letzten Erhebungsjahr. 

Ferner fällt auf, daß die Entwicklung der durchschnittlichen Ge-
schädigtenzahl pro Verfahren nicht beeinflußt wird von sogenannten 
"Großverfahren 11 , da diese mit über 1. 000 Geschädigten immer kon-
stant bei ca. 0, 3% lagen, während die Zahl der Verfahren mit 201 
bis 1.000 Geschädigten bei ca. 1,2% angesiedelt ist. Zugenommen 
dagegen haben die Verfahren mit 2 bis 10 Geschädigten und zwar 
von 21, 9% auf 27%. Die Verfahren, bei denen zwischen 11 und 200 
Geschädigte angegeben waren, haben andererseits abgenommen. 

Die Gesamtzahl der Geschädigten war jedes Jahr sehr starken 
Schwankungen unterworfen. So wurden im Jahre 1974 noch 173.321 
Geschädigte gezählt und 1976 ein Höhepunkt mit 186. 202 Geschädig-
ten erreicht. 1977 und 1978 lag die Zahl bei knapp über 100. 000 
Geschädigten und fiel im Jahre 1979 auf riur noch 66.145 zurück, 

stieg 1980 aber wieder auf 156. 004 Geschädigte an. Trotz der 
Schwankungen, deren Ursachen im Rahmen der BWE nicht weiter 
untersucht werden können, muß beachtet werden, daß 38 Geschädig-
te pro Verfahren noch immer eine sehr hohe Zahl darstellen, die 
die herausragende Bedeutung der Wirtschaftskriminalität im gesell-
schaftlichen Zusammenleben widerspiegelt. 

4.3.1 Art der Geschädigten 

Seit 1977 wird in der BWE als weitere Information zu den Geschä-
digten auch ihre Art erfaßt. Somit konnte in diesem Bereich eine 
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Tabelle 54: Die Art der Geschädi~ten 

1 . * 1977 
1
Art der Geschädigten· 

1 Individualopfer: 
210 1 - Arbeitgeber 4, 2 

- Fremdes Unternehmen 1.250125,2 
- Einzelperson 1.176 1 23,7 

K o 11 ek t 1 v op f er : ( 
- Staat 1.484 1 30,0 
- Soziale Einrichtungen! 524 ( 10,6 
-Sonstiges 1 30816,2 

Zahl der Nennungen 1 1 100 insgesamt I 4. 952 I 
wurcfevon79-14=1976 nicht erhol:ien 

1978 1979 1980 

19 61 
1 

1 171 1 3,9 
1 

4, 1 176 1 4,2 1 
1.217 I 25,3 1.1341 27,1 IL073t24,4 1 
1.238125,7 9581 22,9 1 871 119,8 1 

1 1 
11.656 , 37 ,6 1.407 ( 29,2 1.258(30,0 

552111,5 438 1 10,5 401 9,1 
1 2 04 ( 4,2 2 24 f 5, 3 230 1 5,2 

14. 8141 100 1 I 4. 188 I 100 4. 402 i 100 

** darin enthalten: Unternehmen, an dem ein Täter beteiligt ist oder das er mitleitet 
***) Rest dme Angabe 

** 1981 

159 1 3,8 
1 
1 

981 12 3, 4 1 
688 116, 4 1 

1 1 
1. 65 5 139, 4 1 

356 1 8 '5 1 
143 1 3, 4 1 

4.200*.i100 
1 1 



Tabelle 55: Die Art der Geschädigten (Struktur der Mehrfachnennungen) 

!Zahl der Verfahren 1 1977* 1 1978 1979 1 1980 ' 1981 
mit abs. l % 1 abs. 1 % abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

11 Angabe 12.485 166,6 12.420 J 67,9 12.077167,3 12.236 J 69,312.293 J 73,9 

12 Angaben 1 716 J19,2 1 722 J 20,3 1 661121,4 1 661J20,51 5.0 1 1 1 6 '2 

13 Angaben 1 2 5 0 1 6. 7 1 2 2 1 1 6' 2 1 18 8 1 6. 1 1 18 7 1 5. 8 1 175 1 5, 6 

14 Angaben 
1 6 2 1 1 • 7 1 5 8 1 1 • 6 1 5 0 1 1 • 6 r 5 7 1 1. 8 1 7 2 1 2,3 

15 Angaben 1 8 1 0. 2 1 11 1 0. 3 1 5 1 0. 2 1 11 1 0. 3 1 16 1 0, 5 

16 Angaben 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 0, 1 

lkeiner Angabe 
1 2 0 7 1 5. 6 1 130 1 3. 6 1 106 1 3. 4 1 7 4 1 2. 3 1 43 1 1, 4 

!Zahl der Verfahren 1 3 727 i 
1 ins e samt 1 · 1 100 13.5621 100 13.0871 100 13.2261 100 13.102 1 100 

* wurde von 1974 bis 1976 nicht erhoben 

... 



bessere Grundlage für die Beurteilung der Bedeutung der Wirt-
schaftskriminalität hinsichtlich der Betroffenen geschaffen werden. 
Die Geschädigtenkategorien wurden dabei in den Bereich "Indivi-
dualopfer" und "Kollektivopfer" zusammengefaßt. Mehrfachnennungen 
wurden zugelassen, da nicht anzunehmen war, daß immer nur ganz 
bestimmte Opfer, quasi als Hauptopfer, in einem Verfahren auftre-
ten würden. Der Bereich des "Individualopfers" wurde weiter unter-
teilt in die Bereiche "Arbeitgeber", worunter hauptsächlich Untreue-
handlungen fallen, "fremdes Unternehmen" und "Einzelperson 11 • Zu 
letzteren zählen vor allem private Geschädigte und Arbeitnehmer. 

Der Bereich des "Kollektivopfers" wurde ebenfalls in drei Gruppen 
unterteilt, nämlich "Staat", "soziale Einrichtungen" und "sonstige 
Angaben". In die erste Rubrik fallen vor allem Subventions-, 
Steuer- und Zolldelikte, während "soziale Einrichtung" hauptsäch-
lich die gesetzlichen Krankenversicherungen und ähnliche Institutio-
nen einschließt. Unter "sonstige Angaben" sind die Geschädigten 
aufgeführt, die sich nicht den beiden anderen Kategorien zuordnen 
lassen (z.B. andere Körperschaften des öffentlichen Rechts etc.). 

Aus den ermittelten Zahlen ergibt sich, daß ein Drittel aller 
Nennungen auf den Staat und je ein Viertel aller Nennungen 
jeweils auf fremde Unternehmen und Einzelpersonen entfallen. Der 
Bereich der "sozialen Einrichtungen" trat bisher mit ca. 10% aller 
Nennungen pro Jahr in der Erfassung auf. Daraus kann geschlossen 
werden, daß der Steuerzahler in großem Umfang durch Wirtschafts-
kriminalität geschädigt wird und iremde Unternehmen und Einzelper-
sonen auf den nächsten Plätzen folgen. Hier muß natürlich auch 
beachtet werden, daß auch durch diese Geschädigten der Allgemein-
heit Schaden zugefügt wird, sei es, daß geschädigte Unternehmen 
durch solche Handlungen in Konkurs fallen oder, daß der eingetre-
tene Schaden durch Preiserhöhungen abgewälzt wird. So geben auch 
diese Zahlen weitere Aufschlüsse über die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Wirtschaftskriminalität. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 4 

1 l Dies bedeutet, daß mit einem bestimmten Personalstand nur 
eine begrenzte Anzahl von Verfahren pro Jahr erledigt werden 
können (vgl. dazu auch den Diskussionsbeitrag von Römer, in: 
Verhandlungen (1972), M 43 f. 

2) Nicht berücks_ichtigt sind dabei in jedem Jahr einige wenige 
Verfahren, bei denen zur Zahl der Beschuldigten keine Angaben 
gemacht wurden. 

3) Dieses Ergebnis beruht hauptsächlich auf einem Verfahren das 
sich gegen 500 Beschuldigte richtete. ' 

4 l Dies wird seit 1981 nicht mehr erfaßt. 
5) Ab 1981 liegen dazu keine Angaben mehr vor. 
6) Auch diese Angabe wurde ab dem Erhebungsjahr 1981 nicht 

mehr erfaßt. 
7) Vgl. Kaiser (1982), S. 48. 
8) Vgl. Clinard/Yeager (1980). 
9 l Vgl. ausführlich die Begründungen zur Einführung des Gewerbe-

zentralregisters, in: Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, 
Drucksache 7/626. 

10) Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/626, S. 13. 
11) Deutscher Bundestag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7/626, s. 13. 
12 l Dies zeigt im Vergleich mit der allgemeinen Kriminalität auch 

die Komplexität der Wirtschaftsstrafverfahren auf (vgl. dazu 
auch Bundesministerium der Justiz ( 1984). 

13) Ab dem Jahre 1981 sollen auch die Teilakte einer Tathandlung 
gezählt werden. 

14) Vgl. dazu die Ausführungen im 7. Kapitel. 
15 l Auf diese Einteilung beziehen sich auch alle weiteren Ausfüh-

16) 

17) 
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rungen. 
Vgl. dazu zuletzt: Die kriminalität der mächtigen (1984), S. 24 
f. 
Bisher fehlen Angaben zum Scha!ieusumfang durch die polizei-
lich bekanntgewordenen Delikte. Um das Verhältnis zwischen 
den Schadenssummen durch Wirtschaftsdelikte und "normale" 
Delikte feststellen zu können, kann man jedoch die in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (Tabelle 7) jeweils ausgewiese-
nen Schadensklassen für alle Delikte mit einem Vermögensscha-
den her anziehen. Dies ist selbstverständlich lediglich ein Hilf s-
'mittel, da man nur die Fallzahlen mit den Mittelwerten der 
jeweiligen Schadensklassen bzw. bei der letzten Schadensklasse 
einem aus der Wirtschaftskriminalität bekannten durchschnitt-
lichen Höchstschaden multiplizieren kann. Die so gewonnenen 
Ergebnisse stellen zwar nicht reale Schadenssummen dar, sie 
bieten jedoch sehr wohl eine Vergleichsmöglichkeit, da die 
Multiplikation mit den Mittelwerten statistisch sehr genaue 
Werte liefert. Dies zeigen auch die gewonnenen Ergebnisse: 

1975: 
1976: 
1977: 
1978: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 

2.723.769.787 DM 
2.834.120.625 DM 
3.107 .358.587 DM 
3. 323. 914. 225 DM 
3.593.026.225 DM 
4. 059. 978. 445 DM 
5.275.678.975 DM 
5. 796.384.062 DM. 



18) 

19) 
20) 
21) 

22) 

23) 

Wenn man diese Zahlen nun mit den Schadenssummen der 
Wirtschaftskriminalität vergleicht, muß man berücksichtigen, 
daß in den o.a. Summen noch die Schadensbeträge durch die 
Wirtschaftskriminalität enthalten sind und ebenfalls reine Ver-
mögensgefährdungen, die in der BWE nicht erfaßt wurden. 
Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte und bei einem Ver-
gleich mit den Schadenssummen der BWE kann man feststellen, 
daß die Schäden durch Wirtschaftskriminalität diejenigen der 
"normalen" Vermögensdelikte tatsächlich bei weitem übersteigen. 
Da die einzelnen Verfahren zumeist nicht nur wegen eines 
Verstoßes gegen eine rechtliche Norm eingeleitet werden, wird 
in der Tabelle ein Verfahren bei jedem relevanten Ermittlungs-
tatbestand gezählt. Aus diesem Grunde ergeben die Prozentwerte 
nicht 100% bezogen auf die Gesamtverfahrenszahl. Die Werte 
geben jedoch an, welchen Prozentanteil die jeweiligen Tatbestän-
de an den Verfahren hatten. 
Vgl. Liebl ( 1984a). 
Vgl. die Ausführungen im 2. Kapitel. 
Was jedoch keine Aussage z.B. zu den Schäden durch solche 
Handlungen zuläßt. 
Ab dem Erhebungsjahr 1981 werden nur noch die geschädigten 
Einzelpersonen erfaßt. 
Da im Jahre 1981 eine Einschränkung hinsichtlich der Erfassung 
der Geschädigtenzahlen erfolgte, wurde dieses Jahr hier nicht 
berücksichtigt. 
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5 WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT UND IHRE STAATSANWALTSCHAFT-
LICHE KONTROLLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IN 
DEN JAHREN 1974 - 1981 

5.1 Die Ermittlungsdauer 

Die Dauer von Wirtschaftsstrafverfahren nimmt bei der Beurteilung 
der Diskussion um eine effektive Bekämpfung der Wirtschaftskrimina-
lität eine entscheidende Stellung ein. Immer wieder wird in der 
Literatur die lange Ermittlungsdauer bei Wirtschaftsstrafverfahren 
kritisiert1• So wurde auf der Konferenz der Justizminister und 
Justizsenatoren im Jahre 1977 ausgeführt: "Die Justizminister und 
-senatoren sehen es als eine bedeutende rechtspolitische Aufgabe 
an, die Strafrechtspflege zu beschleunigen. Die Justizmin'ister und 
-senatoren begrüßen es, daß gesetzgeberische Maßnahmen mit dem 
Ziel der Verfahrensbeschleunigung von Bun_desregierung, Bundestag 
und Bundesrat vorbereitet oder bereits initiiert worden sind. Die 
Justizminister und -senatoren verkennen nicht, daß es eine stän-
dige Aufgabe der Richter, Staatsanwälte und Justizverwaltungen 
jeweils in ihrem Bereich ist, eine Beschleunigung der Verfahren 
auch dadurch herbeizuführen, daß a!le Möglichkeiten der Prozeßöko-
nomie, der Rationalisierung und einer Verbesserung der Organisa-
tion ausgeschöpft werden. Sie halten es für erforderlich, daß in 
ständigem Gedankenaustausch insbesondere mit Richtern, Staatsan-
wälten und Rechtsanwälten alle Vorschläge geprüft werden, die zur 
weiteren Verfahrensvereinfachung beitragen können 112 • 

Als Gründe für die lange Verfahrensdauer bei Wirtschaftsstraftaten 
werden in der Literatur die komplexen Tatbestände im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität, die mangelhafte Ausstattung der Justiz, ein 
Defizit der Kenntnisse der Ermittlungsorgane . über wirtschaftliche 
Prozesse und Zusammenhänge, das Fehlen technischer Möglichkeiten 
und eines rationalisierten Bürobetriebes, die Überlastung der einzel-
nen Spruchkörper und das Problem eines internationalen Wirtschafts-
systems bei nur "regionaler" Verfolgungsmöglichkeit angeführt3 
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Für die Strafverfolgungsorgane, die Betroffenen und die Allgemein-
heit ist es ebenfalls von großem Interesse, in welchem Zeitraum 
Verfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität von den Staatsan-: 
w altschaften erledigt werden. Dies ist vor allem zum einen in der 
Überlegung begründet, daß bei einer erst nach Jahren sanktionier-
ten Tathandlung die Gefahr besteht, einen "re;,ozialisierten" Täter 
aus den bereits erarbeiteten neuen sozialen Bezügen herauszubre-
chen (wenn z.B. eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung ausgesprochen 
wird); zum anderen besteht die Gefahr, daß der ~äter die lange 
Ermittlungsdauer nützt, um weitere Straftaten zu begehen, daß er 
sich dem Zugriff der Strafverfolgungsorgane entzieht oder auch 
eine Strafverfolgung unmöglich wird, da die Beschuldigten in der 
Zwischenzeit verstorben oder verhandl ungsunf ähig geworden sind 4• 

Es wird in dieser Arbeit nicht verkannt, daß die erhobenen Zahlen 
eine Kritik an der Arbeit der Staatsanwaltschaft darstellen können, 
wobei jedoch Klarheit über die Komplexität von Wirtschaftsstrafver-
fahren allgemein sowie die Belastung der bearbeitenden Dezernenten 
in diesem Bereich besteht. Die Zahlen sollen vielmehr zu Überlegun-

gen Anlaß geben, ob nicht eine Senkung der Ermittlungsdauer im 
gesellschaftlichen Interesse liegt und ob nicht auf Grundlage der 
Ergebnisse Verbesserungen, - seien sie personeller und/oder organi-
satorischer Art - , vorgenommen werden sollen oder müssen. 

5.1.1 Die Dauer der Ermittlungsverfahren 

Wie nun die Zahlen der BWE zeigen, werden rund ein Viertel aller 
Verfahren innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten erledigt (vgl. 
Tabelle 56 l. Diese überaus rasche Erledigung der Verfahren durch 

die Staatsanwaltschaften wäre an sich ein Indiz für eine effektive 
Ermittlungstätigkeit. Dies wird jedoch dadurch relativiert, daß 
diese Verfahren meist solche sind, die von den Finanz- oder 
Zollbehörden zur Anklageerhebung abgegeben werden und sich dabei 
die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft zumeist auf die Prüfung des 
Schlußberichts und die Fertigung der Anklageschrift beschränkt. 

Weiterhin befinden sich in dieser Gruppe auch diejenigen Verfah-
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Tabelle 56: Die Dauer der Emu t tlungsverfahren 

loauer der Ennittlungs- 1974 1975 1976 1977 1978 1 1979 

\verfahren: \ abs. % \ abs. % abs. % abs. % \ abs. % \ abs. % 

\bis zu 3 Mon. einschl. \ 806 27,9 1 722 23,4 \ 1.038 28 '5 11.068 28,7 1 967 27,1 1 804 26,0 

\über 3 bis 6 Monate 1 
466 16,1 1 477 15,4 1 508 13,9 1 518 13,9 1 519 14,6 1 486 15,7 

\über 6 Mon. bis 1 Jahr \ 522 18,1 1 651 21,1 1 615 16,9 1 694 18,6 1 685 19,2 1 591 19,1 

\über 1 bis 2 Jahre 1 530 18,4 1 600 19,4 1 739 20,3 1 675 18,1 1 649 18,2 1 527 17, 1 

\über 2 bis 3 Jahre 1 
258 8,9 1 308 10,0 1 359 9,8 1 336 9,0 1 296 8,3 1 279 9,0 

\mehr als 3 Jahre 1 265 9,2 1 315 10,2 1 358 9,8 1 417 11, 2 1 389 10,9 1 345 11, 2 

\keine Angabe hierzu 
1 

41 1, 4 1 16 0,5 1 30 0,8 1 19 0,5 1 57 1, 6 1 55 1, 8 

\Zahl sämtl. Enni t t- 1 1 1 1 1 1 100 \ lungsverf. (N = 100%) 12.888 100 13.089 100 13.647 100 13. 727 100 13.562 100 13.087 

1980 1981 
abs. % \ abs. 

899 27,9 1 881 

544 16,9 1 444 

604 18,7 1 537 

567 17,6 1 500 

226 7,0 1 279 

360 11,2 1 252 

26 0,8 1 209 

3.226 1 100 13.102 

% 

28,4 

14,3 

17,3 

16,1 

9,0 

8,1 

6,7 

100 

N 
r--..... 
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ren, in denen Bankrottdelikte überprüft werden, wobei sich jedoch 
schon nach Durchsicht der Konkursakten der Amtsgerichte oft keine 
Anhaltspunkte mehr für das Vorliegen strafbarer Handlungen erge-
ben5. 

Darüber hinaus zeigt sich, daß ein Sechstel aller Verfahren in 

einem Zeitraum bis zu einem halben Jahr erledigt wird. Die 

Ermittlungsdauer der meisten Verfahren (ca. 40%) liegt jedoch 

zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren. Gleichzeitig fällt 

aber auf, daß immer noch ein Zehntel aller Verfahren eine 

Erledigungsdauer von mehr als drei Jahren hat6 • 

Die durchschnittliche staatsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer im 
Jahre 1974 betrug 439 Tage (ca. 15 Monate) und im Jahre 1981 417 
Tage (vgl. Tabelle 57). Die durchschnittliche Erledigungsdauer hat 
sich demnach nicht wesentlich geändert. Auch in den dazwischenlie-
genden Jahren 1975 bis 1980 gab es keine größeren Veränderungen, 
und der Zeitraum lag bei 444 Tagen (1975 l, 432 Tagen ( 1976), 429 
Tagen (1977), 429 Tagen (1978), 441 Tagen (1979) und 420 Tagen 
(1980). 

Für eine konkrete Aussage über die Länge des Ermittlungsverfahren 
ist jedoch nicht nur die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer 
von Belang, sondern auch die der Vorbehörden, also der Steuer-
und Zollfahndungen sowie der Polizeibehörden. Dies trifft insbeson-

dere auf jene Fälle zu, bei denen die Anzeige nicht direkt bei der 
Staatsanwaltschaft gemacht wurde, sondern z.B. bei einer Poli-
zeidienststelle, und diese zunächst selbständig Vorermittlungen 
führte, ehe sie das Verfahren der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis 
brachte. Bei der Betrachtung dieser durchschnittlichen Gesamtverfah-
rensdauer zeigt sich, daß die Gesamtermittlungsdauer um ein hal-
bes Jahr höher liegt als die staatsanwaltschaftli~he. So betrug die 
durchschnittliche Verfahrensdauer · im Jahre 1977 602 Tage, 1978 605 

Tage, 1979 602 Tage, 1980 606 Tage und 1981 541 Tage7 

Es erweist sich, daß die Ermittlungsdauer unter Einbeziehung der 
"Vorermittlungsorgane" in den letzten fünf Jahren auch konstant 
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Tabelle 57: Durchschnittliche Dauer der Ermittlungsverfahren 

IArt der Dauer Jahr 

!Dauer insgesamt: 
1 - Staatsanwaltschaftliche Er-
l mittlungsdauer 
j - Gesamtermittlungsdauer* 

!Dauer bei Totaleinstellung: 
1 - Staatsanwaltschaftliche Er-
l mittlungsdauer 
j - Gesamtermittlungsdauer* 

!Dauer bei Anklage: 
1 .- Staatsanwaltschaftliche Er-
l mittlungsdauer 
j - Gessamtermittlungsdauer* 

*) erst ab 1977 erfaßt 

1975 1 1976 

1 1 
1 1 1~43,73 1432, 11 

1 1 
1 1 1408,98 1417,44 

1 
1 I 474 ,31 I 443 ,04 

1977 1978 1979 1980 1981 

1 
1 1 1 1 1 
1
429,43 1428,54 L441_,_05 

1
419,63 1411,20 

1601,54 1604,52 1601,52 1605,60 1540,64 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1408,78 1400,16 l43~~~J404,02 1452,75 I 

1474,19 1493,81 15o9_.42J504,47 \512,22 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1442,21 1445,55 1444,33 1429,00 1401,58 

1671, 14 1666,84 1655,69 1662, 19 1553,22 1 

Durchschnitt 
in Tagen 

430,24 

590,76 

418,28 

498,82 

440,00 

641,82 

Durchschnitt 
in Monaten 

14,3 

19,7 

13,9 

16,6 

14,7 

21,4 



geblieben ist, mit Ausnahme des Jahres 1981, in dem die Dauer 
zurückging, wobei jedoch zu beachten ist, daß die Verfahrens-
bearbeitung im gesamten durchschnittlich 1 1/2 Jahre betrug. 

5 .1. 2 Bivariate Zusammenhänge zwischen Verfahrensdaten und der 
Dauer des Ermittlungsverfahrens 

Wie oben bereits ausgeführt, wird dem Faktor Dauer eines Ermitt-
lungsverfahrens im Rahmen der Wirtschaftskriminalität besondere 

Beachtung geschenkt. Aus diesem Grund sollen neben den rein 
deskriptiven Ausführungen (vgl. Abschnitt 5.1.1) auch bivariate 
zusammenhänge zwischen Verfahrensdaten und der Dauer des Ermitt-
lungsverfahrens und daran anschließend ebenso multivariate Zusam-
menhänge aufgezeigt werden. Innerhalb dieses Abschnitts wird zum 
einen auf organisatorische Variablen (z.B. Art der Staatsanwalt-
schaft) zurückgegriffen, wie auch die speziellen Verfahrensvaria-
blen (z.B. Zahl der Einzelfälle, Zahl der Beschuldigten usw.) 
berücksichtigt. Bei der Variablen "Art der Staatsanwaltschaft" ist 
hierbei von einer Dreiteilung auszugehen, nämlich Allgemeiner 
Staatsanwaltschaft, Schwerpunktstaatsanwaltschaft und Einziger 
Staatsanwaltschaft (d.h. der einzigen Staatsanwaltschaft eines Bun-
deslandes, die - wie bereits erwähnt - auch eine Schwerpunlüstaats-
anwaltschaft zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität ist) 8 • 

5.1.2.1 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Art der Staatsanwalt-
schaft 

Der Durchschnittsprozentsatz, der in der jeweiligen Kategorie der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsdauer auf die Jahre 1977 bis 
1981 entfiel, kann aus Tabelle 58 entnommen werden. Wie die 
Tabelle zeigt, wurde die Mehrzahl der Verfahren (zwischen 40% und 

50%) in einem Zeitraum von 4 bis 21 Monaten erledigt. Dabei ist 
bei allen drei Staatsanwaltschaftsarten die Zellenbelegung der 
einzelnen Klassen (vgl. Tabelle 58) bei durchschnittlich 11%. 
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Schaubild 18: 
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Tabelle 58: Die Dauer des Ermittlungsverfahren in Ab-
hängigkeit von der Art der Staatsanwalt 
schaft (Durchschnittswert 1977 - 1981) 

1 

1 

IAllgem. !Schwerpunkt- IEinzige 
IStaatsan- lstaatsan- IStA im 

IDauer 1waltschaftlwaltschaft llande 

sofort 3,6 1,3 1,3 

bis 15 Tage 16,0 7,6 7,6 

116 Tage bis 2 Mon. 9,8 11,3 13, l 

2 bis 4 Monate*I 9, l 10,3 15,3 

4 bis 6 Monate 10,6 10, l 15,2 

6 bis 9 Monate 11,3 10,9 12,6 

9 bis 14 Monate 12,6 12,3 11, l 

14 bis 21 Monate 10,5 11,5 7,7 

21 bis 35 Monate 8,7 11,4 6,8 

/mehr als 35 Monate e,o 13,4 9,5 

*) genau 2 Monate und l Tag bis 4 Monate etc. 
(Signifikant auf 0,1%-Niveau) 

Tabelle 59: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in 
Abhängigkeit von der Größe der Staats-
anwaltschaft (Durchscrnittswert 1977 - 1981) 

l

l~e der StA 
1

, kl i 
Dauer ------ e n 

sofort 1,3 

bis 15 Tage 5,5 

/16 Tage bis 2 Mon. 10, l 

2 bis 4 Monate 9,5 

4 bis 6 Monate 11,9 

6 bis 9 Monate 13,0 

9 bis 14 Monate 15,8 

14 bis 21 Monate 13,8 

21 bis 35 Monate 11,0 

/mehr als 35 Monate 8,2 

3,5 l, 7 
I
I sehr 
groß 

l, l 

12,7 9,6 7,7 

16,6 10,9 8,5 

11, l 10,0 12,3 

11,5 9,7 12,8 

9,8 11, l 12, l 

10,7 12,4 12,0 

7,6 11,6 10,4 

8,3 11,0 ·1 9,5 

8,4 12, l 1 13,9 
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Auffällig ist, daß bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften knapp 
40% der Ermittlungsverfahren nur eine Ermittlungsdauer von bis zu 
vier Monaten benötigen, wohingegen dies für Verfahren bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften nur auf 30% der Fälle zutrifft. 
Gleichfalls nimmt die Zahl der Verfahren bei den Allgemeinen 
Staatsanwaltschaften mit einer Ermittlungsdauer von mehr als 21 
Monaten ab, während sie bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
zunimmt und der größte Prozentsatz der erledigten Verfahren eine 
Dauer von mehr als 35 Monaten aufweist. Bei den Einzigen Staatsan-
waltschaften ergibt sich für die Ermittlungsdauer von bis zu 4 

Monaten ein ähnliches Bild wie bei den Allgemeinen Staatsanwalt-
schaften, d. h. ca. 40% aller Verfahren werden in 4 Monaten 
erledigt. Ebenso nimmt die Zahl der Ermittlungsverfahren mit einer 
Ermittlungsdauer von mehr als 21 Monaten nur leicht zu, wobei 
nicht übersehen werden darf, daß der Gesamtanteil der Verfahren 
mit einer Ermittlungsdauer von über 21 Monaten sogar unter der 
der Allgemeinen Staatsanwaltschaften liegt. 

Sicherlich dürfte dieses Ergebnis zum großen Teil auf die größere 
Komplexität der Ermittlungsverfahren bei den SchwerpunktstPatsan-
waltschaften zurückzuführen sein. 

5.1.2.2 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Größe der Staatsan-
waltschaft 

Setzt man die 11 Größe der Staatsanwaltschaft", einer Variablen für 
den organisatorischen Aufbau und den Geschäftsanfall, in Bezug 
zur Dauer des Ermittlungsverfahrens, so zeigt ein Vergleich der 
einzelnen Jahreswerte, daß es in dem untersuchten Zeitraum zu 
keiner Veränderung gekommen ist. Insbesondere hat bei den kleinen 
Staatsanwaltschaften der Anteil der Ermittlungsverfahren, die nur 
wenige Monate dauern, ebensowenig zugenommen wie der Anteil der 

Verfahren mit einer langen Ermittlungsdauer abnahm, d.h. eine 
zeitliche Verkürzung der Verfahrensdauer ist nicht eingetreten. 
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Vergleicht man den Verfahrensanteil in den einzelnen Klassen bei 

den Staatsanwaltschaftsarten, ·so ergeben sich keine signifikanten 

Unterschiede mit der Ausnahme, daß bei den kleinen und mittleren 

Staatsanwaltschaften der Anteil der Verfahren mit einer Ermittlungs

dauer von mehr als 35 Monaten bei 8, 2% bzw. 8, 4% liegt, wohinge

gen dieser Anteil bei den großen und sehr großen Staatsanwalt

schaften sich zwischen 12, 1% bzw. 13, 9% bewegt. 

5.1.2.3 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Zahl der Einzelfälle 

Im folgenden soll der Einfluß der verfahrensspezifischen Variablen 

auf die Dauer der Ermittlungen untersucht werden. Dabei wird 

zuerst nach der Beziehung der Zahl der Einzelfälle zu der Dauer 

des Ermittlungsverfahrens gefragt. Bei der Überprüfung dieses 

Zusammenhanges zeigt sich, wie bereits bei den organisatorischen 

Variablen, daß es innerhalb des Untersuchungszeitraums zu keiner 

Veränderung des Zusammenhanges zwischen der Zahl der Einzelfälle 

und der Dauer des Verfahrens gekommen ist. Die Maximal- und 

Minimalanteile fallen in jeder KlaEse in unterschiedliche Jahre und 

spiegeln keine positive oder negative Entwicklung wider. 

Untersucht man aber die Durchschnittswerte der Jahre 1974-1981, so 

wird ein erwartetes Ergebnis sichtbar, daß nämlich mit zunehmen

der Einzelfallzahl auch die Dauer des Ermittlungsverfahrens an

wächst. So dauerten nur 5,9% der Verfahren mit 1 Einzelfall länger 

als 35 Monate. Für Verfahren mit 2 bis 10 Einzelfällen trifft dies 

aber schon in 11,2% der Fälle, mit 11 bis 50 Einzelfällen in 22,3%, 

mit 51 bis 100 Einzelfällen bereits in 29% der Fälle zu und mit 

mehr als 100 Einzelfällen sind es fast ein Drittel der Verfahren 

(31, 9% l, deren Ermittlungsdauer über 35 Monate hinausgeht, Diese 

Zunahme wird in Tabelle 60 besonders deutlich, die zeigt, daß 59% 

der Verfahren mit nur einem Einzelfall innerhalb von sechs Monaten 

erledigt und demgegenüber nur knapp 20% der Verfahren mit mehr 

als 11 bis 50 bzw. 51 bis 100 und mehr als 100 Einzelfällen in 

diesem Zeitraum zum Abschluß gebracht werden. 
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Tabelle 60: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in Abhängig-
keit von der Zahl der Einzelfälle 
(Durchschnittswert 1974-1981) 

2-10 11 -50 l 5 l -1 00 !mehr als 1 
1 100 1 

1 1 1 

sofort 2,2 1,2 1,8 
1 

0,7 
1 

2,3 
1 

bis 15 Tage 13, l 7,5 l, 7 
1 

0,8 
1 

0,8 
1 

jl6 Tage bis 2 Mon. 16,5 9,0 3,9 
1 

3,0 
1 

2,4 
1 

2 bis 4 Monate 14,2 8,9 4,5 
1 

4,9 
1 

5,3 
1 

4 bis 6 Monate 13,3 10,4 6,2 
1 

5,0 
1 

4,8 
1 

6 bis 9 Monate 11, l 11, 7 8,3 
1 

8,0 
1 

7,2 
1 

9 bis 14 Monate 10,5 14,5 12,4 
1 

13,8 
1 

13,4 
1 

14 bis 21 Monate 7, l 13,3 18,5 
1 

13,2 
1 

13,2 
1 

21 bis 35 Monate 6, l 12, l 20,4 
1 

21, 7 
1 

18,8 
1 

jmehr als 35 Monate 5,9 11,2 22,3 
1 

29,0 
1 

31,9 
1 

(Signifikant auf 0,1%-Niveau) 

Tabelle 61: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in Abhängigkeit von der 
Zahl der Beschuldigten (Durchschnittswert 1974-1981) 

l~hlde, 1, Besch. 1 j3-5 Besch. j6-l0 Besch. !mehr als 
1 Beschul- 1 1

2 Besch. l l l Besch. 
!Dauer digten 

1 1 1 1 1 

sofort 
1 

l, 7 
1 

1,5 
1 

1,3 
1 

1,9 
1 

4,5 

bis 15 Tage 
1 

11,6 
1 

4,3 
1 

2,2 
1 

2,0 
1 

1,5 

jl6 Tage bis 2 Mon. 
1 

13,9 
1 

7,5 
1 

4,7 
1 

3,0 
1 

2,5 

2 bis 4 Monate 
1 

11,8 
1 

8,9 
1 

6,2 
1 

5,0 
1 

1,8 

4 bis 6 Monate 
1 

12,0 1 9,8 1 7,8 
1 

3,7 
1 

4,8 

6 bis 9 Monate 
1 

11,0 
1 

11,5 
1 

10, l 
1 

9,5 
1 

6,3 

9 bis 14 Monate 
1 

12,0 
1 

15, l 
1 

12,6 
1 

9,3 
1 

9, l 

14 bis 21 Monate 
1 

9,5 
1 

14,2 
1 

16,6 
1 

15,3 
1 

12,3 

21 bis 35 Monate 
1 

8,8 
1 

13, 7 
1 

16,6 
1 

19,0 
1 

17,5 

jmehr als 35 Monate 
1 7,7 1 13,5 

1 
21,9 

1 
31,5 

1 
39,7 
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5.1.2.4 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Zahl der Beschul

digten 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in der Beziehung zwischen der 

Zahl der Beschuldigten und der Dauer des Ermittlungsverfahrens. 

Hier wächst ebenfalls mit zunehmender Zahl der Beschuldigten die 

Ermittlungsdauer. Wie Tabelle 61 zeigt, dauern ca. 60% der Verfah

ren mit einem Beschuldigten im Durchschnitt bis zu 9 Monaten. Im 

selben Zeitraum werden 30% der Verfahren mit 3 bis 5 Beschuldig

ten und ca. 20% der Verfahren mit mehr als 10 Beschuldigten 

abgeschlossen. 

Bei der Analyse der einzelnen Jahresergebnisse ergibt sich wieder 

das gewohnte Bild, d.h. während des Untersuchungszeitraums ließ 

sich auch hier keine Entwicklungslinie feststellen, vielmehr treten 

die Maximal- und Minimalausprägungen recht unterschiedlich in 

den Untersuchungsjahren auf. 

5.1.2.5 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Zahl der Geschädig

t en 

Wie bereits bei den Verfahrensvariablen Zahl der Einzelfälle und 

Zahl der Beschuldigten, so ergibt sich auch bei der Zahl der 

Geschädigten ein Zusammenhang dahingehend, daß mit Zunahme der 

Geschädigtenzahl auch die Dauer des Ermittlungsverfahrens wächst. 

Hierbei muß allerdings die Einschränkung gemacht werden, daß es 

in der höchsten Geschädigtenklasse ( mehr als 1000 Geschädigte) 

wieder zu einem Rückgang der Verfahrensdauer kommt. Dies könnte 

damit zusammenhängen, daß für das Verfahren nur eine Auswahl 

der Geschädigten von Relevanz ist. 

5.1.2.6 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Höhe des Schadens 

Auch bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Schadens

höhe und der Dauer des Ermittlungsverfahrens, die wie die der 

anderen Variablen keine Entwicklungstendenzen bei einzelnen Jahres-
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Tabelle 62: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in Abhängigkeit 
von der Zahl der Geschädigten (Durchschnittswert 1974-1980) 

11 - 5 16 - 10 111-50 151-100 1101-200 1200-1000 lmehr als 
\Gesch. IGesch. IGesch. \Gesch. IGesch. Gesch. 11.000 

1 1 1 1 !Gesch. 

sofort 1 2,0 1 1,2 1 1,6 1 0,6 1 1,4 1,5 1 6, 1 

bis 15 Tage 1 13,8 1 3,9 1 1,5 1 1,4 1 1,5 1,3 1 4,8 

j16 Tage bis 2 Mon. 1 15,8 1 6,6 1 4,7 1 4,5 1 2,4 1,4 1 4,3 

2 bis 4 Monate 1 12,9 1 9,6 1 5,0 1 5,0 1 4,8 5,6 1 2,6 

4 bis 6 Monate 1 12,2 1 10,2 1 8,2 1 7,0 1 6,01 4,6 1 1 8,8 

6 bis 9 Monate 1 11,l 1 11,9 1 9,4 1 9,2 1 10,0 7, l 1 7,7 

9 bis 14 Monate 1 10,7 1 15,5 1 14,0 1 16, 1 1 14,6 12,1 1 8,7 

14 bis 21 Monate 1 7,9 1 14,7 1 17,6 1 17, 1 1 16,4 8,7 1 14,2 

21 bis 35 Monate 1 6,7 1 14,0 1 19, l 1 16,5 1 18,6 23, l 1 12,7 

jmehr als 35 Monate 1 6,9 1 12,3 1 18,9 1 22,7 1 24,3 34,6 1 30,2 

(Signifikant auf 0,1\-Niveau) 

ergebnissen sichtbar macht, kommt es zu dem bekannten Ergebnis, 
daß mit zunehmender Schadenshöhe auch die Dauer des Ermittlungs
verfahrens ansteigt. Dabei führen, wie Tabelle 63 zeigt, sehr hohe 
Schadenssummen nicht, wie bei der Zahl der Geschädigten, zu 
einem Rückgang der Ermittlungsdauer, sondern nochmals zu einem 
erheblichen Anstieg. 

5.1.2.7 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Rechtsform sowie 
Branche des schädigenden Unternehmens 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens und der Dauer des Ermittlungsverfah
rens zeigt sich, daß bei Vorliegen einer komplexen Rechtsform die 

· Dauer des Ermittlungsverfahrens zunimmt. Dies bedeutet, daß bei
Ermittlungen . gegen eine Privatperson oder bei einer Tathandlung
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Tabelle 63: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in Abhängigkeit 
von dem Gesamtschaden (Durchschnittswert 1974-1981) 

1 Schaden in 1 0 _ 3 14 _ 11 112_29 130-56 157-101 1102-189 1190-338 1339-900 \mehr als 1 
1 l.O0D DM 1 \ \ 1 1 1 1 1 \ 900 1 
1 Dauer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sofort \ 2,5 \ - l, 7 \ 2,4 1 l ,5 \ l, 5 \ l , 5 
1 

0,8 
1 

1,4 
1 

1,3 
1 

bis 15 Tage \ 15,7 1 13,9 1 12,8 1 10,5 1 8,3 1 7,7 
1 

5,0 
1 

4,0 
1 

1,8 
1 

\ 1 6 Tage bis 2 Mon. \ 20,5 1 12,9 1 12,5 1 10,8 1 . 10,5 1 9,8 
1 

7,6 
1 

5,8 
1 

4,4 
1 

2 bis 4 Monate j 16,0 1 12,4 1 11,2 1 9,5 1 9, l \ 8,6 
1 

7,4 
1 

7,2 
1 

5,4 
1 

4 bis 6 Monate \ 14,3 1 13,3 1 11. 5 1 l 0,5 \ 9,8 1 8,0 
1 

9,9 
1 

7,3 
1 

6,9 
1 

6 bis 9 Monate \ 10,9 1 12,7 1 11, l \ 13,6 1 10, l \ 11,0 
1 

10,0 
1 

10,6 
1 

8,6 
1 

9 bis 14 Monate \ 8,0 1 13,3 1 13,5 1 13, l \ 14,0 1 13,3 
1 

13,9 
1 

12,l 
1 

13,0 
1 

14 bis 21 Monate \ 6,3 1 8,0 1 11, l \ 11,3 1 13,0 1 13, 9 
1 

14,9 
1 

14,9 
1 

14,3 
1 

21 bis 35 Monate \ 3,7 1 6,3 1 8,0 1 11,3 1 11,9 1 13,4 
1 

15,6 
1 

17,0 
1 

17,3 
1 

\mehr als 35 Monate \ 1,9 1 5,4 1 5,9 1 _7 ,8 1 11,8 1 12,8 
1 

15,0 
1 

19,7 
1 

26,9 
1 

(Signifikant auf O, 1%-Niveau l 



im Mantel einer Einzelfirma jeweils die Hälfte der Verfahren (bei 
Privatpersonen 53, 7% und Einzelfirma 49, 8%) nur eine Ermittlungs-
dauer von bis zu 6 Monaten aufweisen. Dagegen haben Verfahren 
mit anderer Rechtsform für denselben Zeitraum folgende Anteile: 

BGB-Gesellschaft 39, 8%, 
Genossenschaft 38,5%, 
Aktiengesellschaft 37, 7%, 
Offene Handelsgesellschaft 37, 4%, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 35, 8%, 
Kommanditgesellschaft 34, 2%, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 33, 2%, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG 28%. 

Interessant hierbei erscheint, daß neben der GmbH li Co. KG auch 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts eine lange Ermittlungs-
dauer benötigen, wobei hier eventuell auch ein politischer Aspekt 
zum Tragen kommen könnte. 

Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Branche und der 
Dauer des Ermittlungsverfahrens ergibt, daß Verfahren, bei denen 
das schädigende Unternehmen den · Branchen des Versicherungs-
gewerbes _oder des Versandhandels angehört, in 50% bzw. 53,8% der 
Fälle bis zu 6 Monaten benötigen. Dies trifft ebenfalls in 56% der 
Fälle bei den Verfahren zu, denen keine Branchenangabe zugrunde 
liegt, weil es sich um Einzelpersonen handelt. Demgegenüber weisen 
Verfahren mit anderer Branchenzugehörigkeit, die innerhalb von 6 
Monaten abgeschlossen wurden, folgende Anteile auf: 

Export/Import 0%, 
Wertpapierhandel 2 2, 5%, 
Handel mit ausländischen Wertpapieren 25%, 
Immobilienwesen 28 ,9%, 
Großhandel 30%, 
Immobilienvermittlung 33, 8%, 
Export/Import (Großhandelsbereich) 33, 9%. 

Die übrigen Branchen haben dagegen einen Anteil von 35% bis 49% 
an den Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten erledigt wurden 
( vgl. Ta belle 65), so daß hier von einem Mittelfeld gesprochen 
werden kann. 

Festzuhalten ist noch, daß - wie auch bei der Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens keine Tendenzen einer Entwicklung 
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Tabelle 64: Die Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von der 
Rechtsform (Durchschnittswert 1974-1981) 

1 Rechts- !Einzel- 1 OHG KG IGmbH & 1 AG 1 GmbH !Genossen- !Körperschaft IBGB-Ge-
1 form lfirma 1 ICo. KG 1 lschaft etc: ldes öffent- 1 se 11-
IDa_ti_er 

1 1 1 1 1 1 
llichen RechtsJschaft 

sofort 1 1, 7 
1 

0,5 1,5 1 l ,3 \ 1,8 1 1,5 1 5,7 
1 

0,4 
1 

1,0 

bis 15 Tage 1 13,0 
1 

10, 1 5,2 1 4,0 1 6,7 1 4,2 1 2,5 
1 

7, 1 
1 

8,4 

\16 Tage bis 2 Mon.\ 13,4 
1 

6,9 1 8,9 1 5,7 1 10,0 1 9,0 1 8,4 
1 

6,2 
1 

11,0 

2 bis 4 Monate \ 11, 3 
1 9,8 1 8,7 1 8,2 1 10,0 1 9,8 1 10,5 

1 
5,6 

1 
9,5 

4 bis 6 Monate \ 10,4. 1 10, l \ 9,9 1 8,8 1 8,3 1 11,3 1 11,4 
1 

13,9 
1 

9,9 

6 bis 9 Monate 1 9,7 
1 11,4 1 10,7 1 9,9 1 10,0 1 12,9 1 9,4 

1 
11,5 

1 
14,5 

9 bis 14 Monate \ 11, 1 
1 

13, 1 1 14,4 1 12,7 1 12,7 1 14,7 1 14,0 
1 

12,6 
1 

8,7 

j. 14 bis 21 Monate \ 10,2 
1 

13,5 1 13,3 1 15,6 1 11, 1 1 12,5 1 14,8 
1 

15,6 
1 

12,2 

1 
21 bis 35 Monate \ 10,0 

1 13,2 1 12,0 1 15,2 1 11, 7 1 11,5 1 7,2 
1 

11,8 
1 

14,3 

\mehr als 35 Monate \ 9,2 
1 _1,,3_\ 15,3 1 18,6 1 16,9 1 12,5 1 16,0 

1 
15,3 

1 
10,6 

I ohne 1 
1Angabe 1 

1 1 

1 2,2 1 

1 
13,2 1 

1 
14,4 1 

1 11,6 1 

1 
12,3 1 

1 9,7 1 

1 
10,8 1 

1 8,7 1 

1 
8,8 1 

1 
8,3 1 



Tabelle 65: Die Dauer des Ermittlungsverfahrens in Abhäng1gke1t von der Branche 
(Durchschnittswert) 

Branche IBank- u. !darunter: IBau9e- 1 1 darunter: 1 1 1 !Einzel darunter: 1 1 1 Wertpapier- !darunter: ! Transport/ 1 Versiehe- 1 Verarbei- !Dienst- !darunter: 1 1 1 ISon· lohne 1 

f sonst. IKredtt• lwerbe !Handel 1-Handels- 1-Groß- ! ·Export/ l ·Kfz· 1 handel Export/ l•Kfz- !-Versand- 1 handel l•it ausl. 1 Reisewesen I rungsge- ltendes lleistungen 1-Werbeun- 1-Irrmobi- l·Inmobi· !-sonst. lsti9es !Angabe 
IKredit- lvemitt• 1 1 lvemitt- lhandel 1 Import 1 Handel 1 Import 1 Handel 1 Handel 1 JWertpa- 1 lwerbe IGewerbe 1 1 ternehmen 1 1 i enver- 1 ienwesen 1 Makler- 1 1 1 
Jwesen J lun9 1 1 11un9 1 1 1 1 1 1 1 \Pieren 1 1 1 1 1 J mittlun9 1 wesen 1 1 1 

3,0 1,3 1 I ,9 j 1,6 1 1,2 1 2,2 1 2, I 
1 2,5 1 1,2 0,0 1 1,0 1 0,0 1 0,0 0,0 1 

I ,6 1 2,6 1 
1,5 1 

1,3 1 1,6 0,0 1,0 0,8 
1 0,2 1 2, 1 1 

4,9 5,4 1 7,3 1 7, 1 1 7,2 1 5,4 1 4,5 
1 12, 1 1 11,7 0,0 

1 21,5 1 2,0 1 
0,0 16,7 1 10,9 1 

10,1 1 10,0 
1 

14, 1 1 8,3 5,4 4,9 2,3 1 6,6 111,6 J 

9,3 11,6 1 9,9 1 10,0 1 16,1 1 6,8 1 8,9 1 10,6 1 11,9 0,0 1 5,2 1 12,4 1 3,3 0,0 1 
11,7 1 7,7 1 

10,0 
1 

10,5 1 13,5 9,3 6,6 7,0 
1 7 ,0 J 16,5 j 

2 bis 4 Monate 1 8,2 7,3 
1 9,5 1 10,2 1 2,4 1 6,6 1 11,7 1 9,8 1 8,8 0,0 

1 7,5 1 25, 1 1 10,3 0,0 1 11,6 1 
15, 1 1 9,9 1 

9,9 
1 

12,2 9,4 7,3 9,4 1 6,5 112,a 1 

4 bis 6 Monate J 12,0 13,9 1 10,3 1 11, 1 1 7,7 1 9,0 1 6,7 
1 8, 1 1 10,9 0,0 1 13,4 1 14,3 1 8,9 8,3 1 

9, 1 1 
14,5 1 9,3 1 

10,4 1 9,5 9,7 9, 1 18,3 1 12,4 112,9 1 

6 bis g Monate 1 9, 1 11,7 
1 11,7 1 10,9 1 15,5 1 10,6 1 6,9 

1 11, 1 1 10,7 16,7 1 4,5 1 6,9 
1 

15,8 o,o 1 
11,7 

1 
11,0 1 10,8 1 

10,8 1 
9,9 12, 1 10,7 18,6 1 12,5 1 9,2 J 

9 bis 14 Monate 1 12,5 10,8 1 12,9 1 12,9 1 8,9 1 15,8 1 12,2 1 9,4 1 12,7 25,0 
1 6, 1 1 14,6 1 15,0 8,3 1 13,2 

1 
10, 1 1 14,9 1 

11,0 1 11,6 9,7 12,4 14,5 1 17,7 \11,l J 

14 bis 21 Monate 1 16,2 12,9 1 11,6 1 12,3 1 16,7 1 13,8 1 12,8 
1 11,6 1 10,4 0,0 

1 5,4 1 13,5 
1 

8,9 o,o 
1 

11,1 
1 

8,4 1 
11,8 

1 
9,2 1 

15,0 9,7 16,4 11 ,5 
1 15,2 1 8,5 1 

21 bis 35 Monate J 12,9 11,0 1 12,6 1 11,6 1 5,4 
1 14,9 1 13,6 1 7,9 1 9,2 1 8,3 1 4, 1 1 9,7 1 6,1 0,0 1 8,4 1 

8,6 1 10,5 1 
10,2 1 7,9 15,5 13,7 11,2 1 10,6 j 8,1 j 

12,0 14,1 
1 12,4 1 12,3 1 19, 1 

1 14,8 1 20,6 1 16,5 1 12,5 1 33,3 
1 31,4 1 1,5 1 31,7 33,3 1 

10,7 
1 

12,2 1 
11,4 1 

12,6 1 
10,7 19,2 17,7 6,6 

1 11,3 1 6,7 1 

(Fehlende Werte: Keine Angabe oder keine Angaben ilber den ges•ten Untersuchungsze1traua) 



der Ermittlungsdauer bei den unterschiedlichen Branchen festge-
stellt werden konnte. 

5.1.2.8 Dauer des Ermittlungsverfahrens und Vtsrfahrensart 

Zum Abschluß dieses Auswertungsteils soll noch ein eventueller 
Zusammenhang der Ermittlungsdauer mit der Verfahrensart, d.h. 
den zugrundeliegenden Tatbeständen, untersucht werden 9. 

Wie Tabelle 66 zeigt, ist die Ermittlungsdauer der Verfahren höher, 
bei denen nicht nur ein Tatbestand Grundlage der Ermittlungen 
war. Ebenso ergibt sich, daß es bei den Verstößen gegen die 
Konkurs,rntragspflicht (50, 7%). bei Steuerhinterziehung (65,6%) und 
bei Verfahren wegen strafbarer Werbung ( 71, 7%) in der Mehrzahl 
der Fälle nur zu einer Ermittlungsdauer von bis zu 6 Monaten 
kam. Dagegen hatten Verfahren wegen Untreue eine sehr lange 
Ermittlungsdauer, d.h. es wurden nur 26,9% der Fälle innerhalb 

von 6 Monaten erledigt. 

Verfahren mit zwei Tatbeständen haben nur bei Ermittlungen wegen 
Betrugs und strafbarer Werbung eine kurze Dauer bis zu 6 
Monaten, und zwar in 49,9% der Fälle. Demgegenüber haben gerade 
Verfahren der Tatbestandskombinationen 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Bankrott und Verstöße gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach der 
RVO, 

eine Ermittlungsdauer, die wesentlich über 6 Monaten liegt. Hier 
kommt gleichfalls zum Ausdruck, daß besonders ermittlungsschwieri-
ge Tatbestände sich auch durch eine lange Ermittlungsdauer aus-
zeichnen 10 • 
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Tabelle 66: Die Dauer des Ennittlungsverfahrens in Abhängigkeit von der Yerfahrensart (Durchschnittswert) 

/ Verfahmsart /i 
263 

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 II 263 1 1 1 1 1 II! 64. 84 1 111 283 ff. IH 283 ff. II! 283 ff. 1 

, 0'"" 15tG8 llt~:
6 

llt~
6 m.w ff. :~i-84 

/1 • UWG ll m :01 
/
11 m, /11 

~:~· :
11 m· l'lam: /n68

64.81llt:'. '.l m :!~~·/l/~;.~;~;8 il!/
660 m/::: il m :!~~ i~~h,o ll1

2~~.;tG9 in"::: 84 :r~:;• .. o, :i:•;;./142 l! ;.~RAD/ l 
1 _____ --'1'---'----'----'------'-1 ___ lc_ __ _,_1 ___ ....cl'-R"'V-"-O--'-l _;cS=tG"'-8--'I-S=t=GBc...LI StGB* \Gnb=HG=---..,_11~4--=UWG~~ll_3~7-"-O-"AO=-----'IR-'-V~O __ .......cl~St~G•=------'-'IS~tG=•c..•_1~!-'3C..7O=AO'--~l!-'3"-7-"-O~AO'--l~l-"42cc.B.c.•ccvoc_..,_l!<,=b=HG=--~ll_elc._7O=AOc_..ci•ccv.c.o ___ 1'-"l-'3"-7O=AO=---_.I 
i sofort 1 2.3 1.2 1 1,01 1.0 1 1.1 1 0.2 1 1,9 1 1.1 1 o.61 1,5 1 o.5 1 o.a l __ 1._9--'l __ 2_.o_~ __ o_.8_~!_0_.6_'-_o._3~--1-.6-----'--o-.o-~-o-.1---'---o._3_~_1_.o _ __,__o_.s_~l_o_,_1_~I 

! bis 15 Tage 1 4.2 2.4 1 o.8 1 4.8 1 1.9 1 19.9 1 22.5 1 1.9 1 2.3 1 2.8 1 1,0 1 1.0 1 5.4 1 3.1 1,3 5.6 O.7 4,0 3.6 2.7 4.0 1.1 301 1 _:!__J_ 
1_16_T_a_,e_,_,_s_2_"°_n_.--'l ___ 6,_6~-1_.5__,_1 _1_.2--'l'-_1_5_.o_~l _1_4,_o'-l'-_22_.o_,_l __ 19_._o----'l __ 8_.5__,_l __ •·_7~1 4.6 1 5.1 1 6.2 1 1•.• 1 5.3 2,7 4,6 2.a 2.8 1,3 5.2 6.3 3,8 2.3 1 4,4 1 

__ 2_b_i,_4_Hon_at_e
2

1 __ 8._1__,__6_.7_.__I _1_1_,5-'l'-_1_.3_,__1 _1_6._8--'l __ 14_.o_,_l __ 12_._2----'1_1_1_.4--'-l __ 5._5--'-! 6,2 1 4.2 1 5.s 1 12.9 ! 9.8 5.7 10.8 1.2 6.5 9.3 B.6 1.8 0.2 3.1 1 5.8 1 

4 bis 6 Monate 1 9,4 9,1 1 lB.6 1 10,1 1 16.9 1 14.1 1 10.0 1 15.9 1 8.4 1 8.8 1 3.4 1 7.9 1 14.9 \ 12.6 __ 9,_4_~_•_._6_,__1_.2'-'--4-·_5 _ __,__1_1._6_'-_1_1,_1_~_6_.3 _ __,__•_•_7_~_4_._o _ __,_\ _8_.3_~1 

6 bis 9 Monate 1 10,7 1004 \ 14.1 1 609 1 15 06 1 10.4 1 8.1 1 14.2 1 12.6 1 10,7 \ 14.7 1 12.3 \ 10.9 1 9,7 7.4 11.6 6 06 7,7 14.2 7.3 9,5 5,8 906 \ 406 1 

9 bh 14 Monate 1 13.6 16.4 1 14.0 1 1.0 1 13,O 1 7,6 1 8.1 1 11,8 1 15.9 1 16.1 1 7.8 1 14.O ! 13.9 1 _1_3._6_~_1_8._5_~_16_._4_,__4_,4_c__l3_._i _ __,__1_1._2_c__14_._1_~_1_3_,8 _ __,__6_._9_~_13_._4 _ __,_l _4_.9_----'I 

14 bis 21 Monate 1 13.5 20.3 \ 12.5 1 6.2 1 7,9 1 3.4 1 6.3 1 6.7 \ 14.8 1 17.4 \ 14.O 1 18.8 1 9.1 1 14.7 _1_3._6_~_11_._9__,__1_.6--'c--1•_·_0 _ _.___6_._1_'-_14_._o _ _,_____9_.5 _ _.___12_._1 _ _,_____12_._6 __ \,._2_6_.4 _ __,_I 

_2_1 _bi_s_3_5_"°_n_,t_e
2

1~1_3._;..__,__1_1_,1__,_l _9_,8--'\'-_6_.6_,__I _8_,_o--'1 __ 4_.4_,_\ ___ 5_,_9----'1 __ 4_.8__,_\ _1_1._3
2

1 __ 15_;9~1 9.8 1 15.o 1 7.9 1 n.2 14.6 9.1 21.5 17.9 12.2 18.1 6.3 11.3 10,6 1 17.8 J 
""'''. als 35 Mooate i 17.4 14.3 1 4.6 1 6.5 1 5.4 1 2.4 1 5.8 1 3.3 1 17,9 1 16.2 1 10.9 1 1a.2 1 8.2 1 15.9 11.7 19,8 25,o 21,8 10,4 17 06 7,5 15.O 12.2 \ 10.2 \ 

* l (erfaßt: H 283, 283a, 283b, 283c, 283d StGB bzw. H 239, 240 KO a.F.) 
(Fehlende Werte: Keine Angabe oder keine Angaben über den gesamten Untersuchungszettrata) 



In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, daß bei den 
Verfahren, in denen nur wegen Bankrotts ermittelt wurde, seit 1974 
ein Anstieg der Verfahren in dem Bereich von 14 bis über 35 
Monaten zu verzeichnen ist, d.h. die Zahl der Ermittlungsverfahren 
mit langer Ermittlungsdauer nahm bei diesem Tatbestand kontinuier-
lich zu. Demgegenüber sank seit 1974 die lange Ermittlungsdauer 
bei reinen Betrugsverfahren, und zwar nahm der Anteil in den 
Verfahrensklassen von 21 bis über 35 Monaten ab. 

5.1.2.9 Zusammenfassung 

Wie die bivariate Analyse gezeigt hat, steigt die Dauer des 
Ermittlungsverfahrens mit der Zunahme des Verfahrensstoffes. Kom-
plexe Rechtsformen und Tatbestandszusammenhänge haben ebenso 
wie beweisschwierige Tatbestände eine längere Ermittlungsdauer zur 
Folge. Bei den organisatorischen Variablen ergab sich, daß Allge-
meine Staatsanwaltschaften die Verfahren in der Regel schneller 
abschließen, als dies bei Schwerpunktstaatsanwaltschaften der Fall· 
ist. Die Vermutung liegt nahe, daß die komple){eren Verfahren, die 
bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften anhängig werden, Grund 
für die längere Ermittlungsdauer sind. Auf eventuell hier bestehen-
de zusammenhänge wird in der multivariaten Analyse noch eingegan-
gen werden. 
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5 .1.3 Die Dauer des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 
bei Wirtschaftsstrafverfahren Multi v aria te Querschnitts-

Analysen 

Nachdem der Einfluß und der Zusammenhang verschiedener bivaria-
ter Variablen auf die Dauer des Ermittlungsverfahrens aufgezeigt 

worden ist, soll im folgenden anhand eines multi variaten Ansatzes 
die Bedingtheit der Variablen "Dauer des Ermittlungsverfahrens" 
von anderen Verfahrensdaten dargelegt werden. 

Der hier vorliegenden 
zwei Variablen einen 

Ermittl ungsverf ahrens 11 

Untersuchung zufolge hatten insbesondere 

maßgeblichen Einfluß auf die Dauer des 

Dies waren die Variablen "Verfahrensart" 

und "Gesamtschaden"· Weiterhin spielte 
dritte Variable eine größere Rolle, die 

in jedem Jahr noch eine 

sich jedoch von Jahr zu 
Jahr änderte. Mehrheitlich kamen die Variablen "Zahl der Einzel-

fälle" und "Zahl der Beschuldigten" zum Tragen, wohingegen die 
Variablen "Rechtsform", "Branche", "Zahl der Geschädigten" und in 

einem Jahr auch die "Geschädigtenart" eine gewisse Bedeutung 
gehabt haben. Auf die drei maßgeblichen Variablen, unter denen 
die beiden Variablen "Verfahrensart" und "Gesamtschaden" dominier-

ten, entfielen dabei zwischen 74, 7% und 85, 8% der erklärten 
Varianz. Die erklärte Varianz bewegte sich selbst zwischen 22, 6% 

( 1975) und 29, 3% ( 1976) und die durchschnittliche Dauer aller in 

die Untersuchung einbezogenen Verfahren schwankte zwischen 395 
Tagen (1979) und 486 Tagen (1975). 

Wenn man den Einfluß der Variablen "Verfahrensart" untersucht, 

zeigte sich, daß ein großer Teil der "Verfahrensarten1112 sich über 

die Jahre hinweg jeweils an der durchschnittlichen Verfahrensdauer 

jeden Jahres orientierte. Dies waren die "Verfahrensarten" 
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Untreue, 
Betrug, 
Untreue und Unterschlagung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 



Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung. 

Eine ebenfalls durchschnittliche Erledigungsdauer, mit gelegentlich 
allerdings sehr hohen Ermittlungszeiträumen, wiesen die Verfahren 
mit 

Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Steuerhinterziehung und 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

auf. Verfahren mit dem Ermittlungsschwerpunkt auf 

Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

beanspruchten gleichfalls eine durchschnittliche Erledigungsdauer, 
wobei jedoch in einigen Jahren auch eine sehr geringe Verfahrens-
dauer auftrat. 

Kurze Ermittlungsdauer hatten Verfahren mit den Tatbeständen 

Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung, · 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung und 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO. 

Dagegen dauerten Verfahren, die 

Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung und 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

beinhalteten, in der Regel überdurchschnittlich lang. 
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Der Einfluß des "Gesamtschadens" auf die Verfahrensdauer zeigt in 

jedem Jahr gleichfalls ein einheitliches Bild. So dauerten Verfahren 

mit einem Schaden über 338. 000 DM überdurchschnittlich lang, 

während Verfahren mit einem geringeren Schaden eine kurze Ermitt

lungsdauer benötigten13 Zu ähnlichen Ergebnissen führten auch 

die anderen Variablen, so die der "Zahl der Einzelfälle", wo sich 

herausstellte, daß von 10 Einzelfällen an die Verfahrensdauer 

überdurchschnittlich hoch war. Dies traf ebenso auf Verfahren mit 

mehr als ( in zwei Jahren mit mehr als 2 Beschuldigten) 

Beschuldigten zu, wie auch Verfahren mit mehr als 10 Geschädigten 

eine überdurchschnittliche Ermittlungsdauer benötigten. 

Im weiteren Teil soll nun auf die jährlichen Ergebnisse der 

Analyse eingegangen werden, wobei nur die Extremwerte und der 

Durchschnittswert im Text behandelt werden. Das gesamte Untersu

chungsergebnis wird für jedes Jahr anhand eines Statistik-Baumes 

vorgestellt
14 

5.1. 3 . 1 Jahresergebnisse 1974 

Die kürzeste Verfahrensdauer des Jahres 1974, nämlich 201 Tage, 

wiesen Verfahren auf, denen die Verfahrensarten Strafbare Werbung 

und Steuerhinterziehung mit einem Gesamtschaden bis 338. 000 DM 

zugrunde lagen. Eine weitere sehr geringe Ermittlungsdauer von 

241 Tagen ergab sich bei Verfahren mit 1 bis 5 Geschädigten, die 

die Tatbestände bzw. Tatbestandskombinationen 
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Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht und 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 
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aufwiesen, 1 bis 50 Einzelfälle sowie einen Gesamtschaden bis 3. 000 
DM zum Inhalt hatten. 

Eine kurze Ermittlungsdauer war auch bei den Verfahren zu 
verzeichnen, die bis zu 50 Einzelfälle und die Verfahrensarten 

Betrug und Unterschlagung oder 
Untreue und Steuerhinterziehung 

aufwiesen, sofern das schädigende Unternehmen den Rechtsformen 

Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung !i Co. KG, 
Genossenschaft, 
"sonstige" Rechtsform oder 
"ohne Angaben" 

zuzuordnen war. Die Ermittlungsdauer betrug hier im Durchschnitt 
332 Tage. Handelte es sich bei diesen Verfahren hingegen um die 
Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 

und wurde durch die Täter hauptsächlich der Staat geschädigt, so 
stieg die Ermittlungsdauer sprunghaft auf 956 Tage an, was 
bereits einen Extremwert mit außerordentlich langer Ermittlungs-
dauer darstellt. 

Eine ebenfalls hohe Ermittlungsdauer mit 981 Tagen hatten Verfah-
ren mit bis zu 50 Einzelfällen, einem Gesamtschaden von mehr als 
102. 000 DM und den Rechtsformen der schädigenden Unternehmen: 
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Einzelfirma, 
GmbH, 
Aktiengesellschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft oder 
Verein, 



jeweils bei Vorliegen der Verfahrensarten 

Betrug, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht. 

Die längste Ermittlungsdauer im Jahre 1974, nämlich 1111 Tage, 

ergab sich bei den Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 

sofern diesen Verfahren mehr als 51 E:nzelfälle zugrunde lagen und 

das schädigende Unternehmen den Branchen 

Baugewerbe, 
Verarbeitendes Gewerbe oder 
sonstiges Maklerwesen 

angehörte. 

Bei Verfahren mit bis zu 50 Einzelfällen und einem Gesamtschaden 

von mehr als 102. 000 DM, der durch die Tatbestände 

Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

verursacht wurde, stellte sich eine mittlere durchschnittliche Ermitt-
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lungsdauer von 504 Tagen heraus, wenn das schädigende Unterneh-
men den Rechtsformen 

Einzelfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Aktiengesellschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft oder Verein 

sowie den Branchen 

Werbeunternehmen, 
sonstiges Maklerwesen, 
Export/Import, 
Baugewerbe, 
Immobilienvermittlung, 
Ver arbeitendes Gewerbe, 
Transport- und Reiseunternehmen sowie 
Sonstige 

zugeordnet werden konnte. 

5.1.3.2 Jahresergebnisse 1975 

Im Jahre 1975 ergab sich die niedrigste Verfahrensdauer von 142 
Tagen bei Verfahren mit 1 bis 50 Einzelfällen und den Verfahrens-
arten 

Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach der RVO, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

sowie mit einem Gesamtschaden bis 189.000 DM und der Hauptgeschä-
digtenart "fremde Unternehmen". Traten jedoch eine soziale Einrich-
tung oder der Arbeitgeber als Hauptgeschädigte bei ansonsten glei-
chen Variablenausprägungen auf, so betrug bei diesen Verfahren 
die Verfahrensdauer 259 Tage, die zweitniedrigste Dauer des Jihres 
1975. 
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Gehörte das schädigende Unternehmen den Branchen 

Export/Import (speziell Großhandel), 
Transport- und Reisewesen, 
Handel (allgemein), 
Großhandel, 
Immobilienwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe, 
Wertpapierhandel, 
Kreditvermittlung, 
Kfz-Handel ( Groß- und Einzelhandel), 
Einzelhandel, 
Immobilienvermittlung oder 
Sonstige 

an und wiesen die Verfahren jeweils mehr als 2 Beschuldigte, 11 

bis 50 Einzelfälle und die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Unterschlagung oder 
Untreue und Steuerhinterziehung 

auf, so wurde die längste Ermittlungsdauer für das Jahr 1975 
registriert, nämlich 1239 Tage. 

Bei Verfahren mit gleicher Beschuldigtenzahl und Branchenzugehörig-
keit, jedoch mit mehr als 50 Einzelfällen, kam es zu der zweitläng-

sten Ermittlungsdauer von 1067 Tagen im Jahre 1975, also durch-
schnittlich fast 3 Jahren pro Verfahren. 

Bei Verfahren mit den Tatbeständen 

Betrug, 
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Untreue, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 



und einer Zugehörigkeit der schädigenden Unternehmen zu den 

Branchen 

Versicherungsgewerbe, 
Einzelhandel, 
Kfz-Handel, 
Bank- und Kreditvermittlung, 
Immobilienwesen, 
Immobilienvermittlung, 
Transport- und Reisewesen, 
Großhandel, 
sonstiges Maklerwesen, 
Handel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe oder 
Sonstige, 

sowie bei Vorliegen von 2 bis 10 Einzelfällen und einem Gesamtscha-

den zwischen 57. 000 DM und 101. 000 DM betrug die durchschnittli-
che Ermittlungsdauer 513 Tage, was dem Durchschnitt des Jahres 
1975 entsprach. 

5.1.3.3 Jahresergebnisse 1976 

Die niedrigste durchschnittliche Ermittlungsdauer im Jahre 1976 mit 
140 Tagen hatten Verfahren mit 1 bis 10 Einzelfällen, der Hauptge-
schädigtenart "fremde Unternehmen", mit den Tatbeständen 

Untreue, 
Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Unterschlagung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO. 

Die Rechtsform des schädigenden Unternehmens war dabei den 
Kategorien 

Einzelfirma, 
Komm an di tgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaft, 
Sonstige 

oder "ohne Angabe" zuzuordnen. 

Verfahren mit gleicher Rechtsform, Geschädigtenart und Zahl der 
Einzelfälle wiesen eine Ermittlungsdauer von 267 Tagen auf, wenn 
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ihnen die Tatbestände bzw. Tatbestandskombinationen 

Betrug, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zugrunde lagen. 

Verfahren mit einem Schaden bis 29.000 DM, 1 bis 50 Einzelfällen 
und oder 2 Beschuldigten, denen die Schädigung einer sozialen 
Einrichtung, einer Einzelperson oder eines Arbeitgebers vorgeworfen 
wurde, hatten mit 259 Tagen ebenfalls eine niedrige Ermittlungsdau-
er, wenn das schädigende Unternehmen sowohl der Branche 

Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Handelsvermittlung, 
Wertpapierhandel, 
Werbeunternehmen, 
Einzelhandel, 
Versandhandel, 
Kreditvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Baugewerbe, 
Kfz-Handel (Einzel- und Großhandel), 
Bank- und Kreditvermittlung, 
Dienstleistungen, 
Transport- und Reisewesen, 
Großhandel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe bzw. 
Sonstige oder ohne Angabe 

als auch der Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Gründungsgesellschaft oder 
Sonstige 

zugerechnet werden konnte oder die Rechtsform ohne Angabe blieb. 
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In Verfahren mit mehr als 11 Einzelfällen und mehr als 10 
Geschädigten sowie einer Gesamtschadenshöhe über 11. 000 DM und 
Vorliegen der Tatbestände 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

kam es mit 1238 Tagen, das entspricht 3,4 Jahren, zur längsten 
Ermittlungsdauer des Jahres 1976. 

Die zweitlängste Ermittlungsdauer im Jahre 1976 von 1182 Tagen lag 
bei Verfahren vor, die durch die eben ausgeführten Variablenaus-
prägungen hinsichtlich der Zahl der Einzelfälle, Zahl der Geschä-
digten und des Gesamtschadens gekennzeichnet waren, jedoch unter 
der Voraussetzung, daß sie die Tatbestände 

Betrug, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

beinhalteten und das schädigende Unternehmen den Branchen 

sonstiges Maklerwesen, 
Einzelhandel (allgemein) , 
Export/Import, 
Kfz-Handel (Großhandel), 
Versicherungsgewerbe oder 
Sonstige 

angehörte. 
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Eine dem Durchschnitt entsprechende Ermittlungsdauer ergab sich 

bei Verfahren mit einem Schaden bis zu 29. 000 DM, bis 50 
Einzelfällen und 1 oder 2 Beschuldigten, denen die Schädigung 
einer sozialen Einrichtung, einer Einzelperson oder eines Arbeitge-
bers vorgeworfen wurde, vorausgesetzt, das schädigende Unterneh-
men konnte sowohl der Branche 

Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Handelsvermittlung, 
Wertpapierhandel, 
Werbeunternehmen, 
Einzelhandel, 
Versandhandel, 
Kreditvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Baugewerbe, 
Kfz-Handel (Einzel- und Großhandel), 
Bank- und Kreditvermittlung, 
Dienstleistungen, 
Transport- und Reisewesen, 
Großhandel (allgemein) , 
Verarbeitendes Gewerbe bzw. 
Sonstige oder ohne Angabe 

zugerechnet werden, als auch die Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Gründungsgesellschaft oder 
Sonstige 

aufweisen. Dies galt auch für Fi:lle, in denen die Rechtsform ohne 
Angabe blieb. 

Lag hingegen ein Gesamtschaden von mehr als 29. 000 DM vor, so 
wurde eine durchschnittliche Ermittlungsdauer von 406 Tagen für 
solche Verfahren errechnet, denen die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
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Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zugrunde lagen. Demgegenüber betrug die durchschnittliche Ermitt-
lungsdauer bereits 556 Tage, wenn in den Verfahren wegen der 
Verfahrensarten 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

ermittelt wurde. 

5.1.3.4 Jahresergebnisse 1977 

Die kürzeste Ermittlungsdauer von nur 153 Tagen wurde im Jahre 
1977 bei Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 338.000 DM und 
den Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO 

registriert. 

Bei Verfahren mit den Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
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Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und 
Bankrott 
Bankrott 
Bankrott 

und 
und 
und 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung oder 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

einem Gesamtschaden bis zu 29.000 DM und bis zu 2 Beschuldigten 
pro Verfahren erreichte die Ermittlungsdauer 353 Tage. Verfahren 
mit den genannten Verfahrensarten und gleicher Beschuldigtenan-
zahl, jedoch mit bis 5 Geschädigten und einem Gesamtschaden 
zwischen 30. 000 und 900. 000 DM wiesen eine durchschnittli ehe 
Ermittlungsdauer von 348 Tagen auf, wenn das schädigende Unter-
nehmen den Branchen 

Versicherungsgewerbe, 
Bank- und Kreditwesen, 
Einzelhandel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Kfz-Handel (Einzel- und Großhandel), 
Handel (allgemein), 
Immobilienwesen, 
Ver arbeitendes Gewerbe, 
Großhandel (allgemein), 
Dienstleistungen, 
Kreditvermittlung, 
Transport- und Reisewesen 

zugerechnet werden konnte. Diese beiden Ermittlungszeiträume gehör-
ten zu den niedrigsten des Jahres 1977. Bei einer Branchenzugehö-
rigkeit des schädigenden Unternehmens zu den Bereichen 

Baugewerbe, 
Export/Import, 
Werbeunternehmen bzw. 
Sonstige oder ohne Angabe 

stieg die Ermittlungsdauer auf 553 Tage an, was ungefähr der 
durchschnittlichen Ermittlungsdauer des Jahres 1977 entspricht. 
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Die längste Ermittlungsdauer im Jahre 1977 mit 1395 Tagen hatten 
Verfahren mit mehr als 11 Geschädigten und mehr als 3 Beschuldig-
ten sowie bei Zugehörigkeit des· schädigenden Unternehmens zu den 
Branchen 

Immobilienwesen, 
Kfz-Handel (Groß- und Einzelhandel), 
Immobilienvermittlung, 
Bank- und Kreditwesen, 
Einzelhandel (allgemein), 
Transport- und Reisewesen. 

Ebenfalls zu vergleichsweise hoher durchschnittlicher Ermittlungs-
dauer kam es bei Verfahren mit mehr als 3 Beschuldigten und den 

Verfahrensarten 

Betrug und Bankrott, 
Betrug und Steue·rhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Strafbare W3rbung. 

Die Verfahren wurden im Durchschnitt in 1074 Tagen erledigt. 

Dies traf auch auf Verfahren mit den Verfahrensarten 

Betrug, 
Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

2 Beschuldigten und mehr als 2 Geschädigten zu, bei denen der 
Gesamtschaden über 339. 000 DM lag und in denen das schädigende 
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Unternehmen den Branchen 

Export/Import, 
Immobilienvermittlung, 
Kreditvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Handel ( allgemein l, 
Ver arbeitendes Gewerbe, 
Einzelhandel, 
Baugewerbe, 
Großhandel (allgemein), 
Tr anspart- und Reisewesen oder 
ohne Angabe 

zuzurechnen war. Die Ermittlungsdauer war dabei die dritthöchste 
des Jahres 1977, nämlich 1. 039 Tage. 

5.1.3.5 Jahresergebnisse 1978 

Die kürzeste Ermittlungsdauer im Jahre 1978 von 131 Tagen wurde 
bei Verfahren notiert, die jeweils bis zu 5 Geschädigte, einen 
Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM sowie die Tatbestände bzw. 
T atbestan dskombina tionen 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO 

aufwiesen. 

Bei Verfahren mit den gleichen Tatbeständen und gleichem Gesamt-

schaden wurde eine Ermittlungsdauer von 323 Tagen benötigt, wenn 
mehr als 5 Personen geschädigt wurden. 

Die Verfahren mit den Tatbeständen bzw. Tatbestandskombinationen 
Betrug, 
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Untreue, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
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Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zeichneten sich ebenfalls noch durch eine relativ niedrige Ermitt-
lungsdauer aus. So hatten Verfahren mit einem Gesamtschaden bis 
zu 11.000 DM und den eben genannten Verfahrensarten eine durch-
schnittliche Ermittlungsdauer von 326 Tagen. 

Die längste Ermittlungsdauer im Jahre 1978 wurde für Verfahren 

verzeichnet, die einen Gesamtschaden von mehr als 10 2. 000 DM 
verursachten und deren Hauptgeschädigte Einzelpersonen waren, 
wobei sich das Verfahren gegen mehr als 3 Beschuldigte richten 
mußte. In diesem Falle betrug die Ermittlungsdauer 1213 Tage, das 
sind ca. 3, 3 Jahre. Ebenfalls zu sehr langen Ermittlungszeiträumen 
kam es bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 
102. 000 DM und bis zu 10 Geschädigten, wenn das schädigende 
Unternehmen den Branchen 

Werbeunternehmen, 
Export/ Import, 
Handel (allgemein), 
Baugewerbe oder 
Immobilienwesen 

angehörte sowie wegen 
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Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Bankrott oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 



ermittelt wurde. In diesem Falle betrug die durchschnittliche 
Ermittlungsdauer 1007 Tage15 Z_u einer ebenfalls sehr hohen Ermitt-
lungsdauer im Jahre 1978 kam es bei Verfahren mit einem Gesamt-
schaden von mehr als 102. 000 DM und mit bis zu 10 Geschädigten, 
wenn das schädigende Unternehmen den Branchen 

Transport- und Reisewesen, 
Wertpapierhandel, 
Kreditvermittlung, 
Immobilienvermittlung oder 
Sonstige 

angehörte. In diesem Fall betrug die durchschnittliche Dauer der 
Ermittlungen 917 Tage. 

Demgegenüber beanspruchten Verfahren mit einem Gesamtschaden zwi-
schen 11.000 DM und 101.000 DM, in denen von einer großen Staats-
anwaltschaft wegen der Tathandlungen 

Betrug, 
Untreue, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschla;;ung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, · 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltu!.g von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

ermittelt wurde, eine durchschnittliche Ermittlungsdauer von 481 
Tagen, wobei das schädigen de Unternehmen den Branchen 

Handelsvermittlung, 
Kreditvermittlung, 
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sonstiges Maklerwesen, 
Versandhandel, 
Bank- und Kreditwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe, 
Dienstleistungen, 
Einzelhandel (allgemein) oder 
Sonstige 

„ ß 16 angehoren mu te • 

5.1.3.6 Jahresergebnisse 1979 

Für Verfahren mit bis zu 10 Einzelfällen, die unter die Verfahrens-
arten 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

fielen, wurde bei einem Gesamtschaden bis zu 189.000 DM eine 
Verfahrensdauer von durchschnittlich 134 Tagen ermittelt, was zu-
gleich die kürzeste Ermittlungsdauer des Jahres 1979 darstellte. 

Überstieg der Gesamtschaden bei den genannten Verfahrensarten 
und Einzelf allanzahlen jedoch 189. 000 DM, so betrug die durch-
schnittliche Verfahrensdauer bereits 256 Tage, was die zweitniedrig-
ste Verfahrensdauer darstellt. 

Unter der Bedingung, daß bis zu 10 Einzelfälle und die Verfahrens-
arten 
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Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
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sowie ein Gesamtschaden bis zu 56.000 DM vorlag, kam es bei 
Verfahren, bei denen die Rechtsform des schädigenden Unternehmens 
die einer 

Einzelfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaft, 
Vereins oder 
BGB-Gesellschaft 

war oder bei denen die Rechtsform ohne Angabe blieb, zu einer 
Ermittlungsdauer von 263 Tagen, einer ebenfalls sehr niedrigen 
Ermittlungsdauer in diesem Jahr. 

Gehörten die Unternehmen den Branchen 

Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe, 
Großhandel und 
Immobilienvermittlung 

an und erstreckte sich das Ermittlungsverfahren auf mehr als 10 
Einzelfälle und mehr als 2 Beschuldigte, so ergab sich eine 
durchschnittliche Verfahrensdauer von 1221 Tagen, wenn das Verfah-

ren von einer Schwerpunkt- oder Einzigen Staatsanwaltschaft bear-
beitet wurde. Dies war die längste Verfahrensdauer des Jahres 1979. 

Bei Verfahren der Verfahrensarten 

Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 

mit mehr als 57.000 DM Gesamtschaden und bis zu 10 Einzelfällen, 
stellte sich ebenfalls eine sehr hohe durchschnittliche Verfahrens-
dauer von 1048 Tagen ein. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM, bei 
denen die schädigenden Unternehmen unter die Branchen 

Großhandel (allgemein), 
Bank- und Kreditwesen, 
Handel (allgemein) , 
Einzelhandel (allgemein), 
Baugewerbe, 
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Dienstleistungen, 
Transport- und Reisewesen, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienwesen 

oder unter die Kategorie Sonstige oder ohne Angaben fielen und die 
die Verfahrensarten 

Betrug, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

sowie einen Beschuldigten aufwiesen, beanspruchten die drittlängste 
Ermittlungsdauer des Jahres 1979 von durchschnittlich 916 Tagen. 

Die Verfahren mit einem Beschuldigten und der Zugehörigkeit des 
schädigenden Unternehmens zu dan Branchen 

Versicherungsgewerbe, 
Wertpapierhandef. 
Kfz-Handel, 
Kreditvermittlung, 
Export/ Import, 
sonstiges Maklerwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe oder 
Versandhandel 

und den Verfahrensarten 

Betrug, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

benötigten eine Verfahrensdauer von durchschnittlich 402 Tagen, 
was dem Durchschnitt des Jahres 1979 entsprach. 
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5.1.3.7 Jahresergebnisse 1980 

Im Jahre 1980 wurde die niedrigste Ermittlungsdauer mit 185 Tagen 
ermittelt. Sie betraf Verfahren mit 1 bis 5 Geschädigten und einem 
Gesamtschaden bis zu 56. 000 DM. 

Verfahren der Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

mit einem Gesamtschaden von mehr als 57. 000 DM und oder 2 

Beschuldigten nahmen die zweitniedrigste durchschnittliche Verfah-
rensdauer von 212 Tagen in Anspruch. 

Verfahren mit einem Beschuldigten und einem Gesamtschaden von 

über 57. 000 DM und der Zugehörigkeit des schädigenden Unterneh-
mens zu den Rechtsformen 

Körperschaft, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts, 
Genossenschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Einzelfirma, 
Seheinfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Offene Handelsgesellschaft, 
11 Abschreibungsgesellschaft II oder 
Sonstige und ohne Angaben, 

wurden bei Vorliegen der Verfahrensarten 

Betrug, 
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Untreue, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
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Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

mit einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 297 Tagen durch 
eine "kleine" Staatsanwaltschaft erledigt, einem in diesem Jahre 
sehr niedrigen Wert. 

Wurden die zuletzt genannten Verfahren jedoch durch eine Staa tsan-
waltschaft der Größenordnung "mittel" oder "groß" bearbeitet, so 
stieg die durchschnittliche Verfahrensdauer auf 479 Tage an, was 
dem Durchschnittswert für das Jahr 1980 gleichkommt. 

Verfahren der Verfahrensarten 

Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

die von einer "sehr großen" Staatsanwaltschaft bearbeitet wurden, 
einen Schaden von mehr als 57 .000 DM verursachten und die 
Rechtsform des schädigenden Unternehmens die einer 

222 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Genossenschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts, 



Scheinfirma, 
sog. "Abschreibungsgesellschaft" oder 
Sonstigen 

einschließlich der Kategorie "ohne Angabe" war, hatten eine Bear-
beitungsdauer von 1329 Tagen, die längste Ermittlungsdauer im 
Jahre 1980. Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 57 .000 
DM, den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

und der Rechtsform des schädigenden Unternehmens in Form einer 

Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG oder eines 
Vereins 

ergaben, wenn nicht die Hauptgeschädigtenart "Arbeitgeber" vorlag, 
eine_ durchschnittliche Verfahrensdauer von 1041 Tagen. Das bedeu-
tet die zweitlängste Ermittlungsdauer des Jahres 1980. 

Bei den Verfahrensinhalten mehr als 2 Beschuldigte, einem Gesamt-
schaden über 57 .000 DM, den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
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Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitl'lrgsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

und den Rechtsformen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts, 
Genossenschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Einzelfirma, 
Scheinfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Offene Handelsgesellschaft, 
"Abschreibungsgesellschaft" oder 
Sonstige und ohne Angaben, 

die durch eine "kleine", "mittlere" oder "große" Staatsanwaltschaft 

bearbeitet wurden, bei denen das schädigende Unternehmen den 

Branchen 

Immobilienvermittlung, 
Immobilienwesen, 
Kfz-Handel, 
Dienstleistungen, 
Werbeunternehmen oder 
Handelsvermittlung, 

einschließlich der Kategorie Sonstige angehörte, wurde die drittläng

ste Verfahrensdauer im Jahre 1980 von durchschnittlich 913 Tagen 

ermittelt. 
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5.1.4 Multivariate Längsschnittanalyse zur Dauer der Ermittlungs-
verfahren 

Für die hier vorgenommene Längsschnittuntersuchung zur Dauer des 
Ermittlungsverfahrens wurden die gesamten gemeldeten Verfahren in 
der BWE für den Zeitraum 1974 bis 1980 herangezogen17 Aus 
diesem Gesamtdatensatz wurden dann anhand eines Zufallszahlenge-
nerators 20% der Verfahren ausgewählt und ausgewertet, da eine 
Berechnung aller ca. 20.000 Verfahren wegen der Größe des Daten-
satzes nicht möglich war. Die nachfolgend referierten Ergebnisse 
beziehen sich deshalb auf die Ergebnisse der 20%-Stichprobe. 

Eine zusätzliche Auswertung der Verfahrensdaten in einer Längs-
schnittuntersuchung ist deswegen sinnvoll, da damit individuelle 
Jahresergebnisse, 
malige Situation 

d.h. Ergebnisse, die durch eine spezifische ein-
eines Erhebungsjahres beeinflußt waren, ausge-

schieden werden. Dies ermöglicht es, die Einflüsse herauszuarbei-
ten, die durchgängig in dem bisherigen Erhebungszeitraum auf die 
Dauer der Ermittlungsverfahren eingewirkt haben. 

Durch 
erklärt 

die vorgenommene 
werden. Einen 

Analyse konnte eine 
maßgeblichen Einfluß 

Varianz 
auf die 

von 19,6% 
Dauer des 

Ermittlungsverfahrens hatten dabei inshesondere die Variablen "Ge-
samtschaden" mit einem Varianzanteil von 7, 2%, die "Zahl der 
Geschädigten" mit einem Anteil von 5% und die "Verfahrensart", 
welche eine Varianz von 3, 4% erklärte. Zusammen umfaßten diese 
drei Variablen 15, 4% der Varianz, was 78, 6% an der gesamten 
erklärten Varianz bedeutete18 • 

Bei der Analyse der Ergebnisse zeigte sich, daß die Verfahren mit 
einem Schaden bis zu 56.000 DM nur eine kurze Ermittlungsdauer, 
im Durchschnitt 279 Tage, aufwiesen. Verfahren mit einem Schaden 
von über 56.000 DM benötigten dagegen im Durchschnitt eine Ermitt-
lungsdauer von 528 Tagen,· wobei unter bestimmten Voraussetzungen 
( vgl. Schaubild. 23) Verfahren mit einem Schaden zwischen 56. 000 
DM und 338.000 Dtvl 739 Tage dauerten, im Gegensatz zu Verfahren 
mit einem Schaden über 338.000 DM, bei denen die Ermittlungen 896 
Tage in Anspruch nahmen. 
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Bei der Variablen 11 Zahl der Geschädigten II bot sich ein ähnliches 
Bild. So wurden hier Verfahren mit bis zu 5 Geschädigten in einer 
kürzeren Zeit erledigt (zwischen 293 und 370 Tagen) als Verfahren 
"mit mehr als 5 Geschädigten ( diese dauerten durchschnittlich 451 
bis 656 Tage). 

Wenn wir diese Ergebnisse mit den Resultaten der Jahresanalysen 
vergleichen, so ergab sich darin eine weitgehende Übereinstimmung. 
Auch dort wurden Verfahren mit einem geringen Schaden schneller 
erledigt als Verfahren mit einem hohen Schaden. Dies traf auch auf 
den Einfluß der "Zahl der Geschädigten" zu, wobei diese Variable 
dort jedoch nur in 2 Erhebungsjahren eine Rolle gespielt hatte. 

Eine ähnliche Übereinstimmung kam auch bei der Variablen 11 Verfah-
rensart11 zutage, mit der Ausnahme jedoch, daß in den Jahresergeb-
nissen Verfahren der Tatbestände oder Tatbestandskombinationen 

Biitrug, 
Untreue, 
Untreue und Unterschlagung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

im Vergleich mit anderen Verfahrensarten in dem jeweiligen Unter-
suchungsjahr eine kürzere Erledigungsdauer aufwiesen, wie auch 
die Verfahren mit dem Ermittlungsschwerpunkt 

Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

in den Jahresergebnissen im Vergleich eine längere Verfahrensdauer 
zeigten. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu 
beachten, daß diese Aussagen sich nicht auf die tatsächliche 
durchschnittliche Verfahrensdauer beziehen, sondern nur auf den 
Vergleich innerhalb der Untersuchungsgruppe. Dies bedeutet, daß 
die durchschnittliche Dauer dieser Verfahren in der Längsschnittun-
tersuchung fast die gleiche ist 1:"'ie in den jeweiligen Querschnitts-
untersuchungen. Auch ist dabei zu beachten, daß in den jeweiligen 
Jahresanalysen eine kleine Gruppe von Verfahren dieser Tatbe-
stände eine längere oder kürzere Ermittlungsdauer benötigte. Unter 
Berücksichtigung der jeweils geringeren Grundgesamtheit in den 
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Jahresuntersuchungen spielten sie noch innerhalb der Analyse eine 
Rolle, die jetzt bezogen auf die größere Grundgesamtheit nicht 
mehr bestand und somit diese "Split"-Gruppen (oder besser noch: 
Splittergruppen) keinen oder nur minimalen Einfluß hatten und 
deshalb unberücksichtigt bleiben konnten. 

Insgesamt kann 
Ermittlungsdauer 
Tage betrug. 

festgehalten werden, daß die durchschnittliche 
für alle Verfahren in dem 7-Jahreszeitraum 413 

Die niedrigste Ermittlungsdauer von 191 Tagen wurde für Verfahren 
mit den Verfahrensarten 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

ermittelt, durch welche ein Gesamtschaden bis zu 56,000 DM verur-
sacht wurde. 

Verfahren mit demselben Gesamtschaden, denen die Verfahrensarten 
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Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die 
Untreue und Vorenthaltung von 
Unterschlagung und Verstoß 
pflicht, 

Konkursantragspflicht, 
Beitragsteilen nach RVO, 
gegen die Konkursantrags-

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 



Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

zugrunde lagen und bei denen gegen bis zu 5 Geschädigte ermittelt 
wurde, wiesen eine durchschnittliche Verfahrensdauer von 293 Ta-
gen auf. Die Verfahrensdauer stieg auf 451 Tage, wenn diese 
Verfahren mit mehr als 5 Geschädigten befaßt waren. 

Gleichfalls eine geringe Ermittlungsdauer ergab sich in Verfahren 
mit 1 oder 2 Beschuldigten und bis zu 5 Geschädigten sowie einem 
Schaden von mehr als 56. 000 DM, bei denen die Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens in die Kategorie 

Einzelfirma, 
BGB-Gesellschaft, 
Verein, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haft1mg, 
Genossenschaft, 
sogenannte Briefkastenfi,:-ma oder 
ohne Angabe 

fiel, sofern sie die Tatbestände 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und SteuerhinterziP.hung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO 

zum Inhalt hatten. 

Die Ermittlungsdauer stieg auf 397 Tage an, wenn bei diesen 
Verfahren die Rechtsform des schädigenden Unternehmens die einer 

war. 

Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Gesellscha.ft ausländischen Rechts, 
sogenannten Abschreibungsgesellschaft oder einer 
Sonstigen 
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Verfahren mit mehr als 3 Beschuldigten und den obigen Variablen-
ausprägungen hinsichtlich der Verfahrensart, der Zahl der Geschä-
digten und des Gesamtschadens hatten im Durchschnitt eine Ermitt-
lungsdauer von 600 Tagen zur Folge, wobei die Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens keinen Einfluß auf die Dauer hatte. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 56.000 DM und bis 
zu 5 Geschädigten, bei denen hinsichtlich der Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

ermittelt wurde, benötigten durchschnittlich 496 Tage b:s zum 
Ermittlungsabschluß. 

Wiesen die Verfahren einen Gesamtschaden von mehr als 56. 000 DM 
und mehr als 5 Geschädigte sowie 1 Beschuldigten und die Verfah-
rensarten 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

auf, so ergab sich eine Ermittlungsdauer von 373 Tagen. Handelte 
es sich hingegen um die Verfahrensarten 
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Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 



Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterz.iehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

und trat das schädigende Unternehmen in Form einer 

Genossenschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Verein, 
Gesellschaft ausländischen Rechts oder einer 
sogenannten Schein- und Schwindelfirma 

auf, so dauerte das Ermittlungsverfahren im Durchschnitt 808 Tage. 
War die Rechtsform des schädigend,m Unternehmens jedoch die einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Einzelfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Sonstigen 

oder ohne Angabe geblieben und gehörte das Unternehmen den 
Branchen 

Handelsvermittlung, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Export/Import (Großhandel), 
Einzelhandel ( allgemein l, 
Versicherungsgewerbe oder 
Immobilienwesen 

an, so beanspruchten die Ermittlungen 855 Tage. 

Bei Verfahren ~it einem Gesamtschaden über 56.000 DM, mehr als 5 
Geschädigten sowie. einem Beschuldigten und den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
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Unterschlagung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht 

wurden durchschnittlich 502 Tage benötigt, um das Verfahren zu 
erledigen, sofern das schädigende Unternehmen die Rechtsform einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Ein zelf ir m a, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
Sonstigen 

hatte bzw. ohne Angabe blieb sowie in den Branchen 

Immobilienvermittlung, 
Bank- und Kreditwesen, 
Wertpapierhandel, 
Kfz-Handel, 
Großhandel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Werbeunternehmen, 
Export/Import (Einzelhandel), 
Dienstleistungen, 
Handel (allgemein), 
Baugewerbe, 
Ver arbeitendes Gewerbe, 
Transport- und Reisewesen, 
Kreditvermittlung oder 
Sonstige 

tätig war oder. die Branchenzugehörigkeit ohne Angabe blieb. Die 
Verfahrensdauer stieg im Durchschnitt auf 651 Tage an, wenn bei 
diesen Verfahren die Tatbestände 
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Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 



Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

verwirklicht wurden. 

Verfahren mit mehr als 5 Geschädigten, mehr als 2 Beschuldigten 
und mit bis zu 100 Einzelfällen beanspruchten eine Ermittlungs-
dauer von 642 Tagen, wenn das schädigende Unternehmen den 
Branchen 

Kfz-Handel, 
Werbeunternehmen, 
Einzelhandel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Großhandel (allgemein), 
Export/Import, 
Dienstleistungen, 
Handel (allgemein), 
Transport- und Reisewesen oder 
Versicherungsgewerbe 

angehörte. Zählte das schädigende Unternehmen hingegen zu den 
Branchen 

Immobilienwesen, 
Immobilienvermittlung; 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Handelsvermittlung, 
Kreditvermittlung, 
Baugewerbe, 
Bank- und Kreditwesen, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren oder 
Sonstige 

oder lag hierzu keine Angabe vor und betrug der Gesamtschaden 
zwischen 56.000 DM und 338.000 DM, so wurde eine Ermittlungs-
dauer von 739 Tagen benötigt. Oberstieg im Gegensatz zu den 
obigen Verfahren der Gesamtschaden 338.000 DM, so wuchs die 
Ermittlungsdauer auf durchschnittlich 896 Tage an. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von jeweils mehr als 56.000 
DM, 5 Geschädigten, mehr als 2 Beschuldigten und mehr als 100 
Einzelfällen umfaßte die ~rmittlungsdauer für den Erhebungszeit-
raum durchschnittlich 1102 Tage. 
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5.1. 5 Regressionsanalytische zusammenhänge zwischen Verfahrens-
variablen und der Dauer des Ermittlungsverfahrens 

Um noch weitere eventuell bestehende zusammenhänge zwischen der 
Dauer des Verfahrens und den Verfahrensvariablen, wie z.B. Zahl 
der Beschuldigten oder Höhe des Gesamtschadens, zu analysieren, 
wurde im folgenden auch eine Regressionsanalyse19 mit der abhän-
gigen Variablen "Dauer des Ermittlungsverfahrens" und den unab-
hängigen Variablen "Zahl der Beschuldigen", "Zahl der Einzel-
fälle", "Zahl der Geschädigten II und "Gesamtschaden" angewandt. 
Es konnten dabei nur diese unabhängigen Variablen berücksichtigt 
werden, da nur sie intervallskalierte Variablen sind. Um bei 
dieser Analyse zusätzliche spezifische Merkmale herauszufinden, 
wurde die Untersuchung bei unterschiedlichen Tatbestandsstrukturen 
durchgeführt, d. h. bei Verfahren, in denen die Tatbestände Betrug 
oder Untreue oder Bankrott oder Steuerhinterziehung oder Verstöße 
nach UWG zugrunde lagen. 

Wie die Ergebnisse zeigen (vgl. Tabelle 67), ist der Ein~luß der 
unabhängigen Variablen auf die Dauer des Ermittlungsverfahrens 
bei Betrug recht gering. Auch die hier nicht einzeln aufgeführten 
Jahresergebnisse hatten nur eine erklärte Varianz zwischen 1% und 
5%20_ 

Auch beim Bankrott 
Bild21 • Demgegenüber 
stellte Einfluß mit 
Verstößen nach dem 
genannten Delikten. 

und 
war 

einem 
UWG 

der Untreue ergab sich ein ähnliches 
bei der Steuerhinterziehung der festge-
Varianzanteil von 15, 1 % und bei den 
mit 21, 5% höher als bei den zuvor 

Als Ergebnis kann jedoch für alle hier untersuchten fünf Tathand-
lungen bzw. Gesetze festgehalten werden, daß die Schadenshöhe den 
maßgeblichen Einfluß auf die Dauer des Ermittlungsverfahrens aus-
übte. An zweiter Stelle, jedoch. mit einem wesentlich niedrigeren 
Erklärungsanteil, folgte bei den Tathandlungen Betrug, Bankrott, 
Steuerhinterziehung und Untreue die Zahl der Einzelfälle und bei 
den Verstößen nach dem UWG die Zahl der Beschuldigten. Hinsicht-
lich der einzelnen Ergebnisse wird auf Tabelle 67 verwiesen. 
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Tabelle 67: Regressionsanalyse zur Dauer des Ermittlungsverfahrens 
(Längsschnittanalyse 1974 - 1981) 

Junabhängige Variablen 

JTatbestand: Betrug 

JGesamtschaden 

JZahl der Einzelfälle 

JZahl der Beschuldigte 

JZahl der Geschädigten 

/Tatbestand: Bankrott 

r 

o. 10638 1 

1 0 .10660 1 

1 0.10667 1 

1 0.10671 1 

JGesamtschaden 0.10446 

JZahl der Einzelfälle 0.10558 

JZahl der Beschuldigte 0.10623 

/Zahl der Geschädigten 0.10624 

JTatbestand: Steuerhinterziehung 

JGesamtschaden 0.15106 

JZahl der Einzelfälle 0.15269 

/Zahl der Beschuldigte 0.15365 

JZahl der Geschädigten 0.15392 

JTatbestand: Untreue 

JGesamtschaden 

JZahl der Einzelfälle 

JZahl der Beschuldigte 

JZahl der Geschädigten 

1 0.05652 1 

1 0.05713 1 

1 0.05783 1 

1 0.05793 1 

JTatbestand: Verstöße nach UWG 

JGesamtschaden 0.21577 

JZahl der Beschuldigte J 0.21800 J 

JZahl der Geschädigten J 0.21825 J 

JZahl der Einzelfälle J 0.21827 j 

r -Zuwachs 

o. 10638 

0.00022 

0.00007 

0.00004 

0. l 0446 

0.00113 

0.00065 

0.00001 

0.15106 

0.00173 

0.00087 

0.00027 

0.05652 

0.00082 

0.00070 

0.00010 

0.21577 

0.00223 

0.00025 

0.00002 

r beta J F 

1 0.32616 1 0.32402 1 979,846 

1 0.0463i, 1 0.01366 1 1,717 

1 0.03536 1 0.00836 1 0,657 

1 0.01532 1 0.00665 1 0,411 

1 0.32320 1 0.32159 1 381,954 

1 0.06412 1 0.03592 1 3,855 

J-0.00540 J-0.02559 1 2,444 

1 0.03924 J-0.00341 1 0,035 

0.38866 1 0.38394 1 937,962 

0.06601 1 0.07095 1 7,497 

0.05129 1 0.02903 1 5,383 

0.04351 J-0.03387 1 1,713 

0.23731 1 0.23287 1 174,331 

0.04293 1 0.02180 1 l, 136 

0.04553 1 0.02656 1 2,285 

0.04497 1 0.01165 1 0,323 

1 0.46451 1 0.44947 1 116,441 

1 0.14534 1 0.04778 1 1,414 

1 0.13921 1 0.01518 1 0, 125 

1 0.10133 1 0.00431 1 0,010 
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5.1.6 Zusammenfassung 

Untersucht man die Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhangs 

zwischen den Verfahrensdaten und der Dauer des Ermittlungsverfah

rens, so kann man feststellen, daß die von den Schwerpunkt

staatsanwaltschaften erledigten Verfahren länger dauerten, als die

jenigen, die von Allgemeinen Staatsanwaltschaften bearbeitet wur

den. Dagegen übte die Größe der Staatsanwaltschaft keinen Einfluß 

auf die Verfahrensdauer aus. Gleichfalls zeigte sich, daß die 

Ermittlungsdauer mit der Zahl der Beschuldigten, der Zahl der 

Einzelfälle und der Schadenshöhe signifikant zunahm. Dies traf 

auch auf die Zahl der Geschädigten zu, wobei jedoch hier die 

Verfahrensdauer rückläufig war, sobald die Geschädigtenzahl mehr 

als 1.000 betrug. Hierauf dürften auch verfahrensökonomische Ent

scheidungen einen Einfluß gehabt haben, nämlich, daß ab einer 

bestimmten Geschädigtenzahl nur mehr ein Teil dieser, z.B. bei 

Zeugenvernehmungen, für die Erledigung des Verfahrens von Bedeu

tung sind. Bei den Rechtsformen des schädigenden Unternehmens 

konnte festgestellt werden, daß bei komplexen Rechtsformen (GmbH, 

GmbH li Co. KG, AG etc.) die Dauer des Ermittlungsverfahrens 

zunahm, im Gegensatz zu einfachen Rechtsformen wie beispielsweise 

der Einzelfirma. Bei der Branche der Unternehmen ergab sich 

insbesondere im Immobilienbereich, dem Wertpapierhandel, im Be

reich des Großhandels und bei Export- und Importunternehmen eine 

lange Ermittlungsdauer. 

Bei den Tatbeständen konnte festgestellt werden, daß z.B. Verfah

ren wegen Verstößen gegen die Konkursantragspflicht, Steuerhinter

ziehung oder Strafbarer Werbung recht schnell erledigt wurden22,

wogegen bei Verfahren wegen Untreue und mit Tatbestandskombina

tionen (z.B. Betrug und Steuerhinterziehung oder Untreue und 

Bankrott) die Ermittlungsdauer zunahm. 

Die multivariaten Untersuchungen bestätigten diese Ergebnisse, wo

bei sich jedoch in den einzelnen Untersuchungsjahren zum Teil 

geringfügig abweichende Werte ergaben. Festgestellt werden konnte 

jedoch, daß insbesondere der Schaden (sehr lange Ermittlungsdauer 
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bei einem Schaden über 338. 000 DM) und die Verfahrensart einen 
Einfluß auf die Dauer des Ermittlungsverfahrens hatten. Dabei 
bestätigte sich auch, daß Verfahren, die nur einen Tatbestand 
beinhalteten, wie z.B. bei Steuerhinterziehung oder Strafbarer Wer-
bung, sehr schnell erledigt wurden, demgegenüber jedoch Verfahren 
mit meh~t"' als einem Tatbestand eine recht lange Ermittlungsdauer 
aufwiesen. Die einzelnen Ergebnisse zeigten jedoch auch die zusam-
menhänge innerhalb der rein bivariaten Ergebnisse auf, nämlich 
dann, wenn sich zeigte, daß die Verfahrensdauer mehr vom Gesamt-
schaden beeinflußt wird, als von den Tatbeständen oder der Zahl 
der Einzelfälle bzw. der Zahl der Geschädigten. 
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5. 2 Die Erledigung der Verfahren 

Innerhalb der BWE wird zwar nicht der Ausgang des Verfahrens 
nach der Anklageerhebung erfaßt, jedoch sind die Variablen in der 
Erhebung mit berücksichtigt, die die Erledigung durch die Staatsan-
waltschaft kennzeichnen. So werden neben den der Anklage zugrun-
deliegenden Merkmalen auch Angaben zum Umfang der Einstellung 

23 und der Art derselbigen vorgenommen 

Die Zahl der insgesamt erledigten Verfahren wurde bereits in 
Kapitel 4 ausführlich behandelt. In Tabelle 68 wird ein Überblick 
gegeben, wie die Verfahren bei den Staatsanwaltschaften zum 
Abschluß gebracht wurden. Dabei zeigte sich, daß im Jahre 1974 
50,2% aller Verfahren zur Anklage gekommen sind. Diese Quote 
stieg über 53,6% im Jahre 1975 auf 62,5% im Jahre 1978. Das Jahr 
1979 brachte einen geringen Rückgang, der sich jedoch 1980 mit 
62, 3% wieder ins Gegenteil verkehrte und erreichte _1981 mit 69% 
den höchsten Wert. Festhalten• kann man, daß seit 1974 die 
Anklagequote um ca. 19% angewachsen ist 24 . 

5.2.1 Die Erledigung durch Anklageerhebung 

Ist in einem Verfahren Anklage erhoben worden, so ist als erste 
Variable von Interesse, vor welchem Gericht dies geschah. Die BWE 
unterscheidet hier zwischen einer Anklage zur Strafkammer beim 
Landgericht, zum Schöffengericht und der Erledigung durch Erlaß 
eines Strafbefehls25 • Wie Tabelle 69 zeigt, ging die Zahl der 
Verfahren zurück, bei denen vor der Strafkammer beim Landgericht 
angeklagt worden ist. So wurden noch im Jahre 1975 31,3% der 
Verfahren, die zur Anklage führten, vor die Strafkammer gebracht, 
während dies im Jahre 1981 nur noch 21,1% waren. Dagegen stieg 
der Prozentsatz der '(_erfahren, die vor das Schöffengericht gebracht 
wurden, von 58, 2% im Jahre 1975 auf 69, 3% im Jahre 1980 bzw. 
61,2% im Jahre 1981. Mit Ausnahme des Jahres 1976, in dem 12,1% 
und 1981, in dem 10, 4% der Verfahren durch den Erlaß eines 
Strafbefehls erledigt wurden, spielten die Strafbefehlserledigungen 
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Schaubild 29: 
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• Anzahl der Verfahren insgesamt 
o Anzahl der zur Anklage gekommenen Verfahren 

Anzahl der eingestellten Verfahren 
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Tabelle 68: Anzahl der Verfahren und Erledi~ 

I I 1974 I 1975 I 1976 I 1971 I 1978 I 1979 1 1980 I 1981 
1 labs. % labs. 1 % labs. 1 % labs. 1 % labs. 1 % labs. 1 % labs. 1 % labs. 1 % 
1 Anzah 1 der 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Verfahren 12.888 13.089 1 13.647 1 13.727 1 13.562 1 13.087 1 13.226 1 13.102 1 
1 insgesamt ( N) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Anzahl der 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 zur Anklage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!gekommenen ll.447 50,l ll.656 153,6 12.094 157,4 12.300 161,7 12.228 162,5 ll.881 160,9 12.009 162,3 12.139 169,0 1 
1 Verfahren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Anzah 1 der 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!eingestellten 11.441 149,9 11.433 146,4 11.553 142,6 11.427 138,3 11.334 137,5 11.206 139,l 11.217 137,7 1 963 131,0 1 
!'{erfahren __ I __ I ___ I 1 1 1 1 1 1 _ .L __ I ~-' 1 1 1 l_ _ \ 

Tabelle 69: Art der Gerichte 

!Erledigung durch Erhebung der 
!Anklage oder Erlaß eines 
!Strafbefehls 

!Strafkammer 

1schöff:'19ericht 

!Einzelrichter (andere Angaben) 

!Jugendgericht (Jugendrichter) 

!Str~fbe!eh_l 

!Zahl der durch Erhebung der 
!Anklage abgeschlossenen 
!Ermittlungsverfahren (N=l00%) 

1 1975* 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 ** 

. l_abs_-_ 1 _ %_j~_: 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 ___:_ ~bs. 1 % 1 abs. 1 % 

I 519 131,3 1 510124,4 I 657128,6 I 606127,2 1 548129,l 1 509 ,25,3 1 452, 21,l 1 -- -- - ------ -- - ·- ----- ---- -- - - -- - -

l_964l:_8,2 i1.219158,211.520166,111.440164,611.226l65~12_·392l69,311.310161,21 

L 130 L7'-=-l~-~3_1 __!_1J _2.~ I _ 57 1 2,6 1 . o~ L 3~ I___! ,_!_! 18 1 o,8 J 

L _1 1_0•_1_1___:J 1_1 _ - 1 - 1 - 1 - 1 33 1 °• 2 1 - 1 - 1 __ n_J 0 •5J 
L~_I 1 121 3, 1 1 125 1 5,6 1 96 1 5, 1 1 69 1 3,4 1 ?3J ,o_,4J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.656 1 100 12.094 1 100 12.300 1 100 12.228 1 100 11.881 1 100 12.009 1 100 12.139 I 100 1 
L _ L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ___ I _I _J _ _J 

* wurde 1974 noch nicht erhoben 
** 125 .Verfahren ohne Angabe 
(Fehlende Werte: sonstige Angaben) 

= ... ... 
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nur im Durchschnitt bei 3, 9% der Verfahren eine Rolle. Andere 
Angaben, wie die Anklagen zum Einzelrichter, kamen bei 3, 4% der 

Verfahren und Anklagen zum Jugendgericht bei maximal O, 5% der 
Verfahren vor 26 

5.2.1.1 Die Zahl der Angeklagten je Anklageerhebung 

Die Struktur der Zahl der Angeklagten pro Verfahren stellt sich 
erwartungsgemäß ähnlich wie die der Zahl der Beschuldigten pro 
Verfahren dar. Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Verfahren, in 
denen nur eine Person angeklagt wurde, fast 75% ausmacht. 
Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Zahl der Beschuldigten pro 
Verfahren ( vgl. Kapitel 4 J, so ist der Anteil der Klasse mit einem 
Beschuldigten durchschnittlich pro Jahr um 10%-Punkte höher als 
bei der Zahl der Angeklagten pro Verfahren. 

Hervorzuheben ist noch die Angeklagtenquote, d. h. der Prozentsatz 
der Beschuldigten, die auch angeklagt wurden. Dies traf im Jahre 
1974 auf 43,6% aller Beschuldigten zu. Dieser Anteil stieg im Jahre 

1975 auf 44,6% und im Jahre 1976 auf 47 ,2% der Beschuldigten an. 
Im Jahre 1977 wurde hier der bisherige Höhepunkt erreicht: In 
diesem Jahr wurden 50, 1% aller Beschuldigten angeklagt, d.h. 
gegen jede zweite Person, gegen die ermittelt worden war, wurde 
auch eine Anklage erhoben. 1978 sank dieser Wert wieder auf 47 ,8% 
ab und erreichte 1979 seinen bisher tiefsten Stand, nämlich 39,3%. 
Diese Zahl bedeutet, daß nur noch einer von 2, 5 Beschuldigten 
angeklagt wurde oder, anders dargestellt, daß im Jahre 1977 von 
10 Beschuldigten 5 angeklagt wurden; 1979 dagegen geschah dies 
nur noch bei kapp 4 (3,9) von 10 Beschuldigten. Bis zum Jahre 
1981 stieg die Anklagequote wieder auf 55,8% an. 

Ober den Untersuchungszeitraum hinweg wurden pro Verfahren durch-

schnittlich 1, 45 Angeklagte gezählt, wobei sich die Schwankungen 
nur im Bereich zwischen 1, 4 und 1, 6 bewegten. 
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Tabelle 70: Die Zahl der Angeklagten je Anklageerhebung 

!Zahl der Verfahren 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
1 mit : 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. I % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

11 Angeklagten 11.047172,4 11.228174,2 11.590 J75,9 J1.763176,711.650174,1 Jl.399 174,411.529 J76,1 11.604175,0 1 

j2 Angeklagten 1 243 J 16,8 1 255115,4 1 331 J 15,8 1 331 114,4 1 398 J 17,9 1 327 117,4 1 322 Jl6,0 J 373117,4 1 

13 bis 5 Angeklagten 1 111 J 7,7 1 130 1 7,9 1 140 1 6,7 1 164 1 7,1 1 161 J 7,2 1 134 1 7,1 1 140 1 7,0 1 1441 6,7 1 

16 bis 10 Angeklagten • 1 28 1 1,9 1 27 J 1,6 1 13 1 0,6 1 37 1 1,6 1 141 0,6 1 13 1 0,7 1 11 1 0,5 1 13 j 0,6 1 

!über 10 Angeklagten 1 5 J 0,3 1 6 1 0,4 1 5 1 0,2 J 5 1 0,2 J 51 0,2 J 6 1 0,3 J 2 1 0;1 J 3 1 0,1 J 

1 keine Angabe dazu 1 13 J 0, 9 1 10 J 0, 6 1 15 J 0, 7 1 / j / 1 / J / 1 2 1 0, 1 1 5 1 0, 2 1 2 1 0, 1 1 

!Zahl de: angeklagten V.er- 11,447 1 100 11.6561100 12.094 I 100 12.300 I 100 12.228 1 100 11.881 I 100 12.009 1 100 12.139 1 100 1 
1 fahren insgesamt (N=l00%) 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 

Angeklagten 12.207: 12.5881 12.9581 13.341 1 13.171 I 12.701 l 12.7721 12.995 l _j 
1 Arithmetisches Mittel 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 l 
!bezogen at1f N_ _ 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 __ • J_ 1 _• l~I ' 1 1 • J 

N 
,p, .., 
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5.2.1.2 Die Zahl der Einzelfälle je Anklageerhebung 

Wie bereits der Vergleich zwischen den Beschuldigten und Angeklag-
ten Hinweise über die Anklagestrukturen lieferte, so vermittelt ein 
solcher Vergleich auch bei den ·Einzelfallangaben weitere Erkenntnis-
se. 

Die Anklagequote der Einzelfälle zeigt, wie be~eits die Angeklagten-
quote, eine aufsteigende Tendenz. Sie betrug im ersten Erfassungs-
jahr 30, 2% und stieg über 39, 2% im Jahre 19'75 auf 47, 4% im Jahre 
1976. Damit war auch im bisherigen Erfassungszeitraum die maxima-
le Anklagequote bei den Einzelfällen erreicht. Im Jahre 1977 sank 
sie auf 40, 9% ab und nahm seither wieder gering zu. So betrug sie 
1978 43,1% und 1979 44,1%. Im Jahre 1980 sank sie jedoch nochmals 
stark ab und erreichte ihren niedrigsten Prozentsatz von nur noch 
17,1%. Im Jahre 1981 kam es wieder zu einem rapiden Anstieg auf 
66,6%. 

Ein Teil des Rückgangs kann damit erklärt werden, daß in den 
Jahren seit 1977 wiederholt einige Verfahren mit mehreren tausend 
Einzelfällen erledigt wurden. Bei der Erledigung und Anklage der 
Verfahren spielt eine Verfahrenskonzentration in der Form von 
Teileinstellungen bei schwer beweisbar"ln oder nur unwesentlichen 
Einzelfällen eine maßgebliche Rolle. Dies geschieht auch, um die 
Strafverfahren überschaubar zu halten. Somit ist der Höhe der 
Anklagequoten bei den Einzelfällen nicht die Bedeutung beizumessen 
wie der der vorher aufgeführten Angeklagtenquote. Ungeachtet des-
sen läßt sie jedoch aufschlußreiche Angaben über den Umfang zu, 
in dem Verfahren konzentriert werden, d. h. wieviele Einzelfälle 
durch Teileinstellung erledigt und in welchem Umfang die überprüf-
ten Einzelfälle überhaupt Grundlage der Anklage wurden. 

Vergleicht man weiter die klassifizierten Werte der überprüften und 
der Anklage zugrundeliegenden Einzelfälle, so fällt auf, daß der 
Prozentsatz der Verfahren, welche durch eine Anklage abgeschlossen 
wurden und denen 2 bis 10 Einzelfälle zugrunde lagen, höher war, 
als der Anteil der Ermittlungsverfahren, die 2 bis 10 Einzelfälle 
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Tabelle 71: Die Zahl der Einzelfälle je Anklageerhebung 

!Zahl der Ermitt- 1 1974 1975 1 1976 1 1977 1978 1 1979 1980 1 1981 
l lungsverf ahren, 1 
\denen \ abs. 1 % \ abs. 1 % abs. % \ abs. 1 % abs. % abs. 1 % \ abs. 1 % \ abs. 1 % 

\1 Fall zugrunde lag \ 505 134. 9 1 538 \32,5 773 36,9 1 842 \36,6 881 39,5 663 \35,2 1 815 \40,6 1 543 \25,4 

l 2-10 Fälle zu- 1 1 1 1 1.008 1 48,7 1.045 46,9 1 1 1 1 1 
\grunde lagen 1 

660 145,6 1 803 148,5 48,1 1 1.120 936 149,8 1 936 146,6 1 1.053 149,2 

l 11-50 Fälle zu- 1 1 1 1 207 1 258 11,2 225 10,1 1 1 1 1 1 
\grunde lagen 1 

173 112,0 1 212 112,8 9,9 1 208 111,1 1 189 1 9,4 1 396 118,5 

l51-100 Fälle zu- 1 1 1 1 38 1 34 1,5 33 1,5 1 1 1 1 1 
\grunde lagen 1 

32 1 2,2 1 38 1 2,3 1,8 1 27 1 1,4 1 31 1 1,5 1 63 1 2,9 

lüber 100 Fälle 1 1 1 1 27 1 28 1,2 41 1,8 1 1 1 1 1 
\ zugrunde lagen 1 

22 1 1,5 1 26 1 1,6 1,3 1 46 1 2, 4 1 36 1 1,8 1 58 1 2,7 

\keine Angabe hierzu \ 55 1 3,8 1 39 1 2,4 41 2,0 1 18 0,8 3 0,1 1 1 0. 1 1 2 1 0,1 1 26 1 1,2 

!Zahl sämtlicher Er- 1 1 447 1100 1 1 2.094 100 1 100 \mittlungsverfahren \ · \ 1 1.656 1100 1 2.300 1 1 2. 228 100 1 11.881 1100 1 1 1 2.009 1100 1 1 1 2.139 1100 

!Zahl der Einzel- 1 1 1 1 20.889 1 
\fälle insgesamt 115.467 1 119.417 1 124. 368 1 135.447 1 1 127. 204 1 1 1 124.810 1 1 1 185. 203 1 

IArithmet. Mittel 1 1 1 1 1 10,6 1 15,9 1 1 1 1 1 1 
\ bezogen auf N 1 

10,7 1 
-~-1.~l,7-~I ~-~0---0 1 1 1 

14,5 1 
1 ~·31 1 

39,8 1 

CO ... 
"' 
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umfaßt haben. Im übrigen unterschieden sich die klassifizierten 
Werte bei den Anklagen nicht von denen der Ermittlungsverfahren. 
Erwähnenswert ist ferner, daß das arithmetische Mittel sich im 
Durchschnitt auf 12. 2 Einzelfälle pro durch Anklage erledigte 
Verfahren belief (wobei der jährliche Wert zwischen 10,0 (1976) 
und 39,8 (1981) schwankt), im Gegensatz zu 23,9 Einzelfällen bei 
den Ermittlungsverfahren 27 

5.2.1.3 Die Zahl der Geschädigten je Anklageerhebung 

Die Zahl der Geschädigten hatte gegenüber den beiden in den 
vorherigen Abschnitten behandelten Variablen keinen Einfluß auf 
die Effizienz der Erledigung eines Ermittlungsverfahrens im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität. Dies lag vor allem darin begründet, 
daß zwar die hohe Zahl der Geschädigten pro Ermittlungsverfahren 
für die Wirtschaftskriminalität typisch ist, für die Komplexität des 
Verfahrens war sie jedoch nur dergestalt von Bedeutung, daß von 
der Zahl der Geschädigten z.B. Rückschlüsse auf die Anzahl von 
Zeugenvernehmungen möglich waren. 

In Tabelle 72 sind die klassifizierten Zahlen der Geschädigten, die 
den Anklagen zugrunde lagen, wiedergegeben. Wie die Tabelle 
zeigt, wiesen die Anklagen durchschnittlich 25, 6 Geschädigte auf, 
wobei man das Jahr 1976 mit seiner hohen Geschädigtenbelastung 
( 70, 6 Geschädigte pro Verfahren l berücksichtigen muß. Ohne das 
Jahr 1976 mit einzubeziehen, ergibt sich eine Geschädigtenzahl von 
durchschnittlich 19, 2. 

Wie die einzelnen Jahresergebnisse verdeutlichen, ergaben sich in 
den Untersuchungsjahren keine gravierenden Verschiebungen. Zwar 
nahm von Jahr zu Jahr der Anteil der Verfahren mit einem 
Geschädigten von 46,0% im Jahre 1974 auf 64,2% im Jahre 1980 zu, 

gleichzeitig haben die Verfahren· mit 2 bis 10 Geschädigten und 11 
bis 50 Geschädigten leicht abgenommen (durchschnittlich 3%). Insge-

samt verteilte sich der Rückgang jedoch in geringem Umfang auf 
alle Geschädigtenklassen von mehr als einem Geschädigten, so daß 
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rabelle 72: Die Zahl der Geschädig:ten je Anklag:eerhebung: 

iZahl der Emu ttlungs- 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
verfahren mit : 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % j abs. 1 % 1 abs. 1% 
, l Geschädigten 

1 665 146,0 1 725 \ 43,8 1 1.021 \ 48,8 1 1.253 154,5 1 1.331 j59,7 1 1.113 j59,2 1 1.290 \ 64,2 1 90 1 4 ,2 1 

l-10 Geschädigten 
1 

377 \26,1 1 457 \ 27. 6 1 465 1 22,2 1 541 j 23,5 1 517 j23,2 1 489 \ 26,0 1 470 j 23,4 1 149 1 7 '0 1 

i 11-50 Geschädigten 
1 

165 jll,4 j 212 \ 12,8 1 232 j 11,1 j 245 \ 10,7 1 199 1 8 '9 1 102 l 9,7 1 169 l 0. 4 1 98 1 4 ,6 1 

151-100 Geschädigten 
1 

34 1 2,3 1 46 1 2,8 1 46 1 2 '2 1 39 l 1. 1 1 42 1 1,9 1 28 1 1,5 1 28 1 1,4 1 22 1 1, 0 1 

1101-200 Geschädigten 1 \ 21 1 1,5 1 21 1 1,3 1 32 1 1, 5 1 27 1 1,2 1 20 1 0 ,9 1 24 1 1,3 1 20 1 1,0 1 24 1 
1. 1 1 

\201-1.000 Geschädigten\ 16 1 1,1 1 29 1 1,8 1 19 0,9 1 21 1 0,9 1 19 ! 0 ,9 1 13 l 0.1 1 10 1 · 0,5 1 entfällt 
1 

\über 1000 Geschädigtenj 5 1 0,31 3 1 0,2 1 7 1 0' 3 1 4 1 0 ,2 1 7 1 0' 3 1 2 1 0,1 1 4 \ 0,2 1 entfällt 
1 

jkeinen Angaben hierzu j 164 \11,3 1 163 1 9 '8 1 272 113,0 1 170 1 7. 4 1 93 1 4' 2 1 30 1 1,6 1 18 1 0,9 1 1. 756
2

~82,l 1 

!Zahl der Verfahren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
j insgesamt (N=100%) 1 1.447 1 100 1 1.656 1 100 1 2.0941 100 1 2.300 1 100 1 2.228 1100 1 1.881 1 100 1 2.009 1 100 1 2.139 1100 1 

!Zahl der Geschä- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
126.440 l 1 1 1 1 1 

jdigten insgesamt 133. 724 1 130.976 1 1147. 8141 137.339 1 139.011 1 144.153 1 147.991 1 
1 

IArithrnet. Mittel 1 1 1 18,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22' 41 

1 
j bezogen auf N 

1 
23,3 1 ! 1 1 

70' 61 
1 

16 '21 
1 

17 ,5 1 
1 

14,11 __ I 22 ,01 
1 1 

1) Im Jahre 1981 nur noch die Kategorie "über 100 Geschädigte" 
2) Fälle, in denen keine geschädigte Einzelpersonen betroffen wi.ren 

.., ... 
(C 



hier nur minimale Verschiebungen zu verzeichnen waren. Ein Grund 
für diese Veränderung könnte ebenfalls in der Straffung der 

Anklagen zu sehen sein, indem man versucht, nur mit wenigen 
Hauptgeschädigten die Anklage zu begründen, um umfangreiche 
Zeugenvernehmungen und rechtliche Würdigung von untergeordneten 
Fällen (z.B. mit minimalen Schaden) zu verhindern 28 . 

5.2.1.4 Die Höhe des "Angeklagten Schadens" und der "Sonstige 
Schaden" 

Das hier erhobene Zahlenmaterial gibt darüber Auskunft, welche 
Schadenssummen von den Staatsanwaltschaften den Anklagen zugrun-
de gelegt wurden. Bei einem Vergleich mit dem "überprüften 
Schaden" ist jedoch zu beachten, daß man die Differenz der beiden 
Werte nicht als "nicht eingetretener Schaden" interpretieren kann, 
da bei den hier ausgeführten Tabellen die Schäden außer Betracht 
blieben, die nach §§ 153 ff. StPO oder nach §§ 154 ff. StPO und § 

205 StPO eingestellte Einzelfälle betrafen sowie solche Fälle, bei 
denen eine Abgabe nach § 43 OWiG erfolgte. Auch ist es problema-

tisch, bei den Verfahren, welche nach 170 II StPO eingestellt 
wurden, grundsätzlich 
eingetreten ist. Es 

davon auszugehen, 
muß vielmehr bei 

daß 
einer 

der Schaden 
Anzahl der 

nicht 
Fälle 

angenommen werden, daß eine strafbare Handlung nur eben nicht 
mit einer für die Anklage ausreichenden Sicherheit nachgewiesen 
werden konnte. 

Im Erhebungsbogen wurde eine Trennung zwischen "Angeklagtem 
Schaden" und "Sonstigem Schaden" vorgenommen. Dabei wird unter 
dem "Sonstigen Schaden" der Schaden verstanden, der durch die 
angeklagten Fälle unmittelbar verursacht worden ist, aber zur 
Erfüllung des gesetzlichen Tatbestands nicht erforderlich ist29 . Der 
"Angeklagte Schaden" umfaßt dagegen den Schaden, der durch die 
angeklagten Fälle unmittelbar verursacht worden und zur Erfüllung 
des gesetzlichen Tatbestands erforderlich ist. 

Der Prozentsatz des Schadens, der 1974 den Anklagen zugrunde 

lag, betrug 39, 4% im Vergleich zum ermittelten Schaden. In den 
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Tabe! Jl, 73: llil' Höhl' dl•s angeklagten Schadens 

!Zahl der Verfahren mit 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
!angeklagtem Schaden 

1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

/bis 10.000 llM 1 383 126' 5 1 327 119,7 1 419 120,0 1 413 118 ,o 1 J(JQ 116' 2 1 279 114,8 1 401 120,0 1 268 112,s 1 
jvon 10-100.000 llM 1 512 135,4 1 621 l 37' 5 1 764 1.16,5 1 821 135,7 1 813 l 36' 5 1 684 136,4 1 677 133,7 1 581 127 ,2 1 
jvon 100-500,000 DM 1 277 119, l 1 354 121,4 1 441 121, 1 1 -th4 120,2 1 515 123, 1 1 473 12s, 1 1 507 125,2 1 474 122,2 1 
jvon 500.000-1.000.000 DMI 55 1 3,8 1 76 1 4,6 1 99 1 4,7 1 128 1 'i,6 1 109 1 4,9 1 119 1 6 ,3 1 104 1 5' 2 1 118 1 5' 5 1 
jvon 1-10.000.000 DM 1 64 1 4,4 1 100 1 6,0 1 IO'i 1 'i,0 1 15'i 1 6,7 1 142 1 6,4 1 111 1 5,9 1 119 1 5,9 -1 94 1 4,4 1 
lüber 10.000.000 DM 1 4 1 0,.1_ 1 7 1 0,4 1 . 12 1 0,6 1 16 1 0,7 1 16 1 0,7 1 18 1 1,0 1 14 1 0,7 1 15 1 o, 7 1 
!Keine Angabe hierzu 1 152 110,5 1 171 110 ,3 1 :.54 112' 1 1 303 113,2 1 273 112 '3 1 197 110' 5 1 187 19,31 589 127~~1 
!Zahl der Verfahren 1 1 1 1 1 1 1 1 12.228 \ 100 1 1 1 1 , 2.139 \ 100 1 insgesamt (N) 11 .447 1100 11,656 1100 12.094 1100 12.300 1100 (881 1100 12.009 1100 

IHöhe des angeklagten 1 1 1 1 
\2.153,11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
schadens (in Mio, DM) 1 399, 71 11.040,21 , .220,51 11. 174,01 11.149' 31 1 960,51 12.217,61 

IArithm. Mittel (in Mio. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IDM) bezogen auf N 1 

0,3 1 1 
O,b 1 

1 
1 ,o 1 

1 
0,5 1 1 0,5 1 1 

0,6 1 1 0,5 I 1 1,0 1 

!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Nennung des angeklagten I l.29'i 1 I 1.485 I 11 .840 1 I 1.997 I 1 l.9'i'i 1 11.684 I lt.822 1 b.. 550 1 
1 Schadens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IArithm. Mittel bezogen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lauf die tatsächlichen 1 0,3 1 1 0,7 1 1 1 ,2 1 1 0,6 1 1 0,6 1 1 0,7 1 1 0,5 1 1 1,4 1 1 
1 Ne~~u-ngen ( in Mio, DM) 1 1 1 - 1 1 __ J 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 _I 
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Tabelle 74: Die Höhe des sonsti~en Schadens* 

!Zahl der Verfahren mit 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 
1 sonstigem Schaden 1-----------------------------
1 in DM j abs. j % j abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. j % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

Ibis lD.000 1 104 128,9 1 114 124,4 1 122 123,7 1 100 120,3 1 79 118,3 1 71 ,,a,7 1 89 124,3 1 

jvon 10-100.00D 1 143 139,7 j 168 135,9 1 183 135,5 1 189 138,4 1 173 139,8 1 136 135,8 1 142 138,7 1 

jvon 100-500.000 j 74 j20,6 j 117 125,0 1 121 123,5 1 121 j24,6 1 115 j26,6 j 95 125,0 1 94 125,6 j 

1von 500.000-1.000.000 1 13_ 1 3,6 j 32 1 6,8 1 46 \ 8,9 j 36 j 7,3 1 31 j 7,2 1 29 j 7,6 j 24 1 6,5 1 

1von 1-5.000.000 1 19 \ 5,3 1 31 1 6,6 1 36 1 7,0 j 31 1 6,3 1 25 1 5,8 1 36 1 9,5 1 14 1 3,8 1 

1 von 5-1 0. 000. 000 1 5 1 l , 4 1 2 1 0, 4 1 3 1 0, 6 1 l 0 j 2, 0 1 2 1 0, 5 1 9 1 2, 4 1 l j 0, 3 1 

\überl0.000.000 \ 2\0,6\ 4\0,91 4\0,8\ 511,01 811,9\ 411,11 3j0,8\ 

j Keine Angabe hierzu 11. 087 1 - 11. 188 1 - 11. 579 1 - 1 l. 808 1 - 11. 796 1 - 11. 501 1 - 11. 642 1 - 1 
IZahlderVerfahrenmitl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Angabe zum sonstigen 1 360 1100 1 468 l100 1 515 1100 1 492 1100 1 432 l100 1 380 1100 1 367 1100 1 
1 Schaden ( N= l 00%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Hohe des sonstigen 1144 1 1 1301 6 1 1223 5 1 11 066 9 1 1400 3 1 1294 8 1 127 , 4 1 1 
1 Schadens in Mio, DM 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 · ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 
!Arithmet. Mittel (,n 1 0 4 1 1 0 6 1 1 0 4 1 1 2 2 1 1 0 9 1 1 0 8 1 1 o 7 1 1 
!Mio.DM) bezogen auf N 1 ' 1 1 '~ 1~ _I _' _I _I ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 
* 1981 nicht mehr extra erfaßt 



folgenden Jahren stieg er auf 43,5% im Jahre 1975 und auf 63,9% 
im Jahre 1976 an. Dieser Prozentsatz bedeutet für den bisherigen 
Erhebµngszeitraum die höchste Anklagequote bezüglich des Scha-
dens. Im folgenden Jahr fiel er auf 49, 7% zurück und erreichte im 
Jahre 1978 mit nur 28, 7% einen Tiefstand. In den letzten Erhebungs-
jahren stieg er wieder von 36,7% jeweils an. Bei diesen Zahlen ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß im Jahre 1978 ein Verfahren mit 
einem Milliardenschaden eingestellt wurde, wodurch sich dieser 
Tiefstand erklären läßt. Der Prozentsatz auf bereinigter Grundlage 
lag dann im Jahre 1978 bei 63,5%. Ein ähnlicher Fall lag auch im 
Jahre 1979 vor, wo ein Verfahren mit Milliardenschaden nach § 205 
StPO eingestellt werden mußte. Unter Berücksichtigung dieses Sach-
verhalts liegt der Prozentsatz dann bei 49, 2%. Hinsichtlich der 
Struktur der klassifizierten Werte weichen die Schadensangaben bei 
den Anklagen in ihrer Verteilung nicht wesentlich von denen der 
Ermtttlungsverfahren ab. Die Verteilung des "angeklagten Schadens" 
und des "sonstigen Schadens" ist in den Tabellen 73 und 74 
aufgeführt. 

5.2.1.5 Die den Anklagen zugrundeliegenden Tatbestände und die 
Anklagequoten 

In Tabelle 75 wird die Zahl der Nennungen der einzelnen angeklag-
ten Tatbestände wiedergegeben, d.h. wie oft bestimmte Tatbestände 
oder bestimmte Gesetze bei den Anklagen angeführt wurden. Dabei 
wird in dieser Tabelle jede Nennung gezählt, wobei z.B. die 
Angaben §§ 283 I Nr. 5, 283 I Nr. 6 StGB als 2 Nennungen gezählt 
werden. Aus dieser Tabelle kann somit entnommen werden, auf .. 
wieviel verschiedene Tathandlungen sich. die Anklage bezieht. Im 
Vergleich mit den überprüften Tatbeständen (vgl. Tabelle 52) 
zeigte sich, daß fast 55, 1% aller Nennungen im Ermittlungsverfah-
ren auch den Anklagen zugrnndelagen 3o, 

Die "angeklagten" Tatbestände bezogen auf die Zahl der Verfahren 
ergibt sich aus Tabelle 76. Wie die Tabelle ausweist, entfiel der 
größte Teil der zur Anklage gelangten Verfahren auf die Tatbe-
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Tabelle 75: Pi!_~. [rmittlungsverfahren ang€'k l_!.9~!!.:_Jatbestände (Nennungen) 

f Straftaten nach dem/der/den 

j § 74 c l Nr. 1 GVG: 
1- Gesetz gegen den Un1auteren Wettbewerb 
1 darunter: § 4 UWG ( strafbare Werbung) 

j- Aktienges.et.z 

1- Gesetz über die Rechnungslegung von best. 
1 Unternehmen und Konzernen 

1 GmbH-Gesetz 

1- Genossenschaftsgesetz 

1 § 74 c I Nr. 2 GVG: 

1- Bankgesetz 

1- 0epotgeset1 

1- Börser,gesetz 

1- Kreditwesengesetz 

1- Yersic:herungsaufsichtgesetz 

1 § 74 c l !Ir. 3 GVG: 
1- Wirtschaftsstrafgesetz 1954 

f- Au8enwi rtschaftsges-etz 

f „ Devi senbewirtschaftungsge-setze 

, .. Finanzmonopolgesetze 

1·1974 1 1975 1 1976 I 1977 I 1978 1 1979 1 1980 1 1981 lolis.T=T®0 abs. i abs. 1 abs. \ abs. i abs. 

1 1 1 1 1 
68 1 
41 1 

ITT! MI HI 01 UI MI ~I 
56 1 70 1 60 1 27 1 28 1 31 1 

2 1 51 41 91 21 41 2j 21 
1 1 

1 
156 1 209 1 212 1 296 1 340 1 196 1 319 1 

. 1 4 1 5 1 5 1 - 1 - ·1 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 • 1 

8 1 l j 1 1 3 1 4 1 5 1 10 1 2 1 

3 1 13 1 4 1 

1 1 t 1 
- 1 22 1 16 1 1 1 2 1 

9 1 31 1 2 J l j 

11.379 11.543 1 
1- Steuef'"gesetze „ f - 11.m 12.983 12.783 12.m 13. m 12.013 1 

l_d•_r_un_t_er_:_§_37_o_A_o_s_t_eu_e_r_hi_n_te_r_zi_•_hu_ng ____ _.___-_,_I __ --'!'--_---'1_5_37_,_j _6_6_7 ~l_6_52~j _84_S_l~9_2_6 ~I 
§ 392 RAO SteuerMnterziehung 471 1 467 1 779 1 363 1 190 1 108 1 57 1 108 1 

§ 396 RAO Bannbruch 6 1 4 j 13 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 
§ 373 AO Sc-ggel - j • 1 · 1 41 1 22 1 38 1 45 1 20 1 
§ 397 RAO Schmugge 1 55 1 42 1 36 j 20 1 9 1 59 ! 1 1 2 1 

1 - Zollrecht 

1§ 74 c 1 Nr. 4 GVG: 
l- Weingesetz 

1- Lebensmittelrecht 

1 § 74 c I Nr. S GVG: 
1- Subventionsbetrug (S 264 StGB} 

,- Kreditbetrug O 265 b StGB) 

1- Bankrott 
darunter: Betrüq. Bankrott (§ 239 kO a.f. l 

Bankrott (§§ 283 StG8, 240 KO a.F.) 

Besonders schwerer fall des 
Bankrotts (§ 283 • StGB) 

j- Gliubigerbegünstigung (§ 283 c StGB) 

1 · SchuldnerbegUnstigung (§ 283 d StGB) 

1§ 74 c I Nr. 6 GVG: 
1 · Betrug ( § 263 StGB) 

(- Untreue (§ 266 StGB) 

1- Wucher (§ 302 a-f StGB) 

1- Vorteilsgewährung ( § 333 StGB) 

1- Bestechung ( i 334 StGB) 

42 1 35 1 4!l 1 42 1 37 1 11 1 25 1 50 1 
1 1 1 1 1 1 1 

6 1 6 1 11 4 1 24 1 11 1 3 1 1 

1 1 t 1 1 1 
- 1 - 1 6 1 19 1 22 1 33 1 76 1 

. 1 - 1 1 1 6 1 l 1 5 1 16 1 

1 1 1 1 1 1 
105 1 143 j 136 I 30 I 8 j l j - j 4 1 
195 1 403 1 500 1 278 1 324 1 306 1 485 1 675 1 

1 1 8 1 so 1 45 1 23 1 42 1 51 1 
4 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1~,091 _1_s_3~!_8_90~1_B4_9~1-•_J1_1~1-41~1 _s_2~1 1 

1 184 1 272 1 247 1 287 1 251 1 210 1 241 1 246 1 
1 so1 SB! 221 J4j 30j 11 111 221 

)Sonstige 111 Zus..-nenhang stehende Tatbestände: 1 1 1 
85 1 

1 1 1 
1- Ar,,.itsförderungsgesetz (H 225, 229 AF&l • I 54 1 218 1 232 1 370 1 168 1 134 1 

154 169 1 158 1 104 1 69 1 1- Angestelltenversicherungsgesetz (f lSO AnVG) 1 - J 47 

1 _ Verletzung der Buchführungspflicht (§ 283b StGB - 1 315 338 86 109 125' 

2 4 s GB) i 78 69 1 36 42 I 32 23 1 15 1· Diebstahl (H 242- 4 t 

f - Gewef"beot"dnung 

1 66 1 39 I 32 l 54 1 39 1 12 1 s 1 10 1 
1 48 1 53 1 61 1 19 1 4 1 . 1 - 1 2 1 1- Konkur<ordnung I 

1 1 1 1 
1 

I· Nichtbeantrogung des Konkurs• oder Vergleich<· - l . 1 l 1 16 1 4o 1 26 1 48 1 SO 1 
1 verfahrens in bestl,..ten f~11en 1 1 1 1 1 j I j 
1 

j 130 b HG8, § l 17 • HG8 _ . . 
3! 3I 6I 121 ,, 46J 11 21 

l. Marktorganisationsges~ _____ .J__.:.J-:::::-+·-:~~~-;--7.:;~-;,;~4 ~ 1361"7 
1428 RV0) • 1 2S1 1 445 j S66 j 661 I 407 1 463 1 361 1 

1-- ~Re~ii_:c~hs::ve:'.r::s~ic:_".he:'.r~un~g~so;r:d;nu~ng~(l_'..'j'._5::_:2:_:.
9

:_• ------1l0Sil101 -- _____ L-1_os_,_1 _1_10:--'.'"1_ m I iu 1 121 1 76 1 so 1 4 1 

1
. untersch lagung l ! 246 St GB 1 1 1 21 1 13 1 ., 'I lj 91 3I - ---1 

I · Urheberrechtsgesetz 
191 

I 184 I 187 I 235 1 181 1 175 1 220 1 207 1 

1
~ Urkundendelikte 1 172 1 115 1 216 j 189 1 

180 ~~l.JjL2:..l•..1-_..,1----:-:-----;-·-~ 
1-darunter: § 267 StGB 6 1 4 3 1 1 

3 1 6 1 . 1 
1
- j 271 StGB 3 1 3 1 l j - j l 1 

1 12 1 3 1 s 1 9 1 7 j 8 1 12 1 3 1 
,- Hehlerei (1 259 f StG8) 



Tabel l• 76: Die 1.- Er-.1ttlungsverfahr'en angeklagten Tatbestände (Verfahren) 

lstraftaten nach de•/der/den 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

'------------�-----'--a•_s_. __ i_-'-_a_•_s. _ _ i_'----a-•_s _. __ i _.,___a•_ s_. __ i _ _L__a_•s_. __ i _ _,__a_• _s. _ _  i_c._a_•_s _. __ i _.,___a•_s_. _ _ i_..1. 
11 74 c I Nr. 1 GVG: 
1- Gesetz gegen den Unlauteren Wettbe111erb 

1 darunter: t 4 UWG ( Strafbare Werbung) 

1- Akt1 engesetz 

1- Gesetz über die Rechnungslegung von 
1 besti-ten Unternehaen und Konzernen

1- GmbH-Gesetz 

1- Genossenschaftsgesetz 

II 74 c I Nr. 2 GVG: 
1- Bankgesetz 

1- Depotgesetz 

1- Börsengesetz 

J- Kr�itwesengesetz 

1- Vers1 cherungsaufsi chtsgesetz 

1 ! 74 C I Nr. 3 GVG: 
1- Wirtschaftsstrafgesetz 1954 

1- Außenwirtschaftsgesetz 

1- Dev1 senbewi rtschaftungsgesetze 

1- FinanllllOnopolgesetze 

1- Steuergesetze 
darunter: § 370 A0 Steuerhinterziehung 

§ 392 RA0 Steuerhinterziehung 

§ 372 A0 Bannbruch 

§ 396 RAO Bannbruch 

§ 373 AO Schflluggel 

! 397 RA0 Sc....,9ge 1 

1- Zollrecht 

11 74 c I Nr. 4 GVG: 
1- Weingesetz 

1- le�m•ittelrecht 

11 74 c I Nr. 5 GVG: 
\- Subvent1onsbetrug (§ 264 StGB) 

,. Kred1tbetru9 (! 265 b StGB) 

/- hnkrott 
darunter: Betrug. Bankrott (t 239 K.0 t.f.) 

Bankrott ( II 2B3 StGB, 240 K0 a. F.) 

Besonders sc�rer Fall des 
Bankrotts ( 1 283 • StGB) 

j· Gläubigerbegünstigung(§ 283 c StGB) 

1· Schuldnerbegunstigung (! 283 d StGB) 

11 74 c I Nr. 6 GVG: 

55 3,8 

41 2,8 

0, 1 

0, 1 

89 6,2 

0, 1 

0,6 

G,4 

0,1 

0,3 

10 0,7 

445 30,8 

16 1, 1 

54 3,7 

16 1,1 

0, 1 

0,2 

92 6,4 

168 11,6 

71 4,3 

56 3,4 

0,2 

0,1 

178 10, 7 

0,2 

0, 1 

0, 1 

0,2 

0,4 

11 0,7 

466 28, l 

0,3 

41 2,5 

12 0,7 

0, 1 

0, 1 

120 7 ,2 

250 · 15, 1 

82 3,9 

69 3,3 

0,1 

208 9, 9 

0,0 

0,0 

0, 1 

0, 1 

0,3 

766 36,6 

10 0,5 

36 1,7 

15 0, 7 

0,2 

0,3 

111 5,3 

295 14, 1 

0,3 

0,4 

0, 1 

65 2,8 

57 2,5 

0,2 

296 12,9 

3 0,1 

0, 1 

4 0,2 

11 0,5 

0, 1 

26 1, 1 

501 21,8 

348 15, 1 

0,2 

0, 1 

37 1,6 

20 0,9 

23 1,0 

0, 1 

0, 1 

0,3 

0,0 

25 1,1 

225 9,8 

0,4 

50 2,2 

14 0,6 

38 1,7 

26 1,2 

0,1 

326 14,6 

0, 1 

0,2 

0,2 

8 0,4 

0, 1 

0,2 

599 26,9 

186 8,3 

0,0 

0,0 

21 0,9 

0,4 

18 0,8 

0,3 

0,1 

15 0,7 

0,2 

0, 1 

221 9,9 

11 0,5 

47 2, 1 

0,3 

44 2,3 

28 1,5 

o, 1 

0,1 

190 10, 1 

0,3 

0, 1 

o. 1 

4 0,2 

0,2 

594 31,6 

101 5,4 

o, 1 

0,1 

38 2,0 

0,3 

11 0,6 

0,4 

0, 1 

16 0,9 

o, 1 

0, 1 

129 6,9 

23 

0, 1 

1,2 

0,2 

40 2,0 

31 1,5 

0,0 

300 14,9 

0,0 

10 0,5 

0,0 

0, 1 

0,2 

748 37 ,2 

57 2,8 

0, 1 

0,0 

45 2,2 

0,0 

17 0,8 

0,0 

0,0 

33 1,6 

0,2 

158 7 ,9 

o, 1 

42 2, 1 

0,3 

53 

39 

1 
2

,
5 

1 . 
1,8 1 

0,0 1 

387 18, 1 

0,0 

o, 1 

0, 1 

0,0 

0,0 

813 38,0 

104 4,9 

0, 1 

0,0 

20 0,9 

o, 1 

17 0,8 

0,0 

0,1 

66 3, 1 

16 0,7 

0,1 

358 16,7 

0, 1 

48 2,2 

9 0,4 

/· Betrug (1 263 StGB) 580 40,1 685 41,4 750 35,8 833 36,2 / 808 36,3 597 31,7 700 34,8 803 37,5 

l._-_u_n_tr_e_ue_<_1 _2_66 _st_ GB_l ----------�1_8_4 __ 12_._1 _,_ __ 26_ 3 __ 1_5,_9__._2_5 _1 _1_2 _,o_,__292 _ �- 2 __ 5_5 __ 11_._4 _,__21_2 __ 1 _1,_3_._2_53 __ 1_2 _,6_'----2_4_5 __ 11_._5 _,_ 
/· Wucher (1 302 1-f StGB) 0,3 0,1 0,2 33 1,4 1 21 0,9 0,3 11 0,5 19 0,9 

/·Vorteilsgewährung(! 333 StGB) 0,3 0,0 0,0 1 0,1 0,0 

/· Bestechung (! 334 StGB) 0,4 0,2 0,2 1 0,1 0,1 0,0 

!Sonstige 1■ Zusaaenhang stehende Tatbestände: 
/ • Arbeitsförderungsgesetz (§§ 225, 229 AFG) 

J · Angeste.1 ltenver\icherungsgesetz U 150 AnYG) 

/ • Ver letzun9 der BuchfUhrungspfl i cht (§ 283 b StGB) I 
j· Diebstahl (II 242·244 StGB) 55 3,8 

j • Gewerbeordnung 

/· �ehlerei (1 259 f. StGB) 

j • Konkursordnung 

1- Nichtbeantragung des Konkurs- oder Vergleichs
! verfahrens in besti•ten Fällen: 
I_ I 130 b HGB, 1 177 1 HG8 

j • Merktorg1n1 ut ion,gesetz 

/· Reichsversicherungsordnung IH 529, 1428 RYO) 

/· Unterschlagung II 246 StG8) 

1- Urheberrecht sgeHtz 

I· Urkundendelikte 
deruntor: t 26 7 StGB 

1 271 StGB 

t 272 StGB 

8 0,6 

46 3,2 

46 3,2 

0, 1 

105 7,3 

180 12,4 

0,2 

85 5, 1 

47 2,8 

50 3,0 

0,1 

34 2, 1 

52 3, 1 

0,2 

189 11,4 

111 6,7 

D,1 

163 9,8 

0,4 

0,2 

122 5,8 

69 3,3 

64 3, 1 

33 1,6 

0,2 

25 1,2 

58 2,8 

0,0 

0,2 

297 14,2 

113 5,4 

o, 1 

168 8,0 

4 0,2 

218 9,5 

154 6,7 

233 

31 1,3 

0,3 

40 1,7 

19 0,8 

10 0,4 

8 0,3 

360 15,7 

144 6,3 

216 9,4 

0,3 

0,2 o, 1 

233 10,5 

169 7,6 

149 

34 1,5 

o, 1 

31 1,4 

0,2 

29 1,3 

4 0,2 

394 17,7 

123 5,5 

o, 1 

168 7,5 

0,2 

0,1 

329 17,5 

156 8,3 

186 9,9 

22 1,2 

0,2 

9 0,5 

17 0,9 

6 0,3 

258 13, 7 

79 4,2 

0,1 

114 6, 1 

0,3 

0,2 

168 8,4 

104 5,2 

107 5,3 

22 1, 1 

0,3 

0,3 

34 1,7 

0,2 

267 13,3 

80 4,0 

8 0,4 

216 10,8 

o,o 

131 6, 1 

68 3,2 

98 4,6 

13 0,6 

0,0 

8 0,4 

0,1 

31 1,4 

0,0 

207 9, 7 

0,2 

8 0,4 

184 8,6 

0,2 

o, 1 0,1 
.....l-----'------'------'------'--------

t 2 B1 StGB 0,1 o, o 

/ • Vorgl11chsordnung 0,1 

/Anuhl der 1n9ekl19ttn Verfahren IN•lO!li) 
\ 
1,447 

J 
1.656 ,094 j2,3DD 12,228 11.881 ,2.009 12,139 

Mehrf 1chnennungen zugel 11sen 



stände Betrug, Steuerhinterziehung, Verstöße gegen die Reichsver

sicherungsordnung, Untreue, Verstöße gegen das GmbH-Gesetz und 

Urkundenfälschung. Häufig beinhalteten die Verfahren auch noch 

die Verletzung der Buchführungspflicht, Verstöße gegen das Arbeits

förderungsgesetz und - mit rückläufiger Tendenz - Bankrotthandlun

gen. 

Die in Tabelle 77 ausgewiesene Anklagequote gibt demgegenüber an, 

in wieviel Prozent der Verfahren der jeweilige Tatbestand zur 

Grundlage der Anklage gemacht wurde. 

Dabei zeigte sich, daß insbesondere die seltenen Delikte, wie 

Verstöße gegen das Depot-, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das 

Börsengesetz und das Außenwirtschaftsgesetz, eine recht hohe Ankia

gequote mit bis zu 100% aufwiesen. Wie bereits erwähnt, dürfte 

hierfür jedoch auch das geringe Auftreten mit verantwortlich sein, 

d.h. wenn schon wegen solcher Vergehen Ermittlungen geführt 

werden, dann lagen schon bei der Anzeige konkrete Anhaltspunkte 

für die Tat vor. 

Bei den häufiger auftretenden Delikten ergab sich, daß insbesonde

re die Steuerdelikte eine hohe Anklagequote zur Folge hatten. So 

lag die Anklagequote bei Steuerhinterziehung nach § 370 AO bei 

ca. 78% und nach dem früheren Tatbestand des § 392 RAO bei ca. 

73%. Schmuggel ( § 373 AO bzw. § 397 RAO) führte in 85% der Fälle 

zur Anklage. Verstöße nach dem Finanzmonopolgesetz wurden gleich

falls in fast 90% der Fälle zur Anklage gebracht, wie dies auch 

auf Verstöße gegen das Zollrecht zutrifft. Relativ selten kam 

demgegenüber aus dem Bereich der Steuergesetze der Bannbruch zur 

Anklage, die Anklagequote betrug nur 53%. 

Eine weitere hohe Anklagequote wiesen Verstöße nach dem Lebens

mittelrecht (66%) und dem Weingesetz ( 73%) auf. Dies traf ebenfalls 

für Tathandlungen nach dem Ärbeitsförderungsgesetz (74%), dem 

Angestelltenversicherungsgesetz ( 70% l, der Verletzung der Buch

führungspflicht ( 70%), nach dem Marktorganisationsgesetz ( 77%), 

der Reichsversicherungsordnung (60%), den Urkundendelikten (z.B. 

§ 267 StGB: 65% l und der Hehlerei ( 62%) zu. 
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Tabelle 76: Die i• E,..1tt1ungsverfahr"en angeklagten Tatb~tä~Verfahren) 

1 Str1ftaten nach de•/der/den 
1 
11 74 c I N,. 1 GVG: 
J · Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 

I darunter: f 4 UWG (Strafbare Werbung) 

,- Aktiengesetz 

I· Gesetz über dte Rechnungslegung von 
j besti•ten Unternehllen und Konzernen 

/ • GllbH-Gesetz 

- Genossenschaftsgesetz 

11 74 C I N,. 2 GVG: 
j · Bankgesetz 

j · Depotgesetz 

j · Börsengesetz 

j· Kreditwesengesetz 

,- Verstcherungseufs1chtsgesetz 

lt 74 c I N•. 3 GVG: 
1- W1 rtschaftsstrefgesetz 1954 

j · Außenwt rtschaftsgesetz 

j · Oev1 senbew1 rtschaftungsgesetze 

j · FtnanZ110nopo lgesetze 

1- St.uergesetze 
darunter: § 370 AO Steuerhinterziehung 

j· Zollrecht 

' 

§ 392 RA.O Steuerhinterziehung 

§ 372 AO Bannbruch 

t 396 RAO Bannbruch 

1 373 A0 Schlluggel 

§ 397 RA0 Scholugge 1 

11 74 c I N•. 4 GVG: 
1- Wet ngesetz 

1- LebeM•ittel recht 

11 74 c I N,. 5 GVG: 
1- Subventionsbet,ug (1 264 StGB) 

1- K,editbet,ug (1 265 b StGB) 

I • Bank•ott 
darunter: Betrüg. Bankrott {t 239 KO a. F.) 

Bank,ott (!§ 283 StGB, 240 K0 1.F.) 

Besonders schwerer Fall des 
Bank,otts ( § 283 1 StGB) 

/ • Gläubi gernegünst 1 gung ( 1 283 c StGB) 

,- Schuldne,begünstigung (1 283 d StGB) 

11 74 c I N,. 6 GVG: 
1- Bet,ug (! 263 StGB) 

/· Unt,eue (1 266 StGB) 

/· wuche, (1 302 •·f StGB) 

I · vo,tei lsgewlih,ung 11 333 StGB) 

/ • Bestechung ( ! 334 StGB) 

!Sonstt ge 1• Zusa-tenhang stehende Tatbestände: 
I · A•beitsfö,de,ungsgesetz ( II 225, 229 AFG) 

. l 

j· Angeste_lltenversicherungsgesetz (t 150 AnVG) 

1:-__Ve,letzung de• Buchfüh,ungspf11cht (! 283 b S~ 

1974 
abs. s 

55 3,8 

41 2,8 

0,1 

0, 1 

89 6,2 

o. 1 

0,6 

0,4 

o. 1 

0,3 

10 0,7 

445 30,8 

16 1, 1 

54 3,7 

16 1,1 

0, l 

0,2 

92 6,4 

168 11,6 

580 40,1 

184 12,7 

0,3 

4 0,3 

/· Diebstahl II! 242-244 StGB) I 55 3,8 

J- Gewerbeordnung 

1- Hehle,ei (! 259 f. StGB) 

, - Konkursordnung 

1- Nichtbeantragung des Konkurs- oder Vergletchs-
1 verfahrens in besti•ten Fällen: 
1 j 130 b HGB, j 177 1 HG8 

j· Marktorgan1 sationsgesetz 

/· Reichsve,s1che,un9so,dnun9 (!! 529, 1428 RV0) 

/ • Unte,sch h9ung ( ! 246 StGB) 

,- Urheberrechtsgesetz 

J - Urkundende lt kte 
d1•unte,: ! 267 StGB 

! 271 StGB 

! 272 StGB 

f 281 StGB 

1- Yergletchsordnung 

!Anzahl der angeklagten Verfahren (N•lOOS) 

Nehrf achnennungen zugelassen 

8 0,6 

46 3,2 

46 3,Z 

0,1 

105 7,3 

180 12,4 

0,2 

0, 1 

Jl.447 

1975 1976 
abs. 1bs. S 

71 4,3 82 3,9 

56 3,4 69 3,3 

0,2 0,1 

0,1 

178 10,7 208 9,9 

0,2 o,o 

0, 1 

0, 1 0,0 

0,2 o. 1 

0,4 0, 1 

11 0,7 0,3 

466 28, 1 766 36,6 

0,3 10 0,5 

41 2,5 36 1,7 

12 0,7 15 0,7 

0, 1 0,2 

o. 1 0,3 

120 7,2 111 5,3 

250 · 15, 1 295 14, l 

0,3 

0,4 

0,1 

685 41,4 750 35,8 

263 15,9 251 12,0 

o, 1 0,2 

o.o 
0,4 0,2 

85 5, 1 122 5,8 

47 2,8 69 3,3 

64 3, 1 

50 3,0 33 1,6 

0,1 0,2 

34 2. 1 25 1,2 

52 3, l 58 2,8 

0,0 

0,2 4 0,2 

189 11,4 297 14,2 

111 6.7 113 5,4 

0,1 o. 1 

163 9,8 168 8,0 

0,4 0,2 

0,2 0,2 

0,1 

o. 1 

jl.656 12-094 

1977 1978 
abs. abs. S 

65 2,8 38 1,7 

57 2,5 26 1,2 

4 0,2 0,1 

296 12,9 326 14,6 

0, 1 

0, 1 

0,1 0,2 

0,2 0,2 

11 0,5 8 0,4 

o. 1 0, 1 

26 1,1 0,2 

501 21,8 599 26,9 

348 15, l 186 8,3 

0,2 0,0 

0, 1 0,0 

37 1,6 21 0,9 

20 0,9 0,4 

23 1,0 18 0,8 

0, 1 0,3 

0, 1 0, l 

0,3 15 0,7 

o,o 0,2 

25 1, 1 o. 1 

225 9,8 221 9,9 

0,4 11 0,5 

so 2,2 47 2, 1 

14 0,6 0,3 

833 36,2 808 36,3 

292 12,7 255 11,4 

33 1,4 21 0,9 

o.o 0, l 

0,2 0,1 

218 9,5 233 10,5 

154 6,7 169 7,6 

233 149 

31 1,3 34 1,5 

0,3 o. 1 

40 1,7 31 1,4 

19 0,8 0,2 

10 0,4 29 1,3 

8 0,3 0,2 

360 15, 7 394 17,7 

144 6,3 123 5,5 

0,2 0,1 

216 9,4 168 7,5 

0,3 0,2 

0,1 0,l 

0,0 

j2-300 12 .228 

1979 1980 
abs. S abs. S 

44 2,3 40 2,0 

28 1,5 31 1,5 

0,1 0,0 

2 0,1 

190 10, 1 300 14,9 

o,o 

o,3 l 10 0,5 

0.1 l 
- l 

0,1 0,0 

4 0,2 0,1 

0,2 0,2 

594 31,6 748 37 ,2 

101 5,4 57 2,8 

0,1 o, 1 

0, 1 0,0 

38 2,0 45 2,2 

0,3 0,0 

11 0,6 17 0,8 

0,4 0,0 

o, 1 0,0 

16 0,9 33 1,6 

O, l 0,2 

0, l 

129 6,9 158 7,9 

0, l 0,1 

23 1,2 42 2, 1 

J. 0.2 0,3 

597 31,7 700 34,8 

212 11,3 253 12,6 

0,3 11 0,5 

0,0 

0, 1 o.o 

329 17,5 168 8,4 

156 8,3 104 5,2 

186 9,9 107 5,3 

22 1,2 22 1, 1 

0,2 0,3 

0,5 0,3 

17 0,9 34 1,7 

0,3 0,2 

258 13,7 267 13,3 

79 4,2 80 4,0 

o. 1 8 0,4 

114 6, 1 216 10,8 

0,3 

0,2 

jl.881 12 .009 

1981 
abs. s 

53 

39 

387 

1. 
2.5 l 
1,8 1 
o.o l 

18,1 1 
0,0 

0,1 

o, 1 

0,0 

o.o 

813 38,0 

104 4,9 

0,1 

o,o 
20 0,9 

0,1 

17 0,8 

o,o 

0,1 

66 3,1 

16 0.1 

0,1 

358 16,7 

0,1 

48 2,2 

0,4 

803 37 ,5 

245 11,5 

19 0,9 

o.o 

131 6, l 

68 3,2 

98 4,6 

13 0,6 

o.o 
8 0,4 

0,1 

31 1,4 

0,0 

207 9, 7 

0,2 

8 0,4 

184 8,6 

0,2 

o, 1 
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Eine unterdurchschnittliche Anklagequote (32%) hatten demgegenüber 

Verstöße gegen das UWG, dabei insbesondere gegen § 4 UWG ( 31 % ) , 

gegen das GmbH-Gesetz ( 44%), das Wirtschaftsstrafgesetz ( 23%), 

wegen Betrugs C-46%), einschließlich des Subventions- und Kredit

betrugs ( 37% und 30%), sowie wegen Untreue ( 45%) und Wuchers 

( 32%) wie auch wegen Bankrottdelikten (ca. 36%) einschließlich der 

Gläubiger- und Schuldnerbegünstigung ( 35% und 31 % ) . 

Sehr selten wurden Bestechung ( 25%), Vorteilsgewährung ( 10%) oder 

Urheberrechtsverstöße ( 29%), wie auch früher noch Verstöße nach 

der Konkursordnung ( 21 % ) , zur Grundlage der Anklage gemacht. 

Betrachtet man die jeweiligen Jahresergebnisse, so läßt sich bei 

den einzelnen Straftaten keine Entwicklung der Anklagequote erken

nen. 

An dieser Stelle wurde auch der 
31 

von Berckhauer aufgeworfenen 

Frage nachgegangen, ob zwischen dem Tatbestandsmuster und der 

Anklagehäufigkeit ein Zusammenhang besteht. Dabei wurden die 

Delikte des § 74 c GVG sowie einige andere hauptsächlich auftre

tende Tatbestände der Wirtschaftskriminalität in die Untersuchung 

einbezogen. Die Anklagequote umfaßt alle jährlichen Ergebnisse von 

1974 bis 1981 soweit die Paragraphen damals schon in der 

angeführten Fassung bestanden. Gegenüber der Untersuchung von 

Berckhauer wurde auch eine Neudefinition der Tatbestandsmuster 

vorgenommen. 

Es zeigte sich jedoch auch, daß die Anklagehäufigkeit am gering

sten beim Vorkommen von konkretisierungsbedürftigen Tatbestands

merkmalen war. Eine hohe Anklagehäufigkeit lag dagegen meist bei 

den Tatbeständen vor, deren Tatbestandsmerkmale einer Konkretisie

rung nicht bedürfen. Hinsichtlich der einzelnen Ergebnisse wird 

auf Tabelle 78 verwiesen
32

.
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Tabelle 77: AnklaJ1!9.UOte 

l~traftaten nach dem/der/den 

11 74 c I Nr .• 1 GVG: 
1- Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 
1 darunter: § 4 UWG (Strafbare Werbung) 

j- Aktienge-setz 

1- Gesetz über die Rechnungslegung von best. 
1 Unternehmen und Konzernen 

1- GmbH-Gesetz 

1- Genossenschaftsgesetz -

1 § 74 c I Nr. 2 GVG: 
\- Bankgesetz 

f- Depotgesetz 

,- Börsengese"tz 

1- Kreditwesengesetz 

1- Vers i cherungsauf s i c.htgesetz 

1 § 74 c I Nr. 3 GVG: 
1- Wirtschaftsstrafgesetz 1954 

1- Außenwirtschaftsgesetz 

1- Oevisenbewirtschaftungsgesetz 

1- Finanzmonopolgesetze 

1- Steuergesetze 
darunter: § 370 AO Steuerhinterziehung 

§ 392 RA0 Steuerhinterziehung 

§ 372 A0 Bannbruch 

§ 396 RA0 Bannbruch 

§ 373 A0 Schmuggel 

§ 397 RA0 Schmo.ggel 

1- Zo 11 recht 

I § 74 c I Nr. 4 GVG: 
1- Weingesetz 

1- Lebensmittelrecht 

1§ 74 c l Nr. 5 GVG: 
j · Subventionsbetrug (§ 264 StGB) 

1- Kreditbetrug (§ 265. b StGB) 

1- Bankrott 
darunter: Betrug. Bankrott (§ 239 K0 a.F.) 

Bankrott ( §§ 283 StGB, 240 K0 a .F.) 

1 1974 1 1975 1197611977 11978 1 1979 11980 1 
" 1 " " " " 1 " " 

1 1 
23,7 I 31,1 I 34,6 I 28,0 I 19,2 I 31,0 I 31,3 I 54,1 1 
21,8 129,81 37,5 129,4116,7 127,5131,3155,71 

40,0 1 50,0 1 25,0 1 66,7 1 40,0 1 20,0 116,7 1 25,0 1 

- 1 -i -i -i - 1 - 1 - 1 - 1 
32,5 1 42,5 1 39,9 1 46,4 51, 1 32,9 1 46,4 

- 1 50,0 1 16,7 1 75,0 o,o - 1 50,0 1 33,3 1 

1 
- l 

~00,0 

1 88,9 

1 37 ,5 

1100,0 

1 40,0 

1 1 90,9 

1 1 

- 1 - 1 
100,0 1 - 1 

25,0 1 20,0 1 75,0 

44,4 40,0 

o,o L - 1 

1 1 
-~ 

0,0 - _I _-_1 o,o 

36,4 50,0 20,0 

26,7 11,l 20,0 

-~ 
1 1 1 1 1 1 

0,0 1 0,0 1 55,0 1 30,8 1 10,0 1 33,3 13~ 

50,~ 40,0 1 37,5 1100,0 1 66,7 1 33,3 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 

78,6 1 85,7 1 96,3 1100.0 1 50,0 1100,0 1 

1 1 1 1 1 1 
- 1 - 1 80,8 1 79,9 1 75,5 1 74,2 1 82,6 

1 68,6 1 69,6 1 80,2 1 74,7 1 75,6 1 85,6 1 50,0 1 81,3 

! -1 1 -151,1133,3114,3131,5115,o 

1 54,5 1 38,5 1 90,9 1 33,3 1 33,3 1100,0 1 50,0 1100,0 

1 - 1 - 1 - 1 97 ,4 1 91,3 1 80,9 1 93,8 1 83,3 

I 84,4 1 78,B 1 92,3 1 95,2 1 81,8 I 83,3 1 50,0 1 66,7 _ 

194,1 157,l I ss,2192,0185,7134,4 J 77,3 l 77,31 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 66,7 1 66,7 1 50,0 1 66,7 110,0 1 63,6 1100,0 1100,0 1 

1 50,0 1 40,0 1 70,0 1 50,0 1100,0 1 66,7 1 50,0 1100,0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - 1 - 1 50,0 1 60,0 1 41,0 1 41,3 1 29,3 1 

1 - 1 - 1 0,0 1 33,3 1 33,3 1 10,0 1 50,0 1 5~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
111,5_1 20,1 118:9 122,5110,31 6,31 o,o 160,01 

L29,8 1 35,81 39,1 1 34,21 34,l 1 23,l 132,9162,0 1 

Besonders schwer,r Fall des 1 _ 1 - 1 21,4 l\ 12,0 II 15,7 1\ 1,7 II 4,3 1\ 30,0 1\ 
Bankrotts(§ 283 a StGB) .Ll _ _,lc__.1.I _ ___. ___ -'-· -~---~--~----

1- Glliubigerbegünstigung (§ 283 c StGB) 1 - 1 - 1 36,4 1 36,2 1 34,8 1 14,6 1 33,3 1 53,3 1 

,- Schuldnerbegünstigung (§ 283 d StGB) - 22,2 42,4 15,6 7,0 46,7 , 52,91 

1 § 74 C I Nr. 6 GVG: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1- Betrug(§ 263 StGB) 1 39,2 I 44,0 I 44,7 149,41 47,8 141,2146,51 57,9 1 

1- Untreue(§ 266 StGB) 142,0145,9141,61 47,B \ 43,B 1 39,8 \ 46,9 1 52,9 \ 

1- Wucher(§ 302 a-f StGB) 1 27,B 118,2 1 28,6 153,21 23,l 114,0 1 37,9 152,81 

1- Vorteilsgewlihrung (§ 333 StGB) 1 25,0 1 0,0 1 8,3 1 6,7 1 22,2 1 0,0 1 16,7 1 

,- Bestechung(§ 334 StGB) 1 - , 46,7, 28,6, 18,2137,5, l4,3, 10,0'I 16,7 

!Sonstige im Zus..,..nhang stehende Tatbestlinde: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1- Arbeitsförderungsgesetz (§§ 225, 229 AFG) 1 1 74,6 1 63,5 1 70,6 1 71,5 1 98,2 1 62,0 1 74,9 1 

1- Angeste 11 tenvers i cherungsgesetz ( § 150 AnVG) - 65, l I 68,4 I 75,4 \ 70,3 I 61,2 1 79, 1 

1- Verletzung der BuchfuhrungspflicM (§ 283b StG 1 j - \ 88,9 I 84,7 I 50,7 I 79,8 1 48,4 1 68,l 

1- Diebstahl (§§ 242-244 StGB) 62,5 1 49,5 1 50,0 1 59,6 1 61,8 1 36,7 1 52,4 1 65,0 1 

j · Gewerbeordnung 

1- Hehlerei (§ 259 f. StGB) 

1 42, l 1 10,0 1 50,0 1 54,5 1 60,0 1 66,7 1 50,0 1 33,:! I 

1 83,6 1 77 ,3 1 62,5 1 59,7 1 70,5 1 29,0 1 33,3 1 80,0 1 

1- Konkursordnung 

1- Nichtbeantragung des Konkurs- oder Vergleichs- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 verfahren in best. Fällen 1 - 1 - 1 50,0 1 34,5 1 54,7 1 25,B 1 51,5 1 66,0 1 
1 § 130 b HGB, § 177 a HGB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20,5 J 17,6 1 20,7 1 32,8 I 25,0 I 0,0 I 0,0 I 50,0 

1- Marktorganisationsgesetz 66,7 1 75,0 1 80,0 1 72,7 1 36,4 1100,0 1 83,3 poo,o 1 

1- Reichsversicherungsor~nung (§§ 529,1428 RV0) 1 - 1 58,3 159,01 63,2 1 61,2 ! 50,4 159,7168,81 

1- Unterschlagung (§ 246 St!;B) 1 39,0 1 35,B 37,2 44,7 40,9 31,2 36,7j_ 44,4 1 

1- Urheberrechtsgesetz 1 0,0~ 33,3 1 50,0 1 28,6 \ 10,0 153,3147,l 1 

1- Urkundendelikte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 darunter: 1 267 StGB 164,l l 62,7161,l 171,51 66,l 144,4 1 69,5181,81 

. 1 271 StGB 1 33,3 1_77,8 1 44,4 1 66,7 1 80,0 1 31,6 1 0,0 1 80,0 1 

1 272 StGB 1 16,7 jl00,0 1 83,3 1 50,0 1 75,0 1 33,3 1 0,0 1100,0 

§ 281 StGB 

1~ 1 



Tabelle 78: Tatbestandsmuster und Anklagequoten ausgewählter Strafvorschriften 

!Tatbestand lkonkretisie- 1 subjektiver !Formal- !durch-
1 lrungsbedürf- 1 Tatbestand ldelikt !schnitt-
1 ltige Tatbe- 1 1 1 11 i ehe 
1 lstandsmerk- !(auch) 1 (mindestens) 1 !Anklage-
1 !mal (e) !Absicht !Vorsatz 1 lquote 
1 1 ! 1 1 1 in % 
1 § 370 AO 1 1 1 + 1 1 77,6 
1§ 392 I RAO 1 1 + 1 1 1 85,l 
1§ 392 II RAO 1 1 + 1 1 + 1 87,6 
1 § 4 UWG + 1 + 1 1 1 50,0 
1§ 12 UWG + 1 1 + 1 1 31,2 
1§ 17 UWG + 1 1 + 1 48,2 
1 § 400 AktG + 1 1 + 1 14,3 
1§ 84 GmbHG 1 1 + 1 + 45,9 
1§ 89 BörsenG + 1 + 1 64,6 
1 § 54 KWG 1 + 1 56,2 
1 § 34 AWG + 1 + 1 50,3 
1 § 51 LMG 1 + 1 57, l 
1§ 52 LMG 1 + 1 87,6 
1§ 67 WeinG 1 + 1 63,3 
1 § 264 StGB + 1 + 1 44,3 
1§ 265b StGB + 1 + 1 37, l 
1§ 239 KO a.F. 1 + 1 + 22, l 
1§ 240 KO a.F. + + 55,4 
1§ 283 StGB + + 36,7 
1§ 283a StGB + + 14,9 
1§ 283c StGB + 33,2 
1§ 283d StGB + + 31,4 
1 § 263 StGB + + 47,9 
1§ 266 StGB + + 47,2 
1 § 302 a-f a. F. + + 31, l 
1§ 302a StGB + + 34,4 
1§ 333 StGB + + 29,2 
l § 334 StGB + + 28,0 
1 § 283 b StGB + + 38,7 
1§ 225 AFG + 69,8 
1§ 130b HGB + 41, 9 
1§§ 529, 1428 RVO + 61 ,5 
1§ 267 StGB + 65,6 
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5.2.1.6 Bivariate Zusammenhänge der Anklageerhebung 

Im Gegensatz zu einer späteren Analyse von bivariaten Zusammen-
hängen zwischen Verfahrensdaten und der Art der Verfahrenserledi-
gung soll in diesem Abschnitt nur untersucht werden, welchen 
Einfluß die Verfahrensvariablen auf eine Anklage in der Ausprä-

gung: "ja"/"nein" haben 33 . 

Wie Tabelle 79 wiedergibt, überwiegt in den meisten Beschuldigten-
klassen die Anklageerhebung. Dabei wurden Verfahren mit 2 Be-
schuldigten am seltensten, im Durchschnitt nur zu 49, 2%, zur 
Anklage gebracht, während mit zunehmender Beschuldigtenzahl die 
Anklagequote stieg. Verfahren mit mehr als 10 Beschuldigten hatten 
dabei eine Anklagequote von durchschnittlich 77%. 

Tabelle 79: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Zahl der 
Beschuldigten (Durchschnitt 1974-1981) 

~e 2 3-5 6-10 !mehr als 
1 

10 

/Anklage 57,6 49,2 61,3 73,4 
1 

77,0 

!keine Anklage 42,4 50,9 38,7 26,6 
1 

23,0 

(Signifikant auf 1%-Niveau) 

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen der Anklageerhebung 
und der Zahl der Einzelfälle, so wird deutlich, daß mit zunehmen-
der Einzelfallzahl auch die Anklagequote wächst. Dabei wurde 
diese Entwicklung bei Verfahren mit mehr als 100 Einzelfällen 
unterbrochen, da in diesen Verfahren die Anklagequote wieder 
rückläufig war. 
einem Einzelfall 

Wie Tabelle 80 zeigt, wurden Verfahren mit 
in 44, 3% der Fälle zur Anklage gebracht. 

nur 
Die 

Anklagequote stieg auf durchschnittlich 66, 7% bei Verfahren mit 
2-10 Einzelfällen, auf 76,1% bei 11-50 Einzelfällen und hatte ihren 
Höhepunkt mit einer Anklagequote im Durchschnitt von 79, 8% bei 
Verfahren mit 51-100 Einzelfällen. Wie die einzelnen Jahresergebnis-
se zeigten, war dieser Zusammenhang in jedem Untersuchungsjahr 
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signifikant34 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,01%, d.h. 
es bestand ein überzufälliger Zusammenhang zwischen der Anklage-

erhebung und der Zahl der Einzelfälle. 

Tabelle 80: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Zahl der 
Einzelfälle (Durchschnitt 1974-1981) 

l~l 2-10 11-50 151-100 
\mehr als 

1 
100 

JAnklage 44,3 66,7 76,l 
1 

79,8 
1 

73,9 

Jkeine Anklage 55,7 33,3 23,9 
1 

20,2 
1 

26, l 

(Signifikant auf 1%-Niveau) 

Ein ebenfalls signifikanter Zusammenhang, wie ihn die einzelnen 
Jahresergebnisse widerspiegeln, besteht zwischen der Anklageerhe-

bei der Zahl der .. . 35 . bung und der Zahl der Geschad1gten Wie 
Einzelfälle, erhöhte sich auch die Anklagequote mit zunehmender 
Zahl der Geschädigten, und zwar von 57, 9% bei 1-5 Geschädigten 
auf 74, 8% bei einer Geschädigtenzahl von 201-1. 000 Geschädigte. 
Auch zeigen Verfahren mit einer Vielzahl von Geschädigten, d. h. 

mit mehr als 1. 000 Geschädigten pro Verfahren, wieder einen 
Rückgang auf 66,4%. Dies läßt vermuten, daß die Ermittlungen bei 
besonders ermittlungsschwierigen Verfahren, die also eine hohe 
Zahl von Einzelfällen oder Geschädigten aufweisen, nur noch in 
einem geringen Umfang so geführt werden können, daß sich der 
Tatverdacht in der zur Anklageerhebung notwendigen Weise erhärten 
läßt. 

Tabelle 81: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Zahl der Geschädigten 
(Durchschnitt 1974-1981) 

1-5 6-10 

!Anklage 58,0 61 ,3 

Jkeine Anklage 42,0 38,7 

(Signifikant auf 1%-Niveau) 
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11-50 151-100 /101-200 \201-1000 

69,9 69,6 69,8 74,8 

30, l 30,4 30,2 25,2 

1 mehr al 
1 1000 

1 66,4 

1 33,6 



Ein ähnlicher Zusammenhang wie bei den eben genannten beiden 
Variablen besteht auch zwischen der Anklagequote und der Höhe 
des Gesamtschadens. Auch hier stieg mit Zunahme des Schadens die 
Anklagequote, wobei sie jedoch von einem Schaden von 12. 000 DM 
an nur mehr in geringen Prozentwerten schwankt. So wurden 
Verfahren mit einem Schaden zwischen 101. 000 und 189. 000 DM in 
70, 9% der Fälle zur Anklage gebracht, wohingegen dies bei Verfah-
ren mit einem Schaden zwischen 338. 000 und 900. 000 DM in 69, 5% 
der Fälle geschah. Dieser Zusammenhang ist ebenfalls wieder bei 
den einzelnen Jahresergebnissen signifikant 36 . Festgehalten werden 
kann somit, daß mit zunehmender Schadenshöhe die Anklagequote 
steigt, wobei der Zuwachs der Anklagequote ab einem Gesamtscha-
den von 12.000 DM an aber nur noch sehr gering ist. 

Tabelle 82: Anklageerhebung in Abhängigkeit vom Gesamtschaden (in l.000 DM) 
(Durchschnitt 1974-1981) 

~n 1 ~1 0-3 14-ll 112-29 130-56 157-101 1102-189 
1 

1190-338 
1339 _899 1mehr als 
1 \ 900 

\Anklage \ 49, l \57,8 1 67,0 
1 

66,4 
1 

66, l 
1 

70,9 67,4 69,5 

lkeine 1 1 1 33,0 33,6 33,9 29, l 32,6 30,5 \Anklage 1 50' 9 142' 2 1 

(Signifikant auf 1%-Niveau) 

Verfahrensinhalte, die nicht in ihrer Quantifizierung einen Einfluß 
ausüben können, sondern vielmehr aufgrund ihrer Komplexität Aus-
wirkung auf den Verfahrensausgang haben können, betreffen die 
Rechtsform des schädigenden Unternehmens und die Branche bzw. 
die den Verfahren zugrundeliegenden Tathandlungen. Bei der Unter-
suchung des Zusammenhangs zwischen schädigendem Unternehmen 
und der Anklagequote zeigte sich, wie Tabelle 83 ausweist, daß 
mit einer geringen Anklagequote hauptsächlich Verfahren behaftet 
waren, bei denen das schädigende Unternehmen in der Rechtsform 
einer AG ( 42, 4%) oder einer Gesellschaft ausländischen Rechts 
( 48, 4%) auftrat. Hierbei werden zum einen die Beweisschwierigkeiten 
bei einer solch komplexen Rechtsform wie der AG zum Tragen 
kommen, die ja meistens bei großen Unternehmen Verwendung fin-
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det, wie dies auch auf Gesellschaften ausländischen Rechts zu-
trifft. Eine weitere geringe Anklagequote, ca. 50%, haben die 

Kommanditgesellschaft, die GmbH 6 Co. KG, die GmbH und die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Auch diese Gesellschaften 
zeichnen sich durch komplexe Strukturen, z.B. im Vergleich mit 
einer Einzelfirma, aus. Dies wird noch deutlicher, wenn wir die 
Zahlen für andere Rechtsformen betrachten, wie z.B. die Anklage-
quoten von 60, 7% bei der OHG, 65, 4% bei der Einzelfirma, 60% bei 
einem Verein, 64, 7% bei einer BGB-Gesellschaft und noch 55, 7% bei 
einer Genossenschaft. Hervorzuheben ist zudem, daß Wirtschaftskri-
minalitätsverfahren, die nicht im Zusammenhang mit einer Gesell-
schaft standen, eine Anklagequote von 60, 5% hatten. Daraus wird 
ersichtlich, daß Verfahren mit komplexen Rechtsformen im Durch-
schnitt eine niedrigere Anklagequote aufwiesen als Verfahren mit 
einfachen und überschaubaren Rechtsformen oder solchen, die ohne 
Einschaltung eines Unternehmens begangen wurden. 

Tabelle 83: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Rechtsform 
(Durchschnitt 1974-1981) 

)Einzel- OHG KG !GmbH & AG 1 !Genossen-
jfirma ICo. KG I Grr.bH 1 schaft 

!Anklage 65,4 60,7 51 ,4 50,4 42,4 53,6· 55,7 
lke1ne 34,6 39,3 48,6 49,6 57,6 46,4 44,3 !Anklage 

1 . 1 Körper- /BGB- 1 Gese 11 sch. ) 
1 Vere1 n I schaft !Gesell-/ ausländ. !Sonstige o.A. 
1 1 1 schaft I Rechts 1 

JAnklage 1 60 51 64,7 48,4 1 59,3 160,5 
keine 1 60 49 35,3 51 ,6 1 40,7 1 

!Anklage 1 1 
139,5 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Branche des 

schädigenden Unternehmens und der Anklagequote ergab sich eine 
Dreiteilung innerhalb der Branchen. Dies sind zum ersten die 
Gruppe mit einer Anklagequote bis zu 50%, zum zweiten die Gruppe 
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Tabelle 84: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Branche 
(Durchschnitt 1974-1981) 

1 Hande 1 1 Groß-!Bank- 1 Kred1 t- 1 Bau- 1 Export/ 1 Kfz- !Einzel-
lwesen 1 wesen lwesen lhandel 1 Import !Handel 1 hande 1 

[Anklage 50,3 51 59,3 61,6 58,2 54,4 64, 2 56, 2 
!ferne 49,7 49 40, 7 38,4 41,8 45,6 35 ,8 43,8 
1 Ank 1 age 

11 rans- 1 Verar- 1 Dienst- 1 Werbe- 1 Immo- 1 Sonst. 1 
1 port- 1 bei tendes l lei stungs-lunter- 1 bi 1 i en- 1 Makler- 1 sonst. o.A. 
lwesen 1 Gewerbe 1 Gewerbe 1 nehmen 1 wesen lwesen 1 

[ Anklage 67 ,0 57, 7 58,4 56, 3 45,4 49, 1 
1 

54,8 56, 7 
1 ke1 ne 33,0 42,3 41,6 43, 7 54,6 50,9 1 45,2 43,3 
1 Ank 1 age 1 

mit einer Anklagequote von 50%-60% und zum dritten die Gruppe mit 
einer Anklagequote höher als CO%. In die Gruppe mit einer 
niedrigen Anklagequote fielen das Immobilienwesen (Anklagequote 
45,4%) und das sonstige Maklerwesen mit einer Quote von 49,1%. Zu 
der mittleren Gruppe zählen das Bank- und sonstige Kreditwesen 
( 50, 3%), die Kreditvermittlung ( 51 % ) , der Ex- und Import ( 54, 4%), 
die Werbeunternehmen (56,3%), das Verarbeitende Gewerbe (57,7%), 
der Dienstleistungsbereich ( 58, 4%), der Bereich des Handels ( 48%) 
und das Baugewerbe mit 59, 3%. Eben"falls zu dieser Gruppe werden 
auch Privatpersonen ( 56, 7%) gerechnet, obwohl sie keiner Branche 

angehören oder ihre Tätigkeit keiner Branche zugerechnet werden 
konnte. 

Die Gruppe mit hohen Anklagequoten setzte sich aus dem Kfz-Handel 
(64,2%) und dem Transport- und Reisewesen mit einem Anteil von 
67% zusammen. 

Wenn auch die Branche nicht die Komplexität der Rechtsform 
aufweist, so können doch bei dieser Variablen Ermittlungsschwierig-

keiten z.B. wegen Fehlens bestimmter Branchenkenntnisse auftreten. 
Dies könnte sowohl für den Bereich des Immobilienwesens und des 
sonstigen Maklerwesens, wie auch für die zweite Gruppe im unteren 
Bereich, dem Bank- und sonstigen Kreditwesen, der Kreditvermitt-
lung oder dem Ex- und Import gelten. Demgegenüber würden beim 
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Transport- und Reisewesen wie auch beim Kfz-Handel keine größeren 
Schwierigkeiten auftreten. Bei allen diesen Aussagen muß jedoch in 
Betracht gezogen werden, daß die unterschiedlichen Anklagequoten 
auch dadurch begründet sein können, daß in bestimmten Bereichen 
unterschiedliche Tathandlungen vorliegen. 

Bei den organisatorischen Bedingungen soll zuerst der Zusammen-
hang zwischen Art der Staatsanwaltschaft und Anklagehäufigkeit 
untersucht werden. Wie die einzelnen Jahresergebnisse zeigten, 
wurde im Durchschnitt ein Verfahren, in dem eine Allgemeine 
Staatsanwaltschaft ermittelte, in 71,3% der Fälle zur Anklage 
gebracht, während dies bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft nur 
in 58,6% der Fälle zutraf und es bei der Einzigen Staatsanwalt-
schaft zu einer Anklagequote von 64, 6% kam37 . Geht man da von 
aus, daß die Einzigen Staatsanwaltschaften ebenfalls den Schwer-
punktstaatsanwaltschaften der Flächenstaaten zuzurechnen sind, so 
ergibt sich ein Verhältnis der Anklagequoten zwischen Allgemeiner 
Staatsanwaltschaft und Schwerpunktstaatsanwaltschaft von 71% zu 
60%. Da dieser Zusammenhang auch in jedem Untersuchungsjahr 
signifikant war, kann man festhalten, daß Verfahren, die von 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften bearbeitet wurden, mit einer größe-

ren Wahrscheinlichkeit zur Anklage kamen als die der Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften. Die Ursache für diesen Sachverhalt könnte 
zum einen - und dies dürfte der schwerwiegendste Grund sein - die 
Komplexität und Schwierigkeit der Verfahren bei den Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften sein. Einflüsse könnten zum anderen aber 
auch da von ausgehen, daß Allgemeine Staatsanwaltschaften eher 
vor Ort ermitteln können und durch einen geringeren Arbeitsanfall 

leichter zu einem positiven Ergebnis, d.h., zu einer Anklage, 
kommen. 
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Tabelle 85: Anklageerhebung in Abhängigkeit 
von der Art der Staatsanwaltschaft 

(Durchschnitt 1974-1981) 

!Anklage 
1 keine 
1 Anklage 

\ allgemeine 
1 StA 

71,3 

28,7 

\ Schwerpunkt-1 einzige 
1 StA I StA 

58,6 64,6 

41,4 35,4 

(Signifikant auf 0, 1%-Niveau) 



Tabelle 86: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der 
Größe der Staatsanwaltschaft 
(Durchschnitt 1974-1981) 

1 kleine I mittlere I große 1 sehr große 
1 StA 1 StA J StA 1 StA 

!Anklage 70,5 67,7 59,3 64,4 

1 keine 29,5 32,3 40,7 35,6 
1 Ankla e 

Untersucht man des weiteren noch den Einfluß der Größe der 
Staatsanwaltschaft auf die Anklagequote, so zeigt sich hier, daß 
die Anklage bei den kleinen Staatsanwaltschaften mit 70, 5% am 
höchsten liegt, bei mittleren Staatsanwaltschaften 67, 7% erreicht 
und bei den großen Staatsanwaltschaften mit 59, 3% auf den niedrig-
sten Stand absinkt. Sehr große Staatsanwaltschaften haben dann 
wiederum eine höhere Anklagequote, und zwar von durchschnittlich 
64, 4% .. 

Diese Ergebnisse dürften sich auch wieder in die Richtung interpre-
tieren lassen, daß kleine Staatsanwaltschaften relativ häufig mit 
einfachen Sachverhalten zu tun haben, wohingegen große Staatsan-
waltschaften, worunter auch der größte Teil der Schwerpunktstaats-
anwaltschaften fällt, ermittlungsschwierige Verfahren bearbeiten. 
Weiterhin deutet die hohe Anklageqeote bei sehr großen Staatsan-
waltschaften wieder darauf hin, daß ein großer Personalbestand 
auch zu einem besseren Ermittlungsergebnis, d. h. einer Anklageer-
hebung, führt. Andererseits könnte bei diesen sehr großen Staats-
anwaltschaften, die insbesondere die .Staatsanwaltschaften der Stadt-
staaten enthalten, die Anklagequote auch deswegen so hoch sein, 
weil sie auch weniger schwere Ermittlungsverfahren bearbeiten. 

Endgültige Aussagen zu dieser Problematik können jedoch auf 
Grundlage des vorliegenden statistischen Zahlenmaterials nicht er-
mittelt werden. 

Zum Abschluß soll noch der Zusammenhang zwischen der Dauer des 
Ermittlungsverfahrens und der Anklageerhebung untersucht werden. 
Dabei kommt in der Dauer des Ermittlungsverfahrens auch die 
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Tabelle 87: Anklageerhebung in Abhängigkeit von der Dauer der Ermittlungen 

lbi s 15 l 16 Tage- 1 2-4 I 4-6 I 6-9 1 9-14 114-21 121-35 !mehr alsl 
!Tage 12 Monate 1 Monate 1 Monate [ Monate [ Monate [ Monate 1 Monate \35 Mon. 1 

[Anklage 62,2 1 50, 7 51, 5 53,6 58,6 59, 7 63, 7 64, 7 60,6 1 
1 kerne 37 ,8 1 49,3 48,5 46,4 41,4 40,3 36, 3 35, 3 39,4 1 
IAnkl a e 1 1 

(Durchschnitt 1974-1981) 

Komplexität des Verfahrens zum Ausdruck 38 Bei der Analyse zeigte 
sich, daß Verfahren mit einer Ermittlungsdauer bis zu 15 Tagen im 
Durchschnitt mit 62, 2% zur Anklage gelangten. Verfahren mit einer 
längeren Ermittlungsdauer hatten einen wesentlich geringeren Ankla-
geanteil, und zwar bei einer Ermittlungsdauer von 16 Tagen bis zu 
2 Monaten nur mehr von 50, 7%. Dagegen stieg die Anklagequote bis 
auf 64, 7% bei Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von 21-35 
Monaten an, fiel aber bei Verfahren mit einer längeren Ermittlungs-
dauer als 35 Monaten wieder auf 60,6% zurück. 

5.2.1. 7 Das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens - Die Anklageer-
hebung in einer multivariaten Querschnittsanalyse 

Bevor die einzelnen Jahresanalysen behandelt werden, soll eine 
kurze Übersicht die jährlichen Ergebnisse oder Trends vorstellen. 
Es stellte sich heraus, daß bis auf das Jahr 1976 die Variable 
"Verfahrensart" den maßgeblichen Einfluß auf eine Anklageerhebung 
hatte. Weiterhin spielte in den Jahren 1974 bis 1976 (hier sogar in 
bestimmtem Maße) die Variable "Art der Geschädigten" die zweitwich-
tigste Rolle. In den Jahren 1976 und 1978 bis 1980 nahm diesen 

Platz die Variable "Zahl der Einzelfälle" ein. Erwähnenswert ist 
noch, daß in den Jahren 1976 und 1977 auch die Variablen "Dauer 
des 
des 

Ermittlungsverfahrens", "Zahl der 
schädigenden Unternehmens" und 

Geschädigten", "Rechtsform 
"Branche des schädigenden 

Unternehmens" einen Einfluß auf die Anklageerhebung ausgeübt 
haben. 
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Bei der Variablen "Verfahrensart" ergab sich, daß vor allem die 
Tatbestandskombination Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und 
Strafbare Werbung im Durchschnitt eine Anklagequote von unter 50% 

hatte. 

Eine Anklagequote über 50% war dagegen bei folgenden Verfahrens-
arten anzutreffen: Betrug, Untreue, Unterschlagung, Verstoß gegen 
die Konkursantragspflicht, Steuerhinterziehung, Vorenthaltung von 
Beitragsteilen nach RVO, Betrug und Ur,treue, Betrug und Unter-
schlagung, Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, Untreue und 
Unterschlagung, Untreue und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, Untreue und Steuerhinterziehung, Untreue und Vorenthal-
tung von Beitragsteilen nach RVO, Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, Steuer-
hinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, Bank-
rott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder Bankrott und 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO. 

Auffallend da bei ist, daß gerade die Verfahren eine große Anklage-
quote aufweisen, die im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung, 
Untreue und/oder Unterschlagungsdelikten stehen. 

Hinsichtlich der anderen maßgeblichen· Variablen ist hervorzuheben, 
daß die Anklagequote unter 50% lag, wenn die Variable "Zahl der 

Einzelfälle" nur einen Einzelfall aufwies; sie stieg auf über 50%, 
sobald die Einzelfallzahlen darüber lagen. Bei der Art der Geschä-
digten stellte sich dann eine niedrigere Anklagequote heraus, wenn 
als Hauptgeschädigte der Arbeitgeber oder Einzelpersonen, eine 
hohe, wenn fremde Unternehmen, der Staat oder soziale Einrichtun-
gen auftraten. 

Die erklärte Varianz durch die Untersuchung wird jedem Jahreser-
gebnis wiederum vorangestellt. Zudem wird dort nochmals auf die 
in jedem Jahr ausschlaggebenden Variablen Bezug genommen. 
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5.2.1.7.1 Die Anklageerhebung im Jahre 1974 

Für die Untersuchung waren im Jahre 1974 die Variablen "Verfah

rensart" und II Art der Geschädigten II am wichtigsten. So erklärt die 

Variable "Verfahrensart" 21,9% der Varianz, was fast 50% der 

gesamten erklärten Varianz von 44, 4% ist. Mit einem Anteil von 

12, 7% lag als zweit wichtigste Variable im Jahre 1974 die "Art der 

Geschädigten" vor. Beide Variablen hatten einen Anteil an der 

gesamten erklärten Varianz von 77,9% (bezogen auf die erklärte 

Varianz von 44,4%). 

So kam es bei fast 98% aller Verfahren zu einer Anklage, der 

höchsten Anklagequote im Jahre 1974, denen die Tatbestände oder 

Tat bestandskom bina tionen 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht 

zugrunde lagen. Weitere Variablen hatten bei der Anklageerhebung 

in diesen Verfahren keinen Einfluß. 

Weitere hohe Anklagequoten ergaben sich in Verfahren mit einem 

Gesamtschaden bis zu 11. 000 DM, wenn Hauptgeschädigte fremde 

Unternehmen oder Staat waren. 75% dieser Verfahren, in denen 

wegen Steuerhinterziehung, Untreue und Steuerhinterziehung oder 

Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

ermittelt wurde, wurden angeklagt. 

Bei gleicher Verfahrensart und _gleichen Hauptgeschädigten, jedoch 

einem Gesamtschaden von über 11.000 DM und bei Zugehörigkeit des 

Unternehmens zu den Rechtsformen 
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Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
BGB-Gesellschaft, 
Sonstige 





oder bei fehlender Angabe kamen Verfahren mit mehr als 2 

Beschuldigten in 88% zur Anklage. Bei Verfahren dieser Konstella-
tion, jedoch mit nur einem Beschuldigten, traf dies bei einer 
Ermittlungsdauer bis zu 6 Monaten in 92% der Fälle zu. Die 
Anklagequote lag noch bei 71%, wenn das Ermittlungsverfahren 
länger als 6 Monate dauerte. 

Eine Anklagequote von noch 82% hatten Verfahren, bei denen die 
schädigenden Unternehmen in der Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG 

in Erscheinung traten und die zugleich den Branchen 

Bank- und Kreditwesen, 
Handel (im weitesten Sinne), 
sonstiges Maklerwesen, 
Kreditvermittlung, 
Kfz-Handel, 
Werbeunternehmen 

angehörten oder aber dazu keine Angabe vorlag. Weiterhin betrafen 
die Verfahren mehr als 5 Geschädigte sowie die Tatbestandskombina-

tion Betrug und Steuerhinterziehung. Eine weitere Bedingtheit lag 
noch darin, daß die Hauptgeschädigten entweder Einzelpersonen 
oder Staat bzw. eine Körperschaft des öffentlichen Rechts waren. 

Eine Anklagequote von fast 76% hatten auch die Verfahren, denen 

die Tatbestandskombination Betrug und Steuerhinterziehung zugrun-
de lag und bei denen mehr als 5 Personen geschädigt waren. Auch 
hier hatte die Art der Geschädigten einen Einfluß auf die Anklage-
quote, wenn fremde Unternehmen oder der Staat Hauptgeschädigte 
waren. 

Eine geringe Anklagequote von nur 28% hatten Verfahren, bei denen 
die schädigenden Unternehmen in der Rechtsform einer 

Einzelfirma 

auftraten und in den Branchen 

Wertpapierhandel, 
Kraftfahrzeughandel, 
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Versandhandel, 
Transport- und Reisewesen, 
Baugewerbe, 
Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistungsgewerbe, 
Export/Import ( Groß- und Einzelhandel) oder 
Verarbeitendes Gewerbe 

angesiedelt waren. Weiter betrafen die Verfahren mehr als 5 Geschä-
digte (Einzelpersonen bzw. Staat), und die Tatbestandskombination 
Betrug und Steuerhinterziehung war gegeben. 

Einen Anklageanteil von nurmehr 16% hatten Verfahren der Verfah-

rensarten 

Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 

wenn das Verfahren mehr als 2 Einzelfälle sowie als Hauptgeschä-
digteni;irten Einzelpersonen oder den Staat beinhaltete. Bei nur 
einem Einzelfall kam es zur niedrigsten Anklagequote im Jahre 
1974, nämlich von 6%. 

5.2.1. 7 .2 Die Anklageerhebung im Jahre 1975 

Den maßgeblichen Anteil an der erklärten Varianz (63,6%) hatte im 
Jahre 1975 die Variable "Verfahrensart". Einen weiteren großen 
Anteil an der Entscheidung, ob es zur Anklage kam, hatte die 
Variable "Art der Geschädigten". Beide Variablen erklären zusam-
men 73, 5% der Varianz, das sind 96, 8% von der gesamten erklärten 
Varianz von 75,9% im Jahre 1975. 

1975 kam es in Verfahren, bei denen das schädigende Unternehmen 
in der Rechtsform 

Genossenschaft, 
Verein, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung a Co. KG, 
Einzelfirma, 
BGB-Gesellschaft oder 
Sonstige 
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auftrat und die in den Branchen 

Kreditvermittlung, 
Einzelhandel (allgemein·), 
Versandhandel, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung,. 
Transport- und Reisewesen, 
Handel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe oder 
Dienstleistung 

tätig waren und bei denen hauptsächlich soziale Einrichtungen 
bzw. fremde Unternehmen geschädigt wurden, zu einer 100%igen 
Anklagequote. Voraussetzung war, daß die Tatbestände 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

kombiniert mit Steuerhinterziehung zugrunde lagen. 

Eine fast ebenso hohe Anklagequote trat auch bei den Verfahren 
auf, die die gleichen Tatmerkmale besaßen, die "Verfahrensart" 
jedoch durch die Tatbestände 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

oder einer Kombination zwischen 

Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

gekennzeichnet war. Diese Anklagequote ließ sich jedoch noch 
weiter differenzieren: Es kam zu einer 96%igen Anklagequote, wenn 
die schädigenden Unternehmen den Branchen 

Kreditvermittlung, 
Einzelhandel (allgemein), 
Versandhandel, 
Transport- und Reisewesen, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung oder 
Baugewerbe 
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zugeordnet werden konnten; dagegen lag die Anklagequote bei 95%, 
wenn die schädigenden Unternehmen in den Branchen 

Verarbeitendes Gewerbe, 
Handel (allgemein) oder 
Dienstleistung 

auftraten. Bei der zuletzt genannten Anklagequote mußten die 
schädigenden Unternehmen der Rechtsform einer 

Offenen Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
BGB-Gesellschaft oder 
Sonstigen 

angehören. 

Mit die höchste Anklagequote von fast 100% (genau 99, 7%) besaßen 
auch Verfahren mit den Hauptgeschädigtenarten Staat, Einzelperso-
nen oder fremde Unternehmen und den Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO. 

Zu einer ebenfalls recht hohen Anklagequote, nämlich zu 96%, kam 
es bei Verfahren der Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

den Hauptgeschädigtenarten fremde Unternehmen bzw. soziale Ein-
richtungen und der Rechtsform des schädigenden Unternehmens in 
Form einer 
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Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaft, 
Verein, 
BGB-Gesellschaft oder 
Sonstigen. 



Außerdem war bei diesen Verfahren das schädigende Unternehmen in 
den Branchen 

Kreditvermittlung, 
Baugewerbe, 
Einzelhandel (allgemein), 
Versandhandel, 
Transport- und Reisewesen, 
Werbeunternehmen oder 
Immobilien vermi t tl ung 

angesiedelt. 

5.2.1.7.3 Die Anklageerhebung im Jahre 1976 

Im Jahre 1976 lag der Haupteinfluß auf die Anklageerhebung bei 
den Variablen "Art der Geschädigten", "Zahl der Einzelfälle", 
"Dauer des Ermittlungsverfahrens" und "Rechtsform des schädigen-
den Unternehmens". Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren hatten 
in diesem Jahre also 4 Variablen einen entscheidenden Einfluß. Der 
Anteil der einzelnen Variablen betrug dabei 5,5% bei der "Art der 
Geschädigten", 2,9% bei der "Zahl der Einzelfälle", 2,5% bei der 
"Dauer des Ermittlungsverfahrens" und 2,0% bei der "Rechtsform 
des schädigenden Unternehmens". Insgesamt erklären diese Varia-
blen 12,9% der Varianz, was einen Anteil von 68,6% an der 
gesamten erklärten Varianz von 18, 8%. ausmacht. 

Im Jahre 1976 lag die höchste Anklagequote bei 95%. Diese trat bei 
Verfahren auf, bei denen die Hauptgeschädigtenart den Kategorien 
fremde Unternehmen oder soziale Einrichtungen zugehörig war und 
bei denen das Ermittlungsverfahren nur bis zu einem halben Monat 
dauerte. Lag bei der gleichen Gesctiädigtenart jedoch eine Ermitt-
lungsdauer von mehr als einem halben Monat und ein Gesamtscha-

den von mehr als 12. 000 DM vor und hatten die Verfahren die 
Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung oder 
Steuerhinterziehung 

zum Gegenstand, so betrug die Anklagehäufigkeit 89%. 
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Schaubild 36: 
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Bei Verfahren mit maximal 10 Einzelfällen, bis zu 50 Geschädigten 
der Geschädigtenkategorien Einzelpersonen oder Arbeitgeber, 1 bis 
2 Beschuldigten und einer Ermittlungsdauer bis zu 4 Monaten, bei 
denen das schädigende Unternehmen der Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Vereins oder 
Sonstigen 

angehörte bzw. ohne Angabe blieb und in den Branchen 

Export/Import, 
Kfz-Handel, 
Bank- und Kreditvermittlung, 
Immobilienvermittlung 
Transport- und Reisewesen, 
Handel ( allgemein l, 
Baugewerbe, 
Dienstleistungen, 
Versandhandel, 
Wertpapierhandel, 
sonstiges Maklerwesen oder 
Sonstige 

tätig war bzw. wiederum ohne Angabe blieb, betrug die Anklage-
quote noch 34%, sofern der Gesamtschaden 12. 000 DM überstieg. 

Ohne Einfluß auf die Dauer des Ermittlungsverfahrens und unter 
den bereits ausgeführten Voraussetzungen, jedoch mit der Ände-
rung, daß das schädigende Unternehmen jetzt den Branchen 

Immobilienwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Großhandel ( allgemein l, 
Versicherungsgewerbe, 
Kreditvermittlung oder 
Werbeunternehmen 

angehörte, kam es bei 38% der Verfahren zu einer Anklage. 

Lag den Verfahren mit der Geschädigtenart Einzelperson oder Arbeit-
geber und mit 1 bis 2 Beschuldigten bei bis zu 10 Einzelfällen 
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jedoch die Rechtsform des schädigenden Unternehmens einer 

BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung !i Co. KG, 
Aktiengesellschaft, 
Gründungsgesellschaft oder 
Gesellschaft ausländischen Rechts 

zugrunde, so reduzierte sich die Anklagequote auf 22%. Dies stellt 
zugleich mit den bereits ausgeführten Ergebnissen die niedrigste 
Anklagequote im gesamten Erhebungsjahr 1976 dar. 

5.2.1.7.4 Die Anklageerhebung im Jahre 1977 

Wie schon im Vorjahr, so hatten auch im Jahre 1977 4 Variablen 
einen herausragenden Einfluß auf die Anklagequote. Darunter hatte 
die Variable "Verfahrensart" mit 9, 9% erklärter Varianz den größ-
ten Anteil. An nächster Stelle folgten die "Zahl der Geschädigten" 
mit 4,4%, die "Dauer des Ermittlungsverfahrens" mit 2,9% und die 
"Branche des schädigenden Unternehmens" mit 2, 2% erklärter va.:. 
rianz. Insgesamt erklären diese 4 Variablen 19,4% der Varianz, was 
einen Anteil von 85, 4% der gesamten erklärten Varianz von 22, 7% 
bedeutet. 

Im Jahre 1977 kam es bei Verfahren, die die Tatbestände oder 

Tatbestandskombinationen 

Steuerhinterziehung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Bankrott und Strafbare Werbung oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zum Gegenstand hatten und bei denen das Ermittlungsverfahren bis 
zu 4 Monaten dauerte, zu einer Anklagehäufigkeit von 93%. Dies 

war die höchste Anklagequote im Jahre J.977. 

Betrug bei diesen Verfahren die Ermittlungsdauer mehr als 4 

Monate und lagen diesen Verfahren mehr als 2 Einzelfälle zugrun-
de, so gelangten noch 88% der Verfahren zur Anklage. 
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Bei Verfahren, die die Tatbestände 

Untreue, 
Unterschlagung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zum Inhalt hatten, lag eine 85%ige Anklagehäufigkeit vor, wenn 
das Verfahren von einer Allgemeinen oder Einzigen Staatsanwalt-

schaft bearbeitet wurde. 

Fielen hingegen diese Verfahren in das Ressort einer Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft und war Hauptgeschädigter der Arbeitgeber, so 
betrug die Anklagehäufigkeit noch 83%, was gleichfalls eine hohe 
Anklagequote im Jahre 1977 bedeutet. 

Bei Verfahren mit mehr als 5 Geschädigten, einer Ermittlungsdauer 
von mehr als 4 Monaten und den Verfahrensgegenständen 

Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

und einer Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu 

Export/Import (Einzelha.ndel), 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Transport- und Reisewesen, 
Werbeunternehmen, 
Kfz-Handel oder 
Kreditvermittlung, 

kam es nochmals zu einer hohen Anklagequote von 91%. 
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Bei Ermittlungsverfahren mit mehr als 5 Geschädigten und einer 
Ermittlungsdauer zwischen 4 und 9 Monaten, betrug die Anklage-
quote nur mehr 36%, wenn das schädigende Unternehmen den 
Branchen 

Bank- und Kreditvermittlung, 
Export/Import, 
Immobilienwesen, 
Handel (allgemein), 
Großhandel (allgemein), 
Versicherungsgewerbe, 
sonstiges Maklerwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Einzelhandel (allgemein), 
Versandhandel, 
Dienstleistungen, 
Baugewerbe, 
Immobilienvermittlung, 
Wertpapierhandel oder 
Sonstige 

angehörte bzw. die Branchenzugehörigkeit ohne Angabe blieb und 
diese Verfahren die Tatbestände 

Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen !=lie Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

zum Inhalt hatten. 

Bei den Verfahrensarten 

Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
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Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitr agst.eilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

mit bis zu 5 Geschädigten und der Hauptgeschädigtenart Einzelper-
son, kam es zu einer Anklagequote von 18%, die die niedrigste des 
Jahres 1977 darstellt. 

5.2.1.7.5 Die Anklageerhebung im Jahre 1978 

Im Jahre 1978 waren für die Anklageerhebung 2 Variablen entschei-
dend; zum einen die "Verfahrensart", die 12, 2% erklärte Varianz 
ausmachte, zum anderen die "Zahl der Einzelfälle", welche einen 
Erklärungsprozentsatz von 7% aufwies. Insgesamt beanspruchten 
diese beiden Variablen einen Anteil von 19, 2%, was 81, 3% der 
gesamten erklärten Varianz von 23, 6% war. Erwähnenswert ist 
ferner, daß sich die Zahl der maßgeblichen Variablen vom Jahre 
1978 an auf zwei reduzierte und auch in den Jahren 1979 und 1980 
gleichblieb. 

Im Jahre 1978 kam es bei Verfahren, bei denen die Ermittlungen 
bis zu 6 Monaten dauerten, die die Tatbestände 

Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
Unterschlagung und Verstoß gegen 
pflicht 

RVO oder 
die Konkursantrags-

behandelten und die von einer Allgemeinen Staatsanwaltschaft ge-
führt wurden, zu einer Anklagehäufigkeit von 98%. Wurden hinge-
gen diese Verfahren von einer Einzigen Staatsanwaltschaft oder 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft b_earbeitet, so betrug die Anklage-
quote 89%. Verfahren, bei denen über einen Zeitraum von mehr als 
6 Monaten im Bereich der Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
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Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

ermittelt wurde, hatten eine Anklagefrequenz von 94%. Diese drei 
angeführten Anklagequoten waren zugleich die höchsten im Jahre 
1978. 

Sofern die Verfahren im Jahr 1978 jedoch nur einen Einzelfall und 

die Tathandlungen 

Betrug, 
Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zum Inhalt hatten und die Rechtsform des schädigenden Unterneh-
mens eine 

Offene Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Genossenschaft oder 
Aktiengesellschaft 

war bzw. diese Variable ohne Angabe blieb und das Verfahren von 
einer Einzigen oder Schwerpunktstaatsanwaltschaft bearbeitet wur-
de, so ging die Anklagequote auf 36% zurück. 

Auch die Verfahren, die nur einen Einzelfall zur Grundlage hatten 
und in denen die Verstöße 
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Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
BetYug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Strafbare Werbung, 



Untreue und Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

behandelt wurden, stellten im Jahre 1978 eine eigene Gruppe dar. 
Diese Verfahren kamen nur in 17% der Fälle zur Anklage, was die 
niedrigste Anklagequote in diesem Jahr bedeutete. 

5.2.1. 7 .6 Die Anklageerhebung im Jahre 1979 

Wie bereits 1978 hatten auch im Jahre 1979 nur zwei Variablen 

einen Haupteinfluß, nämlich die "Verfahrensart" und die "Zahl der 

Einzelfälle". Dabei erklärte die Varianz der Variablen "Verfahrens-

art" 17, 3% und die der "Zahl der Einzelfälle" 13, 7%. Insgesamt 
erklärten die beiden Variablen 84, 6% der gesamten erklärten Vari-

anz im Jahre 1979, die 36,6% ausmachte. 

Im Jahre 1979 lag die Anklagequote in den Verfahren, die durch 
die Tatbestände 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

gekennzeichnet waren und in denen das schädigende Unternehmen 

in der Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
sogenannten Abschreibungsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft oder 
Sonstigen 
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auftrat bzw. die Variable ohne Angabe geblieben war, bei 96%, 
sofern das Ermittlungsverfahren in 14 Monaten abgeschlossen wer-
den konnte und das Verfahren von einer Einzigen oder Allgemeinen 
Staatsanwaltschaft bearbeitet wurde. Zu einer nur gering abweichen-
den Anklagequote von 91% kam es bei diesen Verfahren, wenn die 
Ermittlungen von einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft geführt wur-
den. Diese Verfahren hatten somit die höchste Anklagequote im 
Jahre 1979. 

Dauerten die Ermittlungen bei diesen Verfahren jedoch länger als 
14 Monate, so wurden, jeweils unabhängig von der Art der 
Staatsanwaltschaft, noch 85% der Verfahren zur Anklage gebracht. 

Auch in 86% aller Verfahren mit mehr als 10 Einzelfällen, in denen 
wegen der Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspfli.cht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, · 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

ermittelt wurde, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, sofern es 

sich bei der Rechtsform des schädigenden Unternehmens um eine 

Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Verein, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft 

oder einen Fall ohne Angabe handelte. 
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Bei den oben genannten Verfahrensarten, jedoch mit 2 bis 10 
Einzelfällen pro Verfahren, wurden unabhängig von der Rechtsform 
des schädigenden Unternehmens 87% aller Fälle zur Anklage ge-
bracht, sofern die Unternehmen den Branchen 

Großhandel ( allgemein l, 
sonstiges Maklerwesen, 
Werbeunternehmen, 
Kfz-Handel, 
Einzelhandel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Handel (allgemein), 
Transport- und Reisewesen, 
Baugewerbe oder 
ohne Angabe 

zuzurechnen waren und diese Verfahren von einer Allgemeinen oder 
Einzigen Staatsanwaltschaft bearbeitet wurden. 

Verfahren mit einem Einzelfall und einem Gesamtschaden von mehr 
als 3.000 DM, die die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Bankrott oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zum Inhalt hatten und bei denen die schädigenden Unternehmen den 
Branchen 

sonstiges Maklerwesen, 
Dienstleistungen, 
Baugewerbe, 
Kreditvermittlung, 
Einzelhandel (allgemein), 
Kfz-Handel oder 
Sonstigen 

angehörten, wiesen eine Anklagequote von nur mehr 30% auf. 

Eine ebenfalls sehr niedrige Anklagequote von 14% trat noch bei 
Verfahren mit einem Einzelfall und einem Gesamtschaden von mehr 
als 3.000 DM auf, wenn die Tatbestände 
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Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 



Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

vorlagen. 

Die niedrigste Anklagequote wurde im Jahre 1979 für Verfahren mit 
einem Einzelfall und einem Gesamtschaden bis zu 3.000 DM ermit-
telt. Sie betrug nur 6%. 

5.2.1.7.7 Die Anklageerhebung im Jahre 1980 

Auch im Jahre 1980 hatten die Variablen "Verfahrensart" und "Zahl 
der Einzelfälle" die größte Erklf rungskraft. Im Gegensatz zu den 
Vorjahren hatte jedoch in diesem Jahr die Variable "Zahl der 
Einzelfälle" den höchsten Erklärungsanteil von 11, 4%. Die Variable 
"Verfahrensart" wies dagegen noch 9, 8% erklärte Varianz auf. 
Beide Variablen machten 82, 8% der gesamten erklärten Varianz des 
Jahres 1980 von 25,6% aus. 

Verfahren der Verfahrensart 

Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 

denen 1 bis 5 Geschädigte und mehr als 2 Einzelfälle zugrunde 

lagen, erreichten eine Anklagequote von 88%. Wurden hingegen 
mehr als 5 Personen geschädigt, so kam es zu einer Anklage in 
83% aller Verfahren. 
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Verfahren mit den gleichen Verfahrensarten, jedoch nur einem 
Einzelfall, bei Zugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zur 
Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Verein, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts oder 
Sonstige 

wurden in 86% aller Fälle zur Anklage gebracht. 

Diese drei Verfahrenstypen hatten eine 
im Jahre 1980. Ähnlich hoch war mit 

der höchsten Anklagequoten 
85% auch die Quote der 

angeklagten Verfahren, bei denen das schädigende Unternehmen in 
der Rechtsform einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG, 
Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Körperschaft des öffen tliclien Rechts, 
Genossenschaft, 
Kommanditgesellschaft oder 
sogenannten Abschreibungsgesellschaft 

auftrat oder hierbei ohne Angaben geblieben ist und den Ermittlun-
gen ein Einzelfall des Tatbestandes Vorenthaltung von Beitrags-
teilen nach RVO zugrunde lag. Hier .sei jedoch angemerkt, daß die 
Gesamtzahl dieser Verfahren im -Jahre 1980 nur 26 betrug. 

Verfahren, denen jeweils mehr als 10 Einzelfälle und die Verfah-
rensarten 

Betrug, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug ·und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
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Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zugrunde lagen, wurden in 87% der Fälle durch eine Anklage 
erledigt, wenn das schädigende Unternehmen den Rechtsformen 

Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Verein, 
Körperschaft des äffen tlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts 

oder der Kategorie Sonstige zugerechnet werden konnte. 

Verfahren mit 2 bis 10 Einzelfällen und der Verfahrensart 

Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

wurden nur in 28% aller Fälle durch eine Anklage abgeschlossen. 

Verfahren mit einem Einzelfall und einer Dauer des Ermittlungsver-
fahrens von mehr als 2 Monaten, in denen das schädigende 
Unternehmen den Branchen 

Export/Import, 
Bank- und Kreditwesen, 
Kreditvermittlung, 
Wertpapierhandel, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung oder 
Immobilienwesen 

angehörte oder ohne Angabe blieb, wurden in 18% der Fälle 
angeklagt. 
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Gehörte hingegen das schädigende Unternehmen den Branchen 

Handelsvermittlung, 
Versicherungsgewerbe, 
Großhandel (allgemein) , 
Einzelhandel (allgemein) , 
Versandhandel, 
Transport- und Reisewesen, 
Handel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Dienstleistungen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Baugewerbe, 
Kfz-Handel oder 
Sonstige 

an und wurde in den Verfahren wegen der Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Bankrott, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

ermittelt, so wurden nur 24% aller Fälle durch eine Anklage 
erledigt. 

In Verfahren, die nur einen Einzelfall und eine Ermittlungsdauer 
bis zu 2 Monaten aufwiesen, jedoch die Tatbestände 

Betrug, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
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Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zum Inhalt hatten, wurde in 15% aller Fälle eine Anklage erhoben. 
Dies war zugleich die niedrigste Anklagequote im Jahre 1980. 

5.2.1.8 Eine multivariate Längsschnittanalyse der Anklageerhebung 

Die multi variate Längsschnittuntersuchung der Anklageerhebung 

konnte eine Varianz von 20,2% erklären, wobei die Variablen 
"Verfahrensart", "Zahl der Einzelfälle" und der "Gesamtschaden" 
die größte Aussagekraft besaßen. So zeigten die Variable "Verfah-
rensart" 10,2%, die Variable "Zahl der Einzelfälle" 5,9% und der 
"Gesamtschaden" 1, 1% Varianzanteil auf. Insgesamt machten diese 
drei Variablen 85,1% der gesamten erklärten Varianz aus. In 
diesem Zusammenhang entspricht also das Ergebnis der Längsschnitt-
untersuchung weitgehend dem der Jahresergebnisse, die ja gleich-

falls den Variablen "Verfahrensart" und "Zahl der Einzelfälle" den 

größten Einfluß zuwiesen. Die Längsschnittuntersuchung allerdings 
bezieht als dritte Variable die "Höhe des Gesamtschadens" mit ein, 
wohingegen bei den Jahresuntersuchungen in den einzelnen Jahren 

noch verschiedene andere Variablen Einfluß ausübten. 

Bevor auf die einzelnen Ergebnisse eingegangen wird, sollen einige 
grundsätzliche Resultate dieser Analyse aufgezeigt werden. So hat-

ten in der Untersuchung Verfahren mit den Tatbeständen oder 
Ta tbestandskom bina tionen 
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Untreue, 
Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Verstöße gegen die Reichsversicherungsordnung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Verstöße gegen die Reichsversicherungsordnung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Verstöße gegen die Reichsversicherungsord-
nung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Verstöße ge-
gen die Reichsversicherungsordnung, 
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Bankrott und Steuerhinterziehung 

durchgängig eine hohe bis sehr hohe (80% bis 90%) Anklagequote. 
Verfahren mit den Tatbeständen oder Tatbestandskombinationen 

Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

wiesen dagegen ausnahmslos eine mittlere Anklagequote auf, wobei 
bei den Tatbeständen 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

unter Einfluß anderer Variablen auch eine geringere Anklagequote 
(ca. 20%) vorkommen konnte. 

Eine allgemein niedrige Anklagequote erreichten ebenso Verfahren 

mit der Tatbestandskombination Untreue und Verstoß gegen die 
Konkursantragspflicht. 

Bezüglich der Variablen "Verfahrensart" ergab sich in der Längs-

schnittuntersuchung ein differenzierteres Bild als bei den Jahresana-
lysen. Kam es bei den Jahresergebnissen nur bei der "Verfahrens-
art" Verstoß gegen. die Konkursantragspflicht und Strafbare Wer-
bung zu einer unterschiedlichen Anklagequote, so ergab sich dieser 
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Wert jetzt bei einer g räßeren Zahl von Tatbeständen bzw. Tatbe-
standskombinationen. Auffällig war wiederum, daß Verfahren im 
Zusammenhang mit Steuerhinterziehung, Untreue oder Unterschlagung 
eine hohe Anklagequote, dagegen Verfahren mit den Tatbeständen 
Betrug und Strafbare Werbung und Konkursdelikten bzw. Konkursde-
likte im Zusammenhang mit RVO- und GmbHG-Verstößen eine eher 
unter dem Durchschnitt liegende Anklagequote aufwiesen. Hinsicht-
lich der genauen Ergebnisse muß jedoch auf die weiteren Ausführun-
gen Bezug genommen werden, da diese Anklagequoten im Zusammen-
hang mit anderen Variablen stehen und auch die Anklagequote nur 
in diesem Kontext zu sehen ist. 

Bei der "Zahl der Einzelfälle" und beim "Gesamtschaden" zeigte 
sich, daß die Anklagequote mit dem Ansteigen der Zahl der 
Einzelfälle bzw. des Gesamtschadens zunahm. Im Endeffekt bedeutet 
dies, daß ein Verfahren mit einer großen Zahl von Einzelfällen 
und einem hohen Gesamtschaden eher angeklagt wird als Verfahren 
mit einem Einzelfall und einem sehr niedrigen Gesamtschaden. 

Bei der Analyse des gesamten Untersuchungszeitraums ergab sich 
eine vergleichsweise hohe Anklagequote bei Verfahren der Verfah-
rensarten 

Untreue, 
Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung. 

So lag die Anklagequote bei Verfahren mit einer bis zu viermonati-
gen Ermittlungsdauer und einem Gesamtschaden von 11.000 DM bis 
338.000 DM bei 90%, wenn das Unternehmen in den Branchen 

Kfz-Handel, 
Versandhandel, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Dienstleistungsgewerbe, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
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Handel (allgemein), 
Transport- und Reisewesen, 
Baugewerbe, 
Kreditvermittlung, 
Versicherungsgewerbe, 
Werbeunternehmen, 
Einzelhandel (allgemein) , 
Bank- und Kreditwesen, 
Großhandel (allgemein), 
Handelsvermittlung, 
Export/Import 

tätig war oder keine Angabe zur Branchenzugehörigkeit vorlag. 
Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338.000 DM wurden 
zu 79% angeklagt, wobei die Dauer des Verfahrens keinen Einfluß 
hatte. Dauerte das Verfahren mit einem Schaden von 11.000 DM bis 
338.000 DM länger als 4 Monate und war die Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens die einer 

Einzelfirma, 
Kommanditgesellschaft, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
BGB-Gesellschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Gesellschaft ausländischen Rechts oder eines 
Vereins, 

bzw. blieb sie ohne Angabe und lagen die Tatbestände 

Unterschlagung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

vor, kam es zu einer Anklagequote von 89%. 82% der Verfahren 
wurden angeklagt, wenn die Verfahrensarten 

Untreue, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO 

verwirklicht wurden. War hingegen die Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens die einer 
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Genossenschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG, 
Aktiengesellschaft oder 
"sonstigen" Rechtsform, 



so reduzierte sich die Anklagequote auf 66%, wobei hier keine 
weiteren Ausführungen hinsichtlich der "Verfahrensart" gemacht wer-
den. 

Verfahren mit derselben Branchenzugehörigkeit des schädigenden 
Unternehmens wie oben, den Verfahrensarten 

Untreue, 
Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

und der Zugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu den 
Branchen 

Immobilienvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Immobilienwesen oder 
"sonstigen" Branchen 

wurden nur zu 50% angeklagt. 

Verfahren, die die Verfahrensarten 

Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
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Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

umfaßten und mehr als 11 Einzelfälle beinhalteten, wiesen eine 

76%ige Anklagequote auf. Lagen jedoch diesen Verfahren mit den 

genannten Verfahrensarten 2 bis 10 Einzelfälle zugrunde und waren 

mehr als 11 Personen geschädigt, so wurde nur in 66% der Fälle 

Anklage erhoben. Waren hingegen 1 bis 10 Geschädigte betroffen, 

so gab die Verfahrensart den endgültigen Ausschlag für die 

Anklagequote. So kam es bei Verfahren mit den Verfahrensarten 

Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

zu einer 55%igen Anklagequote. Die Anklagequote reduzierte sich 

auf 21%, wenn die Verfahren die Verfahrensarten 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zum Gegenstand hatten. 

Die ebenfalls niedrige Anklagequote von 66% wurde auch für 

Verfahren registriert, denen die Verfahrensarten 
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Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 



Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

zugrunde lagen, die nur einen Einzelfall scwie einen Gesamtschaden 

von mehr als 338.000 DM umfaßten und bei denen das Ermittlungs

verfahren länger als 2 Monate dauerte. Lag bei diesen Verfahren 

hingegen der Gesamtschaden im Bereich bis zu 338. 000 DM, so 

erfolgte bei Verfahren der Verfahrensarten 

Betrug, 
Strafbare Werbung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

eine Reduzierung der Anklagehäufigkeit auf 38%. Betrafen die 

Verfahren jedoch die Verfahrensarten 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

so kam es nur noch zu einer 17%igen Anklagequote. 

Die geringste Anklagequote von nur 13% hatten im Untersuchungszeit

raum Verfahren mit einem Einzelfall und einer Ermittlungsdauer bis 

zu 2 Monaten, wenn sie die Tatbestände 
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Betrug, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

einschlossen. 

5.2.1.9 Zusammenfassung 

Wie die Analyse der BWE ergeben hat, hat die Zahl der Beschuldig-
ten auf eine Anklageerhebung keinen signifikanten Einfluß. Dieser 
besteht darin, daß Verfahren mit 2 Beschuldigten die geringste 
Anklagequote gegenüber allen anderen Beschuldigtenzahlen auf-
weisen. 

Demgegenüber besteht ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen 

der "Zahl der Einzelfälle", der "Zahl der Geschädigten", dem 
"Gesamtschaden 11 und der "Anklagequote". Festzustellen war, daß je 

höher der Anteilswert dieser 3 Variablen war, auch die Anklage-
quote gestiegen ist. Bei der - Zahl der Geschädigten und dem 

Gesamtschaden war jedoch noch bemerkenswert, daß bei sehr hohen 
Geschädigtenzahlen bzw. sehr hohen Schadenssummen die Anklage-
quote wieder leicht zurückgegangen ist. 
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Auch hinsichtlich der Rechtsform konnte festgestellt werden, daß 
komplexe Rechtsformen, wie z.B. die GmbH !i Co. KG und AG, durch 
eine geringe Anklagequote gekennzeichnet waren. 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Branche des 
schädigenden Unternehmens und der Anklagequote ergab sich eine 
Dreiteilung innerhalb der Branchen. In die Gruppe mit einer 
niedrigen Anklagequote fielen das Immobilienwesen und das sonstige 
Maklerwesen mit einer Quote von unter 50%. Zu der mittleren 
Gruppe zählten das Bank- und sonstige Kreditwesen, die Kreditver-
mittlung, der Ex- und Import, die Werbeunternehmen, das Verarbei-

tende Gewerbe, der Dienstleistungsbereich, der Bereich des Handels 
und das Baugewerbe mit einer Anklagequote zwischen 50% und 60%. 
Die dritte Gruppe mit einer Anklagequote von über 60% war mit dem 
Kfz-Handel und dem Transport- und Reisewesen belegt. 

Betr achtet man die arg anisa torisrhen Variablen, wie die Art oder 
die Größe der Staatsanwaltschaft, so zeigt sich, daß die Allgemei-
nen Staatsanwaltschaften mehr Verfahren zur Anklage brachten, als 
dies bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften der Fall war. Die 
Größe der Staatsanwaltschaft hatte demgegenüber keinen Einfluß 
auf die Anklagequote. Bei der Dauer des Verfahrens konnte festge-
stellt werden, daß insbesondere die Verfahren eine niedrige Ankla-
gequote aufwiesen, bei denen die Ermittlungen zwischen 1/2 und 6 
Monaten dauerten. 

Die multivariate Analyse der Anklageerhebung erbrachte hinsicht-
lich der einzelnen Jahresuntersuchungen, daß die "Verfahrensart" 

den maßgeblichen Einfluß auf die Anklageerhebung hatte. Ebenfalls 
bedeutsam waren noch die "Zahl der Einzelfälle", die "Art der 
Geschädigten", die "Zahl der Geschädigten", die "Dauer des Ermitt-

lungsverfahrens", die "Rechtsform" und die "Branche des schädigen-
den Unternehmens". 

Die multivariate Längsschnittanalyse, d.h. die Untersuchung der 
Zusammenhänge nicht der einzelnen Jahressituationen, sondern der 
Zusammenhänge über den gesamten Erhebungszeitraum, bestätigte 
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die Jahresergebnisse dahingehend, daß die "Verfahrensart" wiede-
rum den maßgeblichen Einfluß darstellte. Eine weitere Auswirkung 
auf die Anklageerhebung hatte auch die "Zahl der Einzelfälle", wie 
dies ebenfalls in den Jahresuntersuchungen zu beobachten war. Im 
Gegensatz zu den Jahresergebnissen übte jedoch auch der "Gesamt-
schaden" einen wichtigen Einfluß aus, wie dies auch aus der 
bivariaten Untersuchung zu erwarten war. 
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5.2.2 Die Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung der Verfah-
ren in Abhängigkeit bivariater Variableneinflüsse 

Im folgenden soll die "Art der Erledigung", d.h. die Frage, ob es 
zu einer Einstellung oder Anklage durch die Staatsanwaltschaften 
kam, anhand von bivariaten Untersuchungen dargestellt werden. 
Dabei werden die Variablen "Art der Staatsanwaltschaft", "Größe 
der Staatsanwaltschaft", "Zahl der Beschuldigten", "Zahl der Einzel-

fälle", "Zahl der Geschädigten", "Gesamtschaden", "Verfahrens-
dauer", "Rechtsform des schädigenden Unternehmens", "Branche" 
und "Verfahrensart" herangezogen. Die Auswertung konnte nur als 
ein bi variater Vergleich vorgenommen werden, da die einzelnen 
Erledigungsarten nicht notwendigerweise von den Verfahrensdaten 
bestimmt wurden. So ist beispielsweise eine Einstellung nach § 170 
II StPO von der Beweisbarkeit der Tat abhängig und nicht von 
bestimmten Verfahrensdaten. Die nachfolgend aufgeführten Ergebnis-
se geben zwar einen guten Überblick darüber, welche Verfahren 

häufig nach z.B. § 170 II StPO eingestellt wurden, die Ergebnisse 
sind jedoch nicht analytischer ("wenn" "dann") Art. Dennoch 
kann anhand dieser Daten rückgeschlossen werden, bei welchen 
Verfahrensinhalten etwa der Nachweis einer Tat für die Staatsan-
waltschaft mehrheitlich schwierig war, so daß bestimmte Erledi-
gung sstrukturen bei Wirtschaftsstraftaten herausgearbeitet werden 
konnten. 

Als Erledigungsmöglichkeiten wurden in dieser bi varia ten Auswer-

tung die Anklage vor der Strafkammer, dem Schöffengericht, die 
Erledigung durch Strafbefehl, die (Total- )Einstellung wegen Gering-
fügigkeit oder geringer Schuld nach §§ 153ft. StPO und die 
(Total- )Einstellung nach § 170 II StPO gewählt. Nicht berücksich-
tigt wurde die Einstellung nach §§ 154ft. StPO, weil hierzu über-

haupt keine analytischen Aussagen möglich sind, da eine Einstel-
lung nach § 154 StPO allein z.B. von zusätzlichen Straftaten des 
Beschuldigten abhängt. Weiterhin wurde auf die Untersuchung der 
Einstellung nach § 205 StPO verzichtet, da die Fallzahlen hierzu in 
der BWE für eine Auswertung nicht ausreichten39 • 
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5.2.2.1 Art der Staatsanwaltschaft 

Für diesen Untersuchungsteil wurde auf die Variable "Art der 
Staatsanwaltschaft" zurückgegriffen, die, wie oben bereits ausge-
führt, in drei Ausprägungen in die Untersuchung eingegangen ist: 
Sch werpunktstaa tsan waltschaft, 
Einzige Staatsanwaltschaft. 

Allgemeine Staatsanwaltschaft und 

Die Untersuchung zeigte für den Zeitraum von 1974 bis 1981, daß 
der überwiegende Teil der Verfahren, die von den Allgemeinen 
Staatsanwaltschaften bearbeitet wurden, zur Anklage führten, indem 
diese die Verfahren vor die Schöffengerichte brachten. Dabei 
schwankten die Prozentsätze zwischen 45,5% (1980) und 60,9% 
( 1981). An zweiter Stelle der Erledigungsskala stand, wiederum in 
jedem Untersuchungsjahr, die Einstellung nach § 170 II StPO; nach 
dieser Erledigungsart wurden zwischen 15, 8% ( 1981) und 24, 0% 
(1977) aller Verfahren im Untersuchungszeitraum eingestellt. Durch 
Anklage vor der Strafkammer wurden in jedem Jahr ca. 9,5% bis 
15% aller Ermittlungsverfahren abgeschiossen. Den niedrigsten Pro-
zentsatz nahmen in abwechselnder Reihenfolge die Einstellung nach 

§§ 153ff. StPO und die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls ein. Erwähnt werden muß jedoch, daß im Jahre 1978 die 

Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls einen Anteil von 
8,8% hatte, was gegenüber den Durchschnittswerten der anderen 

Jahre um zum Teil 6%-Punkte höher lag. Die Zahl der Einstellungen 
nach §§ 153ff. StPO hatte einen Höhepunkt im Jahre 1981, in dem 
8,4% aller Verfahren auf diese Art erledigt wurden. 

Bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften wurden die meisten Verfah-
ren nach § 170 II StPO eingestellt. So kam es im Jahre 1975 in 

40, 2% aller Verfahren zu einer derartigen Erledigung. Die Einstel-
lungsquote sank jedoch in den darauffolgenden Jahren bis auf 
unter 30%. Im Jahre 1980 wurden erstmals die meisten Fälle nicht 
durch Einstellung nach § 170 II StPO erledigt, sondern 36, 5% aller 

Verfahren kamen vor dem Schöffengericht zur Anklage, wie dies 

auch im Jahre 1981 der Fall war. Diese Erledigungsart hatte in 
den vorhergehenden Jahren jeweils den zweiten Platz mit ca. 30% 
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Tabelle 88: Art der Erledigung in Abhängigkeit 
von der Art der Staatsanwaltschaft 
(Durchschnitt 1974-1981) 

1 Allgemeine 
StA 

Schwerpunkt•IEinzige 
StA StA 

1 

J ""st'""r_a__,f __ --;-------------;------;-
1 kammer 12,4 16,5 8,3 
!Schöffen- 50 , 5 34 , 2 
1 gericht 
1 Straf-
1 befehl 
1§§ 153ff. 
1 StPO 
1 § 170 II 
J StPO 

4,4 

4,1 

21,4 

2,0 

5,3 

34,8 

40,6 

6,4 

6,1 

31,2 

( Fehlende Werte: sonstige Einstellungen oder 
keine Angaben) 

eingenommen. Die Anklage vor der Strafkammer nahm wie bei den 

Allgemeinen Staatsanwaltschaften den dritten Platz ein, wobei sich 
die Schwerpunktstaatsanwaltschaften dieser Erledigungsart prozen-
tual öfter bedienten als die Allgemeinen Staatsanwaltschaften. So 
wurden auf diese Art durchschnittlich zwischen 13, 9% (1980) und 
20, 4% ( 1979) aller Verfahren erledigt. An nächster Stelle folgte in 

jedem Jahr die Einstellung nach §§ 153ff. StPO, und zwar mit 
durchschnittlich 3, 8% ( 1977) bis 9, 8% ( 1981). Die Erledigung durch 

den Erlaß eines Strafbefehls wurde bei der Schwerpunktstaats-
anwaltschaft in jede·m Jahr nur bei ca. 2% der Fälle angewandt. 

Bei den Einzigen Staatsanwaltschaften ergab sich ein ähnliches 
Bild wie bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften. Hier lag mit 
durchschnittlich 40% die Anklage vor dem Schöffengericht an der 
Spitze. Danach folgten die Einstellung nach § 170 II StPO mit 

jeweils ca. 31% und die Anklage vor der Strafkammer mit durch-
schnittlich 8, 3%, wobei jedoch das Jahr 1980 eine Ausnahme darstell-

te; hier stand die Anklage vor der Strafkammer mit 6, 5% nur an 
vierter Stelle, wohingegen die Einstellung nach §§ 153ff. StPO mit 

10, 6% den dritten Platz einnahm. Dies ergab die bisher höchste 
Einstellungsquote nach §§ 153ff. StPO, da diese Einstellungsquote 

in den Vorjahren zwischen 2,2% (1979) und 5,2% (1977) geschwankt 
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hatte. Die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls erfolgte 
in diesem Zeitraum, mit Ausnahme des Jahres 1981, in dem sogar 
17,9% der Fälle auf diese Weise erledigt wurden, bei 1% bis 5% der 

Verfahren. 

5.2.2.2 Größe der Staatsanwaltschaft 

Auf die Art der Erledigung hat auch die Größe der Staatsanwalt-
schaft Einfluß. Bei der Unterteilung der Staatsanwaltschaften nach 
ihrer Größe wird auf die genannte Aufteilung "kleine", "mittlere", 
"große" und "sehr große" Staatsanwaltschaft zurückgegriffen 40 

Bei "kleinen" Staatsanwaltschaften läßt sich hinsichtlich der An-
klage vor dem Schöffengericht, der Strafkammer und der Einstellung 
nach § 170 II StPO keine eindeutige Tendenz feststellen. So wurden 
im Jahre 1977 32 ,8% der Verfahren vor dem Schöffengericht und 
29, 8%. vor der Strafkammer angeklagt, während 21, 4% nach § 170 II 
StPO eingestellt wurden. Im Jahre 1978 dagegen wurden mit 33, 5% 

die meisten Verfahren durch Anklage vor der Strafkammer erledigt, 
gefolgt von der Einstellung nach § 170 II StPO mit 27, 8% und der 
Anklage vor dem Schöffengericht mit 25, 9%. Im Jahre 1980 verän-
derte sich die Erledigungsquote wie_derum, und zwar rangierte hier 
die Anklage vor der Strafkammer mit 32, 8% an erster Stelle, gefolgt 

von der Anklage vor dem Schöffengericht mit 27, 7% und der 
Einstellung nach § 170 II StPO mit 26,6%. Die Einstellung nach §§ 

153 ff. StPO lag in allen Jahren an vierter Stelle mit einem 
durchschnittlichen Anteil von 2% bis 6% aller Fälle, während 
durchschnittlich 1, 5% aller Verfahren durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls abgeschlossen wurden. 

Bei den "mittleren" Staatsanwaltschaften stellte sich über alle 
Untersuchungsjahre eine eindeutige Tendenz heraus. So stand hier 

an erster Stelle mit durchschnittlich 36 ,3% (1978) bis 59 ,9% (1981) 

die Anklage vor dem Schöffengericht. Ihr folgte die Einstellung der 
Verfahren nach § 170 II StPO mit einem Anteil zwischen 12, 3% 

0981) und 35,5% (1978). Auf den nächsten Plätzen rangierten die 
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Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 13% und die 
Erledigung durch Strafbefehl mit einer Quote zwischen 3, 0% (1977) 
und 9, 9% ( 1978) der Verfahren. Die Einstellung wegen Geringfügig-
keit wurde im Durchschnitt bei 3, 4% der Verfahren angewandt. 

Tabelle 89: Art der Erledigung in Abhängigkeit von 
der Größe der Staatsanwaltschaft 
(Durchschnitt 1974-1981) 

1 1 kleine I mittlere I große I sehr große 
1 StA I StA I StA I StA 1 =st_r_a~f_--:-.:=:-:;~--.+:I ='-----+1.c:....:..:cc.___+-1 -1-0---+ 
1 kammer 31,5 1 12,9 \ 15,1 \ 2, 
1 Schöffen- 1 1 1 
1 

30,0 1 45,6 1 36, 7 1 40,0 gericht 
!Straf- 1 1 1 
lbefehl 1,3 1 6,4 \ 2,2 \ 4,3 

1§§ 153ff. 1 1 1 
1 StPO 4' 1 1 3' 4 1 5' 5 1 6,1 

I § 170 II [ [ 1 
!StPO 26,5 I 27,0 I 33,2 \ 30,5 

(Fehlende Werte: sonstige Angaben) 

Bei den "großen" Staatsanwaltschaften nahmen in wechselnder Rei-

henfolge die Anklage vor dem Schöffengericht und die Einstellung 
nach 170 II StPO die ersten beiden Plätze ein. Diese beiden 
Erledigungsmöglichkeiten traten fast ebenso häufig auf: Während 
die Anklage vor dem Schöffengericht im Durchschnitt in 37% aller 
Verfahren erfolgte, wurden nach § 170 II StPO durchschnittlich 33% 
aller Verfahren eingestellt. An dritter Stelle lag mit einem Anteil 
zwischen 12, 7% (1980) und 18,4% (1979) die Anklage vor der 
Strafkammer. Daran schlossen sich mit einem Anteil von durch-
schnittlich 5,5% die Einstellung nach §§ 153ff. StPO und mit ca. 2% 

die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls an. Die beiden 
zuletzt genannten Erledigungsarten fielen durch ihren fast gleich-
bleibenden Anteil in den Untersuchungsjahren auf. 

Bei den "sehr großen" Staatsanwaltschaften kam die Erledigung 

durch eine Schöffengerichtsanklage mit durchschnittlich 40, 1% im 
Untersuchungszeitraum am häufigsten vor. Darauf folgten die Ein-

stellung nach § 170 II StPO, die Anklage vor der Strafkammer, die 

312 



Einstellung nach §§ 153 ff. StPO und die Erledigung durch den 
Erlaß eines Strafbefehls. Diese Reihenfolge blieb in jedem Untersu-
chungsjahr konstant. Die Prozentsätze schwankten auch hier nur 
geringfügig: So lag die Einstellungsquote nach § 170 II StPO 
durchschnittlich zwischen 29% (1980) und 33, 3% (1979), die Anklage-
quote vor der Strafkammer zwischen 9,1% (1980) und 16,8% (1979), 
die Einstellung nach §§ 153 ff. StPO zwischen 4,1% (1978) und 8,7% 
(1980) und die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
zwischen 1,4% (1979) und 10,4% (1981). 

5.2.2.3 Der Einfluß der Zahl der Beschuldigten 

Von den Verfahren mit einem Beschuldigten wurden die meisten, 
nämlich durchschnittlich 42, 5%, durch Anklage vor dem Schöffenge-
richt erledigt. Die einzig g räßere Ausnahme bildete das Jahr 1975, 
in dem nur 33,2% aller Verfahren durch Anklagen vor dem Schöffenge-
richt · abgeschlossen wurden, während mit 35, 9% die meisten Verfah-

ren dieses Jahres nach § 170 II StPO eingestellt wurden. An 
zweiter Stelle stand in allen Jahren bei der Verfahrenserledigung 
die Einstellung nach § 170 II StPO mit durchschnittlich 27, 4%, 
gefolgt von der Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 
12, 4% der Verfahren. Die Einstellung nach §§ 153 ff. StPO bzw. die 
Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls trat, abgesehen von 
1976 und 1981 (hier betrug der Erledigungsanteil im Strafbe-
fehlswege 1976 = 9,4%, 1981 = 8,8%). in allen Jahren in nicht mehr 
als 5% der Fälle auf. 

Bei Verfahren mit zwei Beschuldigten nahm in allen Jahren die 
Einstellung nach § 170 II StPO die erste Stelle der Erledigung ein. 
Dies bedeutet, daß Verfahren mit zwei Beschuldigten mehrheitlich 

eingestellt werden mußten. So wurden z.B. 27,2% der Verfahren im 
Jahre 1981 (Minimum) und 52,4% im Jahre 1975 (Maximum) nach § 

170 II StPO eingestellt. Am zweithäufigsten wurden diese Verfahren 
mit einer Anklage vor dem Schöffengericht, durchschnittlich 30, 7%, 
erledigt. Mit einer Anklage vor der Strafkammer, die auf dem 
dritten Platz folgte, wurden durchschnittlich 16% der Verfahren 
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abgeschlossen. Eine Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
sowie die Einstellung nach §§ 153 ff. StPO waren hier von 
geringerer Bedeutung (vgl. Tabelle 90). 

Verfahren mit 3 bis 5 Beschuldigten wurden ebenfalls mehrheitlich 
nach § 170 II StPO eingestellt. Es wurden hier in jedem Jahr fast 
die Hälfte der Verfahren nach dieser Vorschrift beendet, nämlich 
durchschnittlich 49, 7%. Die zweite Stelle belegte mit 17, 5% ( 1977) 

bis 23, 4% ( 1979 l die Anklage vor der Strafkammer, gefolgt von der 
Anklage vor dem Schöffengericht mit durchschnittlich 17, 5% und der 

Einstellung nach §§ 153ff. StPO in durchschnittlich 4, 7% der Fälle. 
Die Erledigung durch Strafbefehl hatte bei den Verfahren mit 3 bis 
5 Beschuldigten fast keine Bedeutung mehr, wie Tabelle 90 zeigt. 

Tabelle 90: Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Zahl der 
Beschuldigten (Durchschnitt 1974-1981 l 

Beschul-1 
1 di te 1 
1 Straf-
1 kammer 
1 Schöffen-
1 gericht 
1 Straf-
1 befehl 
1 §§ 153 ff. 
1 StPO 
1 § 170 II 
IStPO 

1 2 

12,4 15,9 

42,5 30,7 

4, 5 1,8 

4,0 3,9 

27,4 39,2 

(Fehlende Werte: sonstige Angaben) 

3 - 6 10 1 mehr als 5 -
1 10 

20,9 20,4 17,5 

17,5 7,6 4,6 

1,4 1,4 0,7 

4 ,'7 5,6 11,3 

49,7 62,1 64,1 

Verfahren mit 6 bis 10 Beschuldigten wurden wiederum hauptsäch-

lich durch eine Einstellung nach _§ 170 II StPO abgeschlossen, 
wobei hier der Prozentsatz gegenüber den Verfahren mit 3 bis 5 
Beschuldigten noch höher, nämlich bei durchschnittlich 62, 1 % lag. 
Die Anklagequote vor der Strafkammer schwankte zwischen 15, 7% im 
Jahre 1980 und 37, 1% im Jahre 1976, während jeweils 5, 6% der 

Verfahren nach §§ 153ff. StPO eingestellt und 7 ,6% der Verfahren 
vor dem Schöffengericht angeklagt wurden. Durch den Erlaß eines 
Strafbefehls wurden jeweils ca. 1, 4% der Verfahren erledigt. 
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Bei Verfahren mit mehr als 10 Beschuldigten stieg der Anteil der 
Verfahren, die nach § 170 II StPO eingestellt wurden, noch weiter 

an, und zwar auf 64,1%. Die Anklagequote vor der Strafkammer 
schwankte sehr stark; sie bewegte sich zwischen 8,3% im Jahre 
1980 und 3, 7% im Jahre 1981 und stellt damit die zweithäufigste 
Erledigungsart dar. Die Einstellung nach §§ 153ff. StPO nahm den 
dritten Platz mit einem Anteil von durchschnittlich 11, 3% ein. 

Anklagen vor dem Schöffengericht kamen nur in 4,6% der Fälle vor 
und die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls erfolgte 

noch bei O, 7% der Verfahren. 

5.2.2.4 Zahl der Einzelfälle und Erledigung 

Im folgenden soll der Einfluß der "Zahl der Einzelfälle" auf die 
Art der Erledigung untersucht werden. Auch hier wird wiederum 
eine Klassifizierung der Einzelfallzahlen vorgenommen. 

Verfahren mit jeweils einem 
Jahres 1980, am häufigsten 
An teil dieser Einstellungen 

Jahre 1975 50, 1%. Das Jahr 

Einzelfall wurden, mit Ausnahme des 
nach 170 II StPO eingestellt. Der 

betrug im Jahre 1978 37, 8% und im 
1980 stellte insofern eine Ausnahme 

dar, als hier mit 35% die Einstellungsquote nach § 170 II StPO am 

niedrigsten war. In diesem Jahr stand an erster Stelle die Anklage 
vor dem Schöffengericht mit 36, 5%, die in den vorhergehenden 

Jahren die zweite Stelle mit einem Anteil von durchschnittlich 32, 2% 
einnahm. An dritter Stelle folgte in den Untersuchungsjahren die 
Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 6, 7%. Die Einstel-
lung nach §§ 153 ff. StPO lag bei durchschnittlich 6, 6% und die 

Erledigung durch Erlaß eines Strafbefehls hatte mit 4, 0% den 
geringsten Prozentsatz. 

Bei Verfahren mit 2 bis 10 Einzelfällen zeigte sich in jedem 
Untersuchungsjahr ein fast einheitliches Bild. So wurde die Mehr-
zahl der Verfahren, und zwar durchschnittlich 44, 8%, zur Anklage 

vor das Schöffengericht gebracht. Die Einstellungen nach § 170 II 
StPO lagen mit durchschnittlich 27, 7% auf dem zweiten Platz, 
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gefolgt von der Anklage vor der Strafkammer mit 12, 0%. An vierter 
und fünfter Stelle standen die Einstellung nach §§ 153ff. StPO mit 

durchschnittlich 4% und die Erledigung durch den Erlaß eines 
Strafbefehls mit durchschnittlich 3,1%. Erwähnenswert ist, daß in 
den Jahren 1974 bis 1976 an erster Stelle die Einstellungen nach § 

170 II StPO mit durchschnittlich 35% standen, gefolgt von den 
Anklagen vor dem Schöffengericht mit 34, 5%. 

Tabelle 91: Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Zahl der 
Einzelfälle (Durchschnitt 1974-1981) 

i~nzel-

1 

2-10 11-50 51-100 

1 

mehr als 
100 

Straf-
fälle 

6,7 12,0 28,4 40,0 1 37,3 \ kammer 1 
\ Schöffen- 1 32,2 44,8 32,0 22,6 1 15,1 \ gericht 1 1 
1 Strafbe- 1 4,0 3,1 2,2 1, 5 1 0,9 \ fehl 1 1 
\~§ 153ft. 1 6,6 4,0 3,1 3,5 1 6,0 \StPO 1 1 
\§ 170 II 1 40,3 27,7 30,0 28,0 1 34,0 \ StPO 1 1 

(Fehlende Werte: sonstige Angaben) 

Bei zunehmender Zahl der Einzelfälle ergab sich für die einzelnen 
Untersuchungsjahre kein einheitliches Bild. Verfahren mit 11 bis 50 

Einzelfällen wurden beispielsweise in den Jahren 1975 und 1977 
mehrheitlich nach § 170 II StPO eingestellt, im Jahre 1978 jedoch 
mit 32, 2% zur Anklage vor der Strafkammer gebracht und im Jahre 
1980 in 31, 5% der Fälle vor dem Schöffengericht angeklagt. An 
zweiter Stelle stand 1975 die Anklage vor der Strafkammer mit 

25, 7%, im Jahre 1977 die Anklage vor dem Schöffengericht mit 
31, 3%, im Jahre 1978 die Einstellung nach § 170 II StPO mit 31, 7% 
und im Jahre 1980 wiederum die Anklage vor der Strafkammer mit 
31, 2%. Mit Ausnahme der beiden letzten Plätze, die jeweils durch 

die Einstellung nach 153ff. StPO, gefolgt von der Erledigung 
durch den Erlaß eines Strafbefehls, eingenommen wurden, blieben 
die "Haupterledigungsarten" für jedes Jahr unterschiedlich. 
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Dieses Ergebnis traf auch für Verfahren mit 51 bis 100 Einzelfällen 
zu, wobei sich hier jedoch eher ein Trend abzeichnete. So wurden 
Verfahren mit 51 bis 100 Einzelfällen mit Ausnahme des Jahres 1977 
in der Mehrzahl der Fälle durch eine Anklage vor der Strafkammer 
erledigt. Auf diese Art wurden im Jahre 1978 36, 8% und im Jahre 
1980 50% aller Verfahren abgeschlossen. Eine Ausnahme stellte 
lediglich das Jahr 1977 dar, in dem die Mehrzahl der Verfahren, 
nämlich 33, 7%, nach § 170 II StPO eingestellt wurden. Auf dem 
nächsten Rang stand in diesem Jahr die Anklage vor der Strafkam-
mer mit 31, 6%. In den anderen Jahren lag dagegen an zweiter 
Stelle die Einstellung nach § 170 II StPO. An dritter Stelle folgte 
in jedem Jahr die Anklage vor dem Schöffengericht, die zwischen 
16,1% (1980) und 33,6% (1981) schwankte. Die Einstellung nach §§ 

153ff. StPO sowie die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
nahmen nur geringe Prozentwerte ein und hatten ihre maximale 
Ausprägung im Jahre 1981, in dem die Einstellungsquote nach §§ 

153ff. StPO etwa 5, 9% ausmachte und 4, 2% aller Verfahren durch 
Strafbefehl erledigt wurden. 

Bei Verfahren mit mehr als 100 Einzelfällen wechselten sich jähr-
lich die Einstellungen nach § 170 II StPO und die Anklage vor der 
Strafkammer an der Spitze der Tabelle ab. Bis zum Jahre 1977 
wurden die meisten Verfahren ( durch.'::chnittlich 42%) nach § 170 II 
StPO eingestellt, während im Durc'1schnitt 30% der Verfahren vor 

der Strafkammer angeklagt wurden. Von 1978 an nahm den ersten 
Platz jedoch die Anklage vor der Strafkammer ein, die auch für 
den gesamten Untersuchungszeitraum mit durchschnittlich 37, 3% an 
erster Stelle lag. Diesem Anteil stand die Einstellung nach § 170 
II StPO mit durchschnittlich 34% gegenüber. An dritter Stelle lag 
die Anklage vor dem Schöffengericht mit 15,1%. 

Eine Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls kam bei 

Verfahren mit mehr als 100 Einzelfällen nur mehr in O, 9% der 
Verfahren vor, während die Einstellung nach §§ 153ff. StPO ( durch-
schnittlich 6, 0%) ihren minimalen Anteil von 3, 3% im Jahre 1978 

und ihre maximale Ausprägung im Jahre 1981 mit 11,1% aufwies. 
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5.2.2.5 Der Einfluß der Zahl der Geschädigten auf die Erledigung 

Wendet man sich dem Einfluß der Geschädigtenzahl auf den Ausgang 
des Verfahrens zu, so läßt sich feststellen, daß mit Zunahme der 
Geschädigtenzahl die Erledigung durch Anklageerhebung zurückging 
und die Einstellung nach § 170 II StPO bei Verfahren mit 201-1000 
Geschädigten einen durchschnittlichen Anteil von 47, 2% erreichte. 
Erwähnenswert ist, daß bei Verfahren mit 201 bis 1000 Geschädigten 
der Anteil der Einstellung nach §§ 153 ff. StPO im Durchschnitt 
7, 8% betrug. Eine Ausnahme bildeten Verfahren mit mehr als 1000 
Geschädigten, bei denen sich durch die geringen Fallzahlen keine 

. . d . . 41 generalisieren en Ergebnisse zeigten 

Im einzelnen bedeutet dies, daß bei Verfahren mit bis zu 5 
Geschädigten die Anklage vor dem Schöffengericht mit durchschnitt-
lieh 39, 2% an erster Stelle stand. Ihr folgten die Einstellung des 
Verfahrens nach § 170 II StPO mit 32, 7% und die Anklage vor der 
Strafkammer mit 9,8%. Die Einstellung nach §§ 153ff. StPO und die 
Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls lagen auf den 
nächsten Plätzen mit An teilen von 4, 3% und 2, 3%. 

Bei Verfahren mit 6 bis 10 Geschädigten führte die Einstellung 
nach §§ 170 II StPO mit durchschnittlich 35, 8% der Verfahren die 
Rangordnung an. Der Anteil der Schöffengerichts anklagen lag bei 
34. 9%. Die dritte .Stelle der Erledigungen erreichte im Untersu-
chungszeitraum die Anklage vor der Strafkammer mit 14, 3% und die 
Einstellung nach §§ 153ff. StPO nahm mit einem Durchschnittswert 
von 2. 7% den vierten Rang ein. Die Erledigung durch Strafbefehl 
kam bei 1, 5% % aller Verfahren vor. 

Ermittlungsverfahren mit 11 bis 50 Geschädigten wurden im Untersu-
chungszeitraum abwechselnd durch Anklage vor dem Schöffengericht 

oder durch Einstellung gemäß § 170 II StPO erledigt. Der Prozent-

satz dieser Erledigungsarten lag. bei durchschnittlich 32, 2% bzw. 
34, 5%. An dritter, vierter und fünfter Stelle rangierten die Anklage 

vor der Strafkammer mit durchschnittlich 22. 8%, die Erledigung 
nach §§ 153ff. StPO mit durchschnittlich 3% und der Erlaß eines 
Strafbefehls bei 1,1% der Verfahren. 
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Tabelle 92: Art der Erledi9un9 in Abhän9igkeit von der Zahl der Geschädigten 
(Durchschnitt 1974-1980) 

eschädi gte1 1 - 5 16 - 10 111 - 50 I 51-100 1101-200 1201-1000 lmehr als 

1 1 1 
1000 

1 tra - 9,8 14,3 22,8 22,8 24,0 28,0 31,2 1 kammer 
1 Schotten- 39,2 34,9 32,2 28,2 27 ,4 11 ,3 20,8 1 geri cht 
1 Straf- 2,3 l, 5 1,1 1,4 0,5 1,0 lbefehl 
1§§ 153 ff. 4,2 2, 7 3,0 3,0 l, 7 7,8 1 StPO 
1 § 170 II 32,7 35,8 34,5 38,3 36,4 47 ,2 39,0 1 StPO 

(Fehlende Werte: sonstige Angaben) 

Verfahren mit 51 bis 100 Geschädigten wurden ebenfalls am häufig-
sten durch Einstellung nach § 170 II StPO beendigt ( 38, 3%). Den 
höchsten Wert dieser Art der Erledigung erbrachte das Jahr 1977 
mit 43, 7%, den niedrigsten das Jahr 1980 mit 31, 8%. Der Einstellung 
nach § 170 II StPO folgten mit durchschnittlich 28, 2% die Anklage 
vor dem Schöffengericht und mit 22, 8% die Anklage vor der 
Strafkammer. Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO traten nur noch in 
3% der Verfahren und die Erledigung durch den Erlaß eines 
Strafbefehls in 1,4% der Verfahren auf. 

Ein ähnliches Bild wie bei Verfahren mit 51 bis 100 Geschädigten 
zeigte sich bei Verfahren mit 101 bis 200 Geschädigten. Auffallend 
ist jedoch, daß bis 1977 keine Strafbefehlserledigungen vorgenom-
men wurden und ihr Anteil seit 1978 im Durchschnitt nur O, 5% 
betrug. Die Einstellung nach §§ 153ft. StPO hatte ihren Schwer-
punkt im Jahre 1980 mit 4, 0% und wies im Untersuchungszeitraum 

durchschnittlich 1, 7% auf. 

Auch bei Verfahren mit 201 bis 1000 Geschädigten stand die 
Einstellung nach § 170 II StPO an erster Stelle. Maximal wurden 
im Jahre 1980 57, 1% und minimal im Jahre 1977 40, 4% der Verfahren 

auf diese Art erledigt. Die zweite Stelle nahm die Anklage vor der 
Strafkammer mit einer Anteilsbreite zwischen 21, 4% im Jahre 1975 
und 35, 3% im Jahre 1978 ein. Die dritte Stelle erreichten von 1975 
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bis 1977 die Anklage vor dem Schöffengericht, in den Jahren 1978 
bis 1980 dagegen die Einstellung nach §§ 153ff, StPO. Dabei fällt 
auf, daß der Anteil der Verfahren, die nach · §§ 153 . ff. StPO 
eingestellt wurden, sehr stark angestiegen ist, und zwar von 2, 4% 
(1975) auf 17 ,3% (1980). Die Anklage vor dem Schöffengericht hatte 
bei diesen Geschädigtenzahlen nur noch einen hinteren Platz inne: 
so hatte sie ihre maximale Ausprägung im Jahre 1975 mit 21, 4%, wo 
sie an dritter Stelle stand, und ihren geringsten Anteil mit 5, 9% 
im Jahre 1978, wo sie auf den vierten Platz zurückfiel. Strafbefehls
erledigungen waren nur in den Jahren 1977 und 1978 zu verzeich-

. nen, jeweils mit einem Anteil von 2%. 

Tabelle 93: Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Zahl der geschädigten 
Einzelpersonen ( 1981) 

geschad, gt,1 1 _ 5 16 - 10 11-50 51-100 101-200 201-1000 mehr als
1 Einzel per� 
!Straf- 1 
1 kammer 
1 Schaffen-
l�ericht 
1 traf-
I befehl 
1§§ 153ft. 
!StPO 
1§ 110 II 
!StPO 
(Nur bezüg 

13,4 

43,7 
4,5 

3,7 

34,7 

ich der 

1000 
29,7 30,6 47,4 47, 1 · 50,0 50,0 

53, 1 39,5 28,9 15,0 30,0 
1,6 8,1 

4,7 10,5 5,_3 17,6 15,0 

10,9 11,3 18,4 35,3 20,0 20,0 

vorgestellten Ausprägungen berec net) 

Verfahren mit mehr als 1000 Geschädigten wurden mit Ausnahme des 
Jahres 1980 überwiegend durch Einstellung nach § 170 II StPO 
erledigt. Der Anteil dieser Einstellungsart betrug durchschnittlich 
42%. Auf den nächsten Plätzen wechselten sich die· Anklage vor der 
Strafkammer und vor dem Schöffengericht von Jahr zu Jahr ab, 
wobei die Strafkammererledigung im Jahre 1978 mit 20, 0% ihren 
kleinsten Anteil aufwies, während die Anklage vor dem Schöffen
gericht im Jahre 1977 mit 15,4% am geringsten vertreten war. Im 
Jahre 1980 wurden dagegen 42,9% der Verfahren vor der Strafkam
mer angeklagt, 28,6% der Verfahren nach § 170 II StPO eingestellt 
und 14, 3% durch eine Anklage vor dem Schöffengericht abgeschlos
sen. 
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Von dem Erhebungsjahr 1981 an wird hinsichtlich der Geschädigten 
nur mehr die Zahl der geschädigten Einzelpersonen erhoben. In 
Tabelle 93 wird die Art der Erledigung hinsichtlich der Zahl der 
geschädigten Einzelpersonen dargestellt. Annäherungsweise sind die 
Ergebnisse mit denen der Tabelle 92 vergleichbar. 

5.2.2.6 Gesamtschaden und Erledigungsart 

Neben der Zahl der Einzelfälle hat auch der Schaden Einfluß auf 
die Erledigungsart. In der ersten Schadensklasse, Schäden bis zu 
3. 000 DM, dominieren die Einstellung nach § 170 II StPO mit 
durchschnittlich 35, 2% und die Anklage vor dem Schöffengericht mit 
34, 6%. Den höchsten Anteil hatte die Anklage vor dem Schöffenge-
richt im Jahre 1977 mit 43, 9%, den niedrigsten mit 27, 2% im Jahre 
1975. Bei der Einstellung nach § 170 II StPO lag der maximale 
Anteil der so erledigten Verfahren im Jahre 1979 bei 42, 1% und der 
geringste Anteil bei 24, 3% im Jahre 1977. Einen sehr hohen Prozent-
satz nahm in jedem Jahr auch die Einstellung nach §§ 153ft. StPO 
(13, 3% l ein, die ihren höchsten Anteil mit 30, 2% im Jahre 1975 
hatte. An letzter Stelle rangierten die Erledigungen durch den 
Erlaß eines Strafbefehls und die Anklagen vor der Strafkammer: 
Ihr Anteil lag bei 6, 3% bzw. 4, 5%. 

Der größte Teil der Verfahren mit einem Gesamtschaden zwischen 
4.000 und 11.000 DM wurde mit 48% vor dem Schöffengericht 
angeklagt. Danach folgte die Einstellung nach § 170 II StPO mit 
durchschnittlich 30, 9%. Hinsichtlich einer Anklage vor der Strafkam-

mer, der Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls oder einer 
Einstellung nach §§ 153ft. StPO ließ sich in den einzelnen Untersu-

chungsjahren kein einheitliches Bild feststellen. So hatte in den 
Jahren 1977 und 1980 die Einstellung nach §§ 153ft. StPO einen 
Höhepunkt, während im Jahre 1978 die Erledigung durch den Erlaß 
eines Strafbefehls ihren größten Anteil aufwies. Die Anklagen vor 
der Strafkammer erreichten ihren höchsten Anteil im Jahre 1979. In 

den Jahren 1974 bis 1980 wurden jedoch durch diese drei Erledi-
gungsarten in keinem Fall mehr als 10% der Verfahren erledigt 
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Tabelle 94: Art 

1 
1 n DM\ 3.000
\ Straf- 4,5 \ kammer 
\ Schöffen- ! 34,6 \ gericht 1 
\Straf- 1 6,3 \ befehl 
\§§ 153ff. 1 13,3 \StPO 1 
\§ 170 II 1 35,2 \ StPO 1 

der Erledigung in Abhängigkeit 

4.000- 12.000- 30.000-
\11.000 \29.000 \56.000 

3,3 4,7 7,6 

48,0 55,2 52,4 

3,3 3,4 3,3 

6,4 4,9 3,8 

30,9 25,8 26,5 

vom Schaden (Durchschnitt 1974-1981) 

57.000- 102.000- 190.000- 339.000- mehr als 
\ 101. 000 189.000 \338.000 1900.000 900.000 

11, 7 15,9 21,8 35,0 40,7 

48,6 51,0 37,6 23,8 9,7 

2,4 1,5 1,8 2,0 1,4 

2,8 2,3 3,6 3,4 3,6 

27,8 23,3 30,3 30,8 39,5 



(Ausnahme 1980 und 1981, wo die Einstellung nach §§ 153ff. StPO 

10,1% bzw. 16,1% ausmachte). 

Bei Verfahren mit einem Schaden zwischen 12. 000 und 29. 000 DM 
ergab sich für den Untersuchungszeitraum ein einheitliches Bild. 
Durchschnittlich 55, 2% der Verfahren wurden durch Anklagen vor 
dem Schöffengericht beendigt, gefolgt von der Einstellung nach § 

170 II StPO mit im Durchschnitt 25,8% der Fälle. Die Anklagequote 
vor der Strafkammer nahm über alle Jahre gerechnet 4, 7% ein, 
während 3,4% der Verfahren durch den Erlaß eines Strafbefehls und 
3,4% durch Einstellung nach §§ 153ft. StPO erledigt wurden. 

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den Schadensklassen 
zwischen 30. 000 und 56. 000 DM sowie zwischen 57. 000 und 101. 000 
DM (vgl. Tabelle 94). 

Bei der Schadensklasse zwischen 102. 000 und 189. 000 DM blieb es 

ebenfalls bei dieser Verteilung, wobei jedoch der Anteil der 
Strafkammeranklagen zunahm. So wurden bei dieser Schadenskatego-
rie durchschnittlich 15, 9% der Verfahren durch Anklage vor der 
Strafkammer erledigt. 

Bei einem Schaden zwischen 190.000 und 338.000 DM kam es auf den 
Rängen zwei und drei zu jährlichen Veränderungen. So nahm 1979 
die Anklage vor der Strafkammer mit 29, 4% den zweiten Platz ein, 

während dieser Platz 1977 und 1978 von der Einstellungsart nach § 

170 II StPO belegt wurde. Die Einstellung nach §§ 153ff. StPO 

wurde in durchschnittlich 3, 6% und die Erledigung durch den Erlaß 
eines Strafbefehls in 1, 8% aller Verfahren registriert. Die meisten 
Verfahren in dieser Schadensklasse wurden im Untersuchungszeit-

raum vor dem Schöffengericht (37 ,6%) angeklagt. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden zwischen 339. 000 und 900. 000 DM 

wurden von 1974 bis 1977 hauptsächlich nach § 170 II StPO 
eingestellt. Von 1978 an erfolgte jedoch in den meisten Fällen eine 
Anklage var der Strafkammer mit 34,0% (1980) bzw. 42,0% (1979). 

Die Einstellung nach § 170 II StPO stand seit dem Jahre 1978 an 
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zweiter Stelle mit durchschnittlich 29%, während sie in den Vor-
jahren in 40% aller Verfahren angewandt wurde. Für den gesamten 
Untersuchungszeitraum lag der Anteil der Anklagen vor der Straf-
kammer bei 35% und der der Einstellungen nach § 170 II StPO bei 
30,8%. In allen Jahren besetzten die nächsten Plätze die Anklage 
vor dem Schöffengericht mit einem Anteil von 23, 8%, gefolgt von 
der Einstellung nach §§ 153ff. StPO mit einem 3,4%-igen Anteil und 
der Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls mit einem Anteil 

von 2,0%. 

Bei Verfahren mit einem Schaden von mehr als 900. 000 DM zeigten 
sich wiederum recht unterschiedliche Jahresergebnisse. So wurden 
in den Jahren 1974 bis 1981 abwechselnd in den meisten Fällen die 
Verfahren entweder durch Einstellung nach § 170 II StPO oder 
durch Anklage vor der Strafkammer erledigt. Der größte Anteil der 
Verfahren, die an die Strafkammer weitergeleitet wurden, war im 
Jahre 1981 mit 52, 3% zu verzeichnen, der geringste im Jahre 1980 
mit 35, 6%. Bei der Einstellung nach § 170 II StPO lag der 
maximale Wert im Jahre 1975 bei 47, 1%, der geringste im Jahre 1981 
bei 26, 7%. Die Anklage vor dem Schöffengericht nahm im Untersu-
chungszeitraum eine Größe zwischen 8, 4% und 11, 2% ein. Einstell un-
gen nach §§ 153 ff. StPO kamen in einer Bandbreite von O, 8% 
(1975 l bis 7, 8% ( 1981) vor. Auch die Erledigung durch den Erlaß 
eines Strafbefehls war in dieser Schadenskategorie noch vertreten: 
Ihr Anteil betrug jedoch durchschnittlich nur 1, 4%. 

5.2.2.7 Die Dauer des Ermittlungsverfahrens und ihr Einfluß auf 

die Erledigung , 

Neben den Verfahrensinhalten muß auch der Dauer des Ermittlungs-
verfahrens ein Einfluß auf die Art der Erledigung zugerechnet 
werden. So wurden Verfahren, die eine Ermittlungsdauer bis zu 

einem halben Monat benötigten, in den Untersuchungsjahren in der 
Mehrzahl vor dem Schöffengericht angeklagt (durchschnittlich 52, 6%). 
Der Anteil dieser Anklageerhebung an allen Verfahren betrug zwi-
schen 35, 9% im Jahre 1975 und 62, 6% im Jahre 1981. An zweiter 
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Stelle folgte in jedem Untersuchungsjahr die Einstellung nach § 170 
II StPO, von der durchschnittlich 22,1% der Verfahren betroffen 
waren. Auf den nächsten Plätzen kamen in wechselnder Reihenfolge 

die Anklage vor der Strafkammer, die Erledigung durch den Erlaß 
eines Strafbefehls und die Einstellung nach §§ 153ff. StPO. Die 
geringste Strafkammererledigung war dabei im Jahre 1977 mit 2,5%, 
die höchste Quote im Jahre 1979 mit 15% zu verzeichnen. Durch 
Strafbefehlserlaß wurden die wenigsten Verfahren im Jahre 1980 mit 
0,8% und die meisten Verfahren im Jahre 1978 mit 13, 7% erledigt. 
Eine Einstellung nach §§ 153ff. StPO lag in der Regel bei 
durchschnittlich 1, 9 % aller Verfahren vor. 

Verfahren, die eine Erledigungsdauer von 2 Monaten beanspruchten, 
wurden wiederum hauptsächlich vor dem Schöffengericht zur Anklage 
gebracht ( 42, 9%). Ihr folgte die Einstellung nach § 170 II StPO mit 
34, 2%. An dritter Stelle stand in allen Untersuchungsjahren die 
Anklage vor der Strafkammer, die in durchschnittlich 8, 7% aller 
Verfahren erhoben wurde. Die Einstellung nach §§ 153ff. StPO nahm 
den nächsten Rang mit einem Anteil zwischen 2% (1975) und 3, 4% 
(1980) ein. Die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls traf 

auf durchschnittlich 2, 6% der Verfahren zu. 

Verfahren mit einer Ermittlungsdauer zwischen 2 und 4 Monaten 
wurden in den Jahren 1974, 1976 bis 1978, 1980 und 1981 mehrheit-
lich vor dem Sehaffengericht zur Anklage gebracht. Ihr Anteil 

betrug durchschnittlich 38, 8%. In den Untersuchungsjahren 1975 
und 1979 lag jedoch die Einstellung nach § 170 II StPO an erster 
Stelle, und zwar wurden im Jahre 1975 auf diese Art 45, 2% und im 
Jahre 1979 40,5% aller Verfahren abgeschlossen. In den gesamten 

Untersuchungsjahren wurde die Einstellung nach § 170 II StPO bei 
durchschnittlich 34,9% der Verfahren angewandt. Auf den nächsten 

Plätzen folgten in allen Jahren die Anklage vor der Strafkammer 
mit durchschnittlich 9, 7%, die Einstellung nach §§ 153 ff. StPO mit 

5, 2% und die Erledigung durch ·den Erlaß eines Strafbefehls mit 
durchschnittlich 2, 9%. 
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Tabelle 95: Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Dauer des Ermittlungsverfahrens 
(Durchschnitt 1974-1981) 

bis 15 [ bis 2 [ bis 4 [ bis 6 bis 9 [ bis 14 bis 21 bis 35 1 mehr als 
1 ---[Ta e 1 Monate 1 Monate Monate Monate 1 Monate Monate Monate [ 35 Monate 
1 Straf- 5,9 8,7 9,7 10,0 12,5 14,2 18,0 24,7 25,3 
1 kammer 1 1 1 1 
[Schöffen- 52,6 1 .42,9 1 38,8 38,6 39,2 1 38,1 35,5 27,2 1 20,7 
1 gericht 1 1 1 1 
1 Straf- 6,3 1 2,6 1 2,9 3,6 2,6 1 2,5 2,0 1,8 1 1,8 [ befehl 1 1 1 1 
1§§ 153ff. 1,9 1 2,7 1 5,2 4,2 6, 6 1 6,1 5,2 5,8 1 . 5 ,0 
[StPO 1 1 1 1 
1§§ 170 II 22,1 1 34,2 1 34,9 35,1 33,1 1 32,8 32,3 33,6 1 40,3 [StPO 1 1 1 1 
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Bei einer Ermittlungsdauer zwischen 4 und 6 Monaten stellten die 
Einstellungen nach § 170 II StPO bis zum Jahre 1978 die häufigste 
Erledigungsart dar. Der Anteil der Einstellungen nach § 170 II 

StPO verringerte sich dabei von 42, 7% ( 1975) auf 37, 7% im Jahre 
1978. Am zweithäufigsten erfolgte in diesen Untersuchungsjahren die 
Anklage vor dem Schöffengericht, die von 27% auf 35% im Jahre 
1978 anstieg. Daran schlossen sich die Anklage vor der Strafkam-
mer mit durchschnittlich 9, 5%, die Erledigung nach §§ 153ff. StPO 
mit durchschnittlich 3, 2% und der Erlaß eines Strafbefehls mit 
durchschnittlich 2, 0% an. Vom Jahre 1979 an war jedoch die am 
häufigsten angeführte Erledigungsart die Anklage vor dem Schöffen-
gericht mit durchschnittlich 38, 1% aller Verfahren (bezogen auf den 
gesamten Untersuchungszeitraum). Ihr folgten die Einstellung nach 
§ 170 II StPO mit durchschnittlich 35,1%, die Anklage vor der Straf-
kammer mit 10,0%, die Einstellung nach §§ 153ft. StPO mit 4,2% 

und der Erlaß eines Strafbefehls bei 3,6% der Verfahren. 

39, 2% der Verfahren mit einer Ermittlungsdauer zwischen 6 und 9 
Monaten wurden in allen Untersuchungsjahren, mit Ausnahme des 
Jahres 1975, in dem 45, 1% der erledigten Verfahren nach § 170 II 

StPO eingestellt wurden, vor dem Schöffengericht angeklagt. Hin-
sichtlich des prozentualen Anteils ergab sich eine Bandbreite 
zwischen 37,6% im Jahre 1977 uno 50,3% im Jahre 1981. Die 

Einstellung nach § 170 II StPO betraf bei dieser Ermittlungsdauer 
durchschnittlich 33, 1% aller Fälle, während die Anklage vor der 
Strafkammer einen Anteil von 12, 5% aufwies. Die Einstellung nach 
§§ 153 ff. StPO stieg im Untersuchungszeitraum von 4,6% im Jahre 
1977 auf 12, 5% im Jahre 1979 an. In den Jahren 1978 lagen ihre 

Anteile bei 5,5%, im Jahre 1980 bei 9,0% und im Jahre 1981 bei 
7, 6%. Erledigungen durch den Erlaß eines Strafbefehls gab es in 
durchschnittlich 2, 6% der Verfahren. 

Bei Verfahren mit einer Ermittlungsdauer zwischen 9 und 14 Mona-
ten stand die Anklage vor dem Schöffengericht mit 38,1% an erster 
Stelle. Ihr folgte die Einstellung nach § 170 II StPO bei durch-
schnittlich 32, 8% der Verfahren. Die dritte Stelle erreichte die 
Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 14, 2%. Die Eins tel-
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lung nach §§ 153ff. StPO hatte einen Anteil von 6, 1% und die 
Erledigungen durch den Erlaß eines Strafbefehls kamen im Durch-

schnitt in 2, 5% der Verfahren vor. 

Bei einer Ermittlungsdauer zwischen 14 und 21 Monaten führte bei 
den untersuchten Jahrgängen wiederum die Anklage vor dem Schöf-
fengericht die Rangordnung an, deren Anteil durchschnittlich 35, 5% 
betrug. Die Häufigkeit der Einstellungen nach § 170 II StPO lag 
bei dieser Ermittlungsdauer bei 32, 3%. An dritter Stelle stand 
wiederum die Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 18% 
der erledigten Verfahren. Einstellungen nach §§ 153ff. StPO hatten 

einen Anteil von 5, 2%, während durch den Erlaß eines Strafbefehls 
noch 2% der Verfahren erledigt wurden. 

Verfahren mit einer Ermittlungsdauer zwischen 21 und 35 Monaten 
wurden in den Untersuchungsjahren in der Mehrheit nach § 170 II 
StPO eingestellt. Die Einstellungsquote betrug hier 33,6%. Di<J zweit-
häufigste Erledigungsart stellte die Anklage vor dem Schöffenge-
richt mit 27, 2% aller Verfahren dar. Die Strafkammer war als 
nächste Erledigungsart bei durchschnittlich 24, 7% aller Verfahren 

vertreten (eine Ausnahme ergab das Jahr 1979, in dem die Anklage 
vor der Strafkammer mit 31,3% den zweiten Rang einnahm). Die 
Einstellung nach § § 153ff. StPO erfolgte in durchschnittlich 5, 8% 
der Verfahren, während eine Erledigung durch den Erlaß eines 
Strafbefehls nur noch in 1, 8% der Verfahren vorgenommen wurde. 

Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von mehr als 35 Monaten 

wurden in allen Untersuchungsjahren mehrheitlich nach § 170 II 

StPO eingestellt. Hierbei lag der Prozentsatz zwischen 25, 0% ( 1981) 
und 51, 2% (1975) bei einem durchschnittlichen Anteil von 40, 3%. An 

nächster Stelle rangierte in allen Untersuchungsjahren die Anklage 

vor der Strafkammer. Darauf folgte die Anklage vor dem Schöffenge-
richt mit einem Anteil zwischen 16, 8% im Jahre 1975 und 26, 6% im 
Jahre 1981 ( durchschnittlich 20, 7%). Auch die Einstellungen nach §§ 

153ff. StPO nahmen bei den Verfahren mit einer Ermittlungsdauer 

von mehr als 35 Monaten in den untersuchten Jahren zu. So lag 
der Anteil zwischen 0,9% im Jahre 1975 und 9,5% im Jahre 1981. 
Erledigungen durch Strafbefehl kamen lediglich wiederum bei 1, 8% 

der Verfahren vor. 
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5.2.2.8 Die Rechtsform des schädigenden Unternehmens und die 
Verfahrenserledigung 

Bei der Frage des Einflusses, den die Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens auf den Ausgang des Verfahrens ausübte, sollen nur 
die Rechtsformen behandelt werden, die einen Anteil von mehr als 
1, 5% an den Gesamtverfahren hatten. Es handelte sich dabei um 
die Einzelfirma, die Offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesell-
schaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, die 
Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 
um Privatpersonen. 

Die einzelnen Ergebnisse zeigen im Untersuchungszeitraum kein 
einheitliches Bild, sondern sind nur gekennzeichnet durch mehrheit-
lich auftretende Erledigungen. 

So wurden Verfahren, die Einzelfirmen betrafen, mit Ausnahme des 
Jahres. 1976 in jedem Jahr mehrheitlich durch Anklage vor dem 
Schöffengericht erledigt. Es folgten die Einstellung nach § 170 II 
StPO und die Anklage vor der Strafkammer. Eine Erledigung durch 
den Erlaß eines Strafbefehls und die Einstellung nach §§ 153ft. 
StPO wechselten sich in den Erhebungsjahren ab, wobei der Anteil 
der Verfahren, die durch Strafbefehl erledigt wurden, im Durch-
schnitt bei 2, 9% lag und die Verfahren, die nach §§ 153ff. StPO 
eingestellt wurden, 4, 5% ausmachten. 

Tabelle 96: Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Rechtsform 
(Durchschnitt 1974-1981) 

\ Einzel- OHG KG \GmbHfi AG GmbH \ Pnvat 
\ firma \Co.KG \person 

\ Straf- 1 14,8 19,1 1 17,3 15,5 13,6 1 12,0 14,3 \kammer 1 1 1 
\ Schöffen- 1 34,4 24,6 1 24,9 13,6 33,8 1 39,6 \ gericht 1 

45,4 
1 1 

\ Straf- 1 2,9 2,8 1,7 1 1,9 2,8 2,3 1 5,3 \ befehl 1 1 1 
\§§ 153ft. 1 4,5 5,4 5,3 1 4,8 8,0 4,7 1 4,4 \StPO 1 1 1 
\§ 170 II 1 26,3 38,6 40,7 1 44,3 52,0 37,7 1 28,7 \StPO 1 1 1 
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Verfahren, in denen das schädigende Unternehmen in Form einer 
Offenen Handelsgesellschaft auftrat, wurden in der Mehrheit der 

Untersuchungsjahre nach § 170 II StPO eingestellt. Der Prozentsatz 
wies hier eine Ausprägung zwischen 39,0% (1979) und 51,1% (1975) 
auf. Eine Ausnahme stellte das Jahr 1978 dar, wo mit 38, 5% die 
Anklage vor dem Schöffengericht an erster Stelle lag. In diesem 
Jahr wurden nur 33, 8% aller Verfahren nach § 170 II StPO 
eingestellt. An dritter Stelle stand in allen Jahren die Anklage vor 
der Strafkammer mit durchschnittlich 16, 5%, gefolgt von der Einstel-
lung nach §§ 153ft. StPO (durchschnittlich 5,4%) und der Erledi-
gung durch den Erlaß eines Strafbefehls (2,8%). 

Bei den Rechtsformen der 

Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Aktiengesellschaft und 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

celegte immer die Einstellung nach § 170 II StPO die erste Stelle 
der Erledigung. Die Einstellungsquote bewegte sich dabei zwischen 
37,7% bei der GmbH, 40,7% bei der Kommanditgesellschaft, 44,3% bei 

der GmbH 6 Co. KG und 52% bei der Aktiengesellschaft. Bei der 
Kommanditgesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 

Co. KG und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung folgte als 
zweithäufigste Erledigung die Anklage vor dem Schöffengericht. 
Auch hier wiesen die Rechtsformen unterschiedliche Anteilssätze 
auf, so 24,6% bei der Kommanditgesellschaft, 24,9% bei der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG und 33, 8% bei der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Bei der Aktiengesellschaft 
wurde bis zum Jahre 1977 an zweiter Stelle ebenfalls die Anklage 

vor dem Schöffengericht genannt, von 1978 an nahm diesen Platz 

jedoch die Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 15, 5% 
der erledigten Verfahren ein. Auf dem nächsten Platz schloß sich 

für den gesamten Untersuchungszeitraum und alle genannten Rechts-
formen die Einstellung nach §§ 153ff. StPO an. Der Erlaß eines 
Strafbefehl::: lag mit einem durchschnittlichen Anteil zwischen 1% 
und 3% an letzter Stelle. 
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Die meisten Verfahren, zu deren Rechtsform keine Angaben vorla-
gen, wurden durch eine Anklage vor dem Schöffengericht erledigt 
( durchschnittlich 39, 6, 8% aller Fälle). An zweiter und dritter Stelle 
folgten die Einstellung nach § 170 II StPO mit durchschnittlich 
28, 7% und die Anklage vor der Strafkammer mit durchschnittlich 
12% der Verfahren. Die Bedeutung der Erledigung durch Einstellung 
nach §§ 153 ff. StPO und durch Erlaß eines Strafbefehls wechselte 
sich in den Untersuchungsjahren ab. Die Anteile schwankten hier 
zwischen 0,8% im Jahre 1975 und 14,2% im Jahre 1981 bei Erledi-

gung durch Strafbefehl und zwischen 2,6% im Jahre 1975 und 8,2% 
im Jahre 1980 bei der Einstellung nach §§ 153 ff. StPO. 

5.2.2.9 Branchenzugehörigkeit und Verfahrenserledigung 

Auch bei der Frage, welchen Einfluß die Branche des schädigenden 
Unternehmens auf die Erledigungsart hat, sollen nur die Branchen 
berücksichtigt werden, die in den Untersuchungsjahren einen Anteil 
von mehr als 1% an der Gesamtverfahrenssumme aufwiesen. Darunter 
fallen: 

Bank- und Kreditwesen, 
Kreditvermittlung, 
Baugewerbe, 
Handel (allgemein), 
Großhandel (allgemein), 
Export/ Import, 
Kfz-Handel, 
Einzelhandel (allgemein), 
Transport- und Reisewesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Dienstleistungen, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienwesen 

und die Verfahren, bei denen zur Branchenzugehörigkeit keine 
Angabe erfolgt war. 

Betrachtet man die Ergebnisse dieses bivariaten Vergleichs, so läßt 
sich feststellen, daß sich keine eindeutige Tendenz herauskristalli-

siert. Zwar kann man allgemein sagen, daß die Erledigungsarten 
"Einstellung nach § 170 II StPO" und "Anklage vor dem Schöffenge-
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Tabelle 97: Art der Erle9ijung in Abhängigkeit von der Branche (Durchschnitt 1975-1980) 

1 !darunter: 1 1 1 1 1 
!Bank- und 1 Kredi tver-1 Baugewerbe I Handel I Großhandel I Export/ 1 Kfz-Handel 
!Kreditwesen lmittlung 1 1 1 Import 1 1 

/Strafkammer 
1 

24,4 
1 

24,9 
1 

11, 7 
1 

18,2 1 19,5 
1 

23,8 l 23,4 

'/Schöffengericht / 13,2 
1 

19,6 
1 

40, 1 
1 

32,9 1 32,l 
1 

22,9 
1 

32,3 

/Strafbefehl l 0,6 
1 

0,5 
1 

l, 7 
1 

1,5 1 1,3 
1 

0,5 
1 

0,3 

/§§ 153 ff. StPO / 3,9 
1 

7,2 
1 

6,6 
1 

2,9 1 3,3 
1 

5,2 
1 

3,3 

j § 170 II StPO 
1 

48,0 
1 

35,5 
1 

33,5 
1 

35,2 1 37,3 
1 

38,4 
1 

29,0 

1 !Transport- IVerarbei- 1 1 Werbe- 1 Immo- 1 
!Einzel- !und ltendes !Dienst- !unter- 1 bil i en- 1 ohne 
1 hande l !Reisewesen !Gewerbe lleistungen !nehmen lwesen 1 Angabe 

- - - - -

/Strafkammer 
1 

14,8 
1 

13,8 
1 

13,6 
1 

12,8 
1 

12,5 
1 

18,8 
1 

11,2 

/Schöffengericht ) 28,9 
1 

41, 7 
1 

36,8 
1 

38, l 
1 

35,l 
1 

21 ,0 
1 

33,2 

/Strafbefehl 
1 

3,4 
1 

l ,5 
1 

l, 3 
1 

2,4 
1 

2,2 
1 

1,5 
1 

4, l 

/§§ 153 ff. StPO 1 4,5 
1 

3,6 
1 

3,7 
1 

3,7 
1 

5,4 
1 

3,4 
1 

4,0 

/ § 170 II StPO 
1 

39,0 
1 

31,0 
1 

37,6 
1 

34,5 
1 

37, l 
1 

46,6 
1 

34,7 
CO 
C') 
C') 



richt" vergleichsweise häufiger angewandt wurden als die Erledi-
gung durch den Erlaß eines Strafbefehls, die Einstellung nach §§ 

153ff. StPO und die Anklage vor der Strafkammer, doch liegen 
hinsichtlich der Anteile der einzelnen Branchen beträchtliche Unter-
schiede vor. Die nachfolgende Tabelle für die ausgesuchten Bran-
chen zeigt dies deutlich. 

Allgemein festgehalten werden soll hier lediglich, daß während des 
Untersuchungszeitraums in den Branchen des Bank- und Kreditwe-
sens mehrheitlich Einstellungen nach § 170 II StPO vorgenommen 
wurden. Auch für die Branchen Kreditvermittlung und Immobi-

lienwesen läßt sich dieser Trend aufzeigen. 

5.2.2.10 Tatbestände (Verfahrensart) und Erledigungsstruktur 

Zum Abschluß soll der Einfluß der Variablen Verfahrensart mit der 
Art der Erledigung verglichen werden. Einbezogen werden wiederum 
nur die Verfahrensarten, deren Anteil an den Gesamtverfahren mehr 
als 1% beträgt. Hinsichtlich der einzelnen Ergebnisse wird auf die 
nachfolgende Tabelle verwiesen, die die Ergebnisse für den Untersu-
chungszeitraum enthält. 

Wie bereits bei der Untersuchung des Einflusses der Branche auf 
die Art der Erledigung ergaben sich auch bei der Variablen 
Verfahrensart bei einem Teil der Tatbestände keine eindeutigen 
Ergebnisse, andere Tatbestände wiesen jedoch ein einheitlicheres 
Bild auf. 

So zeigt sich für jedes Untersuchungsjahr, daß die Verfahren, in 
denen der Tatbestand des Betruges allein verwirklicht wurde, im 
überwiegenden Maße nach § 170 II StPO eingestellt wurden. Eben-

falls zu einer mehrheitlichen Einstellung nach § 170 II StPO kam 
es bei den Verfahren, die die Tatbestände Untreue, Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare Werbung 
oder Betrug und Untreue, Betrug und Bankrott, Betrug und Straf-
bare Werbung oder Untreue und Bankrott zum Inhalt hatten. 

339 



Tabelle 98: Art der ErledigtJng _ _i_ri_A_ti_hängigkeit von den Tatbeständen (Durchschnit_t _19_7i-J_9~1J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \§ 263 1 
1§ 263 1§ 266 \§ 246 \§§ 283 ff. \§§ 64,84 1§ 4 UWG 1§ 392 RAO/ 1§§ 529/ \§§ 263, \§§ 263, \StGB, \§ 263 
I StGB \ StGB \ StGB \ StGB* \ GmbHG 1 \ § 370 AO \ 1428 \ 266 1 283ff. 1 §§ 64, 84 1 StGB, 
1 1 \ \ 1 1 \ 1 RVO I StGB I StGB* 1 GmbHG 1 § 4 UWG 

j Strafkarr.mer 1 21,0 1 30,7 1 18,6 1 5,5 
1 

1,8 
1 

3,0 
1 

12,6 
1 

3,4 1 27, 1 1 13,3 1 11,3 
1 

6,3 

jSchöffengericht 1 24,4 1 26,4 1 37,7 1 27,9 1 29,4 1 20, 1 
1 

61,0 1 67,0 1 11,3 1 23,3 1 33,7 1 10,9 

jStrafbefehl 
1 

0,8 1 0,6 1 1,5 1 2,4 
1 

3,5 
1 

5,0 
1 

5, 1 
1 

2,8 
1 

0,2 
1 

0,5 
1 

0,6 
1 

0,0 

j§§ 153 ff. StPO j 4,0 1 2,3 1 0,8 1 3,4 
1 

5,2 
1 

5,7 
1 

3,7 
1 

5,7 
1 

2,6 
1 

2,9 
1 

1 , 1 1 13,7 

1 § 170 II StPO I 39,4 I 30,8 1 30,8 I 53,4 50, 1 \ 49,9 11, 1 12,8 49,4 \ 54,2 1 45,2 \ 53,3 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 \§§ 283 ff. \§§ 283 ff. 
1 § 263 StGB, 1 § 263 StGB, 1 §§ 266, 1§ 266 StGB, IStGB*, \StGB*, 
1 § 392 RAO/ \§§ 529/1428 1283 ff. 1§ 392 RAO/ 1§§ 64,84 1§§ 529/1428 
1§ 370 AO IRVO IStGB* 1 § 370 AO IGmbHG IRVO 

/Strafkammer 25,9 
1 

16,9 
1 

21 ,2 
1 

34, 1 
1 

4,3 
1 

11, 7 

JSchöffengericht 31,2 
1 

56,4 
1 

19,9 
1 

9,2 
1 

45,0 
1 

35,6 

jStrafbefehl 1,6 
1 

0,0 
1 

0,0 
1 

2,6 
1 

4,8 
1 

1,3 

j§§ 153 ff. StPO 5,4 
1 

5,7 
1 

3,7 
1 

6, 1 
1 

4,8 
1 

7,4 

j § 170 II StPO 27,4 
1 

19,9 
1 

49,2 
1 

38,8 
1 

37,0 1 40,2 

(Berücksichtigt wurden nur die Jahre, in denen die Tatbestände in Kraft waren) 
* bzw. die Straftatbestände nach der Konkursordnung a.F. 



Mit einer Anklage vor der Strafkammer oder dem Schöffengericht 
hatten dagegen eher Beschuldigte zu rechnen, denen die Tatbestän-
de Unterschlagung, Steuerhinterziehung, Vorenthaltung von Beitrags-
teilen nach RVO, Betrug und Steuerhinterziehung, Betrug und 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO oder Steuerhinterziehung 
und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO zur Last gelegt 
wurden. Uneinheitlich, d.h. in jedem Untersuchungsjahr verschieden-
artig, wurden Verfahren erledigt, die mit den Tatbestandskombina-
tionen Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, Untreue 
und Steuerhinterziehung, Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 
und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, Bankrott und 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder Bankrott und Vorent-
haltung von Beitragsteilen nach RVO befaßt waren. 

Über die Anteile der einzelnen Erledigungsarten geben die angefüg-
ten Tabellen Aufschluß. 

Interessant erscheint schließlich die Tatbestandskombination Betrug 
und Strafbare Werbung. Hier wurden mehrheitlich Einstellungen 
nach § 170 II StPO vorgenommen, während die zweithäufigste 
Erledigungsart im Gegensatz zu anderen Tatbeständen die Einstel-
lung nach §§ 153 ff. StPO war. 

Wie die Tabelle zeigt, wurden mehrheitlich Tatbestände der Anklage 
zugrunde gelegt, die den Beschuldigten von den Verfolgungsbehör-
den leicht nachgewiesen werden konnten, so beispielsweise Steuer-
hinterziehung oder Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO. 
Tatbestände hingegen, die eine lang·e Ermittlungsdauer erforderten, 

so z.B. der Bankrott, zogen in den meisten Fällen eine Einstellung 
mangels Tatnachweises nach sich. 
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5.2.2.11 Art der Anklageerhebung eine multivariate Quer-
schnittsanalyse 

Im folgenden Untersuchungsteil wird die Anklage vor dem Schöffen-
gericht und der Strafkammer hinsichtlich multivariater Zusammen-
hänge analysiert. Diese beiden Instanzen hatten den höchsten 
Anteil an allen durch Anklage erledigten Verfahren. So erschien es 
schon aufgrund der zu erwartenden unterschiedlichen Strafhöhen 
bei den beiden Spruchkörpern interessant zu untersuchen, unter 
welchen Verfahrensbedingungen es eher zu einer Anklage vor dem 
Schöffengericht oder der Strafkammer kam. Zu der Auswertung ist 
anzumerken, daß auch Verfahrensinhalte bei beiden Auswertungstei-
len (Schöffengericht und Strafkammer) negativ, d.h. ohne große 
Häufigkeit, auftreten können, da die anderen Möglichkeiten der 
sanktionierenden Erledigung (z.B. durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls) hier nicht einbezogen worden sind 42 

Bevor auf die einzelnen Jahresergebnisse eingegangen wird, sollen 
vorab einige typische Ergebnisse der Untersuchung angeführt wer-
den. 

5.2.2.11.1 Schöffen ger ich tsan klagen 

So zeigte sich bei den Schöffengerichtsanklagen, daß die einfluß-
reichsten Variablen die "Verfahrensart" und der "Gesamtschaden" in 
allen Untersuchungsjahren waren. In den Jahren 1977 bis 1980 
spielten aber auch die "Zahl der Beschuldigten" (nur 1978 und 
1980 l und die "Zahl der Einzelfälle" eine Rolle. 

So zeigte sich, daß es bei den Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung oder 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zu einer durchschnittlichen Anklagequote von mehr als 50% vor dem 
Schöffengericht kam, wohingegen bei den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
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Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Bankrott und Strafbare Werbung oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

meist nur eine durchschnittliche Anklagequote von unter 50% vor 
dem Schöffengericht auftrat. Erwähnenswert ist, daß die Verfah-

rensarten 

Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 

in einigen Jahren ebenfalls eine durchschnittliche Anklagequote vor 
dem Schöffengericht von über 50% aufwiesen. 

Weiterhin ist festzuhalten, daß es jeweils eher zu einer Anklage 
vor dem Schöffengericht kam, wenn der "Gesamtschaden II bis 338. 000 
DM betrug, die Variable "Zahl der Beschuldigten" eine oder zwei 
Personen aufwies und die "Zahl ·der Einzelfälle" mehr als 2 
Tathandlungen zu verzeichnen hatte. 

Die durch die einzelnen Querschnittsuntersuchungen erklärte Vari-
anz und der Anteil der maßgeblichen unabhängigen Variablen 

werden den jeweiligen Jahresergebnissen vorangestellt. 

5.2.2.11.1.1 Die Ergebnisse für das Jahr 1975 

Den höchsten Erklärungsanteil bei der vorliegenden Auswertung 
hatten die Variablen "Verfahrensart" und "Schaden". Die erklärte 
Varianz der Variablen "Verfahrensart" erreichte 19, 2% und die der 
Variablen "Schaden 11 11, 5%. Beide Ausprägungen hatten somit einen 
Anteil von 83,6% an der gesamten erklärten Varianz von 36, 7%. 
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Verfahren mit einem Beschuldigten sowie einem Gesamtschaden bis 
zu 56. 000 DM, die die Tatbestände 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

zum Gegenstand hatten und deren Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens eine 

Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
BGB-Gesellschaft oder 
Sonstige 

war, wurden mit 79%iger Häufigkeit vor dem Schöffengericht ange-
klagt. Betrug der Schaden zwischen 56. 000 und 101. 000 DM, so 

wurden noch 74% dieser Verfahren vor dem Schöffengericht zur 
Anklage gebracht. 

Weiterhin wurden Verfahren, die durch die genannten Tatbestände 
und einen Beschuldigten gekennzeichnet waren, die aber als Rechts-
form des schädigenden Unternehmens ei'le 

Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Gründungsgesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts 

hatten oder keine Angaben aufwiesen, bei denen ein Gesamtschaden 
zwischen 3.000 und 189.000 DM auftrat und deren Art des Hauptge-
schädigten ein fremdes Unternehmens bzw. eine soziale Einrich-
tung/Staat war, zu 73% vor dem Schöffengericht angeklagt. 

Verfahren, die die Tatbestände 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
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Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitagsteilen nach 
RVO 

zum Inhalt hatten, deren Gesamtschaden mehr als 189.000 DM 
betrug und deren Ermittlungen sich nur gegen einen Beschuldigten 
richteten, wurden in 17% aller Fälle vor dem Schöffengericht 
angeklagt, sofern das schädigende Unternehmen in der Rechtsform 
einer 

Kommanditgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 

organisiert war, ohne Angabe blieb oder unter Sonstige gefaßt war. 

Weiterhin kam es bei Verfahren der genannten Verfahrensarten mit 
2 Beschuldigten und einem Gesamtschaden über 189. 000 DM noch zu 

einer 8%igen Anklagequote vor dem Schöffengericht'. 

Im Jahre 1975 spielten bei der Anklage vor dem Schöffengericht, 

wie oben erwähnt, die Verfahrensarten eine herausragende Rolle. 
So wurden Verfahren, die die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

zum Gegenstand hatten, nur zu rund 5% vor dem Schöffengericht 
angeklagt. Dies war der niedrigste Anteilsprozentsatz für eine 
Schöffengerichtsanklage. 
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5.2.2.11.1.2 Die Schöffengerichtsanklage im Jahre 1976 

Wie im Vorjahr hatten auch 1976 die Variablen Verfahrensart 
(17,6%) und Schaden (11,5%) den maßgeblichen Einfluß. Beide 
Variablen erklärten 79% der gesamten erklärten Varianz von 36, 8%. 

Zu einer Anklage vor dem Schöffengericht kam es in 82% aller 
Fälle, dem höchsten Prozentsatz im Jahre 1976, wenn die Verfahren, 

die Tatbestände 

Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

betrafen und ihnen ein Gesamtschaden bis 56. 000 DM zugrunde lag 
und das Ermittlungsverfahren länger als 15 Tage dauerte. 

Bei einem Gesamtschaden zwischen 3. 000 DM und 338. 000 DM, einer 
Ermittlungsdauer zwischen einem halben Monat und 14 Monaten, dem 
Tatbestand Steuerhinterziehung und der Rechtsform des schädi-
genden Unternehmens der 

Einzelfirma, 
Kommanditgesellschaft, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Genossenschaft, 
BGB-Gesellschaft, 
Sonstigen 

oder der Nennung ohne Angabe, zogen 81% aller zur Anklage 
gekommenen Verfahren eine Anklage vor dem Schöffengericht nach 
sich. 

Bei Verfahren, die sich auf die Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

bezogen, einen Gesamtschaden zwischen 3. 000 und 338. 000 DM verur-
sachten und bei denen das Ermittlungsverfahren mehr als 14 
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Monate dauerte sowie die Rechtsform des schädigenden Unternehmens 

eine 

Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Aktiengesellschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 
Sonstige 

war, lag die Anklagehäufigkeit vor dem Schöffengericht bei 18%, 
was die drittniedrigste Quote für das Jahr 1976 war. 

Bei einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM und einer 
Ermittlungsdauer von über einem halben Monat kam es bei Verfah-

ren, die die Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Betrug .und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

sowie über 3 Einzelfälle zum Inhalt hatten, nur in 12% der 
Verfahren vor dem Schöffengericht zur Anklage. 

Zu keiner Anklage vor dem Schöffengericht kam es bei Verfahren 
mit den Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung., 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
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wobei auch der Hauptgeschädigte (Arbeitgeber) noch einen Einfluß 

hatte. 

5.2.2.11.1.3 Schöffengerichtsanklage im Jahre 1977 

Für eine Anklage vor dem Schöffengericht war im Jahre 1977 

wiederum die Variable "Verfahrensart" ausschlaggebend. Sie erklär

te allein eine Varianz von 12, 4%. An nächster Stelle folgte die 

Variable "Schaden", mit einem Varianzanteil von 9,4%. An der 

gesamten erklärten Varianz von 27, 7% hatten diese Variablen einen 

Anteil von 78, 7%. 

Verfahren mit den Tatbeständen 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

mit einem Beschuldigten und einer Ermittlungsdauer zwischen einem 

halben Monat und zwei Monaten, hatten die höchste Anklagehäufig

keit im Jahre 1977 mit 85% vor dem Schöffengericht. Der Gesamtscha

den bei diesen Verfahren lag im Bereich bis zu 338. 000 DM. Hatten 

die Verfahren einen Beschuldigten, einen Gesamtschaden zwischen 

3.000 DM und 338.000 DM und als Verfahrensgegenstand die Tatbe

stände 
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Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

und betrug die Ermittlungsdauer mehr als 2 Monate, dann beein

flußte die Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unternehmens 

die endgültige Anklageinstanz. So wurde in 73% dieser Verfahren 

eine Anklage vor dem Schöffengericht erhoben, wenn das schädigen

de Unternehmen den Branchen 

Versicherungsgewerbe, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Kreditvermittlung, 
Handel (allgemein), 
Baugewerbe, 
Dienstleistungen oder 
Kfz-Handel (Großhandel) 

angehörte. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM und den 

Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und· Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

sowie mit mehr als 3 Beschuldigten wurden nur noch zu 13% vor 

dem Schöffengericht zur Anklage gebracht. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338.000 DM 

und den Verfahrensarten 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
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Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

lag eine Anklagequote von 11% vor, sofern es sich bei der 
Rechtsform des schädigenden Unternehmens um eine 

Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts oder 
Sonstige 

handelte bzw. wenn dazu keine Angabe vorlag. 

Die Anklagequote lag bei 38%, wenn die Rechtsform des schädigen-
den Unternehmens die einer 

war. 

Einzelfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG 

Eine niedrige Anklagequote hatten demgegenüber Verfahren mit 

einem Gesamtschaden von mehr als _ 338.000 DM, denen die Tatbe-
stände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
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Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Bankrott und Strafbare Werbung oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zugrunde lagen; diese wurden nur zu 8% 
angeklagt, was zugleich die niedrigste 
1977 vor dem Schöffengericht darstellt. 

vor dem Schöffengericht 
Anklagequote des Jahres 

5.2.2.11.1.4 Die Anklage beim Schöffengericht im Jahre 1978 

Im Gegensatz zu den Vorjahren war im Jahre 1978 über die beiden 
Variablen "Schaden" und "Verfahrensart" hinaus noch eine dritte 
Variable maßgebend, nämlich die Variable "Zahl der Beschuldig-
ten". So entfiel auf die Variable "Verfahrensart" eine Varianz von 
11,5%, auf die Variable "Schaden" eine solche von 8,3% und auf 
die Variable "Zahl der Beschuldigten" eine von 3,6%. Dies bedeutet 
für alle 3 Variablen zusammen einen Anteil von 84, 8% an der 
gesamten erklärten Varianz von 27, 6%. 

Handelte es sich um Verfahren mit einem Beschuldigten und den 
Tatbeständen 

Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 

wobei die Ermittlungen durch eine kleine, große oder sehr große 
Staatsanwaltschaft geführt wurden, so kam es bei Verfahren mit 
einer Ermittlungsdauer bis zu 6 Monaten noch zu einer weiteren 
Aufteilung hinsichtlich der "Art der Staatsanwaltschaft". Wurden 
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die Verfahren von einer Allgemeinen Staatsanwaltschaft bearbeitet, 
so betrug die Anklagequote 97%, während bei Bearbeitung durch 
eine Schwerpunkt- oder Einzige Staatsanwaltschaft nur 77% der 

Fälle vor dem Schöffengericht zur Anklage gebracht wurden. 

In Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von mehr als 6 Monaten 
und einem Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM, sowie mit 1 oder 2 
Beschuldigten, mit den Tatbeständen 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 

kam es in 18% der Fälle zur Anklage vor dem Schöffengerit.:ht, 
womit eine der niedrigsten Quoten vorliegt. Dauerte ein Ermittlungs-
verfahren bis zu 6 Monaten und war der Verfahrensgegenstand 
durch einen Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM und durch bis zu 2 

Beschuldigte gekennzeichnet, so wurde bei Vorliegen der Verfahrens-

arten 

Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

nur mehr in 9% der Verfahren eine Anklage vor dem Schöffengericht 
erhoben. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM 
und den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
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Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

wurden 7% der Verfahren vor dem Schöffengericht zur Anklage 
gebracht. Dies war die niedrigste Anklagequote des Jahres 1978 vor 
dem Schöffengericht. 

5.2.2.11.1.5 Die Anklage vor dem Schöffengericht im Jahre 1979 

Auch im Jahre 1979 hatten wiederum 3 Variablen einen maßgeblichen 
Einfluß auf die Anklageerhebung vor dem Schöffengericht, nämlich 
die Variablen "Verfahrensart" (13,7%), "Schaden" (7,8%) und "Zahl 
der Einzelfälle" (2,3%). An der gesamten erklärten Varianz von 
30,3% hatten diese 3 Variablen einen Anteil von 78,6%. 

Bei einem durch einen Beschuldigten verursachten Gesamtschaden 
bis zu 338. 000 DM und den Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

kam es in 92% der Fälle zu einer Anklage vor dem Schöffengericht, 
wenn diese Verfahren von einer Allgemeinen oder Einzigen Staatsan-
waltschaft der Größenordnung "groß" bzw. "sehr groß" durchgeführt 
wurden. 
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Bei den Verfahren, die bei dem genannten Gesamtschaden von einer 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft bearbeitet wurden und bei denen je-
weils nur eine Person wegen der Verfahrensarten 

Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen n_ach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

beschuldigt wurde, lag in 86% der Fälle eine Anklage vor dem 
Schöffengericht vor. 

Hatten die Verfahren dagegen die Tatbestände 

Steuerhinterziehung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

zum Inhalt, und war das schädigende Unternehmen in der Branche 

Großhandel (allgemein), 
Export/ Import, 
Versicherungsgewerbe, 
Einzelhandel (allgemein) , 
Werbeunternehmen, 
Immobilienwesen, 
sonstiges Maklerwesen oder 
Tr anspart- und Reisewesen 

ansässig, so wurden 96% der Fälle vor dem Schöffengericht zur 
Anklage gebracht. Dies sind die höchsten Anklagequoten vor dem 
Schöffengericht im Jahre 1979. 

Nur noch 4% der Verfahren kamen zur Anklage vor das Schöffenge-
richt, wenn den genannten Verfahren bei Vorliegen eines Einzel-
falles die Tatbestände 

Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
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Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zugrunde lagen. 

Bei einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM, der jeweils 

einer oder zwei Personen zur Last gelegt wurde, erfolgte in 10% 

der Verfahren, in denen das schädigende Unternehmen in Form einer 

Einzelfirma, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung !i Co. KG, 
Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
Verein, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Gesellschaft ausländischen Rechts oder einer 
sogenannten "Schein- und Schwindelfirma" 

auftrat oder die Rechtsform ohne Angabe blieb, die Erledigung 

durch eine Anklage zum Schöffengericht. 

Wenn der Schaden über 338. 000 DM lag und mehr als 3 Personen 

beschuldigt wurden, ergab sich noch eine 3%ige Anklagequote vor 

dem Schöffengericht. 

5.2.2.11.1.6 Die Schöffengerichtsanklage im Jahre 1980 

Im Jahre 1980 hatten den größten Einfluß wiederum die Variable 

"Verfahrensart", die eine Varianz von 11, 5% erklärte, und die 

Variable "Zahl der Beschuldigten" mit einem Erklärungsanteil von 

7,4%. Diese zuletzt genannte Variable hatte zum ersten Mal im 

Untersuchungszeitraum eine solche Bedeutung. Mit dem Varianzanteil 

von 4,2% der Variablen "Schaden" zusammen hatten diese 3 Varia

blen einen Anteil von 78,8% an der gesamten erklärten Varianz von 

29,3% im Jahre 1980. 

Im gleichen Jahr kam es bei Verfahren mit einem Beschuldigten und 

einer Ermittlungsdauer bis zu 35 Monaten, denen ein Gesamtschaden 
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bis zu 338.000 DM zugrunde lag und mit den Tatbeständen 

Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht 

zu einer 86%igen Anklagequote vor dem Schöffengericht, sofern das 
schädigende Unternehmen der Rechtsform 

Offene Handelsgesellschaft, 
Verein, 
Körperschaft des äffen tlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft ausländischen Rechts, 
Einzelfirma, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
Sonstige 

zuzuordnen war. Handelte es sich dagegen bei der Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens um eine 

Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG oder 
Ak tiengesellsch af t 

oder lag keine Angabe hierzu vor, so wurden noch 65% der 
Verfahren vor dem Schöffengericht angeklagt. Dies waren die höch-
sten ermittelten Anklagequoten für das Jahr 1980. 

Die geringste Anklagequote vor dem Schöffengericht mit 15% ergab 
sich bei Verfahren mit einem Beschuldigten und mehr als 2 

Einzelfällen, wenn die Ermittlungen bis zu 4 Monate beanspruchten. 
Die dabei zugrundeliegenden Verfahrensarten waren: 

362 

Betrug, 
Untreue, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlaguhg, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 



Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO. 

Wurde in den Verfahren nur gegen einen Beschuldigten ermittelt 
und lagen die Verfahrensarten 

Betrug und Untreue, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zugrunde, so kam es bei einem Einzelfall und einer Ermittlungs-
dauer _ bis zu einem halben Monat in 5% aller Verfahren zu einer 
Anklage vor dem Schöffengericht. 

Verfahren mit mehr als 2 Beschuldigten und einem Gesamtschaden 
von mehr als 189.000 DM wiesen ebenfalls nur noch eine 11%ige 
Anklagequote vor dem Schöffengericht auf. 

5.2.2.11.2 Strafkammeranklagen 

Wie bei den Schöffengerichts anklagen, spielten die Variablen "Ge-
samtschaden" und "Verfahrensart" die maßgebliche Rolle bei einer 
Anklage vor der Strafkammer. In einigen wenigen Jahren waren 

auch noch die Variablen "Branche des schädigenden Unternehmens", 
"Rechtsform des schädigenden Unternehmens" und "Zahl der Einzel-
fälle" von Bedeutung. 

Bei diesen Variablen zeigte sich, daß es im Durchschnitt zu einer 
Anklagequote von über 50% vor der Strafkammer kam, wenn den 
Anklagen mehr als 10 Einzelfälle zugrunde lagen. 
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Bei der Variablen "Branche des schädigenden Unternehmens" waren 
es die Branchen 

Handel (allgemein), 
Großhandel, 
Export/Import (Großhandel), 
Export/Import (Einzelhandel), 
Wertpapierhandel, 
Immobilienwesen, 
sonstiges Maklerwesen 

und bei der "Rechtsform des schädigenden Unternehmens" die einer 

Abschreibungsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Genossenschaft, 
Sonstigen oder 
Schein- und Schwindelfirma, 

die zu einer Anklagequote von über 50% vor der Strafkammer 
führten. 

Bei den in jedem Jahr ausschlaggebenden Variablen zeigte sich, 
daß Verfahren mit einem Gesamtschaden von über 338. 000 DM, in 
einigen Jahren auch solche mit einem Schaden von über 189. 000 DM, 
im Durchschnitt in mehr als 50% der Verfahren vor der Strafkammer 
zur Anklage gebracht wurde. 

Bei der Variablen "Verfahrensart" ergab sich, daß es hauptsäch-
lich bei Verfahren der Verfahrensarten 

Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zu einer überdurchschnittlichen Anklagequote vor der Strafkammer 

kam. 

Im nachfolgenden werden die einzelnen, detailierten Ergebnisse 

dargestellt. Wie bei den Schöffengerichtsanklagen wurden auch hier 
jedem Jahr die erklärte Varianz und die maßgeblichen Variablen 
vorangestellt. 
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5.2.2.11.2.1 Die Strafkammeranklage im Jahre 1975 

Wie bei der Anklage zum Schöffengericht 1975 hatten auch bei der 
Anklage zur Strafkammer die Variablen "Schaden" und "Verfahrens-
art" den größten Einfluß. Bei der Anklage zur Strafkammer spielte 
zudem die Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unternehmens 
eine maßgebliche Rolle. So vereinigten diese drei Variablen 78, 7% 

der gesamten erklärten Varianz von 28, 7% auf sich, wobei der 
jeweils einzelne Varianzanteil bei der Variablen "Schaden" 9, 9%, 
bei der Variablen "Verfahrensart" 9,1% und bei der Variablen 
"Branche" 3, 6% betrug. 

Bei Verfahren mit einem Beschuldigten und bis zu 50 Geschädigten 
kam es zu einer Anklage in 85% aller Fälle, sofern ihnen die 
Tatbestände 

Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Steuerhinte.·ziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

zugrunde lagen und die Rechtsform des schädigenden Unternehmens 
entweder eine 

Offene Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
BGB-Gesellschaft, 
Genossenschaft, 
Gründungsgesellschaft,· 
Gesellschaft ausländischen Rechts 

war bzw. unter ohne Angabe oder unter Sonstige subsumiert wurde. 

Unabhängig von der Zahl der Besch_uldigten, jedoch bei mehr als 
50 Geschädigten pro Verfahren, wurden 72% der Verfahren zu einer 
Anklage vor der Strafkammer gebracht, wenn sie, bei gleichem 
Gesamtschaden uQd gleicher Rechtsform des schädigenden Unterneh-

mens wie die gerade ausgeführten Verfahren, die Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zum Gegenstand hatten. Hinsichtlich der bereits aufgeführten Ver-
fahrensarten ergab sich eine Anklagehäufigkeit von 69% vor der 
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Strafkammer, wenn das schädigende Unternehmen in der Rechtsform 

einer 

Einzelfirma, 
Kommanditgesellschaft, 
Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eines 
Vereins 

auftrat und diese schädigenden Unternehmen den Branchen 

Wertpapierhandel, 
sonstiges Maklerwesen, 
Immobilienvermittlung, 
Einzelhandel ( allgemein l, 
Immobilienwesen, 
Transport- und Reisewesen oder 
Kreditvermittlung 

zuzuordnen waren. 

Gehörten die schädigenden Untern-,hmen nicht den Branchen 

Kreditvermittlung, 
Kfz-Handel (Großhandel), 
Versandhandel oder 
Immobilienvermittlung 

an und lagen den Verfahren 1 bis 10 Einzelfälle sowie ein Schaden 
bis zu 56.000 DM zugrunde, so kam es nur noch bei 1% der 
Verfahren zu einer Anklage vor der _.3trafkammer. Betrug die Zahl 
der Einzelfälle dagegen mehr als 10, so stieg die Anklagequote auf 
4%. 

Eine ebenfalls geringe Anklagequote vor der Strafkammer von nur 
1% lag im Jahre 1975 bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von 

mehr als 56.000 DM vor, die die Tatbestände oder Tatbestandskombi-
nationen 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
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Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

zum Gegenstand hatten und in denen die Hauptgeschädigtenart 

entweder der Arbeitgeber oder der Staat war. 

Waren diese Unternehmen jedoch den Branchen 

Großhandel (allgemein), 
Dienstleistungen, 
Baugewerbe, 
Bank- und Kreditwesen, 
Export/Import, 
Versandhandel oder 
Werbeunternehmen 

zuzurechnen oder wurde keine Branchenangabe gemacht, so kam es 

bei einem Gesamtschaden zwischen 56.000 DM und 338.000 DM nur 

bei 10% der Verfahren, bei gleichen Verfahrensarten und gleicher 

Rechtsform der schädigenden Unternehmen, zu einer Anklage vor 

der Strafkammer. Gehörten die schädigenden Unternehmen jedoch 

den Branchen 

Kfz-Handel, 
Handel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe oder 
Sonstige 

an und dauerte das Ermittlungsverfahren bis zu 4 Monaten, so 

reduzierte sich die Anklagequote vor der Strafkammer auf 8%. Diese 

zuletzt aufgeführten Anklagequoten waren im Jahre 1975 die niedrig

sten für eine Strafkammeranklage. 

5.2.2.11.2.2 Die Strafkammeranklage im Jahre 1976 

Auch bei der Anklage vor der Strafkammer im Jahre 1976 hatten die 

Variablen "Schaden" und "Verfahrensart" wiederum den größten 

Anteil. Die erklärte Varianz betrug bei der Variablen "Schaden" 

20, 3%, die der Variablen "Verfahrensart" 16, 2%. Insgesamt entfielen 

darauf 88, 4% der gesamten erklärten Varianz von 41, 3%. 
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Eine Anklagequote von 86% vor der Strafkammer wurde 1976 für die 
Verfahren ermittelt, bei denen das schädigende Unternehmen die 

Branchen 

Einzelhandel (allgemein), 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Dienstleistungen, 
Bank- und Kreditvermittlung oder 
Export/ Import 

aufwies und bei denen die Zahl der Einzelfälle 1 bis 10 betrug. 
Voraussetzung war ferner, daß der Arbeitgeber als Hauptgeschädig-
ter auftrat, ein Gesamtschaden von mehr als 338.000 DM entstanden 

war und die Verfahren die Verfahrensarten 

Steuerhinterziehung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

zum Inhalt hatten. Gehörten die schädigenden Unternehmen bei 
diesen Verfahren dagegen den Branchen 

Versandhandel, 
Immobilienwesen, 
Verarbeüendes Gewerbe, 
Handel (allgemein), 
Kfz-Handel, 
Transport- und Reisewesen oder 
Sonstige 

an oder blieb die Branchenzugehörigkeit ohne Angabe und überstieg 

der Gesamtschaden 900. 000 DM, so wurden 80% der Verfahren vor 
der Strafkammer zur Anklage gebracht. 

War bei Verfahren der Gesamtschaden höher als 338.000 DM und 

traten als Hauptgeschädigte fremde Unternehmen, Einzelpersonen 
oder soziale Einrichtungen/Staat auf, waren zudem die Tatbestände 
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Betrug, 
Unterschlagung, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 



Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

Verfahrensgegenstand, so wurde in 80% der Fälle Anklage vor der 
Strafkammer erhoben, wenn die schädigenden Unternehmen in den 
Branchen 

Export/Import, 
Einzelhandel (allgemein), 
Werbeunternehmen, 
Handel (allgemein) oder 
Sonstige 

angesiedelt waren. 

Lediglich 10% der Verfahren kamen vor die Strafkammer, wenn sie 
die Tatbestände 

Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Betrug und Steuerhinterziehung 

zum Inhalt hatten und der Gesamtschaden bis zu 56. 000 DM betrug. 

Verfahren mit mehr als 10 Einzelfällen und einer Schadenssumme 
bis zu 189. 000 DM, die sich auf die Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
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Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

bezogen, gelangten zu 7% zur Anklage bei der Strafkammer. Hatten 

hingegen diese Verfahren bis zu 10 Einzelfälle zum Gegenstand, so 

reduzierten sich die Anklagen vor der Strafkammer auf 1%. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 189.000 DM, dem 

Arbeitgeber als Hauptgeschädigten und den Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung, 

kamen nur noch mit knapp 1% zur Anklage vor der Strafkammer. 

Dies war eine der niedrigsten Anklagequoten vor der Strafkammer 

im Jahre 1976. 

5.2.2.11.2.3 Die Strafkammeranklage im Jahre 1977 

Wie bei der Anklage zum Schöffengericht war auch bei der Anklage 

zur Strafkammer im Jahre 1977 der "Gesamtschaden" für den Verfah

rensausgang von maßgeblicher Bedeutung. An nächster Stelle folg

ten die Variable "Verfahrensart" ( 5, 9% l und die Variable "Rechts

form des schädigenden Unternehmens" ( 2, 9%). Insgesamt wurden 

durch diese 3 Variablen 86,3% der gesamten erklärten Varianz von 

22,6% bestimmt. 
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Im Jahre 1977 wurden Verfahren mit einem oder zwei Beschuldigten, 
einer Ermittlungsdauer von mehr als 6 Monaten und einem Gesamt-
schaden von mehr als 189.000 DM zu 78% vor der Strafkammer zur 

Anklage gebracht, wenn die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

vorlagen und das schädigende Unternehmen der Rechtsform 

Genossenschaft, 
Verein, 
Gesellschaft ausländischen Rechts, 
Offenen Handelsgesellschaft, 
sogenannten Abschreibungsgesellschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Kommanditgesellschaft oder 
Sonstige 

zugeordnet werden konnte. Hatte hingegen das schädigende Unterneh-
men die Rechtsform einer 

Einzelfirma, 
BGB-Gesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Aktiengesellschaft 

oder war sie ohne Angaben geblieben, kam es in 64% der Fälle zur 
Anklage vor der Strafkammer, wenn die Zahl der Einzelfälle mehr 

als 10 betrug. 

Die niedrigsten Anklagequoten zeigten demgegenüber Verfahren mit 
einem Gesamtschaden von mehr - als 189. 000 DM und bis zu 10 

Geschädigten, denen die Verfahrensarten 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
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Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter
ziehung, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konk ursan tr agspflicht, 
Bankrott und Strafbare Werbung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

zugrunde lagen. Sie wurden nur in 10% der Fälle vor der 

Strafkammer angeklagt. Die Anklagequote reduzierte sich auf 2%, 

wenn die Verfahren die Tatbestände 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen c!ie Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Strafbare Werbung 

beinhalteten. 

Betrafen die Verfahren einen Gesamtschaden bis zu 56.000 DM sowie 

die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
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Bankrott und Steuerhinterziehung, 

so wurden 8% der Verfahren vor der Strafkammer zur Anklage 

gebracht. 

Wurden jedoch Verfahren mit den Tatbeständen 

Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

von einer Einzigen Staatsanwaltschaft bearbeitet, so wurden keine 
Verfahren vor die Strafkammer gebracht. Wurde in diesen Verfahren 
hingegen von einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft oder Allgemeinen 

Staatsanwaltschaft ermittelt, so kam es noch bei 2% der Verfahren 
zu einer Anklage vor der Strafkammer. Die zuletzt genannte Ankla-
gequote ist die niedrigste des Jahres 1977. 

5.2.2.11.2.4 Die Strafkammeranklage im Jahre 1978 

Im Jahre 1978 hatten für eine Anklage vor der Strafkammer nur die 
Variablen "Gesamtschaden" und "Verfahrensart" einen maßgebenden 

Einfluß. Die Variable "Gesamtschaden" hatte einen Varianzanteil 
von 12%, wohingegen 4, 7% von der Variablen "Verfahrensart" er-
klärt wurden. Beide Variablen m_achten 76, 6% der gesamten erklär-
ten Varianz von 21,8% aus. 
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Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM 

und den Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

kam es zu einer Anklagequote von 74%, wenn das schädigende 

Unternehmen den Branchen 

Handelsvermittlung, 
Kfz-Handel, 
Export/Import, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Einzelhandel (allgemein), 
Handel (allgemein), 
Dienstleistungen, 
Werbeunternehmen, 
Kreditvermittlung, 
Immobilienwesen, 
Bank- und Kreditwesen oder 
Transport- und Reisewesen 

angehörte und wenn der Arbeitgeber mit als Hauptgeschädigter 
auftrat. 

Hatte jedoch der Arbeitgeber als Hauptgeschädigter für den Verfah-

rensinhalt keine Bedeutung, so beeinflußte die Variable "Art der 

Staatsanwaltschaft" die Anklagequote. Handelte es sich bei der 
ermittelnden Staatsanwaltschaft um eine Allgemeine oder Einzige 
Staatsanwaltschaft, so wurden diese Verfahren noch zu 59% vor der 

Strafkammer zur Anklage gebracht. Wurde dagegen das Verfahren 

von einer Schwerpunktstaa tsanwaltschaft bearbeitet, so lassen sich 
die Anklagequoten nochmals hinsichtlich verschiedener Verfahrens-
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arten unterscheiden. Dementsprechend wurden Verfahren, die die 

Tatbestände 

Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

beinhalteten, nur zu 7% vor der Strafkammer angeklagt eine der 
niedrigsten Anklagequoten vor der Strafkammer des Jahres 1978. 
Verfahren mit den Tatbeständen 

Betrug, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

wurden hingegen zu 52% vor der Strafkammer angeklagt. 

In Verfahren, denen mehr als 10 Einzelfälle und ein Gesamtschaden 

bis zu 338.000 DM zugrunde lagen, kam ~s. wenn die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

vorlagen, in 37% aller Fälle zu einer Anklage vor der Strafkammer. 

Verfahren mit einem Einzelfall, die von einer "kleinen" oder 

"mittleren" Staatsanwaltschaft bearbeitet wurden, wurden in 16% 
aller Fälle vor der Strafkammer zur Anklage gebracht, während die 
Anklagequote bei Verfahren mit 2 bis 10 Einzelfällen bei 15% lag. 

379 



Wurden die Ermittlungen in Verfahren, denen bis zu 10 Einzelfälle 
zugrunde lagen, von einer "großen" oder "sehr großen" Staa tsan-
waltschaft geführt, so erfolgte nur zu 6% Anklage vor der Strafkam-
mer. Auch hier werden Unterschiede in der Anklagehäufigkeit 
deutlich, wobei mit 6% gleichfalls eine recht geringe Quote gegeben 

war. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 101.000 DM mit den 

Tatbeständen 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

betrug die Anklagehäufigkeit 23%, sofern das schädigende Unterneh-

men nicht zu den Branchen 

Kfz-Handel (Großhandel), 
Kreditvermittlung oder 
Großhandel (allgemein) 

gehörte. Bewegte sich der Gesamtschaden jedoch zwischen 101.000 

DM und 338. 000 DM und erfolgte die Bearbeitung durch eine Schwer-

punktstaatsanwaltschaft, so kamen 15% der Fälle zur Anklage vor 

die Strafkammer. Diese Quote red~zierte sich in den Fällen auf 8%, 
in denen das Verfahren von einer Allgemeinen oder Einzigen 

Staatsanwaltschaft bearbeitet wurde. 
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5.2.2.11.2.5 Die Anklage zur Strafkammer im Jahre 1979 

Wie bereits 1975, so waren auch im Jahre 1979 die Variablen 
"Gesamtschaden", "Verfahrensart" und "Branche des schädigenden 
Unternehmens" für die Anklageerhebung vor der Strafkammer am 
wichtigsten. Da bei erklärten die beiden Variablen "Gesamtschaden" 
und "Verfahrensart" jeweils eine Varianz von 8,8% und die "Bran-
che" von 1, 9%. Zusammen machten sie einen Anteil von 82, 3% der 
gesamten erklärten Varianz von 23,7% aus. 

Bei Verfahren mit mehr als 10 Einzelfällen und einem Gesamtscha-
den über 189.000 DM, denen die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

zugrunde lagen, kam es im Jahre 1979 in 79% aller Fälle zu einer 
Strafkammeranklage, wenn das sch!idigende Unternehmen den Bran-
chen 

Wertpapierhandel, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienwesen, 
sonstiges Maklerwesen, 
Kreditvermittlung, 
Verarbeilendes Gewerbe, 
Export/Import, 
Großhandel (allgemein) 

angehörte oder hier keine Angabe vorlag. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden von über 189.000 DM und bis zu 

10 Einzelfällen hatten bei den gleichen Verfahrensarten wie oben 
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und einer Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu 
den Bereichen 

Export/Import, 
Großhandel (allgemein), 
Handel (allgemein), 
Immobilienwesen, 
Kfz-Handel, 
Einzelhandel (allgemein) 

noch eine Anklagequote von 57%. 

Weiterhin wurde bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von über 
118.000 DM und den Verfahrensarten 

Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach IWO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

eine Anklagequote von 16% vor der Strafkammer registriert, sofern 
pro Verfahren bis zu 10 Einzelfälle vorlagen. Ging hingegen die 
Zahl der Einzelfälle über 10 hinaus, so stieg die Anklagequote vor 
der Strafkammer auf 33%. 

Die niedrigste Anklagequote erreichten Verfahren mit einem Gesamt-
schaden von über 118. 000 DM und den TA.tbeständen 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht. 

Diese Verfahren wurden nur zu 5% vor die Strafkammer gebracht. 

Die Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 189.000 DM und den 
Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
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Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung, 

welche bis zu 10 Geschädigte - hauptsächlich Arbeitgeber - aufwie-
sen und sofern es sich bei der Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens um eine 

Kommanditgesellschaft, 
Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 6 Co. KG, 
Aktiengesellschaft, 
Genossenschaft, 
BGB-Gesellschaft, 
Gründungsgesellschaft oder 
Gesellschaft ausländischen Rechts 

handelte bzw. dazu keine Angabe vorlag, hatten nur eine 14%ige 
Anklagequote vor der Strafkammer. 

Bei Verfahren mit dem oben genannten Gesamtschaden kam es unter 
der Bedingung, daß die Geschädigtenart Arbeitgeber nicht aus-
schlaggebend war, bei dem Tatbestand Betrug zu einer Anklage vor 
der Strafkammer in 13% der Fälle. 

Als letzte Gruppe bei einer Anklage zur Strafkammer traten bei dem 
genannten Gesamtschaden noch Verfahren mit den Tatbeständen 

Bankrott, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

auf. Diese Verfahren wurden zu 4% vor die Strafkammer gebracht. 

Einen noch geringeren Anklageprozentsatz vor der Strafkammer 
hatten mit 1% Verfahren mit den Tatbeständen 
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Unterschlagung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 



Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO. 

5.2.2.11.2.6 Die Anklage zur Strafkammer im Jahre 1980 

Im Gegensatz zu den Vorjahren gab im Jahre 1980 die Variable 
"Zahl der Einzelfälle" mit einem Varianzanteil von 8, 6% den 
Ausschlag für eine Anklage vor der Strafkammer. Weiterhin hatten 

aber auch wieder die Variablen "Verfahrensart" und "Schaden" mit 
einem jeweils 
Einfluß. An 

6,0%igen bzw. 6,1%igen Anteil 
der gesamten erklärten Varianz 

einen maßgeblichen 
von 26, 5% im Jahre 

1980 hatten diese 3 Variablen einen Anteil von 75,8%. 

Ermittlungsverfahren mit mehr als 10 Einzelfällen, die in den 
Branchen 

Handelsvermittlung, 
Versicherungsgewerbe, 
Werbeunternehmen, 
Kreditvermittlung, 
Großhandel ( allgemein l, 
Bank- und Kreditwesen oder 
Immobilienwesen 

anfielen, wurden zu 71% vor der Strafkammer zur Anklage ge-

bracht. Gehörten dagegen die schädigenden Unternehmen den Bran-
chen 

Versandhandel, 
Handel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Kfz-Handel, 
Transport- und Reisewesen, 
Baugewerbe, 
Dienstleistungen, 
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Verarbeitendes Gewerbe, 
Einzelhandel (allgemein), 
Export/Import oder 
Sonstige 

an bzw. lag dazu keine Angabe vor und hatten die Verfahren die 

Tatbestände 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO oder 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO 

zum Gegenstand, so wurden 59% dieser Verfahren durch eine 
Strafkammeranklage erledigt. Dies war die zweithöchste Anklage-
quote vor der Strafkammer im Jahre 1980. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM, in denen 
das schädigende Unternehmen den Branchen 

Handel (allgemein), 
Export/ Import, 
Kfz-Handel, 
sonstiges Maklerwesen, 
Dienstleistungen, 
Verarbeitendes Gewerbe 

zuzuordnen war bzw. hierzu keine Angabe vorlag, wurden in 10% 
der Fälle vor der Strafkammer zur Anklage gebracht, sofern sie 

von einer "mittleren" oder "sehr großen" Staatsanwaltschaft geführt 
wurden. 

Verfahren mit bis zu 10 Einzelfällen und einem Gesamtschaden von 

mehr als 189. 000 DM wurden zu 8% durch Anklageerhebung vor der 
Strafkammer erledigt, sofern sie die Tatbestände 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Untreue•. 
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Betrug und Bankrott, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Steuerhinterziehung oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

beinhalteten. 

Zu einer ebenfalls niedrigen Anklagequote vor der Strafkammer kam 
es bei Verfahren mit den Tatbeständen 

Betrug, 
Untreue, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

und der Zugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu den 
Branchen 

Einzelhandel (allgemein), 
Handel (allgeme_in), 
Immobilienvermittlung, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Immobilienwesen, 
Baugewerbe, 
Bank- und Kreditwesen, 
Kfz-Handel, 
Export/ Import, 
Versandhandel, 
Werbeunternehmen oder 
Sonstige 

bzw. fehlender Angabe dazu, wenn als Hauptgeschädigter der Staat 
auftrat und die Bearbeitung durch eine "sehr große" Staatsanwalt-

schaft erfolgte. Vermerkt sei, daß es noch in 28% der Fälle zu 
einer Str afkammeranklage kam, wenn die Verfahren von einer 
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"kleinen", "mittleren" oder "großen" Staatsanwaltschaft bearbeitet 
wurden. 

Die niedrigste Anklagequote trat bei Verfahren mit bis zu 10 
Einzelfällen auf, einem Gesamtschaden bis zu 189. 000 DM und einer 
Ermittlungsdauer von mehr als 14 Monaten. Hier wurden 6% aller 
Fälle vor die Strafkammer gebracht. Nur noch 1% der Verfahren 
wurden durch eine Strafkammeranklage erledigt, wenn die Ermittlun-
gen bis zu 14 Monaten dauerten. 
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5.2.2.12 Art der Anklageerhebung - Längsschnittanalyse 

5.2.2.12.1 Schöff engerich tsankla gen 

Bei der weiter vorgenommenen Längsschnittuntersuchung des Daten-
materials der BWE zur Anklage vor dem Schöffengericht stellte sich 

heraus, daß die Variablen "Verfahrensart", "Gesamtschaden" und -
relativ unerwartet 43 - die "Branche des schädigenden Unternehmens" 
den Haupteinfl uß hatten. Dabei erklärte die Variable "Verfahrens-
art" eine Varianz von 10,3%, die Variable "Gesamtschaden" 5,0% 
und die Variable "Branche des schädigenden Unternehmens" noch 
2,9%. Insgesamt entfielen auf diese 3 Variablen 93,8% der gesamten 

erklärten Varianz von 19,5%. 

Untersucht man weiter, welche Verfahrensarten eine hohe bzw. eine 
niedrige Anklagequote vor dem Schöffengericht aufweisen, so stellt 
man fest, daß einen mittleren bis hohen Prozentsatz (über 50%) die 
Tatbestände oder Tatbestandskombinationen 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

hatten. Die anderen Verfahrensarten verzeichneten demgegenüber 
nur eine Anklagequote vor dem Schöffengericht von unter 50%. 

Bei der Variablen "Gesamtschaden" ergab sich, daß Verfahren mit 
einem Schaden zwischen 3. 000 DM und 101. 000 DM den höchsten 

Anklagesatz vor dem Schöffengericht nach sich zogen. Verfahren mit 
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einem niedrigen oder höheren Schaden wurden hingegen selten zur 
Anklage vor das Schöffengericht gebracht. Interessant ist ferner, 

daß bei Verfahren, in denen das schädigende Unternehmen den 

Branchen 

Banken- und sonstiges Kreditwesen, 
Baugewerbe, 
Handel (allgemein), 
Großhandel, 
Kfz-Handel ( Großhandel l , 
Einzelhandel, 
Kfz-Handel (Einzelhandel), 
Verarbeitendes Gewerbe, 
sonstiges Maklerwesen oder 
Sonstige 

angehörte, ebenfalls eine hohe Anklagequote vor dem Schöffenge-
richt registriert wurde, wohingegen Verfahren, bei denen das 
schädigende Unternehmen den Branchen 

Handelsvermittlung, 
Export/ Import (Einzelhandel), 
Wertpapierhandel, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Werbeunternehmen oder 
Immobilienvermittlung 

zuzuordnen war, nur eine 16%ige Anklagequote vor dem Schöffenge-
richt aufwiesen. 

Wie diese Zahlen zeigen, weichen die Ergebnisse der Längsschnitt-

analyse nicht wesentlich von den Ergebnissen der Jahresanalysen 
ab. Insoweit weisen die Resultate der multi variaten Untersuchung 
eine Tendenz auf, wann die Verfahren der Wirtschaftskriminalität 
vor dem Schöffengericht angeklagt werden. 

Mit B0%iger Wahrscheinlichkeit kamen Verfahren vor das Schöffenge-
richt, wenn sie die Verfahrensarten 

Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

und einen Gesamtschaden zwischen 3. 000 DM und 338. 000 DM beinhal-

teten und die Branche des schädigenden Unternehmens den Bereichen 

Versandhandel, 
Kfz-Handel, 
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Verarbeitendes Gewerbe, 
Transport und Reisewesen, 
Baugewerbe, 
Immobilienvermittlung, 
Großhandel (allgemein), 
Handel (allgemein), 
Dienstleistungen, 
Kreditvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Export/Import (Großhandel), 
Einzelhandel (allgemein), 
Bank- und Kreditwesen, 
Sonstige 

oder der Kategorie ohne Angabe zugerechnet werden konnte. Bei 
Verfahren der Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 

1 bis 5 Geschädigten sowie mit dem bereits aufgeführten Gesamtscha-
den und der Branchenzugehörigkeit, kam es in 70% aller Verfahren 
zu einer Anklage vor dem Schöffengericht. Die Anklagequote vor 

dem Schöffengericht reduzierte sich· auf 34%, wenn bei diesen 
Verfahren die Tatbestände 

vorlagen. 

Betrug, 
Untreue, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Unterschlagung und Bankrott _oder 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht 

Verfahren mit mehr als 5 Geschädigten und der Verfahrensart 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO 

sowie dem bereits aufgeführten Gesamtschaden und der Branchenzu-
gehörigkeit führten in 55% der Fälle zu einer Anklage vor dem 
Schöffengericht. 
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Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von mehr als einem halben 

Monat und den Verfahrensarten 

Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

sowie dem oben aufgeführten Gesamtschaden und der Branchenzuge-
hörigkeit wurden in 61% der Fälle vor dem Schöffengericht ange-

klagt. Dauerte hingegen das Ermittlungsverfahren nur einen halben 
Monat, so erfolgte nur noch bei 43% der Verfahren Anklage vor dem 

Schöffengericht. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 3. 000 DM und der 

ausgeführten Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unten,ehmens, 
jedoch den zugrunde liegenden Tatbeständen 

Unterschlagung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung, 

wurden zu 45% vor dem Schöffengericht zur Anklage gebracht. 

Betraf das Verfahren einen Gesamtschaden bis zu 338.000 DM und 
gehörte das schädigende Unternehmen zu den Branchen 

Immobilienwesen, 
Versicherungsgewerbe, 
Werbeunternehmen, 
Handelsvermittlung, 
Export/Import (Einzelhandel l, 
Wertpapierhandel oder 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 

so lag die Anklagequote vor dem Schöffengericht bei 16%. 
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Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 338. 000 DM und der 
Zugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu den Branchen 

Versandhandel, 
Kfz-Handel, 
Ver arbeitendes Gewerbe, 
Transport- und Reisewesen, 
Baugewerbe, 
Immobilienvermittlung, 
Großhandel ( allgemein l, 
Handel ( allgemein l, 
Dienstleistungen, 
Kreditvermittlung, 
sonstiges Maklerwesen, 
Export/Import (Großhandel), 
Einzelhandel (allgemein), 
Bank- und Kreditwesen oder 
Sonstige 

bzw. ohne Branchenangabe sowie bei den Verfahrensarten 

Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung voP Beitragsteilen nach RVO, 

betrug die Anklagequote vor dem Schöffengericht nur 14%. Lagen 
diesen Verfahren hingegen die Ver1ahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Unterschlagung und Bankrott 

zugrunde u"nd dauerte das Ermittlungsverfahren bis zu 2 Monaten, 
so stieg die Anklagequote vor dem Schöffengericht auf 15%. 

Nahm jedoch das Ermittlungsverfahren mehr als 2 Monate in An-
spruch und wurde darin nur ein Einzelfall behandelt, so wurde 

eine Anklagequote vor dem Schöffengericht von 26% notiert. Verfah-

ren mit mehr als 2 Einzelfällen wurden zu 64% vor dem Schöffenge-
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richt angeklagt, wenn sie die Verfahrensart Verstoß gegen die 
Konkursantragspflicht beinhalteten. Lagen den Verfahren jedoch die 

Verfahrensarten 

Betrug, 
Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Steuerhinterziehung oder 
Unterschlagung und Bankrott 

zugrunde, so spielte die Branchenzugehörigkeit nochmals eine Rolle. 
Verfahren, die die Branchen 

Kfz-Handel, 
Großhandel (allgemein), 
sonstiges Maklerwesen, 
Bank- und Kreditwesen, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Handel (allgemein), 
Einzelhandel (allgemein), 
Baugewerbe oder 
Sonstige 

betrafen, wurden in 46% der Verfahren vor dem Schöffengericht 

angeklagt. Gehörte hingegen das schädigende Unternehmen den 
Branchen 

Transport- und Reisewesen, 
Dienstleistungsgewerbe, 
Export/Import (Großhandel), 
Kreditvermittlung, 
Versandhandel oder 
Immobilienvermittlung 

an oder lag zur Branchenzugehörigkeit keine Angabe vor, so 
wurden lediglich 31% dieser Verfahren vor dem Schöffengericht zur 
Anklage gebracht. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM 

und den Verfahrensarten 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 

kamen 42% der Verfahren vor dem Schöffengericht zur Anklage. Nur 
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noch 16% der Verfahren wurden in dieser Schadenskategorie vor das 
Schöffengericht gebracht, wenn sie die Verfahrensarten 

umfaßten. 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Bankrott, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Steuerhinterziehung 

5.2.2.12.2 Strafkammeranklage 

Untersucht man . die Anklage vor der Strafkammer in einer Längs-
schnittanalyse, so zeigt sich, daß die Variable "Gesamtschaden" 
den maßgeblichen Einfluß hatte. Sie hat allein einen Varianzanteil 
von 17, 9%. Mit großem Abstand folgten die Variablen "Verfah-

rensart" mit 3, 1% und "Branche des schädigenden .Unternehmens" 
mit 2, 3% Varianzanteil, Zusammen erklärten diese drei Variablen 
einen Varianzanteil von 23, 3%. Dies sind 86, 3% der gesamten 
erklärten Varianz von 27%. 

Betrachtet man nur die drei Variablen mit der größten Erklärungs-
kraft, so ergibt sich, daß hauptsächlich dann Verfahren vor die 
Strafkammer gebracht wurden, wenn ihr Schaden über 303.000 DM 
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lag. Verfahren mit einem Schaden bis zu 56. 000 DM wiesen dagegen 
nur eine sehr geringe Anklagequote vor der Strafkammer (5%) auf. 

Bei der Variablen "Verfahrensart" hatten Verfahren dann eine hohe 
Anklagequote vor der Strafkammer ( bei durchschnittlich über 50%), 
wenn ihnen die Tatbestände oder Tatbestandskombinationen 

Untreue, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung 

zugrunde lagen. Eine geringe Anklagequote wiesen dagegen Verfah-
ren auf mit den Tatbeständen oder Tatbestandskombinationen 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung. 

Dabei darf natürlich nicht außer acht gelassen werden, daß die 
Schadenssumme den Hauptausschlag für eine Anklage vor der Straf-
kammer gab. 

Bei der Branche des schädigenden Unternehmens wurden aus diesem 
Grund auch nur die Extremwerte vorgestellt, so daß die Zugehörig-

keit zu den Branchen 

Großhandel, 
Export/Import (Großhandel) 
oder ohne Angabe, 

eine relativ hohe Anklagequote vor der Strafkammer (über 20%) 
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brachte, während die Branchen 

Bank- und sonstiges Kreditwesen, 
Kreditvermittlung oder 
Wertpapierhandel 

eine geringe ( 5%) Anklagequote nach sich zogen. 

Die höchste Anklagequote vor der Strafkammer ergab sich bei 
Verfahren, die mehr als 10 Einzelfälle sowie einen Gesamtschaden 
von mehr als 338. 000 DM betrafen und bei denen die schädigenden 

Unternehmen den Branchen 

Wertpapierhandel, 
Kfz-Handel (Großhandel l, 
Immobilienwesen, 
Handel (allgemein), 
Export/Import (Großhandel), 
Bank- und Kreditwesen, 
sonstiges Maklerwesen, 
Kreditvermittlung, 
Dienstleistungsgewerbe, 
Einzelhandel (allgemein), 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Transport- und Reisewesen oder 
Sonstige 

angehörten oder die Branchenzugehörigkeit ohne Angabe blieb sowie 

die Tatbestände 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Strafbare Werbung. 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

zum Inhalt hatten. Diese Verfahren wurden in 79% aller Fälle vor 
der Strafkammer zur Anklage gebracht. Lagen diesen Verfahren 
hingegen bis zu 10 Einzelfälle sowie mehr als 50 Geschädigte 
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zugrunde und dauerte das Ermittlungsverfahren länger als 2 Mona-
te, so wurden 75% der Verfahren vor der Strafkammer angeklagt. 
Wurde in den Verfahren jedoch gegen bis zu 50 Geschädigte 
ermittelt, so kam es nochmals zu einem "Split" innerhalb der 
Variablen "Verfahrensart". Eine 65%ige Anklagequote vor der Straf-
kammer hatten Verfahren der Verfahrensarten 

Untreue, 
Bankrott, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung oder 
Untreue und Steuerhinterziehung, 

und eine 47%ige Anklagequote wiesen Verfahren der Verfahrensarten 

Betrug, 
Steuerhinterziehung, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung oder 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

auf. 

Verfahren mit einer Ermittlungsdauer bis zu 2 Monaten und bis zu 
10 Einzelfällen, die die bereits oben aufgeführten Branchenzugehö-
rigkeiten des schädigenden Unternehmens und den gleichen Gesamt-
schaden zum Gegenstand hatten, kamen bei Vorliegen der Tatbestän-
de oder Tatbestandskombinationen 

Betrug, 
Untreue, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Steuerhinter-
ziehung, 
Untreue und Steuerhinterziehung oder 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO 

in 22% der Fälle zu einer Anklage vor der Strafkammer. 
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Verfahren der "Verfahrensarten" 

Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Verstoß gegen die 
Untreue und Vorenthaltung von 
Unterschlagung und Verstoß 
pflicht, 

Konkursantragspflicht, 
Beitragsteilen nach RVO, 
gegen die Konkursantrags-

Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO oder 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

und der bereits aufgeführten Branchenzugehörigkeit und Schadens-
kategorie wurden zu 20% vor der Strafkammer zur Anklage gebracht. 

Bei Verfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 338. 000 DM 
und einer Zugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zu den 
Branchen 

Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung, 
Baugewerbe, 
Handelsvermittlung, 
Großhandel (allgemein), 
Export/Import (Einzelhandel), 
Kfz-Handel (Einzelhandel) oder 
Versicherungsgewerbe 

wurde eine 32%ige Anklagequote vor der Strafkammer festgestellt. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden zwischen 56. 000 DM und 338. 000 
DM und mehr als 3 Beschuldigten wurden in 38% der Fälle vor der 

Strafkammer angeklagt. Wurden bei diesen Verfahren jedoch eine 
oder zwei Personen beschuldigt und wegen der Tatbestände oder 
Tatbestandskombinationen 

Untreue, 
Betrug und Strafbare Werbung, 
Betrug und Steuerhinterziehung, 
Untreue und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht oder 
Untreue und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 

ermittelt, so betrug die Anklagequote 39%. Gehörte das Verfahren 
hingegen zu den Verfahrensarten 
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Betrug, 
Unterschlagung, 
Bankrott, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Strafbare Werbung, 
Steuerhinterziehung, 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Betrug und Untreue, 
Betrug und Unterschlagung, 
Betrug und Bankrott, 
Betrug und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Betrug und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO, 
Untreue und Unterschlagung, 
Untreue und Steuerhinterziehung, 
Unterschlagung und Bankrott, 
Unterschlagung und Verstoß gegen die Konkursantrags-
pflicht, 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO, 
Steuerhinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach RVO, 
Unterschlagung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach 
RVO, 
Bankrott und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht, 
Bankrott und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO 
oder 
Verstoß gegen die Konkursantragspflicht und Strafbare 
Werbung 

und lagen den Verfahren mehr als 11 Einzelfälle zugrunde, so 
wurden 29% der Verfahren vor die Strafkammer gebracht. Bei 
Verfahren mit bis zu 10 Einzelfällen, die in Unternehmen mit den 
Rechtsformen 

Offene Handelsgesellschaft, 
Aktiengesellschaft oder 
Sonstige 

begangen wurden, betrug die Anklagequote vor der Strafkammer 
39%. Handelte es sich jedoch bei der Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens um eine 

Gesellschaft des ausländischen Rechts, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung li Co. KG, 
Einzelfirma, 
Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaft, 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
BGB-Gesellschaft 
oder um einen Verein 

oder lag dazu keine Angabe vor und gehörte dieses Unternehmen 
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den Branchen 

Immobilienwesen, 
sonstiges Maklerwesen, 
Großhandel ( allgemein l, 
Transport- und Reisewesen, 
Export/ Import (Großhandel l, 
Handel (allgemein) 

an oder wurde zur Branchenzugehörigkeit keine Angabe gemacht, so 
kam es in 20% dieser Verfahren zur Anklage vor der Strafkammer. 
Diese Quote reduzierte sich auf nur 8%, wenn die Unternehmen in 
den Branchen 

Kreditvermittlung, 
Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistungen, 
Baugewerbe, 
Handelsvermittlung, 
Verarbeitendes Gewerbe, 
Einzelhandel (allgemein), 
Bank- und Kreditwesen, 
Export/Import (Einzelhandel), 
Kfz-Handel, 
Versandhandel, 
Wertpapierhandel, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
Werbeunternehmen, 
Immobilienvermittlung 

oder als Sonstige tätig waren. 

Verfahren mit einem Gesamtschaden bis zu 56. 000 DM und der 
Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unternehmens zum 

Export/Import (Großhandel) oder 
Kfz-Handel (Großhandel l 

wurden zu 21% mit einer Anklage vor der Strafkammer abgeschlos-
sen. Bei einer Branchenzugehörigkeit des schädigenden Unterneh-
mens zum Bereich 
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Baugewerbe, 
Immobilienwesen, 
Einzelhandel ( allgemein l, 
Handelsvermittlung, 
Export/Import (Einzelhandel), 
Kfz-Handel (Einzelhandel), 
Versandhandel, 
Wertpapierhandel, 
Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, 
sonstiges Maklerwesen, 
Sonstige 

oder blieb die Branchenzugehörigkeit ohne Angabe, wurde eine 
Anklagequote von 10% vor der Strafkammer ermittelt, wenn die 
Verfahren mehr als 10 Einzelfälle umfaßten. Dagegen wurden nur 
3% der Verfahren vor der Strafkammer zur Anklage gebracht, wenn 
ihnen 1 bis 10 Einzelfälle zugrunde lagen. 

5.2.2.13 Zusammenfassung 

Die Untersuchung der Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung 
der Verfahren in Abhängigkeit_ von bivariaten und multivariaten 
Variableneinflüssen erbrachte hinsichtlich organisatorischer Varia-
blen, daß die Schwerpunktstaatsanwaltschaften mehr Verfahren zur 
Aburteilung vor die Strafkammern der Landgerichte brachten, aber 
auch mehr Verfahren nach §§ 153 ff. StPO oder § 170 II StPO 
einstellten, als dies bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften der 
Fall war. Demgegenüber hatte die Größe der Staatsanwaltschaft 
keinen Einfluß auf die Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung. 

Die verfahrensbezogenen Variablen erbrachten den Hinweis, daß 
Verfahren mit vielen Beschuldigten die höchsten Einstellungsquoten, 
insbesondere nach § 170 II StPO und §§ 153 ff. StPO, hatten. Auch 
wurde die Annahme bestätigt, daß mit Zunahme der "Zahl der 
Einzelfälle", der "Zahl der Geschädigten" und des "Gesamtschadens" 
die Anklage vor den Strafkammern anstieg. Interessant war jedoch, 
daß es bei Verfahren mit hohen Einzelfallzahlen (mehr als 100) zu 
einem Anstieg der Erledigungen durch Einstellung nach §§ 153 ff. 
StPO bzw. § 170 II StPO kam. Auch beim Gesamtschaden war 
festzustellen, daß bei Schadensbeträgen über 900.000 DM die Zahl 
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der Einstellungen nach § 170 II StPO sehr stark anstieg bzw. auf 
gleicher Höhe lag wie die der Strafkammeranklagen. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß bei sehr umfang-
reichen Verfahren oft das Verfahren nur durch eine Einstellung 
nach §§ 153 ff. StPO erledigt werden konnte bzw. die Verfahren ins 
Leere liefen und nach § 170 II StPO eingestellt werden mußten. 
Unterstützt wurden diese Ergebnisse auch durch die oben ausgeführ-
ten organisatorischen Variablen, da da von a usgeg an gen werden 
kann, daß insbesondere bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
die komplexeren Wirtschaftsstrafverfahren anhängig wurden. Dies 
bestätigte auch die Untersuchung des Einflusses der Dauer des 
Ermittlungsverfahrens auf die Art der Erledigung, nämlich insoweit, 
daß bei Verfahren mit einer sehr langen Ermittlungsdauer ( über 21 
Monate) die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO genauso häufig 
angewandt wurden wie bei kürzer dauernden Verfahren, aber die 
Einstellunge_n nach § 170 II StPO signifikant zunahmen. 

Hinsichtlich der Rechtsform und des Einflusses auf die Art der 
Erledigung zeigte die Untersuchung, daß Verfahren, in denen als 
schädigendes Unternehmen_ eine .AG oder GmbH 6 Co. KG verwickelt 
war, überwiegend nach § 170 II StPO eing~tellt wurden. Einstellun-
gen nach §§ 153 ff. StPO betrafen ebenfalls zum größten Teil 
Verfahren mit der Rechtsform des schädigenden Unternehmens in der 
Form einer AG. Die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
hatte die höchste Ausprägung bei den Privatpersonen, wie Anklagen 
vor dem Schöffengericht bei der Einzelfirma und der GmbH und 
Strafkammeranklagen bei der KG am häufigsten zu verzeichnen 
waren. 

Den Einfluß der Branche spiegelten die Ergebnisse der Untersu-
chung hinsichtlich der Rechtsform wider, wenn man dort -feststellen 
konnte, daß Verfahren insbesondere im Bereich des Bank- und 
Kreditwesens nach § 170 II StPO eingestellt wurden, wobei gerade 
in diesem Bereich die Rechtsform der AG vorherrschend ist. 

Festgehalten werden kann, daß bei komplexen Rechtsformen die 
Einstellungen nach § 170 II StPO vorherrschen und demgegenüber 
bei leicht oder leichter durchschaubareren Rechtsformen, wie der 
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Einzelfirma, die Anklage (insbesondere die Anklage vor dem Schöf-
fengericht) vorherrscht. 

Die Untersuchung des Einflusses der Tatbestände bzw. "Verfahrens-
arten" auf die Art der Erledigung erbrachte, daß den höchsten 
Strafkammeranklagenanteil Verfahren wegen Untreue hatten. Steuer-
hinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO kamen 
häufig vor das Schöffengericht zur Aburteilung, wogegen wiederum 
Steuerhinterziehung und Verfahren wegen Verstoßes gegen die Kon-
kursantragspflicht mit einem Strafbefehl erledigt wurden. Einstellun-
gen nach §§ 153 ff. StPO entfielen überwiegend auf Verfahren 
wegen Strafbarer Werbung oder Verfahren mit Strafbarer Werbung 
in Verbindung mit anderen Tatbeständen. Verfahren wegen Bankrott 
bzw. Bankrott und anderen Tatbeständen wiesen dagegen den höch-
sten Anteil an Einstellungen nach § 170 II StPO auf. 

Die multivariaten Untersuchungen der Jahresergebnisse und des 
Untersuchungszeitraumes bestätigttin die bivariaten Ergebnisse, z.B. 
wenn ·sich hinsichtlich der Schöffengerichtsanklagen herausstellte, 
daß den wesentlichen Einfluß auf eine Anklage vor dem Schöffenge-
richt die "Verfahrensart" und der "Gesamtschaden" in allen Unter-
suchungsjahren hatten. Daneben spielte auch noch die "Zahl der 
Beschuldigten" und die "Zahl der Einzelfälle" eine Rolle. Diese 
Jahresergebnisse wurden auch durch die Ergebnisse der Längs-
schnittanalyse bestätigt, wie sie auch hinsichtlich der "Verfahrens-
arten" die bereits durch die bivaritate Untersuchung bekannten 
Ergebnisse, d.h. daß Steuerhinterziehung und die Vorenthaltung 
von Beitragsteilen nach RVO eine hohe Anklagequote vor dem 
Schöffengericht hatten, wieder belegten. 

Auch bei der Untersuchung der Strafkammeranklage bestätigten sich 
die bivariaten Untersuchungsergebnisse dahingehend, daß der "Ge-
samtschaden" und die "Verfahrensart" sowie auch noch in einem 
untergeordneteren Ausmaß die "Branche" und die "Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens" sowie die "Zahl der Einzelfälle" von 
Bedeutung waren. Auch die Längsschnittuntersuchung kam zu diesen 
Ergebnissen, wo sich beispielsweise bei der "Verfahrensart" die 
bivariaten Ergebnisse bestätigten, daß vor allem Verfahren mit 
Untreuehandlungen vor die Strafkammer kamen. 
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5.2.3 Die Erledigung durch Einstellung in vollem Umfang 

Wie die Erledigung eines Verfahrens durch Anklageerhebung, so 
stellt auch die Einstellung in vollem Umfang einen wichtigen Punkt 
innerhalb der Abschlußverfügungen durch die Staatsanwaltschaften 
dar. So können die Verfahrenseinstellungen Auskunft darüber geben, 
ob z.B. bestimmte Verfahrensgegenstände für eine Einstellung in 
vollem Umfang förderlicher sind oder ob bestimmte gesetzgeberische 
Mängel dazu führen können. Dementsprechend könnten z.B. Aussa-
gen unter organisatorischen Gesichtspunkten nützlich sein, da es 
mit zunehmender Zahl der Tathandlungen und des Umfangs dieser 
Tathandlungen zu einem Ansteigen der Einstellungen wegen Beweis-
problemen kommt. Weiterhin könnte sich zeigen, daß die Staatsan-
waltschaften gerade in diesen Verfahren bei einer Einstellung auch 
zunehmend auf die §§ 153 ff. StPO zurückgreifen, um die Verfahren 
nicht ins Leere laufen zu lassen. Als Hintergrund dazu bietet sich 
die Überlegung an, daß der Täter zwar nicht der Tat überführt 
werden kann, jedoch Anhaltspunkte vorliegen, daß er die Tat 
begangen hat und so über eine Einstellung gegen Auflagen wenig-
stens zum Teil eine Sanktionierung erfolgt. Andererseits kommt 
auch eine Einstellung immer dann in Frage, wenn der Täter zwar 
der Tat eindeutig überführt wurde, sich aber aus prozeßökonomi-
schen Gesichtspunkten eine Anklage nicht vertreten läßt. Dies 
kommt z.B. in den Fällen des Rezeptbetruges vor, wo nach 
Anklageerhebung tausende von Rezepten verlesen werden müßten, 
jedoch 
keine 

eine Begrenzung 
vertretbare Strafe 

der Anklage auf einige 
für die Tat erwarten 

wenige 
ließe. 

Rezepte 
Darüber 

hinaus könnten die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO verdeutli-
chen, inwieweit die Staatsanwaltschaften bestiminte Delikte bagatelli-
sieren, d. h. bei bestimmten Delikten zu dieser Erledigungsart 
greifen, weil Ermittlungs- und/oder Beweisschwierigkeliten auftreten. 

Weiterhin erwähnenswerte Gesichtspunkte bei der Einstellung in 
vollem Umfang sind die Einstellungen nach § 205 StPO, die in 
diesem Zusammenhang hauptsächlich mit der Absetzung des Beschul-
digten ins Ausland zusammenhängen, und die Einstellungen nach §§ 

154 ff. StPO, die insbesondere aufzeigen, inwieweit die hier 
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Beschuldigten bereits in andere Verfahren verwickelt waren oder 
sind. In diesem Zusammenhang lassen die Aussagen auch Strukturen 
innerhalb der Wirtschaftskriminalität erkennen. 

5.2.3.1 Die Häufigkeit der Einstellungsgründe 

Die BWE unterscheidet Einstellungen des Verfahrens in vollem 
Umfang und Teileinstellungen. Dabei wurden in den einzelnen 
Erhebungsjahren diese Einstellungen unterschiedlich erfaßt. So wur-
de im ersten Erhebungsjahr bei den Einstellungen in vollem Umfang 
nur differenziert zwischen Einstellungen nach §§ 170 Abs. II, 205 
StPO oder gemäß §§ 153 ff., 154 ff. StPO. Somit war es in verschie-
denen Fällen dieses Jahres nicht möglich zu unterscheiden, ob eine 
Einstellung nach § 170 Abs. II StPO oder § 205 StPO vorgelegen 
hat. Von dem Erhebungsjahr 1981 an werden nur mehr die Einstel-
lungen in vollem Umfang erhoben, wobei eine Differenzierung bei 

den Einstellungen nach § 170 Abs. II StPO in die Fälle mit Abgabe 
nach § 43 OWiG bzw. ohne Abgabe, wie sie noch in den Vorjahren 
gemacht wurde, nicht mehr erfolgte. Seit dem Erhebungsjahr 1981 
wurden jedoch Einstellungen nach § 153 StPO, nach § 153a StPO, 
nach § 153b StPO, nach § 154 StPO oder nach § 15 4a StPO 
getrennt erfaßt. In den Vorjahren wnrde dagegen nur allgemein 
registriert, ob eine Einstellung nRch §§ 153 ff. StPO oder §§ 154 

ff. StPO vorlag. Da in den Jahren nach 1974 auch die älteren 
Erhebungsbögen teilweise Verwendung fanden, lassen sich die jähr-
lichen Angaben nicht immer miteinander vergleichen. So sind z.B. 
die Angaben in Tabelle 99 unter der Rubrik § 153a StPO nicht als 
tatsächliche Nennungen bis ins Jahr · 1980 zu werten, sondern es 
handelt sich um Angaben, die ausdrücklich von den Staatsanwalt-
schaften vorgenommen wurden. 

Wenn man Tabelle 99 betrachtet, die die Häufigkeit der Einstel-
lungsgründe wiedergibt 44 , so zeigt sich, daß die Einstellung nach 
§ 170 Abs. II StPO hauptsächlicher Einstellungsgrund bei den 
Einstellungen in vollem Umfang ist. Der Anteil dieser Einstellungen 

lag zwischen 77, 5% an allen Nennungen im Jahre 1975 und 53, 5% an 
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Tabelle 99: Totaleinstellung: Nennungshäufigkeit der Einstellungsvorschriften 

1 Jahr 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1979 
I l ungsvor- 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. / % / abs. / % . j abs. 1 % abs. 1 % 

/§170IIStPO j - 1-1 - / - 1 32 jl,6j 19 j0,9! 20 1 1,0 1 20 / 1, l 1 

1§ 170 II StPO unter 1 2 1

1 

o,l 1

1 

95 1

1 

5,1 
1

1 136 II 6,7 1

1 

92 II 4,4 1

1 

131 1
1 

6,7 1

1 

96 
1

1 5,5 
1

1 

1 Abgabe nach § 43 OWi G 1 

1 § 205 s tPO l 7 4 1 4' 8 1 88 1 4' 7 1 83 1 4' l 1 89 1 4, 3 1 62 1 3' 2 1 61 1 3 • 5 1 

/§§ 153 ff. StPO*** / 97 1 6,3 j 133 1 7,1 j 134 1 6,6 1 173 1 8,4 / 161 1 8,3 1 138 1 7,9 j 

/§ 153 a StPO*** / - / - / - j - j 13 j 0,6 / 18 / 0,9 / 16 j 0,8 j 16 j 0,9 / 

/ § 153 b StPO*** / - / - / - / - / 2 j O, 1 / 2 1 0, 1 j 2 1 0, l 1 - / - j 

/§§ 154 ff. StPO j 107 I 6,9 1 153 / 8,2 j 184 / 9,1 / 208 110,1 / 225 /11,6 / 217 112,4 j 

/ Tod** j - 1 - / 23 1 l , 2 / 14 j O, 7 j 30 / l , 4 / 2 7 j 1 , 4 j 1 7 / l , 0 / 

/Privatklage** / - / - 1 3 / 0,2 j 2 1 O, l 1 5 / 0,2 j 9 1 0,5 j 8 / 0,5 1 

/Verjährung** j - / - j 4 1 0,2 j 10 j 0,5 1 11 1 0,5 j 11 j 0,6 j 16 j 0,9 j 

/ne bis in idem** / - j - 1 4 / 0,2 1 - j - j 14 j 0,7 j 6 / 0,3 j 6 j 0,3 j 

[sonstige Verfahrens-
/ beend i un ** 

1980 1981 
abs. 1 % abs. 1 % 

25 j 1,4 / 579 153,5 J 

59 1 3,3 1 - 1 1 

998 ! ss ,8 1 - \ 1 

61 1 3 ,4 1 47 1 4,3 1 

245 /13,7 1 51 1 4,7 1 

23 j 1,3 / 168 /15,5 / 

3 1 °·2 1 - 1 - 1 
208 /11,6 1 123 /11,4 1 

22 1 1.2 1 3 l o,3 1 

5 
1 ° ·3 

1 - 1 - 1 
18 1 1,0 l 26 1 2,4 1 

6 1 0,3 1 - 1 - 1 

1 Abtrennung 1 - 1 - 1 8 10,41 14 10,71 27 , ,.3 1 23 11,2 1 16 10,91 13 10,71 - 1 - 1 
/Abgabe 

!Abgabe an aus 1 ändi -
1 sehe Strafverfol-
1 gungsbehörde 
1 ohne Angabe 

/sonstige Angaben 

1 1 0,1 1 9 j 0,4 j 21 j 1,0 1 26 j 1,3 1 34 11,9 1 35 1 2,0 j 10 10,91 

1 
1 -
1 

1 1 
1 - 1 
1 1 

1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l 1 0, l 1 1 0,0 I 5 I 0,2 1 l I 0, 1 1 5 I 0,3 1 1 1 0, 1 1 - 1 - 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - 1 - 1 2 1 0, l 1 23 1 1,1 1 59 1 2,9 1 71 1 3,7 l 69 1 3,9 1 67 1 3,7 1 75 1 6,9 1 

243 11 5' 7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
/Anzahl der Angaben /1.546* j /1.865 1 12.027 1 j2.070 1 /1.943 j /1.751 1 jl.789 1 jl.082 j j 

*) Im Erhebungsjahr ~974 war bei 198 Fällen nicht eindeutig zu klären, ob eine Einstellung nach§ 170 II StPO oder§ 205 StPO bzw. in 7 V~rf§a§hren, ob eine solche nach§ 170 II StPO und§ 205 StPO erfolgte. Dies trifft ebenfalls auf 38 Verfahren mit einer Einstellung 
** nac . 153 ff, StPO oder§§ 154 ff. StPO zu. 

) Wurde 1m Jahre 1974 nicht erhoben 
***) Wurde in den Erhebungsjahren 1974.bis 1980 nicht differenziert. 



allen Nennungen im Jahre 1981. Betrachtet man die einzelnen 
Jahresergebnisse, so wird auch deutlich, daß der Anteil der 
Einstellungen nach § 170 II StPO sich vom Jahre 1975 bis 1981 um 
über 23% verringert hat. Dies heißt, daß die Fälle zurückgegangen 
sind, in denen dem Beschuldigten die Tat nicht nachgewiesen 
werden konnte oder denen keine Tathandlung zugrunde lag. In der 
Tabelle wird auch sichtbar, daß die Einstellungen durch Geringfü-
gigkeit oder wegen geringer Schuld seit dem Jahr 197 4 zugenommen 
haben und zwar von 6,3% im Jahre 1974 auf zusammen 20,2% im 
Jahre 1981. Im Zusammenhang mit dem Rückgang der Einstellungs-
gründe nach § 170 II StPO ließe sich daraus schließen, daß die 
Staatsanwaltschaften in der letzten Zeit zunehmend auf die Einstel-
lungsvorschriften nach § 153 StPO oder § 153a StPO zurückgegriffen 
haben, um bei "nicht anklagefähigen" Verfahren 45 doch noch eine 
Sanktionierung vornehmen zu können. 

Weiterhin erwähnenswert sind die Einstellungen nach §§ 154 ff. 
StPO, deren Anwendung 
auf einem fast gleich 

seit 1974 zugenommen bzw. sich seit 1978 
hohen . Stand von durchschnittlich 11, 5% 

eingependelt hat. Dies würde bedeuten, daß in mehr als 10% aller 
Fälle, die in vollem Umfang eingestellt wurden, dies deshalb 
geschah, weil gegen den jeweiligen Beschuldigten wegen einer 
schwerwiegenderen Straftat bereits e_ir. Urteil gefällt wurde oder 
diese Tat zur Aburteilung anstand. 

Die Einstellungen nach § 205 StPO ließen keine Veränderung der 
Tendenz erkennen, sondern hatten in fast jedem Untersuchungsjahr 
einen Anteil zwischen 3% und knapp 5%. Dies könnte auch dahin-
gehend interpretiert werden, daß sich im Untersuchungszeitraum die 
Zahl der Beschuldigten, die sich ins Ausland absetzten, um der 
Strafverfolgung zu entgehen, nicht erhöht hat. 

5.2.3.2 Die Zahl der Beschuldigten bezogen auf die Einstellungs-
vorschrift 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zw~schen der Zahl der Beschul-
digten pro Verfahren und der Einstellungsvorschrift zeigt sich über 
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den Untersuchungszeitraum, daß die Verteilung bezüglich der einzel-
nen Beschuldigtenklassen bei jeder Einstellungsvorschrift ähnlich 
ist. Das heißt, die Mehrzahl aller eingestellten Verfahren lag in 
der Klasse mit einem Beschuldigten ( zwischen 2/3 und 3/ 4 der 
Gesamteinstellungen), während 1/5 der eingestellten Verfahren je-
weils auf Verfahren mit zwei Beschuldigten entfielen. Verfahren mit 
mehr als zwei Beschuldigten waren bei allen Einstellungsvorschrif-
ten nur mehr gering vertreten, wie auch mit zunehmender Zahl der 
Beschuldigten der Einstellungsanteil abnahm. 

In den Tabellen 100 und 102 werden für die jeweilige Einstellungs-
vorschrift bzw. Verfahrensbeendigung die Gesamtzahl der Beschuldig-
ten und der Einzelfälle für die Jahre 1975 bis 1981 aufgeführt. 
Dabei ist zu beachten, daß in den Jahren 1975 und 1976 noch alte 
Erhebungsbögen verwendet wurden, so daß auch die Einstellungsvor-
schriften "§§ 170 oder 205 StPO" bzw. "§§ 170 und 205 StPO" etc. 
noch vorkommen. Des weiteren wurde im Jahre 1981 der Erhebungs-
modus geändert, so daß in diesem Jahr nur Einstellungen nach § 

170 II StPO auftraten sowie bei den Einstellungen nach §§ 153 ff. 
StPO eine Differenzierung vorgenommen wurde. Unter diesen Umstän-
den sind Vergleiche der einzelnen Erhebungsjahre, speziell zwi-
schen den Jahren 1975 bis 1.980 und 1981, nur bedingt möglich. 

Auch wurden in dieser Tabelle die Einstellungen in vollem Umfang 
für das Jahr 1974 nicht wiedergegeben, da diese nochmals einem 

46 anderen Erhebungsmodus unterlagen 

Für die weitere Interpretation der Zahlen ist es notwendig, sich zu 
vergegenwärtigen, daß eine Aussage lediglich dahingehend getroffen 
wird, bei wievielen Beschuldigten die angeführten Einstellungsvor-

schriften angewandt wurden. Dies bedeutet, daß man nicht die 
Zahl der Beschuldigten addieren kann (oder auch die Zahl der 

Einzelfälle), da jeweils verschiedene Einstellungsvorschriften oder 

Tathandlungen auf jeden Beschuldigten zutreffen können. 

Wie Tabelle 100 zeigt, betreffen die Einstellungen nach § 170 II 
StPO, § 170 II StPO unter Abgabe nach § 43 OWiG oder § 170 II 
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Tabelle 100: Einstellungsvorschrift und Zahl der Beschuldigten 

1 Jahr 1 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1

Einstellungsvor-
schrift abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

j § 170 II StPO 499 113,4 1 440 11,6 1 24 1 0,7 1 25 1 0,7 1 15 1 0,4 1 29 1 o,9 11.539 146,4 1 
1 § 170 II unter 1 274 1 1 254 1 153 1 1 216 1 1 161 1 1 115 1 1 1 
IAb9abe nach§ 43 OWiG 1 1 7,4 1 6,7 I 1 4,6 1 1 5,7 1 1 4,4 1 1 3,6 1 - 1 
1§ 170 II StPO ohne 12 209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Abgabe nach§ 43 OWiG 1 . I 59, 5 I 2. 344 61,6 12.261 167,4 12.611 l69, l 12.525 169,5 I l.862 I 58,5 I - 1 1 
1 § 205 StPO 144 1 3,9 1 99 2,6 1 135 1 4,0 1 81 1 2 • l 1 108 1 3,0 1 78 1 2,4 1 235 1 6,7 1 
j§§ 153 ff. StPO 182 1 4,9 1 155 4, l I 239 1 7, l 1 214 1 5,7 1 200 1 5,5 1 329 110,3 1 276 1 7 ,8 1 
j § 153 a StPO 5 1 0, l 1 12 0,3 1 25 1 0, 7 1 19 1 0,5 1 25 1 0,7 1 38 1 1,2 1 650 118,4 1 

1 § 153 b StPO 3 1 0, l 1 20 0,5 1 l 1 0,0 1 40 1 l,l 1 - 1 - 1 l 1 0,0 1 10 1 0,3 1 

1§§ 154 ff. StPO 232 1 6,3 1 204 5,4 1 245 1 7,3 1 327 1 8,6 1 255 1 7,0 1 253 1 7,9 1 582 116,5 1 

jTod 24 1 0,6 1 15 0,4 1 32 1 1 ,0 1 27 1 0,7 1 16 1 0,4 1 122 1 3,8 1 5 1 0, 1 1 

/Privatklage 3 \ 0, l 1 3 0, 1 1 4 1 0, 1 1 13 1 0,3 1 9 1 0,2 1 5 1 0,2 1 -
1 

- 1 
1verjährung 3 \ 0, l \ 12 0,3 1 13 1 0,4 1 21 1 0,6 1 17 1 0,5 1 26 1 0,8 1 -

1 
-

1 

j ne bis in i dem 51 1 1,4 1 -
1 

30 1 0,9 1 8 1 0,2 1 3 \ 0, l \ 12 1 0,4 1 -
1 

-
1 

!sonstige Verfahrens-
1 lbeendi un 

\Abtrennung 17 1 0,5 1 151 1 4,0 1 63 1 1,9 1 53 1 1,4 1 85 1 2,3 1 58 1 1 ,8 1 - 1 - 1 
\Abgabe 2 1 0, l 1 28 1 0,7 1 32 1 1,0 1 32 1 0,8 1 122 1 3,4 1 171 1 5,4 1 14 1 0,4 1 

!Abgabe an ausländi- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ische Strafverfol- 2 I 0, 1 1 l 1 0,0 I 9 I 0,3 1 l 1 0,0 I 6 I 0,2 I 1 1 0,0 1 - 1 - 1 
l9un9sbehörde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lohne bzw. 61 1 1 65 1 88 1 1 93 1 1 88 1 1 84 1 1 119 1 1 
!sonstige An aben 1 1,6 1 I 1,7 1 2,6 1 1 2,5 1 1 2,4 1 1 2,6 1 1 3,4 1 



StPO ohne Abgabe die Mehrzahl der Verfahrenskomplexe, So wurden 

im Jahr 1975 zusammen alle 80,2% betroffenen Beschuldigten-Anga-
ben auf diese Einstellungsvorschriften bezogen. In den Folgejahren 
wurde jedoch ein deutlicher Rückgang sichtbar, der im Jahr 1980 
dazu führte, daß sich nur mehr 62, 9% aller Beschuldigten-Angaben 
auf diese Einstellungsvorschrift bezogen, im Jahre 1981 sogar nur 
noch 46, 4%. Demgegenüber wird ein Ansteigen des Anteils der 
Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO festgestellt, der von 5,6% im 
Jahre 1975 auf 26, 2% im Jahre 1981 bei den Beschul9-igten-Angaben 
anwuchs. Ebenfalls einen Anstieg verzeichnete die Einstellung nach 
§§ 154 ff. StPO mit Ausnahme des Jahres 1976 (5,3%), die einen 
Beschuldigten-Anteil im Jahre 1975 von 6, 2% und die in den letzten 
beiden Untersuchungsjahren einen Anteil von 7,9% (1980) bzw, 
16,4% (1981) aufwiesen. 

Tabelle 101: Einstellung des Verfahrens in vollem Umfang: 
Einstellungsvorschrift und Zahl der Beschuldig-
ten (klassifiziert); (Durchschnitt 1975-1981) 

1 1 \mehr als 1 2 1 3-5 \6-10 
\Vorschrift 1 1 1 1 I 10 
1§ 170 II StPO \77,8 117,5 1 3,9 1 0, l 1 0,6 
\§ 170 II StPO mit 1 1 11 1 2,2 1 0,9 \Abfabe nach§ 43 OWiG 166,9 119,2 1 0,8 1 1 
\§ 70 II StPO ohne 1 1 1 1 1,9 1 0,8 \Abgabe nach§ 43 OWiG \67,l 120,2 110,1 \ 1 
1§ 205 StPO \78,8 112,9 1 6,7 1 1,0 

1 
0,7 

1§§ 153 ff. StPO \74,5 \17,3 1 6, 1 
1 

l ,4 1 0,7 

1§§ 154 ff. StPO \76,7 \16,2 1 6,5 
1 

0,5 1 0, 1 

\Verjährung \76,2 116,6 1 4,7 
1 

2,6 
1 

(Mehrfachnennungen zulässig) 

Bei den Einstellungen nach § 2~5 StPO wurden in den Jahren 1975 

bis 1980 keine großen Veränderungen beim Beschuldigten-Anteil 
festgestellt. Er lag hier im Durchschnitt. bei 3%, betrug allerdings 
im Jahre 1981 6,6%. 
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Tabelle 102: Einstellungsvorschrift und Zahl der Einzelfälle 

1 Jahr 1 1975 

schrift abs. % !
Einstellungsvor-

1976 
abs. % 

I § 170 II StPO 1 3.874 115,8 12.177111,2 1 

1977 
abs. % 

91 1 0,5 1 

1978 1979 1980 1981 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

46 1 0, 1 35 1 0,2 1 32 1 0, 1 110. 991 117, 3 1 

1 § 170 II unter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IAbgabe nach § 43 OWiG I 2.209 I 9,0 I 414 I 2, 1 I 346 I 1,8 I 447 I 1,2 I 1.239 I 6,0 I 215 I 0,8 I I I 

1 § 170 II StPO ohne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IAbgabe nach§ 43 OWiG 112.514 l50,9 110.028 l51,5 114.166 l73,5 123.366 l63,1 114.527 l70,6 121.742 l78,7 I - I - I 

j§ 205 StPO 13.164112,911.974110,1 11.280 16,6 1 820 12,21 82514,01 135 j 0,5 j 8,744 \13,8 j 

j§§ 153 ff. StPO j 1.270 j 5,2 j 635 j 3,3 j 420 j 2,2 j 629 j 1,7 j 375 j 1,8 j l.837 j 6,6 j 2.052 13,21 

/§ 153 a StPO 1 7 1 0,0 j 41 1 0,2 1 90 1 0,5 1 152 j 0,4 1 1.165 1 5,7 1 52 1 0,2 120.930 133,0 1 

j§ 153 b StPO 1 1 1 0,0 1 30 1 0,2 1 31 1 0,2 1 1 1 0,0 1 - 1 - 1 10 1 0,0 1 21 1 0,0 1 

j§§ 154 ff. StPO 11.032 I 4,2 j 1.420 j 7,3 j 1.402 j 7,3 j 6.894 \18,6 j 1.012 j 4,9 j 2.669 j 9,7 115.646 \24,7 \ 

\Tod 1 155jü,6j 19711,01 757j3,9j 322j0,9j 10110,s116410,61 39j0,lj 

\Privatklage j 3 j 0,0 j 2 j 0,0 1 8 j 0,0 j 7 1 0,0 j 27 1 0,1 j 5 1 0,0 j - j - 1 

/Verjährung ! 14 10,011.211 1 6,2 j 65 1 0,3 1 87 j 0,2 1 108 10,51 38 j 0,1 1 - j - j 

jne bis in idem 1 45 j 0,2 1 1 - 1 35 1 0,2 1 16 1 0,0 1 10 1 0,0 1 7 1 0,0 1 - 1 - j 

!sonstige Verfahrens- 1 
lbeendi un 
!Abtrennung 

\Abgabe 

!Abgabe an ausländi-
lsche Strafverfol-
lgungsbehörde 
lohne bzw. 
!sonstige Angaben 

30 1 0, 1 1 772 1 4,0 1 

1 1 0,0 1 58 1 0,3 1 

1 1 1 1 
2 I 0,0 I 77 I 0,4 I 

1 1 1 1 

254 / 1,0 1 452 1 2,3 1 

9 1 0, 0 1 35 1 0, 1 1 214 1 1,0 1 130 1 0,5 1 - 1 - 1 

73 1 0,4 1 3.893 110,s 1 91 1 0,4 1 283 1 1,0 1 69 1 0, 1 1 

1 1 1 1 
361 1 1 , 9 1 1 I O, O 1 

1 1 1 1 

1 1 
280 I 1,4 1 

1 1 

1 1 
- 1 - 1 

1 1 

1 1 
- 1 - 1 

1 1 

1 1 133 I 0, 7 I 301 1 0,8 1 
1 1 1 1 1 1 573 I 2,8 I 324 I 1,2 I 4:909 I 7,7 1 



Alle übrigen Einstellungsmöglichkeiten, wie sie in der Tabelle 
ausgewiesen werden, fielen in den Untersuchungsjahren kaum ins 
Gewicht, insbesondere war die Einstellung wegen Verjährung mit 
einem Beschuldigtenanteil von unter 1% fast bedeutungslos. 

5.2.3.3 Die Zahl der Einzelfälle bezogen auf die Einstellungsvor-
schrift 

Auch der Anteil der Einstellungsvorschtiften in Bezug auf die 
Einzelfälle zeigte, daß die Einstellungen nach § 170 II StPO47 die 
häufigste Einstellungsart darstellte. Dabei stieg der Gesamtprozent-
anteil im Jahre 1975 von 75, 5% leicht auf 79, 4% im Jahre 1980 an, 
erreichte aber mit 17, 3% im Jahre 1981 seinen niedrigsten Stand. 
Für Zahlen des Jahres 1981 dürfte jedoch wichtig sein, daß in 
diesem Jahr bei fortgesetzter Handlung auch die Teilakte berücksich-
tigt wurden. Dies weist darauf hin, daß im Jahre 1981 extrem 
wenige Tathandlungen nach § 170 II StPO eingestellt wurden. 

Bei der Einstellung nac)l §§ 153 ff. StPO ging der Einzelfallanteil 
von 5,1% im Jahre 1975 über 3,2% im Jahre 1976 auf 1,7% im Jahre 
1978 zurück, nahm danac)l jedoch wieder kräftig zu, und zwar auf 
6,6% im Jahre 1980 und 36,2% im Jahre 1981. Bei der differenzier-
teren Erfassung im Jahre 1981 ergab sich auch, daß 3,2% der auf 
die Einzelfälle bezogenen Einstellungsnennungen Einstellungen nach 
§ 153 StPO betrafen und 33,0% solche nach § 153 a StPO. 

Die Einstellungen nach §§ 154 ff. StPO verzeichneten, bezogen auf 
die Einzelfallzahlen, ebenfalls einen Anteilsanstieg, wobei diese 
Entwicklung mit einer wellenförmigen Kurve verglichen werden 
kann: Bis 1978 stieg sie an, fiel im Jahre 1979 zurück und wuchs 
wiederum sehr stark in den Jahren 1980 und 1981 ( bis auf 24, 6% l. 

Betrachtet man die Einstellung'en nach § 205 StPO, so wird an 
ihrem Anteil bezogen auf die Einzelfälle ein kontinuierlicher Rück-
gang von 12,8% im fahre 1975 auf 0,4% im Jahre 1980 sichtbar. 
Diese Entwicklung wurde jedoch im Jahre 1981 wieder beendet, in 
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dem sich der Anteil sprunghaft auf 13, 7% erhöhte, Eine Erklärung 
dieser Zunahme kann jedoch dem vorliegenden Zahlenmaterial nicht 
entnommen werden, da hierfür die spezifischen Verf ahrensinh.alte 
analysiert werden müßten 48 . Erwähnenswert ist, daß auch bei der 
Zahl der Einzelfälle die Einstellungen wegen Verjährung nur von 
untergeordneter Bedeutung waren. Mit Ausnahme des Jahres 1976 
lag der prozentmäßige Anteil jeweils unter 1%. 

Tabelle 103: Einstellung des Verfahrens in vollem Umfang: 
Einstellungsvorschrift und Zahl der Einzelfälle 
(klassifiziert); (Durchschnitt 1975-1981) 

1 1 /mehr als 1 2 1 3-5 16-10 
!Vorschrift 1 1 1 1 I 10 

1§ 170 II StPO \64,o \31,4 \ 1,9 
1 

1,3 
1 

1 ,5 
1§ 170 II StPO mit 1 1 1 8,2 1 1,3 1 1,9 ·!Abgabe nach§ 43 0WiG I 56, 5 I 32, 1 I 1 1 
1§ 170 II StPO ohne 1 1 1 7,7 1 1, 3 1 1,6 !Abgabe nach§ 43 0WiG 154,9 134,5 I 1 1 
1§ 205 StPO \37,0 \49,4 1 7,7 

1 
2,5 

1 
3,4 

\§§ 153 ff. StpQ \63,1\31,81 3,7 
1 

0,6 
1 

0,9 

\H 154 ff. StPO \57,7 \32,8 1 6,5 
1 

1, 7 
1 

1,3 

\Verjährung \43,0 \45,5 1 6,3 
1 

3,4 
1 

1,9 

Wie bereits hinsichtlich der Beschuldigten, so söll auch ein Zusam-
menhang zwischen Einstellungsvorschrift und Zahl der Einzelfälle 
pro Verfahren überprüft werden. Dabei zeigte sich, daß Einstellun-
gen nach § 170 II StPO mehrheitlich, d.h. in über 50% der 
Verfahren mit einem Einzelfall vorgenommen wurden. Ca. 1/3 der 
Einstellungen nach § 170 II StPO entfielen auf Verfahren mit zwei 
bis zehn Einzelfällen. Bei Einstellung nach § 205 StPO trat 
demgegenüber ein umgekehrtes Verhältnis auf, d. h. knapp über 1/3 

aller Verfahren, die nach § 205 StPO eingestellt wurden, hatten 
einen Einzelfall zur Grundlage, und auf Verfahren mit zwei bis 
zehn Einzelfällen entfielen ca. 50% dieser Einstellungen. Bei den 
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Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO und §§ 154 ff. StPO ergab sich 
ein ähnliches Bild wie bei den Einstellungen nach § 170 II StPO. 
Verfahren mit elf und mehr Einzelfällen sind bei allen Einstellun-
gen mit der gleichen Häufigkeit anzutreffen, so daß hier auf 
Tabelle 103 verwiesen werden kann. Erwähnenswert ist, daß eine 
Einstellung wegen Verjährung mehrheitlich auf Verfahren mit einem 
Einzelfall und zwei bis zehn Einzelfällen (jeweils ca. 45%) zutraf. 

5.2.3.4 Die Zahl der Geschädigten der durch Einstellung in 

vollem Umfang erledigten Verfahren 

Für die Analyse der Totaleinstellungen hinsichtlich der Zahl der 
Geschädigten wurde nur mehr auf 7 Einstellungsmöglichkeiten zu-
rückgegriffen. Es waren dies die Einstellungen nach § 170 II StPO, 
§ 170 II unter Abgabe nach § 43 OWiG, § 170 II StPO ohne Abgabe, 
§ 205 StPO, §§ 153 ff. StPO, §§ 154 ff. StPO und ditö wegen 

Verfolgungsverjährung. Ebenso wurde die Zahl der Geschädigten 
klassifiziert berücksichtigt 49 

Wie Tabelle 104 zeigt, fand eine Einstellung nach § 170 II StPO 
(ohne weitere Spezifizierung) im Durchschnitt der Erhebungsjahre 
in 90,4% der Fälle bei einer Geschädigtenanzahl von 1 bis 5 Anwen-
dung. Bei Verfahren mit mehr als 6 Geschädigten trat diese 
Einstellungsvorschrift nur bei sehr wenigen Verfahren auf (zwi-
schen 1, 8% und 3, 1%). Erwähnenswert ist gleichfalls, daß seit dem 
Erhebungsjahr i975 der Anteil der Einstellungen nach § 170 II StPO 
in der Geschädigtenklasse 1-5 Geschädigte von rund 79% auf 100% 
im Jahr 1980 anstieg. 

Eine ähnliche Entwicklung traf auch auf die Einstellungen nach § 

170 II StPO ohne Abgabe nach OWiG zu. Hier wuchs der Anteil der 
Einstellungen bei der Geschädigtenzahl 1-5 von 64, 7% 1975 auf 
81, 0% 1980 an. Die Durchschnittswerte, wie sie Tabelle 104 auf-

zeigt, betrugen dabei in der Geschädigtenklasse 1-5 Geschädigte 
74, 9%, wobei jedoch bei dieser Einstellungsvorschrift auf die Klas-
sen 6-10 Geschädigte und 11-50 Geschädigte noch höhere Anteile 
entfielen, nämlich 6, 1% bzw. 11, 9%. 
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Tabelle 104: Totaleinstellung und Zahl der Geschädigten 
(Durchschnitt 197 5-1980) 

11-5 16-10 111-50 151-100 1101-200 1201-10001~~~~ 1 

190,4 1 2,2 2,5 

1§ 170 II StPO unter 1 
!Abgabe nach§ 43 OWiG 173 •9 

1§ 170 II StPO ohne 1 
!Abgabe nach§ 43 OWiG 174 •9 1 

8,9 12,3 

6, l 11, 9 

5,8 11,3 j § 205 StPO 172, 6 1 
------'-----'--------''------!... 

1§§ 153 ff. StPO 174,5 I 6, l 12,5 

j§§ 154 ff. StPO 174,4 1 5,4 11, 7 

/Verfolgungsverjährung 173,8 1 0,9 12,9 

3, l 1,8 - 1 

l ,5 1,9 

3,3 1, 7 

3,5 2,4 

2,4 l, 7 

4,7 2,7 

4, l 1,1 

1,4 

l, 7 

3,4 

2,0 

0,9 

2,5 

1 
0~ 

1 0,4 I 

1, 1 1 

0,8 1 

0,2 1 

4,9 1 

Ein ähnliches Bild bot sich auch, wie Tabelle 104 zeigt, bei den 
Einstellungen nach § 170 II StPO unter Abgabe nach § 43 OWiG, 
nach § 205 StPO, §§ 153 ff. StPO, §§ 154 ff. StPO50. . 

Bei der Einstellung des Verfahrens wegen Verfolgungsverjährung 
zeigte sich gegenüber den bisher ausgeführten Einstellungsvorschrif-
ten ein verändertes Bild, und zwar entfielen auf die Geschädigten-
kategorie 1-5 Geschädigte 73,8% uer Einstellungen wegen Verfol-
gungsverjährung und auf die Geschädigtenkategorie 11-50 Geschädig-
te noch 12,9%. Danach nahm aber der Prozentsatz nicht wie bei 
den übrigen Einstellungen kontinuierlich ab, sondern erreichte 
noch mit einem Anteil von 4, 9% innerhalb der Geschädigtenkategorie 
über 1000 Geschädigte ein weiteres Ausprägungsmaximum. Innerhalb 
der Erhebungsjahre schwankten jedoch die Prozentsätze in den 
Geschädigtenkategorien, so daß es zu keiner erwähnenswerten Ent-

wicklung im Untersuchungszeitraum gekommen ist. 

Betrachtet man die auf die einzelnen Geschädigtenkategorien entfal-
lenden Einstellungsvorschriften (vgl. Tabelle 105), so war festzu-
stellen, daß § 170 II StPO in allen Geschädigtenkategorien die 
häufigste Einstellungsvorschrift war, wobei sie jedoch insbesondere 
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Tabelle 105: Geschädigtenanzahl und Rechtsgrundlage der Totaleinstellung 
(Durchschnitt 1975-1980) 

Zahl der 1 1 1 1 1 
1 Geschädigten 1-5 l5~10 111-50 /51-100 /101-200 /201-1.000 
!Einstellung 1 1 
j § 170 II StPO 2,4 1 0,9 1 0,7 1 1,6 1 2, 1 1 
[§ 170 II StPO unter 5,9 9,6 1 7,2 2,6 6,9 5, l [Abgabe nach§ 43 OWiG 1 
1§ 170 II StPO ohne 1 1 1 74,5 75,3 69,7 72,8 !Abgabe nach § 43 OWiG 167,5 172,7 1 

1§ 205 StPO 4,5 1 4,9 1 5,0 5,0 6,2 9,3 

1§§ 153 ff. StpO 9,5 111,3 1 11,4 9,3 10,0 11, 7 

1§§ 154 ff. StPO 111,9 111 ,4 1 12,9 19, 1 19,4 6,3 

1verfolgungsverjährung 1 0,7 1 0,2 1 0,4 1,1 0,8 1,4 

(Mehrfachnennungen zulässig) 

in den Klassen 11-50 Geschädigte und 51-100 Geschädigte auftrat. 
Einen Minimalwert erreichte sie in der Geschädigtenkategorie 1-5 
Geschädigte. Bei den Einstellungen nach § 170 II StPO unter 
Abgabe nach § 43 OWiG stimmte der Anteil bei den einzelnen Geschä-
digtenkategorien jeweils weitgehend überein. Bei den Einstellungen 
nach § 205 StPO, §§ 153 ff. StPO und denjenigen wegen Verfolgungs-
verjährung zeigte sich jedoch, daß in den Geschädigtenkategorien 
1-100 Geschädigte der Anteil jeweils fast gleichmäßig hoch war, 
jedoch ab der Geschädigtenkategorie mit mehr als 100 Geschädigten 
anstieg und seinen Höhepunkt bei den Verfahren mit über 1000 
Geschädigten erreichte. So lag der Anteil der Einstellungen nach § 

205 StPO in der Geschädigtenkategorie über 1000 Geschädigte bei 
11,8%, bei der Einstellung nach §§ 153 ff. StPO 12,5% und der 
wegen Verfolgungsverjährung bei 11, 1%. Bei den Einstellungen nach 
§§ 154 ff. StPO befand sich dagegen den Schwerpunkt in den 
Geschädigtenkategorien 1-200 Geschädigte, wobei die maximale Aus-
prägung in den Geschädigtenka~egorien 101-200 Geschädigte bzw. 
51-100 Geschädigte auftrat. Bei der Geschädigtenkategorie 101-200 
Geschädigte betrug der Anteil der Einstellungen nach §§ 154 ff. 
StPO z.B. 19,4%, in der Geschädigtenkategorie 1-5 Geschädigte 
11, 9% und in der Klasse mit über 1000 Geschädigten nur mehr 7, 6%. 
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5.2.3.5 Die Höhe des Gesamtschadens der eingestellten Verfahren 

Betrachtet man die in Tabelle 106 wiedergegebenen Schadenssummen 
bezogen auf die jeweilige Einstellungsvorschrift, so muß, da der 
Schaden nicht hinsichtlich der Einstellungsvorschrift differenziert 
wurde, beachtet werden, daß ein Betrag sich auf mehrere Einstel-
lungsvorschriften verteilen kann. Insoweit sind diese Zahlen nicht 
als absolute Werte zu betrachten, sondern geben im Vergleich 
Schadensverhältnisse hinsichtlich der jeweiligen Einstellungsvor-
schrift wieder. Dabei zeigte sich, daß die höchsten Schadensbeträge 
auf die Einstellungen nach § 170 II StPO entfallen. Sie lagen 
zwischen 1 und 2 Milliarden DM 51 • Grundsätzlich kann aber· nicht 
davon ausgegangen werden, daß diese Schäden gar nicht eingetre-
ten sind, da einer Einstellung nach § 170 II StPO ja verschiedene 
Einstellungsbegründungen zugrunde liegen können. Ebenfalls recht 
hohe Schadensbeträge kamen bei rten Einstellungen nach § 205 StPO 
und § § 153 ff. StPO vor. Dabei schwankten diese Beträge jedoch 
jährlich sehr stark, wie z.B. bei den Einstellungen nach § 205 
StPO zwischen 48 Millionen und 1, 1 Milliarden DM. Eine gleichmäßi-
gere Schadensverteilung wiesen hingegen die Einstellungen nach §§ 

1.54 ff. StPO auf, die in den Jahren von 1975 bis 1980 zwischen 80 
und 150 Millionen DM lag. Die Summe stieg allerdings im Jahr 1981 
auf über 400 Millionen DM an. 

Analysiert man den Zusammenhang zwischen der Schadenshöhe und 
der Einstellungsvorschrift, '-'O zeigte sich, daß die Einstellungen 

nach § 170_ II StPO fast gle1,.11mäßig auf die einzelnen Schadensklas-
sen entfielen, wobei in der Kategorie der Verfahren mit einem 
Schaden von mehr als 900.000 DM ein Maximum lag (vgl. Tabelle 

107). Differenziert man noch nach der Möglichkeit der Einstellung 

nach § 170 II StPO unter Abgabe nach § 43 OWiG, so hatte diese 
Einstellungsvorschrift ihren Höhepunkt in der Schadensklasse bis 

3 .000 DM, während die zweithöchste Ausprägung, nur um knapp 2% 

niedriger, gleichfalls in der Kategorie der Schäden von über 
900.000 DM lag52 Bei den Einstellungen nach § 205 StPO ergab 

sich dagegen eine recht deutliche Tendenz in der Hinsicht, daß der 
Anteil dieser Einstellungen auf die Schadensklassen bis 3. 000 DM 
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Tabelle 106: Totaleinstellun~nstellungsvorschrift und Schadenshöhe in Tausend DM 

1 Jahr 1 \Einstellungs- \ 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
\vorschrift 

- ---- -

j§ 170 II StPO 
1 

143.652 1 70 .130 1 3.033 1 11.284 1 6. 777 1 4.556 jl.010.670 

\§ 170 II StPO mit 1 1 1 1 1 1 1 -
\Abgabe nach§ 43 OWiG 1 27.310 \ 207.756 \ 59.328 \ 124.644 \ 32.215 \ 35.991 \ 

\§ 170 II StPO ohne 1 1 1 1 1 1 1 -\Abgabe nach§ 43 OWiG ,2.153.334 \ 684.502 ,2.037.035 11.997.017 11.272.397 11.521.977 \ 

1§ 205 StPO 1 111.513 1 77.585 1 251 .601 1 70.202 11.162.175 1 48.700 1 205.662 

1§§ 153 ff. StPO 1 829.051 1 20.540 jl.140.727 1 47.604 1 79.106 1 825.174 1 49.278 

1§ 153 a StPO 1 1.122 1 1.255 1 1.866 1 1.454 1 6.229 1 25.262 1 332.178 

1§ 153 b StPO 1 333 1 393 1 1.200 1 200 1 - 1 245 1 275 

I§§ 154 ff. StPO 1 799.733 1 69.877 1 145.646 1 80.669 1 106.202 1 150.689 1 417 .968 

j~erjährung_ 1 186 1 - 1.040 1_28.135 1 - ~----283 l 19.573 1 16.313 ,_ 18.408 

1 
1 
1 
1 

1 

1 ' 

1 

1 

1 

1 

N 
N .,. 
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Tabelle 107: Totaleinstellung und Schadenshöhe (Durchschnitt 1975-1981) 

1 I o - 3 1 4-11 I 12-29 I 30-56 157-101 1102-189 1190-338 1339-900 !mehr als 1 1 Einstellun 1 1 1 1 1 - 1 1 1 l 900 1 
1 § 170 II StPO 

1 
13,3 1 19,7 1 15,3 1 8, l 1 9,7 1 6,7 

1 
6,4 

1 
10,0 

1 
10,9 

1 

1§ 170 II StPO unter 1 1 1 1 1 1 8, l 1 8,0 1 9,7 1 16,5 !Abgabe nach§ 43 OWiG 1 18,6 I 11,4 I 9,5 I 8,5 I 9,7 I 1 1 1 

1§ 170 II StPO ohne 1 1 1 1 1 1 7,8 1 11,4 1 12,7 1 15,5 l~bgabe nach§ 43 OWiG I 10,4 I 11,5 I 9,6 I 10, l I 11,0 I 1 1 1 
j§ 205 StPO 

1 5,0 1 6,0 1 6,2 1 8,9 1 9,2 1 9,8 
1 

12,8 
1 

18,0 
1 

24,2 

j§§ 153 ff. StPO 
1 

18,8 1 13,2 1 11,2 1 10,2 1 9, l I 6,4 
1 

9,4 
1 

10,9 
1 

10,8 

j§§ 154 ff. StPO 
1 

12,4 1 13, l j 10,8 1 10, l j 10,8 1 7,0 
1 

11, l 
1 

12,3 
1 

12,4 

jVerfolgungsverjährung j _ - j 10,4 j 6,6 j 14,5 j 10,9 1 14,5 1 9,0 1 19,2 1 15,0 



am geringsten war und danach kontinuierlich anstieg und seinen 

höchsten Wert in der Schadenskategorie von über 900.000 DM 

erreichte, auf die fast 1/4 aller Einstellungen nach § 205 StPO 

entfielen. 

Bei der Einstellung wegen Verfolgungsverjährung schwankte der 
prozentuale Anteil in jeder Schadenskategorie sehr stark, gleichzei-
tig wuchs jedoch mit zunehmender Schadenshöhe auch der Anteil 

dieser Einstellung. 

Die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO und §§ 154 ff. StPO zeigten 
in ihrer Entwicklungstendenz, ein einheitliches Bild auf. So hatten 
sie einen hohen An teil in den Schadensklassen bis zu 3. 000 DM 
bzw. von 4.000 bis 11.000 DM und auch noch von 12.000 bis 29.000 
DM. Im Bereich von 30. 000 bis 338. 000 DM erreichten sie ihre 
Minimalwerte und stiegen in den Klassen 339.000 bis 900.000 DM 
und mehr als 900.000 DM wieder an. Dies war insoweit interessant, 

als ja die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO wegen geringer 
Schuld erfolgten und eine Einstellung nach §§ 154 ff. StPO wegen 
einer unwesentlichen Nebenstraftat. Daraus ließe sich also 
schließen, daß für eine Einstellung nach §§ 153 ff. StPO der 
Schaden keinen Einfluß auf die Einstellungsmodalität 44 hat bzw. 
bei den Einstellungen na.ch §§ 154 ff. StPO, daß Täter innerhalb 
der Wirtschaftskriminalität mehrmals mit sehr hohen Schadenssum-

men in Erscheinung treten dürften. 

Untersucht man - auch noch die einzelnen Schadensklassen hinsicht-

lich des jeweiligen Anteils der Einstellungsvorschriften in ihr, so 
kann man feststellen, daß die Einstellung nach § 170 II StPO in 

jeder Schadensklasse den Hauptanteil einnahm, wobei der Anteil 
von der niedrigsten Schadenskategorie (bis 3.000 

höchsten Schadenskategorie (mehr als 900.000 DM) 
anstieg (vgl. Tabelle 108). Diese Tendenz war 
Einstellung nach § 205 StPO zu finden, die von 
Schadenskategorien bis 3. 000 DM einen 8, 4%igen 

DM) bis zur 

kontinuierlich 

auch bei der 
2,2% in den 

Anteil in der 
Schadensklasse von über 900.000 DM erreichte. Die Einstellung nach 
§§ 154 ff. StPO hatte in jeder Schadenskategorie einen fast gleich 
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Tabelle 108: Schadenshöhe und Rechtsgrundlage der Totaleinst_el_lung_Jbezogen auf Schadensklassen) 
(Durchschnitt 1975-1981) 

1~aen,n 1 I 
!Einstellung 1.000 DM 1 0 - 3 1 4-11 I 12-29 ·i 30-56 157-101 1102-189 1190-338 1339-900 !mehr als 1 1 1 1 1 1 l 900 
j§ 170 II StPO 1 3,4 1 3,5 1 3,2 1 l, 6 j l, 9 j 1,9 

1 
1,5 

1 
1,6 1 l, 5 

1§ 170 II StPO unter 1 1 1 1 1 1 5,9 1 4,0 1 4,2 1 6,0 !Abgabe nach§ 43 OWiG 1 8,6 I 5,2 I 4,9 I 4,6 I 4,4 I 1 1 1 
1§ 170 II StPO ohne 1 1 1 1 1 1 70,D 1 74, l 1 73,2 1 74,5 !Abgabe nach§ 43 DWiG 1 59,3 I 66, l I 68,3 I 71,6 I 72,3 I 1 1 1 
j § 205 StPO l 2,2 l 2,4 l 3,2 l 4,4 l 4,3 1 6,5 

1 
6,0 

1 
7,2 

1 
8,4 

/§§ 153 ff. StPO 1 15, 9 1 11,3 1 10, 7 1 9,9 1 7,8 1 8,4 1 9, l 
1 

8,5 
1 

7,5 

/§§ 154 ff. StPO 1 12,8 1 13, l j 14, l I 13,3 1 12,8 1 11, l 1 13,0 
1 

12,4 1 10,9 

jVerfolgungsverjährung \ - 1 _o,6 1 __ o,81 _o,5 1 o,8 1 1,2_1 _ o,7 I _ 1,2_ 1 l, l 

( Mehrfachnennungen zulässig) 



hohen Anteil von knapp 11%-14%. Demgegenüber hatten die Einstel-

lungen nach §§ 153 ff. StPO ihren Hauptanteil in der Schadens-
klasse bis 3.000 DM und ihren Minimalanteil in der Schadenskatego-
rie von mehr als 900. 000 DM mit einem Wert von 7, 5%. In den 
übrigen Schadenskategorien schwankt der Anteil zwischen 7, 8% und 
11, 3%, ohne daß eine Tendenz sichtbar würde. Hinsichtlich der 
Einstellung wegen Verfolgungsverjährung ließen sich drei Schwer-

punkte mit jeweils 1, 2% in der Schadenskategorie 102. 000-189. 000 
DM, mit 339.000-900.00 DM und mit 1,1% in der Schadensklasse von 
mehr als 900.000 DM erkennen. 
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5.2.4 Die Erledigung durch teilweise Einstellung 

Im nachfolgenden Abschnitt soll auf die Teileinstellungen innerhalb 
der Verfahren der Wirtschaftskriminalität eingegangen werden, wo-
bei diese Erledigungsart auch als ein Mittel zur Konzentration des 
Verfahrenstoffes anzusehen ist. Insoweit wird auch in der Literatur 
davon ausgegangen, daß die Einstellungen wegen Geringfügigkeiten 
und Nebensächlichkeiten größere Bedeutung haben als die Totalein-
stellungen 54 . Für die hier vorgelegte Auswertung muß noch festge-
halten werden, daß diese nur für die Jahre 1974 bis 1980 möglich 
gewesen ist, da diese Angaben seit dem Erhebungsjahr 1981 nicht 
mehr erfaßt wurden. 

5.2.4.1 Die Häufigkeit der Einstellungsgründe 

Wie Tabelle 109 zeigt, hat die Einstellung nach §§ 154 ff. StPO den 
höchsten Anteil an den Nennungen. Dieses Ergebnis deckt sich mit 
den angeführten Auffassungen in der Literatur, die der Einstellung 
wegen Nebensächlichkeit ebenfalls eine hohe Bedeutung beimessen. 
Auch zeigte sich, daß der Anteil dieser Einstellungen nach §§ 154 
ff. StPO eine ansteigende Tendenz aufwies. Einen fast gleichmäßi-
gen Anteil hatte dagegen die Teileinstellung nach § 170 II StPO, 
wie auch die Einstellung nach § 205 StPO durchgängig von 
geringer Bedeutung war. 

Nach der herrschenden Meinung hätte auch die Einstellung nach §§ 

153 ff. StPO bei den Erledigungen durch Teileinstellung eine große 
Bedeutung haben müssen. Wie Tabelle 109 jedoch zeigt, spielte sie 
in keinem der Untersuchungsjahre eine überragende Rolle, d.h. ihr 
Anteil blieb in jedem Jahr unter 3%. Insoweit muß man feststellen, 
daß bei den in der BWE erfaßten Verfahren der Wirtschaftskriminali-
tät die Erledigung bei Teileinstellung nach §§ 153 ff. StPO nur 
unwesentlichen Einfluß besaß. 
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Tabelle 109: Teileinstellungen: Nennungshäufigkeit der Einstellungsvor-
schriften 

1 
1 Einstellung 1974 1 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
lvorschrift 1 
I § 170 II StPO 1 1 13 7 6 5 6 6 
1§ 1Jö II StPO mit 1 2 1 14 12 18 29 23 24 IAbTabe nach§ 43 OWiG 1 1 
J§ Jo II stPö ohne 1 240 1 157 232 226 265 268 261 !Abgabe nach§ 43 OWiG 1 1 

1§ 205 StPO 
1 

4 1 2 2 0 

1§§ 153 ff. StPO 
1 

7 
1 

8 5 7 17 8 13 

1§ 153 b StPO 1 0 1 0 0 8 0 

1§§ 154 ff. StPO 1 176 1 258 282 340 425 413 485 

!Tod 1 - 1 0 0 0 0 0 

/Abtrennung . 1 - 1 0 2 7 0 

!Verweis auf Privatklage 1 1 0 0 0 0 

1 Verjährung 1 1 
3 0 2 3 0 

lne bis in idem 1 1 4 0 2 0 

.5. 2.4. 2 Die eingestellten Tatteile hinsichtlich ihres Umfanges 

In die Auswertung des Umfanges von teileingestellten Tatteilen 

kann nur der Zeitraum von 1975 bis 1980 in die Analyse einbezogen 
werden, da im Jahre 1974 keine vergleichbaren Codierungen ver-
wandt und im Jahre 1981 Teileinstellungen nicht mehr erhoben 

wurden. Gleichzeitig können die Einstellungen hinsichtlich der Zahl 

der Einzelfälle bzw. hinsichtlich der Zahl der Geschädigten und 
des Schadens nur insoweit analysiert werden, als der Teil auf die 
Teileinstellungen berechnet wurde, der nicht Gegenstand der An-

klage war. 
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Bezüglich der Zahl der Einzelfälle wurden die Verfahren in überwie-
gendem Maße nach §§ 154 ff. StPO eingestellt. Wie Tabelle 110 
zeigt, wurden in jedem Jahr ca. 2/3 bis 3/4 der teileingestellten 
Einzelfälle durch diese Einstellungsvorschriften erfaßt. An zweiter 
Stelle standen die Einstellungen nach § 170 II StPO, wobei ein 
nicht unwesentlicher Teil auf die Einstellungen nach § 170 II StPO 
unter Abgabe nach § 43 OWiG entfiel. Teileinstellungen nach § 205 
StPO oder §§ 153 ff. StPO hatten in jedem Jahr nur ein geringes 

Ausmaß und lagen in ihrem Anteil z. T. unter 1%. 

Tabelle 110: Teileinstellungen: Einstellungsvorschrift und Zahl der Einzel-
fälle* 

1 
!Einstellungs- 1975 1976 1 1977 1978 1979 1980 
lvorschrift 1 
1 § 170 II StPO 751 27 j 21 13 28 7 

1§ 170 II StPO mit 15 12 1 113 353 110 275 IAbgabe nach§ 43 OWiG 1 
1§ 170 II StPO ohne 1.885 1. 731 1 2.043 2.913 2.112 2.495 1 
!Abgabe nach§ 43 OWiG 1 1 
1 § 205 StPO 3 3 1 10 200 - 1 
1§§ 153 ff. StPO 612 7 1 24 43 24 42 1 
1§§ 154 ff. StPO 4.521 2.643 115.041 1 6.679 jl8.863 j20.730 1 

IVerjährung 120 - 1 2 1 1 4 1 -
* wurde 1981 nicht erhoben 

Betrachtet man die Zahl der Geschädigten hinsichtlich der Teilein-
stellungsvorschrift, so wird deutlich, daß auch hier in jeder 
Geschädigtenkategorie die meisten Verfahren nach §§ 154 ff. StPO 
eingestellt wurden. Bemerkenswert ist dabei, daß mit Ausnahme der 
Geschädigtenkategorie 201 bis 1.000 Geschädigte in allen anderen 
Geschädigtenklassen der Anteil der Teileinstellung nach §§ 154 ff. 
StPO jährlich anstieg. Wie auch schon bei der Zahl der Einzelfälle, 
ist auch in den Geschädigtenklassen die Einstellung nach § 170 II 
StPO an zweiter Stelle zu finden, während die übrigen Einstellungs-

vorschriften nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
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Tabelle 111: Teileinstellung und Zahl der Geschädigten (Durchschnitt 1975-19& 

/§ 170 II StPO j 2,3 12,l 1 1,01 0,6 j 0,5 1 j 
ln7o II StPO unter 1 1 1 1 5 1 3 9 1 l 5 1 
IAbfabe nach § 43 OWiG 1 

3•8 I 4,o 1 
3•6 

1 •
4 

1 ' 1 ' I 
1 § 7ö II StPO ohne 1 7 1 1 1 7 1 37 6 1 41 1 1 16 7 

§ G 136, 142, 4 I 50, 3 I 4 , 2 I , 1 , 1 , !Abgabe nach 43 OWi 
/§205StpQ 0,2 0,6j O,lj 1 1 1 ---------''-----'----'----'-----'-----'-----'---
1 §§ 153 ff. StPO l, 8 l, 6 1 2, 0 j 2, 2 j O, 5 j l , l j 16, 7 

/§§ 154 ff. StPO j62,6 J64,6 j 72,3 j 73,9 1 77,7 1 85,6 1 66,7 

/Verfolgungsverjährung J 0,7 j 0,3 j 0, l j 0,6 j 0,5 1 / 

*) wurde 1981 nicht erhoben 
(Mehrfachnennungen zulässig l 

Analysiert man die Verteilung des Schadens auf die jeweilige 
Teileinstellungsvorschrift, so zeigte sich bei einem Summen vergleich 
des Schadens, daß die weitaus höchsten (Tabelle 112) wieder bei 
den Einstellungen nach §§ 154 ff. StPO auftraten 45 Der Schadensan-
teil bei den Teileinstellungen nach § 170 II StPO lag demgegenüber 
in jedem Jahr in einem Bereich zwischen 60 Millionen und 180 
Millionen DM pro Jahr, wohingegen, dies sei zum Vergleich noch 
angeführt, bei den Teileinstellungen nach §§ 154 ff. StPO der 
Schadensanteil bei einer Summe zwischen 175 Millionen und 927 
Millionen DM pro Jahr ausmachte. Die Schadenssummen bei den 
Teileinstellungen nach § 205 StPO und §§ 153 ff. StPO waren 
demgegenüber sehr gering und blieben in jedem Jahr unter der 
6-Millionen-Grenze. 

Untersucht man noch zusätzlich die Verteilung der Einstellungsvor-
schriften auf die einzelnen Schadensklassen, so fällt auf, daß mit 
zunehmendem Schaden die Zahl der Teileinstellungen nach §§ 154 
ff. StPO stieg und ihren maximalen Wert in den Schadensklassen mit 
mehr als 339 .000 DM Schaden erreichte· (vgl. Tabelle 113). 
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rabelle 112: Teileinstellungen: Einstellungsvorschrift und 
Schadenshöhen in Tausend DM* 

1975 1976 1 1977 1 1978 
1 1 

§ 170 II StPO 
1 

1.223 274 
1 

322 1 1.722 
§ 170 II StPO mit 1 2.952 l. 214 1 1 7.487 Abgabe nach§ 43 OWiG 1 I 12.316 1 
§ 170 II StPO ohne 1 63.513 1 1 
Abgabe nach§ 43 OWiG 1174.543 1114.551 1151.145 

§ 205 StPO 610 18 295 l. 100 

§§ 153 ff. StPO 325 l. 208 2.348 5.057 

1 1979 1 1980 1 
1 1 1 

1 1.472 1 3 
1 

1 1 4.549 1 I 58.217 1 1 
1 1 1 1130.852 1183.542 1 

680 
1 

4.929 215 
1 

§§ 154 ff. StPO jl74.838 1s50.734 1927.579 1327.768 l660.S96 \664.932 1 

Verjährung 
1 414 1 1 150 1 14 1 100 1 

*) 1981 nicht mehr erhoben. 

Die Teileinstellung nach § 205 StPO kam einzig in der Schadensklas-
se ab 190. 000 DM vor, wie auch die Teileinstellung nach §§ 153 ff. 
StPO vorwiegend in höheren Schadensklassen bis 56. 000 DM vorlag. 

5.3 Zusammenfassung 

In der Diskussion um die Strafverfolgung bei Wirtschaftsstraftaten 
spielt die Ermittlungsdauer eine zentrale Rolle. Lange dauernde 
Ermittlungsverfahren erschweren die Strafverfolgung und können 
auch die Gefahr von weiteren Straftaten erhöhen. Eine Senkung der 
Ermittlungsdauer liegt deshalb im gesellschaftlichen Interesse, 

Die Untersuchung ergab, daß die Dauer des Ermittlungsverfahrens 
über den gesamten Erfassungszeitraum hinweg im wesentlichen kon-
stant geblieben ist (staa tsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer 430 
Tage, Gesamtermittlungsdauer 590 Tage). Umfangreicher Verfahrens-
stoff, komplexe Rechtsformen und beweisschwierige Tatbestände führ-
ten regelmäßig zu einer längeren Ermittlungsdauer. Dies dürfte 
auch der Grund für die längere Ermittlungsdauer der Schwerpunkt-

1 
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Tabelle 113: Teileinstellung und Schadenshöhe (Durchschnitt 1975-1980)* 

1 Schaden in 1 1 1 1 1 1 • 1 1 lmehr als 
\Einstellung 1.000 DM 1 0 - 3 \4 - 11 \ 12-29 1 30-56 \57-101 jl02-189 j190-338 j339-900 j900 

1 § 170 II StPO 
1 

2,8 1 13, 7 \ l~,O 1 11,9 
1 

15,5 1 19,2 
1 

7,6 
1 

7,6 
1 

6,7 
9 l 70 1 ! StPO unter 1 2,2 1 4,5 1 6,3 1 5,9 1 1 16,3 1 15,6 1 15,9 1 14,7 !Abgabe nach§ 43 OWiG 1 1 1 1 1 

18,7 I 
1 1 1 

l"f770"11 StPO ohne 1 1, 9 1 4,5 1 7,9 1 9,9 1 1 10,5 1 15,6 1 19,7 1 14,9 . !Abgabe nach§ 43 OWiG I 1 1 1 1 
15, 1 I 

1 1 1 

j§ 205 StPO 
1 1 1 1 1 

-
1 1 

25,0 
1 

41,7 
1 

16,7 

j §§ 153 ff. StPO 
1 

5,6 
1 

2,5 
1 

8,7 1 22,5 
1 

8,4 1 7,0 
1 

14,8 
1 

11,6 
1 

19,3 

j§§ 154 ff. StPO 
1 

1, 5 
1 

4,0 
1 

7,0 
1 

8,4 
1 12,9 1 10,8 

1 
15,2 

1 
20,2 1 20,0 

jVerfolgungsverjährung 1 
1 1 1 1 19,4 1 11, 1 25,0 1 11 , 1 

*) wurde 1981 nicht erhoben 
(Bei § 205 StPO und Verfolgungsverjährung wurden nur die Klassenbesetzungen aus-
gewiesen, zu denen über den gesamten Untersuchungszeitraum Angaben vorlagen l 
(Mehrfachnennungen zulässig) 

N 
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Tabelle 114: Teileinstellung und Schadenshöhe (klassifiziert) 
(Durchschnitt 1975-1980)* 

1~11 !Einstellung I O - 3 1 4-11 i 12-29 130-56 157-101 1102-189 1190-338 1339-900 lmehr als 1 1 1 · 1 1 1900 1 
j § 170 II StPO 

1 0,7 1 3,8 1 2,0 1 2,0 1 l, 7 1 2,4 1 0,8 
1 

0,5 
1 

0,3 
1 

1§ 170 11 StPO unter 1 1 1 1 1 1 5,6 1 3,7 1 3,2 1 3, l 1 
IAbTabe nach§ 43 OWiG 1 5,4 I 3,5 I 3,4 I 2,5 I 5,0 I 1 1 1 1 
1§ 70 11 StPO ohne I 1 1 1 1 1 43, l 1 46,0 1 45, l 1 38,2 1 
!Abgabe nach§ 43 OWiG I 39,6 I 44,9 I 42,3 I 47,7 I 48,8 I 1 1 1 1 
j§ 205 StPO 1 -

1 
-

1 
-

1 
-

1 
-

1 
-

1 
0,6 

1 
0,6 

1 
0,2 

1 

j§§ 153 ff. StPO 
1 4,0 1 l ,6 I l, 9 I 4,0 1 l , l 1 l ,2 

1 
1,8 

1 
0,9 

1 
1,7 

1 

j§§ 154 ff. StPO 1 49,0 1 55,2 1 59,2 1 64,8 1 65, l I 69, l 1 
71, l 

1 
72,3 1 

80,8 
1 

jVerfolgungsverjährung j - 1 
-

1 
-

1 
-

1 0,8 1 0,6 
1 

0,5 
1 - - 0 ._ 4 - 1 - - - _. 1 

*) wurde 1981 nicht erhoben 
**) in Tausend DM 
(Mehrfachnennungen zulässig) 



staatsanwaltschaften sein, da die komplexeren Verfahren dort an-

hängig wurden. 

Die durchgeführten multivariaten Analysen zeigten, daß einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Ermi ttl ungsda uer die Variablen "Zahl 
der Beschuldigten", "Zahl der Einzelfälle" und "Gesamtschaden" 
ausübten: Verfahren mit mehr als einem Beschuldigten, über zehn 
Einzelfällen und einem Schaden von über 338. 000 Dr~ beanspruchten 
eine überdurchschnittlich hohe Ermittlungsdauer (ca. 2 1 /2 Jahre). 

Eine Abhängigkeit der ErfT!itttuf!gsdauer zeigte sich aber auch von 
der "Rechtsform" und "Branche" des schädigenden Unternehmens 
sowie den "überprüften Tatbeständen". Komplexe Rechtsformen wie 
GmbH li Co. KG und AG kennzeichnete eine deutlich höhere Ermitt-
lungsdauer als einfache (z.B. Einzelfirma). Bei der "Branche" des 
schädigenden Unternehmens machten insbesondere der Immobilienbe-
reich, der Wertpapierhandel, der Großhandel und der Export/Import 

langwierige Ermittlungen notwendig. 

Der Einfluß der Tatbestände auf die Ermittlungsdauer nahm bei 
Verfahren wegen Untreue und bei Tatbestandskombinationen wie 
z.B. Betrug und Steuerhinterziehung deutlich zu, während es in 
Verfahren, die• nur einen Tatbestand beinhalteten, schneller zu 
einem Verfahrensabschluß kam. 

Hinsichtlich der Anklageerhebung kannte festgestellt werden, daß 

die Zahl der durch Anklageerhebungen erledigten Verfahren seit 
1974 anstieg. Die Anklagequote wuchs so von 50,1% (1974) auf 69% 
(1981), d.h. um ca. 19%. 

Bezüglich des Einflusses des Deliktes auf die Anklagequote konnte 
man feststellen, daß die Anklagehäufigkeit beim Vorliegen von 

konkretisierungsbedürftigen Tatbestandsmerkmalen am geringsten 
war. Eine hohe Anklagehäufigkeit lag dagegen meist bei den 
Tatbeständen vor, deren Tatbestandsmerkmale keiner Konkretisie-
rung bedurften. 
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So konnte festgestellt werden, daß die Tatbestände der Steuerhinter-
ziehung, des Börsengesetzes ( § 89 BörsenG l, des Lebensmittelrechts 
( § 52 LMG), der Urkundenfälschung ( § 267 StGB), der Nichtabfüh-
rung von Beitragsteilen nach RVO (§§ 529, 1428 RVO) und des 
Arbeitsförderungsgesetzes ( § 225 AFG l hohe Anklagequoten aufwiesen 
(über 60%). Einen mittleren Rang (zwischen 40% und 60%) nahmen 
die folgenden Tatbestände ein: § 4 UWG (Strafbare Werbung). § 17 
UWG (Verrat von Betriebsgeheimnissen), § 84 GmbH-Gesetz, Verstöße 
nach dem Kreditwesengesetz ( § 54 KWG) und Außenwirtschaftsgeset.. 
( § 34 AWG), Subventionsbetrug ( § 264 StGB), Betrug ( § 263 StGB' 
und Untreue ( § 266 StGB). Geringe Anklagequoten hatten dageger. 
die Tatbestände des Bankrotts einschließlich der Gläubiger- und 
Schuldnerbegünstigung (zwischen 31, 4% und 36, 7% l, des Wuchers 
(34, 4%) und der Verletzung der Buchführungspflicht ( 38, 7% l. Die 

niedrigste Anklagequote innerhalb der Auswertung hatten der beson-
ders schwere Bankrott (§ 283a StGB) und die Verstöße nach dem 
Aktiengesetz ( § 400 AktG) mit einer Anklagequote von 14, 9% bzw. 
14, 3%. · 

Einen signifikanten Einfluß auf die Anklageerhebung verzeichneten 
daneben auch die Variablen "Zahl der Einzelfälle", "Zahl der 
Geschädigten" und "Gesamtschaden". Eine Zunahme der zahlenmäßi-
gen Ausprägungen dieser Variablen hatte regelmäßig eine steigende 
Anklagequote zur Folge. Bei Verfahren mit mehr als 100 Einzelfäl-

len, mehr als 1.000 Geschädigten und Schadenssummen über 190.000 
DM setzte sich diese Entwicklung jedoch nicht fort, d.h. bei sehr 

umfangreichen Verfahren nahm die Anklagequote wieder ab. 

Auswirkungen auf die Anklagequote hatte auch die Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens. So waren mit geringen Anklagequoten 
hauptsächlich Verfahren behaftet, in denen das schädigende Unter-
nehmen einer komplexen Rechtsform, wie z.B. der AG, aber auch 
der GmbH 6 Co. KG und KG, zuzuordnen war. 

Unterschiedliche Auswirkungen auf die Anklagequote zeigte eben-
falls die "Branche des schädigenden Unternehmens". Ermittlungen 
im Bankwesen, Kreditwesen und Immobilien- sowie sonstigen Makler-
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wesen wurden deutlich seltener mit einer Anklageerhebung abge-
schlossen als solche im Handel, Kfz-Handel und im Transport- und 
Reisewesen. 

Die Anklageerhebung wurde ferner von der Art der das Verfahren 
bearbeitenden Staatsanwaltschaft bestimmt. Verfahren, in denen All-
gemeine Staatsanwaltschaften ermittelt hatten, wurden in 71% der 
Fälle zur Anklage gebracht, während Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten - unter Einbeziehung der Einzigen Staatsanwaltschaften - auf 
eine Quote von 61% kamen. Demgegenüber hatte die Größe der 
Staatsanwaltschaft keinen nennenswerten Einfluß auf die Verfahrens-
erledigung. 

Bei der multivariaten Auswertung bestätigten sowohl die Quer-
schnittsanalyse als auch die Längsschnittuntersuchung, daß Verfah-
ren mit den Tatbeständen Steuerhinterziehung, Untreue oder Unter-
schlagung eine hohe Anklagequote, Verfahren mit den Tatbeständen 
Betrug und Strafbare Werbung sowie Konkursdelikten dagegen eine 
unterdurchschnittliche Anklagequote nach sich zogen. Im Unter-
schied zu den Jahresergebnissen fiel bei der Längsschnittuntersu-
chung auch die Variable "Gesamtschaden" ins Gewicht. 

Die Untersuchung der Art der staatsanwaltschaftlichen Erledigung 
der Verfahren in Abhängigkeit von bivariaten und multivariaten 
Variableneinflüssen erbrachte hinsichtlich organ_isatorischer Varia-
blen, daß die Schwerpunktstaatsanwaltschaften mehr Verfahren zur 
Aburteilung vor· die Strafkammern der Landgerichte brachten, aber 
auch mehr Verfahren nach §§ 153 ff. StPO oder § 170 II StPO 
einstellten, als dies bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften der 
Fall war. Demgegenüber hatte die Größe der Staatsanwaltschaft 
keinen Einfluß auf die Art der staa tsanwaltschaftlichen Erledigung. 

Die verfahrensbezogenen Variablen zeigten, daß Verfahren mit vie-
len Beschuldigten die höchsten· Einstellungsquoten, insbesondere 
nach § 170 II StPO und §§ 153 ff. StPO, hatten. Auch wurde die 
Annahme bestätigt, daß mit Zunahme_ der "Zahl der Einzelfälle", 
der "Zahl der Geschädigten" und des "Gesamtschadens" die Anklage 
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vor den Strafkammern anstieg. Interessant war jedoch, daß es bei 
Verfahren mit hohen Einzelfallzahlen (mehr als 100) zu einem 
Anstieg der Erledigungen durch Einstellung nach §§ 153 ff. StPO 
bzw. § 170 II StPO kam. Auch beim Gesamtschaden war festzustel-
len, daß bei Schadensbeträgen über 900.000 DM die Zahl der 
Einstellungen nach § 170 II StPO sehr stark anstieg bzw. auf 
gleicher Höhe lag wie die der Strafkammeranklagen. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, daß bei sehr umfang-
reichen Verfahren oft das Verfahren nur durch eine Einstellung 
nach §§ 153 ff. StPO erledigt werden konnte bzw. die Verfahren ins 
Leere liefen und nach § 170 II StPO eingestellt werden mußten. 
Unterstützt wurden diese Ergebnisse auch durch die oben ausgeführ-
ten organisatorischen Variablen, da davon ausgegangen werden 
kann, daß insbesondere bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
die komplexeren Wirtschaftsstrafverfah.:-en anhängig wurden. Dies 
bestätigt auch die Untersuchung des Einflusses der Dauer des 
Ermitti"ungsverfahrens auf die Art der Erlec;l.igung, nämlich inso-
weit, daß bei Verfahren mit einer sehr langen Ermittlungsdauer 
(über 21 Monate) die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO genauso 
häufig angewandt wurden wie bei kürzer dauernden Verfahren, 
aber die Einstellungen nach § 170 II StPO signifikant zunahmen. 

Hinsichtlich der Rechtsform und des Einflusses auf die Art der 
Erledigung zeigte die Untersuchung, daß Verfahren, in denen als 
schädigendes Unternehmen eine AG oder GmbH li Co. KG verwickelt 
war, überwiegend nach § 170 II StPO eingestellt wurden. Einstellun-
gen nach §§ 153 ff. StPO betrafen ebenfalls zum größten Teil 
Verfahren mit der Rechtsform des schädigenden Unternehmens in der 
Form einer AG. Die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls 
hatte die höchste Ausprägung bei den Privatpersonen, wie Anklagen 
vor dem Schöffengericht bei der Einzelfirma und der GmbH und 
Strafkammeranklagen bei der KG am häufigsten zu verzeichnen 
waren. 

Den Einfluß der Branche spiegelten die Ergebnisse der Untersu-· 
chung hinsichtlich der Rechtsform wider, da man dort feststellen 
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konnte, daß Verfahren insbesondere im Bereich des Bank- und 
Kreditwesens nach § 170 II StPO eingestellt wurden, wobei gerade 
in diesem Bereich die Rechtsform der AG vorherrschend ist. 

Festgehalten werd~n kann, daß bei komplexen Rechtsformen die 
Einstellungen nach § 170 II StPO mehrheitlich vorkamen und 
demgegenüber bei leicht oder leichter durchschaubareren Rechtsfor-
men, wie der Einzelfirma, die Anklage ( insbesondere die Anklage 
vor dem Schöffengericht) zur Anwendung kam. 

Die Untersuchung des Einflusses der Tatbestände bzw. "Verfahrens-
arten" auf die Art der Erledigung erbrachte, daß den höchsten 
Strafkammeranklagenanteil Verfahren wegen Untreue hatten. Steuer-
hinterziehung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO kamen 
häufig vor das Schöffengericht zur Aburteilung, wogegen wiederum 
Steuerhinterziehung und Verfahren wegen Verstoßes gegen die Kon-
kursantragspflicht mit einem Strafbefehl erledigt wurden. Einstellun-
gen nach §§ 153 ff. StPO entfielen überwiegend auf Verfahren 
wegen Strafbarer Werbung oder Verfahren mit Strafbarer Werbung 
in Verbindung mit anderen Tatbeständen. Verfahren wegen Bankrott 
bzw. Bankrott und anderen Tatbeständen wiesen dagegen den höch-
sten Anteil an Einstellungen nach § 170 II StPO auf. 

Die multivariaten Untersuchungen der Jahresergebnisse und des 
Untersuchungszeitraumes bestätigten die bivariaten Ergebnisse. Bei 
der Untersuchung der Strafkammer anklage zeigte· sich so z.B., daß 
der "Gesamtschaden" und die "Verfahrensart" sowie auch noch in 
einem untergeordneten Ausmaß die "Branche" und die "Rechtsform 
des schädigenden Unternehmens" sowie die "Zahl der Einzelfälle" 
für eine Anklage vor der Strafkammer von Bedeutung waren. 

Die Untersuchung der Häufigkeit der Einstellungsgründe zeigte -
unter Berücksichtigung der infolge der unterschiedlichen Erfassung 
nur beschränkten Vergleichbarkeit bei den Einstellungen in 
vollem Umfang ein Übergewicht der Einstellung gemäß § 170 II StPO 
auf. Auffällig war indes, daß ihr Anteil seit 1979 unter dem 
errechneten Durchschnitt von 66, 7% lag und rückläufig war, so auf 
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53, 5% im Jahre 1981. Die Fälle, in denen dem Beschuldigten die Tat 
nicht nachgewiesen werden konnte bzw. eventuell keine Tathandlung 
vorlag, gingen so deutlich zurück. 

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen der Zahl der Beschuldig-
ten pro Verfahren und der Einstellungsvorschrift macht deutlich, 
daß die Mehrzahl der eingestellten Verfahren in der Klasse mit 
einem Beschuldigten lag ( 1/2 bis 1/3 aller eingestellten Verfahren), 
während 1/3 der eingestellten Verfahren jeweils auf solche mit zwei 
Beschuldigten entfielen. Eine Ausnahme waren nur die Einstellungen 
nach § 205 StPO, die mehrheitlich bei Verfahren mit 2 Beschuldig-

ten vorkamen. 

Die Einstellungsquote bei den Einstellungen nach § 170 II StPO 
stieg von 75,5% im Jahre 1975 auf 79,4% im Jahre 1980 an, fiel 
dann allerdings im Jahre 1981 drastisch auf 17, 3% ab. Über 50% 
der auf diese Art abgeschlossenen Verfahren beinhalteten lediglich 
einen ·Einzelfall, während ca. 1/3 Verfahren zwei bis zehn Einzel-
fälle betrafen. 

Ähnliche Bedeutung hatte § 170 II StPO auch im Hinblick auf die 
Zahl der Geschädigten. 
diese Erledigungsart in 
zur Anwendung. 

Im Durchschnitt der Erhebungsjahre kam 
79,9% der Fälle bei 1 bis 5 Geschädigten 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Schaden nicht hin-
sichtlich der Einstellungsvorschrift differenziert wurde und die 

Schadenssummen somit nicht als absolute Werte betrachtet werden 
dürfen, kam der Einstellung nach § 170 II StPO wiederum maßgeb-
liche Bedeutung zu. Die Gesamtschadensbeträge der nach § 170 II StPO 

eingestellten Verfahren schwankten zwischen 1 und 2 Milliarden 
DM. Es konnte jedoch auch festgestellt werden, daß bei den 
Verfahren, die nach §§ 153 ff. StPO oder §§ 154 ff. StPO eingestellt 
wurden, die Schadensbeträge ebenfalls recht hoch waren und zum 
Teil in den einzelnen Jahren eine Summe von 1 Milliarde DM 

erreichten. Dies traf auch auf Verfahren, die nach § 205 StPO 
eingestellt wurden, zu. 

439 



Bei der Erledigung durch teilweise Einstellung dominierten erwar

tungsgemäß die §§ 154 ff. StPO als Einstellungsvorschriften. Sowohl 

bezüglich der Zahl der Einzelfälle als auch der Zahl der Geschädig

ten und der Schadenshöhe waren die §§ 154 ff. StPO das zur 

Einstellung am häufigsten gewählte Instrument. Man kann somit 

davon ausgehen, daß die teilweise Einstellung fast durchweg zur 

Verfahrenskonzentration angewandt wurde. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 5 

1) Vgl. Wassermann ( 1977); Peters (1979); Zipf ( 1979); Kaiser 
(1980), s. 492. 

2) Hirschmann (1977), S. 212. 
3) Vgl. Dahs (1974), S. 1542 ff.; Brenner (1978), S. 29 ff.; 

Peters (1979), S. 83 f. 
4) Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Liebl (1981) und hinsicht-

lich der Zusammenhänge und der Struktur zwischen Verfahrens-
umfang und Ermittlungsdauer die Ausführungen weiter unten. 

5) Dies sind Verfahren, die als AR-Sache geführt wurden und 
dann mit der Abschlußverfügung in das JS-Register übernommen 
worden sind. 

6) Vgl. zur Ermittlungsdauer von allgemeinen Strafsachen mit 
gleichen Tatbeständen die Untersuchung des Bundesministeriums 
der Justiz ( 1984). 

7) Diese Angabe wurde erst ab 1977 erhoben. 
8) Bzw. sein kann; zu den einzigen Staatsanwaltschaften zählen 

die Staatsanwaltschaften in Berlin, Bremen, Hamburg und Saar-
brücken. Vgl. dazu ausführlich Liebl (1984). 

9) In diese Untersuchung konnten jedoch nur die Verfahren einbe-
zogen · werden, denen ein oder zwei Tatbestände (bzw. im 
Zusammenhang stehende Tatbestände, wie §§ 529, 1428 RVO) 
zugrunde lagen, da ansonsten die Auswertung nicht mehr 
mpglich und übersichtlich gewesen wäre. 

10) Ähnliche Ergebnisse brachte auch die Untersuchung von Berck-
hauer (1981), S. 252. 

11) Das heißt, die einen großen Teil der Varianz erklärt (vgl. 
dazu auch die Ausführungen im 3. Kapitel). 

12) In die Untersuchung konnten aus methodischen Gründen nur 30 
"Verfahrensarten" einbezogen werden, da das Auswertungspro-
gramm eine solche Begrenzung hinsichtlich der Variablenstruk-
tur beinhaltet. Auch konnte aufg::-und der Änderung der Erhe-
bungsstruktur (vgl. das 2. Kapitel) nur der Zeitraum von 1974 
bis 1980 in die multi variaten Analysen einbezogen werden. 

13) Insoweit werden auch die bivariaten Ergebnisse bestätigt. 
14) Hinsichtlich der Lesbarkeit des Statistikbaumes wird auf die 

Ausführungen in Kapitel 3 verwiesen. 
15) Gerade dieser "Split" zeigt deutlich, welchen Einfluß bestimmte 

Variablen auf die Ermittlungsdauer haben können, da z.B. bei 
den Tatbeständen oder Tatbestandskombinationen Betrug; Un-
treue; Betrug und Untreue; Betrug und Unterschlagung; Betrug 
und Strafbare Werbung; Betrug und Steuerhinterziehung; Betrug 
und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO; Untreue und 
Unterschlagung; Untreue und Steuerhinterziehung; Unterschla-
gung und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht; Unterschla:-
gung und Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO; Bankrott 
und Verstoß gegen die Konkursantragspflicht; Bankrott und 
Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO die Ermittlungsdauer 
nur 610 Tage betrug, d.h. fast 1 1/4 Jahre weniger. 

16) Auch in diesem Fall stieg die Ermittlungsdauer um über 200 
Tage im Durchschnitt, wenn das Unternehmen den Branchen 
Versicherungsgewerbe, Handel (allgemein), Werbeunternehmen, 
Kfz-Handel, Großhandel (allgemein), Immobilienwesen, Trans-
port- und Reiseweise sowie Export/Import tätig war. 
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17) 

18) 

19) 
20) 

21) 
22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 
30) 
31) 
32) 

33) 

34) 
35) 
36) 
37) 

38) 

442 

Aufgrund der Änderung der Erhebungsgrundlage konnte nur 
dieser Zeitraum in die Analyse einbezogen werden. 
Berücksichtigt werden muß auch im Vergleich mit den bivaria-
ten Ergebnissen, daß die multi variate Analyse ein wesentlich 
differenzierteres Bild liefert und hinsichtlich der Resultate 
unbedingt etwaige vorhergegangene "Splits" berücksichtigt wer-
den müssen. 
Vgl. dazu Beutel/Schubö (1983), S. 219 ff. 
Die einzelnen Jahresergebnisse werden hier nicht weiter ausge-
führt, da sie keine neuen Erkenntnisse bringen würden und die 
tabellarische Darstellung zu umfangreich werden würde. 
Vgl. Tabelle 67. 
Bei den Verfahren wegen Steuerhinterziehung ist jedoch • zu 
berücksichtigen, daß diese vielfach bereits eine lange Ermitt-
lungsdauer bei den Vorermittlungsbehörden (Steuerfahndung, 
Straf- und Bußgeldsachenstellen der Finanzämter) benötigt 
hatten, die hier nicht berücksichtigt wurde (vgl. dazu Liebl 
1983c). 
Die unterschiedlichen Erhebungsinhalte im Untersuchungszeit-
raum sind im 2. Kapitel dargestellt. 
Für diese Entwicklung gibt es bisher keine Erklärung. Man 
kann jedoch davon ausgehen, daß die Verbesserung der Bekämp-
fungsmöglichkeiten, Steigerung des Erfahrungsaustausches und 
insbesondere die Einrichtung von Wirtschaftsdezernaten bei den 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften dies bewirkt hat ( vgl. Liebl 
1984). . 
Hinsichtlich der Verfahren, die durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls erledigt werden, sollen nur diejenigen erfaßt werden, bei 
denen bei einem Einspruch vor dem Schöffengericht verhandelt 
werden soll. Insgesamt dürfte jedoch diese Meldebeschränkung 
nicht konsequent durchgehalten worden sein (vgl. auch die 
Ausführungen im 8. und 9. Kapitel). 
Dabei handelt es sich nur zum Teil um Verfahren, bei denen 
gegen die Beschuldigten vor unterschiedlichen Gerichtsinstanzen 
Anklage erhoben wurde. 
Diese Zahlen belegen auch, daß in der Anklage eine deutliche 
Verfahrenskonzentration vorgenommen wird. 
Dabei muß berücksichtigt werden, daß Verfahren mit mehreren 
hundert Geschädigten nicht mehr durch die Justiz bewältigt 
werden können. 
Vgl. dazu auch die Ausführungen im 2. Kapitel. 
Vgl. auch Kaiser (1980), S. 490. 
Vgl. Berckhauer (1977), S. 203 ff. 
Diese hier vorgestellten Resultate werden auch durch die Unter-
suchungsergebnisse von Berckhauer (1977), S. 204 f., bestätigt. 
Das heißt, es wird nicht unterschieden, aus welchen Gründen 
eine Einstellung erfolgte, sondern nur, ob es zu einer Anklage 
oder Einstellung des Verfahrens gekommen ist. 
Auf dem 1%-Niveau. 
Auf dem 1%-Niveau. 
Auf dem 1%-Niveau. 
Zu der hier verwendeten definitorischen Abgrenzung vgl. die 
Ausführungen im 6. Kapiti:il. 
Vgl. dazu Bundesministerium der Justiz (1984). 



39) Andererseits wäre eine Auswertung auch nicht sehr sinnvoll 
gewesen, da die Gründe für eine solche Einstellung durch 
analytische Methoden keinen Erkenntnisgewinn gebracht hätte. 

40) Die Einteilung erfolgte da bei nach der Anzahl der Dezernenten, 
wobei diese nach den Geschäftsverteilungsplänen der Staatsan-
waltschaften erhoben wurden. 

41) Erwähnenswert ist noch, daß bei Verfahren mit 201 bis 1.000 
Geschädigten der Anteil der Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO 
7, 8% im Durchschnitt betrug. 

42) Diese Auswertung gibt auch noch einen Hinweis, ob es über 
den Untersuchungszeitraum zu einer Verschiebung der vor der 
Strafkammer zur Anklage gebrachten Verfahren gekommen ist, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Verfahrensstaus bei 
den Strafkammern. 

43) Diese Variable spielte in den meisten Jahresanalysen nur eine 
untergeordnete Rolle. 

44) Die Prozentangaben beziehen sich auf alle Einstellungsnennun-
gen, da diese nicht mit der Verfahrensanzahl oder anderen 
Variablen übereinstinimen ( die Einstellungsvorschriften beziehen 
sich auf eine Tat oder Tatteile). 

45) Vgl. dazu auch Bundesministerium der Justiz ( 1984). 
46) Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 5.2.3. 
47) Wobei hier alle drei in der Tabelle vorhandenen Untergliederun-

gen (§ 170 II StPO, § 1.70 II StPO unter Abgabe nach § 43 
OWiG und § 170 II StPO ohne Abgabe nach § 43 OWiG) 
zusammengefaßt betrachtet werden. 

48) Insbesondere wäre hierbei zu untersuchen, warum die Verfahren 
nach § 205 StPO eingestellt werden mußten bzw. aus welchen 
Gründen sich die Beschuldigten, z.B. durch ihre Flucht ins 
Ausland, einer Strafverfolgung · entziehen konnten ( hier spielt 
auch das Problem der Auslieferung z.B. in Fiskalsachen oder 
die Möglichkeit der Durchführung sogenannter objektiver Verfah-
ren eine Rolle). 

49) Vgl. die Einteilung in Tabelle 104. 
50) Da im Jahre 1981 nur noch die Zahl der geschädigten Einzelper-

sonen erfaßt wurde, beziehen sich die Angaben nur auf den 
Zeitraum von 1975 bis 1980. 

51) Eine Addierung der Schadensangaben ist nicht möglich, -da es 
sich, wie bereits ausgeführt wurde, um Verhältnisang a ben han-
delt und llicht um tatsächliche Werte. 

52) Diese Angaben liegen nur bis zum Erhebungsjahr 1980 vor 
( unterschiedliche Erhebungszeiträume hinsichtlich der einzelnen 
Einstellungsvorschrift). 

53) Vgl. dazu auch die Ergebnisse von Meinberg (1984). 
54) Vgl. Kaiser (1980), S. 328 mit weiteren Nachweisen. 
55) Wie bereits weiter oben ausgeführt, handelt es sich hierbei nur 

um Verhältniszahlen und nicht um absolute Werte. 
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6 UMFANG UND STRUKTUR DES GESCHÄFTSANFALLES BEI DEN STAATS-
ANWALTSCHAFTEN 

Seit der Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für die 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität1 gibt es in der Bundesrepu-
blik Deutschland zwei Möglichkeiten der Strafverfolgung bei Wirt-
schaftsdelikten. Das Verfahren kann trotz örtlicher Unzuständigkeit 
wegen seiner zur Bearbeitung notwendigen besonderen Kenntnisse 
des Wirtschaftslebens an eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft abgege-
ben oder gleich von Anfang an dort geführt werden. Dazu ist zu 
beachten, daß bei vielen Allgemeinen Staatsanwaltschaften in der 
Zwischenzeit ebenfalls Dezernate zur Verfolgung von Wirtschaftsde-
likten entstanden sind2. Insoweit ist es interessant zu untersuchen, 
ob sich der Verfahrensumfang der Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
wesentlich von dem der Allgemeinen Staatsanwaltschaften unterschei-
det und in welcher Weise die Verfahren erledigt werden. Beim 
letzten Punkt wird dabei zum einen die Dauer der Ermittlungsver-
fahren, auch auf dem Hintergrund, ob eine Staa tsam:altschaft 
möglicherweise vor Ort die Tat schneller aufklären kann, zum 
anderen aber auch die Art der Erledigung, also ob es zu einer 
Anklage oder Einstellung gekommen ist, interessieren. 

Eine Besonderheit mußte bei der Auswertung berücksichtigt werden, 
nämlich daß es sich bei vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften je-
weils auch um die einzigen eines Bundeslandes handelte. Dies sind 
die Staatsanwaltschaften in Hamburg, Berlin, Bremen und Saar-
brücken für das Saarland. Diese Staatsanwaltschaften könnten 
durch ihre Strukturierung und ihren organisatorischen Aufbau zu 
einer anderen Erledigungsstruktur innerhalb der Schwerpunktstaats-
anwaltschaften beitragen, so daß diese Staatsanwaltschaften in der 
Auswertung gesondert untersucht wurden. 

Untersucht man, welchen Anteil die Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
und die Allgemeinen Staatsanwaltschaften sowie die Einzigen Staats-
anwaltschaften an den erledigten Verfahren haben, so zeigt sich, 
daß 2/3 davon im Durchschnitt von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
erledigt wurden. 21, 8% aller erledigten Verfahren wurden von 
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Allgemeinen Staatsanwaltschaften gemeldet und 11, 1% von den Einzi-

gen Staatsanwaltschaften. Die einzelnen Jahresergebnisse zeigen 

seit 1978 eine rückläufige Meldefrequenz bei den Schwerpunktstaats-

anwaltschaften auf. Die Meldehäufigkeit der Allgemeinen und der 

Einzigen Staatsar,waltschaften schwankte demgegenüber in jedem 

Jahr. wobei nur hinsichtlich der Allgemeinen Staatsanwaltschaften 

zu vermerken wäre, daß diese im Jahre 1981 den zweithöchsten 

Anteil seit 1974 (die meisten Verfahren wurden im Jahre 1974 mit 

24, 4% gemeldet) hatten. Hinsichtlich der einzelnen Jahresergebnisse 

wird auf die Ta bel!fo 115 verwiesen. 

Zum Umfang der erledigten Verfahren wird auf die Tabellen 116 bis 

118 verwiesen, aus denen nochmals die Zahl dPr Verfahren, die 

Zahl der Einzelfälle, die Zahl der Beschuldigten, die Zahl der 

Geschädigten und der Gesamtschaden entnommen werden kann. Ein 

Vergleich der einzelnen Jahresergebnisse w1rd dazu im folgenden 

Abschnitt ver genommen. 

Tabelle 115: Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang, 
hier: Anzahl der erledigten V0 rfahren 

1974 1975 1976 1977 
abs. % abs. "l abs. abs. 1 % io 

IA]lgemeine 708 !24,5 646 1 9 697 ' 1 ! 19, l 824 ! 22, 1 IStA 1 
1· , 

1 Schw2rpur,kt-
: 1. 770 i - 1 3 ! 2. 122 158,7 

1 '71, 1 i 2 . oo : 66,6 \StA ] b 1, :Z.593 i . i~i5l. 
1 ' 1 

/Einzige Stil. 410 jl4,2 321 110,4 357 9,8 421 i ll ,3 
1 

1978 1979 l9tJ0 1981 
abs. % abs. % abs. % abs. 1 % 

1 A l1 gemeine 783 !22,0 1 1 i 
66 l i 21 ,4 658 :20,4 737 i23,8 IStA 1 ! 

/Schwerpunkt- 1 :68,7 1 1 1 
1 1 1 

!StA 12 .446 ! 2. l 05 ,ss,z i 2. 139 166,3 12.044 165,9 
' 

/Einzige StA 333 
1 

9,3 ! 321 110,4 i 429 113,3 1 321 / 10,3 
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iPrnzentualer 
iDurchschnitt 
! 21,8 1 
1 
1 67,l 

1 
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Tabelle 116: Erledigungsumfang der Sc~w~rpunktstaatsanwaltschaften (1974-1981) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

/Zahl der Verfahren 1.770 2 .122 2.593 2.482 2.446 2 .105 2 .139 2.044 

/Zahl der Einzelfälle 41.534 35.233 33.570 43.231 51. 732 43.194 112.537 107.528 

/Zahl der Beschuldigten 3.242 4.238 4.489 4.664 4. 787 4.340 3.880 3.593 

/Zahl der Geschädigten 155.122 64.034 70.528 75 .031 73.095 46.434 146.332 135.349 

/Gesamtschaden /975.956.000 /2.816.463.000 /2.350.883.000 /3.194.839.000 !4.776.006.000 /2.385.570.000 12. 146. 005. 000 J2.978.921 .000 

Tabelle 117: Erledigungsumfang der Allgemeinen Staatsanwaltschaften (1974-1981) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

/Zahl der Verfahren 708 646 697 824 783 661 658 737 

/Zahl der Einzelfälle 7.672 10.985 .6. 705 1 14.172 27.552 14.377 27.445 15 .157 

/Zahl der Beschuldigten 1.179 1.148 1 1.165 1 1.266 1.207 1.383 1.232 1.177 

/Zahl der Geschädigten 15.599 19.613 1 10.296 
1 13.348 1 26.017 11. 972 7 .644 15.074 

/Gesamtschaden /241.978.000 /144.999.000 /1.148.044.000 /1.209.401.000 /276.963.000 /1.162.492.000 /231.343.000 /248.604.000 



Tabelle 118: Erledigungsumfang der "Einzigen" Staatsanwaltschaften (Durchschnitt 1974-1981) 

1974 
1 

1975 
1 

1976 
1 

1977 
1 

1978 
1 

1979 
1 

1980 1 1981 

!Zahl der Verfahren 
1 410 1 321 1 357 1 421 1 333 1 321 1 429 1 321 

!Zahl der Einzelfälle 
1 

1.944 1 3.266 1 3.838 1 2.144 1 2.961 1 4.135 1 5.227 1 5.158 1 

!Zahl der Beschuldigten 1 637 1 412 1 615 1 733 1 636 1 1.156 1 784 1 600 1 

!Zahl der Geschädigten 
1 

2.600 1 5.911 1 105.378 1 14.555 1 4.130 1 7. 739 1. 2.028 1 2.736 1 
i 

1 Gesamtschaden_·- 1162.664.000_1124.136.000 1223.072.000 1194._:_5:_!00 13~4-433.000 1385.537.000 1237.550.000 1364.955!00 J 

... ... 
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6.1 Staatsanwaltschaften und bearbeitete Verfahren 

6.1.1 Allgemeine verfahrensspezifische Daten 

Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, ob sich die Verfah-
rensstrukturen der von den Schwerpunktstaatsanwaltschaften erledig-
ten Wirtschaftsstrafverfahren wesentlich von denen, welche _von 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften erledigt wurden, unterscheiden. 
Eine weitere Differenzierung soll noch dahingehend vorgenommen 

werden, daß auch die verfahrensinhaltliche Erledigungsstruktur 
von Einzigen Staatsanwaltschaften mit aufgenommen wird3 . Dabei 
soll zunächst der Verfahrensaufbau hinsichtlicher der Zahl der 
Beschuldigten, der Zahl der Einzelfälle und der Geschädigtenzahlen 
behandelt werden. 

Bei der Zahl der Beschuldigten stellte sich heraus, daß der 
Prozentanteil der einzelnen Beschuldigtenklassen (die Einteilung 

· erfolgt in die Klassen: 
bis fünf Beschuldigte, 

ein Beschuldigter, zwei Beschuldigte, drei 
sechs bis zehn Beschuldigte und ;iber 10 

Beschuldigte) während des gesamten Untersuchungszeitraums nur 
sehr gering schwankte. So lag z.B. die Schwankungsbreite bei den 

Verfahren mit einem Beschuldigten bei der Allgemeinen Staatsanwalt-

schaft nur zwischen 69,3% im Jahre 1975 und 75,9% im Jahre 1977. 
Bei der Zahl der Beschuldigten stellt diese Abweichung bereits das 
Maximum im Untersuchungszeitraum dar. 
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Tabelle 119: Art der Staatsanwaltschaft und Struktur der Verfah-
ren, hier: Zahl der Beschuldigten 

!zahl der 
\seschuldigten 

2 

3 - 5 

6 - 10 

jmehr als 10 

(Durchschnitt 1975-1981) 

\Allgemeine 
1stA 

72,0 % 

17,5 % 

8,5 % 

1,2 % 

0,8 % 

\schwerpunkt-
1stA 

1 63,9 % 

1 21,2 % 

1 11, 7 % 

1 2,4 % 

1 0,9 % 

/reine. 
\Schwerpunkt-
!StA 

64,0 % 

21, l % 

11,7 % 

2,3 % 

0,9 % 

\Einzige 
1stA 

1 62,9 % 

1 21,5 % 

1 11,9 % 

1 2,7 % 

1 0,9 % 



Die Untersuchung ergab weiterhin, daß im Durchschnitt in 63, 9% 
der Verfahren, die von Schwerpunktstaatsanwaltschaften erledigt 
wurden, gegen einen Beschuldigten ermittelt wurde, in 21, 2% der 
Verfahren gegen zwei Beschuldigte, in 
es drei bis fünf Beschuldigte, 2,4% 
Beschuldigtenzahl von 6-10 auf und 

11, 7% der Verfahren waren 
der Verfahren wiesen eine 

noch 0,9% der Verfahren 
betrafen mehr als 10 Beschuldigte. Bei den Allgemeinen Staats-
anwaltschaften stellte sich heraus, daß der Anteil der Verfahren 
mit nur einem Beschuldigten wesentlich höher war als bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften. So waren im Durchschnitt 72% der 
von Allgemeinen Staatsanwaltschaften erledigten Verfahren nur 
durch einen Beschuldigten gekennzeichnet. Zwei Beschuldigte gab 
es noch in 17, 5% der Verfahren, drei bis fünf Beschuldigte in 
8,5%, 6-10 Beschuldigte in 1,2% und in 0,8% der Verfahren lag die 
Beschuldigtenzahl über 10. Wenn man diese Zahlen vergleicht, so 
fällt auf, . daß - wie schon erwähnt - die Zahl der Verfahren mit 
einem Beschuldigten bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften we-
sentlich höher war, wohingegen die Zahl der Verfahren, die zwei 
bis zehn Beschuldigte auswiesen, in geringerem Umfang von Allge-
meinen Staatsanwaltschaften bearbeitet wurde. Interessant ist wei-
ter, daß Verfahren mit mehr als 100 Beschuldigten von beiden 
Staatsanwaltschaftskategorien in gleichem Umfang erledigt wurden. 

Differenziert man überdies die von den Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften erledigten Verfahren nach der Verfahrensstruktur der Einzi-
gen Staatsanwaltschaften, so zeig,e sich, daß der Anteil der 
Verfahren mit nur einem Beschuldigten mit durchschnittlich 62, 9% 
geringer war als bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 4 und die 
Verfahren mit 2-10 Beschuldigten geringfügig höher ausfielen (so 
mit 2 Beschuldigten in 21, 5% der Verfahren, mit 3-5 Beschuldigten 
in 11, 9% und mit ·6-10 Beschuldigten in 2, 7% l. Verfahren mit mehr 
als 10 Beschuldigten kommen im Durchschnitt mit dem gleichen 
Prozentsatz (0,9%) auch bei den Einzigen Staatsanwaltschaften vor. 

Bei der Zahl der Einzelfälle ergab sich ähnlich wie bei der Zahl 
der Beschuldigten während des Untersuchungszeitraums keine grund-
sätzliche Veränderung des Verfahrensaufbaus bei den Staatsanwalt-
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schaftskategorien. Auch hier lag die Differenz der Prozentwerte in 
den Meldejahren bei nur 1%-3%, wobei sich die Minimum- und 
Maximumwerte ebenfalls auf die unterschiedlichen Untersuchungs-
jahre verteilten. 

Tabelle 120: Art der Staatsanwaltschaft und Struktur der erledig-
ten Verfahren, hier: Zahl der Einzelfälle 
(Durchschnitt 1975-1981) 

lzahl der :Allgemeine ischwerpunkt- 1 reine IEinzige 
\Einzelfälle !Schwerpunkt-

1stA 1stA IStA 1stA 

1 1 41,0 % 1 40,6 % 39,6 % 1 46,5 % 

1 2 - 10 
1 

43,9 % 
1 

42,4 % 42,3 % 1 41,4 % 

111 - 50 1 10,2 % 1 12,3 % 12,8 % 
1 

9,3 % 

/51 - 100 1 2,6 % 
1 

2,4 % 2,6 % 1 1,4 % 
lmehr als 1 2,3 % 1 2,3 % 2,5 % 1 1,4% 1100 1 1 1 

Bei der klassifizierenden Untersuchung (die Verfahren wurden einge-
teilt in Klassen mit einem Einzelfall, 2-10 Einzelfällen, 11-50 
Einzelfällen, 51-100 Einzelfällen und über 100 Einzelfällen) stellte 
sich heraus, daß es zwischen den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
und Allgemeinen Staatsanwaltschaften praktisch keinen Unterschied 
im Verfahrensaufbau der erledigten Verfahren gab. So wurden von 
den Schwerpunktstaatsanwaltschaften Verfahren mit einem Einzelfall 
in 40,6% der Fälle erledigt, Verfahren mit 2-10 Einzelfällen in 
42,4%, Verfahren mit 11-50 Beschuldigten in 12,3% und in 2,4% 
bzw. 2,3% jeweils Verfahren mit 51-100 Einzelfällen oder mit über 
100 Einzelfällen. Bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften ergab 
sich ein ähnliches Bild. Hier wurden 41% der Verfahren mit einem 
Einzelfall erledigt, Verfahren mit 2-10 Einzelfällen hatten einen 
Anteil von 43,9%, Verfahren mit 11-50 Einzelfällen einen Anteil von 
10, 2%, und einen Anteil von 2, 6% bzw. 2, 3% hatten Verfahren mit 
51-100 Einzelfällen oder mit über 100 Einzelfällen. 
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Ein interessantes Ergebnis ergab sich jedoch hinsichtlich der Zahl 
der Einzelfälle, wenn man die Schwerpunktstaatsanwaltschaften noch 
einmal differenzierte nach Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ein-
zigen Staatsanwaltschaften. Hierbei zeigte sich, daß die Einzigen 
Staatsanwaltschaften Verfahren mit nur einem Einzelfall, im Durch-

schnitt in 46,5% der Verfahren abschlossen. Verfahren mit 2-10 Ein-
zelfällen hatten noch einen Anteil von 41,4%, 9,3% bei 11-50 
Einzelfällen und Verfahren mit 51-100 Einzelfällen bzw. über 100 
Einzelfällen jeweils einen Anteil von 1, 4%. Hingegen wurden von 
den Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die nicht Einzige Staatsan-
waltschaften waren, Verfahren mit nur einem Einzelfall in lediglich 
39 ,6% der Fälle erledigt und Verfahren mit 2-10 Einzelfällen in 
42,3%, mit 11-50 Einzelfällen in 12,8% und mit 2,6% bzw. 2,5% 
jeweils Verfahren mit 51-100 Einzelfällen oder über 100 Einzelfäl-
len. Diese Zahlen lassen erkennen, daß die Einzigen Staatsanwalt-
schaften wesentlich mehr Verfahren mit nur einem Einzelfall erledig-
ten als die reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Gleichzeitig 
lag der Prozentsatz der Verfahren mit 2 und mehr Einzelfällen 
unter dem Prozentsatz der reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaft, 
wobei es bei diesen Verfahren jedoch keine herausragenden unter-
schiedlichen Erledigungsprozentsätze gab. 

Erwähnenswert ist ferner, daß die Untersuchung der Erledigungs-
struktur zwischen den Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Einzi-
gen Staatsanwaltschaften bei der zugrundeliegenden Zahl der Einzel-
fälle signifikante Ergebnisse erbrachte5 • 

Die Zahl der Geschädigten wurde für unsere Untersuchung in sieben 
Klassen eingeteilt, und zwar in: 1-5 Geschädigte, 6-10 Geschädigte, 
11-50 Geschädigte, 51-100 Geschädigte, 101-200 Geschädigte, 201-1. 000 
Geschädigte und über 1.000 Geschädigte. Die Untersuchung ergab, 
daß die Verfahren mit 1-5 Geschädigten bei den Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften, und zwar auch bei einer differenzierten Unter-
suchung zwischen reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ein-
zigen Staatsanwaltschaften, von 1975 bis 1980 angestiegen ist, d.h. 
im Jahre 1975 hatten die reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
nur 75,4% der Verfahren mit 1-5 Geschädigten erledigt, dagegen 
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waren es im Jahre 1980 bereits 79,6%. Bei den Einzigen Staatsan-
waltschaften war dieser Anstieg noch gravierender: So betrug der 
Anteil der Verfahren mit 1-5 Geschädigten im Jahre 1975 76,4%, im 
Jahre 1980 bereits 94, 4%. Dagegen verzeichneten die anderen Klas-
sen einen Rückgang in den Jahren 1975 bis 1980, der in jeder 
Klasse maximal 5% ausmachte. Die Allgemeinen Staatsanwaltschaften 
wiesen keine solche Veränderung auf, sondern unterlagen ·nur 
geringen · Prozentschwankungen, wobei die Minimum-/Maximumwerte 
jeweils in unterschiedlichen Erhebungsjahren lagen. 

Tabelle 121: Art der Staatsanwaltschaft und Struktur der erledig-
ten Verfahren, hier: Zahl der Geschädigten 
(Durchschnitt 1975-1980) 

1 Allgemeine 
1
schwerpunkt- reine 

1
Einzige 1 

lz \Schwerpunkt- 1 

!Gesc 
StA IStA jStA IStA 

1 
5 78,8 % 

1 
75,5 % 

1 
74,2 % 

1 
83,4 % 

1 
6 - 10 4,8 % 

1 
6,0 % 

1 
6,4 % 

1 
3,6 % 

1 
11 - 50 11, l % 

1 
12,l % 

1 
12,8 % 

1 
8,2 % 

1 

51 - 100 2,8 % 
1 

3,0 % 
1 

3,1 % 
1 

2,4 % 
1 

j 101 - 200 l, 3 % 
1 

1,7 % 
1 

1,8 % 
1 

1,2 % 
1 

1201 - 1000 l , l % 
1 

1,4 % 
1 

1,4 % 
1 

l , l % 
1 

jmehr als 0,2 % 
1 

0,4 % 
1 

0,4 % 
1 

0,3 % 
1 1000 

Betrachtet man die Durchschnittswerte, so zeigt sich, daß bei 
durchschnittlich 75,5% der Verfahren der Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften ein Geschädigtenanteil von 1-5 Geschädigten vorlag. 6% 
der Verfahren hatten 6-10 Geschädigte, 12,1% 11-50 Geschädigte, 3% 
51-100 Geschädigte, 1, 7% 101-200 Geschädigte, 1, 4% 201-1. 000 Geschä-
digte und O, 4% mehr als 1. 000 Geschädigte. Bei den Allgemeinen 
Staatsanwaltschaften lag der Prozentsatz der Verfahren mit 1-5 
Geschädigten bei 78,8%, mit 6-10 Geschädigten bei 4,8%, mit 11-50 
Geschädigten bei 11,1%, mit 51-100 Geschädigten bei 2,8%, mit 
101-200 Geschädigten bei 1, 3%, mit 201-1. 000 Geschädigten bei 1, 1% 
und 0,2% der Verfahren hatten noch mehr als 1.000 Geschädigte. 
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Diese Zahlen verdeutlichen, daß Allgemeine Staatsanwaltschaften im 
Durchschnitt häufiger Verfahren mit nur 1-5 Geschädigten bearbeite-
ten als Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Bei den übrigen Geschädig-
tenklassen ist diese Aussage nicht so eindeutig zu treffen, da der 
Unterschied z. T. nur in der Kommastelle der Prozentwerte zum 
Ausdruck kommt. 

Interessant ist auch nochmals ein Vergleich zwischen den Erledi-
gungsstrukturen der reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften und de-
nen der Einzigen Staatsanwaltschaften. So betrug der Durchschnitts-
prozentsatz bei Verfahren mit 1-5 Geschädigten bei den reinen 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften 74, 2%, wohingegen er bei den Einzi-
gen Staatsanwaltschaften bei 83, 4% lag. Verfahren mit 6-10 Geschä-
digten hatten. dagegen bei den reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten mit 6, 4% einen höheren Anteil als die bei den Einzigen 
Staatsanwaltschaften mit 3,6%. Verfahren mit 11-50 Geschädigten 
zeigten hingegen ein umgekehrtes Bild: So fielen 12, 8% aller 
Verfahren bei den reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften in diese 
Klasse, während bei den Einzigen Staatsanwaltschaften nur 8, 2% 
diese Geschädigtenzahlen aufwiesen. Bei den weiteren Geschädigten-
kategorien unterschieden sich die Anteilsprozentwerte nur geringfü-
gig, so daß sich die Erledigungsstruktur vereinheitlichte. 

6.1.2 Höhe des Gesamtschadens 

Bei der Höhe des Gesamtschadens, bei der in neun Klassen bis 
3.000 DM, 4.000-11.000 DM, 12.000-29.000 DM, 30.000-56.000 DM, 
57,000-101.000 DM, 102,000-189.000 DM, 190.000-338.000 DM, 339.000-
900.000 DM und über 900.000 DM unterschieden wurde, ergaben sich 
innerhalb der Erhebungsjahre nur minimale Unterschiede in der 
Erledigungsstruktur, Bei einem Vergleich zwischen Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft und Allgemeiner Staatsanwaltschaft fällt hin-
sichtlich der Schadenssummen auf, daß Verfahren mit einem Schaden 
zwischen 4.000 und 189,000 DM im Durchschnitt eher von einer 
Allgemeinen Staatsanwaltschaft und Verfahren mit einem Schaden 
von mehr als 190.000 DM eher von einer Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft erledigt wurden. Bemerkenswert ist auch, daß Verfahren mit 
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einem Schaden von bis zu 3. 000 DM von beiden Staatsanwaltschafts-
kategorien gleichermaßen häufig erledigt wurden. 

Hinsichtlich der Erledigungquote der Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten ergab sich für den Untersuchungszeitraum, daß Verfahren mit 
einem Schaden bis 3. 000 DM bei 24, 5% der erledigten Verfahren 
vorkamen. Die Quoten für die anderen Klassen können der Tabelle 
entnommen werden, wobei darauf hingewiesen wird, daß der zweit-
höchste Anteil von durchschnittlich 10, 7% auf die Klasse mit einem 
Schaden von über 900.000 DM entfiel und an dritter Stelle die 
Schadensklasse von 339 .000-900. 000 DM mit einem Anteil von 10, 4% 
lag. Bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften betrug der Anteil 
der erledigten Verfahren mit einem Schaden bis zu 3,000 DM 24,3%. 

Einen fast gleich hohen Anteil, zwischen 10,9% und 10,1%, hatten 
Verfahren mit einem Schaden zwischen 4.000 und 101.000 DM6• In 
den höheren Schadensklassen nahm dann der Prozentsatz bei den 
von Allgemeinen Staatsanwaltschaften erledigten Verfahren konti-
nuierlich ab und wies bei Verfahren mit einem Schaden über 
900. 000 DM nur mehr 6, 3% auf. 
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Tabelle 122: Art der Staatsanwaltschaft und Struktur der erledig-
ten Verfahren, hier: Schaden (Durchschnitt 1975-1981) 

/schaden in /Allgemeine /schwerpunkt- \reine jEinzige 1 

!Schwerpunkt- 1 I l.D00 DM 
1
stA 

1
stA IStA 1

stA 
1 

jbis 3 24,3 % 24,5 % 23, l % 32,3 % 1 
4 - 11 10,9 % 9,4 % 9, l % 10,8 % 

1 
12 - 29 10, 7 % 9,5 % 9,4 % 9,7 % 

1 
30 - 56 10,3 % 9,0 % 9,2 % 7,9 % 1 
57 - 101 10,l % 9,8 % 10,0 % 8, l % 

1 

1102 - 189 9,4 % 7,7 % 7,9 % 6,8 % 
1 

j 190 - 338 9,2 % 9,2 % 9,6 % 6,9 % 
1 

j339 - 900 8,8 % 10,4 % 10,8 % 8,0 % 1 
jmehr als 900\ 6,3 % 10,7 % 10,9 % 9,5 % 
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Ein Vergleich zwischen reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften und 
Einzigen Staatsanwaltschaften zeigte darüber hinaus, daß Verfahren 
mit bis zu 3.000 DM Schaden bei den reinen Schwerpunktstaatsan-
waltschaften nur 23,1% der Fälle ausmachten, im Gegensatz zu 
32, 3% derjenigen der Einzigen Staatsanwaltschaften. Bei • Verfahren 
mit einem Schaden von über 339. 000 DM stimmte der Prozentsatz der 
Einzigen Staatsanwaltschaften fast mit dem der reinen Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft überein, während demgegenüber in den Schadens-
kategorien 30.000-338.000 DM die Anteilshäufigkeit bei den Einzigen 
Staatsanwaltschaften unter der der reinen Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften lag. 

Festzuhalten ist, daß sich die Erledigungsstruktur zwischen Schwer-
punktstaatsanwaltschaft und Allgemeiner Staatsanwaltschaft dahin-
gehend unterscheidet, daß Schwerpunktstaatsanwaltschaften häufiger 
Verfahren mit einem Schaden über 339.000 DM erledigten. Dabei ist 
der Unterschied signifikant, daß von den Schwerpunktstaatsan-
waltschaften eher Verfahren mit einer hohen Schadenssumme erledigt 
wurden, als dies bei Allgemeinen Staatsanwaltschaften der Fall 

7 war • 

6.1.3 Dauer der Ermittlungsverfahren 

Wie aus Tabelle 123 ersichtlich ist, werden die Ermittlungsverfah-
ren von Allgemeinen Staatsanwaltschaften mehrheitlich in einer 
kürzeren Zeitspannne erledigt als von Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten. So ergaben die Durchschnittswerte, daß Verfahren mit einer 
durchschnittlichen Ermittlungsdauer von mehr als 14 Monaten bei 
den Allgemeinen Staatsanwaltschaften abnahmen, wogegen bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften diese Verfahren anteilsmäßig stie-
gen. So wurden von den Schwerpunktstaatsanwaltschaften Verfahren 
innerhalb eines halben Monats nur in 5,2% der Fälle erledigt, 
dagegen traf dies bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften in 
13,3% der Fälle zu. Bei einer Ermittlungsdauer zwischen einem 
halben Monat und vierzehn Monaten waren die Anteile bei der 
Allgemeinen Staatsanwaltschaft und Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
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vergleichbar. In beiden Fällen lag der Anteil dieser Verfahren 

zwischen 10% und 12%. Verfahren mit mehr als 14monatiger Ermitt

lungsdauer nahmen bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften noch 

einen Anteil von 10,9% ein, Verfahren mit einer Ermittlungsdauer 

zwischen 21 und 35 Monaten noch 12, 2% und Verfahren mit einer 

Ermittlungsdauer von über 35 Monaten hatten sogar noch einen 

Anteil von 12, 5%. Demgegenüber gingen diese Verfahren, wie bereits 

erwähnt, bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften zurück. So be

trug der Anteil der Verfahren mit 14-21 Monaten Ermittlungsdauer 

bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften 11, 6%, bei 21-35 Monaten 

Ermittlungsdauer 10, 8%, und Verfahren mit einer Ermittlungsdauer 

von über 35 Monaten hatten mit 8,5% den geringsten prozentmäßigen 

Anteil bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften. 

Tabelle 123: Art der Staatsanwaltschaft und Dauer des Ermittlungs
verfahrens (Durchschnitt 1975-1981) 

1 
1A 11 gemeine 1schwerpunkt- reine 

1Ei nzi ge
1 !Schwerpunkt-
l�uer StA 1stA IStA 1stA 1 
/1-15 Tage 13,3 % 8,0 % 8,3 % 1 6,9 % 

/
16 Tage 61s 
2 Monate 10,3 % 12,3 % 12,0 % 1 13,8 % 1 

12 61 s 4 10,0 % 11,8 % 11, 1 % 1 16,1 % \Monate 1 
14 61s 6 10,0 % 9,2 % 8,7 % 1 12,2 % 1 
!Monate 1 
16 61s 9 12,5 % 10, 9 % 10,7 % 1 12,2 % 1
\Monate 1 
19Dis74 13,0 % 12, l % 12,2 % 1 11,4 %!Monate 1 
114 61 s 21 11,6 % 10,9 % 11,3 % 1 8,8 %!Monate 1 
121 61s 35 10,8 % 12,2 % 12,8 % 1 8,8 % !Monate 1 
!mehr als 8,5 % 12,5 % 13,0 % 1 10,0 % 135 Monate 1 1 
(Rundungsfehler) 

Eine Differenzierung 

schaften in reine 

der Werte bei den Schwerpunktstaatsanwalt

Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Einzige 

Staatsanwaltschaften ergab bei der Dauer des Ermittlungsverfahrens 

keine erwähnenswerten Abweichungen. Hervorgehoben werden muß je-
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doch, daß der Anteil der Verfahren mit einer Dauer von über 35 
Monaten bei den reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften um 3% 
höher lag als bei den Einzigen Staatsanwaltschaften. 

Wie die Auswertung zeigte, wurden Verfahren bei den Allgemeinen 
' Staatsanwaltschaften schneller erledigt als bei den Schwerpunkt-

staatsanwaltschaften, wobei zu berücksichtigen ist, daß, bei den 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften gerade Verfahren mit einer Ermitt-
lungsdauer von nur bis zu einem halben Monat überproportional 
vertreten sind, wie auch Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von 
mehr als 14 Monaten verhältnismäßig häufig bei den Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften anzutreffen waren. Diese Ergebnisse sind auch 
wieder statistisch signifikant8 , d.h. es besteht ein Zusammenhang 
zwischen Art der Staatsanwaltschaft und Dauer des Ermittlungsver-
fahrens. So kann man aufgrund dieser Ergebnisse sagen, daß 
Verfahren mit einer Ermittlungsdauer von über 14 Monaten häufiger 
bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften vorkamen, wohingegen bei 
den Allgemeinen Staatsanwaltschaften Verfahren mit einer Ermitt-
lungsdauer von nur einem halben Monat überwogen. Dabei ist aber 
zu beachten, daß die Dauer der Ermittlungsverfahren auch aus dem 
Verfahrensinhalt resultiert, d.h. der komplexere Verfahrensaufbau 
der bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften bearbeiteten Verfahren 
schlägt sich auch in einer längeren Ermittlungsdauer nieder. 

6.1.4 Erledigung und Art der Erledigung 

Bei der Erledigung der Ermittlungsverfahren wurden in der vorlie-
genden Untersuchung zwei Fragen in den Mittelpunkt gestellt: Zum 
einen, ob das Verfahren zur Anklage gebracht wurde oder nicht, 
zum anderen, vor welcher Instanz im Falle einer Anklage verhan-
delt wurde bzw. ob das Verfahren durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls beendet wurde. Kam es in einem Verfahren zu einer Totalein-
stellung, wurde geprüft, ob diese Einstellung nach §§ 153 ff. StPO, 
§ 170 II StPO oder aber auf andere Weise vorgenommen wurde. Bei 
der Untersuchung, ob die Verfahren mit einer Anklage abgeschlos-
sen wurden oder nicht, zeigte sich, daß im Durchschnitt bei den 

459 



Allgemeinen Staatsanwaltschaften 67 ,8% der Verfahren zur Anklage 
gebracht und 32, 2% der Verfahren in vollem Umfang eingestellt 
wurden. Bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften wurden hingegen 
nur 57, 5% der Verfahren durch eine Anklage abgeschlossen und 
42,5% der Verfahren durch eine Totaleinstellung erledigt. Eine 
weitere differenzierte Untersuchung der Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften zwischen reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Einzi-
gen Staatsanwaltschaften ergab, daß die Einzigen Staatsanwaltschaf-
ten durchschnittlich 63, 2% der Verfahren mit einer Anklage abschlos-

. sen, die reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften aber nur in 56, 7% 
der Verfahren eine Anklage vornahmen. 

Tabelle 124: Art der Staatsanwaltschaft und Anklageerhebung 
(Durchschnitt 1975-1981) 

IA 11 gemeine !Schwerpunkt- lre,ne :Einzige !Schwerpunkt-
1
stA 

1
stA IStA 1

stA 

!Anklage 
1 

67,8 
1 

57,5 56,7 63,2 
!keine 1 32,2 1 42,5 43,3 36,8 
!Anklage 1 1 

Wie diese Za~len, die im übrigen wiederum mit Ausnahme des 
Jahres 1976 statistisch signifikant auf einem Niveau von 1% sind9, 
belegen, wurden bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften anhängig 
gewordene Verfahren in einer wesentlich geringeren Zahl angeklagt 
als die Verfahren, die bei Allgemeinen Staatsanwaltschaften an-
hängig wurden. Darüber hinaus brachten diese Zahlen zum Aus-
druck, daß die Häufung von komplexen Verfahren bei den Schwer:-
punktstaatsanwaltschaften eine vollständige Durchermittlung der Ver-
fahren vielleicht nicht mehr in dem Umfang ermöglichte, wie es 
erforderlich gewesen wäre. Das hat zur Folge, daß ein Großteil der 
Verfahren eingestellt werden mußte10 • 

Bei der Art der Erledigung der Verfahren läßt sich, wie Tabelle 
125 zeigt, feststellen, daß bei den Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
der größte Teil der Verfahren nach § 170 II StPO eingestellt 
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wurde, und zwar in 38,5% der Fälle. An zweiter Stelle stand die 
Anklage vor dem Schöffengericht mit 31, 8% sowie die Anklage vor 
der Strafkammer mit 14,8%. Eine Erledigung auf sonstige Weise 
(z.B. Einstellungen nach §§ 154 ff., 205 StPO) nahm bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften noch einen Anteil von 9~2% ein. 
Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO machten 3, 3% aus, und die 
Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls kam noch in 2,6% 
der Fälle vor. Bei den Allgemeinen Staatsanwaltschaften stand an 
erster Stelle dagegen eine Anklage vor dem Schöffengericht, die in 
45,2% der Fälle auftrat. Auf den nächsten Plätzen folgten die 
Einstellung nach § 170 II StPO mit einem Anteil von 24%, die 
Anklage vor der Strafkammer mit 11,9%, die Erledigung in sonstiger 
Weise mit 12, 3%, der Erlaß eines Strafbefehls mit 3, 4% und die 
Einstellung nach §§ 153 ff. StPO mit einem Anteil von 2,8%. 

Tabelle 125: Art der Staatsanwaltschaft und Art der Erledigung 
(Durchschnitt 1975-1980) 

/Erledigungsart IAllgemeine !Schwerpunkt- 1
re,ne 

1stA 1stA !Schwerpunkt-
StA 

!Strafkammer 1 11,9 % 1 14,8 % 15,7 % 

!Schöffengericht 1 45,2 % 1 31,8 % 30,5 % 

!Strafbefehl 1 3,4 % 1 2,6 % 2,5 % 
IE1nstel lung 1 2,8 % 1 3,3 % 3,2 % 
1 §§ 153 ff. StPO 1 1 
1 E1 nste 11 ung 1 24,0 % 1 38,5 % 39,3 % 
1 § 170 II StPO 1 1 
!sonstige Erledigungen 1 12,3 % 1 9,2 % 9, l % 

(Rundungsfehler) 

IEinzige 
1stA 

1 10,0 % 

1 
40,8 % 

1 3,0 % 
1 3,8 % 
1 
1 33,0 % 
1 

1 9,7 % 

Bei einer Differenzierung der Ergebnisse der Schwerpunktstaats-
anwaltschaften in reine Schwerpunktstaatsanwaltschaftim und Ein-
zige Staatsanwaltschaften blieben die Prozentsätze bei der Erledi-
gung in sonstiger Weise, der Einstellung nach §§ 153 ff. StPO und 
bei dem Erlaß eines Strafbefehls ungefähr gleich (vgl. Tabelle 
125). Zu größeren Differenzen kam es jedoch bei einer Anklage vor 
dem Schöffengericht, die bei den Einzigen Staatsanwaltschaften in 
40,8% der Fälle vorgenommen wurde, während dies bei den reinen 
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Schwerpunktstaa:tsanwaltschaften nur in 30,5% der Fälle geschah. 
Anklagen zur Strafkammer wurden hingegen von Einzigen Staatsan-
waltschaften nur in 10% der Fälle erhoben, kamen jedoch .bei den 
reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaften in 15, 7% der Fälle vor. Ein 
ähnliches Verhältnis ergab sich bei der Einstellung nach § 170 II 
StPO: Die Einzigen Staatsanwaltschaften stellten in 33% der Fälle 
nach dieser Vorschrift ein, im Gegensatz zu 39, 3% der Verfahren, 
die in die Zuständigkeit der reinen Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten fielen. 

Bei diesem Untersuchungsteil zeigt sich wieder eine statistische 
Signifikanz dahingehend, daß Verfahren, die von Allgemeinen 
Staatsanwaltschaften erledigt wurden, in größerem Umfang vor dem 
Schöffengericht zur Anklage gebracht wurden, während Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften die Verfahren im Gegensatz dazu eher nach § 

170 II StPO einstellten11 • 

6.2 

6.2.1 

Umfang der Verfahren und Art der bearbeitenden Staatsan-
waltschaft 

Vergleich zwischen den Verfolgungsbehörden 

Bei der Zahl der Verfahren ergab die BWE, daß durchschnittlich 
ein Fünftel aller Verfahren durch Allgemeine Staatsanwaltschaften 
bearbeitet wurde, knapp über zwei Drittel aller Verfahren durch 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften und wenig über ein Zehntel der 
Verfahren durch Einzige Staatsanwaltschaften, die aber, wie oben 
erwähnt, den Schwerpunktstaatsanwaltschaften zuzurechnen sind. 
Unter dieser Bedingung ist festzuhalten, daß das Verhältnis inner-
halb der gemeldeten Verfahren zwischen Allgemeinen Staatsanwalt-
schaften und Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität 1:4 ist. Dabei traten über die einzelnen 
Erhebungsjahre keine wesentlichen Verschiebungen, sondern nur 
Schwankungen im Bereich von 5% um den Durchschnittswert auf. 
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Tabelle 126: Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang, 
hier: Zahl der Beschuldi~ten 

!Allgemeine 
IStA 
ISchwerpunkt-
lStA 
IEinzige StA 

... 
"' c., 

1974 l 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 !Prozentualer 
abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 ~bs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs._ I_ % _ 1 abs. 1 _ % 1 abs. 1 % !Durchschnitt 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l~.179 !23,3 Jl_.~8 1_~•8_ll.l~6 !18,6 11.266 119,0 11.207 118,2 ll.383 120,1 ll.232 120,9 11.177 121,9 I 20,2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 
13.242 l6~ J~38 113,1 14.489 111,6 14.664 11~,_ci_ 14.787 1,2,2~40 163,1 13.880 165,8 13.593 166,~I 68,4 

1 637 112,6 1 412 1 7,1 l 615_1 9! 1 733111,01 636 19,611.156 \16,8 1 784 113,3 I _ 600 Lll,2 1 11,4 



Ein ähnliches Bild ergab sich auch bei der Zahl der Beschuldig-
ten, bei denen ebenfalls eine Entwicklung während des Untersu-
chungszeitraumes nicht eingetreten ist. Durchschnittlich 20,2% der 
B_eschuldigten entfielen auf Verfahren, die VO[l Allgemeinen Staatsan-
waltschaften bearbeitet wurden, 68, 4% auf Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften und 11, 4% auf Einzige Staatsanwaltschaften. Bezüglich der 
Zahl der Beschuldigten ergab sich somit ebenso ein Verhältnis· 1: 4 
zwischen der Allgemeinen Staatsanwaltschaft und der Schwerpunkt-· 
staatsanwaltschaft. 

Gleiches traf auch auf die Zahl der Einzelfälle zu, jedoch mit der 
Einschränkung, daß die Einzigen Staatsanwaltschaften nur mehr 
durchschnittlich mit 5, 1% beteiligt waren. Demgegenüber war der 
Anteil der Schwerpunktstaatsanwaltschaften auf fast drei Viertel 
(74,5%) gestiegen. Das Verhältnis zwischen Allgemeinen Staatsanwalt-
schaften und Schwerpuqktstaatsanwaltschaften stimmt jedoch mit 
dem der Zahl der Verfahren und dem der Zahl der Beschuldigten 
überein. 

Tabelle 127: Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang, 
hier: Zahl der Einzelfälle 

IAllgemeine 
IStA 
ISchwerpunkt-
lStA 
!Einzige StA 

1974 1975 1976 1977 
abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % 

7.672 \15,o \10.985 \22,2 1 1 1 1 6.705 I 15,2 I 14.172 123,8 I 

141.534 181,2 135.233 171,2 l33_570 116,l 143.231 172,6 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1.944 1 3,8 1 3.266 1 6,6 1 3.838 1 8,7 1 2.144 1 3,6 1 

1978 1979 
abs. 1 % abs. 1 % 

1980 
abs. 1 % 

1981 
abs. 1 % 

!Prozentualer 
!Durchschnitt 

1 A 11 gemeine 
IStA 
ISchwerpunkt-
lStA 
!Einzige StA 
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\27.552 133,5 \14.377 \23,3 20,5 

1 1 1 1 1 1 1 1 151 .732 162,9 143.194 170,0 I 112.537,77,5 I 107.528184,1 I 74,5 

1 2.961 1 3,6 1 4.135 1 6,7 1 5.2211 3,6 1 5.1581 4,0 1 5,1 



Hinsichtlich der Schadenshöhe konnte kein Durchschnittsanteilswert 
berechnet werden, da diese in jedem Jahre sehr stark differierte. 
So entfielen z.B. im Jahre 1974 17 ,5% äer Schadenssummen auf 
Verfahren Allgemeiner Staatsanwaltschaften und 11, 8% auf die von 
Einzigen Staatsanwaltschaften. Im Jahre 1978 war der Anteil der 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften auf 5% gesunken, während er bei 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften 85, 8% und bei Einzigen Staa tsan-
waltschaften 6, 7% betrug. Im Jahre 1979 ergab sich folgende 
Verteilung: 29, 5% Schadensanteile der Allgemeinen Staatsanwalt-
schaften, 60, 7% der Schwerpunktstaatsanwaltschaften und 9,8% der 
Einzigen Staatsanwaltschaften. Zusammenfassend kann man hier fest-
halten, daß in jedem Jahr die höheren Schadenssummen bei den 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften auftraten, jedoch die Anteilswerte 
sehr starken Schwankungen unterworfen waren. Der Minimumwert 
für den Schadensanteil der durch die Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten bearbeiteten Verfahren lag während des Untersuchungszeitraums 
bei 60, 7%, der Maximalwert bei 91, 3% (1975). 

Infolge der großen Schwankungen lassen sich auch für die Zahl 
der Geschädigten keine aussagekräftigen Durchschnittswerte errech-
nen. Gegenüber der Verteilung der Schadenssummen waren jedoch 
bei der Zahl der Geschädigten die Schwankungen noch wesentlich 
stärker ausgeprägt. So ergab z.B. ein Vergleich dieser Variablen 
in den Jahren 1975, 1976 und 1980 folgendes: Es entfielen im Jahre 
1975 21, 9% der Geschädigten auf die Allgemeinen Staatsanwaltschaf-
ten, 71,5% auf Schwerpunktstaatsanwaltschaften und 6,7% auf die 
Einzigen Staatsanwaltschaften; im Jahre 1976 entfielen 5, 5% auf die 
Allgemeinen Staatsanwaltschaften, 37,39% auf Schwerpunktstaatsan-
waltschaften und 56, 6% auf Einzige Staatsanwaltschaften; im Jahre 
1980 machte der Anteil der Allgemeinen Staatsanwaltschaften 4, 9%, 
der der Schwerpunktstaatsanwaltschaften 93, 8% und der der Einzigen 
Staatsanwaltschaften 1, 3% aus. Berücksichtigt man, daß die Einzigen 
Staatsanwaltschaften den Schwerpunktstaatsanwaltschaften zugerech-
net werden können, so bewegte sich ihr Anteil über die Jahre 
verteilt zwischen einem maximalen Wert von 95% und einem minima-
len Wert von 74%. Insoweit läßt sich feststellen, daß die Verfahren, 
die von Schwerpunktstaatsanwaltschaften bearbeitet werden, im 
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Tabelle 128: Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang, 
hier: Gesamtschaden (in Tausend DM) 

1 A 11 gemeine 
IStA 
ISchwerpunkt-
lStA 
jEinzige StA 

1974 1975 I 1976 1977 1 1978 1979 1980 
abs. 1 % abs. 1 % 1 abs. 1 % abs. 1 % 1 abs. 1 % abs. 1 % abs. 1 % 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 241.978 117,5 144.999 I 4,7 11.148.044 130,8 11.209.401 126,3 I 410.805 7,5 11.162.492 129,5 231.343 8,9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 975.956 !70,7 2.816.463 !91,3 12.350.883 !63.2 13.194.839 !69,5 14.699.609 !85,8 12.385.570 !60,7 12.146.005 !82,l 

162.664 jll,8 j 124.136 j 4,0 j 223.072 j 6,0 j 194.559 j 4,2 j 366.986 j 6,7 j 385.537 j 9,8 j 237.550 j 9,1 

Tabelle 129: Art der Staatsanwaltschaft und Erledigungsumfang, 
hier: Zahl der Geschädigten 

1974 1 1975 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 
abs. 1 % 1 abs. 1 % abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

1 A 11 gemeine 15.599 9,0 19.613 1 10.296 1 5,5 1 13.348 1 1 26.017 1 1 l l. 972 1 1 7.644 1 4,9 /StA I 21,9 1 1 I 13,0 1 125,2 1 / 18, l 1 1 

1981 !Prozentualer 
abs. 1 % 1 Durchschnitt 

248.604 6,9 16,5 

1 1 12.978.921 182,9 75,8 

1 364.955 110,2 1 7,7 

1 1981 IProzentua,er 
1 abs. 1 % !Durchschnitt 
1 15.074 1 9,8 1 13,4 
1 1 1 

/Schwerpunkt- 155.122 18C' 5 64.034 1 1 171,5 1 70.528 1 1 137,9 I 75.031 1 1 172,9 I 73.095 1 1 170,8 I 46.434 1 1 170,2 I 146.332 1 1 193,8 I 135.349 1 1 188,4 I 74,4 /StA 1 _,' 1 

jEinzige StA 2.600 1 1,5 1 5.911 1 6,6 1 105.378 j56,6 1 14.555 j 14, l 1 4.130 1 4,0 1 7.739 111, 7 1 2.028 1 1,3 1 2.736 1 1,8 1 12,2 



Durchschnitt über drei Viertel aller gemeldeten Geschädigten bein-

halten. 

Im Anhang werden die Verfahren jeder Staatsanwaltschaft, die der 
BWE gemeldet wurden, für die Erhebungsjahre 1977-1981 in differen-
zierter Übersicht dargestellt. Darin sind die Zahl der Einzelfälle, 
die Zahl der Beschuldigten, die Zahl der Geschädigten, :der Scha-
den, der geschätzte Schaden, die Dauer der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen pro Verfahren und die gesamte Dauer der Ermittlungs-
verfahren pro Verfahren enthalten. Zudem ist die Zahl. der gemelde-

ten Verfahren angeführt. 

Der für die Tabellen maßgebliche Zeitraum ergibt sich daraus, daß 
von dem Erhebungsjahr 1977 an zusätzliche Variablen (z.B. Gesamt-
dauer der Ermittlungsverfahren, geschätzter Schaden) mit aufgenom-

men wurden. Für die Staatsanwaltschaften, die nur in den ersten 
Erhebungsjahren Verfahren gemeldet haben, konnten deswegen keine 
Tabellen angeführt werden. Auf welche Staatsanwaltschaften dies 
zutraf, kann aus der Tabelle 37 in Kapitel 2 entnommen werden. 
Diese Daten können bei einem Vergleich der einzelnen Staatsanwalt-
schaften interessante Ergebnisse und Entwicklungen aufzeigen, wie 
sie auch für den in Kapitel 8 angeführten Ländervergleich auf-
schlußreich sind. Auf eine einzelne Beschreibung der jeweiligen 
Ergebnisse soll jedoch an dieser Stelle verzichtet und auf die 
angeführte Ta belle verwiesen werden. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 6 

I) Vgl. dazu Liebl (1984). 
2) Vgl. dazu Liebl (1984) und auch die Ausführungen im 2. 

Kapitel. 
3) Dies hat seinen Grund in der Organisationsstruktur dieser 

Behörden, des Personalbestandes der Staatsanwaltschaft, des 
Zuständigkeitsgebietes sowie der Tatsache, daß es sich bei 
ihnen nicht um tatsächliche Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
handelt (vgl. dazu auch Liebl (1984)). 

4) Vgl. dazu bereits die Ausführungen in der Anmerkung 3. 
5) Auf dem 1%-Niveau. 
6) In der Tabelle vier Klassen: 4-11; 12-29; 30-56; 57-101 (in 

Tausend DM). 
7) Auf dem 1%-Niveau. 
8) Auf dem 1%-Niveau. 
9) Was wiederum einen hoch signifikanten Zusammenhang darstellt. 

10) Diese Aussage kann nur als Hypothese gelten, wobei die hier 
vorgestellten Ergebnisse zeigen, daß der Verfahrensumfang bei 
den Schwerpunktstaatsanwaltschaften wesentlich größer ist. Hin-
sichtlich der verschiedenen Aspekte der Erledigung vgl. auch 
Liebl (1984). 

11) Auf dem 1%-Niveau. 
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7 RECHTSFORM UND BRANCHE DES SCHÄDIGENDEN UNTERNEHMENS IN 
DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT 

Einen Schwerpunkt in der Diskussion um die Wirtschaftskriminalität 
nahm das Ausmaß und die Problematik des Anteils der verschiede-
nen Rechtsformen der schädigenden Unternehmen an der Wirtschafts-
kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland ein1• Hier wiederum 
stand im Mittelpunkt die Frage, ob bestimmte Rechtsformen "anfälli-
ger" für Wirtschaftskriminalität sind als andere. Dies wird insbe-
sondere bei den haftungsbeschränkenden Rechtsformen vermutet, so 
vor allem bei der GmbH und der GmbH I! Co. KG. 

Auch bei den ersten Analysen der BWE wurde bereits dieser Frage 
nachgegangen, wobei diese Untersuchungen sich hauptsächlich den 
prozentualen Anteilen der einzelnen Rechtsformen an der schweren 
Wirtschaftskriminalität zugewandt haben 2• 

Ob ein Zusammenhang zwischen Rechtsform und Wirtschaftskrimi-
nalität besteht, blieb bisher größtenteils im Bereich der Vermutun-
gen angesiedelt. Es soll deshalb an dieser Stelle untersucht 
werden, welcher Anteil an der Wirtschaftskriminalität auf die 
einzelnen Rechtsformen entfällt und in welchem Ausmaß die einzel-
nen Rechtsformen von den unterschiedlichen Tathandlungen betroffen 
sind. Dabei wird insbesondere auf die Rechtsformen Einzelfirma, 
Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), GmbH a Co. KG, 
Aktiengesellschaft (AG) und Genossenschaft eingegangen werden. 
Diese Beschränkung war schon aus Gründen des Datenmaterials 
angezeigt, da die anderen vorkommenden Rechtsformen, wie BGB-Ge-
sellschaft, Verein, Reederei, Aktiengesellschaft a Co., Kommanditge-
sellschaft auf Aktien (KGaA), jährlich nur in sehr geringem 
Umfang auftraten und somit die Fallzahlen für eine weitergehende 
Analyse zu klein gewesen wären 3 • 

Ähnlich wie bei der Rechtsform der schädigenden Unternehmen war 
in der bisherigen Diskussion auch die Branchenbelastung durch 
Wirtschaftskriminalität von Bedeutung. Die bisher veröffentlichten 
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statistischen Zahlen zur Wirtschaftskrimin ali tä t . 4 zeigen , daß auch 
hier bestimmte Branchen (so z.B. die Baubranche) im Verdacht 
stehen, überproportional an der Wirtschaftskriminalität beteiligt zu 
sein. Auch diese Aussagen sollen in der vorliegenden Untersuchung 
überprüft werden. 

Zur Relativierung der Häufigkeitszahlen war es bei, dieser Auswer- · 
tung zum Teil notwendig, nicht nur die Zahlen der BWE heranzuzie-
hen, sondern diese auch in Beziehung zu dem unterschiedlichen 
Bestand der einzelnen Unternehmensformen zu setzen. Dabei stellte 
sich jedoch das Problem, daß abgesehen von den Kapitalgesellschaf-
ten bisher keine veröffentlichten Zahlen vorliegen 5 Um trotzdem 
eine Aussage vornehmen zu können, wurde das Zahlenmaterial des 
Deutschen Industrie- und Handelstages zugrunde gelegt, der jähr-
lich eine "Statistik der kammerzugehörigen Unternehmen nach Kam-
merbezirken" vorlegt. In dieser Statistik werden die einzelnen 
Rechtsformen und auch der Anteil der Unternehmungen in den 
einzelnen Branchen in ihrem Bestand ausgewiesen6 . Diese Angaben 
beziehen sich auf die Rechtsformen der Einzelfirma, OHG, KG, 
GmbH, KGaA und Aktiengesellschaft. Der Bestand der Genossenschaf-
ten konnte zusätzlich über den Berufsverband der Deutschen Volks-

7 banken und Raiffeisenbanken in Erfahrung gebracht werden Bei 
der Untersuchung mußte jedoch berücksichtigt werden, daß zu der-
GmbH li Co. KG keine Bestandsstatistik besteht, da sie sowohl der 

. KG als auch der GmbH zugeordnet wird8• Die von den damit 
beschäftigten Stellen vorgetragenen Schätzungen liegen zwischen 
30.000 und 60.000 Unternehmungen dieser Art9 • Als Annäherungsmaß 
wurde deshalb für diese Untersuchung ein Bestand von 45. 000 
angenommen, wobei bereits die Obergrenze durch den Bestand der 
Kommanditgesellschaften vorgegeben war, so daß man unter Berück-
sichtigung der reinen Kommanditgesellschaften mit diesem Materi,al 
vorsichtig operieren kann. 
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7 .1 Rechtsform des Unternehmens und Anteil an der Wirtschafts-
kriminalität 

Wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt, wurde die Einzelfirma durch 
die GmbH vom ersten Platz der Meldehäufigkeit verdrängt. So ging 
der Anteil der Einzelfirma von 35,4% im Jahre 1974 auf 25,2% im 
Jahre 1981 zurück. Demgegenüber stieg der Anteil der GmbH - von 
18,5% im Jahre 1974 auf 33,5% im Jahre 1981 an. 

Die Anzahl der Verfahren, welche auf die jeweiligen Rechtsformen 
des schädigenden Unternehmens entfielen, geben die Schaubilder 12 
und 13 wieder. Wie bereits erwähnt, zeigen diese Zahlen jedoch 
nur den Anteil und die Häufigkeit an der registrierten Kriminalität 
auf, erlauben aber keine Aussagen über die Belastungshäufigkeit 
der einzelnen Rechtsformen durch Wirtschaftskriminalität. Auf diese 
Problematik soll im folgenden Abschnitt eingegangen werden. 

7.1.1 Die Mehr- oder Minderbelastung der Rechtsformen 

Um die tatsächliche Belastung der Rechtsformen durch Wirtschaftskri-
minalität festzustellen, war es notwendig, Häufigkeitszahlen zu er-
rechnen, die die Zahl. der gemeldeten Fälle auf den Bestand der 
Rechtsformen insgesamt beziehen. Dies war deshalb erforderlich, da 
die Belastung einer Rechtsform A mit 500 Fällen bezogen auf eine 
Grundgesamtheit von 500. 000 wesentlich geringer ist als die der 
Rechtsform B mit 50 Fällen bezogen auf 5,000. Bei Rechtsform A 

wäre der Anteil an allen gemeldeten Fällen (=550 Fälle) 90,9% und 
die der Rechtsform B nur 9,1%. Bezieht man jedoch die Häufigkeits-
zahlen auf den Bestand, so wird deutlich, daß die Rechtsform A 
nur eine Belastungsziffer von 0,1% aufweist, die Rechtsform B 

' dagegen eine von 1%, d.h. die Rechtsform B tritt häufiger auf als 
die Rechtsform A. 

Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ergibt sich dann für 
die einzelnen Rechtsformen eine relative Kriminalitätsrate über den 
Untersuchungszeitraum von durchschnittlich 0, 08% für die Einzelfir-
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ma, 0,15% für die OHG, 0,17% für die Genossenschaft, 0,44% für die 
Kommanditgesellschaft, 0,61% für die GmbH, 0,66% für die GmbH li 
Co. KG und 2, 22% für die Aktiengesellschaft sowie 1, 61 % für die 
KGaA, wobei für die letzte Belastungsziffer beachtet werden muß, 
daß die geringen Fallzahlen einen Vergleich mit den übrigen 
Rechtsformen nicht zulassen 10 . Als Entwicklung der Kriminalitäts-
raten zeigt Tabelle 130 auf, daß sich bei den meisten Reqhtsformen 
mit Ausnahme der Genossenschaften und Aktiengesellschaften ein 
geringer Rückgang bemerkbar machte, wobei jedoch auch hier 
kleine Veränderungen infolge der geringen Fallzahlen erhebliche 
Auswirkungen auf den Prozentsatz bewirkten. Dieser Rückgang war 
sicherlich durch den Anstieg des Unternehmensbestandes bei der 
GmbH verursacht, wohingegen er bei der OHG und KG eher auch 
den Rückgang der Unternehmungen widerspiegelte. Bei der Einzel-
firma dürfte sich dagegen ein tatsächlicher Rückgang in der 
Kriminalitätsbelastung bemerkbar machen, da die Unternehmenszah-
len im Untersuchungszeitraum nur leicht schwankten11 

Tabel 1 e 130: Kriminalitätsbelastungsziffern der Rechtsformen 

!Einzel-
firma OHG KG !GmbH & 

Co. KG AG 
1 

KGaA GmbH !Genossen-
schaft 

1976 0,08 0, 18 0,48 0,68 2,34 
1 

0,69 0,07 

1977 0,09 0, 19 0,55 0,81 1,52 
1 

4,41 0,74 0, 19 

1978 0,08 0, 16 0,50 0,79 1, 79 
1 

0,66 0,67 0,24 

1979 0,07 0, 11 0,42 0,61 2,57 
1 

0,55 0,08 

1980 0,06 0,13 0,37 0,60 1 ,97 
1 

- 0,52 0, 15 

1981 0,07 0, 12 0,31 0,48 3, 11 
1 

4,60 0,49 0,26 

,0'-Wert 0,08 0, 15 0,44 0,66 2,22 
1 

1,61 0,61 0, 17 

Wie diese Belastungsziffern zeigen, stand die GmbH nur auf dem 

dritten bzw. zweiten Platz nach der Aktiengesellschaft, was bedeu-
tet, daß die Aktiengesellschaft: bezogen auf den gesamten Unter-
nehmensbestand, wesentlich häufiger mit Wirtschaftskriminalität in 
Berührung kam als die GmbH und GmbH li Co. KG. Die anderen 
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Rechtsformen lviesen demgegenüber niedrigere Belastungsziffern auf, 
was auf eine geringere Anfälligkeit hinweist. 

Diese Belastungsziffern bezogen sich dabei auf den gesamten hier 
erfaßten Bereich der Wirtschaftskriminalität. Aufschlußreiche Er-
kenntnisse dürften sich jedoch noch dadurch ergeben, daß man die 
Belastungsziffern für einige häufig anzutreffende Delikte berechnet, 
um feststellen zu können, bei welchem Delikt welche Rechtsform 

hauptsächlich auftritt. 

7 .1.1.1 Mehr- und Minderbelastung der Rechtsformen bezogen auf 

die Straftat 

Wenn man die Belastungsziffern der einzelnen Rechtsformen hinsicht-
lich der Deliktsstruktur differenziert, so erhält man recht unter-

schiedliche Ergebnisse ( vgl. Tabellen 131 bis 139). So wies beim 
Tatbestand des Betruges die Aktiengesellschaft mit einem durch-
schnittlichen Wert von 1, 25% die höchste Belastungsziffer auf. Ihr 

· folgten auf den nächsten Plätzen die GmbH 6 Co. KG mit ei11er Bela-
stungsziffer von O, 35% und die GmbH mit einem Anteil von O, 32%. 
Die Rechtsformen Einzelfirma, OHG und Genossenschaft besaßen dem-
gegenüber einen recht niedrigen Belastungsquotienten. Wenn man 

speziell die Entwicklung der Jahre 1976 bis 1981 betrachtet, so 
fällt auf, daß die Belastungsziffer bei der GmbH von 1976 bis 1981 

rückläufig war, und zwar von 0,36% auf 0,25%, ebenso wie die der 
GmbH 6 Co. KG von 0,4% auf 0,23%. Bei der Aktiengesellschaft 
schwankten dagegen die Werte jährlich sehr stark, so daß keine 

Tendenz auszumachen ist. Einen Rückgang zeigte auch die KG in 
ihren Belastungsziffern auf, da sie im Jahre 1976 einen Belastungs-

quotienten von 0,13% hatte und im Jahre 1981 nur mehr einen von 

0,06% aufwies. Einen Anstieg verzeichnete dagegen die Genossen-

schaft von 0,02% im Jahre 1976 auf 0,1% im Jahre 1980 bzw. 0,09% 
im Jahre 1981. 

Bei dem Tatbestand des Bankr?tts lag die GmbH !i Co. KG mit einer 
Delinquenzhäufigkeit von O, 18% an erster Stelle, gefolgt von der 
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GmbH mit einer Belastung von 0, 15%. Ein recht geringer Belastungs-
anteil entfiel auf die Einzelfirma und die Genossenschaft mit 
jeweils O, 01 % • 

Tabelle 131: Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
Betrug 

1 Jahr 1 1 1 1 1 1 lprozen-
1 \1976 \1977 \1978 \1979 \1980 \1981 \tualer 
1 1 1 1 1 1 1 \ Durch-
l~chtsform 1 1 1 1 1 \schnitt 
jEinzelfirma j0,03 j0,04 j0,03 10,03 j0,03 j0,03 / 0,03 

/OHG 10,08 10,09 10,06 10,05 10,06 10,05 1 0,01 -----'---~-~ 
/ KG 10, 13 10, 14 10, 12 1 0, 11 10, 06 \ 0, 06 \ 0, 10 

/GmbH & Co. KG /0,40 /0,41 j0,42 j0,31 10,30 j0,23 1 0,35 

j AG 11 , 7 4 j O, 77 I O, 98 11 , 30 11 , 13 11 , 60 j l , 25 

/GmbH /0,36 \0,25 /0,37 /0,29 /0,29 /0,25 1 0,32 

/Genossenschaft 10,02 10,06 10,12 10,07 10,10 10,09 / 0,08 

Tabelle 132: Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
Bankrott 

1 
I 11976 11977 11978 11979 11980 \1981 
1 1 1 1 1 1 1 

prozen-
ltualer 
\Durch- 1 
!schnitt l 1_Re_c_ht_s_fo_r_m_.....::,,_I __ I __ \ I I I 

)Einzelfirma /0,02 J0,01 /0,01 /0,01 /0,01 /0,01 ---'---~ 0,01 

/OHG 10,05 10,05 10,05 10,02 10,01 10,02 1 
------'----'----'---'-----'-·--'---'---~ 

0,03 

JKG 10,01 10,06 10,05 10,05 10,03 10,04 1 _____ ..J...__..!- 0,05 

/GmbH & Co. KG 10, 19 10,21 /0,20 /0, 17 /0, 15 /0, 13 j 0, 18 
--'---....:.. 

/AG J0,06 /0, 11 /0,09 10, 12 J0,06 /0,03 j 0,08 _____ ..J...__..!-

/GmbH J0,22 /0,16 /0,15 10,11 J0,12 J0,15 / 0,15 

/Genossenschaft /0,02 /0,01 /0,02 / - / - /0,00 / 0,01 
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Bei den Rechtsformen der GmbH und GmbH li Co. KG ließ sich 
wieder, wie bereits beim Betrug, ein Rückgang der Belastungsquo-
tienten im Zeitraum von 1976 bis 1981 feststellen, so bei der GmbH 
von 0,22% auf 0,15% und bei der GmbH li Co. KG von 0,19% auf 
0,13% 12 . Bei den übrigen Rechtsformen ergaben sich keine deutli-
chen Entwicklungslinien, mit Ausnahme eines geringen Rückgangs 
bei der KG von 0,07% im Jahre 1976 auf 0,04% im Jahre 1981. 

Tabelle 133: ·Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
Gläubigerbegünstigung 

1 Jahr prozen-
1 11976 11977, l 1978 l 1979 l 1980 11981 ltualer 1 
:Rechtsform 1 1 1 1 1 1 !Durch- 1 

1 1 __ 1 1 1 1 1 schnitt 1 
/Einzelfirma 10,00 10,00 10,00 10,oc 10,00 10,00 1 0,00 1 
IOHG 1 - 10 '01 10, 00 10, 00 ' 10, 00 10, 00 1 0,00 1 
1KG 10,00 10,01 10,01 10,02 10,01 10,00 1 0,01 1 
!GmbH & Co. KG 10,00 10,01 10,06 10,06 10,os 10,00 1 0,04 1 
IAG 10,03 1 - 10,06 10,06 1 - 10,00 1 0,02 1 
!GmbH 10,01 10,02 10,03 10,02 10,03 10,00 1 0,02 1 
!Genossenschaft 1 - 10,01 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,00 1 

Bei einem weiteren Konkursdelikt, und zwar der Gläubigerbegünsti-
gung (§ 283 c StGB), wies die GmbH li Co. KG wiederum den 
höchsten Belastungswert mit O, 04% auf. Auf den nächsten Plätzen 
folgten die AG und die GmbH mit jeweils O, 02%. Die übrigen 
Rechtsformen traten bei dem Delikt Gläubigerbegünstigung wenig in 
Erscheinung. So wies die KG nur einen Belastungswert von 0,01% 
und die übrigen Rechtsformen einen rechnerischen Belastungswert 
von 0,00% auf. 

Bei der Steuerhinterziehung entfiel der höchste Anteil auf die 
Aktiengesellschaft, nämlich O, 22% bei der Steuerhinterziehung nach 
§ 370 AO und 0,07% bei der nach § 392 RAO. An zweiter Stelle lag 
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Tabelle 134: Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
§ 370 AO 

1 J h prozen-
1 a r 11977 11978 11979 11980 11981 ltualer 1 
1 1 IDurch- 1 
l~chtsform 1 1 1 1 schnitt 1 

!Einzelfirma 10,02 10,02 10,03 10,02 10,03 1 0,03 

!OHG 10,04 10,04 10,03 10,05 10,03 1 0,04 

IKG 10,03 10,03 10,04 10,03 1 0.03 1 0,03 

1GmbH & Co. KG 10,08 10,08 10,08 10, 11 lu,08 1 0,09 

IAG 10, 14 10,21 10,28 10,00 1 0,22 

!GmbH 10,08 1 0,07 

!Genossenschaft 1 - 10,01 1 - 1 - 1 - 1 0,00 

Tabelle 135: Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
§ 392 RAD 

1 1 1 1 1 1 
1 Jahr 11976 11977 11978 11979 11980 11981 
1 Rechtsform 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
IEinzelfirma 10,03 10,02 10,01 10,00 10,00 10,01 

IDHG 1 - 10,01 

IKG 10,02 10,0l 10,01 

lprozen- 1 
ltualer 1 
IDurch- 1 
lschnitt 1 

0,01 

0,02 

0,02 

1GmbH & Co .. KG 10,08 1 0,04 

1 AG 1 0, 16 1 0, 11 1 0, 06 1 - 1 0, 03 1 0, 06 1 0,07 

1GmbH 10,04 10,01 10,00 1 0,03 

IGenossenschaft 10,01 10,02 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,01 
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die GmbH 6 Co. KG, gefolgt von der GmbH, wobei diese beiden 
Rechtsformen einen Belastungswert von jeweils 0,09% bzw. 0,07% 
erreichten (bezogen auf Steuerhinterziehung nach § 370 AO). Die 
übrigen Rechtsformen waren wieder recht gering belastet, wobei 
jedoch auffiel, ·daß die OHG bei der Steuerhinterziehung nach § 370 
AO einen Anteil von 0,04% vor der KG, der Einzelfirma und der 
fast unbelasteten Genossenschaft einnahm. 

Die Untreue (§ 266 StGB) trat ebenfalls sehr häufig im Zusammen-
hang mit einer AG auf, die einen Belastungswert von O, 82% 
verzeichnete. Die folgenden Plätze belegten die GmbH 6 Co. KG 
(0,17%), die GmbH (0,11%), die Genossenschaft (0,10%), die KG 
(0,04%), die OHG (0,03%) und die Einzelfirma (0,01%). Diese 
Rangfolge zeigt deutlich auf, daß das Delikt der Untreue hauptsäch-
lich in Gesellschaftsformen vorkam, die durch eine komplexe Perso-
nalstruktur und Verantwortungsdelegation gekennzeichnet waren. 

Tabelle 136: Entwicklung der Belastungswerte bei ~em Delikt: 
Untreue 

11976 11977 11978 11979 11980 11981 lprozen-
ltualer 

1 1 1 1 1 1 1 Durch-
1 1 1 1 1 1 ! schnitt 

/Einzelfirma j0,01 j0,01 j0,01 j0,01 j0,01 j0,01 0,01 

/OHG j0,03 j0,02 j0,04 j0,03 j0,03 j0,02 1 0,03 

/KG 10,os 10,os 10,os 10,os 10,03 10,03 1 0,04 

/GmbH & Co. KG 10, 18 jO, 18 jO, 19 jO, 14 10, 18 jO, 13 1 0, 17 

/AG j0,69 10,Sl j0,92 11,08 j0,94 10,77 1 0,82 

/Gm_bH _____ __,_lo_, 1_2....,1'-o_,1_4-'--lo_,_11__,_lo_,1_0__,_l_o,_10---'-lo_,0_9_,_l_o_, 1_1 ___,_ 
jGenossenschaft j0,03 jO, 11 jO, 16 10,04 10,09 jO, 15 1 0, 10 

Zum Abschluß dieses Untersuchungsteils soll noch auf die Delikte 
nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), auf die 
Verletzung der Buchführungspflicht ( § 283b StGB) und die Nicht ab-
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führung von Sozialversicherungsbeiträgen nach §§ 529, 1428 RVO 
eingegangen werden. 

Tabelle 137: Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: 
Unlauterer Wettbewerb 

1 1 1 1 1 1 lprozen-
Jahr 11976 11977 11978 11979 11980 11981 ltualer 

1 1 1 1 1 1 1 Durch-
1 1 1 1 1 1 !schnitt 

!Einzelfirma 10,01 10,01 10,00 10,00 10,00 10,00 1 0,00 

IOHG 10,02 10,0l 10,0l 10,0l 1 - 1 - 1 0,01 
-------'----'-
I KG ____ ,._10_,0_1 _,_1 _0._01--'-10_,o_o_,_1_0._oo__,_10_.o_o_,1_0._o_o ..,_I _o,_oo~ 
IGmbH & Co. KG 10,03 10,03 10,02 10,02 10,02 10,02 1 0,02 

10,03 10,14 10,06 10,03 10,2s 10,06 1 0,10 

IGmbH 10,os 10,04 10,os 10,02 10,02 10,02 1 o,o4 

!Genossenschaft 10,01 1 - 10,01 10,01 1 - 1 - 1 0,01 

Bei den Verstößen nach dem UWG lag die AG mit großem Abstand an 
der Spitze, und zwar mit einem Belastungswert von 0,1%. An 
zweiter Stelle rangierte die GmbH mit einem Anteil von O, 04%. Die 
übrigen Rechtsformen wiesen nur eine recht geringe Belastung auf, 
wobei nur der Anteil der GmbH & Co. KG mit O, 02% noch hervorzuhe-
ben ist. Bei dem Verstoß gegen die Buchführungspflicht traten die 
Rechtsformen GmbH und GmbH & Co. KG jeweils mit einem Belastungs-
anteil von O, 14% hervor. Die übrigen Rechtsformen folgten mit 
weitem Abstand in der Reihenfolge: Aktiengesellschaft, KG, OHG, 
Einzelfirma und Genossenschaft. Bei der Nichtabführung von Arbeit-
nehmeranteilen zur Sozialversicherung ergab sich das gleiche Bild. 
Auch hier standen die GmbH und die GmbH & Co. KG (Anteil 0, 11% 
bzw. 0,10%) an der Spitze, während für die übrigen Rechtsformen 
nur ein sehr geringer Belastungswert zwischen 0,03% (KG) und 
0, 00% (Genossenschaft) errechnet wurde. 
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Tabelle 138: Entwicklung der Belastungswerte bei dem Delikt: 
Verletzung der Buchführungspflicht 

1 1 1 1 1 lprozen- 1 
11977 11978 11979 11980 11981 ltualer 1 
1 1 1 1 1 !Durch- 1 
1 1 1 1 1 1 schnitt 1 

/Einzelfirma j0,01 j0,01 j0,01 \0,01 jO,OC \ 0,01 

/OHG j0,03 \0,03 10,02 \0,01 \0,00 \ 0,02 

\KG \0,04 \0,03 \0,04 \0,02 \0,01 \ 0,03 -------~ 
\GmbH & Co. KG, 10,19 \0,18 \0,14 \0,15 \0,02 \ 0,14 

\AG \ - \0,09 \0, 12 j0,09 \0,00 \ 0,06 
-~-------'---'---'----'-----'---~-----'-

1 GmbH \ 0, 19 \ 0, 18 \ 0, 15 \ 0, 15 \ 0, 04 \ 0, 14 

/Genossenschaft / - j0,02 \ - 10,01 \ - \ 0,01 

Tabelle 139: Entwicklung der Belastungswerte bei dem Delikt: 
§§ 529, 1428 RVO 

J h prozen-
a r 11976 11977 1197811979 11980 11981 1 

1 1 1 1 1 1 !schnitt l 
/Einzelfirma j0,01 \0,01 10,01 10,01 10,01 10,01 0,01 1 

j~_G _____ _,_10_,0_3~1_0,_03_._lo_,0_3~1~0_,0_1~10_,_01_,_10_,0_1--'----0,_0_2_,_1 

1KG 10,02 10,04 10,04 10,03 10,02 10,01 0,03 1. 

/GmbH & Co. KG 10,08 10, 13 10, 15 10, 12 10,08 10,05 1 o, 10 1 

IAG 10,03 1 - \0,06 10,03 10,03 1 - 1 0,03 1 

1 GmbH \ 0, 10 10, 14 10, 15 10, 12 10, l O 10, 07 1 0, 11 1 

!Genossenschaft 1 - 1 - 10,01 1 - 10,01 \ - 1 0,00 \ 
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Wie sich aus diesen Belastungsziffern ergibt, kann man bei der 
Beurteilung der Rechtsformen auf ihre Anfälligkeit hinsichtlich 
Wirtschaftskriminalität weder nur von den absoluten Werten ausge-
hen noch nur ausschließlich die Gesamtbelastungsziffern zur Bewer-
tung heranziehen. Im ersten Fall würde nämlich die GmbH als die 
Rechtsform der Wirtschaftskriminalität par excellence betra

1
chtet wer-

den müssen, im zweiten Fall hingegen würde dies auf die AG 
zutreffen. Wenn man jedoch die verschiedenen Delikte im Bereich 
der Wirtschaftskriminalität für die Analyse mit heranzieht, wird 
deutlich, daß gerade das Delikt des Bankrotts und weitere damit 
im Zusammenhang stehende Delikte recht häufig bei der GmbH und 
GmbH ll Co. KG anzutreffen sind, wogegen Steuerhinterziehung, 
Untreue und auch Verstöße gegen das UWG eher im Zusammenhang 
mit einer AG als Rechtsform stehen, Ferner zeigt sich, daß gegen 
die Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns eher im Mantel einer 
GmbH oder GmbH ll Co, KG verstoßen wird (vgl. die Ergebnisse 
hinsichtlich des § 283 b StGB), als dies innerhalb der anderen 
Rechtsformen geschieht. 

7, 1.2 Die Höhe des Schadens bezogen auf die Rechtsform 

7.1.2.1 Rechtsform und Schadenshöhe 

Wie Tabelle 140 ausführt, lag das Schwergewicht (im Durchschnitt 
88,4%) bei der Einzelfirma auf Schäden bis zu einer halben Million 
DM. Hierbei war es interessant, d;;ß allein 21,8% der Verfahren auf 
Schäden bis zu 10.000 DM entfielen. Demgegenüber war bei den 
anderen Rechtsformen der Anteil in diesen niedrigen Schadensklas-
sen wesentlich geringer, so bei der KG mit 71%, bei der GmbH ll 
Co, KG mit 68,1%, bei der GmbH mit 82,2%, bei der Aktiengesell-
schaft mit 67, 3% und bei der Genossenschaft sogar nur mit 62, 6%. 
Einen großen Anteil in den hohen Schadenskategorien, also in den 
Klassen über 500,000 DM bzw. über 10 Millionen DM, hatten von 
diesen Rechtsformen die Aktiengesellschaft13 mit 26, 6% bzw. 6, 2%. 
In der Schadensklasse über 10 Millionen DM trat auch die GmbH ll 
Co, KG noch mit einem 3, 4%igen Anteil auf. 
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Tabelle 140: Schadensbeträge be,02en auf die Rechtsform 

Gesamt- bis bis Ibis Ibis Ibis Ibis !mehr, als /Rechts schaden 
form in DM 10.0CO 100.000 \500.000 \ 1 Mio. \ 5 Mio. \ 10 Mio - \ 10 Mfo. 1 

jEinzelfirma 21,8 38,0 
1 

28,6 6,3 4,5 1 0,5 0,2 
1 

jOHG 19,3 28,7 1 26,2 l O, l 13, 7 1 1,6 0,4 1 
jKG 14,4 26,4 

1 
29,9 10,5 15,0 1 l, 9 2,0 

1 

/GmbH & Co. KG 10,3 26,7 
1 

31, l 11,0 14,6 1 2,9 3,4 
1 

/AG 19,2 28,6 
1 

19,5 9,4 14,4 1 2,8 6,2 
1 

/GmbH 17,4 35,6 
1 

29,2 8, l 7,4 
1 

1,3 1,0 
1 

\Genossenschaft 9,9 22,0 
1 

30,7 6,9 26,0 
1 

1,9 2,6 
1 

!Körperschaft 1 
!des öffent- 5,9 29,0 25,7 12,5 17,3 1 3,5 6,2 
11 i chen Rechts 1 
!BGB-Gesell- 10,3 I 43,0 34,3 6,5 4,8 1 0,7 0,4 lschaft 1 
/ohne Angaben 41,4 1 32,9 17,6 3,6 3,6 1 0,6 0,4 

Tabelle 141: Anteil der einzelnen Rechtsformen an den Schadensklassen 

bis Ibis Ibis 1 bis Ibis Ibis !mehr als 1 
10.000 100.000 1500.000 l Mio. \5 Mio. 11 0 Mio , 1 1 0 Mio . 1 

/Einzelfirma 30, l 34,3 
1 

33,6 27,4 1 19,9 15,0 7,6 
1 

/OHG 1,7 1,6 -1 1, 9 2,7 
1 

3,7 3,0 1,0 
1 ,~ 3,4 4,3 

1 
6,3 8,5 

1 
11,9 9,4 10,7 1 

/~bH & Co. KG 3,2 5,8 
1 

8,9 11, 7 
1 

15,4 20, l 25, l 
1 

/AG 1,8 1,7 
1 

1, 5 2,7 
1 

3,8 4,8 11,8 
1 

/GmbH 21,3 29,0 
1 

30,2 32,0 
1 

29,0 33,0 25,6 
1 

/Genossenschaft 0,2 0,3 
1 

0,6 0,6 
1 

1,8 0,5 1,6 
1 

!Körperschaft 1 
ldes öffent- 0, l 0,4 0,5 0,8 1 l, 2 2,2 3, l 
llichen Rechts 1 

!BGB-Gesell- 0,6 1,8 1,9 1,5 1 1,0 0,9 0,4 lschaft 1 

Johne Angaben 34,6 18,9 13,2 9,8 1 10, l 9,6 6,5 
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In der Schadensklasse 1 bis 5 Millionen DM waren dagegen 

hauptsächlich die Genossenschaft ( 26%), die KG ( 15%), die GmbH 6 

Co. KG (14,6%) und die AG (14,4%) anzutreffen. 

Insgesamt kann man festhalten, daß sich die komplexeren Rechtsfor

men auch durch einen höheren Schaden auszeichneten, wobei beson

ders die Genossenschaft auffiel. Es darf jedoch nicht vernachläs

sigt werden, daß auch die AG und die GmbH 6 Co. KG hohe 

Schadenssummen aufwiesen. Bei der GmbH muß man demgegenüber 

feststellen, daß die durch sie verursachten Schadenssummen eher 

im unteren und mittleren Bereich der Schadenskategorien angesie

delt waren. 

Im Gegensatz dazu zeigt sich jedoch (vgl. Tabelle 141), daß z.B. 

in der Klasse mit mehr als 10 Millionen DM Schaden der Hauptan

teil an diesen hohen Schadensfällen auf die GmbH ( 25, 6%), die 

GmbH 6 Co. KG (25,1%), die AG (11 ,8%) und die KG (10,7%) fiel
14

. 

Auch wird deutlich, daß der Anteil der Einzelfirma mit der 

Schadenshöhe in den einzelnen Klassen abnahm, demgegenüber bei 

der KG, AG und GmbH 6 Co. KG stieg. Bei der GmbH kam es zu 

einem fast gleich hohen Anteil in allen Schadenskategorien. Trotz 

des bei der GmbH festgestellten kleinen Anteils an Verfahren mit 

einer Schadenssumme über 10 Millionen DM, entfielen doch 1/ 4 aller 

Verfahren mit so hohen Schadenssummen auf die GmbH. Somit kann 

man festhalten, daß die GmbH, die GmbH 6 Co. KG sowie die AG 

mit einem geringeren Anteil in überwiegendem Maße die höchsten 

Schadenssummen verursachten. 

7.1.2.2 Schadenshöhe, Delikt und Rechtsform 

Neben den Belastungskennziffern für die Rechtsform zu bestimmten 

Delikten und der allgemeinen Schadenshöhe pro Rechtsform des 

schädigenden Unternehmens muß ferner berücksichtigt werden, 

welche Schadenshöhe die jeweilige Rechtsform bei einem bestimmten 

Delikt aufweist. Nach der Gesamtschadenshöhe, Verfahrenszahl pro 

Rechtsform und Differenzierung nach dem Delikt ist dies ein weite-
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rer Untersuchungsschritt, der eventuell auftretende Schwachstellen 
und, damit verbunden, notwendig erscheinende gesetzgeberische Maß-
nahmen aufzeigen kann. 

Die Schaubilder 63 und 64 geben unter diesem Gesichtspunkt 
Auskunft über die Schadenshöhe bei den Tatbeständen, die bereits 
bei den Belastungswerten genannt wurden. Unberücksichtigt blieben 
dabei die Rechtsformen OHG und Genossenschaft. Für die Interpreta-
tion der Angaben ist es wichtig festzuhalten, daß die Kommanditge-
sellschaft im Jahre 1981 durch besonders hohe Schadenssummen 
aufgefallen war, die nicht den Durchschnittswerten der vorherge-
gangenen Jahre entsprachen. Weiterhin ist zu beachten, daß in die 
Auswertung nicht nur der tatbestandliche Schaden eingegangen ist, 
sondern auch der sonstige Schaden Berücksichtigung fand. So 
beziehen sich die Schadensangaben bei dem Vergehen der Verletzung 
der Buchführungspflicht (§ 283 b StGB) auch auf den Folgeschaden, 
wie auch bei den Schaden<;summen beim Bankrott Werte auftreten 
können, die im Zusammenhang mit anderen Delikten entstanden sind 
(z.B. Untreuehandlungen), wenn sich das Verfahren noch auf 
andere Tatbestände bezog 15 

Die Ergebnisse zeigen, daß z.B. im Jahre 1981 sehr hohe Schadens-
summen bei der Kommanditgesellschaft bei Betrug, Untreue und 
Bankrott zu verzeichnen waren. Die GmbH war, bezogen auf die 
anderen Delikte, überdurchschnittlich hoch belastet bei der Steuer-
hinterziehung, dem Betrug, der Verletzung der Buchführungspflicht 
und den Verstößen nach §§ 529, 1428 RVO. Die GmbH li Co. KG lag 
bei den verschiedenen Delikten meistens im Mittelfeld der Schadens-

summen, wobei sie jeweils die zweite Stelle bei der Steuerhinter-
ziehung, der Verletzung der Buchführungspflicht und der Nichtab-
führung von Beitragsteilen einnahm. Die Aktiengesellschaft wies 

dagegen nur bei den Untreuehandlungen einen hohen Schadensbetrag 
auf, wie auch die Einzelfirmen im Vergleich mit den anderen 
Rechtsformen nur mit unterdurchschnittlichen Schadenssummen bei 
diesen Delikten vertreten waren. 
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Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß man nicht prinzipiell 
von einer "Rechtsform der Wirtschaftskriminalität" sprechen kann, 
sondern die einzelnen Häufigkeitsziffern weiter analysieren muß, 
um zu einem differenzierten Ergebnis zu kommen. Dabei wird z.B. 
für die GmbH, bezogen auf das Delikt und die Schadenshöhe, 
deutlich, daß bei ihr hohe Schadenssummen in Zusammenhang mit 
der Steuerhinterziehung, dem Betrug, dem Bankrott einschließlich 
der Verletzung der Buchführungspflicht16 und der Nichtabführung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und der Untreue standen. Die 
GmbH 6 Co. KG tritt mit hohen Schadenssummen bei der Steuerhinter-
ziehung ( § 370 AO), dem Betrug und der Untreue in Erscheinung. 
Die Kommanditgesellschaft hatte im Jahre 1981 beim Betrug, der 
Untreue und dem Bankrott die höchsten Schadenssummen zu verzeich-
nen, wobei dies jedoch unter dem Vorbehalt einer speziellen 
Situation im Jahre 1981 zu sehen sein dürfte. Die Aktiengesellschaft 
war von der Schadenssumme her nur bei der Untreue stark belastet. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Belastungswerten, so 
zeigte sich auch, daß bei der GmbH eine hohe Delinquenzbelastung 
mit hohen Schadenssummen bei der Verletzung der Buchführungs-
pflicht und der Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen 
einhergeht. Dies traf auch beim Bankrott zu, wohingegen sich bei 
der Steuerhinterziehung und dem Betrug niedrige Schadenssummen 
ergaben. Bei der GmbH 6 Co. KG traten ebenfalls hohe Schadenssum-
men bei den Delikten auf, bei denen diese Rechtsform auch einen 
hohen Belastungswert aufwies. 

7.1.2.3 Rechtsform und Schadenshöhe bezogen auf die Branche 

Wie die Analyse der Verteilung der Gesamtschäden auf Rechtsformen 
und Branchen über den Untersuchungszeitraum gezeigt hat, entfiel 
der höchste Anteil in den Schadensklassen bis 3. 000 DM bzw. 4. 000 
bis 11.000 DM auf die Fälle, in denen keine Rechtsform oder 
Branchenzugehörigkeit vorlag, d.h. die Taten in der überwiegenden 
Zahl der Fälle von Privatpersonen begangen wurden. Weiterhin 
zeigte sich, wie Tabelle 142 detailliert unterstreicht, daß in der 
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Tabelle 142: Verteilung der Rechtsformen und Branchenzugehörigkeit bei unterschiedlichen Schadenssumen (Erhebungsjahr: 1980) 

!Schaden: 0 - 3.000 DM 

/Prozentanteil 44,5 6,4 5,7 3,9 3,4 2,7 2,5 

J Rechtsform: 10,A. 10.A. !Einzelfirma 10,A. !GmbH (GmbH !Einzelfirma 

/Branche: (o,A. ,sauge-
werbe 1

verar e1ten-
des Gewerbe ( !Handel ! Baugewerbe 1 Baugewerbe 

/Schaden: 4.000 - 11.0C•O 0M 

jProzentanteil 12,9 7 ,8 7,5 7,5 6,8 6,4 4,4 4, 1 3,7 3,1 2,7 

1 Rechtsform: 10.A. lt;~~: - !GmbH (o,A. 1 - (GmbH (o,A. lfi~~: - (GmbH IGnbH fG•bH 

/Branche: 10,A. 
1 ::~~~be !Handel 1 1

o,ens11e1-
stungen 1 Baugewerbe 1 Baugewerbe !Verarbeiten-

des Gewerbe 10,A. 1 ~~~~:~;:!en jReisewesen 

/Schaden: 12.0C,0 - 29.000 DM 

/Prozentanteil 9,6 1 8,9 7 ,8 7 ,4 7 ,o 5,6 5,6 4,4 3,7 ( 3,0 

!Rechtsform: !GmbH 10,A. !Einzelfirma !Einzelfirma (GmbH !Einzelfirma !GmbH fGnbH 10.A. ]Einzelfirma 

!Branche: 
19!~~~be 10,A. 1 Baugewerbe l 1 tHaodel f Haodel l 1~~;~u~g 10.A. 1 

l lransport-, 
Reisewesen 

/Schaden; 30.000 - 56.000 0M 

!Prozentanteil 10,8 1 8,0 1 8,0 5,9 5,6 5,6 4,9 4,2 4,2 3,8 

!Rechtsform: !GmbH 1 - !Einzelfirma tGc,bH (GmbH 10.A. 10.A. !Einzelfirma !GmbH !Einzelfirma 

/Branche: IBau9e- IBauge-
1 (Handel 10.A. Dienst- IHandel 10.A. 

1

verarbe1ten-
werbe werbe l1eistung des Gewerbe 

jSchaden: 57 .000 - 101.000 DM 

)Prozentanteil 11,0 1 8, 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,9 3,6 3,6 2,9 

/Rechtsform: !GmbH I Einze 1-
firma !Einzelfirma !Einzelfirma fGnbH IGffibH !GmbH (o,A. 1 - ,Gn.bH 10.A. 

jBranche: 
1 ~=~~rbe 1 ~!~~rbe !Handel I Verarbeiten-

, des Gewerbe (Handel I Verarbeiten-
des Gewerbe 1 1 1 

10,A. 10,A. 

JSchaden: 102 .000 - 189 .000 DM 

/Prozentanteil 8,4 1 8,4 1 7;0 6,6 5,9 4,4 4,4 4,0 3,3 1 2,9 

jRechtsform: 1 - !GmbH !Einzelfirma (GmbH [Einzelfirma (GmbH !GmbH !Einzelfirma !GmbH 10.A. 

)Branche: 
1 g=~~rb:-1:!~~rbe (Handel !Handel l 1 

I Verarbeiten-
des Gewerbe 1 

I Verarbeiten-
des Gewerbe lo.a. 10.A. 

/Schaden: 190.000 - 338.000 DM 

jProzentanteil 10,0 1 8, 1 7,1 4,9 3,9 3,9 3,6 3,6 3,6 1,9 2,9 

) Rechtsform: (GmbH 1 f~~;: - !Einzelfirma tGc,bH !Einzelfirma 10,A. lc~. KG !GmbH 10,a. fGn,bH (GmbH 

jBranche: Bau- !Handel j Baugewerbe (Handel I Verarbeiten-
1 

1 saugewerbe 
1 

iransport-, 10,A. l 10,A. lgewerbe des Gewerbe Reisewesen 
!Schaden: 339.000 - 900.000 0M 

jProzentanteil 12,1 1 7,1 5,9 5,0 5,0 4,7 4, 1 3,2 2,9 

)Rechtsform !GmbH lt~~;: - 1Gn•bH !Einzelfirma lc~. KG !Einzelfirma !GmbH \Einzelfirma 
1 -

/Branche: 
1 g!~~rbe I g=~~rbe (Handel !Handel 1 sau9ewerbe l 1 

!Verarbeiten-
des Gewerbe 1

verarbeiten-
des Gewerbe 10.A. 

/Schaden: mehr a 1 s 900. 000 DM 

/Prozentanteil 12,5 5,1 
1 

4,8 1 4,2 3,5 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

1 Rechtsform: !GmbH f Gn;bH mbH & IGmbH & I~~- 1KG !Einzelfirma !Einzelfirma IGnbH IGc.bH IG"'b" lco. KG ,Co. KG KG 
/Branche: l~!~;rbe (Handel I Verarbeiten- (Handel 1 sau9ewerbe ! Baugewerbe 1 Baugewerbe l 1 1 l~~~~;~;:~en 10,A. des Gewerbe 



höchsten Gesamtschadensklasse von Schäden über 900. 000 DM mehr-
heitlich sogenannte haftungsbeschränkende Rechtsformen auftraten, 
wobei die betroffenen Branchen das Verarbeitende Gewerbe, das 
Baugewerbe und der Handel waren. Auch bei den nicht haftungsbe-
schränkenden Rechtsformen wie z.B. der Einzelfirma, trat in dieser 
Schadensklasse das Baugewerbe mit am häufigsten auf. 

Neben der reinen Nennungshäufigkeit verdient jedoch auch Beach-
tung, welchen Gesamtanteil die einzelnen Kombinationen in der 
Tabelle 142 aufwiesen. So macht z.B. in der Schadensklasse "mehr 
als 900. 000 DM" die Kombination GmbH/Baugewerbe 12, 5% aller 
Verfahren aus, was bedeutet, daß über ein Zehntel aller Verfahren 
mit einem Gesamtschaden von mehr als 900. 000 DM auf diese 
Kombination entfielen. 

7.1.3 Rechtsform und Verfahrensstrukturen 

Neben der Herausarbeitung von Belastungskennziffern ist es weiter-
hin wichtig zu analysieren, in welchem Zusammenhang bestimmte 
Verfahrensvariablen bei den einzelnen Rechtsformen auftraten. So 
kann es vorkommen, daß z.B. hohe Beschuldigtenzahlen sich bei 
komplexen 
Verbindung 

Rechtsformen ergaben oder 
mit Aktiengesellschaften 

hohe Geschädigtenzahlen in 
standen. Um diese einzelnen 

Beziehungen feststellen zu können, wurden im folgenden die Varia-
blen Zahl der Beschuldigten, Zahl der Einzelfälle und Zahl der 
Geschädigten untersucht17 • 

7.1.3.1 Zahl der Beschuldigten in Abhängigkeit von der Rechts-
form 

Geht man von der Zahl der Beschuldigten aus, d.h. analysiert 
man, welcher Anteil der Beschuldigtenklassen auf die jeweilige 
Rechtsform entfällt, so wird ersichtlich, daß Verfahren mit einem 
Beschuldigten in der Mehrzahl die Einzelfirma (Durchschnitt 32, 9%) 
und die GmbH ( 26, 7%) betrafen. Wie Tabelle 143 auch aufzeigt, 
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Tabelle 143: Anteil der einzelnen Rechtsformen an den 
Beschuldi2tenklassen (Durchschnitt 1975-1981) 

1 
Nf

l der
!Rechts- Beschul-
jform digten 

jEinzelfirma 

jOHG 

/KG 

/GmbH & Co. KG 

jAG 

/GmbH 

/Genossenschaft 

!Körperschaft des 1 
!öffentlichen Rechts!
/BGB-Gesellschaft 

/ohne Angaben 

2 

32,9 22,5 

1,3 3,4 

4,9 7, 1 

6, 1 9,4 

1,6 1,7 

26,7 35,4 

0,4 0,5 

0,4 0,5 

0,4 2,4 

22,2 15,3 

(Fehlende Werte: andere Rec tsformen) 

mehr 
bis bis als 
5 10 10 

18,3 18,8 21, 7 

2,8 1,6 1,8 

7,4 5,5 7,0 

12,8 10,3 10,4 

4,2 5, 1 5,0 

35,3 31,4 26,2 

0,8 1 , 1 1,7 

1,0 1,8 0,6 

2,3 1, 2 2, 1 

12,8 19,6 19, 1 

Tabelle 144: Zahl der Beschuldigten bezogen auf die Rechtsform 
(Durchschnitt 1975-1981) 

mehr 
bis bis als 

2 5 10 10 

/Einzelfirma 75, 1 15,8 7 ,0 1,4 0,6 

jOHG 43,8 37,0 17,0 l,5 0,7 

jKG 57, 1 25,5 14,4 2,0 1,0 

/GmbH & Co. KG 52,2 24,9 18,8 2,8 1,2 

/AG 50,6 19, 1 23,9 4,4 2,0 

/GmbH 59,5 24,3 13,3 2,2 0,8 

/Genossenschaft 53, 1 19,4 20,7 4,7 2, 1 

!Körperschaft des 1 47,7 24, 1 21,3 6,3 0,6 !öffentlichen Rechts! 
/BGB-Gesellschaft 40,3 36,4 19,9 2,0 1,3 

/ohne Angaben 74,0 15,9 7,2 1,9 0,8 
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entfielen bei Verfahren mit zwei Beschuldigten nur mehr 1/5 ( 22 ,5% 
der Verfahren) auf die Einzelfirma, wogegen Verfahren mit gleicher 
Beschuldigtenzahl bei der GmbH bereits 35, 4% und bei der GmbH li 
Co. KG noch 9,4% ausmachten. Bei Verfahren mit drei bis fünf 
Beschuldigten nahm der Anteil der Einzelfirma weiter ab, und zwar 
im Durchschnitt auf 18 ,3%. Demgegenüber blieb der Anteil der GmbH 
mit 35 ,3% fast konstant; aber der Anteil der GmbH li Co. KG wuchs 
auf 12,8%, wie auch bei der KG und der AG ein Anstieg gegenüber 
den Verfahren mit weniger Beschuldigten · zu verzeichnen war. 
Dieser Trend war zudem für Verfahren mit sechs bis zehn und 
solchen mit mehr als zehn Beschuldigten festzustellen, wobei bei 
letzteren der Anteil der GmbH rückläufig war, hingegen die Anteile 
der GmbH & Co. KG und die die der Einzelfirma leicht zunahmen. 

Untersucht man die Verteilung der einzelnen Rechtsformen auf die 
Beschuldigtenzahl (vgl. Tabelle 144), so zeigte sich, daß die 
Mehrzahl der Verfahren, deren Rechtsform eine Einzelfirma betraf, 
auf die Klasse mit einem Beschuldigten entfiel, und zwar mit 
75,1%. Die Klasse mit zwei Beschuldigten war nur mehr mit 15,8% 
und die mit drei bis fünf Beschuldigten mit 7% besetzt. Verfahren 
mit mehr als fünf Beschuldigten hatten nur noch einen Anteil von 
2%. Dieser Prozentsatz der Einzelfirma entsprach ungefähr auch 
demjenigen, bei dem keine Rechtsform angegeben worden war, d.h. 
eine Privatperson betroffen war. Weiterhin stellte die Privatperson 
in ihrer Verteilungskonstellation die "Rechtsform" dar, bei der die 
größte Zahl der Verfahren zur Kategorie ein Beschuldigter gehör-
ten. Bei den Rechtsformen der GmbH, der AG, der GmbH li Co. KG 
und der KG waren jeweils ca. die Hälfte der Verfahren in der 
Kategorie ein Beschuldigter und ca. 1/5 bis 1/4 in der Kategorie 
mit zwei Beschuldigten gemeldet. Ein Grund dürfte sicher darin zu 
sehen sein, daß bei diesen Rechtsformen mehr als eine Person für 
die Geschäftspolitik verantwortlich zeichnete. Bei der GmbH li Co. 
KG und der AG entfiel ebenso wie bei der KG (14,4%). der GmbH 
und der Genossenschaft noch ein sehr hoher Prozentsatz auf die 
Beschuldigtenkategorie mit drei bis fünf Beschuldigten pro Verfah-
ren. Dies könnte auch hier darauf hinweisen, daß bei komplexen 
Rechtsformen für die Geschäftspolitik mehrere Personen verantwort-
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lieh sind. Bei Verfahren mit mehr als fünf Beschuldigten ergab 
sich der höchste Anteil mit 6, 3% bei der Körperschaft des öffent-
lichen Rechts. Erwähnenswert sind auch die Prozentsätze der Genos-
senschaft und der AG. Bei der OHG, die in den bisherigen 
Ausführungen nicht berücksichtigt wurde, fällt eine von den übri-
gen Rechtsformen total abweichende Verteilung hinsichtlich der Zahl 
der Beschuldigten auf. So entfielen auf Verfahren init nur einem 
Beschuldigten 43, 8%, noch 37% auf Verfahren mit zwei Beschuldigten 
und immerhin noch 17% auf solche mit drei bis fünf Beschuldigten. 
Auch hier dürfte der Grund in der größeren Zahl der für die Ge-
schäftspolitik Verantwortlichen zu suchen sein. 

7.1.3.2 Zahl der Einzelfälle 

Die geringsten Einzelfallzahlen pro Verfahren wies im Untersu-
chungszeitraum die AG mit einem Anteil von 51% in der Klasse mit 
einem Einzelfall auf. Ebenfalls geringe Einzelfallzahlen konnte man 
noch bei der Genossenschaft (Klassenanteil bei einem Einzelfall = 

48,4%) und der OHG (Anteil 40, 7%) feststellen. Demgegenüber hatten 
die GmbH (Anteil an der Einzelfallklasse 11 bis 50 Einzelfälle: 
13,1%), die KG (14,9%) und die GmbH 1i Co. KG (17,1%) einen 
vergleichsweise hohen Anteil bei den hohen Einzelfallzahlenkatego-
rien. Interessanterweise war jedoch auch die Einzelfirma in dieser 
Klasse noch sehr stark mit 13,1% vertreten, und auch überraschend 
hatte die Genossenschaft in dieser Klasse den höchsten Anteil mit 
17, 3%. Demgegenüber trat die Genossenschaft bei den noch höheren 
Einzelfallzahlenkategorien nur mehr sehr gering auf, wogegen hier 
die AG den höchsten Anteil aufwies. Die übrigen Rechtsformen 
hatten dort, wie auch Tabelle 145 belegt, einen fast gleich hohen 
Anteil. 

Festzuhalten ist somit, daß die AG und die Genossenschaft, wie 
auch die OHG den höchsten Verfahrensanteil mit nur einem Einzel-
fall hatten, jedoch gerade die Genossenschaft im mittleren Einzel-
fallzahlenbereich und die AG in den höchsten Einzelfallzahlenkatego-
rien ebenfalls den höchsten Anteil hatten. 
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Tabelle 145: Einzelfallzahlen bezogen auf die Rechtsform (Durch-
schnitt 1974-1981) 

1 Zahl der 1 1 1 1 über 1 !Rechts- Einzel- 1 12 - 1D 11-50 151-100 1 
lform fälle 1 1 1 1 100 I 
/Einzelfirma 38, 1 

1 
43,5 1 13, 1 1 2,7 1 2,5 1 

/OHG 40,7 
1 

44,7 1 9,6 1 2,3 1 2,8 1 

j KG 37,8 1 40,7 1 14,9 1 3,3 1 3, 1 1 

/GmbH & Co. KG 29,7 1 45,9 1 17, 1 1 3,6 1 3,4 1 

/AG 51,0 1 32,6 1 8,5 1 4,0 1 3,7 1 

/GmbH 36,9 1 44,6 1 13, 1 
1 

2,7 1 2,5 1 

/Genossenschaft 48,8 1 31, 7 1 17 ,6 1 1,4 1 0,5 1 

Tabelle 146: Anteil der einzelnen Rechtsformen an den Einzel-
fallklassen (Durchschnitt 1974-1981) 

1 1 1 über 1 
12 - 10 11-50 151-100 1 100 1 
1 1 1 1 1 

/Einzelfirma 28,3 1 30,5 1 30,9 1 30,0 1 29,9 1 

jOHG 2,0 1 2. 1 1 1,5 1 1,4 1 2, 1 1 

/KG 5,2 1 5,3 1 6,6 1 7,0 1 7. 1 1 

/GmbH & Co. KG 5,4 1 8,0 1 10,2 1 10,3 1 10,2 1 

/AG 2,5 1 1,4 1 1,4 1 2,9 1 3,0 1 

/GmbH 25,7 1 29,9 1 29,4 1 27,6 1 28,8 1 

/Genossenschaft 0,6 1 0,3 1 0,6 1 0,3 1 1,0 1 

(Fehlende Werte: andere Rechtsformen) 
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Betrachtet man die Verteilung der Rechtsformen innerhalb der 
einzelnen Klassen ( vgl. Tabelle 146), so zeigen die Klassenbesetzun-
gen fast spiegelbildlich die Anteilswerte der einzelnen Rechtsformen 
an allen Verfahren. Festzuhalten ist jedoch, daß insbesondere die 
GmbH li Co. KG und die KG einen höheren Anteilswert in den hohen 
Einzelf allzahlenkategorien aufweisen. Demnach ist festzustellen, daß 
diese beiden Rechtsformen überdurchschnittlich häufig mit hohen 
Einzelfallzahlen auftraten18 . 

7.1.3.3 Rechtsform und Zahl der Geschädigten 

Bei der Mehrzahl der Rechtsformen, nämlich der Einzelfirma, OHG, 
AG und Genossenschaft, entfielen die meisten Fälle auf Verfahren 
mit nur einem Geschädigten (zwischen 50, 1% und 64, 3%). Ein 
weiteres Fünftel der Verfahren betraf Fälle mit zwei bis zehn 
Geschädigten, und einen geringen Prozentsatz ( zwischen 3, 9% und 
11, 5%) beanspruchte die Klasse mit mehr als zehn Geschädigten. 

Demgegenüber bezogen sich bei der GmbH li Co. KG 36, 6%, bei der 
GmbH 41% und bei der KG 45, 2% der Fälle auf Verfahren mit einem. 
Geschädigten, jedoch noch 28, 7% bei der GmbH, 26, 7% bei der GmbH 
li Co. KG und 21, 8% bei der KG auf solche Fälle, die durch zwei 
bis zehn Geschädigte gekennzeichnet waren. Auch in die Kategorie 
elf bis fünfzig Geschädigte fielen noch 12, 7% (GmbH) bis 15, 1% 
(GmbH li Co. KG) der Verfahren. Wie Tabelle 147 weiter aufzeigt, 
waren auch die nächsten Geschädigtenklassen, also die über 51 
Geschädigte, bei diesen drei Rechtsformen besonders hoch. Einen 
ebenfalls hohen Geschädigten an teil wies die BGB-Gesellschaft auf, 
deren Anteil in den einzelnen Klassen dem der GmbH sehr ähnlich 
war. 

Tabelle 148 gibt außerdem die Durchschnittswerte des Anteils der 
einzelnen Rechtsformen in den jeweiligen Geschädigtenklassen 
wieder. Interessant in diesem Zusammenhang war z.B., daß die 
Einzelfirma den höchsten Anteil an der Geschädigtenklasse mit mehr 
als 1.000 Geschädigten stellte, obwohl nur O, 4% aller Verfahren, 
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Tabelle 147: Geschädigtenanteil bezogen auf die Rechtsform 

1 Zahl der! !mehr als 
!Rechts- Geschä-1 10 50 100 200 l.000 11.000 
lform digten 1 
/Einzelfirma 51,6 20,0 11 ,5 2,7 1,2 0,9 1 0,4 

/OHG 50, l 22,4 9, l 2,8 2,0 -l ,3 1 0,0 

/KG 45,2 21,8 13, l 3,7 2,2 1,8 1 0,6 

/GmbH & Co. KG 36,6 26,7 l 5, l 4,3 3, l 3,0 1 0,5 

/AG 60,2 17,4 3,9 1,6 1,9 1,6 1 0,7 

/GmbH 41,0 28,7 12,7 3,2 1,6 1,5 1 0,4 

/Genossenschaft 59, 1 22,8 3,9 2,7 0,6 0,0 1 0,7 

!Körperschaft 
ldes öffent- 64,3- 15,0 1,2 2,0 2,6 0,6 0,0 
!liehen Rechts 
1 BGB-Gese 11- 45,6 22,5 12,5 4,0 1,3 2,2 0,3 lschaft 
/ohne Angaben 59,0 20,0 6,8 1,0 1,0 0,3 0,1 

(Fehlende Werte: missing data) 

Tabelle 148: Anteil der einzelnen Rechtsformen an den Geschädigtenklassen 

1 ~1 '" 
1 1 1 1 1 1 

!Rechts Ge~chä- Ibis Ibis Ibis Ibis Ibis lmehr als 
!form d1gten 10 150 100 1200 11.000 11.000 

/Einzelfirma 29,6 26, l 1 31,8 29,6 1 25,7 1 21,7 1 31 ,0 

/OHG 1,9 1,9 1 1,6 1,9 1 2,4 1 1,8 1 0,0 

/KG 4,9 5, l 1 6,8 7,5 1 8,7 1 8, l 1 10,2 

/GmbH & Co. KG 6, l 8,4 j 10,5 12,0 1 16,7 1 18,2 1 8,6 

!AG 2,4 1,4 1 0,7 1,2 
1 

2,7 1 3, l 1 5,5 

jGmbH 25,9 35,6 1 32,5 33, l 1 30,2 
1 

33,7 
1 

28,7 

!Genossenschaft 0,6 0,5 1 0,2 0,4 
1 

0,3 1 0,0 
1 

1,2 

!Körperschaft 
1 des öffent-
l l ichen Rechts 

0,7 0,3 O, l 0, l 0,5 0,3 0,0 

!BGB-Gesell- 1, 5 1,3 1,4 1,9 1,2 2,0 2,4 lschaft 
/ohne Angaben 24,2 17,7 12,2 7,6 8,7 5,5 4,3 

(Fehlende Werte: andere echtsformen) 505 
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die eine Einzelfirma zum Gegenstand hatten, in diese Kategorie 
entfielen. Ebenfalls beachtenswert war der große Anteil der KG in 
den hohen Geschädigtenklassen, der sich ebenso bei der GmbH 6 
Co. KG und GmbH zeigte. 

7 .1.4 Erledigungszusammenhänge und Rechtsform des schädigenden 
Unternehmens 

Die zusammenhänge zwischen der Rechtsform des schädigenden Unter-
nehmens und der Dauer des Ermittlungsverfahrens bzw. der Anklage-
erhebung und der Art der Erledigung durch eine Anklage einschließ-
lich der Erlaß eines Strafbefehls wurden bereits in vorhergehenden 
Abschnitten behande1t19 • An dieser Stelle sei, um Wiederholungen 
zu vermeiden, auf die Ausführungen dort verwiesen. 

Für ein zusammenfassendes Bild des Einflusses der Rechtsform des 
schädigenden Unternehmens auf die Erledigungszusammenhänge sind 
jedoch die folgenden Schaubilder eingefügt (Schaubilder 67 bis 72 l, 
aus denen der Zusammenhang zwischen der Ermittlungsdauer und 
der Rechtsform (Schaubilder 67 und 68), der Zusammenhang zwi-
schen Rechtsform und Art der Erledigung in Abhängigkeit von der 
Anzahl der Einzelfälle (Schaubilder 69 und 70) und zwischen 
Rechtsform und Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Scha-
denshöhe (Schaubilder 71 und 72) ersehen werden kann. 

Die Schaubilder 67 und 68 zur Verfahrensdauer bestätigen nochmals 
das bereits dargestellte Ergebnis, nämlich, daß die komplexen 
Rechtsformen (beispielsweise GmbH li Co. KG) einen größeren Anteil 
an den langdauernden Verfahren haben als z.B. die Einzelfirma 
oder die GmbH20 • Bei den in das Schaubild noch aufgenommenen 
anderen Rechtsformen zeigte sich auch, daß insbesondere die BGB-
Gesellschaften eine Zunahme bei den Verfahren aufwiesen, die 
länger als 4 Jahre dauerten und in dieser Kategorie auch einen 
ähnlich hohen Anteil hatten wie die GmbH li Co. KG. 
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Schaubild 70: !Rechtsform und Art der !Erledigung In Abhaenglgkelt von der 
Anzahl der IElnzeBfaeDle (IDurchsclhnlttawerte 1975 - 1981) 
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Wie die Schaubilder 69 und 70 zeigen, kam es insbesondere bei 
hohen Einzelfallzahlen bei allen Rechtsformen zu den höchsten 
Strafkammeranklagewerten, wobei die OHG insgesamt den geringsten 
Anteil der Strafkammeranklagen aufwies. Die Anklage vor dem 
Schöffengericht hatte die höchsten Ausprägungen bei allen Rechtsfor-
men in der Kategorie 2 bis 10 Einzelfälle. Die Erledigung durch 
den Erlaß eines Strafbefehls kam, mit Ausnahme der Einzelfirma, 
der GmbH li Co. KG und der GmbH, bei allen Rechtsformen bei 
Verfahren mit 1 Einzelfall am meisten vor. Bei den drei Ausnahmen 
lagen demgegenüber die höchsten Anteile bei den Verfahren mit 2 
bis 10 Einzelfällen. 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen der Rechtsform und 
der Art der Erledigung in Abhängigkeit von der Schadenshöhe 
(siehe Schaubilder 71 und 72) ergab sich, daß eine Anklage zur 
Strafkammer bei allen Rechtsformen, mit Ausnahme der Einzelfirma, 
am häufigsten in der höchsten Schadensklasse, nämlich mit über 
900. 000 DM Schaden, vorgenommen wurde. Bei der Einzelfirma lag 
dagegen der höchste Wert bereits in der Schadensklasse zwischen 
339.000 DM bis 900.000 DM und der zweithöchste Wert in der 
höchsten Schadensklasse. 

Bei den Anklagen vor dem Schöffengericht zeigte sich, bezogen auf 
die Schadensklassen, keine herausragende Stellung einer Rechts-
form. Festzustellen war jedoch, daß bei allen Rechtsformen insbeson-
dere die mittleren Schadensklassen (zwischen 12.000 DM und 338.000 
DM) mit einer Anklage vor dem Schöffengericht abgeschlossen 
wurden. 

Bei den Erledigungen durch den Erlaß eines Strafbefehls waren 
zumeist, mit jedoch drei interessanten Ausnahmen, die unteren 
Schadensklassen mit den höchsten Anteilen verbunden. Die Ausnah-
-men waren die KG, bei der der höchste Prozentwert in der Schadens-
klasse zwischen 57. 000 DM und 101. 000 DM lag und auch noch die 
sehr hohen Schadensklassen (über 339.000 DM) einen hohen Anteil 
aufwiesen, die GmbH li Co. KG, bei der insbesondere die hohen 
Schadensklassen den höchsten Anteil an Erledigungen durch den 
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Erlaß eines Strafbefehls aufwiesen und die GmbH, die über alle 
Schadensklassen einen fast gleich hohen Anteil an Erledigungen 
durch den Erlaß eines Strafbefehls hatte. 

7. 2 Branche und Wirtschaftskriminalität 

Wie der Rechtsform des schädigenden Unternehmens, so wird auch 
seiner Branchenzugehörigkeit in der Literatur zunehmendes Interes-
se gewidmet21 Dabei stellte sich gleichfalls die Frage, ob be-
stimmte Branchen stärker durch Wirtschaftskriminalität belastet 
sind als andere 22 . 

Bereits in Abschnitt 4.2.3 wurde aufgezeigt, daß am häufigsten das 
Baugewerbe und der Handel auftritt, gefolgt vom Dienstleistungsge-
werbe und dem Verarbeitenden Gewerbe ( vgl. dazu Tabellen 46 und 
47 l. Die Frage, ob diese Auftretungshäufigkeit den Schluß zuläßt, 
daß diese Branchen auch tatsächlich am höchsten durch Wirtschafts-
kriminalität . belastet sind, wird im folgenden Abschnitt behandelt 
werden. Im Anschluß daran wird auf die unterschiedliche Verfah-
renskomplexität in bezug auf die einzelnen Branchen eingegangen 
werden. 

Wegen der großen Zahl der verschiedenen Branchen innerhalb der 
Auswertung können nur die jeweils herausragenden und/oder interes-
santen Resultate berücksichtigt werden. Die einzelnen Ergebnisse 
für die verschiedenen Branchen lassen sich den angeführten Tabel-
len entnehmen. 

7.2.1 Mehr- und Minderbelastung der Branchen 

7.2.1.1 Allgemeine Verfahrenszahlen 

Wie bereits bei der Rechtsform des schädigenden Unternehmens 
wurde auch für die Branchen auf der Grundlage der Statistik der 
kammerzugehörigen Unternehmen 23 ein Belastungsquotient errechnet. 
In Tabelle 149 werden hierzu die Werte für die Jahre 1975 bis 1981 
angeführt. 
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Tabelle 149: Branche und Entwicklung der Belastungswerte 

1 Industrie 1 Industrie 1 1 !Handels- jKreditin- 1 !Kredit-
1 (einschl. l(ohne Bau-lBauge- 1 lvermitt- lstitute 1 jvermitt-
!Baugewerbe) lgewerbe) !werbe !Handel l lung l(all9emein) !Banken llung 

0,64 

1976 
1 

0,79 

1977 
1 

0,91 

1978 
1 

0,76 

1979 
1 

0,64 

1980 
1 

0,60 

1981 . 1 0,49 

!Jahres- 1 
Jdurch- 1 0,69 
!Schnitt 1 

*) erst ab 1981 erhoben 

"' ... 
'-" 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 
1 
1 

0,34 
1 1,95 1 o, 15 1 

0,32 
1 

2,41 1 0, 14 1 

0,47 
1 2,44 1 0, 15 1 

0,28 
1 2,62 1 0,12 1 

0,26 
1 2,12 1 o, 11 1 

0,26 
1 1,84 1 o, 11 1 

0, 16 
1 1,65 1 0,12 1 

1 1 1 
0,30 1 2, 15 I 0, 13 I 

1 - - _L - - 1 

0,00 
1 

0,70 
1 0,43 1 1,57 

0,01 
1 

0,95 
1 0,80 1 1,45 

0,00 
1 

1,30 
1 

1,02 1 2, 10 

0,00 
1 

1,80 
1 l, 95 \ 1,54 

0,01 
1 

1,25 
1 l,G7 \ 1,56 

0,01 
1 

0,86 
1 l , 01 \ 0,68 

0,04 
1 

0,79 
1 0,85 1 0,71 

1 1 1 
0,01 1 1,09 1 1,02 I 1, 37 

1 1 1 -

1 1 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie- 1 
lrun9s9ewerbe lstungen lwirtschaft 1 

1 
0,05 

1 
o, 11 

1 
-

1 

1 
o, 15 

1 
o, 19 

1 
-

1 

1 
0,06 

1 
0, 18 

1 
-

1 

1 
0,05 

1 
0, 15 

1 
-

1 

1 
0,02 

1 
0, 13 

1 
-

1 

1 
0,03 

1 
0, 13 

1 
-

1 

1 
0,02 

1 
o, 14 

1 
0,41* 

1 

1 0,05 1 o, 13 



Bei der Auswertung zeigte sich, daß insbesondere das Bauwesen 
sehr stark durch Wirtschaftskriminalität belastet ist. Sein Anteil 
lag zwischen 1,95% (1975) und 2,62% (1978), was einen durch-
schnittlichen Belastungsquotienten von 2,15% bedeutet. Seit 1978 
ging dieser Wert allerdings kontinuierlich zurück und erreichte 
1981 mit 1,65% den bisher niedrigsten Stand. Auf welche Faktoren 
sich dies zurückführen läßt, konnte auf der Grundlage der BWE 
bisher nicht eindeutig geklärt werden 24 

Ebenfalls hohe Belastungsziffern wiesen der Bankbereich und die 
Kreditvermittlung auf. Eine recht geringe Belastung hatten demge-
genüber insbesondere der Bereich der Handelsvermittlung und des 
Versicherungsgewerbes. 

7.2.1.2 Belastungswert der Branche bei verschiedenen Tatbeständen 

Wie die Auswertung hinsichtlich des allgemeinen Belastungswertes 
gezeigt hat, weist die Baubranche mit einer Belastung von 2, 15% 
den höchsten Anteil auf. Ihr folgen die Kreditvermittlung mit 
1,37%, die Kreditinstitute mit 1,09% und die Banken mit 1,02%. 

Zur weiteren Transparenz dieser Werte wird im folgenden unter-
sucht, bei welchen Delikten die einzelnen Branchen ihren maximalen 
Anteil haben bzw., ob sich die allgemeinen Belastungsquotienten 
auch über die Tatbestände fortsetzen. Dabei konnten jedoch nicht 
die Tatbestände herangezogen werden, die, wie z.B. das Depotge-
setz, das Bankgesetz, das Kreditwesengesetz, branchenspezifisch 
sind oder nur einen geringen Anteil an den Tatbeständen aufwei-
sen, wie z.B. das Außenwirtschaftsgesetz, so daß sich keine 
Belastungswerte in darstellbarer Größe errechnen lassen konnten. 
Berücksichtigt sind so der Betrug, die Steuerhinterziehung, die 
Untreue, der Bankrott, die Verletzung der Buchführungspflicht, die 
Nichtabführung von Beitragsteilen nach der RVO und Verstöße nach 
dem UWG. 
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Bei dem Tatbestand des Betruges stellte sich, wie dies auch 
Tabelle 150 zeigt, eine ähnliche Anteilsverteilung wie bei den 
allgemeinen Belastungswerten heraus. So hatte hier die Baubranche 
mit einem Belastungsquotienten von 0, 83% den höchsten Anteil, 
gefolgt von der Kreditvermittlung mit 0, 82%, den Kreditinstituten 
(allgemein) mit 0,55% und den Banken mit 0,45%. Eine recht 
geringe Belastung wiesen die Handelsvermittlungen, das Versiche-
rungsgewerbe und der Bereich der Dienstleistungen auf. 

Beim Tatbestand der Steuerhinterziehung hatte demgegenüber nur 
mehr die Baubranche eine herausragende Stellung mit einem Bela-
stungswert von 0,67%. An zweiter Stelle stand danach mit Abstand 
die Industrie (einschließlich Baugewerbe) mit 0, 19%, die Kreditver-
mittlung mit 0,11%, die Kreditinstitute (allgemein) mit 0,09%, die 
Banken mit 0,07% und die Industrie (ohne Baugewerbe) mit 0,07%. 
Geringe Belastungswerte entfielen wiederum auf die Handelsvermitt-
lungen (0,00%) und das Versicherungsgewerbe (0,01%). 

Bei der Untreue hatten den höchsten Belastungswert die Banken mit 
0,58%, gefolgt von den Kreditinstituten (allgemein) mit 0,48%, der 
Kreditvermittlung mit 0, 33%, dem Baugewerbe mit 0, 33% und der 
Industrie (einschließlich -Baugewerbe) mit 0, 10%. Geringe Belastungs-
werte hatten hier erneut die Handelsvermittlung ( 0 ,00%) und der 
Handel (0,01%). 

Beim Bankrott hatte das Baugewerbe den deutlich höchsten Bela-
stungswert mit 0 ,86% aufzuweisen. Ebenfalls hohe Werte zeigten die 
Industrie (einschließlich Baugewerbe) mit 0, 27% und die Industrie 
(ohne Baugewerbe) mit 0, 13%. Bei diesem Tatbestand entfielen die 
geringsten Belastungswerte auf das Versicherungsgewerbe und die 
Handelsvermittlung mit jeweils 0,00% und auf den Bankenbereich 
mit 0,02%. 

Auch bei der Verletzung der Buchführungspflicht, vgl. Tabelle 154, 
dominierte das Baugewerbe mit einem Anteil von 0, 34%. Dagegen 
kam der Tatbestand im Untersuchungszeitraum im Versicherungsge-
werbe, bei der Handelsvermittlung, dem Bereich der Dienstleitungen 
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Tabelle 150: Branche und Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: Betrug 

Branche !Industrie l lndustri e 1 1 !Handels- IKreditin- 1 1 Kredit-
1 1 (einschl. !(ohne Bau IBauge- 1 lvermitt- lstitute 1 lvermitt-
!Jahr !Baugewerbe) igewerbe) !werbe !Handel l lung !(allgemein) !Banken llung 

1975 
1 

0,30 
1 

0,17 
1 0,89 1 0,06 1 0,00 

1 
0,49 

1 
0,25 1 1,07 

1976 
1. 

0,35 
1 

0,22 
1 

1,04 1 0,04 1 0,01 
1 

0,63 
1 

0,46 1 1,21 

1977 
1 

0,39 
1 

0, 12 
1 

1,03 1 0,06 1 -
1 

0,68 
1 

0,50 1 1, 21 

1978 
1 

0,35 
1 

0, 14 
1 

1, 18 1 0,05 1 0,00 
1 

1, 10 
1 

1,09 1 1,07 

1979 
1 

0,31 
1 

0, 13 
1 

1,00 1 0,04 1 0,00 
1 

0,77 
1 

0,53 1 1,18 

1980 
1 

0,28 
1 

0, 13 
1 

0,82 1 0,04 1 0,00. 1 0,37 
1 

0,46 1 0,26 

1981 
1 

0,22 
1 

0, 10 
1 

0,64 1 0,06 1 0,03 
1 

0,39 
1 

0,27 1 0,52 

!Jahres- 1 1 1 1 1 
1 durch- 1 0,28 1 0, 13 1 0,83 I 0,04 I 0,01 1 0,55 1 0,45 1 0,82 
1 schnitt 1 1 1 1 1 

*) erst ab 1981 erhoben 

t 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie-
lrun sgewerbe lstun en lwirtschaft 

1 
0,03 

1 
0, 10 

1 
0,04 

1 
0,01 

1 
0,01 

1 
0,02 

1 0,01 

1 0,03 

1 
0,03 

1 
0,05 

1 
0,04 

1 
0,04 

1 
0,04 

1 
0,04 

1 0,05 

1 0,04 

1 0, 16* 

a:, .... 
"' 



Tabelle 151: Branche und Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: Steuerhinterziehung 

Branche !Industrie !Industrie 1 1 !Handels- IKreditin- 1 !Kredit-
1 !(einschl. l(ohne Bau IBauge- 1 lvermitt- lstitute I lvermitt-
!Jahr !Baugewerbe) lgewerbe) !werbe !Handel llung !(allgemein) !Banken llung 

1 
1975 1 

0, 14 

1 1976 
1 

0,22 

1 
1977 

1 
0,26 

1 1978 
1 

0,21 

1 1979 . 1 0,17 

1 1980 
1 

0,20 

1 1981 
1 

o, 18 

!Jahres- 1 
1 durch- 1 o, 19 
!schnitt 1 

*) erst ab 1981 erhoben 

c.n .... 
CD 

1 
0,05 

1 
0,52 1 

1 
o, 10 

1 0,72 1 

1 
0, 12 

1 0,76 1 

1 
0,06 

1 0,78 1 

1 
0,06 1 0,59 1 

1 
0,07 

1 0,66 1 

1 
0,03 

1 0,72 1 

1 1 1 
1 0,07 1 0,67 I 
1 1 1 

0,01 1 0,00 
1 

0,05 
1 

0,02 1 o, 13 

0,02 1 0,00 
1 

0,06 
1 0,07 1 0,04 

0,02 1 0,00 
1 

0,07 
1 0,05 1 0,09 

0,02 1 0,00 
1 

0,12 
1 0, 11 1 0,15 

0,01 1 0,00 
1 

0,13 
1 0, 11 1 0, 16 

0,02 1 0,00 
1 

0, 17 
1 0, 17 1 o, 18 

0,04 1 0,01 
1 

0,03 
1 

0,01 1 0,05 

1 1 1 1 
0,02 1 0,00 1 0,09 1 0,07 I o, 11 

1 1 1 1 

1 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie-
lrungsgewerbe lstungen lwirtschaft 

1 
-

1 
0,01 

1 
0,03 

1 
0,04 

1 
0,01 

1 
0,04 

1 
0,02 

1 
0,04 

1 
0,01 

1 
0,04 

1 
0,00 

1 
0,03 

1 0,01 1 0,07 1 0,24* 

1 0,01 1 0,03 



Tabelle 152: Branche und Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: Untreue 

1 Industrie !Industrie 1 1 1 Hande 1 s- Kreditin- 1 !Kredit-
1 (einschl. l(ohne Bau IBauge- 1 lvermitt- stitute 1 lvermitt-
!Baugewerbe) lgewerbe) !werbe !Handel llung ( a 11 gemein) 1 Banken 11 ung 

0, 12 
1 

0,06 
1 

0,37 1 0,01 1 0,37 
1 

0,29 1 0,55 

1976 
1 

0,13 
1 

0,08 
1 

0,39 1 0,01 1 0,36 
1 

0,40 1 0,24 

1977 
1 

0, 14 
1 

0,07 
1 

0,39 1 0,01 1 0,61 
1 

0,61 1 0,62 

1978 
1 

0, 11 
1 

0,04 
1 

0,39 1 0,01 1 0,80 
1 

1 , 11 1 0,36 

1979 
1 

0,09 
1 

0,04 
1 

0,28 1 0,01 1 0,00 0,51 
1 

0,57 1 0,41 

1980 
1 

0,09 
1 

0,04 
1 

0,30 1 0,01 1 - 0,34 
1 

0,55 1 0,08 

1981 
1 

0,07 
1 

0,02 
1 

0,23 1 0,01 1 0,01 0,37 
1 

0,59 1 0, 11 
1 

!Jahres- 1 1 1 1 1 1 1 
!durch- 1 o, 10 1 0,05 1 0,33 I 0,01 I 0,48 1 0,58 I 0,33 
1 schnitt 1 1 1 1 1 1 1 
*) erst ab 1981 erhoben 

1 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie-
lrungsgewerbe lstungen lwirtschaft 

1 
0,25 

1 
0,00 

1 
0,02 

1 
0,01 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 0,04 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,00 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,08* 

0 
N 

"' 



Tabelle 153: Branche und Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: Bankrott 

Branche !Industrie !Industrie 1 1 !Handels- IKreditin- 1 !Kredit-
1 !{einschl. l{ohne Bau IBauge- 1 lvermitt- lstitute I lvermitt-
!Jahr !Baugewerbe) lgewerbe) lwerbe !Handel llung !{allgemein) !Banken llung 

1975 
1 

0,40 

1976 
1 

0,46 

1977 
1 

0,29 

1978 
1 

0,22 

1979 
1 

0, 19 

1980 
1 

0, 13 

1981 
1 

0,25 
1 

!Jahres-
1 durch- 1 0,27 
1 schnitt 
*) erst ab 1981 erhoben 

°' ..., ,_. 

1 
0,22 

1 
1,34 1 

1 
0,28 

1 
1,37 1 

1 
0, 16 

1 
0,74 1 

1 
0,08 

1 
0,77 1 

1 
0,08 

1 
0,59 1 

1 
0,05 

1 
0,41 1 

1 0,09 1 0,81 I 

1 o, 13 1 0,86 1 

0,05 1 0,00 
1 

0,04 
1 

0,01 1 0, 10 

0,03 1 0,00 
1 

0,03 
1 

0,01 1 0,08 

0,02 1 0,00 
1 

0,07 
1 

0,02 1 0,20 

0,01 1 0,00 
1 

0,06 
1 

0,05 1 0,07 

0,01 1 0,00 
1 

0, 10 
1 

0,09 1 0, 10 

0,01 1 0,00 
1 

0,02 
1 

0,01 1 0,04 

0,37 I 0,00 1 0,02 1 0,00 I 0,05 

0,07 1 0,00 1 0,04 1 0,02 1 0,09 

1 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie-
lrungsgewerbe lstungen lwirtschaft 

1 
-

1 
0,02 

1 
-

1 
0,03 

1 
0,00 

1 
0,02 

1 
0,00 

1 
0,02 

1 
0,00 

1 
0,01 

1 
0,00 

1 
0,01 

0,00 1 0,03 1 0,08* 

1 0,00 1 0,02 



Tabelle 154: Br~nche und_ Entwicklung der Belastungswerte beim Delikt: Verletzung der Buchführungspflicht 

Branche \Industrie \Industrie\ \ \Handels- \Kreditin- \ \Kredit-
\ \(einschl. \(ohne Bau \Bwge- \ \vermitt- \stitute 1 \vermitt-
\Jahr \Baugewerbe) \gewerbe) werbe \Handel \lung \(allgemein) \Banken \lung 

1975 
1 1 1 1 1 

-
1 1 

1976 
1 

0,03 
1 

0,02 0, 12 1 -
1 1 1 

-
1 

-
1977 

1 
0,20 

1 
0, 10 0,55 1 0,01 1 

1 
0,06 

1 
0,02 1 0, 16 

1978 
1 

0, 18 
1 

0,06 0,65 1 0,01 1 -
1 

0,09 
1 

0,06 1 0, 13 

1979 
1 

0, 16 
1 

0,07 0,52 1 0,01 1 -
1 

0,07 
1 0,06 1 0,08 

1980 
1 

o, 12 
1 

0,04 0,41 1 0,01 1 0,00 
1 

0,02 
1 

0,01 1 0,04 

1981 
1 

0,04 
1 

0,00 0, 16 1 0,00 1 
1 1 1 

\ Jahres- 1 1 1 1 
\durch- 1 0,10 1 0,04 0,34 \ 0,01 \ 1 0,03 1 0,02 0,05 
\ schnitt 

-- 1 1 ~--\ 1 

1 1 1 
\Versiehe- \Dienstlei- \Energie-
\rungsgewerbe \stungen \wirtschaft 

1 

1 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 
-

1 
-

1 
-

-

1 

1 

1 

1 

1 

0,01 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

N 
N 

"' 



und des Handels nicht vor. Wie auch beim Bankrott wies der 
Bankenbereich einen Anteil von 0,02% auf. 

Bei der Nichtabführung von Beitragsteilen nach der RVO ließ sich 
ein ähnliches Bild feststellen. Mit weitem Abstand nahm das 
Baugewerbe mit einem Anteil von O, 63% den Spitzenplatz ein, 
gefolgt von der Industrie (ohne Baugewerbe) mit O, 06% und der 
Kreditvermittlung mit O, 03%. Alle übrigen Branchen waren davon 
entweder überhaupt nicht berührt oder hatten einen Anteil zwischen 

0,00% und 0,01%. 

Bei den Verstößen nach dem UWG wurde in dieser Auswertung das 
Baugewerbe von der Kreditvermittlung verdrängt, die den höchsten 
Belastungswert mit O, 19% aufwies. Die nächstniedrigeren Belastungs-
werte erreichten das Baugewerbe ( 0, 09%), die Industrie (ohne 
Baugewerbe (0,02%)) und der Bankenbereich (0,02%). Alle übrigen 
Rechtsformen waren demgegenüber nur gering oder überhaupt nicht 
belastet. 

Wie diese Auswertung gezeigt hat, stand das Baugewerbe auch bei 
den meisten hier untersuchten Tatbeständen an der Spitze der 
Belastungsskala. Nur im Bereich der Untreue und der Verstöße nach 
dem UWG nahm das Baugewerbe einen niedrigeren Rangplatz ein. 
Ebenfalls recht stark waren der Bereich der Kreditvermittlung und 
das Bankwesen bei den untersuchten Tatbeständen belastet, insbe-
sondere bei der Untreue, Betrug und den Verstößen nach dem UWG. 
Recht geringe Werte beanspruchten dagegen bei diesen Tatbeständen 
das Versicherungsgewerbe, die Handelsvermittlung und der Bereich 
der Dienstleistungen. 

7.2.2 Schadensbelastung der einzelnen Branchen 

In Tabelle 157 wird die Branchenverteilung des Schadens aufge-
führt, um zu verdeutlichen, in welchen Branchen die höchsten 
Schadenssummen entstanden. Hierbei fällt auf, daß die Bereiche des 
Bank- und sonstigen Kreditwesens, des Baugewerbes, des Handels 

523 



Tabe 11 e 155: Branche un9 En_!,wi c_l<l ung der Belastungswerte beim Delikt: Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RV0 

Branche !Industrie !Industrie 1 1 !Handels- IKreditin- 1 \Kredit-
1 !(einschl. !(ohne Bau \Bauge- \ \vermitt- \stitute 1 \vermitt-
\ Jahr \Baugewerbe) \gewerbe) !werbe !Handel \ lung \(allgeJTiein) \Banken \lung 

1975 0, 13 
1 

0,06 
1 

0,44 1 0,00 1 
1 1 1 

1976 
1 

0,20 
1 

0,09 
1 

0,70 1 0,00 1 
1 1 

-
1 

1977 1 0,24 
1 

0,08 
1 

0,78 1 0,01 1 
1 

0,05 
1 

0,01 1 0, 16 

1978 0,22 
1 

0,05 
1 

0,86 1 0,01 1 
1 

0,02 
1 

0,02 1 0,02 

1979 · 0, 18 
1 

0,07 
1 0,61 1 0,00 1 0,00 

1 
0,02 

1 1 
0,05 

1980 o, 14 
1 

0,04 
1 

0,48 1 0,00 1 
1 

0,01 
1 

0,01 1 0,02 

1981 0, 15 
1 

0,03 
1 

0,56 1 0,00 1 
1 1 1 

!Jahres- 1 1 1 1 
!durch- 1 0, 18 0,06 1 0,63 I 0,00 I 0,01 0,01 0,03 
1 schnitt_! _____ _I 1 1 

1 1 1 
\Versiehe- \Dienstlei- \Energie-
lrungsgewerbe \stungen \w_irts_cha_f_t 

1 

1 1 

1 
0,00 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

... 
N 
U) 



Tabelle 156: Branche und Entwicklun9 der Belastungswerte beim Delikt: Verstöße nach dem Gesetz 9egen den Unlauteren Wettbewerb 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

! ,Jahres-
ldurch-
!schnitt 

"' ~, 
tn 

!Industrie 1 !ndustri e 1 1 !Handels- IKreditin- 1 !Kredit-
!(einschl. l(ohne Bau IBauge- 1 lvermitt- lstitute 1 lvermitt-
IBau9ewerbe) l9ewerbe) lwerbe !Handel l lun9 l(all9emein) !Banken llung 

0,04 
1 

0,03 
1 

o, 10 1 0,01 1 -
1 

0,09 
1 

0,03 1 0,24 

1 0,07 
1 

0,05 
1 

0,16 1 0,01 1 0,00 
1 

0,08 
1 

0,01 1 0,32 

1 
0,05 

1 
0,03 

1 0, 13 1 0,01 1 -
1 

0, 15 
1 0004 1 0,45 

1 
0,03 

1 
0,02 

1 
0, 11 1 0,00 1 0,00 

1 
0,08 

1 
0,04 1 o, 13 

1 
0,02 

1 
0,00 

1 
0,06 1 0,0u I -

1 
0,03 

1 
-

1 
0,08 

1 
0,03 

1 
0,01 

1 0,06 1 0,00 1 0,00 
1 

0,05 
1 

0,01 1 0, 10 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 0,03 1 0,00 1 0,00 1 0,01 1 - 1 0,03 

1 1 1 1 1 
1 0,03 1 0,02 1 0,09 1 0,00 1 0,00 1 0,07 1 0,02 1 0, 19 
1 1 _L ____ I - __ J 

1 1 1 
!Versiehe- IDienstlei- !Energie-
lrungsgewerbe lstungen lwirtschaft 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 
0,01 

1 
0,01 

1 
0,01 

1 
0,01 

1 
0,00 

1 
0,01 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 
0,00 

1 0,00 1 0,00 

1 0,00 1 0,00 



Tabelle 157: BranchenverteiJ~ der Schadenssummen (in Tausend DM) 

lsranche Janr 1 1975 
1 

1976 
1 

1977 1 1978 1979 1 1980 1 1981 

!Bank- und Kreditwesen 1 466.660 1 550.833 11 .594.070 13.342.045 335.476 1 574.024 1 431 .071 
!darunter: Kreditvermittlung 1 11. 198 1 10.653 1 18.290 1 46.828 26.897 1 47.242 1 12.652 

jBaugewerbe 1 880.307 1 509.520 1 659.561 1 609.279 1.470.232 1 233.282 1 335.944 

!Handel (allgemein) 1 603.415 12.003.729 I 318.104 1 318.641 444.707 I 404.949 11 .245.609 
!darunter: Handelsvermittlung 1 25 I 246 1 1 26.047 515 I 890 1 42.805 

Großhande 1 ( a 11 g.) 1 58.712 I 29.652 I 27.419 1 27.513 26.069 I 25.454 1 4.816 
Export/ Import 1 56.479 I 43. 145 I 40.950 1 41 .533 54.784 1 97.884 I 132.010 
Kfz-Handel 1 20.230 I 11. 308 1 18.127 1 9.292 12.936 1 12.985 I 14.534 
Einzelhandel (allg.) 1 5.830 1 9.801 I 29 .031 I 38.089 26.918 1 9.878 I 13.658 
Versandhandel 1 386 I 2.581 I 975 I 77 54 I 1.048 1 1.820 
Wertpapierhandel 1 3.307 I 2.313 60.232 1 39.252 13.682 I 1.606 1 4.225 
Wertpapierhandel mit 1 469 ! 1 : 30 4.800 - 1 - 1 39.740 ausl. Wertpapieren 1 1 1 

1 

!Transport- und Reisewesen 1 841.319 1 65.960 1 29.092 1 87.653 I 50.482 1 242.520 1 -* 

jVersicherungswesen 1 2.715 1 963 1 3.617 1 916 1 10.714 I l .357 1 1.155 

jVerarbeitendes Gewerbe 1 241.273 1 275.245 11.361.028 1 249.099 1 358.481 1 277. 996 I 165.116 

!Dienstleistungen 1 84.676 I 138.960 1 202.371 1 98.019 I 295.628 1 299.519 1 930.981 
!darunter: Werbeunternehmen 1 2.036 1 9.417 I 5.652 I 4.319 1 7 .154 I 4.071 I 6.988 

Immobilienvermittlun 1 9.040 I 2.507 I 8.747 1 12.649 1 5.942 1 29.291 
Immobilienwesen 1 13.399 I 61 .063 1 85.250 I 83.698 I 38.769 1 44.051 I 

34.273 

sonst. Maklerwesen 1 43.614 1 46.717 1 11.149 1 5. 911 1 13.679 1 54.356 1 37.569 
--·-·---

jsonst. Branchen 1 10.015 1 23.170 1 12.779 1 17.443 1 3.970 1 103.006 1 4.766 1 CS:, 
N 
U') 

(Mehrfachnennungen zulässig; ohne Angabe nicht berücksichtigt) 
Abkürzungen: allg. = allgemein; ausl. = ausländischen; sonst. = sonstige 
*) ab 1981 unter Dienstleistungen 



und des Verarbeitenden Gewerbes die höchsten Schadenssummen 
zeigten. Deutlich wird ferner, daß z.B. der Wertpapierhandel eine 
abnehmende Schadenshöhe hatte und auch der Handel mit ausländi-
schen Wertpapieren in den letzten Jahren fast überhaupt nicht mehr 
in Erscheinung trat. Im Bereich der Dienstleistungen war dagegen 
eine Zunahme der Schadenshöhe festzustellen, die von 84, 7 Mill. DM 
im Jahre 1975 auf 931 Mill. DM im Jahre 1981 angestiegen ist. 

In einer weiteren Tabelle (Tabelle 158) sind die Ergebnisse aufge-
führt, die die Untersuchung hinsichtlich der klassifizierten Scha-

denshöhen pro Verfahren ergeben hat. Interessanterweise zeigte 
sich hierbei, daß insbesondere in der Schadensklasse "über 10 Mio. 
DM Schaden" das Bank- und Kreditwesen, die Handelsvermittlung 
sowie der Handel mit ausländischen Wertpapieren, der Wertpapier-

handel, der Bereich des Ex- und Imports und das Immobilienwesen 
mit hohen Prozentsätzen auftraten. Noch deutlicher wird die hohe 
Schadensbelastung dieser Branchen, wenn man auch die Klasse mit 
einem Schaden von einer bis fünf Millionen DM heranzieht. 

Sehr geringe Schadenssummen pro Verfahren fielen demgegenüber im 
Bereich "ohne Angaben" (Privatpersonen), aber auch im Bereich der 
Werbeunternehmen und des Versandhandels auf. 

In Tabelle 159 werden ebenfalls die Ergebnisse hinsichtlich des 

Anteils der einzelnen Branchen an den jeweiligen Schadensklassen 
ausgeführt. Bei dieser Auswertung muß jedoch berücksichtigt wer-
den, daß die angeführten Prozentwerte nur unter Zugrundelegung 
des Anteils der einzelnen Branchen an der Gesamtzahl der Verfah-

ren interpretiert werden können. Unter dieser Voraussetzung zeigt 
sich, daß z.B. das Baugewerbe in den mittleren Schadensbereichen 
überrepräsentiert war, dagegen in den unteren und oberen Scha-

densklassen unterrepräsentiert auftrat. Demgegenüber war das Bank-

und Kreditwesen im unteren und mittleren Schadensbereich unter-
durchschnittlich vertreten, wohingegen es bei hohen Schadens-

summen über dreimal häufiger auftrat, als der Anteil an den 
gesamten Verfahren erwarten ließ. Ähnliches traf auch noch auf 
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Tabelle 158: Branchenanteil an den verschiedenen Schadensklassen (Durchschnitt 1975 - 1981) 

1 -~chaden 1 
!Branche in DM i bis 10.000 :bis 100.000 :bis 500.000 bis l Mio. bis 5 Mio. :bis 10 Mio. : über 10 Mio. 

/Bank-/Kreditwesen 11,3 
1 

19,6 
1 

25,9 12,5 20,6 3, l 7,0 

/Kreditvermittlung 25,2 
1 

29, l 
1 

24,5 9,8 9,5 l, l 0,8 

/Baugewerbe 13,7 
1 

37,2 
1 

32,4 7,8 7,2 0,9 0,8_ 

/Handel 18,6 
1 

33,6 
1 

29,3 7,7 8,3 l, 3 l ,2 

/Handelsvermittlung 28,9 
1 

47,4 
1 

14,0 0,8 2,5 0,4 6,0 

/Großhandel 10, 7 
1 

30,2 
1 

34,7 14,2 7,0 2,5 0,7 

/Export/Import (Ghdl.) 5,8 
1 

28,2 
1 

35,2 9,6 11, 7 6,5 3,0 

/Kfz-Handel (Ghdl.) 19, l 
1 

46,6 
1 

25,8 3,8 4,7 0,0 0,0 

/Einzelhandel 19,9 
1 

35,6 
1 

31,6 6,7 4,9 0,6 0,7 

/Export/Import (Ehdl.) 0,0 
1 

30,0 
1 

60,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

!Kfz-Handel (Ehdl.) 25, 1 
1 

45, l 
1 

29,2 0,5 0, l 0,0 0,0 

/Versandhandel 28,8 
1 

51 ,3 
. 1, 

12,0 7,9 0,0 0,0 0,0 

/Wertpapierhandel 13,6 
1 

19,0 
1 

26,4 7,1 25,5 4,8 3,6 

IWertpapierhandel mit 20,0 34,0 14,0 0,0 28,0 0,0 4,0 lausl. Wertpapieren 
/Transport-/Reisewesen 22,7 39, l 23,8 6,9 5,8 0,9 0,8 

/Versicherungsgewerbe 24,5 49,5 15,4 5,9 4,7 0,0 0,0 

/Verarbeitendes Gewerbe! 17, 3 33,9 28,9 8,6 8,7 1, 5 l , l 

/Dienstleistungen 22,6 40,9 23,9 5,8 5,4 0,8 0,6 

/Werbeunternehmen 31,8 38,3 23,8 3,7 2,4 0,0 0,0 

/Immobilienvermittlung 14,0 35,7 28,4 3,7 12,6 4,2 1,4 

/Immobilienwesen 21,0 30,3 22,9 8,7 12,2 1,9 3,0 

/sonstiges Maklerwesen 18,9 38,4 21,4 6,7 11, l 2,5 l ,0 

/Sonstige 21 ,8 37,3 24,9 4,5 9,7 0,2 l ,6 

/ohne Angabe 40,8 29,8 18,4 4,5 5,0 0,7 o,s 
(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 



Tabelle 159: Schadensklasse und Branchenanteil (Durchschnitt 1975 - 1981) 

1 ~chaden / 
!Branche in DM/ bis l O. 000 Ibis 100.000 Ibis 500.000 bis l Mio. bis 5 Mio. Jbis 10 Mio. :über 10 Mio. 

/Bank-/Kreditwesen l ,.l l , l l ,9 3,7 5,6 5,8 13,3 

/Kreditvermittlung l ,5 l , l l, l l, 9 l, 7 l, 5 0,6 

/Baugewerbe 14, 7 24,4 27,5 25,3 22,5 18, l 17,9 

j Handel 12,4 14, l 15,9 15,9 16,4 17,2 16, l 

/Handelsvermittlung 0,4 0,6 0,3 0,2 0,5 0,6 1,0 

/Großhandel 0,8 l , l 2,0 3, l 1,6 2,9 l, 0 

/Export/Import (Ghdl.) 0,5 l, 3 2,0 2, l 2,4 6,4 4, l 

/ Kfz-Handel ( Ghdl.) l, 5 1,4 l ,4 0,9 l, 2 0,0 0,0 

/Einzelhandel 2,3 3,0 3,4 2,9 2,4 l, 5 l, 8 

/ Export/Import (Ehdl.) 0,0 0,0 0, l 0,0 0, l 0,0 0,0 

/Kfz-Handel (Ehdl.) 2,0 l , l 0,9 0,3 O, l 0,0 0,0 

/Versandhandel 0,5 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

/Wertpapierhandel 0, l 0,0 0, l 0, l 0,5 0,6 0,4 

/Wertpapierhandel mit 0,0 0, l 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 /ausl. Wertpapieren 
/Transport-/Reisewesen 5,0 5, l 4,2 4,4 3,5 5, l 3,6 

/Versicherungsgewerbe 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,0 12,9 

/Verarbeitendes Gewerbe/ 10,0 11, 9 13,2 14,9 14,9 16,5 7,5 

/Dienstleistungen 13,2 14,4 ll, l 10,5 9,2 6,9 0,0 

/Werbeunternehmen l, 7 l ,4 l ,0 0,5 0,4 0,0 0,7 

j Immobilienvermittlung 0,3 0,5 0,5 0,2 0,9 1,0 l ,l 

/Immobilienwesen l ,8 l ,4 1,3 l, 7 2,5 2,4 3,7 

/sonstiges Maklerwesen l , 3 l, 5 l, l l, 5 2,4 4,6 l ,4 

/Sonstige l, 5 1, 4 1, l 1 ,0 1 , 1 0,5 1,3 

/ohne Angabe 26,7 12,0 9,4 8,3 9,7 8,4 ll ,2 

(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 



das Versicherungsgewerbe zu. Ein gegenteiliges Bild zeigten indes-
sen das Dienstleistungsgewerbe und der Bereich "ohne Angaben" 
(Privatpersonen). 

7.2.2.1 Schaden bezogen auf die Branchen bei verschiedenen 
Tatbeständen 

Neben der Feststellung, bei welchem Delikt welche Branche den 
höchsten Belastungswert hatte, ist für eine Branchenbelastung 
durch Wirtschaftskriminalität auch interessant, welche Schadenssum-
men bzw. welche Schadensanteile die einzelnen Branchen bei ver-
schiedenen Tathandlungen hatten. 

Bei der • vorliegenden Auswertung zeigte sich, daß beim Tatbestand 
des Betruges ( vgl. Tabelle 160) einen hohen Schadensanteil ( über 1 

Million DM) insbesondere das Bank- und Kreditwesen, der Bereich 
des Ex- und Imports, der Wertpapierhandel, die Immobilienvermitt-
lung und das Immobilienwesen mit einem Anteil von über 20% an 
allen Verfahren hatten. Einen Anteil zwischen 10% und 20% hatten 
noch die Kreditvermittlung, das 
Großhandel, der Wertpapierhandel 
das Verarbeitende Gewerbe, das 

Baugewerbe, der Handel, der 
mit ausländischen Wertpapieren, 
Dienstleistungsgewerbe und das 

sonstige Maklerwesen. Zu diesem Bereich gehörten auch die sonsti-
gen Branchen. 

Recht geringe Schadensanteile beim Betrug hatten der Kfz-Handel, 
der Versandhandel, die Werbeunternehmen, das Transport- und 

Reisewesen und der Bereich "ohne Angaben" (Privatpersonen). 

Beim Tatbestand des Bankrotts fielen durch hohe Schadensanteile 
wiederum der Bereich des Bank- und Kreditwesens, das Immobilien-

wesen und das sonstige Maklerwesen auf. Anteile zwischen 10% und 
20% bei den hohen Schadensbeträgen nahmen 
werbe, der Handel, der Großhandel, der 
Imports, der Kfz-Handel (Großhandel), der 
die Immobilienvermittlung ein. 
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Tabelle 160: Branche und Höhe des Gesamtschadens beim Tatbestand: Betrug (Durchschnitt 1975-1981) 

Schaden 1 bis 10.000 Ibis 100.000 Ibis 500.000 1 bis l Mio. bis 5 Mio. Ibis 10 Mio. lüber 10 Mio. in DM 1 

IBank-/Kreditwesen 13,6 20,6 
1 

29,2 10, l 18,9 2, l 5,6 

/Kreditvermittlung 24,3 27,6 
1 

23,7 11,3 12,6 0,5 

/Baugewerbe 14,4 33,4 
1 

31,3 9, l 9,0 1,4 1,5 

!Handel 16,5 33, l 
1 

30,3 8,6 8,8 l, 5 l, 3 

/Handelsvermittlung 18,3 51, l 
1 

5,6 8,3 

!Großhandel 10,8 27,0 
1 

29,7 19, l 8,5 4,5 0,4 

/Export/Import (Ghdl.) 1,2 23,6 
1 

40,4 11,6 14,8 8,5 

/Kfz-Handel (Ghdl.) 19,7 35,7 
1 

30,4 6,5 7,9 

!Einzelhandel 18, 7 33, l 
1 

33,6 9,4 4,4 0,8 

!Export/Import (Ehdl.) 16,7 
1 

41, 7 8,3 

/ Kfz-Handel (Ehdl.) 37,5 32,0 
1 

13,8 

/Versandhandel 24,0 45,9 
1 

0,9 12,6 

/Wertpapierhandel 12,5 29,2 
1 

25,0 4,2 25,0 4,2 

IWertpapierhandel mit 16,7 25,0 8,3 16,7 lausl. Wertpapieren 
/Transport-/Reisewesen 22,2 33,2 27, l 7,9 6,9 1,3 1,4 

/Versicherungsgewerbe 12,6 56, l 24,8 6,5 

!Verarbeitendes Gewerbe 14,3 28,5 30,8 11, l 12,0 l, 9 1,5 

/Dienstleistungen 18,5 39,4 23,2 7,9 8,0 2,0 1,0 

/Werbeunternehmen 
1 

45,7 30,6 17,8 3,6 2,3 

/Immobilienvermittlung 
1 

9,6 31,8 25,6 5,6 19, l 6,0 2,4 

!Immobilienwesen 
1 

16,5 27,3 26,5 9,7 12,0 2,8 5,2 

/sonstiges Maklerwesen 
1 

18, l 42, l 16,6 7,0 13,7 2, l 0,4 

,sonstige 
1 

21,4 44,9 13,4 5,2 11,0 0,4 l, 3 

/Ohne Angabe 
1 

27,6 31 ,8 24,0 6,6 7,8 1,0 1,3 

(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 
(Werte nur dann berechnet, wenn über den gesamten Analysezeitraum Fälle vorlagen) 



Tabelle 161: Branche und Höhe des Gesamtschadens beim Tatbestand: Bankrott (Durchschnitt 1975-1981) 

1 ---~~aden I bis 10.000 Ibis 100.000 
1 Branche in DM 1 1 

:bis 500.000 bis 1 Mio. bis 5 Mio. :bis 10 Mio. : über 10 Mio. 

/Bank-/Kreditwesen 1 
16,7 20,8 33,3 4,2 8,3 

/Kreditvermittlung 
1 

29,2 20,8 8,3 25,0 

/Baugewerbe 
1 

10,Q 28,0 34,8 12,5 11, 9 1,6 1,4 

/Handel 
1 

9,7 31,4 34,2 9,3 10,6 2,6 2,2 

/Handelsvermittlung 
1 

33,3 

/Großhandel 
1 

9,0 20,8 36,2 16,7 9, 1 8,3 

/Export/Import (Ghdl.) 
1 

2, 1 12,0 35,1 32,2 14,5 4,2 

/~z_-_Handel (Ehdl.) 
1 

9,7 20,4 41 ,2 11, 1 17 ,6 

/Einzelhandel 
1 

14,9 20, 1 46,3 13,5 5,3 

/Export/Import (Ehdl .) 
1 

16,7 

/ Kfz-Handel (Ehdl.) 
1 

33,3 16,7 

/Versandhandel 
1 

8,3 25,0 8,3 8,3 

/Wertpapierhandel 
1 

16,7 

IWertpapierhandel mit 1 
lausl. Wertpapieren 1 

/Transport-/Reisewesen 13,9 20,0 38,4 15, 1 9,2 1,9 1 ,5 
1 

/Versicherungsgewerbe 16,7 16,7 
1 

/Verarbeitendes Gewerbej 9,2 22,9 35,4 14,4 14,5 2,7 0,9 
1 

/Dienstleistungen 16,5 31,9 29,6 12, 1 7,3 1,5 1, l 
1 

/Werbeunternehmen 27,2 80,6 3,3 5,6 
1 

/Immobilienvermittlung 11, 1 16,7 5,6 16,7 
1 

/Immobilienwesen 8,2 11, 7 52,7 21,8 10,0 6,6 4, 1 
1 

/sonstiges Maklerwesen 8,3 16,3 31, 7 2,4 24,6 
1 

/Sonstige 7,3 40,3 16,7 12,5 1, 1 5,6 
1 

/Ohne Angabe 23,5 27,2 32,6 6, 1 8,5 1,4 0,8 
1 

(Abkürzungen: Ghdl. =Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 
(~erte nur dann berechnet, wenn über den gesamten Analysezeitraum Fälle vorlagen) 



Die Schadenssummen lagen überwiegend in den niedrigen Schadens-
klassen (vgl. dazu auch Tabelle 161) bei den Verfahren "ohne 
Angabe" (Privatpersonen), den Werbeunternehmen, dem Kfz-Handel 
(Einzelhandel) und auch beim Einzelhandel. Auch das Baugewerbe 
hatte noch einen hohen Anteil in den niedrigen Schadensklassen. 

Bei der Steuerhinterziehung hatten im Bereich zwischen 1 und 5 
Millionen DM einen sehr hohen Anteil das Bank- und Kreditwesen, 
das Immobilienwesen, die Immobilienvermittlung, die Kreditvermitt-
lung und der Bereich des Ex- und Imports. In den höchsten 
Schadensklassen (über 5 Millionen DM) hatten insbesondere der 
Bereich des Ex- und Imports, das Immobilienwesen, das Bank- und 
Kreditwesen und das sonstige Maklerwesen die höchsten Anteilsaus-
prägungen. 

Einen hohen Anteil in den niedrigen Schadensklassen hatten demge-
genüber die Handelsvermittlung, der Kfz-Handel, der Einzelhandel, 

·der Versandhandel, das Versicherungsgewerbe, das Verarbeitende 
Gewerbe, das Dienstleistungsgewerbe, die Werbeunternehmen und der 
Bereich "ohne Angabe" (Privatperson). Die die Immobilienvermittlung 
und das Immobilienwesen betreffenden Verfahren hatten auch einen 
hohen Ariteil bei den geringen Schadenssummen bei der Steuerhin-
terziehung (vgl. Tabelle 162), so daß diese Branchen zwei Scha-

. densspitzen zeigten. 

Verfahren mit hohen Schadensbeträgen infolge Untreuehandlungen 
kamen in den Bereichen des Bank- und Kreditwesens, des Ex- und 
Imports, des Wertpapierhandels, des Verarbeitenden Gewerbes, der 
Immobilienvermittlung und des Immobilienwesens vor. Weiterhin gibt 
Tabelle 163 den interessanten Hinweis, daß allgemein der Anteil 
der Branchen in der niedrigsten Schadensklasse recht gering be-
setzt war, demgegenüber aber die mittleren Schadensklassen (zwi-
schen 10.000 DM und 1 Million DM) sehr hohe Anteilswerte aufwie-
sen. Man kann somit feststellen, daß in fast allen Branchen bei 
Untreuehandlungen ein mittlerer Schaden eintrat. 
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Tabelle 162: Branche und Höhe des Gesamtschadens beim Tatbestand: Steuerhinterziehung (Durchschnitt 1975-1981) 

Schaden bis 10. 000 Ibis 100.000 Ibis 500.000 bis 1 Mio. bis 5 Mio. Ibis 10 Mio. 1über 10 Mio. in DM 1 1 

jBank-/Kreditwesen 6,0 29,6 10,3 28,0 20,9 5,2 

jKreditvermittlung 38,6 29,7 17 ,2 11, 1 3,3 

jBaugewerbe 8,5 36,9 36,8 9,5 6,8 0,9 0,6 

jHandel 16,0 33,3 29,2 8,2 9,8 2,3 l, 2 

jHandelsvermittlung 40,7 20,4 22,2 

jGroßhandel 5,9 31, 7 39,8 12,5 8,6 1, 5 

jExport/Import (Ghdl.) 7,6 29,6 30, 1 6,6 10,3 7,6 8,3 

jKfz-Handel (Ghdl.) 20,7 50,4 22,5 2,3 4,2 

jEinzelhandel 17,8 36,7 26,5 1, 3 1 ,6 0,7 2,8 

jExport/Import (Ehdl.) 16,7 

j Kfz-Handel (Ehdl.) 8,3 41, 7 33,3 

jVersandhandel 16,7 25,0 25,0 

jWertpapierhandel 33,3 

!Wertpapierhandel mit 
jausl. Wertpapieren 
jTransport-/Reisewesen 19,3 43,6 21,4 7,0 6, 1 1, 5 1, 2 

jVersicherungsgewerbe 19, 1 50,2 4, 1 3,3 6,7 

jVerarbeitendes Gewerbe! 15,6 40,3 27,3 6, 1 8,3 1,2 l, 2 

jDienstleistungen 19,2 40,4 27,0 6,2 6,0 0,9 0,4 

[Werbeunternehmen 18,5 40,8 30,7 4,5 5,6 

jlmmobilienvermittlung 16, 7 29,5 30, l 11, 1 8.,3 

!Immobilienwesen 16,2 25, 1 25, 1 3,9 17,4 8, l 

jsonstiges Maklerwesen 9, 1 29,8 42,9 3,3 8,3 3,3 3,3 

jSonstige 14,0 36,8 19,9 2,6 7,8 2,4 

j0hne Angabe 56,2 24,2 11,9 2,0 3,8 0,7 1,3 
(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzel andel; ausl. = ausländisc en) 
(Werte nur dann berechnet, wenn über den gesamten Analysezeitraum Fälle vorlagen) 



Tabelle 163: Branche und Höhe des Gesamtschadens beim Tatbestand: Untreue (Durchschnitt 1975-1981) 

1 ------- Schaden 1 
1 Branche ---~--.in DM 1 bis 10.000 iois 100.000 \bis 500.000 : bis l Mio. i bis 5 Mio. Ibis 10 Mio. :über 10 Mio. 

/Bank-/Kreditwesen 5,2 16,5 
1 

27,9 
1 

12,7 26,0 4,4 7,4 

/Kreditvermittlung 3,4 26, 7 .· 
1 

25,5 
1 

25, l 13,5 2,7 3,3 

/Baugewerbe 3,8 25,8 
1 

38,3 
1 

12,3 14, l 2,9 2,7 

/Handel 5,5 30, l 
1 

37,7 
1 

9,4 12,7 3,4 1,2 

/Handelsvermittlung 
1 1 

16, 7 

/Großhandel 5,3 19,7 
1 

25,6 
1 

34,3 9, l 6,0 

/Export/Import (Ghdl .) 2,8 17,2 
1 

44,5 
1 

5,6 23,9 6, l 

/Kfz-Handel (Ghdl.) 4,5 46,0 
1 

30,0 
1 

8,9 10,8 

/Einzelhandel 5,7 33,2 
1 

46, l 
1 

7,1 7,9 

/Export/Import (Ehdl .) 16,7 
1 1 

/Kfz-Handel (Ehdl.) 4,2 12,5 
1 

16,7 
1 

/Versandhandel 4,2 12,5 
1 

8,3 
1 

8,3 

/Wertpapierhandel 5,6 
1 

27,8 

' 
5,6 33,3 5,6 5,6 

!Wertpapierhandel mit 16,7 lausl. Wertpapieren 
/Transport-/Reisewesen 6,7 22,8 40,3 15,9 9,2 2,5 2,6 

/Versicherungsgewerbe 4,2 52,8 38,2 2,8 2, l 

/Verarbeitendes Gewerbe! 5,3 27,2 30,5 14,5 16,8 4,2 1,6 

/Dienstleistungen 7,2 33,8 31,0 8,6 12,9 3,4 3, l 

/Werbeunternehmen 5,6 26,4 50,0 5,6 12,5 

/Immobilienvermittlung / 32,9 38, l 3,3 22,4 3,3 

/ Immobilienwesen 7,4 25,0 32, l 7,9 14,4 5,6 7,6 

/sonstiges Maklerwesen 6,2 33,5 27,6 10,0 17,9 3,7 l , l 

/Sonstige 7,6 31,7 36,7 4,9 12,9 l, 5 4,9 

/Ohne Angabe 8,6 31, 9 34,5 10,2 10,6 1,5 2,8 

(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. =Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 
(Werte nur dann berechnet, wenn über den gesamten Analysezeitraum Fälle vorlagen) 



Tabelle 164 gibt Auskunft über die Schadensbeträge bei Verstößen 
gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Hierbei zeigte 
sich, daß bei fast allen Brant:1,en der Hauptanteil in den Bereicn 
der niedrigen Schadenssummen fällt. Hohe Schadenssummen traten 
anteilsmäßig nur beim Verarbeitenden Gewerbe, beim Wertpapierhan· 
de!, beim Wertpapierhandel mit ausländischen Wertpapieren, beirr 
Handel und bei der Kreditvermittlung, aber auch bei den sonstiger. 
Branchen hervor. Einen gleichfalls noch hohen Anteil hatte der 
Bereich "ohne Angabe" (Privatpersonen). Auch das Baugewerbe, das 
sonstige Maklerwesen und der Bereich der Dienstleistungen hatten 
einen Anteil zwischen 5% und 10% bezogen auf diese hohen Schadens· 
klassen. 

Somit kann festgehalten werden, daß insbesondere der Bereich des 
Bank- und Kreditwesens, des Ex- und Imports, des Wertpapierhan· 
dels, der Immobilienvermittlung und des Immobilienwesens sowie 
des sonstigen Maklerwesens sich bei den hier untersuchten Delikten 
durch einen großen Anteil in den hohen Schadensklassen auszeichne-
ten. Eine zumeist nur geringe Schadenssumme wiesen die Branchen 
des Transport- und Reisewesens, des Verhandhandels, des Versiche-
rungsgewerbes, des Kfz-Handels und auch der Handelsvermittlungen 
auf. Ebenfalls einen hohen Anteil in den niedrigen Schadensklassen 
hatte der Bereich "ohne Angabe" (Privatpersonen). 

7.2.3 Verfahrensinhalte bezogen auf die einzelnen Branchen 

7.2.3.1 Zahl der Beschuldigten 

Bei fast allen Branchen, mit Ausnahme der des Wertpapierhandels 
mit ausländischen Wertpapieren, in der der Anteil nur 44% aus-
machte, entfielen mehr als 50% der Verfahren auf die Klasse mit 
nur einem Beschuldigten. Besonders hohe Beschuldigten zahlen traten 
im Bereich des Im- und Exports im Großhandelsbereich, aber auch-
im Wertpapierhandel und im Bank- und Kreditwesen sowie der 
Kreditvermittlung auf. Bei den mittleren Belastungsziffern ( 3 bis 5 
Beschuldigte pro Verfahren) wiesen einen hohen Anteil der Bereich 
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Tabelle 164: Branche und Höhe des Gesamtschadens beim Tatbestand: Verstöße gegen das UWG (Durchschnitt 1975-1981) 

1 ------ Schaden 
!Branche ------in DM bis 10.000 Ibis 100.000 1 . 1 Ibis 500.000 I bis l Mio. bis 5 Mio. /bis 10 Mio. /uber 10 Mio. 

jBank-/Kreditwesen 

!Kreditvermittlung 

!Baugewerbe 

1 Handel 

!Handelsvermittlung 

!Großhandel 

!Export/Import (Ghdl.) 

1 Kfz-Handel (Ghdl.) 

!Einzelhandel 

!Export/Import (Ehdl.) 

/Kfz-Handel (Ehdl.) 

!Versandhandel 

/Wertpapierhandel 

IWertpapierhandel mit 
lausl. Wertpapieren 
jTransport-/Reisewesen 

/Versicherungsgewerbe 

!Verarbeitendes Gewerbe! 

!Dienstleistungen 

/Werbeunternehmen 

j Immobilienvermittlung 

j Immobilienwesen 

jsonstiges Maklerwesen 

1sonstige 

johne Angabe 

25,0 25,0 

18,9 11, l 

28,2 28,0 

29,7 31, 7 

11 , l 5,6 

16, 7 

33,3 

38,9 5,6 

33,3 16,7 

16,7 

33,3 33,3 

50,0 

65, l 6,0 

11 , l 30,6 

21,4 18,7 

30,3 32,2 

69,6 16,8 

33,3 23,3 

38,9 16,7 

13,0 13,0 

43,8 29,2 

1 16, 7 

1 16, 7 36,7 

1 33, l 2,6 

1 20,0 7, l 

1 16,7 

1 16, 7 

1 16,7 5,6 

16, 7 

10,2 

25,0 

24,6 19,6 

28,9 3,2 

13,7 

16,7 16,7 

6,7 3,3 

5,6 13,9 

l, 9 3,7 

16, l 

(Abkürzungen: Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel; ausl. = ausländischen) 

8,2 

8,9 l , l 

16,7 

16,7 

13,0 l, 7 

3,3 2, l 

16,7 

8,3 

18,5 

9,9 

(Rundungsfehler; fehlende Wert beziehen sich auf Verfahren ohne Schaden oder nicht schätzbaren Schaden) 
(Werte nur dann berechnet, wenn über den gesamten Analysezeitraum Fälle vorlagen) 

l, 5 

2, l 

l ,2 

l , l 



Tabelle 165: Branchenanteil und Zahl der Beschuldigten 
(Durchschnitt 1975-1981) 

2 1 lmehr 1 
3 - 5 16 - 1D 1a1s 10 1 

jBank-/Kreditwesen 53,3 1 22,0 1 18,4 1 4,7 1 1,6 1 

jKreditvermittlung 57,2 
1 

22,7 
1 14,3 1 3,5 1 2,3 1 

jBaugewerbe 66,4 
1 

21,4 1 10,5 1 1,3 1 0,4 1 

jHandel 62,9 
1 

20,8 1 12,7 1 2,4 1 1,2 1 

jHandelsvermittlung 80,6 1 11, 7 1 7. 1 1 0,0 1 0,6 1 

jGroßhandel 61, 7 1 22,3 
1 

13, 1 1 2. 1 1 0,8 1 

jExport/Import (Ghdl.) 53, 1 1 22,3 
1 

17. 5 1 5, 1 1 2,0 1 

j Kfz-Handel (Ghdl.) 63,2 1 17, 1 
1 

16,3 1 2,3 1 1,1 1 

jEinzelhandel 69,6 1 20, 1 
1 

8,5 1 1 • 1 1 0, 7 1 

jExport/Import (Ehdl .) 50,0 1 30,0 1 20,0 1 0,0 1 0,0 1 

j Kfz-Handel (Ehdl.) 59,3 1 30,2 
1 

6,6 1 2,8 1 1,1 1 

jVersandhandel 59,9 1 20,7 1 13, 7 1 4,5 1 1,2 1 

jWertpapierhandel 50,7 1 27, 1 
1 

16,2 1 6,0 1 0,0 1 

IWertpapierhandel mit 1 1 1 1 1 
lausl. Werteaeieren 44,0 I 24,0 I 28,0 I 4,0 I 0,0 1 

!Transport-/Reisewesen 63,7 1 19,8 1 12,4 1 2,6 1 1,5 1 

jVersicherungsgewerbe 63,2 1 21,6 1 11, 7 1 2. 1 1 1,4 1 

jVerarbeitendes Gewerbe 63,5 1 23, 1 1 11,0 1 2,0 1 0,4 1 

jDienstleistungen 71,7 1 16,9 
1 

8,8 1 1,7 1 0,9 1 

jWerbeunternehmen 62, 1 1 22,5 1 12. 1 1 1, 3 
1 

2,0 1 

jimmobilienvermittlung 52,0 1 27,7 1 16,6 1 2,9 
1 

0,8 1 

jimmobilienwesen 59,3 1 18,4 
1 

17,6 1 2,3 1 2,4 1 

jSonstiges Maklerwesen 61,8 1 19,2 
1 13,5 1 4,3 1 1,2 1 

j Sor.sti ge 66,8 1 16,5 
1 

11 • 1 1 4,7 1 0,9 1 

johne Angabe 70, 1 ,- 18,2 1 ,8,9 1 2. 1 1 0,7 1 

(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = 
Einzelhandel) 
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des Handels mit ausländischen Wertpapieren, Ex- und Import im 
Großhandels- und auch im Einzelhandelsbereich, das Bank- und 
Kreditwesen sowie der Immobilienbereich auf. Insgesamt zeichneten 
sich diese Branchen, mit Ausnahme der zuletzt genannten, durch 
sehr hohe Beschuldigtenzahlen aus. 

Diese Aussagen bekräftigen auch noch die in Tabelle 165 ausgewie-
senen Ergebnisse, wobei gerade die eben genannten Branchen einen 
überproportionalen Anteil an den hohen Beschuldigtenklassen zeig-
ten. 

Vergleicht man die einzelnen Jahresergebnisse, so konnten keine 
Entwicklungslinien oder Trends festgestellt werden, _vielmehr beweg-
ten sich die einzelnen Resultate in einer geringen Streuungsbreite 
um ·die in den Tabellen angeführten Durchschnittszahlen, 

7.2.3.2 Die Zahl der Einzelfälle bezogen auf die Branche 

Hinsichtlich der Tathandlungen bezcgen auf die Branche zeigte 
sich, - wobei auch hier in den untersuchten Jahren keine gravie-
renden Änderungen eingetreten sind, sondern die Werte um die 
Durchschnittszahlen nur leicht streuten -, daß mit Ausnahme der 
-Kategorie "ohne Angabe" (Privatpersonen) mit 54,6%, bei der die 
Mehrzahl der Verfahren mit nur einem Einzelfall belastet war, bei 
allen Branchen der Schwerpunkt bei 2 bis 10 Einzelfällen bzw. 2 
bis 50 Einzelfällen lag (so die Kreditvermittlung, Ex- und Import 
im Großhandelsbereich, Einzelhandel, Versicherungsgewerbe, Immobi-
lienvermittlung, Immobilien.wesen, sonstiges Maklerwesen und sonsti-
ge Branchen). Bei den ~ranchen Versandhandel, Wertpapierhandel 
und •dem Handel mit ausländischen Wertpapieren hielten sich die 

. Anteile mit einem Einzelfall und 2 bis 50 Einzelfällen fast die 
Waage, wobei sich gerade diese Branchen wie auch die Werbeunter-
nehmen, das Versicherungsgewerbe, die Kreditvermittlung, das Bank-
und Kreditwesen, die Handelsvermittlung, der Ex- und Import im 
Großhandelsbereich und das sonstige Maklerwesen gleichfalls durch 
sehr hohe Einzelfallzahlen (über 100 Einzelfälle) auszeichneten. 
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Tabelle 166: Beschuldi~tenklassen und Branchenanteil 
(Durchschnitt 1975-1981) 

~Zahl der 
1 chuldigten 2 1 Jmehr 1 

3 - 5 16 - 10 jals 10 j 

jBank-/Kreditwesen 3,0 2, 1 3, 1 1 4,0 1 4, 1 1 
jKreditvermittlung 1 ,2 1,4 1, 7 1 2,0 1 3,7 1 
/Baugewerbe 22,8 23,8 21, 3 1 14,4 1 11, 1 1 
/Handel 13,0 14,7 1 16,6 

1 
16,4 1 20, 1 1 

JHandelsvermittlung 0,3 0,3 
1 

0,4 1 0,0 1 1,0 1 
!Großhandel 1,4 1, 7 1 1,8 1 1,4 1 1,0 1 
!Export/Import (Ghdl .) 1,3 1,7 

1 2,3 1 3,2 
1 

3,4 1 
jKfz-Handel (Ghdl .) 1,3 1,4 1 1,4 1 1,6 1 1,8 

1 

!Einzelhandel 3, 1 3,0 2,6 1 2,2 1 1,6 

jExport/Import (Ehdl .) 0,0 1 0, 1 0, 1 1 0,0 1 0,0 

jKfz-Handel (Ehdl .) 1,1 1 0,6 0,6 1 1,3 1 2, 1 

jVersandhandel 0,3 1 0,4 0,4 1 0,7 1 0,5 

jWertpapierhandel 0, 1 1 0, 1 0,2 1 0,4 1 0,0 

!Wertpapierhandel mit 0,0 0, 1 0,2 0,4 0,0 lausl. Wertpapieren 
ITransport-/Reisewesen 4,2 4, 1 4,7 5, 1 8,8 

jVersicherungsgewerbe 0,5 0,6 0,6 0,5 1, 1 

!Verarbeitendes Gewerbe 11,8 13,8 12, 1 12,2 5,2 

!Dienstleistungen 13,4 10,3 9,5 10,4 13,6 

1werbeunternehmen 1,0 1, 7 1,6 1,0 3,3 

llmmobilienvermittlung 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 

jimmobilienwesen 1,3 1,7 3, 1 1,5 1,4 

jSonstiges Maklerwesen 1,0 1,2 1,8 3, 1 1,3 

JSonstige 1, 3 1, 1 1, 1 2, 1 1,6 

johne Angabe 16,3 13,5 12,2 15,6 13,0 1 

(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. =Großhandel; Ehdl. = 
Einzelhandel) 
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Tabelle 167: Branchenanteil und Zahl der Einzelfälle 
(Durchschnitt 1975-1981) 

er 
Einzelfälle 1 1 1 lmehr 

!Branche l 12 - 10 111-50 151-100 lals 
l ____ ----''------'----'-1 __ ~1 __ __,_I __ __,__l l_O_o _-'-
/ Bank-/Kreditwesen 41,7 1 34,4 1 14,3 1 5,5 \ · 4, l 

/Kreditvermittlung 42, l 1 29,3 1 15,9 1 4,8 j 7,9 j 

/Baugewerbe 

1 Handel 

/Handelsvermittlung 

/Großhandel 

/Export/Import (Ghdl .) 

/Kfz-Handel (Ghdl.) 

/Einzelhandel 

/Export/Import (Ehdl .) 

j Kfz-Handel (Ehdl.) 

/Versandhandel 

jWertpapierhandel 

IWertpapierhandel mit 
lausl. Wertpapieren 
jTransport-/Reisewesen 

jVersicherungsgewerbe 

/Verarbeitendes Gewerbe 

/Dienstleistungen 

jWerbeunternehmen 

/Immobilienvermittlung 

/Immobilienwesen 

/Sonstiges Maklerwesen 

/Sonstige 

johne Angabe 

31,2 1 51,8 1 13,3 1 2,4 1 1,3 1 

37,1 1 42,7 1 13,6 1 3,4 1 3,2 1 

23, 2 j 59, 9 j 6, l j 5, l j 5, 7 j 

34, 3 1 41 , 3 1 17, 4 1 . 4, 9 1 2, 1 1 

39,0 1 36,2 1 16,6 1 3,8 1 4,4 1 

30,8 1 33,0 1 

42,ö 1 35,4 1 

30,0 1 40,0 1 

31,3 1 

46,2 1 

42, 1 1 

44,0 1 

41,2 1 

39, 1 1 

37,5 1 

39,8 1 

30, 1 1 

43,5 1 

45,6 1 

42,9 1 

40,2 1 

23,8 1 

38,6 1 

1 38,0 I 

41,3 1 

34,9 1 

45,4 1 

44,5 1 

40,2 1 

39,0 1 

36,3 1 

35,0 1 

28, 5 1 5, 7 1 2, 0 1 

14,5 1 3,9 1 3,5 1 ---'---~-~ 
30,0 1 0,0 1 0,0 1 

23, 9 1 2, 1 1 2, 5 1 

18,51 1,31 10,l j 

2,9 1 5,7 1 10,7 1 

4,0 1 10,0 1 4,0 1 

11,2 1 2,5 1 3,8 1 

13,4 1 5,7 1 7,0 1 

12,6 \ 2,91 1,6 j 

11, 7 1 1, 7 1 2,3 1 

16,6 1 3,6 1 9,5 1 

14,7 1 0,0 1 2,8 1 

13,3 j 3,1 j 1,6 j 

14,2 1 3,6 1 4,3 1 

43,2 1 39,9 1 11,0 1 2,2 1 3, 7 1 

54, 6 1 34. 4 1 7 • 9 1 1,5 1 1,6 1 

(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = 

Einzelhandel) \ 
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Tabelle 168: Einzelfallklassen und Branchenanteil 
(Durchschnitt 1975-1981) 

jBank-/Kreditwesen 

jKreditvermittlung 

jBaugewerbe 

j Handel 

er 

· jHandelsvermittlung 

jGroßhandel 

jExport/Import (Ghdl .) 

j Kfz-Hande 1 ( Ghdl . ) 

jEinzelhandel 

jExport/Import (Ehdl .) 

j Kfz-Handel (Ehdl.) 

jVersandhandel 

jWertpapierhandel 

IWertpapierhandel mit 
lausl. Wertpapieren 
jTransport-/Reisewesen 

jVersicherungsgewerbe 

jVerarbeitendes Gewerbe 

jDienstleistungen 

jWerbeunternehmen 

jimmobilienvermittlung 

jimmobilienwesen 

jSonstiges Maklerwesen 

jSonstige 

johne Angabe 

1 
1 12 - 10 

1 

1 
111-50 

1 lmehr 1 
151-100 lals 1 

2, l j 

1,4 1 

17,9 1 

13,4 1 

0,3 1 

1,2 1 

1,4 1 

1,3 1 

2,9 1 

0,0 1 

l, 1 j 

0,4 1 

0, 1 1 

1 0, l I 

4,3 1 

0,5 1 

11,6 1 

12,5 1 

1,1 1 

0,4 1 

2, 1 1 

1,4 1 

1, 3 1 

21 ,2 1 

1 

1,5 1 

0,9 1 

27,3 1 

14,0 1 

0,3 1 

1,4 1 

l, 3 j 

1,2 1 

2,8 1 

0,0 

0,7 

0,2 

0, 1 

0,0 

4, l 

0,4 

12,0 

12,8 

1,3 

0,4 

1,5 

1, 1 

1,3 

13,4 1 

1 l 100 1 
2,2 1 3,5 1 3,5 1 

1,9 1 2,2 1 4,2 1 

23,7 1 

16,2 1 

0,3 1 

2,0 1 

2,2 1 

1,8 1 

3,4 1 

0, l I 
1,2 1 

0,5 1 

0,0 1 

0,0 1 

4,0 1 

0,6 1 

12,1 1 

11,4 1 

2, 1 1 

0,5 1 

l, 7 j 

l, 5 j 

1,2 1 

9,4 1 

20, 1 1 

17,8 1 

0,7 1 

2,4 1 

2, 1 1 

2,8 1 

3,7 1 

0,0 1 

1, 1 1 

0,3 1 

0,2 1 

1 0,2 I 
4,5 1 

1 ,2 1 

12,9 1 

8,3 1 

2,2 1 

0,0 1 

1, 7 1 

1,9 1 

1,2 1 

9,0 1 

11,7 1 

18, l I 
1,1 1 

l, 5 j 

2,7 1 

1,6 1 

4,0 1 

0,0 1 

1,0 1 

1, 4 1 

0,5 1 

1 0,2 I 

7,0 1 

1,0 1 

7,7 1 

11,6 1 

5,5 1 

0,6 1 

0,8 1 

2,2 1 

2,0 1 

10, l j 
(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = 
Einzelhandel) 



Wenn man die Tabelle 168 heranzieht, so wird deutlich, daß gerade 
die zuletzt genannten Branchen auch durch ihren überproportiona-
len Anteil der Kategorie mit mehr als 100 bzw. 51 bis 100 
Einzelfällen hervortraten. Ebenfalls deutlich wird der überproportio-
nale Anteil der Fälle "ohne Angaben" (Privatpersonen), also der 
Wirtschaftsstraftaten, die ohne Bezug zu einer Unternehmung began-
gen wurden und in der Kategorie mit nur einem Einzelfall lagen. 
Dies bedeutet, daß den Wirtschaftsstraftaten, die im Zusammenhang 
mit einem Unternehmen stehen, mehr Tathandlungen zugrunde lagen 
als den Wirtschaftsstraftaten von Einzelpersonen. 

7.2.3.3 Die Zahl der Geschädigten bezogen auf die Branche 

Im Gegensatz zu den bisher ausgeführten Verfahrensinhalten zeich-
nete sich die Zahl der Geschädigten pro Branche in jedem Jahre 
durch größere Anteilsschwankungen aus. Ingesamt zeigte sich je-
doch, daß bei den Branchen Bank- und Kreditwesen, Ex- und 
Import im Großhandelsbereich, Einzelhandel, Wertpapierhandel, 
Transport- und Reisewesen, Versicherungsgewerbe, Verarbeitendes 
Gewerbe, Dienstleistungen, Immobilienvermittlung, sonstiges Makler-
wesen, sonstige Branchen und "ohne Angabe" (Privatpersonen) die 
Mehrzahl der Fälle nur einen Geschädigten auswies. Recht hohe 
Geschädigtenanteile (201 und mehr Geschädigte) beanspruchten dem-
gegenüber die Kreditvermittlung, der Versandhandel, der Handel 
mit ausländischen Wertpapieren, die Werbeunternehmen, aber auch 
die Immobilienvermittlung, der Wertpapierhandel und das Bank-
und Kreditwesen, wobei diese Branchen sich auch durch ihren 
hohen Anteil an Fällen mit nur einem Geschädigten auszeichneten. 
Dies läßt darauf schließen, daß in diesen Branchen verschiedene 
Tathandlungen vorlagen. Auch bei der Analyse des Anteils der 
einzelnen Branchen an den verschiedenen Geschädigtenkategorien 

· wird deutlich, daß insbesondere die Kreditvermittlung, das Bank-
und Kreditwesen sowie die Werbeunternehmen stark überproportional 
an der Geschädigtenklasse mit über 1. 000 Geschädigten beteiligt 
waren. In diesen Zahlen, die in der TabeHe 170 ausgeführt sind, 
kommen gleichfalls mehrere Tathandlungen, z.B. bei der Vergabe 
von Krediten, Warentermingeschäften etc., zum Tragen. 
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Tabelle 169: Branchenanteil und Zahl der Geschädigten (Durchschnitt 1975-1981) 

i 2 - 10 11-50 51-100 101-200 i 201 -1 . 000 1 mehr a 1 s 
1 1. 000 

IBank-/Kreditwesen 59,7 1 22,3 9,5 2,7 1,5 2,3 1 2,0 

!Kreditvermittlung 46,9 1 24,5 12,4 6,3 3,2 4,0 1 2,7 

JBaugewerbe 45, 1 
1 

33,8 14,7 3,4 1,6 1 ,2 
1 

0,2 

JHandel 46,6 1 29,5 15, 8 4,0 1, 9 1,8 1 0,4 

JHandelsvermittlung 27,9 1 32,8 29,9 1, 5 6,4 1,5 1 0,0 

!Großhandel 45,8 1 23,9 20,8 3,3 4,8 0,9 1 0,5 

!Export/Import (Ghdl .) 56,0 1 23,5 15,0 3, 1 2, 1 0,3 1 0,0 

j Kfz-Handel (Ghdl.) 50,0 
1 

16,2 25,2 6,9 1,5 0,2 1 0,0 

JEinzelhandel 51, 1 1 25, 1 13,8 4,6 3, 1 1,8 
1 

0,5 

JExport/Import (Ehdl .) 50,0 
1 

40,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 

J Kfz-Hande 1 (Ehdl.) 48,8 
1 

22,3 25,6 1,9 0,8 0,6 
1 

0,0 

!Versandhandel 43,9 1 20,7 14,8 6,6 5, 1 6,5 1 2,4 

JWertpapierhandel 57,2 1 13,8 7,6 3,5 13, 1 0,0 1 4,8 

IWerpapierhandel mit 25,0 30,0 15,0 15,0 0,0 10,0 5,0 !ausl. Wertpapieren 
ITransport-/Reisewesen 57,8 26,9 9,9 1, 7 1, 7 1, 7 0,3 

JVersicherungsgewerbe 63,9 16, 1 14,4 0,9 1 ,0 2,3 1,4 

!Verarbeitendes Gewerbe 52, 1 25,9 15,3 .4,3 1,3 1,0 o, 1 

!Dienstleistungen 55,6 24,8 12,9 2,6 1,5 1, 7 0,9 

1werbeunternehmen 35,4 25,8 21, 1 5,7 5, 1 4,2 2,7 

!Immobilienvermittlung 53,8 25,4 11, 7 2, 1 1, 7 4,5 Q,8 

Jimmobilienwesen 47,0 28,4 15,7 3,6 1,4 3,5 0,4 

1sonstiges Maklerwesen 52,0 25,3 13,2 4,3 2,5 2,7 0,0 

1sonstige 61,4 22,3 9,5 2, 1 0,3 3,7 0,7 

lohne Angabe 64,2 24,0 7,3 1,8 1,2 0,8 0,7 

(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel) 



Tabelle 170: Geschädigtenklassen und B~anchenantei1 (Dutchtth~1tt 19o/&-1gB1) 

---~ 1 
1 2 & 1~ 1 1 1 1 -...____, Zahl der Ge• 1Jaa50 s1-1oö 101-200 201-1,000 1 mehr als 

lsranch~hädigten 1 1 j 1 1 1,000 

JBank-/Kreditwesen 
1 

2,3 .L li1 1 li4 1 1 ;3 
1 

1;9 4,3 
1 

10,5 

JKreditverm1ttlung 
1 

116 
1 

115 1. 111 1 
2,g 

1 
3,2 413 1 14,6 

JBaugewerbe 1 19,8 
.1 

27,9 
1 

24,6 
1 

22,8 
1 

19,8 14;0 1 3,2 

JHandel 
1 

12,6 1 14, 1 
1 

16,5 1 20,8 
1 

18,5 16,5 1 11,0 

1Handelsverm1ttlung 1 0,3 J 0,5 
1 

0,6 1 016 1 2;0 1,3 1 o,o 

JGroßhandel 1 1,2 
1. 

1,2 .1 1; 7 l 116 
1 

1 ,9 0,9 1 1, 7 

JExport/Import (Ghdl.~ J 1i6 
1 

L4 1 
1,9 1, 7 

1 
1,2 o,6 0,0 

!Kfz-Handel (Ghdl,) 1 1,5 
1 

1,0 1 1,5 2,8 1 L3 0,3 0,0 

jEinzelharidel l. 2,5 
1 

311 
1 

311 3, 1 
1 

5,4 2,6 2,4 

j Export/Import .! E_hdl,) . g,() ö,o 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

j Kfz-Handel (Etldl.) 0,4 0,6 
1 

0,8 0,5 0,2 0,3 0,0 

JVersandhandel 0,3 0,3 
1 

0,4 0,8 0,8 2,4 2,0 

j Wertpapierhand_@ 1 0,3 0, 1 1 0, 1 0,2 1,0 o,o 1, 1 

IWerpapierhandel mit 0, 1 0,0 1 0,2 0,7 0,0 0,4 1, 7 lausl. Wertpapieren 1 

JTransport-/Reisewesen 4,5 
.. 

4,5 
1 

314 2,4 5,0 5,6 2,6 

JVersicherungsgewerb~ 0,8 0,4 
1 

0,6 0, 1 0,3 0,6 2,4 

j Verarbeitendes Gewerbe 11,8 10,9 
1 

1311 14,0 9,6 8, 1 1,9 

JDienstleistungen 12,9 10,7 1 10,9 815 9,3 11,4 18,6 

JWerbeunternehmen 1 , 1 1, 7 1 3,0 3, 1 5,4 4,8 10,7 

Jimmobilienvermittlung 0,4 0,5 1 0,5 0,2 0,6 1,5 0, 1 

Jimmobilienwesen 2, 1 210 
1 

2,5 2,0 1,4 4,2 0,8 

Jsonstiges Maklerwesen 1, 9 1,6 1 1,8 2,4 3,2 4, 1 0,0 

JSonstige 1, 3 1,3 1 1,2 0,8 0,3 4,4 2,2 

lohne Angabe 18,7 13,0 1 8,5 6,7 7,7 7,4 12,5 

(Abkürzungen: ausl. = ausländischen; Ghdl. = Großhandel; Ehdl. = Einzelhandel) 



7.2.4 Branche und Rechtsform 

Die in den Tabellen 171 und 172 vorgestellten Verteilungsprozent

werte sollen einen Überblick über den Anteil der verschiedenen 

Rechtsformen in den einzelnen Branchen geben. Die in den Tabellen 

fehlenden Prozentangaben beziehen sich auf hier nicht weiter 

dargestellte Rechtsformen. Die Berechnung eines Belastungsquotien

ten auf der Grundlage dieser Verteilungsberechnung war jedoch 

nicht möglich, da für die Grundgesamtheit der Rechtsformen und 

Branchen eine solche Verteilungsrechnung fehlt. Insoweit können 

diese Angaben nur eine zusätzliche Information zu den bisherigen 

Ausführungen sein. 

Wie Tabelle 172 wiedergibt, entfielen die höchsten Anteile bei der 

Einzelfirma auf den Bereich des Baugewerbes ( 21, 6% l, den Handel 

(18, 3%), den Dienstleistungsbereich (15, 5% l und das Verarbeitende 

Gewerbe {15,5%). Bei der OHG und der KG kam es zu einer 

ähnlichen Verteilung, wobei jedoch der Anteil am Dienstleistungsbe

reich wesentlich niedriger war. Die GmbH und die GmbH 6 Co. KG 

hatten gleichfalls ihren höchsten Anteil, der bei der GmbH der 

höchste Anteil in bezug auf alle Rechtsformen bei dieser Branche 

war (vgl. Tabelle 171), im Baugewerbe. Bei der AG lag der 

höchste Anteil im Bereich des Bank- und Kreditwesens, wobei dies 

auch bezogen auf die Branche der höchste Anteil war {vgl. Tabelle 

171). Die Genossenschaft kam in überwiegendem Maße im Bank- und 

Kreditwesen { 57%) vor, gefolgt vom Handel mit einem Anteil von 13%. 

Interessant war darüber hinaus, daß insbesondere im Bereich des 

Wertpapierhandels, des Wertpapierhandels mit ausländischen Wertpa

pieren, aber auch der Werbeunternehmen mehrheitlich Rechtsformen 

einer GmbH bzw. GmbH 6 Co. KG auffällig wurden. Demgegenüber 

nahm diese Position bei der Kreditvermittlung, der Handelsvermitt

lung, dem Kfz-Handel und dem Versandhandel die Einzelfirma ein. 

Die übrigen Verteilungen zeigten nur eine geringe Abweichung 

gegenüber dem Anteilsprozentwert der einzelnen Rechtsformen an der 

gesamten Verfahrenszahl (vgl. Tabelle 45), so daß hinsichtlich der 

Ergebnisse auf die angeführten Tabellen verwiesen werden kann. 
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Tabelle 171: Verteilung der Rechtsformen auf die Branchen (Durchschnitt 1975-1981) 

Rechtsform [Einzel- 1 OHG 1 KG 1 GmbH &I AG GmbH Genossen-
lfirma 

1 1 1co. KG 
1 

schaft 

1 /Bank-/Kreditwesen 7,6 1 · 2,0 1 7,6 
1 3,6 1 21, 7 13,5 13,7 

/Kreditvermittlung 43,5 1 1,8 
1 

3,9 1 5, 1 
1 

4,7 25,5 0,8 

/Baugewerbe 27, 1 1 1 ,6 1 6,9 1 11,5 1 1,2 38,3 o, 1 

/ Hande 1 34,0 1 2,8 1 · 6, 7 1 8,9 1 1,0 33,4 0,5

/Handelsvermittlung 44,7 1 
-

1
-

1
-

1 2,4 36,3

/Großhandel 34,8 1 5,0 1 11,8 1 12,5 1 .0,9 24,4 0,2 

/Einzelhandel 34, 1 1 1,0 
1 

5,3 1 4,4 1 1, 1 17,7 0,2 

/Export/Import 35,2 1 1,6 
1 

8,2 1 5,2 1 1, 7 32,5 0,2 

/Kfz-Handel 53,5 1 3, 1 1 5,7 1 2,7 1 0,3 12, 1 0,2 

/ Versandhande 1 51 ,2 1 
-

1 5,8 1 32,0 

/Wertpapierhandel 13,3 1 
-

1
-

1 
11, 1 48,3 3,3 

[Wertpapierhandel mit 16,7 1 16,7 25,0 [ausl. Wertpapieren 1 
/Transport/Reisewesen 37, 1 2,3 1 

8,4 8, 1 1,5 30, 1 0, 1 

/Versicherungsgewerbe 37,2 0,9 
1 6,2 0,9 9,7 8,2 

J 
/Verarbeitendes Gewerbe 32, 4 3,7 

1 
9,4 10,9 2,0 31,0 0,2 

' /Dienstleistungen 39,8 1,3 1 2,7 5,3 1, 7 20,6 o, 1 

/Werbeunternehmen 31,4 • 1, 5 1 2,0 5,0 
1 

0,5 46,6

/Immobilienvermittlung 30,2 1 ,2 
1 3,6 13,0 

1 
4,3 28,8 

/Immobilienwesen 35,9 1 ,2 
1 7, 1 11. 1 1 2,6 25,8 1,0

' 

/sonstiges Maklerwesen 28,5 2,2 
1 

1,5 4,8 1 2,4 1 27,7 
' 

/Sonstige 21, 3 -

1 1,7 5,0 
1 2,3 1 24,2 

/ohne Angabe 8,6 0,7 
1 2,5 2,7 1 0,8 1 14,4 0,2 

(Abkürzung: ausl. = ausländischen) 

(Fehlende Werte: andere Rechtsformen) 
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Tabelle 172: Branchenanteil der einzelnen Rechtsformen (Durchschnitt 1975-1981) 

1 1 OHG KG !GmbH & 1 AG 1 GmbH 1 Genossen- 1 

!Branche 
1 1co. KG 1 1schaft 

1 

jBank-/Kreditwesen 0,5 
1 

2, 1 2,7 1 0,9 1 22,9 1 1,0 1 57,0 
1 

!Kreditvermittlung 2, 1 
1 0,8 1 1,0 1 1,cy 1 3,7 1 1,3 1 2,8 

1 

jBaugewerbe 21,6 
1 

18,9 1 26,8 1 33?1 1 15,6 1 30,8 1 4,4 
1 

j Handel 18,3 
1 

22,5 1 17,7 1 17,6 1 8, 1 1 18, 1 1 13,0 
1 

jHandelsvermittlung 0,3 
1 

-
1 

-
1 

-
1 0,2 1 o, 1 1 

1 

!Großhandel 1, 9 
1 4,3 1 3,2 1 2,6 1 0,7 1 1,3 1 2, 1 

1 

!Einzelhandel 2,5 
1 1,4 1 1,9 1 1,3 1 1,3 1 1,2 1 0,6 

1 

jExport/Import 0,6 
1 1,3 1 1,2 1 1,1 1 1 ,5 1 1 ,3 1 0,7 

1 

jKfz-Handel 1,6 
1 1,4 1 1,1 

1 0,6 1 0,3 1 0,7 1 0,5 
1 

jVersandhandel 0,7 
1 

-
1 

-
1 0,3 1 -

1 
0,5 1 

1 

jWertpapierhandel 0, 1 
1 

-
1 

-
1 

-
1 

0,6 1 0,2 1 2,1 
1 

!Wertpapierhandel mit 0,0 - 1 1 1 1 
lausl. Werteaeieren 1 

0, 1 I -
1 

0, 1 I 
jTransport/Reisewesen 5,5 6,3 1 6, 1 4,5 1 3,9 1 4,!> 1 1,0 

jVersicherungsgewerbe 0,7 0,3 1 0,6 1 o, 1 1 2,8 1 0,2 1 

jVerarbeitendes Gewerbe 13,9 22,3 1 19,6 1 16,6 1 12,7 1 13,7 1 4,9 

jDienstleistungen 15,5 6,5 1 5,4 1 7,8 1 9,8 1 8,2 1 3, 1 

jWerbeunternehmen 1, 7 0,9 1 0,6 1 1,0 1 0,3 1 2,5 1 

\Immobilienvermittlung 0,4 0,4 1 0,4 1 0,7 1 0,9 1 0,6 1 

jimmobilienwesen 2,4 0,8 1 2, 1 1 2,3 1 2,6 1 1,6 1 2,0 

. jsonstiges Maklerwesen 1,3 1,3 1 0,5 1 1,0 1 2,5 1 l ,5 1 

jSonstige 1,3 -
1 

0,5 1 0,8 1 1,4 1 l , 1 j 

lohne Angabe 4,9 5,8 1 6,7 1 5,2 1 6,5 1 7,9 1 · 4,9 

(Abkürzung: ausl. = ausländischen) 
(Fehlende Werte: andere Rechtsformen) 
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7.3 Zusammenfassung 

Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Rechtsform 
eines Unternehmens und wirtschaftskriminellen Handlungen gibt, 
gründete sich bislang lediglich auf Vermutungen. Die bisher dazu 
erschienenen Abhandlungen gaben entweder nur den prozentualen 
Anteil der einzelnen Rechtsformen an allen Wirtschaftsstraftaten 
wieder und begründeten darauf ihre Aussage oder errechneten für 
die Kapitalgesellschaften sogenannte Belastungswerte. Diese Aus-
wertungen konnten indes aufgrund unzugänglicher oder fehlender 
Statistiken nicht weiter verfolgt werden. 

Die tatsächliche, anhand sogenannter Häufigkeitszahlen errechnete 
Belastung der Rechtsformen zeigte nun eine ausnehmend hohe durch-
schnittliche Kriminalitätsrate bei der AG auf, gefolgt von der GmbH 
6 Co. KG und der GmbH. 

Bei einer weiteren Differenzierung der Ergebnisse bezogen auf die 
Delikte war auffallend, daß die hohen Belastungsziffern der AG 
häufig zusammen mit den Tatbeständen des Betrugs, der Untreue, 
der Steuerhinterziehung und Verstößen nach dem UWG vorkamen. 
GmbH 6 Co. KG und GmbH hatten demgegenüber hohe Belastungs-
werte beim Bankrott, der Gläubigerbegünstigung, bei der Verletzung 
der Buchführungspflicht und der Vorenthaltung von Beitragsteilen 
nach §§ 529, 1428 RVO aufgewiesen. 

Bei der Schadenshöhe lag der Schwerpunkt der Verfahren, die sich 
auf eine GmbH oder GmbH 6 Co. KG bezogen, in mittleren Schadens-
bereichen (10,000 DM bis 500.JOO DM). Einen großen Anteil an 
Verfahren mit hohen Schadenssummen hatten demgegenüber die AG 
und die Körperschaften des öffentlichen Rechts. Mengenmäßig konnte 
jedoch auch festgestellt werden, daß die GmbH und die GmbH 6 Co. 
KG jeweils über 25% an allen Verfahren mit einem Schaden von 
mehr als 10 Millionen DM stellten bzw. 33% die GmbH und 20,1% die 
GmbH 6 Co. KG bei Verfahren mit einem Schaden zwischen 5 
Millionen und 10 Millionen DM. 
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Untersuchte man weiter die Schadenshöhe bezogen auf die Rechts-
form und das Delikt, so ergab sich, daß insbesondere beim 
Bankrott und der Vorenthaltung von Beitragsteilen nach RVO die 
GmbH hohe Schadenssummen erzielte. Die KG wies recht hohe Scha-
denssummen bei dem Tatbestand des Betruges auf und die AG, aber 
auch die GmbH li Co. KG bei der Untreue. 

Ein Zusammenhang bestand auch zwischen der Rechtsform und der 
Zahl der Beschuldigten: Verfahren mit einem Beschuldigten betraf-
ten hauptsächlich die Einzelfirma. Verfahren mit mehreren Beschul-
digten entfielen eher auf die Rechtsformen der GmbH li Co. KG, KG 
und AG, deren Anteil mit zunehmender Zahl der Beschuldigten 
anstieg. 

GmbH li Co. KG, KG und AG stachen auch in bezug auf die Zahl 
der Einzelfälle hervor: Alle diese Rechtsformen traten überdurch-
schnittlich häufig in Verfahren mit hohen Einzelfallzahlen in Er-
scheinung. 

Im Hinblick auf die Zahl der Geschädigten fielen sowohl die GmbH 
als auch die Einzelfirma mit kontinuierlich hohem Verfahrensanteil 
in allen Geschädigtenklassen auf, wobei die höchsten Beiastungs-
werte, bezogen auf die Geschädigtenkl;;ssen mit hohen Geschädigten-
zahlen (über 100) auf die GmbH 1i Co. KG (10,9%), die KG (8,3%), 
die BGB-Gesellschaften (7,8%), die GmbH (6,7%) und die AG (5,8%) 
entfielen. 

Hinsichtlich der Erledigungsdauer bestätigten sich die Ergebnisse 
der Auswertungen zur Dauer der Ermittlungsverfahren: Komplexe 
Rechtsformen ( wie beispielsweise die GmbH & Co. KG und KG) hatten 
einen größeren Anteil an den langdauernden Verfahren als z.B. die 
Einzelfirma oder die GmbH. 

Wie bei der Rechtsform zeigten sich auch bei den einzelnen 
Branchen _Mehr- und Minderbelastungen. Nach den auf der Grund-
lage der Statistik der kammerzugehörigen Unternehmen errechneten 
Belastungswerten der einzelnen Branchen nahm das Baugewerbe eine 
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deutliche Spitzenposition ein. Dahinter folgten die Kreditvermitt-
lung, das Bankwesen und die Industrie. 

Bei der deliktsmäßigen Aufgliederung zeigte sich, daß beim Betrug 
die höchsten Belastungswerte auf das Baugewerbe (0,83) und die 
Kreditvermittlung ( 0, 82) entfielen. Bei der Steuerhinterziehung und 
dem Bankrott hatte demgegenüber das Baugewerbe die alleinige 
Spitzenposition inne (Belastungswerte bei Steuerhinterziehung O, 67 
und bei Bankrott O, 86). Auch Buchführungsdelikte und die Vorent-
haltung von Beitragsteilen nach RVO traten häufig im Baugewerbe 
auf, jedoch mit kleinerem Abstand zu den übrigen Branchen. 
Untreuehandlungen kamen dagegen oft im Bankenbereich und Ver-
stöße nach dem Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb bei der 
Kreditvermittlung vor. 

Bankwesen und Baugewerbe dominierten auch bei der Schadensbe-
lastung der einzelnen Branchen. Zusammen mit dem Handel und dem 
Verarbeitenden Gewerbe kamen in diesen Sparten die höchsten 
Schadenssummen vor. Hohe Branchenanteile in bezug auf die Zahl 
der Beschuldigten traten im Großhandelsbereich (Import/Export l 
ebenso auf wie im Bank- und Kreditwesen und bei der Kreditvermitt-
lung. In diesen Branchen sowie im Versand- und Wertpapierhandel, 
dem Versicherungsgewerbe und der Handelsvermittlung waren die 
Verfahren überdies durch sehr hohe Einzelfallzahlen gekennzeich-
net. Bei der Analyse des Anteils der einzelnen Branchen an den 
verschiedenen Geschädigtenkategorien ergab sich, daß insbesondere 
die Kreditvermittlung, das Bank- und Kreditwesen sowie die Werbe-
unternehmen stark überproportional an der höchsten Geschädigten-
kategorie mit über 1. 000 Geschädigten beteiligt waren. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 7 

1) Vgl. Tiedemann (1977). Hansen (1979), Kolz (1982), Liebl 
(1982d). 

2) Vgl. Berckhauer (1976), S. 24 ff.; Berckhauer/Rada (1977), S. 
12 ff. 

3) Vgl. die ausgeführten Zahlen im 4. Kapitel. 
4) Vgl. u,a. recht 35/1978; recht 28/1982. 
5) Vgl. dazu die Statistischen Jahrbücher des Statistischen Bundes

amtes in Wiesbaden. 
6) Deutscher Industrie und Handelstag (Hg.), Statistik der kammer

zugehörigen Unternehmen nach Kammerbezirken, Bonn 197 5ff. 
7) Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken 

- BVR, Bonn, schriftliche Auskunft vom 20.8.1982. 
8) Vgl. dazu die weiteren Ausführungen bei Liebl (1983d). 
9) Vgl. dazu Liebl (1983d), S. 114. 

10) Bedingt durch die geringe Grundgesamtheit wirkt sich bereits 
eine Meldung in der BWE prozentmäßig sehr hoch aus. 

11) Vgl. Deutscher Industrie und Handelstag ( 1975ft.).
12) Bei der GmbH könnte dafür verantwortlich sein, daß die 

Grundgesamtheit dieser Rechtsform sehr stark zugenommen hat; 
bei der GmbH !i Co. KG, daß aufgrund steuerlicher Änderung 
kaum Neugründungen erfolgen.

13) Hier muß noch angeführt werden, daß sich bei der Auswertung
gezeigt hat, daß auch die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
in diesen hohen Schadensklassen mit dem gleichen Anteil vertre
ten war, wie die Aktiengesellschaft. 

14) Auch hier war die Körperschaft des öffentlichen Rechts wieder 
mit einem recht hohen Anteil vertreten.

15) Durch die Erhebungsmethode kann nur der Gesamtschaden für 
das gesamte Verfahren festgestellt werden, so daß diese Gege
benheit bei der Auswertung und den Ergebnissen berücksichtigt 
werden mußte. 

16) Wobei bei diesem Delikt kein Schaden notwendig ist, sondern 
der Schadenseintritt sekundär durch den Bankrott bedingt ist.

17) Auf organisatorische Einflüsse wird weiter unten noch eingegan
gen werden. 

18) Hier dürfte wohl der große Zusammenhang zwischen diesen
beiden Rechtsformen und den Anlagebetrügereien durchschlagen. 

19) Vgl. die Ausführungen im 5. Kapitel.
20) Vgl. dazu auch die Ausführungen im 5. Kapitel.
21) Vgl. die Ausführungen in Fußnote 3.
22) Vgl. dazu auch Liebl (1982c).
23) Vgl. Deutscher Industrie und Handelstag (1975ff.).
24) Z. B. könnte darauf einen Einfluß die verstärkte Unternehmens

gründung in konjunkturellen Hochzeiten gehabt haben. 
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8 REGIONALE SCHWERPUNKTE DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT - EIN 

VERGLEICH DER BUNDESLÄNDER 

In der BWE wurden nicht nur die bisher genannten Variablen 

erfaßt, sondern der Erfassungsmodus ermöglichte auch, für jedes 

Jahr die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer zu berechnen. 

Insoweit können unterschiedliche Häufigkeiten, aber auch verschie

dene Erledigungsstrukturen bezüglich der Bundesländer aufgezeigt 

werden. 

Es war aus darstellungsökonomischen Gründen nicht möglich, für 

jedes Jahr und Bundesland eine eigene Tabelle mit einer klassifi

zierten Darstellung, wie z.B. in Kapitel 4, vorzulegen, da bei nur 

einer Variablen mit neun Ausprägungen 9 mal 11 Tabellen, also 99 

Tabellen benötigt würden. Daher wird im folgenden Kapitel nur auf 

bestimmte Absolutwerte eingegangen und diese in jeweils einer 

Tabelle unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten für jedes 

Bundesland vorgestellt werden. 

Zunächst werden Verfahrensinhalte ausgeführt und danach die Er

gebnisse des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens hinsicht

lich der Erledigungsart und der Erledigungsda uer dargelegt werden. 

In dem angeführten Schaubild 73 wird die durchschnittliche Melde

häufigkeit in Anzahl der Verfahren graphisch wiedergegeben. Trotz 

der unterschiedlichen Meldehäufigkeit können jedoch diese Angaben 

nur sehr bedingt in einem "Kriminalitätsatlas" Verwendung finden, 

da in das Schaubild nur erledigte und gemeldete Verfahren Eingang 

gefunden haben, aber kein Bezug zu den tatsächlich angefallenen 

Fällen besteht1 • 

8 .1 Zahl der Beschuldigten 

Die durchschnittliche Zahl von Beschuldigten pro Verfahren zeigte 

in den einzelnen Bundesländern recht unterschiedliche Ausprägun

gen. So wiesen Verfahren in Hessen und Rheinland-Pfalz die 

geringste durchschnittliche Beschuldigtenzahl mit 1, 5 Beschuldigten 
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pro Verfahren auf, wogegen Hamburg und z. T. auch Bremen mit 
jeweils 3, 2 bzw. 3, 4 Beschuldigten pro Verfahren an der Spitze 
standen. Bei dem Durchschnittswert von 3, 4 Beschuldigten pro 
Verfahren im Bundesland Bremen muß jedoch beachtet werden, daß 
dieser Wert hauptsächlich auf eine spezifische Erledigungssituation 
des Jahres 1979 zurückzuführen ist, wo 14,6 Beschuldigte pro 
Verfahren angefallen sind (es handelte sich dabei um ein Verfahren 
mit über 500 Beschuldigten). Läßt man dieses Verfahren unberück-
sichtigt, so reduziert sich der Durchschnittswert für Bremen auf 
1,7 Beschuldigte pro Verfahren, was in den gesamten Verteilungen 
der Bundesländer einen Mittelplatz darstellt. Hinsichtlich der einzel-
nen Jahresergebnisse wird auf Tabelle 173 verwiesen, wobei anzu-
merken ist, daß die Zahlen in keinem Bundesland irgendeine 
Tendenz erkennen lassen, sondern vielmehr in jedem Jahr unter-
schiedliche Schwankungen um den Durchschnittswert für die acht 
analysierten Jahre auftraten. 

Tabelle 173: Bundesland und arithmetisches Mittel der Zahl der Beschuldigten 

l 1974 l 1975 l 1976 1977 l l 978 l 1979 l 1980 l 1981 1 

1 1 1 1 1 1 1 !Durch-
1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 

/Baden-Württemberg 
1 

2, l 
1 

1,8 
1 

2,3 2,2 
1 

1,8 
1 

1,8 
1 

2, l 
1 

2, l 2,0 

/ Bayern 
1 

2,7 
1 

2,4 
1 

1,8 2, l 
1 

2,0 
1 

2,4 
1 

1,9 
1 

l, 7 2,1 

/Berlin 
1 

1, 5 
1 

1, 7 
1 

1,6 1,6 
1 

l, 7 
1 

1,9 
1 

1, 7 
1 

1, 7 1, 7 

!Bremen 1 1, 7 1,6 l, 7 l, 7 1,8 l 14,6 1 2,0 1, 7 3,4 
1 1 1 1,4* 1, 7* 
/Hamburg 

1 
5,3 2,8 3, l 2,6 3,2 3,0 2,5 2,7 3,2 

/Hessen 
1 

1,4 1,4 1, 7 1 ,6 1,5 l, 5 1,5 1,6 1 ,5 

/Niedersachsen 
1 

1,8 2,5 l ,6 l, 7 1,6 1,6 1,8 1, 7 1,8 

/Nordrhein-Westfalen 
1 

1,8 2,0 1,8 1,8 2,3 3,0 2, 1 1,6 2, 1 

/Rheinland-Pfalz 
1 

1 ,4 l ,5 1,4 l ,7 l ,5 1,4 1 ,6 1,8 l ,5 

/ Saar 1 and 
1 

1,3 1,6 1,3 1,3 1,4 1,9 2,5 2,3 1, 7 

/Schleswig-Holstein 
1 

1,3 2, l 1,6 1,8 2,0 1,8 1,4 1,6 l, 7 

*) ohne Berücksichtigung eines Verfahrens mit 583 Beschuldigten im Jahre 1979 

555 



Schaubild 73: 
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Schaubild 74: 
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Tabelle 174: Bundesland und Zahl der Beschuldi2ten 

1 Jahr 1974 1 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 lprozen-
1 1 1 1 1 1 1 1 ltualer 
1 Bur,des 1 and 1 abs. 1 % 1 abs. % abs. 1 % abs. % abs. 1 % abs. % abs. 1 % abs. % Durch-

1 1 1 1 1 schnitt 
/Baden·Württemberg 463 1 9,2 1 468 8, 1 607 1 9,7 735 11,0 566 1 8,5 594 8,6 711 112. 1 730 13,6 10, 1 1 
/Bayern 516 110,2 1 659 11,4 631 110. 1 686 10,3 1 654 

1 
9,9 671 9,8 546 1 9,3 1 573 10,7 10,2 1 

/ Be~l in 147 1 2,9 1 163 2,8 268 1 4,3 389 5,8 1 297 1 4,5 1 304 4,4 605 \10,3 1 402 7,5 5,3 1 
/Bremen 68 1 1,3 1 70 1,2 110 1 1,8 92 1,4 1 101 1 1 • 5 1 643 9,3 80 1 1 ,4 1 65 1 , 2 2,4 1 
/Hamburg 80 1 1,6 1 110 1,9 112 1 1,8 145 2,2 1 165 1 2,5 1 186 2,7 76 1 1. 3 1 83 1, 5 1 , 9 1 
/Hessen 519 110,3 1 779 13,4 1.110 111. 7 997 15,o 11.030 115,5 1 945 13, 7 899 115. 3 1 887 16,5 14,7 1 
/Niedersachsen 391 1 7. 7 1 776 13,4 549 1 8,8 685 10,3 1 744 111,2 1 591 8,6 730 112 ,4 1 742 13,8 10,8 1 
/Nor~rhein-Westfalen 1. 929 138, 1 11.829 31,5 1.792 j28,6 1.919 2e,8 12.119 j32,9 12.210 32, 1 1. 719 129,2 j 1.456 27, 1 31,0 1' 

/ Rhei nl and-Pfa 1 z 40C j 7,9 j 486 8,4 758 112. 1 741 11. 1 1 633 1 9,5 1 485 7, 1 381 1 6,5 1 257 5,0 8,5 1 
/Saarland 340 1 6,7 1 228 3,9 1 128 1 2,0 105 1 • 6 1 72 1 1 , 1 1 104 1 1 , 5 25 1 0,4 1 52 1,0 2,3 1 
/Schleswig-Holstein 205 1 4, 1 1 230 4,0 1 205 1 3,3 169 2,5 1 189 

1 
2,9 

1 
146 1 2, 1 118 1 2,0 1 113 2, 1 2,9 
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In Tabelle 174 ist auch noch der Anteil aller Beschuldigten für 
das jeweilige Bundesland aufgeführt. Wie erwartet, hatte Nord-
rhein-Westfalen wie bereits auch bei den gemeldeten Verfahren 2 mit 
einem Anteil von durchschnittlich 31% aller Beschuldigten hier die 
höchste Quote. Auch die weiteren hohen Anteile an den Gesamtbe-
schuldigten korrespondierten mit den Verfahrenszahlen, so z.B. an 
zweiter Stelle Hessen mit 14, 7%igem Anteil, Niedersachen mit 
10, 8%igem Anteil, Bayern mit 10, 2%igem Anteil und Baden-Württem-

berg mit 10,1%igem Anteil. 

Hinsichtlich der einzelnen Jahresergebnisse bleibt festzuhalten, daß 
der Anteil von Nordrhein-Westfalen mit geringen Schwankungen fast 
kontinuierlich abnahm (von 38,1% im Jahre 1974 auf 27,1% im Jahre 
1981), demgegenüber aber z.B. der Anteil von Niedersachsen von 
7,7% im Jahre 1974 auf 13,8% im Jahre 1981 wie auch der von 
Hessen von 10,3% im Jahre 1974 auf 16,5% im Jahre 1981 stieg. 
Leicht gesunken ist der Anteil des Saarlandes ( von 6, 7% im Jahre 
1974 auf 1% im Jahre 1981) und in den letzten Jahren auch der von 
Rheinland-Pfalz (9,5% im Jahre 1978 auf 5% im Jahre 1981). Bei den 

übrigen Bundesländern gab es nur jährliche Schwankungen, aber 
keine Entwicklung mit auf- oder absteigender Tendenz. 

8.2 Zahl der Einzelfälle 

Auch bei -der Zahl der Einzelfälle wurde für jedes Land ein 
arithmetisches Mittel der Einzelfallzahlen pro Verfahren erhoben. 
Dabei muß hier berücksichtigt werden, daß die einzelnen Staatsan-
wälte Tathandlungen unterschiedlich beurteilen können. So kann 
eine Tat bei de·r einen Staatsanwaltschaft eher als eine fortgesetzte 
Handlung eingestuft und nur als ein Einzelfall zur Meldung ge-
bracht werden, wogegen bei einer anderen Staatsanwaltschaft die 
einzelnen Teilakte als selbständige Tathandlungen gezählt werden 
und in die Meldung mit z.B. 50 Tathandlungen eingehen. Weiterhin 
sollte bei dieser Tabelle auch beachtet werden, daß bei vielen 
Bundesländern in einzelnen Untersuchungsjahren (so z.B. in Hessen 

im Jahre 1980, in Bayern im Jahre 1978 etc.) jeweils sehr hohe 

Einzelfallzahlen auftraten, die auch die Durchschnittswerte stark 
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beeinflußt haben, Ferner ist als Erhebungsbesonderheit zu vermer-
ken, daß im Jahre 1981 auch Teilakte gezählt wurden, so daß 
dieses Jahr allgemein höhere Durchschnittszahlen aufwies, ohne daß 
dem wirklich eine unterschiedliche Erledigungsentwicklung oder Ver-
fahrensstruktur zugrunde liegen muß. 

Wie Tabelle 175 zeigt, erreichte das Bundesland Baden-Württemberg 
den höchsten Durchschnittswert an Einzelfällen pro Verfahren mit 
47 ,6 Einzelfällen. Ihm folgten Hessen mit 32 Einzelfällen und 
Bayern mit 30, 8 Einzelfällen pro Verfahren. Einen recht geringen 
Anteil von Einzelfällen pro Verfahren hatten demgegenüber Berlin 
mit nur 4,8 Einzelfällen pro Verfahren, das Saarland mit 8 und 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit je 10,5 bzw. 10,6 Einzel-
fällen pro Verfahren. Insgesamt schwankten die Werte in den 
einzelnen Jahren aber sehr stark, ohne daß man von bestimmten 
Entwicklungen in den jeweiligen Bundesländern sprechen kann. Dies 

gilt auch, wenn man nur den Zeitraum 1974 bis 1980 betrachtet, 
also die andersartige Erhebung im Jahre 1981 außer acht läßt. 

Tabelle 175: Bundesland und arithmetisches Mittel der Zahl der Einzelfälle 

/1974 /1975 /197611977 /1978 /1979 :1980 
1 1 1 1 1 1 1 

/ 1981 
1 

1 
IDurch-
1 schnitt 

jBaden-Württemberg j30,5 jl9,l j33,3 j24,4 j37,5 134,5 1 47,1 1154,3 1 47,6 

!Bayern 

jBerlin 

jBremen 

jHamburg 

jHessen 

\Niedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

1saarland 

!Schleswig-Holstein 
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120,9134,1 123,2118,3 l45,513o,7 j 23,2 1 50,6 1 

1 2,3 1 6,7 1 3,1 1 3,6 1 3,2 1 4,2 1 6,5 1 8,6 1 

j 18,8 124,9 141,6 1 8,3 110,6 \30,2 I 4, l 1 40,2 1 

115,7 \16,2 112,1 110,6 125,3 \29,5 1 6,3 1 34,8 1 

1 4,9 111,1 1 6,1 1 7,o 121,2 115,3 1152,6 \ 38, 1 1 

123, 0 119, 6 \ 9, 7 \ 11 , l I 6, 5 113, 2 1 6, 6 \ 18,6 \ . 

127,0 118,5 113,5 128,0 \33,9 125,7 1 25,0 1 18,0 1. 

j 9,1 14,1 13,316,l I 5,3110,5 \ 6,8 1 38,9 1 

1 2,9 1 7,5 1 2,8 1 4,2 1 9,3 1 5,2 1 7,2 1 24,9 1 

1 6,8 1 8,8 1 5,7 115,2 119,7 1 9,6 1 7,4 1 11,8 1 

30,8 

4,8 

22,3 

18,8 

32,0 

13,5 

23,7 

10,5 

8,0 

10,6 



Tabelle 176: Bundesland und Zahl der Einzelfälle 

--1 Jahr 1 1974 1 1975 1 1976 1977 1 1978 1 1979 1980 1981 !prozentualer 
1 Bundes l and _:oJ___a_b_s .-----'i_%__,l_a_b s_.----'-1_%----'-l _ab_s_. ---'-1 _%-'-_ab_s_. --'-1 _%_, -'--1 _a_b_s .-----'l'--%--'l_a_bs_.--'-1 _%-'-_ab_s_. --'-1 _'_% -'--a_b_s · _ _:1_%----'-1.::.cDu:.....r-=-c h....:..s.c....c h_n_i t_t 
/Baden-Württemberg 6.714 jl3,l 1 5.052 110,2 1 8.879 120,1 8.117 113,6 1 ll.522 114,0 1 11.483 118,6 115.786 \10,9 1 54.171 142,4 1 17,9 

l~yern 4.0201 7,91 9.346118,91 8.126118,41 6.028110,l 114.793118,01 8.438113,71 6.57814,5116.802113,l 1 13,l 

/Berlin 2331 0,51 65611,31 515 11,21 84411,41 56410,7 1 67411,l 1 2.25811,61 l.98311,61 1,2 

/Bremen 735 1 1,4 1 l.069 1 2,2 1 2.620 1 5,9 1 441 1 0,7 1 582 1 0,7 1 l.330 1 2,2 1 165 1 0, l 1.527 1 1,2 1 1,8 

/Hamburg 236 1 0,5 1 632 11,31 43411,01 58511,01 1.313 11,61 l.79812,91 1941 0,1 l.07810,81 1,2 
-'------'---'---------'-----'------'------'--------

/Hessen l.86213,61 6.131 112,41 3.96619,01 4.29617,2114.089117,l 1 9.480115,4194.601 165,l 121.061 116,51 18,3 

/Niedersachsen 4.881 1 9,5 1 6.005 112,1 1 3.354 1 7,6 1 4.435 1 7,4 1 3.057 1 3,7 1 4.974 1 8,1 1 2.648 1 1,8 J · 8.025 J 6,3 1 
--------'-·---'----'----~-~---

7, l 

INordrhein-Westfalen 28.139155,0117.198 134,8113.405 J30,4 l 30.267 150,8131.663138,5118.868130,6120.662 114,2 116.091 112,6 I 33,4 

!Rheinland-Pfalz 2.546 1 5,0 1 l.351 1 2,7 J 1.799 1 4,0 1 2.742 J 4,6 1 2.293 J 2,8 1 3.572 1 5,8 J 1.671 1 1,2 1 5.681 1 4,4 1 
-----'-----'----'------'------'-----'----'----'---'-----'----'-----'----'------'---'--------'----'-·-----

3,8 

1 saarl and 743 1 1,5 1 1.072 1 2,2 1 270 1 0,6 j 331 1 0,6 1 482 1 0,6 1 291 1 0,5 1 72 1 0,0 1 572 J 0,4 1 
---'---'----'---'-----'----'----~-'------'-----'------

0,8 

1 s c h l es w i g - Holstein 1.04112,01 97212,01 745 11,7 1 1.461 12,51 l.887 12,31 79811,31 621 1 o,41 851 1 o,71 1,6 
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Verteilt man die Gesamtzahl der Einzelfälle auf die einzelnen 
Bundesländer, ergibt sich ein ähnliches Ergebnis wie bereits bei 
der Zahl der Beschuldigten: Die Mehrzahl der Einzelfälle mit einem 
Anteil von 33, 4% entfiel auf Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Hes-
sen mit 18,3%, Baden-Württemberg mit 17,9% und Bayern mit 13,1%. 
Allein das Bundesland Niedersachsen, das auch einen hohen Beschul-
digtenan teil 
auf (7, 1%). 

hatte, wies demgegenüber niedrigere Einzelfallzahlen 
Wiederum recht geringe Anteile hatten das Saarland 

( 0, 8%), Hamburg und Berlin ( jeweils 1, 2% l. 

8. 3 Zahl der Geschädigten 

Bei der Zahl der Geschädigten kam es im Jahre 1981 insofern zu 

einer Erhebungsänderung, als nicht mehr alle Geschädigten gezählt 
wurden, sondern nur noch die geschädigten Einzelpersonen. Interes-
sant war dabei, daß gerade im Jahre 1981 die Zahl der Geschädig-

ten pro Verfahren in der Mehrzahl der Bundesländer erheblich 
angestiegen ist (z.B. von 26,5 Geschädigten pro Verfahren auf 
108,8 geschädigte Einzelpersonen pro Verfahren in Bayern oder 
aber auch von 4, 1 Geschädigten im Jahre 1980 auf 56, 3 geschädigte 
Einzelpersonen im Jahre 1981 in Bremen etc. l. 

So zeigt Tabelle 177, daß recht hohe Geschädigtenzahlen pro 
Verfahren in den Bundesländern Bayern ( 99, 9), Berlin ( 86, 2) und 

Baden-Württemberg ( 83, 2) auftraten. Demgegenüber wies das Saar-
land mit 5, 5 Geschädigten pro Verfahren mit Abstand den gering-
sten Durchschnittswert auf. Auf den nächsten Plätzen folgten dann 
Niedersachsen mit 15, 9 Geschädigten und Schleswig-Holstein mit 16, 7 

Geschädigten pro Verfahren. Die übrigen Bundesländer lagen zwi-
schen 26, 4 (Rheinland-Pfalz) und 45 Geschädigten pro Verfahren 

(Hamburg) und können als Mittelfeld betrachtet werden. 

Im Gegensatz zu der Zahl der Beschuldigten und der Zahl der. 

Einzelfälle schlug, wie es Tabelle 178 aufzeigt, bei der Zahl der 

Geschädigten bezogen auf das Bundesland die Anzahl der Verfahren 
nicht in dem Maße durch. So hat zwar wiederum Nordrhein-Westfa-

len den höchsten Geschädigten an teil mit 22, 7%, aber bereits an 
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Tabelle 177: Bundesland und arithmetisches Mittel der Zahl der Geschädigten 

1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 

1 1 1 1 1 IDurch-
1 1 1 1 1 schnitt 

--------

jBaden-Württemberg 1 80,l 1 90,6 1 83,0 1 66,0 1 38,9 j 59,0 1 89,9 1157,8 83,2 

! Bayern 1448,4 1 59,5 1 66,6 1 29,0 1 38,7 1 21,9 1 26,5 1108,8 99,9 

!Berlin 1 5,2 1 7,0 1614,0 1 49,8 1 5,5 1 3, l I 4,7 1 0,2 86,2 

\Bremen \ 30,l \ 54,l I 52,2 \ 25,7 \ 17,6 \ 14,3 \ 4, 1 1 56,3 31,8 

1 Hamburg 121,7 \145,9 \ 16,3 \ 22,5 \ 39,1\103,01 3,3 1 8,0 45,0 

!Hessen 1 3,3 1 10,3 1 10,1 1 10,2 1 52,9 1 13,3 1151,6 1 7,2 32,4 

!Niedersachsen 1 16,4 1 20,6 1 10,6 1 18,8 1 6,9 1 9,1 I 15,l I 29,5 15,9 

!Nordrhein-Westfalen 1 53,6 1 24,l 1 20,5 1 34,6 1 33,l 1 23,5 1 17,3 1 20,3 28,4 

!Rheinland-Pfalz 1 6,2 1 6,2 I· 3,0 1 9,3 1 6,5 1 9,8 1 5,8 1164,4 26,4 

1 Saarland 1 2,2 1 8, l I 2,2 1 2,8 1 3,7 1 5,3 1 6,6 1 13,3 5,5 

\Schleswig-Holstein 1 3~·2J~ 23,3 1 15,4 1 24,7 1 5,8 1 6,7 1 1,5 16, 7 

t.n 
cn _, 



Tabelle178: Bundesland und Zahl der Geschädigten 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 prozen-
ltualer 

abs. % abs. 1 % abs. % abs. % abs. % abs. 1 % abs. % abs. 1 % !Durch-
1 1 1 1 !schnitt 

/Baden-Württemberg 17.626 10,2 24.006 j26,8 22. 169 11,9 21 . 921 21,3 11. 937 11,6 19.638 j29,7 1 30. 133 19,3 55.380 136,2 1 20,9 

/Bayern 86.092 49,7 16.300 j 18,2 23.383 12,6 9.540 9,3 12.591 12,2 6.027 
1 

9, l 1 7.528 4,8 36.119 123,6 1 17,4 

/Berlin 517 0,3 682 1 0,8 101.318 54,4 11.741 11,4 949 0,9 506 
1 

0,8 
1 

l. 637 l ,0 44 
1 

0,0 
1 

8,7 

/Bremen 1. 173 0,7 2.327 1 2,6 3.289 1,8 1.362 1,3 970 0,9 629 1 l ,0 1 165 0, l 2 .138 1 1,4 1 l, 2 

/Hamburg 325 0,2 5.691 1 6,4 588 0,3 1.236 1,2 2.033 2,0 6.286 1 9,5 1 101 0, l 247 1 0,2 1 2,5 

/Hessen 1.250 0,7 5.697 1 6,4 6.605 3,5 6.259 6, l 35. 151 34,0 8.273 112,5 1 94.019 60,3 3. 971 1 2,6 
1 

15,8 

/Niedersachsen 3.468 2,0 6.321 
1 

7, l 3.654 2,0 7.508 7,3 3.245 3, l 3.418 1 5,2 1 6.054 3,9 12.734 
1 

8,3 
1 

4,9 

/Nordrhein-Westfalen 55.953 32,3 22.432 125,o 20.306 10,9 37.489 36,4 30.977 30,0 17.238 126, l \ 14.284 9,2 18. l 09 111,8 1 22,7 

/Rheinland-Pfalz 1. 749 1,0 2.033 
1 

2,3 1.624 0,9 4.182 4, l 2.828 2,7 3.349 
1 

5, l 
1 

1.419 0,9 24.004 j 15, 7 \ 4, l 

/Saarland 558 0,3 1. 162 1 l ,3 210 0, l 218 0,2 191 0,2 296 
1 

0,4 
1 

66 0,0 307 
1 

0,2 
1 

0,3 

!Schleswig-Holstein 4.610 2,7 2.907 3,2 3.056 1, 6 1.478 1,4 2.370 2,3 485 0,7 560 0,4 106 0, l l ,6 

Bund (N = 100 %) 1173.321 1 89.558 \ 186.202 1 1102.934 1 1103.242 1 66. 145 1155. 956 1 \ 153. 159 1 



zweiter Stelle folgte Baden-Württemberg mit 20, 9%, was einen recht 
geringen Anteilsunterschied ausmacht. Weiterhin einen hohen Geschä-
digtenanteil hatten auch die Bundesländer Bayern mit 17, 4% und 
Hessen mit 15 ,8%. Hinsichtlich der Zahlen für die anderen Bundes-
länder und auch der jährlichen Entwicklung wird auf die ange-
führte Ta belle verwiesen, da sich im Untersuchungszeitraum keine 
nennenswerten Entwicklungen bei der Zahl der Geschädigten erga-

ben. 

8.4 Schadenshöhe 

Ebenso wie bei den bisher ausgeführten Variablen, hat das Land 
Nordrhein-Westfalen auch hinsichtlich der Schadenshöhe mit einem 
durchschnittlichen Anteil von 32,9% die höchsten Schadensbeträge 
im gesamten aufzuweisen. Einen weiteren recht hohen Schadensanteil 
hatten die Bundesländer Hessen mit einem durchschnittlichen Anteil 
am gesamten Schaden von 17%, Baden-Württemberg von 13, 9% und 
Bayern von 11, 3%. Alle übrigen Bundesländer beanspruchten nur 
einen Anteil zwischen 0,3% (Sa2.rland) und 7,5% (Niedersachsen). 
Wie Tabelle 179 zeigt, schwankten die einzelnen Jahresanteile sehr 
stark, so daß man diese Durchschnittszahlen nicht überbewerten 
darf, da z.B. im Jahre 1978 Hessen mit einem Anteil von 59% am 
Gesamtschaden an erster Stelle gelegen und bereits im folgenden 
Jahr nur noch einen Schadensanteil von 3,9% aufgewiesen hat. 
Insoweit können diese Zahlen nur als Richtwerte dienen. 

Eine verläßlichere Maßzahl ist die Schadenshöhe pro Verfahren. 
Hier zeigte sich, daß die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Hol-
stein mit einem durchschnittlichen Schaden von 2, 6 Millionen DM 
pro Verfahren mit Abstand an der Spitze lagen. An nächster Stelle 

. folgten hier mit einem Schadensanteil von - 1, 8 Millionen DM Hessen 
und Bremen sowie Baden-Württemberg mit jeweils einem Durch-
schnittswert von 1, 6 Millionen DM. Schlußlichter waren das Saar-
land mit einer Schadenssumme von 0, 2 Millionen DM pro Verfahren 
und Rheinland-Pfalz mit 0,4 Millionen DM pro Verfahren. Alle 
übrigen Bundesländer lagen zwischen diesen Werten. Wie bereits 
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abelle 179: Bundesland und Gesamtschaden (Schaden in Millionen DM) 

..... 
1 -
I , Jahr I 
: Bundes 1 and ----~: 

Baden-Württemberg 
1 

Bayern 1 
Berlin 1 
Bremen 1 
Hamburg 1 
Hessen 

1 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Schleswig-Holstein 

1974 
1 

abs. 1 i 
1 

130,3 1 9,4 

168,2 112 ,2 

30,2 1 2,2 

13,6 1 1,0 

106, 9 1 7. 7 

82,8 1 6,0 

211,8 15,3 

471, 9 j 34,2 

109,0 1 7,9 

12,1 10,91 

43,8 1 3,2 1 

1975 

abs. i 

148,7 4,8 

280, 1 9, 1 

27,9 0,9 

16,3 0,5 

73,4 2,4 

1.084,0 35, 1 

117, 1 3,8 

1.126,6 36,5 

163,2 5,3 

7,8 0,3 

40,5 1,3 

1976 
1 

abs. 1 i 
1 

319,4 1 8,6 1 

850,7 122,9 1 

158,6 1 4,3 1 

17,0 1 0,5 1 

39,0 1 1,0 1 

1977 I 
1 1 

abs. 1 i 1 
1 1 

313,0 1 6,8 1 

376,4 1 8,2 1 

97,3 1 2,1 1 

20,9 1 0,5 1 

69. 9 1 1. 5 1 

1978 
1 

abs. 1 i 
1 

410,3 
1 

7,5 

358,6 1 6,5 

121,5 1 2,2 

19,4 1 0,4 

93,4 1 1, 7 

179,0 1 4,8 
1 

420,5 1 9, 1 ,3.233,9 j59,0 

183,5 4,9 248,9 5,4 319,7 5,8 

1.843,0 149,5 11.822,5 139,6 I 610, 1 111 • 1 

97,6 1 2,6 1 207,5 1 4,5 1 93,5 1 1, 7 

8,7 1 0,2 1 6,4 1 0, 1 1 6, 1 1 0, 1 

25,5 j 0,7 11.015,3122,1 
1 

210,9 1 3,9 

1979 I 
1 

abs. i 1 
1 

1.608,0 41. 1 1 

358,9 9,2 1 

326,4 8,3 1 

78, 1 2,0 1 

52,5 1,3 1 

151 ,3 3,9 1 

285,4 7,3 

748,6 19, 1 

267,5 6,8 1 

10, 1 1 0,3 1 

28,6 1 0,7 1 

1980 
1 

abs. 1 i 
1 

721,1 127,6 

365 ,3 114,0 

157,4 1 6,0 

67,7 1 2,6 

109,8 1 4,2 

185, 1 1 7, 1 

233,8 8,9 

526,7 120, 1 

85,l 1 3,3 

2,8 1 0,1 

160,4 1 6,1 
1 

1 

1981 
1 

abs. 1 
1 

Jprozen-
Jtualer 

i I Durch-
J schnitt 

199,9 1 5,6 1 13,9 

299,6 1 8,3 1 11,3 

42,0 1 1,2 1 t4 
264,1 17,41 1, 9 

54,3 1 1,5 1 2,7 

404,2 111,3 j 17 ,0 

318,6 8,9 7,5 

1 . 906, 4 153, 1 32,9 

71,4 1 2,0 1 4,3 

- 4,8 1 0, 1 1 0,3 

27,2 1 0,8 1 4,9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



bei dem Anteil an den Gesamtschadenssummen muß auch hier eine 
Einschränkung insoweit gemacht werden, als einzelne Verfahren mit 
sehr hohen Schadenssummen bei fast allen Bundesländern die Durch-
schnittswerte sehr stark beeinflußten. Indes kann nachgewiesen 
werden, daß gerade die Bundesländer mit geringen Durchschnitts-
schäden im bisherigen Untersuchungszeitraum keine Verfahren mit 
sehr hohen Schadenssummen gemeldet haben. 

Tabelle 180: Bundesland und Schadensdurchschnitt pro Verfahren (Schaden in 
Mil 1 ionen DM) 

\ 1974 \ 1975 \ 1976 \ 1977 \ 1978 \ 1979 11980 I 1981 1 
!Durch-

1 1 1 1 1 1 schnitt 
/Baden-Württemberg 

1 
0,6 

1 
0,6 

1 
1 ,2 

1 
1,0 

1 
1,4 

1 
5,2 2,4 0,6 1,6 

/ Bayern 
1 

0,9 
1 

1,1 
1 

2,5 
1 

1 ,2 
1 

1 , 1 
1 

1,4 1,3 1,0 1,3 

/Berlin 
1 

0,4 
1 

0,3 
1 

1 ;4 
1 

0,6 
1 

1,0 
1 

3, 1 0,6 0,2 1,0 

/Bremen 
1 

0,4 
1 

0,4 
1 

0,3 
1 

0,4 
1 

0,4 
1 

1,8 1,8 7, 1 1,6 

/Hamburg 
1 

7,6 
1 

2,0 
1 

1,3 
1 

1,3 
1 

1,9 
1 

1,0 3,5 1,9 2,6 

/Hessen 
1 

0,3 
1 

3, 1 
1 

0,4 
1 

1,0 
1 

8, 1 
1 

0,3 0,4 0,9 1,8 

/Niedersachsen 
1 

1, 1 
1 

0,4 
1 

0,6 
1 

0,8 
1 

0,8 
1 

0,9 0,6 0,9 0,8 

/Nordrhein-Westfalen 
1 

0,6 
1 

1,4 
1 

2,2 
1 

2,0 
1 

0,8 
1 

1, 1 0,7 2,4 1,4 

/Rheinland-Pfalz 
1 

0,6 
1 

0,7 
1 

0,2 
1 

0,6 
1 

0,3 
1 

0,9 0,4 0,5 0,5 

!Saarland 
1 

0, 1 
1 

0, 1 
1 

0, 1 
1 

0, 1 
1 

0, 1 
1 

0,2 0,3 0,2 0;2 

/Schleswig-Holstein 
1 

0,4 
1 

0,4 
1 

0,2 113,9 1 2,7 
1 

0,4 2,3 0,5 2,6 

8.5 Rechtsform 

Im Gegensatz zu der Entwicklung der Zahlen für die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland lassen sich Tendenzen wie z.B. der 
Rückgang der Einzelfirma und die Zunahme der GmbH nur bei 
einigen Bundesländern feststellen, während es bei anderen zu 
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gerade gegenläufigen Entwicklungen gekommen ist. Zur Verdeutli-
chung sei auf Tabelle 181 verwiesen, die z.B. in Baden-Württem-
berg wieder eine leichte Zunahme des Anteils der Einzelfirma 
aufzeigt, was auch auf Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rhein-
land-Pfalz zutrifft. 

Tabe 11 e 181 : Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts· 
form, hier: Einzelfirma 

jBaden-Württemberg 

j Bayern 

jBerlin 

jBremen 

jHamburs 

jl-lessen 

j~iedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

jSaarland 

jSchleswig-Holstein 

prozen-

/1974 /1975 /1976 /1977 /1978 /1979 /1980 /1981 : 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 1 

\39,3 j30,213o,7\31,3128,0128,5 128,4 j29,9 j 3o,8 

\32,4 j38,7 \33,6 \31,3 \25,2 \28,4 j30,6 \27,7 1 31,0 

\26,5 \17,3 \15,2 \14,8 1 9,8 \16,0 1 9,2 \1 3,9 1 15,3 

\ 70, 0 \ 51 , 2 j 39, 7 j 43, 4 j 32, 7 \ 4 7, 7 \ 42, 5 \ 42, l \ 46, 2 

\ 43, 8 \ 41 '0 133' 3 j 43' 6 \ 19, 2 1 16, 4 122' 6 \ 22 '6 1 30' 3 

\25,9 \20,5 \26,3 \19,8 \18,8 \19,8 \18,2 \23,3 1 21,6 

\36,7 \37,8 j3l,8 \28,6 \32,3 j37,9 \32,3 \3;,8 j 33,7 

j32,8 j32,7 \21,5 j3l,5 j29,6 j28,7 \27,4 j32,2 j 29,6 

j4l,6 j38,7 \43,8 j3e,6 \38,9 \35,5 \34,0 \36,3 \ 37,9 

\44,4 j49,0 \12,5 \44,3 \48,l \42,9 jl0,0 j30,4 j 35,2 

\42,9 \37,8 \33,6 j35,4 j34,4 \33,7 \28,6 \34,7 j 35,l 

Die Untersuchung der Verteilung der einzelnen Rechtsformen in den 
Bundesländern ergab, daß die Einzelfirma den höchsten Anteil in 
Bremen mit 46, 2% und den geringsten Anteil in Berlin mit 15, 3% 
hatte. Ebenfalls einen niedrigen An teil wies noch das Bundesland 
Hessen mit 21, 6% auf, wogegen die meisten anderen Bundesländer 
einen Anteil zwischen 30~ und 35% (Hamburg, Baden-Württemberg, 
Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Saarland) hatten. 
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1 

1 

Die KG ist demgegenüber in fast jedem Bundesland mit durchschnitt-
lich 10% bis 15% vertreten, wobei hier nur die Bundesländer Hessen 
mit einem Anteil von B, 3% und Saarland mit einem Anteil von 5, 4% 
eine Ausnahme darstellten. Ein ähnliches Bild traf auch für die 
GmbH 6 Co. KG zu, wobei hier wiederum das Saarland und Hessen 
mit den niedrigsten Anteilswerten auffielen und als Besonderheit 
Berlin hervorzuheben ist, das den höchsten durchschnittlichen An-
teil von 13,6% beanspruchte. Die Anteile der GmbH 6 Co. KG waren, 
wie Tabelle 183 aufzeigt, in jedem Bundesland in den letzten 
Jahren rückläufig. 

Tabelle 182: Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts-
form, hier: Kommanditgesellschaft 

Jahr prozen-
ltualer 11974 11975 1976 11977 11978 11979 11980 11981 

/Bundesland !Durch-
1 1 1 1 1 1 1 \ schnitt 

!Baden-Württemberg 111,8 114,7 14,2 118,7 119,5 115,6 118,8 1 5,4 14,8 

! Bayern 11 s, 7 115,3 18,2 117,6 \19,4 117,5 \15,5 1 5, l 15,5 

!Berlin \23,5 122,4 22,4 119, 5 \ 20, l \ 13, 0 \ 11 , 7 \ 2,2 16,9 

!Bremen 1 7 ,5 114,0 23,8 \17,0 118,2 115,9 \10,0 1 5,3 14,0 

!Hamburg 112,5 117 ,9 16,7 \12,7 119,2 126,2 \16,l \25,81 18,4 

!Hessen 1 7,6 110,5 9,9 110,6 111,3 1 8,9 1 6,0 1 1,8 
1 8,3 

!Niedersachsen \ 15, 1 115,o 14,5 116,0 \15,8 \18,6 \15,4 1 3,7 
1 

14,3 

!Nordrhein-Westfalen 1 9,2 \ 11,5 13,5 115,l 114,4 114,3 \11,9 \ 4,8 
1 

11,8 

!Rheinland-Pfalz \13,5 111;7 9,7 \17,6 \10,l \12,9 \ 7,0 \ 3,4 
1 

10,7 

1saarland \ 3,9 \ 9, l 3, l 1 3,8 \ 1,9 1 7,1 110,0 1 4,3 
1 

5,4 

!Schleswig-Holstein 117 ,3 116,2 18,3 118,8 119-,8 118, 1 115,5 1 4,2 
1 

16,0 

Der Anteil der AG lag bei den meisten Bundesländern zwischen 2% 
und 2, 5%, wobei als höchster Anteilswert Hamburg mit 3, 3% auftrat, 
während die Bundesländer Rheinland-Pfalz ( 0, 7%), Schleswig-Hol-
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stein (1,0%), Berlin (1,3%) und Saarland (1,9%) die niedrigsten 
Anteilswerte vorwiesen. Wie die angeführte Tabelle zeigt, schwank-
ten die jeweiligen Jahreswerte bei der AG sehr stark, ohne daß 
sich bestimmte Tendenzen aufzeigen ließen. 

Tabelle 183: Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts 
form, hier: GmbH & Co. KG 

!Baden-Württemberg 

1 Bayern 

!Berlin 

!Bremen 

!Hamburg 

!Hessen 

!Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

!Rheinland-Pfalz 

1saarland 

!Schleswig-Holstein 

: 1974 
1 

: 1975 
1 

i 1976 
1 

prozen- 1 

1
1
1977 1

1
1978 1

1
1979 1

1
1980 1

1
1981 ltualer I 

1 Durch- 1 

1 1 1 1 1 1 schnitt 1 

1 5,2 1 7,5 1 8,6 110,5 112, 1 110,8 112,8 110,5 1 9,8 

1 5,4 1 7,3 1 9,7 1 9,7 112,0 1 9,8 110,9 1 4,8 1 8,7 

113,7 119,4 117,0 115,3 116,7 1 9,9 1 8,3 1 8,2 1 13,6 

1 5,0 1 7,0 115,9 111,3 114,5 1 2,3 1 7,5 113,2 1 9,6 

1 6,3112,818,315,5113,5111,51 9,7 8,5 

1 2,6 1 4,0 1 4,9 1 6,2 1 4,7 1 4,5 1 2, 1 2,4 3,9 

1 7,3 1 7,8 1 7,5 110,8 110,9 1 9,8 1 9,5 7,7 8,9 

1 5,3 1 7,6 1 8,4 1 7,4 1 8,2 1 8,6 1 7,4 6,5 7,4 

1 5,3 1 3,4 1 3,5 1 9,8 1 5,1 1 5,0 1 4, 1 4, 1 5,0 

1 1,9 1 5,6 1 2,1 1 1,3 1 - 11,8 110,0 1 2,8 

1 7,1 1 7,2 1 7,6 1 7,3 113,5 110,8 1 9,5 1 5,6 8,6 

Auf die GmbH trafen ebenfalls die Entwicklungen zu, die der oben 
erwähnte Vergleich der Einzelfirma auf Landesebene mit den Bundes-
ergebnissen erbracht hatte, wonach z.B. die Anteilswerte in Berlin 
und dem Saarland abnahmen oder, wie in Nordrhein-Westfalen, fast 
gleichblieben. Demgegenüber kam es in einigen anderen Bundeslän-
dern zu kontinuierlichen Zunahmen des GmbH-Anteils, wie z.B. in. 
Baden-Württemberg und Bayern. 

Den höchsten durchschnittlichen Anteil an den Verfahren wies hier 
das Land Hessen mit einem Anteil von 40,6% aus, gefolgt vom 
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Saarland mit 35, 2% und Berlin mit 34, 4%. Danach schloß sich ein 
größeres Mittelfeld an, in dem in der Reihenfolge der Prozentan-
teile Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Bremen vertreten waren. Den geringsten GmbH-
Anteil an den Verfahren hatte das Land Schleswig-Holstein mit 
einem Prozentsatz von 19,6%, wobei jedoch gerade in diesem Bundes-
land in den letzten Jahren der GmbH-Anteil kontinuierlich um durch-
schnittlich knapp 5% angewachsen ist. 

Tabelle 184: Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts-
form, hier: Aktiengesellschaft 

1 1 Jprozen-Jahr 1 1 1 1 1 1 
\ 1974 \ 1975 \ 1976 \ 1977 \ 1978 \ 1979 \ 1980 \ 1981 \tualer 

/ Bundes 1 and 1 1 1 1 1 1 1 1 \Durch-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 

!Baden-Württemberg 
1 

1, 7 
1 

l , l 
1 

3,0 
1 

l ,2 
1 

3,3 
1 

5, l 
1 

3,3 
1 

1, 7 
1 

2,6 

jBayern 
1 

2,9 
1 

2,2 
1 

1,1 
1 

2,7 
1 

3, l 
1 

1,8 
1 

3,2 
1 

1,2 
1 

2,3 

jBerlin 
1 

-
1 

3, l 
1 

1,8 
1 

1,3 
1 

l , 1 
1 

D,6 
1 

1, 7 
1 

0,4 
1 

1,3 

!Bremen 
1 

5,0 
1 

4,7 
1 

1 ,6 
1 

l ,9 
1 

1,8 
1 

2,3 
1 

-
1 

-
1 

2,2 

!Hamburg 1 
6,3 

1 1 
2,8 

1 
1,8 

1 
7,7 

1 
4,9 

1 
3,2 

1 -
1 

3,3 

jHessen 1 
l ,6 

1 
1,6 

1 
4, 1 

1 
l , '.) 

1 
l ,2 

1 
2,7 

1 
l ,6 

1 
2,2 

1 
2, l 

!Niedersachsen 
1 

1,8 
1 

0,3 
1 

2,6 
1 

l ,3 
1 

i ,3 
1 

5,0 
1 

2,5 
1 

2,8 
1 

2,2 

INordrhein~Westfalen 
1 

0,8 
1 

1,0 
1 

1,2 
1 

1,0 
1 

1, 7 
1 

2,0 
1 

1,6 
1 

7,3 
1 

2, l 

!Rheinland-Pfalz 
1 

0,4 
1 

0,9 
1 

l , l 
1 

l , l 
1 

0,5 
1 

l ,5 
1 

0,4 
1 -

1 
0,7 

1 Saarland 1 
0,4 

1 
2, l 1 

1,0 
1 

1,3 
1 - 1 - 110,0 1 -

1 
1,9 

jSchleswig-Holstein 
1 

1, 3 
1 

-
1 

2,3 
1 

l ,0 
1 

1,0 
1 

- \ l ,2 j 1,4 
1 

1,0 

Als letzte Angabe sei hier noch die Rubrik "keine Angabe" bzw. 
"Privatperson" aufgeführt, die bei den einzelnen Bundesländern 
recht unterschiedliche Anteilswerte erreichte. So kam sie in Bremen 
in nur 5, 5% der Verfahren vor, wohingegen sie in Berlin bei 25, 4% 
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der Verfahren erschien. Einen ebenfalls hohen Anteil zeigte diese 
Rubrik in Nordrhein-Westfalen mit 24, 5%, Niedersachsen mit 22, 5%, 
Hessen mit 21 % und Schleswig-Holstein mit 20, 9%. Diese Zahlen 
lassen erkennen, daß doch ein erheblicher Anteil der Wirtschaftskri
minalität in den einzelnen Bundesländern nicht unbedingt unter 
dem Deckmantel einer Unternehmung geschah, sondern auch in 
größerem Umfang Privatpersonen auftraten. 

Tabelle 1 85 : Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts·
form, hier: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

jBaden-Württemberg 

jBayern 

jBerlin 

jBremen 

jHamburg 

jHessen 

jNiedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

j Saarland 

jSchleswig-Holstein 
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1 1 1 1 1 1 1 1 

11 974 11 975 11976 11977 11978 11979 11 980 11981 
1 1 1 1 1 1 1 1 

121,8 j26,8 j25,8 j28,9 j25,7 131,8 134, 3 138, 5 

j19,6 11 8 ,6 1 24,8 1 25,2 j 29,5 133,5 134,2 142, 8 

j37,3125,5 l 41,2 j 47,9 1 47,7 130,2122,9 l 22, 1 

1 5,o 116, 3 1 23,8 1 24,5 j34,5 j25,o 125. o 136,8 

j18,8 j28, 2 j22,2 j 20,0 j30,8 j26,2 135,5 135,5 

122,0 126,7 133,9 147,1 147,8 148,2 148,2 150,5 

116,1 115,o 118,2 118,8 j18,4 118,8 1 24,1 133,4 

j16,0 jl 9, 7 j22,3 j19,8 1 25,5 j31,4 1 31,2 131,2 

119,2 126,l 116, 7 1 21,9 j 22,1 j 22,3 j35,7 j37,0 

j16,3 j28,0 j27,1 j30,4 j23,1 j 42,9 j 70,01 43,5 

jl 7,9 jl 7, 1 116, 0 115,6 116,7 121,7 122,6 1 29,2 

1 prozen- 1 
ltualer 1, 
1 Durch- 1 
schnitt 1 

29,2 1 

28, 5 1 

34,4 I'
23,9 I'
27 ,2 1 

40,6 1
,

20,4 1
,

24,6 1, 

25, 1 1, 

35,2 1, 
19,6 I · 



1 

1 

Tabelle 186: Bundesland und Anteil des schädigenden Unternehmens an der Rechts-
form, hier: "Privatperson" 

Jahr 1 1 1 1 1 1 1 1 

/Bundesland 
/1974 \1975 :1976 \1977 \1978 \1979 \1980 :1981 
1 1 1 1 1 1 1 1 

jprozen-
\tualer 
\Durch-
\schnitt 

!Baden-Württemberg /20,5 /19,6 /20,2 /11,1 !14,0 110,2 1 9,6 / 6,6 

j Bayern 

/Berlin 

/Bremen 

/Hamburg 

/Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rhein 1 and-Pf a 1 z 

/Saarland 

/19,6 /17,2 /17,4 /16,4 /12,6 /13,5 / 8,5 / 9,9 

1 6,9 /19,4 /16,4 /13,6 J19,5 /37,7 /53,6 /35,9 1 

1 5,0 1 4,7 1 6,3 1 3,8 1 7,3 1 6,8 /10,0 1 - 1 

16,31 7,7 /11,1 1 5,5 /15,4 /18,0 /19,4 19,71 

/32,5 /36,7 /22,9 jll,7 /14,7 /14,5 /22,3 /12,5 / 

/24,3 /24,1 /26,9 J28,3 /27,0 /16,4 J18,2 J14,4 1 

/36,7 /31,4 J35,8 J27,4 J21,8 /16,6 /19,1 17,41 

j 9,3 /15,3 /24,7 /17,2 /23,7 /24,0 /18,9 /15,1 1 

/10,9 j 9,1 /51,0 /15,2 /21,2 j 3,6 j - 1 - 1 

/Schleswig-Holstein /10,3 /19,8 /20,6 /25,0 /24,0 /21,7 /23,8 /22,2 J 

8.6 Branche 

14,0 

14,4 

25,4 

5,5 

11,6 

21,0 

22,5 

24,5 

18,5 

13, 9 

20,9 

Auf die einzelnen Branchenanteile treffen auch die Ausführungen, 
die bei der Rechtsform gemacht wurden, zu. Da die Brancheneintei-
lung für ein_e länderspezifische Auswertung zu umfangreich gewesen 
wäre, wurde die Untersuchung auf die Branchen Bank- und Kredit-
wesen, Bauwirtschaft, Handel, Verarbeitendes Gewerbe, Dienstlei-
stungsbereich und den Bereich "ohne Angaben" beschränkt. 

Der Bereich des Bank- und Kreditwesens hatte in allen Bundeslän-
dern nur einen Anteil zwischen 1,6% und .4,8%. Dabei lag Schles-
wig-Holstein mit 1, 6% am unteren Ende der Rangskala, Bayern 
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dagegen mit einem Anteil von 4, 8% an der Spitze. Alle übrigen 
Bundesländer schwankten innerhalb dieser Grenzwerte. 

Demgegenüber war der Anteil des Bauwesens in den einzelnen 
Bundesländern recht unterschiedlich. So wies das Saarland einen 
durchschnittlichen Anteil von 34, 9% auf, was den maximalen Wert 
kennzeichnet, wohingegen Hamburg nur einen Anteil von 8, 5% besaß 
und damit die untere Grenze markierte. Ein noch geringerer Anteil 
war in den Bundesländern Berlin (14%) und Bremen ( 20%) zu 
registrieren. Die übrigen Bundesländer bewegten sich in einer 
Bandbreite zwischen 21% und 25%. Betrachtet man die einzelnen 
Jahresergebnisse bei der Baubranche, so zeigten sich keine Tenden-
zen in den jeweiligen Bundesländern, sondern jährlich größere 
Schwankungen, ohne daß Gründe dafür festzustellen waren. 

Tabelle 187: Bundesland und Anteil der Branchen an den Verfahren, 
hier: Bank- und Kreditwesen 

/Baden-Württemberg 

/Bayern 

/Berlin 

/Bremen 

jHamburg 

jHessen 

jNiedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

jSaarland 

/Schleswig-Holstein 
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/ 1975 / 1976 
1 1 
1 3,0 1 3,7 

1 6,6 1 3,4 

1 1,0 1 6, 1 

1 9,3 1 1,6 

/ 1977 
1 

1 4,5 

1 5,5 

1 4,2 

1 3,8 

1 2,6 1 - 1 3,6 

1 2,5 1 4,0 1 5,5 

1 2,3 1 2,0 1 3,3 

1 1,2 1 2, 1 1 3,2 

1 2, 1 1 1,5 1 2,9 

1 0,7 1 4,2 1 6,3 

1 0,9 1 - 1 3, 1 

/ 1978 
1 

1 5,9 

1 7,4 

1 6,3 

1 1,8 

1 3,8 

1 5,3 

1 2,8 

1 4,3 

1 2,5' 

11,9 

1 1,0 

11979 / 1980 
1 

4,8 1 4,5 

6,2 1 3,2 

/ 1981 
1 

, .2,8 

1 1, 5 

prozen-
ltualer 1 
!Durch- 1 
1 schnitt 1 

4,2 

4,8 

3, 1 1 3,4 - 1 3,4 

2,3 1 - - 1 2,7 

8,2 1 - 1 3,2 3, 1 

4,4 1 3,5 1 2,0 3,9 

4,0 1 3,0 1 1,2 2,7 

3,5 1 2,5 1 2,0 2,7 

2,9 1 1,2 1 0,7 2,0 

1,8110,014,3 4,2 

1,2 1 3,6 1 1,4 1 1,6 

1 



Tabelle 188: Bundesland und Anteil der Branchen an den Verfahren, 
hier: Baugewerbe 

!Baden-Württemberg 

j Bayern 

!Berlin 

!Bremen 

jHamburg 
1 

JHessen 

!Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

1 Saarland 

JSchleswig-Holstein 

1 1 1 1 1 1 1 /prozen- 1 
\1975 \1976 \19n \1978\19791,9801,981 l 
1 1 1 1 1 1 1 !schnitt l 
119,6 123,6 117,8 130,6 126,4 124,5 119,9 1 23,2 1 

112,4 123,9 121,3 126,5 121,8 125,7 122,6 1 22,0 1 

1 2, 0 120, 6 115, 3 123, 6 117, 3 1 7, 7 111 , 7 1 14, 0 1 

116,3 122,2 111,3 129,l 127,3 1 7,5 126,3 1 20,0 1 

1 7,7 1 2,8 121,8 1 7,7 1 3,3 112,9 1 3,2 1 8,5 1 

112,9118,3122,2121,1 123,9116,5123,5 1 19,8 1 

118,2 127,5 124,6 128,9 126,5 127,9 126,5 1 25,7 1 

123,5 126,5 126,l 124,3 126,3 127,8 119,7 1 24,9 1 

123,6 121,4 125,4 130,2 122,0 118,4 122,6 1 23,4 1 

123,l 120,8 ,27,8,30,8133,9160,0147,81 34,9 1 

127,9 126,0 117,7 127,l 121,7 117,9 115,3 1 21,9 1 

Einen weiteren recht hohen Anteilswert bei den einzelnen Bundeslän-
dern wies auch die Branche "Handel" auf. Dabei streuten die 
Meldungen ·von 17, 1% in Berlin bis 38, 9% in Hamburg. Im Gegensatz 
zu der Baubranche waren jedoch die jährlichen Anteile bei den 
Bundesländern in der Branche Handel keinen solchen großen Schwan-
kungen unterworfen und zeigten eine gleichbleibende Ausprägung. 

Einen eher schwankenden jährlichen Anteil beanspruchte demgegen-
.über die Branche "Verarbeitendes Gewerbe", wobei sich die Schwan-
kungen innerhalb einer geringen Prozentbreite hielten. So hatten 
Bremen mit 6, 0%, Hamburg mit 6, 4% und das Saarland mit 6, 7% den 
geringsten, Rheinland-Pfalz mit 15, 1%, Baden-Württemberg mit 
14, 5%, Bayern mit 13, 9% und Schleswig-Holstein mit 13, 4% den 
höchsten Anteil. 
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Tabelle 189: Bundesland und Anteil der Branchen an der Verfahren, 
hier: Handel 

/Baden-Württemberg 

/ Bayern 

!Berlin 

!Bremen 

/Hamburg 

/Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

/Saarland 

/Schleswig-Holstein 

:1975 /1976 /1977 :1978 /1979 /1980 :1981 
1 1 1 1 1 1 1 

J 28, 7 J 19, 1 128, 3 J 19, 9 J 24, 6 J 28. 4 1 7. 1 

128,8 123,4 125,2 123,4 121,5 125,o 1 5, 1 

130,6 126,7 120,3 113,8 113,6 110,6 1 4,3 

prozen-
ltualer 
IDurch-
1 schnitt 

22,3 

21,8 

17, 1 

! 41 , 9 131 , 7 132 '1 143, 6 129' 5 J 30, 0 11 0, 5 1 31 ,3 

159, o 152, 8 145, 5 140, 4 132, 8 132, 3 1 9, 7 1 38,9 

127,8 120,3 126,6 119,5 122,9 121,6 1 6,7 1 20,8 

128,7 120,8 123,1 118,6 117,o 120,1 17,71 19,4 

124,0 120,5 123,0 120,7 123,4 122,6 110,2 1 20,6 

131,0 120,5 121,7 121,9 118,5 124,2 1 2,1 1 20,0 

135,7 128,1 140,5 136,5 126,8 1 - 113,0 1 25,8 

129,7 119,8 120,8 111,5 121,7 122,6 1 5,6 1 18,8 

Tabelle 190: Bundesland und Anteil der Branchen an den Verfahren, 
hier: Verarbeitendes Gewerbe 

1 1 1 1 1 1 1 lprozen- 1 

: 1975 11976 11977 11978 11979 / 1980 11981 : 
1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 1 

/Baden-Württemberg 113,2 118,7 /17,8 113,7 115,0 /13,4 1 9,4 / 14,5 1 

/Bayern /19,0112,8 /19,l 113,8 /14,9113,7 14,2 I 13,9 1 

/Berlin 116,3 / 7,3 / 17,8 110,9 1 4,9 1 6,9 / 1,3 1 9,3 1 

/Bremen 1 9,3 1 4,8 / 7,5 \ 5,5 1 4,5 1 7,5 1 2,6 1 6,0 1 

/Hamburg 1 7,7 113,9 \ 1,8 1 1,9 1 3,3 112,9 / 3,2 1 6,4 / 

/Hessen /11,615,3111,4 / 9,218,7 17,616,7 / 8,6 j 

/Niedersachsen /14,3113,6110,8 ! 8,8!11,4110,017,71 10,9 1 

/Nordrhein-Westfalenll4,1 19,3115,8 /11,6 \12,7 111,4 16,81 11,7 / 

/Rheinland-Pfalz 117,2 115,9 121,4 1 8,8 114,7 115,2 112,3 / 15, 1 1 

/Saarland 111,218,316,311,9/8,9110,01 - 1 6,7 1 

/Schleswig-Holstein 110,8 111,5 120,8 1 8,3 114,5 117,9 1 9,7 1 13,4 1 



Auch die durchschnittlichen Anteilswerte im Bereich des Dienstlei-
stungswesens unterschieden sich in den einzelnen Bundesländern 
nicht sehr stark. So betrug der geringste Anteil 12, 7% ( Rheinland-
Pfalz), der höchste Anteil 20,2% (Bremen) bzw. 19,6% (Hamburg). 
Hinsichtlich der jeweiligen Anteilswerte kann somit auf die ange-
führte Tabelle 191 verwiesen werden. 

Tabelle 191: Bundesland und Anteil der Branchen an den Verfahren, 
hier: Dienstleistungsgewerbe 

/Baden-Württemberg 

/Bayern 

/Berlin 

/Bremen 

/Hamburg 

/Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

/Saarland 

/Schleswig-Holstein 

prozen-

/1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 1980 / 1981 
1 1 1 1 1 1 1 schnitt 
112,1 /20,6 /20,2 /16,9 /19,2 14,0 /11,7 \ 16,4 

112,0 \18,2 \17,9 /13,5 /17,1 15,8 /17,2 / 16,0 

/17,3 /14,5 /23,3 /13,2 /17,9 13,8 \22,1 1 17,4 

1 7,0 /14,3 \28,3 112,7 120,5 37,5 121,1 1 20,2 

112,8111,1 /16,4 /17,3 /27,9 22,6 \29,o 1 19,6 

/13,8 /23,7 /18,2 /16,8 \17,9 23,5 122,2 1 19,4 

112,1 /14,5 /14,0 /14,6 /17,5 19,2 /17,9 / 15,7 

/14,2 /18,6 /17,2 /17,9 \16,2 15,4 \16,8 1 16,6 

1 8,3 112,5 1 9,2 /14,7 /13,8 17,6 \13,0 1 12,7 

112,6 /10,4 112,7 121,2 /23,2 \20,0 1 8,7 1 15,5 

/ 9,9 /13,0 /21,9 \20,8 /15,7 /19,0 \19,4 \ 17,l 

Zum Abschluß werden noch die Anteile der Verfahren aufgeführt, in 

denen in den Erhebungsbögen keine Angaben ( zum größten Teil 
Privatpersonen) erfolgten. Bei der Branche trifft hier das bereits 
bei der Rechtsform Ausgeführte zu, so daß hinsichtlich der jeweili-

gen Ergebnisse auf die angeführte Tabelle verwiesen werden kann. 
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Tabelle 192: Bundesland und Anteil der Branchen an den Verfahren, 
hier: keine Angabe ("Privatperson") 

/Baden-Württemberg 

1 Bayern 

/Berlin 

/Bremen 

!Hamburg 

!Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

1 saarl and 

!Schleswig-Holstein 

8.7 Tathandlungen 

1 1 1 
/1975 /1976 /1977 
1 1 1 

1 

11978 
1 

1 

\ 1979 
1 

1 

\ 1980 
1 

1 

\ 1981 
1 

1 prozen- 1 
ltualer 1 

!Durch- 1 

!schnitt 1 

, ,6,2 110,5 1 6,9 1 7,5 1 6,6 110, l 110,0 9,7 

115,0 113,l 1 8,5 1 9,2 ,,3,1, 9,2110,81 11,3 

124,5 118,2 114,4 124,l 140,l 155,3 138,5 1 30,7 

1 4,7 j 7,9 I 3,8 I 1,8 I 9, l 1 2,5 1 5,3 1 5,0 

1 5, l 111, l I 3,6 113,5 114,8 1 9,7 112 ,9 1 10, l 

124,7 119, l 111,0 122,7 116,8 120,3 113,9 1 18,4 

117,3 116,5 116,8 120,1 119,l 113,4 113,7 1 16,7 

116,6 ,15,l, 7,8 ,13,9 ,ll,4113,2, 9,6 I 12,5 

113,2 122,7 114,5 118,2 124,3 119,3 118,5 1 18,7 

1 7, 7 120, 8 1 3, 8 1 - 1 3, 6 1 - 1 - 1 5, l 

j 13, 5 j 16, 8 j 12, 5 j 28, l j 18, l j 14, 3 j 23, 6 j 18, 1 

Wie im Bundesgebiet, so bildete auch in den einzelnen Bundeslän-
dern der Betrug den Hauptanteil bei den gemeldeten Verfahren. 
Interessant war, daß es auch Bundesländer gab, in denen dieser 
Tatbestand nicht die herausragende Rolle spielte, so z.B. in 
Berlin, wo nur durchschnittlich 27% der Verfahren auf diesen 
Tatbestand entfielen. Einen ebenfalls geringen Anteil wiesen die 
Bundesländer Rheinland-Pfalz ( 37, 6% 1 und Schleswig-Holstein 
(38,9%) auf. Einen Anteil ·unter 50% hatten auch Hessen (41,3%), 

Nordrhein-Westfalen ( 46%),. Niedersachsen ( 49, 2%) und Hamburg 
(49,9%). Über die Hälfte aller Verfahren wurden jedoch in den 
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Bundesländern Bremen, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg wegen 
Betrugs geführt, wobei Baden-Württemberg mit einem Anteil von 66% 
an der Spitze stand. 

Tabelle 193: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Betrug 

Jahr 1 1 1 1 1 1 1 1 [prozen-
/ 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 

!Baden-Württemberg 16s,2 160,s 171,s 163,9166,4168,2166,o 163,o 1 66,o 

!Bayern 167,2 169,7 \64,7 \68,7 \62,8 \65, 1 \63,0 \61,7 \ 65,4 
---------'----'----'----'-----'----'---'----'----'------'-

\Berlin 

!Bremen 

!Hamburg 

124, 0 \39,8 \26,7 \22,9 125,3 \25,9 134,4 \17,3 1 27,0 

169, 2 162, s I ss, 7 1 so, 9 \ 69, 1 154, s 14 7, s 142, 1 1 56, 9 

146,7 166,7 \61, 1 138,2 159,6 \45,9 135,5 \45,2 1 49,9 

!Hessen \40,6 \42,3 \41,5 141,7 \45,9 \38, 1 \38,4 \42,0 \ 41,3 

!Niedersachsen 157,1 161,f. \54,3 \47,1 141,1 \39,0 148,8 \44,3 1 49,2 ---------'---
1 Nordrhein -Westfalen 152,6 148,3 \48,9 141 ,8 \46,8 146,0 \43,9 139,6 1 46,0 

/ Rheinland-Pf a 1 z 130,7 \34,4 \19,6 \38,2 \40,3 \47,5 \42,2 \47,9 \ 37,6 

·/Saarland \70,0 \64,3 147,9 \49,4 \55,8 160,7 \80,0 \78,3 1 63,3 

/Schleswig-Holstein 134,0 133,3 143,5 \38,5 \30,2 138,6 \57,1 \36,1 \ 38,9 

Steuerhinterziehung beanspruchte demgegenüber einen hohen Anteil 
bei den gemeldeten Verfahren in Bremen ( 49, 2%) und Hamburg 
( 47, 9%), wohingegen sie in Hessen mit einem Anteil von 17, 3% nur 
eine untergeordnete Rolle spielte. Wie Tabelle 194 zeigt, entfielen 
auch in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Saar-
land auf Verfahren wegen Steuerhinterziehung nur geringe Anteile 
(durchschnittlich 22%), wohingegen in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen immerhin noch mehr als 1/3 der Verfahren Steuerhin-
terziehungen betrafen. 
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Tabelle 194: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Steuerhinterziehung 

1 Jahr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 prozen-1 
1 :1974 :1975 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980 :1981 
: _B_un_d_e_s l_a_nd------'--'-1 ----'-1 __ ~1 -~I 1 1 1 1 1 schnitt 1 
!Baden-Württemberg 119,8 121,5 116,l 128,0 122,2 122,5 121,5 119,3 1 21,4 

!Bayern 118,4113,5119,4118,6121,3119,3 !27,2135,81 21,7 

!Berlin \28,0126,5 \15,8 \18,6120,l \32,l 141,8157,l \ 30,0 --------~--~ 
!Bremen 138,2 \32,6 \39,7 139,6 \38,2 161,4 \67,5 \76,3 \ 49,2 

\Hamburg \43,3135,9 \30,6 \54,5142,3 \44,2\71,0161,31 47,9 

!Hessen \14,3 \15,l \10,7 116,4 \13,4 116,3 \24,7 \27,7 1 17,3 

\Niedersachsen 

!Nordrhein-Westfalen 

\Rheinland-Pfalz 

\Saarland 

1schleswig-Holstein 

124,3 122,5 \25,4 129,6 \32,l 137,6 132,3 135,5 1 

127,9 \26,8 131,9 135,7 133,3 \36,2 144,8 138,6 1 

121,3118,7 \49,8 \34,4 \37,0 \36,4 \41,8 \42,51 

121 , 2 \ ll , 9 134, 4 \ 34, 2 \ 32, 7 119, 6 110, 0 121 , 7 \ 

138,9 140,5 135,l 152,l \50,l \38,6 \25,0 \37,5 1 

Beim Tatbestand des Bankrotts war interessant, daß es in einigen 
Bundesländern zu stark rückläufigen Anteilswerten kam, wie z.B. 
in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Hol-
stein und Bayern. Auch der durchschnittliche Anteil an allen 
Verfahren in den Bundesländern differierte sehr stark, was z.B. 
darin zum Ausdruck kam, daß in Rheinland-Pfalz noch 37, 5% aller 
Verfahren mit Bankrotthandlungen belastet waren, hingegen in 
Hessen dies nur bei 11,5% der Verfahren der Fall war. 

29,9 

34,4 

35,2 

23,2 

39,7 

Bei den Verstößen nach dem GmbH-Geset~ ergab sich demgegenüber 
ein anderes Bild als bei den Bankrottverfahren. Zwar lag auch· 
hier zwischen den Ergebnissen der einzelnen Bundesländer eine 
sehr große Spannweite von ca. 20% (vgl. Tabelle 196), jedoch hob 
sich der Anteilswert in den einzelnen Bundesländern von denen der 
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Bankrottverfahren deutlich ab. So hatte den höchsten Anteil bei 
den Verstößen nach dem GmbH-Gesetz das Bundesland Berlin mit 
30, 4%, gefolgt von Hessen mit 24, 6% und Baden-Württemberg mit 
18,4%. Die geringste Quote an allen Verfahren wiesen Niedersachsen 
mit 10, 7% und Hamburg mit 10, 8% aus. Die übrigen Bundesländer 
lagen, wie Tabelle 196 zeigt, zwischen 11% und 15%. 

Tabelle 195: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Bankrott (§§ 283, 283 a StGB, §§ 239, 240 K0 a.F.) 

1 
1 

1 

1

Bundesland 

Jahr 

/Baden-Württe~berg 

1 1 1 1 1 1 1 1 lprozen- 1 

/ 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 11979 / 1980 11981 \ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 1 
j24,l j27,2 j32,6 133,4 130,0 j32,4 \36,1 140,5 j 32,0 j 

jBayern jl7,2 jl6,8 j25,4 j27,l j28,6 127,6 129,9 /26,8 1 24,9 1 

/ Ber: in 133, 0 / 11 , 2 / 26, 1 j 22, 0 123, 0 113, 6 1 8, 9 j 9, 5 1 18, 4 1 
----------'-------''--

1 Bremen j23, 1 /25,6 120,6 \17,0 121,8 /20,5 /15,0 118,4 1 20,3 / 

jHamburg 120,0 128,2 111, 1 1 7,3 j25,0 / 14,8 j 16, 1 / 16, 1 j 17,3 j 

/Hessen j 7,4113,418,7 /12,7 /14,l /13,4 jl0,2 j11,8 / 11,5 j 
---------'----'-------'----

/ Niedersachsen /12,7 /10,4 119,7 120,8 /17,1 /20,7 /12,7 /18,3 j 16,6 / 

. /Nordrhein-Westfalen /20,7 /24, 1 /23,7 /19,4 /23,4 /22,7 /20,9 /12,5 j 20,9 / 

jRheinland-Pfalz j36,8 /46,9 /28,0 /42,9 j40,l j40,2 /35,7 /29,5 j 37,5 / ________ _,__ __ ,_ 

/Saarland j 5,4 /12,6 j 6,3 jl0,l jl5,4 j32,l j20,0 jl3,0 j 14,4 j 

jSchleswig-Holstein j29,4 j42,3 j35, 1 j20,8 j20,8 j24, 1 /22,6 / 13,9 j 26, 1 j 

Wie bereits zu den obigen Bankrottverfahren ausgeführt, ergab 
auch der Anteil der Verfahren mit Untreuehandlungen in jedem 
Bundesland recht unterschiedliche Werte. So hatten die Bundeslän-
der Bayern (31, 7%) und Baden-Württemberg (29%) die höchsten 
Anteile an Untreueverfahren im Bundesgebiet. Einen recht geringen 
Anteil wiesen demgegenüber solche Verfahren in Berlin mit 7, 9%, 
Rheinland-Pfalz mit 8, 5% und Hessen mit 10, 4% auf. 
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Tabelle 196: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Verstöße gegen das GmbH-Gesetz 

/Baden-Württemberg 

j Bayern 

/Berlin 

/Bremen 

/Hamburg 

/Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

/Saarland 

/Schleswig-Holstein 

prozen-
: 1974 : 1975 / 1976 : 1977 : 1978 / 1979 : 1980 / 1981 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 tua 1 er 1 
1 Durch- 1 

!schnitt 1 

111,8 117,7 112,0 119,3 /19,5 120,1 121,5 125,1 18,4 

16,8 j 5,8111,4 /14,6114,8116,7121,5118,41 13,8 

134,0 126,5138,2143,2 139,7124,7117,5119,01 30,4 

12,6116,3115,9 / 7,5 /14,5 / 9,l j 5,0 /18,4 / 11,2 

/ 6,7 112,8 I 2,8 / 1,8 /15,4 111,5 /19,4 /16,l / 10,8 

1 9,5 117,2 /23,5 127,4 129,2 /33,5 /27, 1 /29,5 1 24,6 

1 5,716,818,4112,8110,7112,2111,4117,51 10,7 

1 9,5 115,2 112,4 110,9 114, 1 113,9 118,3 112,3 1 13,3 

18,919,218,8113,2 llo,1110,0126,2126,01 14, 1 

1 3,9 1 9,8 1 4,2 1 6,3 1 9,6 121,4 130,0 130,4 1 14,5 

111,1114,4113,0117,7 \20,8 \14,5 \14,3116,71 15,3 

Tabelle 197: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Untreue 

1 1 1 1 1 1 1 1 lprozen-
:1974 :197511976 :1977 :1978 /197911980 /1981 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 

/Baden-Württemberg \30,5 \28,7 \33,0 128,3 129,0 126,4 130,7 125, 1 29,0 

\ Bayern 131,3 137,6 130,2 135,3 130,5 132,7 129,2 126,8 1 31 ,7 

/Berlin 18,0118,419,718,1 1 5,214,915,713,51 7,9 

\Bremen 112,8 116,3 120,6 118,9 114,5 118,2 110,0 110,5 1 15,2 

!Hamburg 113,3123,1 127,817,3123,1 114,816,5122,61 17,3 

/Hessen I 8,2 110,0 110,8 113,0 fll,3 I 8,7 111,0 110,3 I 10,4 

/Niedersachsen 126,9 \29,o 128,0 121,1 \17,1 121,5 \17,9 118,8 1 22,5 

/Nordrhein-Westfalen 112,4 113,0 112,0 112,9 117,3 116,9 117,7 111,3 1 14,2 

/Rheinland-Pfalz 1 7,9 110,7 1 7,0 1 9,6 1 6,5 111,1 1 8,6 1 6,8 1 8,5 

/Saarland 112,8 130,8 125,o 1 8,9 1 5,8 125,o 120,0 117,4 1 18,2 

/Schleswig-Holstein 115,7 114,4 116,0 114,6 117,7 121,7 122,6 119,4 1 17,8 
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Bei den Verfahren mit Vergehen nach dem UWG lagen die Anteile 
nicht sehr weit auseinander. Sie bewegten sich zwischen 3% und 
7%. Ausnahmen nach unten waren Niedersachsen mit einem Anteil 
von nur 2, 5%, nach oben Hessen mit 10% und Berlin mit 12, 7%. 

Tabelle 198: Bundesland und Anteil der Tatbestände an den Verfahren, 
hier: Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 

1 

11974 
1 

1 

11975 
1 

1 

11976 
1 

1 

11977 
1 

1 

11978 
1 

1 

11979 
1 

1 

11980 
1 

1 

11981 
1 

lprozen-
ltualer 
IDurch-
lschnitt 

/Baden-Württemberg 

/Bayern 

/Berlin 

JBremen 

/Hamburg 

/Hessen 

jNiedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

/Saarland 

/Schleswig-Holstein 

1 9,5 1 6,4 1 8,2 1 4,5 1 3,9 1 4,8 1 2,4 1 5, 1 

112,0 1 9, 1 1 8,0 1 6,7 1 6,5 1 3,6 1 2,8 1 3,0 

121,0 112,2 111,0 114,4 1 5,7 113,6 110,0 1 

17,71 - 112,7 115,1 1 3,6 1 2,3 1 5,0 1 

1 - 1 2' 6 1 5' 6 1 - 1 5,8 1 8,2 1 3,2 1 

113,8 /13,4 110,4 /13,8 114,0 1 5,8 1 5,0 1 

2,8 4,6 2,6 2,5 2,1 l,611,51 

5,5 5,4 4,3 4,2 3,2 3,3 1 2,4 1 

7,9 7,7 3,7 2,0 3,5 3,5 1 4,9 1 

7,8 1 

5,3 1 

- 1 

3,8 1 

2,6 1 

0,7 1 

5,5 1 

2,3 2,8 3, 1 

113, 7 1 5,4 4,6 

1,3 

3, 1 2, 1 
1 

2,8 1 

7' 1 130. 0 1 8. 7 

7,2 1 2,4 1 

Wie diese Auswertung gezeigt hat, war die Meldehöhe der einzelnen 
Bundesländer auf die Gesamtzahl der gemeldeten Verfahren im 
Bundesgebiet recht unterschiedlich. Hierbei können zum einen regio-
nale Unterschiede durchschlagen, zum anderen könnte eine unter-
schiedliche Definition von Wirtschaftsstrafsachen (insbesondere bei 
Delikten nach § 74 c Abs. 1 Nr. 6 GVG) dafür verantwortlich sein. 
Da dazu keine Angaben 
vorliegenden Material der 
sant wäre jedoch, die 
Staatsanwaltschaften für 
zuziehen. 

existieren, können diese Fragen mit dem 
BWE nicht weiter verfolgt werden. Interes-
unterschiedlichen Zuteilungskriterien der 
eine weiterführende Untersuchung heran-

5,6 

6,5 

12,7 

6,5 

3,2 

10,0 

2,5 

3,6 

4,8 

6,9 

5,2 
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8.8 Dauer der Ermittlungsverfahren in den verschiedenen Bundes-
ländern 

Betrachtet man die in Tabelle 199 dargestellten klassifizierten 
durchschnittlichen Dauerwerte, so zeigt sich, daß sich insbesondere 
im Bereich der in kurzer Zeit abgeschlossenen Verfahren (bis zu 3 
Monaten) sehr unterschiedliche Anteile hinsichtlich der einzelnen 
Bundesländer ergeben. So wurden z.B. in Rheinland-Pfalz im Durch-
schnitt 44,2% aller Verfahren innerhalb von 3 Monaten abge-
schlossen, wohingegen dies im Bundesland Hamburg nur bei 12, 5% 
und in Bremen bei 16,4% der Fall war. Bei einer Verfahrensdauer 
von 3 bis 6 Monaten wurden demgegenüber z.B. in Berlin im Durch-
schnitt 25, 9% aller Verfahren erledigt, während im selben Zeitraum 
in Hamburg nur 8, 1% und in Bremen 9, 2% der Verfahren abgeschlos-
sen· wurden. Verfahren mit sehr langer Ermittlungsdauer (2 bis 3 
Jahre) fielen demgegenüber überdurchschnittlich an in den Bundes-
ländern Bremen ( 16, 2%), Baden-Württemberg ( 14% l, Nordrhein-West-
falen (11,1%), Bayern (10,1%) und Hamburg (10,4%). Bei Verfahren 
mit einer Ermittlungsdauer von mehr als 3 Jahren hatten einen 
sehr hohen Anteil Hamburg mit 23, 7%, Bremen mit 22, 9%, Baden-
Württemberg mit 17,2% und Nordrhein-Westfalen mit 13,2%. 

In Tabelle 200 wird die durchschnittliche Zahl von Ermittlungsta-
'gen bis zum Abschluß des Verfahrens für jedes Bundesland wieder-

gegeben. Wie bereits bei der klassifizierten Analyse der Ermitt-

lungsdauer zeigte sich auch hier, daß z.B. Berlin, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland sehr niedrige Werte aufwiesen. 

Demgegenüber dauerten Ermittlungsverfahren bezogen auf die durch-
schnittliche Ermittlungsdauer besonders lange in Hamburg, Bremen 
und Baden-Württemberg. 

Ähnliches gilt auch für die in Tabelle 201 ausgewiesenen durch-

schnittlichen Ermittlungsdauern, differenziert in Verfahren, die mit 
einer Anklage abgeschlossen bzw. eingestellt wurden. 

Interessanterweise war im Untersuchungszeitraum, mit Ausnahme von 
Baden-Württemberg und Hamburg, ein Anstieg der Verfahrensdauer 

festzustellen. Dabei war auffällig, daß z.B. die durchschnittliche 
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Tabelle 199: ~~ndesland und Dauer der Ermittlungsverfahren {klassifiziert)· 

r------------ Jahr : Dauer 
:Bundesland~ l 

1 --r---· proZe"n71 
:1974 :1975 :1976 \1977 \1978 \1979 \1980 \1981 : 
1 __ I L 1 1 1 1 1 !schnitt l 

j Baden-Württemberg 

\Bayern 

1 
1 
1 

1 ,_ 
1 
1 
IBer!in 

\Bremen 

\Hallburg 

jHessen 

Ibis 3 Monate 1 9,5 115,1 1 7,5 114,5 116,0 114,4 1 9,9 119,4 1 13,3 

Ibis 6 Monate 114,5 112,5 113,5 110,5 18,819,01 8,1 18,51 10,7 

::i~o~a3:hr [3o,9 [22,3 [rn,o [11,5 [21,5 [21,9 [16,4 [1~ 

11-2 Jahre \19,5 \22,3 125,1 125,0 126,4 122,5 126,3 120,8 1 23,5 

\2-3 Jahre 112,3 115,5 118,4 115,7 \10,7 \13,2 112,5 113,7 1 14,0 
!mehr als 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l_3_Jahre 11~,2~5- 116,6 11,5,6 118,0 126,9 118,5 1 17,2 

\bis 3 Monate \14,6 112,4 119,4 121,.9 \20,9 121,8 \22,5 \26,8 1 20,0 

\bis 6 Monate 113,5 12,8 \12,5 112,5 114,5 \13,1 118,3 10,2 \ 13,4 

[bis tJ:hr 125,5 123,7 110,8 110,8 121,2 111,5 1~o,1 111,8 I 20,4 

\1-2 Jahre \26,6 127,4 \2q,l \25,2 125,2 125,l \25,4 \19,9 1 25,5 

12-3 Jahre \ 8,9 \11,7 \10,5 \11,6 \ 8,6 114,9 \ 6,7 \ 8,1 \ 10,1 
1mehr als 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 [_3_Jahre 1 7 111,7 1 9,4 110,0 1 9,5 I 7,6 1 7,0 I 7,5 I 8, 

\bis 3 Monate \64,0 \27,6 \31,5 \41,l \32,8 \35,2 \32,7 \33,3 \ 37,3 

Ibis 6 Monate \16,0 \21,4 \25,5 \25,8 \25,9 \37,0 \29,5 \26,0 1 25,9 
16 Monate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ibis l Jahr I 10,0 120,4 I 13,9 120,8 126,4 I 14,2 124,4 

1
23,8 I 19,2 

\1-2 Jahre \ 8,0 \17,3 \15,2 \ 6,8 1 8,6 \ 7,4 \ 6,9 1 8,2 1 9,8 

\2-3 Jahre \ 1,0 \ 4,1 \ 6,7 \ 3,4 \ 3,4 \ 1,2 \ 2,0 \ 1,7 \ 2,9 
!mehr als 1 1 1 1 i 1 1 1 1 13 Jahre I I 7,1 I 5,5 I 2,1 I 2,3 I 4,3 I 3,4 I 3,9 I 3,6 

Ibis 3 Monate \12,8 \ 9,3 \20,6 \24,5 \29,l 19,1110,0 \15,8 \ 16,4 

\bis 6 Monate \ - 1 4,7 112,1 \13,2 \ 3,6 \13,6 115,0 110,5 \ 

::1~~a3:hr \20,5 \11,6 \12,1 \11.0 \10,9 [ 9,1 \12,5 1.,,. 1 
\l-2 Jahre \12,8 \16,3 \22,2 \26,4 \27,3 \18,2 \27,5 \21,1 \ 

\~-3 Jahr_e_ \28---2_\30,2 \ 9,5 \ 7,5 \10,9 118,2 \17,,5 \ 7,9 [ 

\';"~~h~!s \25,6 J21,9 \22.2 \11.3 \10,2 \31,0 \11,5 \20,9 \ 

\~is 3 Monate 1 6,7 \ 7,7 \13,9 \30,9 \11,5 1 6,6 \12,9 \ 9,7 1 

\bis 6 Monate \ 6,7 \ 15,4 \ 8,3 \ 10,9 \ 3,8 \ 9,8 \ 9,7 \ - 1 
16 Monate 1 1 1 1 ~-~--1 1 1 1 1 Ibis 1 Jahr 113,3 120,5 125,0 I 16,4 I 13,5 I 18,0 \ 12,9 \ 16, l I 

\1-2 Jahre \26,7112,8 \27,8 \20,0 \28,8 \16,4 \12,9 \ 3,21 

\2-3 Jahre \13,3 \10,3 \ 8,3 \ 7,3 1 9,6 J14,8 \19,4 \ - \ 
liaehr als 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Jahre 126,7 130,8 116,7 114,5 130,8 134,4 132,3 I 3,2 I 

\bis 3 Monate 137,7 \31,4 121,8 \25,3 122,4 125,2 \32,l \29_,_3J 

\bis 6 Monate 123,3 117,4 115,0 116,1·121,4 121,3 111,3 110,1 1 
lol!önate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ibis l ,Jahr 117,5 120,0 117,9 120,3 12!,3 123,2 122,4 116,5 I 

\1-2 Jahre 111,9 \16,7 \Z3,4 [17,9 \12,9 \15,3 \15,5 114,8 \ 

\2-3 Jahre \ 5;0 , 7,1 \ 9,6 \ 8,4 \ 7,1 \ 4,8 1 4,5 1 4,5 1 
liiielirals 1 1 1 1 1 1 ---,,-;-i 
13 Jahre I 2,7 I 6,5 111,1 110,9 112,8 1 8,9 1 8,2 1 6,5 1 

9,2 

13,4 

21,5 

16,2 

22,9 

12,5 

8,1 

17,0 

18,6 

10,4 

23,7 

28,2 

!Niedersachsen \bis 3 Monate !37,3 121,8 126,9 130,8 131,5 \28,l \38,1 135,0 1 

18,8 

20, 1 

16, 1 

6,4 

8,5 

31,2 

17,0 Ibis 6 Monate 120-_3 117.'.9_117,9 115,8 116,9 116,7 \16,4 \13,9 1 

\:i~~a~:hr [19,3 [29,o [10,8 [10,3 [rn.o [19,9 [15,7 [20,4 [ 

11-2 Jahre \13,7 \19,9 120,2 119,3 116,7 \18,6 \16,9 114,6 \ 

12-3 Jahre 1 \_7_,2J_ 9,8 1 6,8 1 6."6_j_ 8,0 1 5,2 1 5,6 \ 
l...ehr als / / / / / 1 13 Jahre 1 4,7 1 3,9 1 5,5 I 6,0 I 4,5 i 6,4 : 4,0 : 3,7 : 

\Nordrhein-Westfalen Ibis 3 Monate 122,9 \18,8 124,9 \25,9 \23,2 125,2 \25,1 128,4 \ 

\bis 6 Monate 112,3 \14,8 [11,7 112,0 110,3111,3 116,8 p4,4 \ 

\~i~~a~:hr :16,5 118,8 118,5 119,7 110,2 !J9,2 115,1 !J4,9 1 
11-2 Jahre \22,1 \20,4 \19,9 [17,0 121,2 \16,5 \18,2 ll_s_.__o_J 

12-3 Jahre \1].2 \12,3 112,6 1 9,9 110,6 110,3 \ 8,2 113,9J 

13 Jahre \13,6 \14,6 \11,0 [14,6 \14,0 \13,2 \15,7 [ 7,8 

!Rheinland-Pfalz \bis 3 Monate 136,1 142,9 161,9 146,4 \47,5 144,6 \43,4 130,8 

\bis 6 Monate \17,5 \15,6 \10,6 \ 8,5 \14,5 112,9 \ 9,8 1 8,2 
16 Monate 1 1 1 J 1 1 Ibis 1 Jahr 112,5 118,418,2 113,6 111,8 111,7114,8114,4 --------
\1-2 Jahre \15,7 112,6 110,6 112,5 \11,3 \12,0 \14,3 \20,5 

\2-3 Jahre \10,0 \ 3,4 \ 2,4 \ 6,7 1 7,1 \ 8,5 \10,2 112,3 
lmehrals l 64 l 64 l 57 f121 l 75 f 971

1 7,4 l
1 9,6 3 Jahre 1 • 1 • 1 • 1 ' l _'_I ' __ _ 

\Saarland Ibis 3 Monate \29,6 \23,1 \37,5 \39,2 \40,4 123,2 110,0 \13,0 

Ibis 6 Monate \19,5 114,0 124,0 \19,0 \11,5 \12,5 \10.0 J -
16 Monate 118 7 120 o 116 7 119 o 123 1 121 4 120 o l13 o 
Ibis l Jahr 1 ' I ' 1 ' 1 ' l _'_I '_l_'_I ' 
11-2 Jahre~18,9 [13,5 [17,7 \23_.i_j23,2 l5o,o \47,8 

12-3 Jah~e 1 6,2 \ 9,8 \ 4,2 I 2,5 I - \10,7 110,0 117,4 
!mehr a I s 1 5 1 1 6 3 1 3 1 1 2 5 1 1 9 1 8 g 1 - 1 8, 7 
j3 Jahre__ __ I_'_ _I '_l _'_l_'_I '_l_'_I ___ I ___ I 

\Schleswig-Holstein Ibis 3 Monate \32,7 123,4 117,6 \21,9 \32,3 \22,9 \15,5 131,9 \ 

\bis 6 Monate \21,6 110,0 \13,7 \11,S \10~22,9 \1_6,7 )2~ 
[~;~~a~:hr [1s,o :10,0 :26,7 120,0 J19,8124,I 14o,5 120,8 1 
\1-2 Jahre _113,7 123,4 \22,9 \28,1 11~17,9 110,1 \ 

\2-3 Jahre 17,2111,1 \10,7 112,5 \10,4 1 4,8 \ 3,6 \ 2,8 J 
1mehr als 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Jahre 1 9,2 1 4,5 I 6,_9 I 5,2 1 8,3 _l __ 9,6 I_ 6,0 L4'2 I 

19,9 

17,5 

6,7 

4,8 

24,3 

13, 1 

17,6 

18,8 

11, 1 

13,2 

44,2 

12,2 

13,2 

13,7 

7 ,6 

8, 1 

27,0 

13,8 

20,0 

26,7 

7 ,6 

4,6 

24,8 

17,0 

23,2 

19,8 

8,0 

6,7 



Dauer in Hamburg von 1980 bis 1981 um fast 500 Tage rückläufig 
war, während sich in den vorherigen Jahren in keinem Fall so 
große Abweichungen eingestellt hatten. Auch fiel auf, daß z.B. die 
Werte in Berlin durchgängig sehr niedrig waren, wohingegen Bre-
men immer eine sehr hohe Ermittlungsdauer meldete. Diese unter-
schiedlichen Verfahrenslängen sind sicherlich nicht nur auf organi-
satorische oder personelle Belange ·zurückzuführen. Wie im 9. 

Kapitel noch ausführlich begründet werden wird, dürfte z.B. die 
sehr niedrige Verfahrensdauer in Berlin auf eine unterschiedliche 
Meldepraxis zu den übrigen Bundesländern zurückzuführen sein. So 
wurden dort z.B. Bankrottverfahren bis zur abschließenden Verfü-
gung im AR-Register geführt, so daß der Ermittlungsbeginn der 
JS-Sache bereits kurz vor dem Abschluß des Verfahrens liegt. Diese 
hier nur beispielhaft vorgetragene unterschiedliche Bearbeitung in 
den . einzelnen Bundesländern muß bei einem Vergleich der Ergebnis-
se unbedingt berücksichtigt werden. 

Tabelle 200: Bundesland und durchschnittliche (staatsanwaltschaftliche) Dau! 
des Ermittlungsverfahrens (in Tagen) 

1 1 1 1 1 1 1 1 durch-
11975 1,976 11977 11978 11979 11980 11981 1~~~~:tt-

-------='--1 _ __,_I ---'-1 _ ___,_I _ __,_I ---'-1 _ __,_I _ __,_I o_au_e_r _~ 
JBaden-Württemberg 

1 Bayern 

jBerlin 

jBremen 

/ Hamburg 

jHessen 

jNiedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

/Saarland 

/Schleswig-Holstein 
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1 536 1 656 1 610 1 544 1 604 1 757 1 717 632 

1 515 1 464 1 468 1 450 1 456 1 393 1 503 464 

1 365 1 312 1 197 1 226 1 208 1 216 1 368 270 

1 779 1 576 1 453 1 564 1 818 1 606 11009 1 686 

1 790 1 558 1 500 1 855 1 825 1 818 1 338 1 669 

1 348 1 492 1 418 1 434 1 388 1 339 1 461 1 411 

1 336 1 362 1 331 1 308 1 366 1 294 1 417 1 344 

1 537 1 486 1 480 1 507 1 496 1 506 1 604 1 516 

1 272 1 220 1 389 1 306 1 343 1 327 1 592 1 349 

1 
398 

1 
261 

1 
244 

1 
238 r 432 

1 
488 1 660 1 388 

1 403 1 421 1 429 1 459 1 356 1 343 1 519 1 418 



Tabelle 201: Bundesland und durchschnittliche {staatsanwaltschaftliche) Dauer 
des Ermittlungsverfahrens differenziert, ob Anklage erhoben wurde 
oder nicht {in Tagen) 

1 1 1 1 1 1 1 !durch- 1 

: 1975 : 1976 \ 1977 \ 1973 l 1979 : 1980 : 1981 !schnitt-
11 iche 

1 1 1 1 1 1 1 Dauer 
!Baden-Württemberg !Anklage 1 547 719 1 591 1 585 1 641 1 739 1 716 648 

lkeine Anklage 1 513 542 1 656 1 455 1 550 1 807 1 683 600 
1 Bayern !Anklage 1 512 470 460 1 488 1 474 1 402 1 472 468 

lkeine Anklage 1 524 444 500 1 362 1 410 1 343 392 425 
!Berlin !Anklage 1 333 391 242 1 266 1 248 1 223 401 300 

lkeine Anklage 392 255 149 149 155 209 295 229 
!Bremen !Anklage 779 753 582 754 807 647 976 756 

lkeine Anklage 781 382 155 335 923 376 999 564 
1 Hamburg !Anklage 783 559 471 841 792 740 126 616 
1 lkeine Anklage 851 553 694 984 936 l 1084 49 735 
1 Hessen !Anklage 372 488 445 440 340 1 335 413 404 
1 lkeine Anklage 334 495 395 428 431 343 405 404 
1 Niedersachsen !Anklage 336 371 355 280 323 300 387 336 

lkeine Anklage 336 342 285 372 461 283 430 358 
!Nordrhein-Westfalen !Anklage 508 498 453 486 453 488 607 499 

lkeine Anklage 575 470 528 547 573 532 519 534 
!Rheinland-Pfalz !Anklage 450 209 452 398 470 361 1 587 1 418 

lkeine Anklage 207 235 307 208 180 256 1 267 1 237 
1 Saarland !Anklage 438 248 240 233 423 488 1 660 1 390 

!keine Anklage 328 306 255 274 451 - 1 - 1 322 
!Schleswig-Holstein !Anklage 420 399 467 481 366 321 525 425 
1 !keine Anklage 388 440 368 399 323 418 356 384 

(Tabellenwerte abgerundet) 
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Schaubild 76: 
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8. 9 Anklagequote in den einzelnen Bundesländern 

Wie Tabelle 202 zeigt, lag die Anklagequote, d.h. der Prozentsatz 
der Verfahren, die durch eine Anklage abgeschlossen wurden, in 
den einzelnen Bundesländern in recht unterschiedlicher Höhe. Einen 
recht hohen Anklagesatz hatten die Bundesländer Hamburg ( 83, 1%), 
Saarland ( 81, 1%), Bayern ( 76, 8%), Bremen (72, 2%), Baden-Württem-
berg ( 68, 3% l, Niedersachsen ( 68, 0% l und Schleswig-Holstein ( 67%). 
Auch die jeweiligen Durchschnittswerte dieser Bundesländer überstie-
gen den Mittelwert für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, 
was bedeutet, daß in diesen Bundesländern mehr Verfahren zur 
Anklage kamen als im Bundesdurchschnitt. 

Tabelle 202: Bundesland und Höhe der Anklagequote 

1 
1 

Jahr 1 1 \ \ 1 \ \ \prozen-
11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 

!Bundesland 

jBaden-Württemberg 

j Bayern 

jBerlin 

jBremen 

jHamburg 

jHessen 

/Niedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

jRheinland-Pfalz 

j Saarland 

jSchleswig-Holstein 

1 1 1 1 1 1 1 !schnitt 
j67,9 J64,0 j71,4 j68,7 j59,2 1 74,6j 72,6j 68,3 

112,3 j76,9 J78,l 110,2 j72,7 1 85,2j 79,8j 76,5 

j 48, o j 41 , 8 j 51 , 7 J 66, 1 156, 2 1 50, 71 56, 31 53, o 

j76,7 J52,4 J69,8 j54,5 j93,2 1 85,0j 73,7j 12,2 

j89,7 j80,6 J87,3 j90,4 j78,7 j 77,4j 77,4j 83,l 

j37,9 j43,4 145,6 149,0 J47,3 1 49,71 67,61 48,6 

158,9 167,6 J65,9 169,8 \70,3 1 63,21 80,01 68,o 

157,7 155,6 163,6 164,8 162,0 1 58,l 1 55,7j 59,6 

j27,3 j57,9 156,3 151,4 155,4 1 67,6j 93,8j 58,5 

163,6 J77,l 112,2 j88,5 j66,l 1100,01100,01 81,1 

j49,5 j48,l j60,4 J72,9 j77,l j 77,4j 83,3j 67,0 

Ungefähr dem Bundesdurchschnitt entsprachen die Zahlen der Län-
der Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Berlin. Einen recht 
niedrigen und auch weit unter dem Bundesdurchschnitt liegenden 
Anklageprozentsatz hatte das Land Hessen mit einer Anklagequote 
von durchschnittlich 48, 6%. 
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untersucht man, vor welchem 
waltschaften die Verfahren zur 

Gericht die jeweiligen Staatsan-
Anklage brachten, so ergab sich, 

daß das Schwergewicht der Schöfferigerichtsanklagen in den Bundes-
ländern Saarland (84, 8% l, Berlin (73, 8%) und Nordrhein-Westfalen 
(70,5%) lag. Wie Tabelle 203 zeigt, befanden sich auf unteren 
Rangplätzen Bayern mit 52% und Baden-Württemberg mit 51, 3%. Bei 
den Strafkammeranklagen hatten demgegenüber die höchsten Anteile 
Hamburg mit 44, 4%, Bayern mit 43, 5% und Baden-Württemberg mit 
50, 1%. Neben einem großen Mittelfeld fielen durch ihre_ sehr niedri-
gen Str afkammeranklagen das Saarland mit 12, 9% und Berlin mit 
nur 6,5% auf. 

Tabelle 203: Anteil der Schöffengerichtsanklagen bezogen auf alle nicht 
eingestellten Verfahren 

jBaden-Württemberg 

JBayern 

!Berlin 

!Bremen 

!Hamburg 

JHessen 

!Niedersachsen 

JNordrhein-Westfalen 

!Rheinland-Pfalz 

JSaarland 

!Schleswig-Holstein 

prozen-
:1975 :1976 :1977 :1978 :1979 :1980 :1981 
1 1 1 1 1 1 1 !schnitt 
j47,2 j46,8 j52,7 j54,0 j52,3 155,2 j51,o 1 51,3 

j42,9 j57,o 154,l 159,6147,o 151,2152,1 1 52,0 

166,0 j71,0 j77,0 j80,0 j9C,1 j80,2 j52,3 j 73,8 

,72,7 j72,7 j73,0 j53,3 j65,9 170,6 j57,l j 66,5 

j28,6 j41,4 j56,3 j55,3 j45,8 j62,5 jl6,7 j 43,8 

j48,8 j55,6 161,2 j70,2 j76,1 j73,l j67,6 j 64,7 

161,3 j66,2 j65,8 156,7 j63,0 j74,4 j67,8 1 65,0 

167,1 172,8 j70,5 170,5 j71,9 j73,8 j66,9 1 70,5 

j51,7 j26,3 j72,2 j57,4 j56,1 j77,0 j61,3 1 57,4 

j80,2 j86,5 j96,5 j87,0 j86,5 j70,0 j87,0 1 84,8 

j 65, s j 61 , 9 j 7 j 67, 1 j 65, 6 j 8 j o 1 64, 5 

Die Erledigung durch den Erlaß eines Strafbefehls wurde insbeson-
dere von zwei Bundesländern sehr oft angewendet, So wurden in 
Rheinland-Pfalz 17, 2% der Verfahren durch den Erlaß eines Strafbe-
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fehls erledigt und in Berlin war dies noch bei 14,1% der Verfahren 
der Fall. Einen recht geringen Anteil hatten das Saarland (0,3%), 
Hamburg (0,6%) und Bremen (1,5%). Jedoch war bei allen drei 
Bundesländern zu beachten, daß sie nur in einem Untersuchungs-
jahr Strafbefehlserledigung meldeten, so daß man bei diesen Bundes-
ländern davon ausgehen muß, daß Strafbefehlserledigungen im Be-
reich der Wirtschaftskriminalität nicht vorkommen. Ebenfalls recht 
geringe Anteilswerte hatten die Bundesländer Bayern ( 1,6 % ) und 
Nordrhein-Westfalen (2,5%), die jedoch in fast jedem Erhebungsjahr 
Verfahren meldeten, die durch den Erlaß eines Strafbefehls erledigt 
wurden. Auch muß an dieser. Stelle auf die unterschiedliche Melde-
häufigkeit von Verfahren, insbesondere bei der Erledigung im 
Strafbefehlswege, hingewiesen werden, so daß die Vergleichbarkeit 
der Angaben nicht von vornherein gegeben ist3 . 

Tabelle 204: Anteil der Erlasse von Strafbefehlen an allen nicht eingestell 
ten Verfahren 

1 1 1 1 

119751197611977 :1978 
1 1 1 1 

/Baden-Württemberg 1 1,7 1 2,9 1 5,5 1 4,3 ________ __,__ __ _,_ _ __,_ __ _,_ 

/Bayern I l ,5 1 0,4 1 0,8 1 1,8 

1 

11979 
1 

110,7 

1 -

1 

11980 

5,6 

1, 7 

1 

11981 
1 

111 ,0 

1 5,3 

/Berlin 1 - 117,4 113, l 113,9 1 4,4 13,0 136,9 

prozen-
tualer 
Durch-
schnitt 

6,0 

1, 6 

14, l 

1,5* /Bremen 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 110 •7 -~--~--~--~ 
/Hamburg 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 4•2 

/Hessen 

/Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

/Rheinland-Pfalz 

/Saarland 

1 2,9 1 6,0 1 4,6 1 1,2 1 2,4 1,9 1 4,0 

1 2,2 1 3,8 1 5,3 119,6 112, l 

1 l, 9 1 0,5 1 2,6 

116,9 163,9 1 3,6 110,8 1 9,5 

1 1, l 1 0,7 

1 - 1 - 1 - 1 2•2 1 

4,3 110,4 

1,0 110,0 

2,4 113, l 

- 1 -

1schleswig-Holstein 11,81 l,6 I - 1 - 13,l 3,1 116,71 

*) Es wurden nur in einem Erhebungsjahr Strafbefehlserledigungen 
so daß die Zahlen nur eingeschränkte Aussagen zulassen. 
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Tabelle 205: Anteil der Strafkammeranklagen an allen nicht eingestellten 
Verfahren 

1~ Jahr 1 1 1 1 1 1 1 jprozen-
1 ---._____ 11975 1

1
1976 l 1977 1

1
1978 1

1
1979 1

1
1980 1

1
1981 ltualer 

1 =---------- 1 1 1 Ourch-l Bundesland ------------1 1 1 1 1 1 1 !schnitt 
jBaden-Württemberg 146,7 \50,3 138,8 137,9 \36,0 \37,2 \34,l 40,l 

j Bayern 

\Berlin 

jBremen 

1 Hamburg 

\Hessen 

jNiedersachsen 

jNordrhein-Westfalen 

\Rheinland-Pfalz 

\Saarland 

\54,0 \41 ,5 \44,0 \36,8 \53,0 \45,0 \30,2 1 43,5 

1 8,5 \ 7,2 \ 8,2 \ 6, l \ 5,5 \ 6,8 1 3,1 I 6,5 

\27 1 3 \27,3 \27,0 \43,3 \34,l \29,4 \28,6 1 31,0 

\68,6 \51,7 \43,8 \44,7 \52,l \37,5 \12,5 \ 44,4 

\30,l \21,8 \28,8 \23,3 \21,5 \20,8 \17,4 \ 23,4 

\ 16, 0 121, 8 \ 27. 8 122, 4 122' 6 \ 18. 9 \ 16, 5 1 20. 9 

\27,3 \20,7 \25,7 \25,7 \25,4 \23,l \18,7 \ 23,8 

\29,2 1 9,8 \24,2 \30,9 \33,9 120,0 \23,4 1 24,5 

112,1 1 9,5 1 3,5 1 8,7 \13,5 \30,0 \13,0 1 12,9 

\Schleswig-Holstein \27,3 \28,6 j29,3 \32,9 129,7 \26,2 \33,3 \ 29,6 

8.10 Einstellung des Verfahrens im vollen Umfang 

Zum Schluß dieses Kapitels soll noch auf die Einstellung der 
Verfahren in vollem Umfang in den einzelnen Bundesländern einge-
gangen werden, wobei hier die Nennungshäufigkeit der einzelnen 
Einstellungsvorschriften im Vordergrund steht. In der Analyse fan-
den dabei die Einstellungen nach § 170 II StPO und nach §§ 153 
ff. StPO Berücksichtigung. 

Wenn, wie aus Tabelle 206 ersichtlich, die Verteilung der Einstel-
lungsnennungen nach § 170 II StPO mit der Zahl der gemeldeten 
Verfahren korrespondierte ( höchster Anteil: Nordrhein-Westfalen 
26, 2%, Hessen 20, 7%, Rheinland-Pfalz 11, 5% und Niedersachsen mit 
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10%), so zeigte sich bei den Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO, 
daß diese überdurchschnittlich oft in Nordrhein-Westfalen und Hes-
sen sowie in geringerem Umfang in Baden-Württemberg und Rhein-
land-Pfalz vorkamen, demgegenüber im Saarland, Bremen, Hamburg, 
aber auch Schleswig-Holstein und Bayern z. T. fast gar nicht oder 
nur in ganz geringem Umfang gemeldet wurden. Wie bereits bei der 
Dauer der Ermittlungsverfahren angeführt, dürfte die Ursache auch 
in der unterschiedlichen Meldung der Verfahren in den einzelnen 
Bundesländern liegen, worauf noch im 9. Kapitel besonders einge-
gangen werden wird4 • 

Tabelle 206: Bundesland und Anteil der Einstellungen nach§ 170 II StPO an 
allen Einstellunsen 

1 Jahr \ 1 1 1 1 1 1 1 lprozen-
1 11974 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 ltualer 

!Durch-
1 
1 
1 1 Bundesland _J 1 1 1 1 1 1 1 1 schnitt 1 

!Baden-Württemberg 
1 

9,8 
1 

6,3 
1 

7,7 1 8,8 
1 

8,4 110, l 1 9,5 110, 7 1 8,9 1 1 

j Bayern 1 8,5 1 8,7 1 7,9 1 8, l 
1 

9,6 1 7,9 
1 

7,8 1 9,6 1 8,5 
1 

!Berlin 1 4,2 1 3,2 1 5,3 1 6,5 1 4,2 1 6,4 111,2 112,0 1 6,6 1 
!Bremen 

1 
2,2 1 0,9 1 1,5 1 1,4 

1 
1,0 1 1,1 1 1,3 1 0,9 

1 
1,3 

1 

/Hamburg 1 1,2 
1 

1,0 1 0,8 1 l ,2 
1 

l ,2 
1 

2,0 
1 

0,6 
1 

0,2 1 1,0 
1 

j Hessen 111,1 \19,2 /21,7 \19,5 121,7 124,3 /22,8 \25,3 1 20,7 
1 

/Niedersachsen I 6,0 j 9,8 \ 8,6 110,1 \11,8 /10,5 /13,l /10,0 \ 10,0 
1 

/Nordrhein-Westfalen /35,4 /27,l \26,6 /24,0 /23,l /19,7 /23,7 129,7 \ 26,2 
1 

\Rheinland-Pfalz 1 7,9 /15,4 \14,2 /15,2 116,5 113,4 1 8,8 
1 

0,5 1 11,5 
1 

/Saarland 
1 

8,9 
1 

4,4 
1 

l, 7 
1 

1,8 1 0,2 1 2,0 1 0, l 1 0,0 1 2,4 
1 

/Schleswig-Holstein 1 4,8 
1 

3,8 1 4, l 1 3,3 
1 

2,2 1 2,6 
1 

1,0 1 
,., 

1 2,9 
1 
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c.n 
CD 
CD 

Tabelle 207: Bundesland und Anteil der Einstellungen nach§§ 153 ff. StPO an 
allen Einstellun~en 

!Baden-Württemberg 

!Bayern 

!Berlin 

!Bremen 

!Hamburg 

!Hessen 

!Niedersachsen 

/Nordrhein-Westfalen 

!Rheinland-Pfalz 

!Saarland 

!Schleswig-Holstein 

prozen-
I1974 11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 ltualer 
1 1 1 1 1 1 1 1 IDurch-
1 __ L 1 1 1 ___ I __ I __ I _ !schnitt 
11_3~_1_ 2,8_ 1 ~,}___ 1 6,4 111•:_1~1_12,2 1 7,5 1 9,4 

1 8. 1 1 3. 8 I 3. o 1 5. 8 1 5. 61 ~I _, . 6~ 2 1 5. o 

1 4,3 1 2,8 1 8,2 1 9,8 1 5,0 1 5,1 120,0 1 7,5 J 7,8 

I_ - 1_ - _J 3,o _I 1.2 1 1,2 L - l o,8 1 o,4 1 o,8 

1 _-_1 - 1 - 1 o,6 1 3,_,_L2~1 o,4 1 o,4_1 o,8 

18_,7j_l5,l_l!o,9122,5 121,1 123,4 111,1 1 9,1 1 17,3 

l 8,~ l 5,7_ 1~1-~ ,5 1 9,5 1 8,2 1 5,6 1 
7,1 

14~2,8 134,3 131,8 12a,o 121,1 132,2_ 159,9J 39,3 

1_~3,2 111,2 19,8112,4 17,313,314,41 8,2 

1 0~_-_I - 1 - L_-I_-1o_,4 1 0,7 

1 - 1 2,8 1 6,0 1 6,4_ J_4,3 1 1,5 1 4, 112_,6J 3,3 



8, 11 Zusammenfassung 

Die länderspezifische Auswertung der Variablen "Zahl der Beschul-
digten" pro Verfahren ließ in jedem Jahr Schwankungen um den für 
den erhobenen Zeitraum ermittelten Durchschnittswert erkennen. Ver-
fahren in Hessen und Rheinland-Pfalz wiesen die geringste durch-
schnittliche Beschuldigtenzahl mit 1, 5 Beschuldigten pro Verfahren 
auf, während Hamburg und Bremen die Spitzenpositionen mit 3, 2 
bzw. 3, 4 Beschuldigten pro Verfahren einnahmen. 

Hinsichtlich der Zahl der ·Einzelfälle wies Baden-Württemberg den 
höchsten Durchschnittswert mit 47,6 Einzelfällen pro Verfahren auf, 
gefolgt von Hessen mit 32 und Bayern mit 30, 8 Einzelfällen. Die 
geringsten Einzelfallzahl pro Verfahren fielen im Auswertungszeit-
raum in Berlin mit 4,8 Einzelfällen pro Verfahren, Saarland mit 
8, 0 und in Rheinland-Pfalz bzw. Schleswig-Holstein mit 10, 5 bzw. 
10, 6 Einzelfällen pro Verfahren an. 

Die höchsten Werte bei der Variablen "Zahl der Geschädigten" 
zeigten sich in Bayern ( 99, 9), Berlin (86, 2) und Baden-Württemberg 
( 83, 2). Die geringsten durchschnittlichen Geschädigtenzahlen pro 
Verfahren hatten das Saarland mit 5, 5 Geschädigten, Ni.:idersachsen 
mit 15, 9 und Schleswig-Holstein mit 16, 7 Geschädigten. 

Bei der Schadenshöhe rangierten die Bundesländer Hamburg und 
Schleswig-Holstein mit einem durchschnittlichen Schaden von 2, 6 
Millionen DM pro Verfahren deutlich vor Hessen mit 1, 8 Millionen 
DM. Geringe Schadenssummen pro Verfahren wiesen die Bundesländer 
Saarland (0,2 Mill. DM), Rheinland-Pfalz (0,5 Mill. DM). Nieder-
sachsen (0,8 Mill. DM) und Berlin (1,0 Mill. DM) auf. 

Bei der Verteilung der einzelnen Rechtsformen in den Bundesländern 
ergab sich für die Einzelfirma in Bremen mit 46,2% der höchste 
durchschnittliche Anteil. Nur einen geringen Anteil hatte sie dem-
gegenüber in Berlin mit 15, 3%, Hessen mit 21, 6% und Nordrhein-West-
falen mit 29, 6%. Die KG war in fast jedem Bundesland mit ca. 10% 
bis 15% vertreten. Kontinuierlich verliefen auch die Anteilswerte 
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der GmbH li Co, KG, die überdies in nahezu jedem Bundesland 
rückläufige Tendenz zeigte. Der Anteil der AG lag in den meisten 
Bundesländern zwischen 2% und 2, 5%, wobei Hamburg mit 3, 3% 
herausragte. Bei der GmbH wiesen die Bundesländer Hessen mit 
einem Anteil von 40, 6%, Saarland mit einem Anteil von 35, 2% und 
Berlin mit einem Anteil von 34, 4% die höchsten Werte auf. Geringe 
Anteilsquoten der GmbH waren demgegenüber in Schleswig-Holstein 
mit 19, 6%, Niedersachsen mit 20, 4% und Bremen mit 23, 9% festzustel-
len. 

Bei der Branche beanspruchte in allen Bundesländern der Bereich 
des Bank- und Kreditwesens einen recht geringen prozentualen 
Anteil. An der Spitze lag Bayern mit einem Anteil von 4, 8%. Die 
einzelnen Jahresergebnisse im Bauwesen waren jährlich größeren 
Schwankungen unterworfen, ohne daß hierfür Gründe ersichtlich 
waren. Den maximalen Wert erreichte das Saarland mit 34, 9%. Die 
Anteilswerte der Branchen "Handel 11 und "Dienstleistungen" zeigten 
eine mehr oder weniger gleichbleibende Ausprägung. 

Bei den Tathandlungen in den jeweiligen Bundesländern nahm der 
Betrug den Hauptanteil an den gemeldeten Verfahren ein. Bei mehr 
als der Hälfte bzw. der Hälfte der Verfahren in den Bundesländern 
Hamburg, Bremen, Saarland, Bayern und Baden-Württemberg wurde 
wegen dieses Delikts ermittelt. In Bremen und Hamburg spielte 
zudem der Tatbestand der Steuerhinterziehung eine maßgebliche 
Rolle. Der Tatbestand des Bankrotts, der insgesamt sehr unter-
schiedliche Werte zeigte, hatte in einigen Bundesländern, wie z.B. 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, stark rückläufige Anteils-
werte aufzuweisen. Der höchstt; Anteil an Verstößen gegen das 
GmbH-Gesetz trat in Berlin auf. In Bayern und Baden-Württemberg 
wurden dagegen die meisten Verfahren wegen Untreue registriert. 

Die Dauer des Ermittlungsverfahrens bezogen auf die durchschnitt-
liche staatsanwaltschaftliche Ermittlungsdauer, die in Bremen ( 686 
Tage}, Hamburg (669 Tage} und in Baden-Württemberg (632 Tage} 
besonders hohe Werte hatte, stieg im Untersuchungszeitraum - mit 
Ausnahme von Hamburg und Baden-Württemberg - insgesamt an. 
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Eine im Durchschnitt niedrige staatsanwaltschaftliche Ermittlungs-
dauer hatten die Bundesländer Berlin ( 270 Tage), Niedersachsen 
( 344 Tage), Rheinland-Pfalz ( 349 Tage) und das Saarland ( 388 
Tage). 

Der Prozentsatz der Verfahren, die durch eine Anklage abgeschlos-
sen wurden, war in den Bundesländern Hamburg (83,1%), Saarland 
(81,1%) und Bayern (76,5%) besonders hoch. Hier rangierten auf 
den hinteren Plätzen Hessen mit 48,6% und Berlin mit 53%. Das 
Schwergewicht der Schöffengerichtsanklagen lag hierbei in den 
Bundesländern Saarland, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Bei den 
Strafkammer anklagen hatten demgegenüber Hamburg, Bayern und 
Baden-Württemberg die höchsten Anteile. 

Als letzter Punkt seien noch die Einstellungen nach §§ 153 ff. StPO 
hervorgehoben, deren durchschnittlicher Anteil an allen Einstellun-
gen in Nordrhein-Westfalen mit 39, 3% am höchsten war. Dahinter 
folgte Hessen mit 17, 3% und mit größerem Abstand Baden-Württem-
berg mit einem Anteil von 9, 4%. Einen recht geringen Anteil hatten 
diese Einstellungen im Saarland mit O, 7% und in Bremen und 
Hamburg mit jeweils O, 8%. 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 8 

1) Vgl. dazu auch die Ausführungen im 9. Kapitel. 
2) Bei der Auswertung ist zu berücksichtigen, daß die Bundeslän-

der mit sehr hohen Verfahrenszahlen auch zumeist die hohen 
Anteilswerte bei den verf ahrensimmanen ten Daten haben. 

3) Vgl. dazu die Ausführungen im 9. Kapitel. 
4) Vgl. dazu die Ausführungen im 9. Kapitel, insbesondere zur 

Beeinflussung der Verfahrensdauer (z.B. über die AR-Registerfüh-
rung). 
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9 AUSSAGEKRAFT UND RELEVANZ DER BUNDESWEITEN ERFAS-

SUNG VON WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN NACH EINHEITLICHEN 

GESICHTSPUNKTEN 



9 AUSSAGEKRAFT UND RELEVANZ DER BUNDESWEITEN ERFASSUNG VON 
WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN NACH EINHEITLICHEN GESICHTSPUNKTEN 

Wie die Ergebnisse der Untersuchung gezeigt haben, sind die in 
der BWE erfaßten Schadenssummen nicht in der Höhe aufgetreten, 
wie dies bisher in der Literatur zur Wirtschaftskriminalität vermu-
tet wurde. Hierbei stellt sich nun die Frage, ob die bisher 
angenommenen Schadenssummen weit überhöht waren oder aber die 
BWE nur einen Teil der Wirtschaftskriminalität erfaßte. Diese Frage 
geht mit der Überlegung einher, ob bzw. wie die Statistik den 
durch sie erfaßten . Teil ·der Wirtschaftskriminalität, d.h. den 
Bereich der sogenannten schweren Wirtschaftskriminalität, der unten 
noch dargestellt werden wird, in seinem Erscheinungsbild und 
Umfang erfaßt. Weiterhin ist zu fragen, ob der Modus der Erfas-
sung Gewähr dafür bietet, daß tatsächlich der Bereich der Wirt-
schaftskriminalität erhoben wird. Schließlich ist zu prüfen, ob man 
mit einer Statistik wie der BWE überhaupt das Ausmaß der Wirt-
schaftskriminalität erfassen kann. 

Die letzte Frage schlägt dabei den Bogen zum Ausgangspunkt der 
Untersuchung, wo die Gründe für die .-Einführung der BWE beschrie-
ben wurden. Eine erste Antwort gab schon dort das Zitat von Wax, 
wonach es notwendig sei, eine umfassende Erhebung der Fälle der 
Wirtschaftskriminalität vorzunehmen, da das subjektive Wissen eines 
jeden einzelnen Sachbearbeiters nicht darüber hinwegtäuschen 
könne, daß es nur selektives Wissen sei 1• An dieser · Stelle muß 
auch auf den allgemeinen Zweck und Sinn von Statistiken im 
Bereich der Strafverfolgung eingegangen werden, wobei auf die 
Ausführung von Sellin 2 zurückgegriffen werden kann, der dazu 
bereits 1950 ausführte: "1. Man könnte unmöglich eine verläßliche 
Meinung über den Umfang der Kriminalität in einem bestimmten 
Rechtsbereich gewinnen, noch wäre es möglich, Kriminalitätsver-
änderungen im Laufe der Zeit oder die Änderung ihrer Komponenten 
zu erfassen, wenn nicht die im Besitz von Polizei und anderen 
Behörden befindlichen Informationen tabelliert und analysiert wer-
den könnten. Die Wichtigkeit solchen Wissens ist offensichtlich: Es 
verschafft ebenso eine notwendige Grundlage für administrative und 
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gesetzgeberische Vorhaben wie für die Nachprüfung des Erfolges 

von vorbeugenden oder 'heilenden' Maßnahmen oder Programmen. 2. 

Es ist wesentlich, so viel wie möglich über jene zu wissen, die 

gegen das Gesetz verstoßen Das heißt nicht, daß man die 

Kriminalstatistik beiziehen könnte, um die Wurzeln des abweichen

den Verhaltens des Straftäters als eines Individuums aufzudecken; 

zu dieser Aufgabe bedarf es anderer und feinerer Instrumentarien 

der Diagnose. Nichtsdestoweniger birgt die statistische Untersu

chung der Tätergesamtheit offenkundigen sozialen Nutzen. 3. Wir 

haben ein ausgedehntes Netzwerk von öffentlichen Stellen geschaf

fen, die die Aufgabe haben, Straftäter vor Gericht zu bringen zur 

Bestimmung ihrer Schuld, 

lieh zur Anwendung von 

Vorgehen dieser Organe, 

zum Auferlegen von Strafen und schließ

Straf- und Besserungsmaßnahmen. Das 

die Art ihres Gebrauchmachens von den 

durch Gesetz vorgeschriebenen Regeln, sowie ihre Beziehungen zu 

den in ihrer Gewalt befindlichen Straftätern: dies alles sind 

Phänomene, über die wir nur unzureichend informiert sind. Einige 

der einschlägigen Probleme sind teilweise aufgehellt worden durch 

verschiedene staatliche oder lokale Erhebungen bzw. durch Einzel-

falluntersuchungen: aber 

dung benötigt man auf 

sozialer Untersuchungen. 

ven Prozesse verschafft 

administrative Reformen. 

als Basis für die administrative Anwen

diesem Gebiet ein beständiges System 

Die statistische Analyse der administrati-

die solideste Grundlage für entsprechende 

Archaische und ineffektive Methoden der 

Täterbehandlung würden weniger Überlebungschancen im Gesetz und 

in der Rechtspraxis haben, wäre ihre Eigenart und Wirkung bisher 

Gegenstand ständiger statistischer Sorgfalt gewesen". 3 

Wenn dadurch auch geklärt zu sein scheint, daß es im Bereich der 

Wirtschaftsstraftaten notwendig ist, die hier angefallenen Fälle zu 

erfassen, so bleibt doch noch immer die angeschnittene Frage, 

welchen Nutzen die Praxis von einer solchen Statistik haben kann. 

Bevor darauf eingegangen werden wird, sollen vorab einige Meinun

gen innerhalb der Literatur zur BWE zitiert werden, da sich 

daraus bereits erste Hinweise zur Beantwortung dieser Frage erge

ben. 
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So wurden 1975 auf der Tagung für Rechtsvergleichung in München 
von Tiedemann Bedenken dagegen erhoben, "ob durch eine solche 
Aktensammlung signifikante, aussagekräftige und richtige Zahlen 

über die gesamten Schadenssummen gewonnen werden könnten, weil 
oft das Steuergeheimnis und andere Geheimhaltungsnormen entgegen-
stehen könnten 114 • Diese Aussage wurde jedoch von Tiedemann so-
gleich dahingehend erläutert, daß sie vorbehaltlich der genauen 
Kenntnis der Erhebungsprojekte zu relativieren wäre5 • Somit ist an 
dieser Stelle eigentlich nur darauf hinzuweisen, daß die BWE keine 
Aktensammlung ist, weil der bearbeitende Staatsanawalt für jedes 
erledigte Wirtschaftsstrafverfahren nur einen Erhebungsbogen mit 
den notwendigen Angaben ausfüllt. Aus diesem Grund standen auch 
bisher der Erhebung weder Steuergeheimnis noch andere Geheimhal-
tungsnormen entgegen. 

Eine weitere Kritik wurde von Wassner in einem Artikel in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. Januar 1981 erhoben, in 

dem er ausführte, daß es sich "um eine Art Statistik ••• (han-
delt), die keine Auskunft darüber (gibt), ob die Wirtschaftsdelikte 

häufiger oder seltener werden • • • ( und) ob bei den 'entdeckten', 
also den (von den) Staatsanwaltschaften aufgegriffenen Fällen, Ver-
urteilungen häufiger werden oder nicht 116 • Weiter erklärte er, daß 

der BWE auch nicht entnommen werdfm könne, ob es sich beim 
Ansteigen der Fälle nicht beispielsweise nur darum handele, daß 

im Zuge der allgemeinen Gewissensschärfung den Wirtschaftsdezerna-
ten häufiger Verfahren als Wirtschaftsfälle zugeschoben würden als 
früher. Dabei würde sich weiter die Frage stellen, welche Defini-

tion der Wirtschaftskriminalität hier überhaupt vorläge. Die einzig 
entscheidende Frage bei einer Statistik der Wirtschaftskriminalität 
sei, ob bekanntgewordene oder als solche eingeordnete Wirtschaftsde-
likte häufiger geahndet werden oder nicht 7 • 

Diese Kritik von Wassner geht indes zum großen Teil ins Leere 

bzw. entbehrt einer Auseinandersetzung, wenn er von einer "Art 
Statistik" schreibt. Auch ist es sicherlich unmöglich, anhand sta-
tistischer Zahlen zu unterscheiden, ob die Kriminalität zugenommen 
hat oder ob ihr Anwachsen auf einen neueingerichteten Ermittlungs-
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schwerpunkt zurückzuführen ist. Eine Statistik kann, wie z.B. 

selbst die Polizeiliche Kriminalst8ctistik, darüber keine Aussagen 
machen, ob eine Kriminalitätsart häufiger oder seltener wird. 
Hierüber könnten nur Dunkelfeldforschungen Aufschluß geben, was 
jedoch nicht Sinn und Zweck der BWE ist, da sie eben auch nicht 
Auskunft darüber geben will, ob Wirtschaftskriminalität seltener 
oder häufiger wird, sondern nur wiedergibt, wie die Wirtschafts-
kriminalität von den Staatsanwaltschaften erledigt wird bzw. auch, 
wie diese angefallenen Verfahren strukturiert waren8 . Der weiter 
vorgetragene Einwand, daß keine Übereinstimmung existiert, welche 
Verfahren der Statistik überhaupt zugrundegelegt werden, ist eben-
falls nicht haltbar. Die Statistik umfaßt nämlich Delikte nach § 74 
c GVG (mit einigen weiteren Tatbeständen), wobei nur hinsichtlich 
der in § 74c Absatz Nr. 6 GVG genannten Tatbestände ein 
Definitionsspielraum blieb, und zwar in der Ausgestaltung der 
Bedingung: "zu deren Bearbeitung und Beurteilung besondere Kennt-
nisse des Wirtschaftslebens erforderlich gewesen sind". Insoweit 
dürften zwischen den einzelnen Bundesländern definitionsmäßige 
Unterschiede eventuell bestehen, die jedoch infolge des Erfahrungs-
austausches zwischen den Dienststellen als minimal zu betrachten 
sind9. 

Wassner wendet auch ein, daß die Statistik keine Aussage darüber 

macht, ob Wirtschaftsdelikte häufiger geahndet werden oder nicht, 
wobei er sich hier wahrscheinlich nur auf die gerichtliche Ahndung 
bezieht (die Statistik macht ja sehr wohl Aussagen über die 
staatsanwaltschaftliche Erledigung, d. h. ob z.B. Anklage erhoben, 
ob eine Einstellung nach § 153a StPO oder eine Einstellung nach § 

170 II StPO vorgenommen wurde), jedoch wohl dabei vergißt, daß 
es sich um eine staatsanwaltschaftliche Erledigungsstatistik handelt 
und nicht um eine gerichtliche. Inwieweit eine solche Anregung als 
Verbesserungsvorschlag interessant ist, kann hier unbeantwortet 
bleiben. 

Ein weiterer Einwand wurde von Schmidt10 vom Bundeskriminalamt 
im Jahre 1975 in einem Beitrag über die Möglichkeiten und Grenzen 
einer statistischen Erfassung der Wirtschaftskriminalität ausgeführt, 
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und zwar, daß die BWE die zu stellenden Anforderungen nicht 

erfülle. Ohne seine Aussage weiter zu detaillieren, muß wohl davon 

ausgegangen werden, daß Schmidt zum damaligen Zeitpunkt eher an 

einem Informationssystem über Wirtschaftskriminelle gelegen war als 

an der statistischen Erfassung der Wirtschaftskriminalität. Insoweit 

sind dies verschiedene Ausgangspunkte, die andere methodische 

Vorgehensweisen benötigen und somit auch nicht die Ausgestaltung 

der BWE betreffen. 

Ein weiterer, bereits angedeuteter und schwerwiegender Einwand 

richtete sich gegen den erhobenen Umfang in der BWE, betrifft also 

die Frage, ob überhaupt alle Wirtschaftsstrafverfahren in der 

Statistik ausgewiesen werden. Dabei muß man unterscheiden zwi

schen den Verfahren, die nicht in der Statistik erfaßt werden und 

Erhebungsmängeln, d.h. daß Verfahren, die eigentlich gemeldet 

werden müßten, nicht in der Statistik enthalten sind. 

Wie bereits ausgeführt, erfaßt die BWE nur Verfahren der Delikte 

des § 74 c Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und Nr. 6 GVG sowie Vergehen 

nach § 283b StGB und nach §§ 130b und 177a HGB. Weiterhin 

müssen diese Verfahren von ihrer Schwere her zu einer Schöffenge

richtsanklage führen bzw. bei eingestellten Verfahren von ihrem 

Umfang her Schöffengerichtsanklagen gleichgestellt sein
11 

Wie diese Ausführungen zeigen, muß man zuerst feststellen, daß 

auch unter Zugrundelegung des § 74 c GVG als Abgrenzungskrite

rium nur ein Ausschnitt der dort angeführten Delikte in die BWE 

eingeht. So wurden die Delikte nach dem Lebensmittelrecht und dem 

Weingesetz nicht bzw. in den seltensten Fällen erfaßt (wenn sie 

z.B. mit umfangreichen Betrugshandlungen im Zusammenhang stan

den). Ebenfalls fehlten im Bereich der Steuerhinterziehung alle 

Verfahren, die von den Finanzbehörden in eigener Zuständigkeit 

zum Abschluß gebracht worden waren oder bei denen die Staatsan

waltschaft z.B. nur noch nach einem Einspruch die Anklage vertre

ten mußte. Unter diesem Gesichtspunkt ist jedoch von Bedeutung, 

daß in der BWE alle Verfahren nicht erfaßt werden, bei denen eine 

Anklage zum Einzelrichter erfolgte oder die durch den Erlaß eines 
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Strafbefehls erledigt wurden, bei dem der Einspruch vor dem 
Einzelrichter verhandelt werden sollte. Insoweit bleibt von der 
Erhebung die gesamte leichtere Wirtschaftskriminalität ausgeschlos-
sen, die jedoch von ihrem Umfang her einen erheblichen Anteil für 
das gesamte Bundesgebiet ausmachen dürfte12 . Einen weiteren nicht 
erfaßten Bereich stellten auch die Bankrottverfahren dar, bei 
denen zwar Überprüfungen stattgefunden hatten, sich jedoch schon 
zu Beginn der Ermittlungen für den Staatsanwalt kein Tatverdacht 
ergeben hatte und somit einer Übernahme in das Js-Register unter-
blieben war13 • 

Betrachtet man die Wirtschaftskriminalität in ihrer Gesamtheit, so 
wird deutlich, daß z.B. auch Verstöße nach der Gewerbeordnung, 
der Handwerksordnung, dem Eichgesetz, den kartellrechtlichen Vor-
schriften oder Umweltschutzdelikte14 nicht mitgezählt wurden. An 
dieser Stelle wäre jedoch hervorzuheben, daß z.B. gerade im 
Bereich des Eichgesetzes insgesamt sehr hohe Schadenssummen anfal-
len können, die aber nur als Ordnungswidrigkeiten geahndet wer-
den. Hier sei z.B. der Fall angeführt, daß sich bei der Überprü-
fung von selbstabgepackten Waren herausstellte, daß pro Packung 
50 Gramm an Ware fehlten. Nimmt man der Einfachheit halber 
ebenfalls an, daß diese Fehlware einen Warenwert von 50 Pfennig 
hätte und rechnet man dies auf einen Umsatz von 50.000 verkauften 
Packungen hoch, so wird deutlich, daß bereits bei nur einem 
Produkt ein Schaden für die Verbraucher von 25.000 DM entstehen 
kann. Wie jedoch bereits ausgeführt, fielen diese Verfahren nicht 
in die Erhebung der BWE, stellten aber einen erheblichen Anteil an 
wirtschaftsdelinquentem Verhalten dar. Zur Verdeutlichung werden 
in der Tabelle 206 noch die angefallenen Anzeigen sowie die 
rechtskräftig abgeschlossenen Bußgeldverfahren nach dem Eichgesetz 
in Baden-Württemberg für den Zeitraum 1975 bis 1981 angeführt, um 
wenigstens einen umfangmäßigen Eindruck zu vermitteln. 

An dieser Stelle sei ferner noch auf die Ergebnisse der Steuerstraf-
sachenstatistik hingewiesen, wie sie in dem Schaubild 77 wiederge-
geben werden. Weiterhin muß erwähnt werden, daß z.B. nur ein 
geringer Teil der zur Zeit über 15.000 jährlichen Insolvenzen auch 
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eine strafrechtliche Überprüfung erfährt, wobei jedoch Experten 
davon ausgehen, daß bei ca. drei Viertel aller Konkurse kriminelle 

. 15 
Handlungen eine Rolle gespielt haben 

Tabelle 208: Anzeigen und rechtskräftig abgeschlossene 
Bußgeldverfahren nach dem Eichgesetz 
in Baden-Württemberg 

!Anzeigen 
1- davon im 
1 FP-Bereich* 

11975 11976 11977 11978 11979 11980 11981 1 

I 238 1 219 I 244 I 183 I 170 I 199 I 177 I 
I 58 I 80 I 120 I 89 I 52 I 46 I 75 I 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 rechtskräftig 1 1 1 1 1 1 1 1 
!abgeschlossene 1 106 1 139 1 230 1 142 1 141 1 153 1 130 1 
IBußgeldverfahrenl 1 1 1 1 1 1 1 

*) Fertigpackungen 
{Quelle: Schriftliche Auskunft des Landesgewerbeamtes Baden-
Württemberg vom 20.12.1982) 

Neben diesem Abgrenzungsproblem der BWE bleibt weiter die Frage, 
ob der erfaßte Teil auch in seinem gesamten Umfang in die 
Statistik eingeht. Zu diesem Punkt muß man zuerst festhalten, daß 
nicht nur Wirtschaftsstrafverfahren erhoben wurden, die von Schwer-
punktstaatsanwaltschaften erledigt worden sind, sondern daß alle 
Wirtschaftsstrafverfahren, die die Meldekriterien erfüllten, in die 
Erfassung Eingang fanden 16 . Trotzdem bestehen bei weiterer Über-
prüfung einige Mängel, die an dieser Stelle aufgezeigt werden 
müssen. 

So kann es einerseits für einen Staatsanwalt problematisch sein, 
ein Verfahren, daß er .nach § 153 a StPO eingestellt hat, zu 
melden, da er ja von einem Bagatelldelikt ausgeht, andererseits 
kann ein ähnliches Verfahren aber bei einer anderen Staatsanwalt-
schaft unter Umständen durch einen Strafbefehl erledigt werden und 
somit, sollte der Einspruch vor dem Schöffengericht verhandelt 
werden, ein meldepflichtiges Verfahren vorliegen. Auch bei Verfah-
ren, in denen keine unterschiedliche Sanktionspraxis zum Tragen 
kommt, dürfte die Einheitlichkeit der Meldestruktur im Bundesgebiet 
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nicht vorliegen. Dies dürften auch die Ergebnisse einiger Bundes-
länder bestätigen, die im bisherigen Erfassungszeitraum kaum Ver-
fahren mit einer Einstellung nach §§ 153ff. StPO gemeldet haben 17 , 
Hier wird somit deutlich, daß in den Bundesländern zum Teil 
unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, in welchem Umfang 
Einstellungen nach §§ 153ff. StPO aber auch Strafbefehlserledigun-
gen überhaupt der Meldung unterliegen. 

Auch hinsichtlich der Anzahl der gemeldeten Verfahren zeigt z.B. 
ein Vergleich mit der Polizeilichen Kriminalstatistik der Freien und 
Hansestadt Hamburg18 , daß .allein von der Fachdirektion 621 beim 
Landespolizeikriminalamt Hamburg in jedem Jahr wegen über 60 
Konkursdelikten, zum Teil über 300 Verstöße gegen Wirtschaftsneben-
gesetze, wie das GmbH-Gesetz oder das Aktiengesetz, und mehreren 
100 Betrugsfällen ermittelt wird (vgl. Tabelle 209). Wenn man noch 
Tabelle 210 heranzieht, in der die Zahl der Fälle mit einem 
Schaden von mehr als 100. 000 DM dargestellt sind, wovon im Jahre 
1979 z.B. 116 Fälle und im Jahre 1978 99 Fälle aufgetreten sind, 
und man diese Fälle mit den zu der BWE gemeldeten Verfahren 
vergleicht19 und dabei berücksichtigt, daß die Zahlen der Polizeili-
chen Kriminalstatistik für angefallene Verfahren gelten und die 
BWE erledigte Verfahren zählt, so wird doch ersichtlich, daß 
zwischen beiden Zahlen eine Diskrepanz besteht. Dabei muß man 
natürlich auch noch bedenken, daß vielleicht ein Großteil dieser 
Verfahren vor dem Strafrichter oder durch den Erlaß eines Strafbe-
fehls erledigt wird. Neben diesem Hinweis aus Hamburg zeigt auch 
das Bundesland Nordrhein-Westfalen einen ähnlichen Fall auf, näm-
lich, daß die Staatsanwaltschaft Aachen im gesamten Untersuchungs-
zeitraum bisher kein einziges Verfahren gemeldet hat, obwohl nach 
dem Geschäftsverteilungsplan Dezernenten mit der Verfolgung von 
Wirtschaftsstraftaten befaßt sind20 • 

Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Erfassungsumfang, wenn 
man die gemeldeten Verfahrenszahlen der Staatsanwaltschaft Mann-
heim des Jahres 1981 mit einer Pressemitteilung der Staatsanwalt-
schaft Mannheim vom 27.02.1982 vergleicht, in der ausgeführt wird, 
daß die Abteilungen für Wirtschaftsstrafsachen, "deren Zuständig-

614 



keit sich auf den gesamten Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe 
erstreckt, •.• 42 Strafkammerank~agen gegen 61 Personen und ·15 
Schöffengerichtsanklagen gegen 23 Personen (erstellt hat). Allein 
der im Anklagesatz erfaßte Schaden belief sich auf 69.654.000 DM, 
davon waren 19,475.000 DM Steuerverkürzungen1121 . Auch hierin kön-
nen sich natürlich einige Verfahren verbergen, bei denen die 
Staatsanwaltschaft nur die Anklage vertreten hat (bei Verfahren 
wegen Steuerhinterziehung, die von den Straf- und Bußgeldstellen 
bei den Finanzämtern abgeschlossen wurden). Diese Belege dürften 
wohl dafür sprechen, daß es zu Fehlern in der Meldepraxis 
der Staatsanwaltschaften kommt, d.h., daß Meldungen unterbleiben 
oder vergessen werden. Im Zusammenhang damit dürfte sicher auch 
z. T. eine fehlende Rückkoppelung der Ergebnisse der BWE und eine 
damit verbundene Einsicht für den zusätzlichen Aufwand durch die 
Statistik stehen22 • Dies zeigt teilweise die Statistik selbst, wenn 
z.B. die Meldungen aus den Bundesländern wesentlich exakter oder 
mit zusätzlichen Hinweisen versehen sind, in denen Informationen 
über die Ergebnisse an die Staatsanwaltschaften im Rahmen von 

Tagungen etc. erfolgten, als die Meldungen aus den Bundesländern, 
die bisher keinerlei derartige Initiativen ergriffen haben. 

Tabelle 209: Von der für die Bekämpfung der Wirtschaftskrimina-
lität zuständigen Dienststelle bearbeiteten Fälle 

!Wirtschaftsdelikte 11976 11977 J 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I IFD 621 1 1 1 
!Betrug 

1 
592 

1 
763 180 400 \ 1.181 ,2.543 1 

!Untreue 
1 

43 
1 

23 30 22 
1 

25 
1 

50 
1 

!Konkursdelikte 
1 

62 
1 

67 57 67 
1 

52 
1 

58 
1 

!Verstöße gegen Wirt- 1 1 
lschaftsnebengesetze I .162 I 305 84 94 71 85 
l(GmbH-Ges., Akt.-G. 1 1 
!etc.) 1 1 
(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik der Freien und Hanse-
stadt Hamburg) 
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Tabelle 210: Durch die Polizeibehörde im Bundesland Hamburg bearbeitete Wirtschaftsstraftaten 

!Delikt 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 
1 !vollen- !darunter Fälle lvollen- !darunter Fälle lvollen- !darunter Fälle lvollen- !darunter Fälle 
1 ldete lmit mehr als ldete lmit mehr als ldete lmit mehr als ldete lmit mehr als 
1 IFälle l 100.000 DM IFälle 1100.000 DM IFälle l 100.000 DM IFälle l 100.000 DM 
1 1 !Schaden ! !Schaden 1 !Schaden 1 !Schaden 
!Betrug insgesamt 1 19.602 1 40 1 18.938 1 42 1 19.370 1 74 1 24.325 1 55 

!darunter: 
1- Waren-/Warenkredit- 1 1.063 ! 10 1 1.041 ! 6 1 1.046 i 9 1 1.135 l 4 
1 betrug 1 1 1 1 

1- Grundstücks-/ 1 14 ! l 1 31 ! 2 1 26 l 2 1 16 l 4 
1 Baubetrug 1 1 1 1 

1- Kautions-/Beteili- 1 10 1 l 1 31 1 5 1 914 1 22 1 2.268 l 22 
1 gungsbetrug 1 1 1 1 1 1 1 
1- Geld-/Geldkreditbetrug \ 1.316 1 · 13 

1 
l. 965 1 7 

1 
2.248 1 16 1 2.140 I 12 

!Untreue 
1 

80 1 9 
1 

141 1 12 
1 

162 1 7 
1 118 1 7 

!Konkursstraftaten 1 57 I 26 1 68 I 23 1 56 I 15 1 58 1 24 

!Straftatbestände nach 
IAktiengesetz, Börsenge-
!setz, Genossenschaftsge-
!setz, GmbH-Gesetz, HGB, 1 211 1 24 1 230 1 39 1 209 I 28 1 268 I 39 
IRVO, UWG, Wirtschafts-
lstrafgesetz 

I_I n s g e s a m t : I 19.950 I 99 1 19.377 I 116 1 19.797 I 124 I 24.769 1 125 

(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik der freien und Hansestadt Hambur~, 
CO .... 
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Als letzter Punkt soll noch die Vergleichbarkeit der Zahlen der 
einzelnen Staatsanwaltschaften untereinander untersucht werden. 

Als besonderes Problem sollte hier die Dauer des Ermittlungsverfah-
rens hervorgehoben werden, wobei insbesondere darauf hingewiesen 
wird, daß die BWE eben nur die Verfahrensdauer feststellen, nicht 
aber bestimmte organisatorische Maßnahmen (ir.sbesondere die Melde-
organisation), die die Dauer des Verfahrens beeinflussen können, 
aufzeigen kann. Hierbei bestehen z.B. folgende Problempunkte: 

a) Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi) sollten zunächst im AR-Regi-
ster eingetragen werden ( § 47 Absatz 5 der Aktenordnung). 
Wenn der Staatsanwalt jedoch Ermittlungen veranlaßt, so soll 
die Sache im JS-Register vermerkt werden. Es kommt da bei vor, 
daß abweichend von dieser Regelung sehr oft Ermittlungshandlun-
gen in den AR-Verfahren geführt werden, ohne daß eine Umtra-
gung in das JS-Register erfolgt. Wenn der Dezernent zu einem 
sehr späten Zeitpunkt diese Umtragung verfügt, so wird erst 
dieser Zeitpunkt in der Zählkarte als Einleitungsdatum regi-
striert, mit der Folge, daß eine sehr kurze Bearbeitung_szeit bei 
Abschluß der Ermittlungtm gemeldet wird. 

b) In Fällen, in denen ein Verfahren gemäß § 205 StPO vorläufig 
eingestellt wird, ist dies nach der Anordnung über Zählkartener-
hebungen als eine Erledigung aufzufassen. Aus einer Verfügung 
des Leitenden Oberstaatsanwaltes in Köln geht so z.B. hervor, 
daß "diese vorläufige Einstellung nach § 205 StPO stati-
stisch als eine Erledigung gemäß § 170 Absatz 2 StPO ausgewie-
sen (wird). Sofern also das Max-Planck-Institut Erledigungen 
nach § 170 Absatz 2 StPO in Berechnungen einbezieht, verbergen 
sich darunter auch die zahlenmäßig nicht unerheblichen Fälle 
einer vorläufigen Einstellung. Darüber hinaus aber ist nach 
Aufhebung der vorläufigen Einstellung eine Zählkarte anzu-
legen und als Datum der Einleitung der Tag anzugeben, an dem 
die vorläufige Einstellung aufgehoben worden ist. Damit wird 
der Zeitraum der vorläufigen Einstellung bis zur Aufhebung 
statistisch nicht erfaßt. Ferner werden· auch dieselben Verfahren 
statistisch zweimal erfaßt; nämlich einmal bis zur vorläufigen 
Einstellung und zum anderen bis zum Abschluß der Ermittlun-
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gen. In nicht wenigen Fällen erfolgt die vorläufige Einstellung 
dann, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Dies führt 
dazu, daß der Dezernent einen Anklageentwurf fertigt und ihn 
zu den Handakten nimmt. Sobald der flüchtige Beschuldigte 
aufgrund der Fahndungsmaßnahmen festgenommen worden ist oder 
aus sonstigen Gründen die vorläufige Einstellung aufgehoben 
wird, kann auch fast unverzüglich Anklage erhoben werden. 
Dies erklärt auch, weshalb in so vielen Fällen relativ kurze 
Bearbeitungszeiten in Umfangssachen gemeldet werden. Wenn hin-
gegen der Dezernent, ohne vorab das Verfahren vorläufig einzu-
stellen, Anklage erhebt in Verbindung mit dem Anklageerlaß 
eines Haftbefehls gemäß beigefügter Anklageschrift und Unterstel-
lung des Antrags auf vorläufige Einstellung nach § 205 StPO 
bei dem Gericht eine nicht unbedenkliche, jedoch geübte 
Verfahrensweise - , so wird in diesem Fall nur ein Verfahren 

23 mit einer sehr langen Verfahrensdauer gemeldet" 

c) Eine weitere Möglichkeit der Verfahrensbeeinflussung besteht 
auch in der Abtrennung von Verfahrensteilen und der gesonder-
ten Erledigungsmitteilung. 

d) Auch bei den Verfahren der Vorermittlungsbehörden Polizei oder 
Steuerfahndung stellen sich besondere Probleme. So muß z.B. 
bei der Steuerbehörde erst das Ergebnis einer finanzgerichtli-
chen Entscheidung abgewartet werden, bevor dem strafrechtli-
chen Verfahren Fortgang gewährt werden kann. Bei der Polizei-
behörde als Vorermittlungsbehörde kann die Dauer der staatsan-
w altschaftlichen Ermittlungsdauer da von abhängen, ob das Ver-
fahren gleich nach der Anzeigeerstattung an die Staatsanwalt-
schaft mit der Bitte um weitere Verfügungen gegeben wurde oder 
die Polizei demgegenüber gleich von sich aus Ermittlungen 
durchgeführt hat und somit das Verfahren erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt als Eingang bei der Staatsanwaltschaft registriert 
wurde. 

Wie diese Ausführungen zeigen, bestehen zu einigen Punkten der 
Erhebung unterschiedliche Auffassungs- und Meldemöglichkeiten, die 
die Statistik aufzeigen kann. Sie ist insbesondere auch dadurch 
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nützlich, daß sie durch Aufdeckung der Hintergründe Aufschluß 
darüber gibt, welche unterschiedliche organisatorische Behandlung 
der Verfahren sich bei den einzelnen Staatsanwaltschaften ergibt. 
Dies ist besonders hilfreich, um im Bereich der Wirtschafts-
delinquenz für weiterführende Forschungen bereits Hinweise zu 

liefern. 

Nachdem diese problematischen Punkte aufgezeigt wurden, kann die 
angeschnittene Frage der Effizienz der BWE wieder aufgenommen 
werden. Zwar dürfte feststehen, daß die BWE nur einen Teil der 
Wirtschaftskriminalität .in der Bundesrepublik Deutschland nach-
weist, und zwar den Bereich der schweren Wirtschaftskriminalität. 

Obwohl sich darin auch einige Erhebungsmängel gezeigt haben, so 
kann jedoch mit Sicherheit festgehalten werden, daß es mit der 
BWE gelungen ist, zum ersten Mal repräsentative Aussagen zum 
Umfang und zur staatsanwaltschaftlichen Erledi~ung der schweren 
Wirtschaftsdelinquenz auf nationaler Ebene zu machen. 

Wenn auch die Schadenssummen der BWE die Schätzungen bisher 
nicht bestätigt haben, so ::-:eigen sie doch, daß der durch Wirt-
schaftskriminalität eingetretene Schaden erheblich ist und unter 
Berücksichtigung der gerade noch ausgeführten weiteren Bereiche 
der Wirtschaftskriminalität, wie der Steuerhinterziehung in den 
Verfahren, die von den Straf- und Bußgeldsachenstellen der Finanz-
ämter erledigt wurden, ein Ausmaß erreicht hat, das besor gniserre-
gend ist. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob die 50 
Milliarden oder sogar 100 Milliarden DM Grenze überschritten 
wurde, vielmehr dürfte es für die Brisanz des Problems "Wirt-
schaftskriminalität" sprechen, wenn man feststellen muß, daß der 

Schaden durch Wirtschaftsdelikte denjenigen der "normalen" Vermö-
gensdelikte bei weitem übersteigt 24 

Die Ergebnisse der BWE haben aber auch gezeigt, daß es zu einer 
weiteren Aufklärung der Wirtschaftskriminalität notwendig ist, auch 
den Bereich der leichten Wirtschaftsdelinquenz, der Ordnungswidrig-

keiten, aber auch den Bereich der gerichtlichen Erledigung von 
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Wirtschaftsdelikten zu erfassen und somit einen Zugang zu einer 

analytischen Aufarbeitung zu bieten 
25

• 

Im Sinne von Sellin bietet die BWE für differenziertere weiterführen

de Untersuchungen die erforderliche Datengrundlage, was sonst 

schon bei Untersuchungen (z.B. von Diebstahlsverfahrenl zu organi

satorischen Schwierigkeiten führt. Aber auch in ihrem organisatori

schen Aufbau hat die BWE für die kriminologische und rechtssoziolo

gische Forschung auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität wert

volle und umfassende Ergebnisse gebracht, die auf der Grundlage 

von Einzelfallstudien oder der Auswertung von Presseberichten nicht 

.. 1· h 
.. 26 

mog 1c gewesen waren 
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ANMERKUNGEN ZU KAPITEL 9 

1) Vgl. Wax (1973), S. 37. 
2) Vgl. Sellin (1950).
3) Vgl. Sellin (1950), S. 679.
4) Schaffmeister (1975), S. 300.
5) Schaffmeister (1975), S. 300.
6) Wassner (1981), S. 12.
7) Vgl. Wassner (1981), S. 12.
8) Vgl. dazu auch die Ausführungen von Römer auf dem 49.

Deutschen Juristentag ( vgl. die Ausführungen im 2. Kapitel
und Verhandlungen ( 1972 l, M 43 f.). 

9) Vgl. auch die Ergebnisse in Bundesministerium der Justiz 
( 1984). 

10) Vgl. Schmid (1975). 
11) Vgl. dazu auch die Ausführungen im 2. Kapitel. 
12) Man vergleiche die Zahl in der Polizeilichen Kriminalstatistik

zu den relevanten Tathandlungen (vgl. auch Liebl (1982c)).
13) Vgl. dazu auch noch weiter unten.
14 l Wobei z. Zt. noch in der Diskussion ist, welcher Teil der

Umweltschutzdelikte zum Bereich der Wirtschaftsstraftaten ge
zählt werden kann. 

15) Vgl. Liebl ( 1984a l sowie zu den Schäden durch Steuerhinterzie-
hung Liebl (1982b) und zu den Kartellverstößen Liebl ( 1984b). 

16) Vgl. dazu auch die Ausführungen im 2. und 6. Kapitel. 
17) Vgl. dazu die Ausführungen im 8. Kapitel.
18) Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik der Freien und Hansestadt

Hamburg (1975 ff.).
19) Vgl. die Tabelle für die Staatsanwaltschaft Hamburg im Anhang

sowie die Ausführungen im 8. Kapitel. 
20) Vgl. Liebl (1982a). 
21) Staatsanwaltschaft Mannheim, Pressemitteilung vom 27.2.1982.
22) So auch die Berichte auf den einschlägigen Staatsanwältetagun-

gen.
23) Leitender Oberstaatsanwalt, Verfügung - 40 - 68 -.
24) Vgl. Kaiser (1980), S. 239; Liebl (1981), S. 458. 
25) So auch Schwind (1980), S. 232.
26) Vgl. dazu auch Liebl (1983b). 
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10 ENGLISH SUMMARY: GOALS AND RESPONSIBILITIES OF 

THE "NATIONWIDE UNIFORM REGISTRATION OF ECONOMIC 

CRIMES" 



10 ENGLISH SUMMARY: GOALS AND RESPONSIBILITIES OF THE 
"NATIONWIDE UNIFORM REGISTRATION OF ECONOMIC CRIMES" 

One result of the 49th German Lawyers' Convention, which was 
held in Düsseldorf in September 1972, was to instigate the intro-
duction of a statistical registration of economic crimes. This 
situation was necessitated by the fact that there was no systematic 

or comprehensive empirical study available on the reasons for 
economic criminality, and by the feeling that "this deficiency 
cannot be overcome through even the most comprehensive and 
valuable subjective exper~ences gathered from day-to-day re-
search111. One specific recommendation was that economic criminality 

be reported in the police criminal statistics and in the court 
records of criminal verdicts. Those opposing this recommendation, 
however, argued that "neither the police criminal statistics nor the 
court records of criminal verdicts give us any information as to 
what criminality really is. Instead, they provide us with nothing 
more than statistics on the results of efforts undertaken. They do 
tel1 us how frequently so-called economic criminal matters occur 
and how they are processed. As everyone knows, however, this 
information is de pendent upon the intensity of follow-up work, the 
availability of personnel, the concentration of forces, as well as 
upon a variety of other factors... For the sake of honesty, we 
must admit to the public that the extent and types of actual 

criminality in particular, of economic criminality -- cannot be 
determined in such a manner. Instead, we should try to examine 

what the individual prosecutors' offices actually process each year 

and to observe their results. This latter approach would be not 
only honest, but also informati ve 112 • The 49th Germ an Lawyers' 
Convention thereby came to the following conclusion: "The Germ an 

Lawyers' Convention finds it to be absolutely essential, that those 
cases which involve economic criminal matters and which are 

processed by the pu blic prosecutors' offices be recorded ( as of 
January 1, 1974) according to uniform methods, such that they can 

be evaluated quantitatively and qualitati vely. 113 
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As a result of this recommendation, the 42nd Meeting of the 

Permanent Congress of Ministers and Senators of Justice (held on 

Qctober 29-30, 1973 in Saarbrücken l decided to form a sub-commit

tee, in order to "create a criminological headquarters" which 

would prepare and present a report on the nationwide uniform 

evaluation of data collected in the field of economic criminality. 

At the 44th meeting of this congress, which was held on November 

14-15, 1974 in Stuttgart, it was decided that the criminological

research group of the Max-Planck-Institute for Foreign and Inter

national Penal Law would evaluate and record this data until 

these tasks could be assumed by the Criminological Headquarters. 

The Max-Planck-Institute was notified of this decision by the

con,gressional chairman on November 25, 1974, and since that time,

the "Nationwide Uniform Registration of Economic Crimes" (BWE) has 

been evaluated here at this institute. 

One purpose for forming the BWE was to clarify and help to 

illuminate the criticized deficiencies in sound criminological percep

tions in their entirety. As was indicated in the first research 

report of 1974, "the results were of particular interest for further 

legislative reforms in light of the more effective struggle being 

waged against economic crimi:-iality. This importance applies both 

to the criminal law and to the auxiliary criminal law fields. Such 

information could indicate that an unusually high number of 

criminal procedures all involving one particular criminal law 

statute, were being dismissed. This fact in turn would stimulate a 

review of this statute, resulting either in its reformulation or in 

the introduction of a new statute. In the sphere of auxiliary 

criminal law, particularly high damages -- often occurring within 

certain types of companie.s or within particular branches of indus

try -- could lead to the introduction of legislative measures in the 

fields of civil or administrative law. These data could be especial

ly good indicators for showing that regulations on the formation or 

registration of business corporations should be made more stringent, 

or that requirements to fascilitate the exclusion of irresponsible 

individuals from engaging in particular types or forms of busi

nesses should be introducect 114. 
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10 .1 Definitional Basis of the Sta tistics 

These statistics are based on the definition of economic criminality 
contained in § 74 c of the current form of the Judicial Constitution-
al Statute (GVG). In the years 1974-1975, official procedures also 
were included concerning the following criminal law statutes: 
Unfair Competition Act; Stock Market Act; Limited Company Laws; 
Cooperati ves Act; Law of Banking, Deposits, Stock Exchange, and 
Creditory Agencies; Insurance Control Act; Foreign Trade Laws; 
Foreign Exchange Control Laws; Fiscal Monopolies Act; Tax and 
Customs Laws (in connection with other criminal acts, only if a 
tax offense represents the major violationl; Penal Code in cases of 
§ 74 c (1) Nr. 5 GVG (subsidy fraud, credit fraud, bankruptcy, 
preferential treatment of creditors or debtors); Penal Code in cases 
of § 74 c ( 1) Nr. 6 GVG to the extent that special knowledge of 
economics is necessary for judgment of the case, i.e., in cases of 
fraud, fraudulent conversion, theft, embezzlement, receiving stolen 
goods, usury, granting of unfair advantages, bribery, and viola-
tions of the duty to maintain adequate business records, as well 
as in some cases, the nonregistration of insolvency or judicial 
composition proceedings ( §§ 130b, 177a Commercial Law Code). 

The BWE's basis for data registration was altered slightly when § 

74 c GVG was modified in 1976. Tax and customs offenses were 
limited: "tax and customs laws (when the offense is not a 
violation cf the narcotics laws and when the tax violation does not 
involve taxes on motor vehicles)." Theft, embezzlement, and recei v-
ing stolen goods also were excluded, since they were omitted from 
§ 74 c (1) Nr. 6 GVG. 

With the exception cf § 7 4 c (1) Nr. 6 GVG, a uniform basis exists 
for defining economic criminality. The condition "to the extent that 
special knowledge of economics is necessary_ for judgment cf the 
case" leaves a certain amount cf leeway concerning definition and 
in terpreta tion to the discretion cf every prosecu tor. 
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A further hindrance to the process of collecting statistics results 
from the fact that all procedur.es involving damages of under 
1,000.00 Marks are excluded and belong instead to the jurisdiction 
of the Court of Lay Assessors5 . This restriction, however, excludes 
insignificant criminality such as a restaurant owner' s violation of 
the food laws. 

Since 1974, the Max-Planck-Institute has been gathering data 
according to the above criteria and presenting annual statistics to 
the legal administrative body. The present study is based on a 
eight-year data period, ·viz., BWE 1974 to 1981, inclusively. 

10. 2 Variables 

Before we present the results of our study, we would like to 
discuss the variables involved. Initially, we must point out that 
our data survey form was modified twice during the period 
reported. These changes, however, included more, rather than 
different data. For this reason, comparison of the individual years 
was still possible, and, to a great extent, the data could be used 
in a longitudinal analysis of those years examined. 

The following variables were included in 1974: "public prosecutor 
at the District Court", "file number of the procedure", "day 
received by prosecutor", "day of conclusion", "number of suspects", 
"criminal statutes considered", "number of individual cases", "num-
ber of victims", "amount of total damages", "legal form of of-
fender' s business firm", "trade", "number of defendants", "statutes 
named in the criminal complaint", "amount of damages named in 
complaint", "amount of other damages", "number of individual 
cases", "number of victims", "resolution through partial stay of 
proceedings according to §§ 170 II, 205, 153 ff., 154 ff. StPO 
(Code of Criminal Procedure) ", "resolution through complete dismis-
sal according to §§ 170 II, 205, 153 ff., 154 ff. StPO", each with 
"number of suspects", "number of individual cases", and "par-
ticular information" • 
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In 1975, the variable "type of complaint filed" (criminal division, 
etc. l was added to the above list. Since 1977, the following 
variables also have been added: 11 initiation of investigation" 
(criminal police, etc. l, 11 suspect' s sex", "previous criminal record" 
( previous record and previous record for same offense were not 
differentiated), "registration in central trade register", "connection 
of main suspect 's criminal act with his activities in the business 

firm", "type of victims", "estimated total damages", "damages 
inestimable", as well as "other reasons for case resolution". 

10. 3 Res ults 

Approximately 3,300 investigations are recorded annually in the 
"Nationwide Uniform Registration of Economic Crime". According to 
the individual years, the following number of investigations were 
reported: 

1974: 2,888 investigations 
1975: 3,089 II 

1976: 3,647 II 

1977: 3,727 II 

1978: 3,562 

1979: 3,087 ,. 
1980: 3,226 II 

1981: 3,102 II 

In 1974, which was the first registration year, 1,452 investigations 
resulted in the filing of criminal complaints. The following years 
were as follows: 

1975: 1,656 criminal complaints 
1976: 2,094 II II 

1977: 2,300 II II 

1978: 2,278 II II 

1979: 1,881 II II 

1980: 2,009 II II 

1981: 2,139 II II 
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From this information, we can calculate a complaint quota for each 

of the years included in the _study, i.e., the percentage of 
investigations resulting in the filing of a complaint. In 1974, 50.2 
percent of all investigati ve pracedures were concluded by the 
filing of a criminal complaint. This quota rase to over 53. 6 
percent in 1975, to 57. 4 percent in 1976, to 61. 7 percent in 1977, 
and to 62. 5 percent in 1978. In 1979, the complaint quota drapped 

for the first time to 60.9 percent, but it rase again in 1980 to 
62. 3 percent and in 1981, to 69 percent. 

The complaint quota has increased appraximately 19 percentage 
points since 1974. These results, when used in a longitudinal 
analysis, indicate a relatively positive development. When observing 
the forum selected in the complaints, a reduction in the number of 
complaints to a criminal division - including the economic criminal 
division - could be witnessed, viz., fram 31.3 percent in 1975 to 
21.1 percent in 1981. Simultaneously, the complaint quota to the 
Court of Lay Assessors increased from 58.2 percent to 69.3 percent 

(1980), or 61.2 percent (1981) 6 • Since the level of punishment to 

be expected is lower at these lay courts, one must assume that the 
above results indicate a lower level of expected punishment or a 

decreased necessity for sanctioning in the opinion of the public 

prosecutors. On the other hand, one could hypothesize that the 
prosecutors prefer these courts, since they offer a quicker resolu-

tion of the cases braught before them. 

Another interesting variable is "amount of damages" (cf. Table 
212), which a veraged 3. 5 milliard Mark over the eight years 
studied. For the years 1976 to 1979, damages were always above 

average ( the highest instance of damages occurred in 1978 and 
involved a sum of 5. 4 milliard Marks). When looking at this 
figure, however, one must take into account that several major 
cases were tried during these years, which had a decisive 
influence an the results obtained. 

In 1974, damages were quite a bit below average, although this 

fact may have resulted from initial difficulties in recording the 
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Table 211: Legal Forum 

llnvesti9ation resultin9 in 
lcrimina! comelaint: 
/to ~minal division 

/to -~ourt of lay assessors 

lother information {one-
1 j_u<!9_ecourt 
/to ~venile court 

lthrou9h order of summary 
leunishment 
INumber of investi9ations 
lresultin9 in the filin9 
IQf ~c.r-iminal comelaint 
* not recorded for 1974 

1975* 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 ** 
1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 

1 519 131.3 1 510 124.4 1 657 128.6 1 606 127.2 1 548 129.1 1 509 125.3 1 452 121. 1 

1 964 158.2 11,219 158.2 11,520 166.1 11,440 164.6 11,226 165.2 jl,392 169.3 11,310 161.2 1 

1 1 130 I 7. 9 I 1 1 110 I 5.3 I 1 1 51 I 2 .2 I 1 1 57 I 2.6 I 1 1 8 I 0.4 I 39 1 1 
1 1. 9 1 18 1 o.81 

~I 2 1 o._1 _I __ - _I _- 1 - 1 - 1 33 1 0. 2 1 - - . 1 - _ I 11 1 0. 5 

1 42 1 
1 
11,656 
_I 

1 
~. 1~3 

1 
100 12,094 

1 

1 1 I 12._1 _I 72 1 3.1 J 125 

1 1 1 
I 100 12,300 100 12,228 
1 1 1 

1 5.6 L 96 1 5. 1 I 69 

1 1 
100 11,881 100 12,009 

1 1 

1 223 

1 
100 12,139 

1 

1 ~0.4 

1 
1 100 
I_ 

** 125 investi9ations: missin9 data 

,0 
("') 
<D 



Table 212: Extent of Total Damages 

ISpecification --------- Year 1974 1 1975 1976 
1 

1977 
1 

1978 1 1979 
1 

1980 1 1981 

!Total damages (including estimated 1 1 1 1 1 1 1 1 
ldama9es) in millions of Marks 11.380,6 13.085,6 13.722,0 14.598,8 15.477,4 13.933,6 12.616,0 13.592,5 

INumber of procedures with claims of 1 1 1 1 1 1 1 1 
lestimated and total damages I 2. 351 12.540 13.039 13.099 12.959 12.687 12.809 12.701 

INumber of procedures with non-esti- 1 -* 1 -* 1 -* 1 495 1 484 1 292 1 318 1 204 lmable damages 1 1 1 1 1 1 1 1 
INumber of procedures without 1 537 1 549 1 608 1 133 1 119 1 108 1 99 1 31 lclaims of damages 1 1 1 1 1 1 1 1 
1arithmetic mean (in Mill. Marks)_ J 0,6 1 l,2j 1,2 j 1, 5 1 1,9 1 l ,5 I 0,9 1 1,3 

--

*) not recorded from 1974-1976. 
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Table 213: Extent of Total Dama2es eer lnvesti~ative Procedure 

INumber of procedures 1974 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1979 1980 1981 
lwith total damages 
1( in Marks) : abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 % 1 abs. 1 " .. 1 abs. 1 % abs. 1 % 1 
lup to 10,000 661 122.9 1 540 111.s 1 713 119.6 1 500 115.3 1 481 j 15.4 1 459 117 .2 1 605 121.9 1 609 123.7 1 
lfrom 10-100,000 806 J27.9 1 935 130.3 11.106 130.3 1 959 129.3 1 911 129.2 1 798 129.9 1 752 121.2 ! 717 J27.9 1 
lfrom 100-500,000 594 120.6 1 669 121.1 1 741 120.3 1 717 121 .9 1 686 122.0 1 626 J23.5 1 624 122.6 i 591 J23.0 1 
lfrom soo,000-1,000,000 119 1 4.1 1 162 1 5.2 1 208 1 5.7 1 205 1 6.3 1 188 1 6.0 1 177 1 6.6 1 160 1 5.8 1 142 1 5.5 1 
jfrom 1·5,000,000 133 1 4.6 1 183 1 5.9 1 203 1 5.6 1 207 1 6.3 1 193 1 6.2 1 155 1 5.8 1 165 1 6.0 1 149 1 5.8 1 
jfrom 5-10,000,000 24 10.81 31 1 1.0 1 36 1 1.0 1 34 1 l.O 1 35 1 1. 1 1 26 1 1.0 1 18 1 0.7 1 21 1 0.8 1 
jover 10,000,000 14 1 0.5 1 20 1 0.6 1 32 1 0.9 1 28 1 0.9 1 26 1 0.8 1 28 1 1.0 1 20 1 0. 7 1 21 1 0.8 1 
lother tor no available) 537* 1 1 549* 1 1 608* 1 1 627 1 603 1 1 400 1 1 417*** 1 l 5. l 316***]12.3 l 1 i nformation 118.6 I I 17 .8 I 116. 7 I I 19.1 I 19.3 I I 15.0 I 1 
!total number of proce- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ldures (N 1=100%)**** 12,888 1 100 13,089 

1 
100 13,647 

1 
100 13,725 

1 
,3,562 ,3,087 

1 
13,226 13,102 

1 1 

IExtent of total damages 1 1 11,380.6 1 
1 1 13,085.6 1 1 1 ,3,722.0 1 1 1 12,910.7 1 1 1 ,4,800.3 1 1 1 11,667.7 1 1 1 11,828.7 i 1 1 11,920.2 1 llin Mill. DM)** 

larithmetic mean (in Mill .1 1 1 1 1 
!Marks) in relation to 1 1 1 1 1 
I · N1 1 0.5 I 1 1.0 1 1 l.O 1 

1- actual damages 1 1 1 1 
1 reported (N 2) 1 0.6 1 l.2 1 1.2 1 
jnumber of procedures 1 1 1 1 
Jwith actual reported 1 1 1 1 
jdamages (N 2) 12,351 

1 
12,540 13,039 

lnumber of procedures 1 1 1 
lwith Information of the 1 1 1 
ldamages (without claims 1 1 1 
lof damages) (N 3=100%l****f 1 1 

* including non-estimable damages 
** not recorded from 1974-1976 . 

*** including non-estimable damages and without claims of damages 
**** only 1974-1976 

***** since 1977 = N 

1 
1 

0.8 I 
l. l 1 

1 
1 
1 12,650 

1 
13,277 
1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1.3 1 1 0.5 I 1 0.6 1 1 0.6 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1.9 1 1 0.7 1 

1 
0.8 1 1 

0.9 1 

1 1 1 1 
1 12,520 12,269 1 12,344 1 12,250 

1 1 1 1 1 
100 13,123 100 12,669 100 12,761 100 12,566 100 I 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 



necessary data. These problems inhibit the determination of any 
clear trend in the amount of damages incurred from economic 
crimes. The data permit only the evaluation of an average damage 
level around which the various years fluctuate. 

A further interesting variable is the number of suspects (cf. Table 
214), i.e., persons who were investigated in the reported cases. 
The results of the "Nationwide Uniform Registration of Economic 
Crimes" show that a yearly average of 6,170 persons were suspects 
in economic crime cases. The number of suspects rase continually 
beginning in 1974 until it reached 6,879 in 1979. In 1980, this 
number was reduced by almost 1,000, so that the number of 

suspects was only 5,896. In 1981, this number again declined by 
526, to a total of 5,370 suspects. The reasons for this decrease 
could not be determined. One possible explanation could be that 
the decrease resulted from 
during these years, e.g., 
cases involved only one 

a specific resolution 
that a particularly 

suspect. The decrease 

situation existent 
high number of 
also could ha ve 

resulted from an organizational change, such as a prosecutorial 

division of cases to gain a better general investigative viewpoint. 
Which possible explanation is correct or whether the decline was a 

one-time random occurrence canflot yet be determined. 

To conclude our discussion of the generally reported data, we 

would like to discuss the number and types of victims and the 
number of individual cases (cf. Table 216 ff.). 125,000 victims 
were reported annually, whereby the lowest number was 66,145 in 
1979 and the highest, 186,202 in 1976. In 1980, 156,004 victims 
were reported, which indicates that this number is relatively 
de pendent upon the resolution "structure" in those particular years. 

In every year investigated, the State, with approximately 31. 7 
percent, was the most frequently named "type of victim". Tax 
offenses, which always affect the State as a victim, usually 
accounted for a large part of those crimes committed. The second 

most commonly named group was "other businesses", with 25. 5 
percent of all victimizations reported. This group included, for 
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Table 214: Number of Suspects per Investigative Procedure 

\Number of 
lpr~cedure~ with: 

\1 suspect 

\ 2 ~uspects 

\3-5 suspects 

\ 6-20 suspects 

\over 10 suspects 

\no information 
\ a_v~ i 1 ab l e 
\total number of 
\procedures N=l00% 

\total number of 
\suspects 

\arithmetic mean 
\in relation to N 

1974 \ 1975 \ 1976 \ 1977 \ 1978 \ 1979 

abs. \ ___:_\ _a~\ % \ abs. \ % \ abs. J_% \ abs. \___:_ ~-\ _% 

\1~937 _\~\2,005 \64.9 \2,386 \65.4 \ 2,485 \6~.7 \~68 J~ \2,017 _1_6_:_-_: 

517 \17.9 1 609 \19.7 1 742 \20.3 1 __ 724 \19.4 1 770 \21.6 \ 633 \20.5 

301 l~I _3~111.2 1 419 111.5 1 377 110., 1 418 111.1 1 331 110.1 

52 1 „ 8 1 79 1 2. 6 1 62 1 „ 7 1 90 1 2. 4 _I 66 1 „ 9 1 62 1 2. 0 

3
3 1 1.0 1 24 

1 
o.8 1 24 1 0.1 1 41_ 1 1.1 1 24 1 o.7 1 28 I o.9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 \ 1 . 8 I 25 \ 0. 8 I 14 \ 0. 4 \ 1 0 \ 0. 3 \ 16 I 0. 4 \ _ 16 \ 0. 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
2,888 

1
,oo 

1
3,~_:__

1
,ooJ3,647 1100 

1
3,727 l~~o 

1
3,562 

1
,oo 

1
3,081 

1
100 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15,058 1 15, 798 1 16,270 1 16,663 1 16,630 1 16,879 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 „8 

1 1 „9 
1 1 1.

7 
1 1 1.

8 
1 1 1.

9 
1 1 

2
·
2 

1 

1980 I 1981 

\ % \ abs. \ % 

2,133 \66.1 \2,057 \66.3 1 

657 \20.4 J 604 \19.5 1 

342 po.6 J 361 \11.6 \ 

~I 2.2 1 49 1 1.6 1 
1 0_2_1 2!_1 0.9J 

1 1 1 - _ I - _I 3 I o. 1 

1 1 1 
3,~~ 1100_13, 102 1100 

1 1 1 
5,8~ I _

1
5,37o_J 

1 1 1 
1 - __ J „ 7 

1 

..,. 
"" tc 



Table 215: Number of Defendants per Complaint Filed 

1 1 1974 1 1975 1976 1977 1 1978 1979 1980 1 1981 1 
INumber of procedures with;I abs. % 1 abs. 

/1 defendant 11,047 72.4 11,228 

1.~-~-f end an ts 1 243 16.8 1 255 

13 to 5 defendants 1 111 7.7 1 130 

16 to 10 defendants 1 28 l. 9 1 27 

lover_ 10 defendants -- ·--· 5 0. 3 1 6 

l"o information available 

ltotal number of cases 
I fi led (N=l00%) 
1 

1 tot a 1 number of 
ldefendants 

larithmetic mean in 
Jrelation to N 

a, 
w 
'" 

13 0.9 1 10 

1 11. 447 1 100 
1
1,656 

1 

1 12,207 ,2,588 

i 1. :, 1. 6 
1 

% abs. %, abs. 

74. 2 11 '590 75.9 11,763 

15.4 1 331 15.8 1 331 

7.9 1 140 6.7 1 164 

1. 6 1 13 0.6 1 37 

0.4 1 5 'l.2 1 5 

0.6 1 15 0.7 1 

1 l 00 
1
2,094 1 100 12' 300 

1 12,958 1 ,3,341 

1 l. 4 1 l. 5 
1 1 

" 1, 1 abs. % abs. % abs. % 1 abs. ____ J 
76. 7 11 '650 74.l 11,399 74.4 11,529 76. l [1,604 7 s. o _ __l 

1 

14.4 1 398 17.9 1 327 17.4 1 322 16.0 373 17. 4 1 

7. l I 161 7.2 1 134 7. l 1 140 7.0 1 144 6.7 1 

1. 6 1 14 0.6 1 13 0.7 1 11 0.5 1 13 [i. 6 1 

0.2 1 5 0.2 1 6 0.3 ! 2 0.1 1 3 0. l / 

-
1 - 1 2 0. l I 5 0.2 1 2 0. l 

1 100 12,228 1 100 
1
1,881 100 12,009 100 12,139 100 

--· 
1 13, 171 1 12,701 1 12 '772 \z,99s 

1 1. 4 1 l. 4 ! l. 4 l. 4 
1 1 



T,tt,1,, 216: \umh,'r ,,f Jnd1viJual Off,•ns,'s p1'r ln\'csti1'ative l'rocedure 

JlJ74 1975 
1 

197 1977 1978 1979 J o,,, i lll:"' l 
\tiiltbl'!" l,f 111vesti-
~;,t1v~ rr0~edur·~s abs. r.' abs. % ! abs. % abs. io abs. % abs. "' abs. ' 1 abs. i nv,:d \.in!! /o 1, 

1 1 

! 1 

1 l)f f l~II St"' l 1 213 .i:::.o 1,191 JS,ti l ,457 40,0 1,450 39.2 11465 41.1 1,204 39.0 1,371 4'' - i (J - -~"' .... -.) ,)) 

i i 

1 
1 ·• - ll' ('lffl'rlS('S ' 1,l1S3 .,7 .s 1,242 40.2 1 1,503 41.2 1,571 42,2 1,509 42.4 l 1 331 4., .1 1 ,37~ 42.7 l , .~ 1 1 4'' -i i - •--' 
i 

! ! 1 
11-',,1 1,.,ffens('s 316 10.9 ,.., - 12.1 431 11 .8 I 446 12.0 409 11. 5 369 12.0 3]0 10.5 1 5 ... 1 - ., .,, ) 

! 
; ! ', 1-1 ,1,1 oftenscs ~o 2.8 82 2.7 85 ., ' ! 98 2,6 87 2.4 76 2.5 61 1.0 l;'.ll 4 „ . ., ·-: 1 

1 

ovcr 1,1,1 off....-~ns(•s ! 
1 

bl 2. 1 71 2.3 (,7 1,8 67 t.8 92 2.6 90 2.9 75 2 -,j 102 ... , . -~ 
i 1 

llO i nt\.H·ma t 1011 1 

avai labh· 135 4.7 128 4. 1 i 104 2.9 84 2,3 - - 17 0.6 2 0, 1 73 2 .4 : 
i 

total numbcr of i 
invl'sti.!!ative pro- 2,808 100 3,089 100 3,647 100 3,725 100 3,562 100 3,087 100 3,226 100 3, 102 10,1 
..:edures (i\ = 1 o,1;;i 
t0tal number of ' 
individual offenses 51,150 49,484 

! 
44,113 59,547 82,245 61,706 145,209 127,543 

j 
1 ar1thmetic mean Jll i 17.7 16.0 12.1 16.0 23.1 20.0 i 45,0 41,2 relation to ;,; 
1 



l ab 1 e 21 7: Number of Victims 

--- ----- -----
,Number of investigative 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1procedures with: abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. 
---------

f 1 vict im l, 217 42. l l ,227 39.7 1,647 45.2 l, 981 53.2 2,081 58.4 l, 717 55.6 1,930 59.8 159 5. l 

12-10 victims 633 21. 9 713 23. l 752 20.6 781 21.0 890 25.0 867 28. l 870 27.0 218 7.0 
---------

jll-50 victims 343 11. 9 398 12.9 450 12. 3 431 11. 6 355 10.0 300 9.7 276 8.6 141 4.5 
1 

[51-100 victims 95 3.3 114 3.7 100 2.7 102 2.7 94 2.6 71 2.3 60 l. 9 42 1.4 
1 

jlOl-200 victims 53 1.8 52 l. 7 64 1.8 55 1.5 48 1.3 38 1.2 
'1 

39 1.2 18 0.6 1 
/201-1.000 victims 34 1.2 42 1.4 41 l. l 47 1.3 51 1.4 40 l. 3 1 27 0.8 21 0.7 

1 

jover 1.000 victims 16 0.6 11 0.4 11 0.3 13 0.3 10 0.3 6 0.2 
1 

7 0.2 12 0.4 
1 

jno information available 497 17.2 532 17.2 582 16.0 315 8.5 33 0.9 4o 1.6 
1 

17 0.5 -
1 

1total number of proce- 2,888 100 3,089 100 3,647 100 3,725 100 3,562 100 3,087 100 3,226 100 3, 102*) 
1 dures. ( N = lOO·c) 

\total number of victims 173,321 89,558 1186,202 1102,934 \103,242 66,145 \ 156,004 \ 153,159 

1arithmetic mean in 60.0 29.0 51. l 27.6 29.0 21.4 1 48.4 49.4 1relation to N 
1 

*) 1981 survey: individual persons, only. 



exarnple, suppliers who were fraudulently damaged. With 10. 4 

percent, the third group rnost often affected was the "social 

welfare organizations", such as health insurance cornpanies who 

were damaged by subscri bers cl airning bankruptcy, e. g., because 

the funds collected from employees were not forwarded to the 

insurance agency. The group least often victimized was the "employ

er" ( with 4 .1 percent), who mainly suffered damages from breach 

of trust. In general, it can be said that this distribution 

remained constant over the entire registration period (the data 

have been recorded since 1977). Existing variations accounted for 

onl y a ten th of one percen t or less. 

In the literature an economic criminality, it is often assumed that 

the number of individual cases, i.e., the number of offenses 

invol ved in a single procedure, is significantly higher than in the 

field of "normal" property offenses. Ta what extent can this 

hypothesis be confirmed from the data in the BWE? In 1974, an 

average of 17. 7 individual offenses were involved in one case. By 

1980, this a verage had increased to 45 individual offenses per 

investigative procedure. The fact that more than two offenses were 

involved in approximately 60 percent of all cases, and that more 

than fifty individual offenses were involved in approximately 5 

percent of all cases indicates the complexity of these procedures. 

Comparing these figures to those relevant for "normal" property of

fenses, one can support the hypothesis that economic crimes 

involve an extremely high number of individual offenses. Excluding 

the year 1976, the total number of processed and resol ved indi

vidual offenses increased from 51,150 in 1974 to 145,209 in 1980. 

Keeping in mind that beginning in 1981, the number of individual 

persons damaged was recorded instead of the number of victims in 

general and that the number of individual offenses also included 

the number of partially consummated acts, the following data were 

recorded in West Germany. The number of individual persons 

damaged in 1981 was 153,159. As "type of victim", the State was 

damaged the most frequently, with a qu\)ta of 39 .4 percent. The 

second most frequently affected group was "other businesses" with 
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Table 218: Type of Victim 

1 --___ Year 1977* 1 1978 1979 1 1980 
IT1_l)_e of victim ------ abs. 1 % 1 _abs. 1 % . ab_s. I _ % 1 abs. 1 % 
!individual victim: 1 1 
1- employer 1 210 1 4,2 196 4, l 176 4,2 1 171 1 3,9 
1- "other" business 11.250 125,2 11.217 125,3 11.134 127,l 11.073 124,4 

!individual person •·ll.176123,711.238125,71 958122,91 871 119,81 

lcollective victim: 1 1 1 1 1 1 1 1 

1981** 
abs. 1 % 

1 

159 1 3,8 I 
981 123,4 I 

688 11~ 1 

1- state 11.484 130,0 11.407 129,2 11.258 130,0 11.656 137,6 11.655 139,4 
1- social welfare agency 1 524 110,6 1 552 111,5 1 438 110,5 1 401 1 9,1 1 356 1 8,5 

1- other 1 308 1 6,2 1 204 1 4,2 1 ~24 _1_5,3J 230 1 ~,2_L 143_1 3,4 

!total number of victims 14.952 1 100 14.814 1 100 14.188 1 100 14.402 1 1oo__r_.2o_ci_1 100 

*) These data were first recorded in 1977. **) 1981 survey: 218 missin9 data 
Note: data only concern type of victim and not frequency of victimization. 



23. 4 percent, followed by "individual persons" with 16. 4 percent. 
In 1981, the number of individual offenses was 127,843, whereby
this number also included partially consummated offenses.

Another important aspect investigated was the proportion that 
various forms of business and branches of industry assumed in 
economic criminality. The individual firm ( including so-called 
silent partners) was involved in economic criminality in an 
a verage of 29. 7 percent of all cases. Observed annually, this 
percentage has dropped almost continually, from 35. 4 percent in 
1974 to a current 25.2 percent. In contrast, the percentage of 
economic offenses invol ving limited companies increased continually, 
from 18.5 percent in 1974 to 33.5 percent in 1981. The incorporated 
limited partnership also was involved increasingly in economic 
criminality, rising from 5.2 percent in 1974 to 8.7 percent in 1976. 
The above figures clearly show that economic crimes are being 
committed more frequently under the cloak of liability limiting 
legal business forms. Important to consider, however, is to what 
extent the percentage of these types of firms has increased in 
relation to other types of businesses during the period recorded. 
Any possible conclusions concerning this legal business form could 
be made only in context with the latter information. The only 
determination that can be made, therefore, is that the above-stated 
increase is a noticeable trend in the field of economic criminalit/ 

The percentage which various branches of industry had in the 
commission of economic crimes has remained almost constant every 
year since 1974. The construction industry has been the forerunner 
every year, accounting for approximately 25 percent of all crimes 
committed. Merchandising firms have been a close second with 23.1 
percent, followed by service firms with 16. 4 percent and manufac
turers with 12.2 percent. Insurance companies (with a mere 0.6 
percent), real estate agents, and securities dealers (especially 
dealers in foreign securities) only rarely were involved in economic 
criminality during those years investigated. Transportation and 
travel agencies as well as banking and loan institutions (e. g., 
approximately 3. 4 percent) occupied a mediocre position in their 
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quotas for commission of these crimes. With respect to the various 
legal business forms as mentioneq above, one would have to have 
more information on the size of the industries involved and on 
their development during the years studied, in order to draw any 
conclusions on the increase or decrease of the percentage of crimes 
committed. On the basis of the data provided by the "Nationwide 
Uniform Registration of Economic Crimes", however, one can main-
tain only that the proportion of industrial involvement in economic 
criminality has remained almost constant over the years studied. 

10.4 Concentration of Economic Criminality 

During the recorded time period, fraud occurred more frequently 
than any other offense. In fact, it was involved in almost 47 
percent of all cases reported. Since 1975, however, its incidence 
has dropped by about 4 percent. Tax evasion, involved in an 
average of 28 percent of all cases, also has played an important 
role. Next in frequency of occurrence were bankruptcy and related 
offenses, such as delinquency in tl-Je registration of insolvency 
according to the laws governing limited companies. Violation of 

these laws accounted for a yearly average of 18 percent of all 
economic crimes. These offenses, contrary to the abovementioned 
crimes, have continually increased, from 13.6 percent in 1975 to 
20.0 percent in 1980. Bankruptcy violations (§§ 239, 240 Ltd. Code, 
old ed., §§ 283, 283 a Penal Code) accounted for an annual 25.5 
percent of all offenses committed, although this percentage has 
decreased since 1975. In that year, 41. 9 percent ( whereas in 1980, 

only 16.5%), of all cases investigated involved bankruptcy. These 
data indicate a significan_t decline in these offenses. 

Breach of trust, insurance code violations, embezzlement, and 
falsification of legal documents (§ 267 Penal Code) did not occur 

as often as the other offenses mentioned above. With the exception 

of embezzlement which has shown a 3 percent decrease since 

1975, due perhaps to a statutory change in the Judicature Act 
all of these offenses remained · fairly constant in frequency of 
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occurence during the time period recorded, Annual variations 
remained within a percent range, thereby eliminating any 
possible conclusions concerning trends. 

The last group of offenses considered were violations of the unfair 
competition laws (UWG), which are of particular relevance to the 
economic sector. The proportion of these offenses was only 5. 7 
percent annually, and this percentage dropped from 7.4 percent in 
1975 to 4. 0 percent in 1980. This decline, although significant, 
also could have resulted from the fact that the victims of these 
offenses, particularly those affected by unfair competition violations 
such as industrial espionage, were less interested in criminal law 
resolution than in civil law damages for these acts. 

10. 5 Conclusions 

With the exception of a few, somewhat differently formulated, in-
vestigations in other countries8 , the "Nationwide Uniform Regi-
stration of Economic Crimes" is the only existing compilation of 
statistics on economic criminality. One problem with these data, 
however, is that they include only those cases actually in-:estigated 
by the public prosecutors' offices. Those offenses handled by the 
Office of Cartels, the Internal Revenue Service (tax collection 
agencies), and the Environmental Protection Agency remain unasses-
sed in their contribution to economic criminality. If these offenses 
were included, a significant increase in the total level of damages 
sustained would probably result. 

Another handicap lies in the fact that only those cases actually 
resolved were reported. Information as to the increase of complaints 
in economic criminality, therefore, cannot be made, since the 
number of unprocessed complaints is not known. A record of. com-
plaints actually made would also indicate whether the backlog at 
the prosecutors' offices were increasing or decreasing. 
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Table 219: Len~th of Investigative Procedure 

llength of Investiga- 1 1974 1 1975 1 1976 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 

ltive Procedure 

j3 months or less 

lmore than 3 months up 
lto including 6 months 
lmore than 6 months up 
lto includin~ l year 
jmore than l year up 
lto including 2 years 
jmore than 2 years up 
jto including 3 years 
jmore than 3 years 

lno information 
javailable 
!total number of in-
lvestigative proce-
ldures (N = 100%) 

"' ... 
"" 

1 abs. 

1 
806 

1 466 1 
1 522 . 1 
1 530 
1 

1 258 1 

1 
265 

1 41 1 
1 
12,888 
1 

% 1 abs. % 1 abs. 

27.9 722 23.4 jl,038 

16. l 477 1 15.4 I 508 

18. l 651 1 21. l I 615 

18.4 600 1 19.4 I 739 

8.9 308 1 10.0 I 359 

9.2 315 10.2 1 358 

1.4 16 1 0.5 I 30 

1 
100 3,089 100 13,647 

1 

% 1 abs. % 1 abs. % j abs. % j abs. % j abs. % 
1 

28.5 jl,068 28.6 j 967 27 .1 1 804 26.0 1 899 27.9 1 881 28.4 1 

1 13.9 I 518 1 13.9 I 519 1 14.6 I 486 15.7 ! 544 16.9 \ 444 14.3 

1 16.9 I 694 1 18.6 I 685 19.2 ·I 591 19. l i 604 18. 7 i 537 17.3 

1 20.3 I 675 1 18. l I 649 1 18.2 I 527 17.l / 567 17.6 / 500 . 16. l 

1 9.8 I 336 1 9.0 I 296 1 8.3 I 279 9.0 i 226 '7 .o. 1 279 9.0 

9.8 1 417 11.2 1 389 10.9 1 345 11.2 1 360 11.2 1 252 8.1 

1 0.8 I 19 1 0.5 I 57 1 1.6 1 55 1 1.8 1 26 0.8 i 209 6.7 

1 1 1 1 
100 13,727 100 13,562 100 13,087 100 13,226 100 13,102 100 

1 1 1 1 



NOTES OF THE 10 th CHAPTER 

1) Wax (1973), p. 37. 
2) Verhandlungen (1972), p. M 43f. 
3) Verhandlungen (1972), p. M 201. 
4) Berckhauer (1976), p. 1.f. 
5) Schöffengericht. 
6) Criminal division = Strafkammer; Economic criminal division = 

Wirtschaftsstrafkammer; Court of Lay Assessors = Schöffengericht. 
7) Cf. table 130 to 139, too. 
8) Cf. e.g. Lascoumes (1979). 
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ANHANG 

ERLEDIGUNGSUMFANG DER STAATSANWALTSCHAFTEN 
IN DEN JAHREN 1977 bis 1981 



STAATSANWALTSCHAFT ARNSBERG 

1 
1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------
I Zahl der Verfahren 1 5 1 7 1 6 1 10 1 21 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1------····· 
!Zahl der Beschuldigten 1 11 1 13 1 7 1 10 1 24 
,------ .------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------
IZahl der Einzelfälle 1 4 1 13 1 23 1 20 1 28 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------
I Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 18 1 278 1 243 1 448 1 311 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-------···· 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 280 1 100 1 - 1 - 1 15 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-------·-·· 
1 Zahl der Geschädigten 1 4 1 31 1 22 1 23 1 l 
1-------------------------1------· ----1-----------1-----------1-----------1-----------
I Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 

1 1 Angaben zur Gesamtdauer 1 4 1 4 1 5 1 l O 1 21 1

1 1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
1 dauer ( einschließ lieh 1 127 1 192 1 350 1 282 1 197 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
l-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1------·····1 

!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
ianwaltschaftliche Ermitt-1 105 1 202 1 128 1 210 1 172 1

, 

11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT AUGSBURG 

1 
I I 1977 1 1978 I 1979 I 1980 I 1981 , 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------··i 
!Zahl der Verfahren 1 51 1 27 1 14 1 13 1 241, 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 130 1 58 1 36 1 35 1 64 ',, 
l-------------------------1-----------1-----------l-----------l-----------1--------···I 
!Zahl der Einzelfälle 1 424 1 277 1 482 1 300 1 6871, 
l -------------------------1-----------1----------- l -----------1------- ----1--------···I 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 I' 
!Schaden; in Tausend DM) 1 32.517 1 50.416 1 9.728 1 10.057 1 10.316 I 
1-------------------------1------ ----- l----------- l-----------1-----------1---------··I' 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 55. 540 1 450 1 l . 590 I l . 160 1 540 I' 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------1, 
1 Zahl der Geschädigten I l. 891 1 358 1 491 1 299 1 3 1 
l-------------------------1-----------1-----------l-----------1-----------1--------···I, 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 48 1 27 1 12 1 13 1 23 1, 
l-------------------------1-----------1-----------l-----------1-----------1---------··I 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 11 

ldauer (einschließlich 1 735 1 872 1 681 1 662 1 564 I 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 I' 
l-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------··I 
!Durchschnittliche staats-1 1 · 1 1 1 [' 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 326 1 455 1 492 1 585 1 514 I, 
llungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

XLVIII 



STAATSANWALTSCHAFT AURICH 
�I, ---------,------r----,----,-----,------

1 
„1. i 1 1977 I 1978 1 1979 I 1980 1 1981 1 
1 
I 1-······--·---------------1-----------1-·---------1-----------1-----------1-----------1 

•• 

1

• !Zahl der Verfahren 1 17 1 2 1 8 1 - 1 2 1 
1

1 1-------------------------1-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
•• 

1
' IZahl der Beschuldigten 1 27 1 2 1 29 1 - 1 4 1 

1� 1---------------·---------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
.1 IZah1 der Einzelfälle 1 200 1 2 1 37 1 - 1 73 
� 1-------------------------1----------- -----------1-------.---1-----------1-----------
I I Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 

•1, !Schaden; in Tausend DM) 1 1.714 83 1 990 1 - 1 187 
I 1-·------····---------·---1----------- -----------1----------- -----------1-----------
I, 1 Ges'chätzter Schaden 1 1 1 
/ 1 (in Tausend DM) 1 80 - 1 340 - 1 -
·, 1-------------------------1----------- -----------1----------- -----------\-----------
1 !Zahl der Geschädigten 1 111 2 1 30 - 1 4 
·I• 1-------------------------1----------· -----------1----------- -----------1-----------
1, 1 Zahl der Verfahren mit 1 1 

· 
1 

·I I Angaben zur Gesamtdauer 1 15 2 1 8 ;,. 1 2 
, 1-------------------------1----------- -----------1----------- -----------1-----------
: !Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 
1, ldauer (einschließlich 1 561 262 1 513 - 1 179 
1 1 Vorbehörde) 1 1 1 
� 1-------------------······I--·-------- -------·-··l-----------1-----------1-·--··--·--I 
i I Durchschnittl 1 ehe staats-1 1 1 1 1 1 
i' lanwaltschaftliche Ermitt-1 354 1 254 1 375 1 - 1 178 1 
·, 11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

' STAATSANWALTSCHAFT BERLIN 

1 1 
, 1 1 1977 1 1978 I 1979 1 1980 1 1981 1 

1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
• IZah1 der Verfahren 1 236 : 174 1 162 1 349 1 231 1 

1-------------------------1----------· 1-----------i··-···-----1-----------1-----------1 
' \Zahl der Beschuldigten 1 389 1 297 1 304 1 605 1 402 1 

1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
' !Zahl der Einzelfälle 1 844 1 564 1 674 1 2.258 1 1.983 1 
, 1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 

1 Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
, !Schaden; in Tausend DM) 1 92.426 1 72.003 1 58.411 1 54.851 1 28.169 1 

1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
, 1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 

1 (in Tausend DM) 1 4.919 1 49.487 1 267.941 1 102.597 1 13.826 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1
IZahl der Geschädigten 1 11.741 1 949 1 506 1 1.637 1 44 1
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 169 1 126 1 132 1 276 1 226 1 
1-------- ----- ----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe Gesamt· 1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 274 1 264 1 328 1 323 1 366 1 
IVorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1----- -----1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 192 1 221 1 207 1 213 1 255 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

XLIX 



STAATSANIIALTSCHAFT BRDEN 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 ' 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 53 1 55 1 44 1 40 1 381 '
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 92 1 101 643 1 80 1 65 1 '
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 441 1 582 1.330 1 165 1 l.527 1 '
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1,
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 · 1 
!Schaden; in Tausend DM) 15.162 8.950 1 33.009 1 66.891 1 57.120 I • 
1------------------------- ----------- -----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 ,
1 (in Tausend DM) 5.777 10.450 1 45.105 1 811 1 206.955 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1'
!Zahl der Geschädigten 1 1.362 1 970 1 629 1 165 1 2.1381 
1-------------------------1------. ----1-----------1-----------1-----------1-----------1'
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 48 1 54 1 41 1 36 1 37 1 ' 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----·-----1

1 

!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschlie81ich 1 627 1 693 1 1.035 1 838 1 1.009 1 , 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
I Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 454 1 564 1 791 1 607 1 732 ' l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT BÜCKEBURG 

1 1 
1 I 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 1 , 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 15 1 14 1 10 1 11 1 4 1 '
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 16 1 18 1 12 1 12 1 6 1 '
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 59 1 36 1 15 1 13 1 22 1 '
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1.
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 '
!Schaden; in Tausend DM) 861 1 405 1 148 194 1 550 
1------------------------- -----------1-----------1----------- -----------1-----------
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 100 1 - 1 - 1 230 
1-------------------------1--------. --1----------- ----------- -----------1-----------1
!Zahl der Geschädigten 1 60 1 19 42 1 11 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-� -------- -----------1-----------1-----------1
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 15 1 12 1 6 1 9 1 4 1
1-------------------------1-----------l-----------l-----------l-----------l---------··I 
1 Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1
ldauer (einschließlich 1 308 1 217 1 80 1 126 1 313 1 
IVorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 254 1 169 1 69 1 76 1 313 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

L 



STAATSANIIALTSCHAFT HAGEN 

1 1 1911 1 1978 1 1919 1 1980 1981 l 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1----------- -----------1 
Zahl der Verfahren 1 41 17 8 7 36 1 
-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 Zahl der Beschuldigten 1 51 23 10 14 49 
-------------------------1----------- ---- ------1----------- ----------- -----------JZah1 der Einzelfälle 1 107 62 1 24 13 194 

1-------------------------1----------- -----------1----------- -----------1-----------
JSchaden (ohne geschätzten! 1 1 
JSchaden; in Tausend DM) 1 5.099 5.165 2.286 2.047 3.420 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------
!Geschätzter Schaden 
l(in Tausend DM) 115 106 60 1 200 1.943 
1------------------------- ----------- ----------- -----------1----------- -----------!Zahl der Geschädigten 79 43 26 7 1 58 1 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 Zahl der Verfahren mit 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 32 1 6 6 3 32 1 
------------------------- -----------1----------- ----------- ----------- -----------! !Durchschnittliche Gesamt-! 

Jdauer (einschließlich 1 228 372 394 818 511 
1 Vorbehörde) 1 1 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
Janwa1tschaft1iche Ermitt-1 174 1 314 1 268 1 405 287 1 
l lun sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT IWIIURG 

1 
1 1 1 1 1977 1978 1979 1980 1981 

1-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------
!Zahl der Verfahren 1 5S 52 61 31 1 31 
1-------------------------1---------·- ----------- ----------- -----------1-----------
!Zahl der Beschuldigten 145 165 1 186 76 1 83 1 
1------------------------- ----------- -----------1----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 585 1.313 1.798 194 1 1.078 1 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 69. 117 66.676 32.358 107 .328 28.157 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Geschätzter Schaden 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 760 26.731 1 20.116 2.441 26.180 
1-------------------------1----------- -----------1----------- ----------- -----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 1.236 2.033 6.286 101 247 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 
!Zahl der Verfahren mit 
!Angaben zur Gesamtdauer 49 42 57 29 10 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Durchschnittliche Gesamt-
ldauer (einschließlich 787 1 960 991 1.190 336 1 !Vorbehörde) 1 1 
1------------------------- ----------- -----------1----------- ----------- -----------!Durchschnittliche staats- 1 
lanwaltschaftliche Ermitt- 481 823 I 773 818 335 
llunosdauer oro Verfahren 1 

LI 



STAATSANWALTSCHAFT ROTTWEIL 

1 1 
1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 1 1981 1 
!------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren - 1 3 1 - 1 1 1 - 1 
!------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten - 1 5 1 - 1 2 1 - 1 
!------------------------- -----------1-----------1----------- -----------!-----------! 
1 Zah 1 der Ei nze 1 fälle - 1 253 . - 5 1 - 1 
!------------------------- -----------!----------- ----------- --------- -,-----------! 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) - 1 568 43 1 - 1 
!------------------------- -----------!----------- ----------- -----------!-----------! 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 
!(in Tausend DM) -1 -1 ·-1 
!------------------------- -----------!----------- ----------- -----------!-----------! 
1 Zah 1 der Geschädigten - 1 252 43 1 - 1 
!------------------------- ------·----!----------- ----------- -----------!-----------! 
1 Zah 1 der Verfahren mit 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 3 1 1 - 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------!-----------! 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 
1 dauer ( ei nsch 1 i eß 1 i eh 1 - 1 797 1 444 1 - 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe staats- 1 1 1 1 1 
!anwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 139 1 452 1 - 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT SAARBRÜCKEN 

1 1 
I I 1977 I 1978 I 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 79 1 52 56 1 10 1 23 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------!----------- -----------1 
1 Zah 1 der Be schul di gten 1 105 72 104 1 25 52 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------!----------- -----------! !Zahl der Einzelfälle 1 331 482 291 1 72 572 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------!----------- -----------! 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 5.069 4.928 4.245 1 2.250 3.409 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------! !Geschätzter Schaden 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 1.345 1.220 5.824 526 1.349 1 
1-------------------------1--------. -- ----------- ----------- ----------- -----------1 !Zahl der Geschädigten 1 218 191 296 66 307 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------! 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 50 1 37 41 l 0 23 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------!-----------! 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 384 1 317 1 619 501 1 660 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe staats-1 1 1 1 1 
!anwaltschaftliche Ermitt-1 239 1 238 1 433 488 1 651 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

LII 



STAATSAflWALTSCHAFT lilNCHEN II 

1 1 1977 1 1978 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------t -, ________ -----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 33 1 35 36 1 32 26 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------! 
!Zahl der Beschuldigten 1 77 1 68 124 1 59 48 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------
!Zahl der Einzelfälle 1 929 222 406 740 515 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------
!Schaden (ohne geschätzten! 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 15.020 40.389 48.412 32.980 26.587 1 
1-------------------------1- ·--------- ----------- ----------- ----------- -----------! 
1 Geschätzter Schaden 1 1 
!(in Tausend DM) 1 6.700 7.400 8.971 12.785 5.910 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------! 
!Zahl der Geschädigten 1 1.157 1 1.018 637 1.604 158 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----- ·----- ----------- -----------
!Zahl der Verfahren mit 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 28 20 24 1 26 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1----------- -----------
IDurchschnittliche Gesamt-! 1 
ldauer (einschließlich 1 585 1 706 1 585 665 2.765 
Vorbehörde l 1 1 1 1 
-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------! 
Durchschnittliche staats-1 1 1 
anwaltschaftliche Ermitt-1 458 1 539 580 615 2.765 1 

l lun sdauer ro Verfahren 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT MÜNSTER 

1 1 
1 1977 1 1978 1979 1 1980 1981 1 
1------------------------- -----------!----------- ----------- ----------- -----------! Zahl der Verfahren 22 13 14 14 11 

1 Zahl der Beschuldigten 79 22 1 21 18 24 
------------------------- ----------- -----------!----------- ----------- -----------IZahl der Einzelfälle 463 1.119 1 144 . 218 242 
1------------------------- ----------- -----------!----------- ----------- -----------1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 5.710 3.958 1 2.485 1 534 1.630 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- --------- ·-1 !Geschätzter Schaden 1 1 
l lin Tausend DM) 1 7 .035 1 1.180 335 1 3.850 360 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------!Zahl der Geschädigten 1 346 1.090 145 119 1 100 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------
IZahl der Verfahren mit 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 12 4 8 9 1 11 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------
1 Durchschnittliche Gesamt- 1 1 

o ldauer (einschließlich 671 1 1.371 1.133 519 1 517 1 
1 Vorbehörde l 1 . 1 1 
1------------------------- -----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe staats- 1 1 1 1 

il lanwaltschaftliche Ermitt- 644 1 885 1 1.065 1 665 1 513 1 
llun sdauer ro Verfahren 1 1 

LIII 



STAATSANWALTSCHAFT BIELEFELD 

1 1 
1 1 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 95 1 75 50 1 38 1 198 1 
-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------1 
Zahl der Beschuldigten 148 632 114 83 278 1 

------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 Zahl der Einzelfälle 446 1.113 364 426 1.602 1 

1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 !Schaden (ohne geschätzten 1 · 1 

!Schaden; in Tausend DM) 88.449 146.244 28.120 1 9.199 584.694 1 

1------------------------- -----------1----------- -----------1----------- -----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 

1 (in Tausend DM) 76.270 29.937 6.910 1 3.948 14.930 
------------------------- ----------- ----------- -----------1----------- -----------Zahl der Geschädigten 1.278 2.320 366 1 137 573 

Zahl der Verfahren mit 
Angaben zur Gesamtdauer 1 72 69 44 31 1 195 
-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------!------ ----
Durchschnittliche Gesamt- 1 1 
dauer (einschließlich 704 1 779 612 718 1 702 

1 Vorbehörde) 1 1 1 
!------------------------- -----------1-----------1----------- -----------1-----------
1 Durchschnittliche staats- 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 691 1 639 1 573 1 637 1 691 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT BOCHUM 

I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I. 
-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
Zahl der Verfahren 103 89 112 1 70 1 104 1 1 

------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
Zahl der Beschuldigten 185 146 174 1 91 1 147 1 1 

------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
Zahl der Einzelfälle 1.051 1.538 3.642 513 437 1 

Schaden (ohne geschätzten! 
!Schaden; in Tausend DM) 1 33.486 31.643 24.656 151.165 38.779 1 

1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- ----------· 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 , 
1 (in Tausend DM) 1 16.888 64.785 1 62.884 1 1.032 . 2.491 1 
1-------------------------1--------.-- -----------1-----------1----------- -----------1, 
!Zahl der Geschädigten 1 1.701 2.493 3.570 202 34 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1' 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 92 80 l 05 66 1 94 ' 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1----------· 
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 
ldauer (einschließlich 1 587 526 1 548 454 1 427 
!Vorbehörde) 1 1 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1-----------1----------· 1 

IDurchschnittliche staats-1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 524 452 1 312 1 375 1 340 l 1 

11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

LIV 



STAATSANIIAL TSCHAFT BONN 

1 1 
1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 1981 1 
1-------------------------1-----------1--------.---1-----------1----------- -----------! 
!Zahl der Verfahren 1 45 1 61 1 53 1 56 50 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------! 
!Zahl der Beschuldigten 1 157 1 180 1 97 1 238 96 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
!Zahl der Einzelfälle 1 1.209 1 1.765 1 700 1 1.388 1.574 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
' Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 
!Schaden; 1n Tausend DM) 1 32.555 1 9.702 1 12.472 1 13.396 17.080 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
!Geschätzter Schaden 1 1 1 
l(1n Tausend DM) 1 4.500 1 7.040 950 9.976 1 936 
1-------------------------1-----------1- .--------- ----------- ----------- -----------!Zahl der lieschäd1gten 1 1.131 1 373 460 648 2.102 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------Zahl der Verfahren mit 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 1 30 1 44 39 50 48 1 
-------------------------1-----------1----------- -----------!----------- -----------! Durchschn1 tt 11 ehe Gesamt-! 1 1 1 

ldauer (einsch11eB11ch 1 890 1 933 747 1 982 616 1 
1 Vorbehörde l 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
1 Durchschn1 tt 11che staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaft11che Ermitt-1 741 1 839 634 1 901 1 600 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT BRAUNSCHWEIG 

1 
I 1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 33 1 61 60 1 56 1 52 1 
1-------------------------1----------· 1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 57 131 127 1 103 1 98 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 192 595 578 1 1.041 1 1.203 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; 1n Tausend DM) 1 5.299 1. 38.398 36.881 1 9.310 1 43.478 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
1 (1n Tausend DM) 1 1. 730 1 3.025 2.090 1 3.384 1 48.433 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 509 1 1.102 635 718 1 437 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 27 1 45 1 36 41 1 47 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschn1 tt 11 ehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (e1nsch11eß11ch 1 625 1 618 1 629 1 575 1 610 1 
!Vorbehörde) 1 · · 1 1 · 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 390 1 487 1 529 1 451 1 577 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LV 



STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT 

1 
1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 

-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
Zahl der Verfahren 1 234 1 262 1 250 1 220 1 198 1 
-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------l------·-···I 
Zahl der Beschuldigten 1 360 1 396 1 401 1 311 1 325 1 

1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Einzelfälle I 1.307 I 788 I 2.751 I 91.093 1 2,250 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------·-1 
1 Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 22.300 1 38.414 31.649 72.610 1 57.2701 
1------------------------- -----------1----------- ----------- -----------1----------1 
Geschätzter Schaden 1 1 · 1 
(in Tausend DM) 1 2.664 1 5.173 22.215 11.245 1 13.1911 
-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
Zahl der Geschädigten 1 1 .• 435 1 29.886 2.163 90.221 1 1.0281 

1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 181 1 232 208 192 1 189 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 406 1 405 427 316 1 370 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 426 1 407 449 1 324 1 359 I 
11 un sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT DEOOLD 

1 
I I 1977 1 1978 1979 I 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1----------1 
IZahl der Verfahren 1 7 1 4 2 1 7 1 8 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 29 1 4 1 2 1 7 1 8 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 65 34 1 71 1 10 125 I 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 
ISchacjen; in Tausend DM) 1 615 140 1 330 1 288 2.279 I 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 

1 (in Tausend DM) 1 2.100 - 1 -1 
1~ -----------------------1--------·-- ----------- -----------!----------- ----------1 !Zahl der Geschädigten 1 60 34 71 1 7 66 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------!----------- -----------1 !Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 7 1 4 2 1 - 1 8 1 

1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 435 614 190 - 1 248 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----.------1----------- ----------- ----------· 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 428 1 608 1 166 98 243 
llun sdauer ro Verfahren 

LVI 



STAATSAIIIW-TSCHAFT DORTIIJND 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1980 1981 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------
!Zahl der Verfahren 1 34 1 45 1 21 39 23 
1-------------------------1----------- --------- -1----------- -----------1-----------
IZahl der Beschuldigten 1 117 106 1 84 245 99 
1-------------------------1----------- -----. -----!----------- ----------- -----------
!Zahl der Einzelfälle 1 8.468 18.627 1 6.408 7 .307 5.414 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Schaden (ohne geschätzten 1 
!Schaden; in Tausend DM) 20.829 1 13.268 9.357 6.442 12.136 1 
1------------------------- -------.---1----------- ----------- ----------- -----------!Geschätzter Schaden 1 
(in Tausend DM) 1 9.630 1 23.625 112.850 103.125 7 .510 
------· ------------------1-----------1----------- --------- -- -----------1-----------
Zahl der Geschädigten 1 7 .847 17 .048 6.043 2.509 1 10.291 
-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------Zahl der Verfahren mit 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 1 33 39 20 33 1 23 
-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------Durchschnittliche Gesamt- 1 
dauer (einschließlich 613 600 1 408 416 1 437 
Vorbehörde) 1 1 
------------------------- ----------- -----------1----------- -----------1-----------IDurchschnittliche staats- 1 1 1 

lanwaltschaftliche Ermitt- 484 408 1 359 1 457 1 415 
11 un sdauer ro Verfahren 1 

STAATSANVAL TSCHAFT DÜSSELDORF 

1 
1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 

-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
Zahl der Verfahren 1 184 1 213 1 1ß6 1 241 1 119 1 
-------------------------1----------· ----- .-----1-----------1-----------1-----------
Zahl der Beschuldigten 1 409 409 1 458 1 485 1 278 
-------------------------1----------- -----------1----------- -----------1-----------
Zahl der Einzelfälle 1 5.758 5.034 1 4.118 7.451 1 1.555 
-------------------------1----------- -----------1----------- -----------1-----------ISchaden (ohne geschätzten! 1 1 

!Schaden; in Tausend DM) 113.825 141.631 1 115.037 97.787 1 166.057 
1------------------------- --------.-- -----------1----------- -----------1----------· 
Geschätzter Schaden 
(in Tausend DM) 228.432 21.957 135.052 23.402 30.286 

Zahl der Geschädigten 6.289 4.497 4.450 8.136 388 
------------------------- -----------1-----------1----------- ----------- -----------Zahl der Verfahren mit 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 167 1 205 1 184 228 108 
1---------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Durchschnittliche Gesamt-
ldauer (einschließlich 684 752 635 · 618 589 
!Vorbehörde) 
1------------------------- ----------- ----------- __ _. ------- ----------- -----------1 !Durchschnittliche staats- 1 
lanwaltschaftliche Ermitt- 593 595 529 514 504 1 
l lunasdauer 0ro Verfahren 1 

LVII 



STMTSAllfALTSCHAFT IIUJSIUn 

1 1977 1978 1979 1980 1981 
-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Verfahren 52 46 53 50 30 
------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1
Zahl der Beschuldigten n n � � " 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl dttr Einzelfälle 339 626 900 1.079 529 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Schaden (ohne geschltzten 
schaden; in Tausend DM) 22.535 11.664 10.944 14.483 16.876 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Geschätzter Schaden 1 
(in Tausend DM) 1.383 3.860 3.550 510 1 ·90 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Geschldigten 121 577 712 661 52 
------------------------- -----.. ----- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Verfahren mit 
Angaben zur Gesamtdauer 25 31 35 31 27 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Durchschnittliche Gesamt-
dauer (einschlie811ch 646 518 554 539 558 
Vorbehörde) 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Durchschnittliche staats-
anwaltschaft11che Ermitt- 511 43D 387 318 409 
lunasdauer nro Verfahren 

STMTSMIUILTSCIWT EWIMGEII 

1 '

1977 1978 1979 1980 1981 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Verfahren 3 3 2 3 5 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Beschuldigten 3 5 3 4 9 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Einzelfälle 37 303 30 112 182 1 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 
Schaden (ohne geschltzten 
schaden; in Tausend DM) 552 454 1.036 560 2.290 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Geschltzter Schaden 
(in Tausend DM) 300 - - 500 200 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------·-

IZabl der Geschädigten 37 334 29 1 112 117 1 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Zahl der Verfahren ■it 
Angaben zur Gesantdauer 3 3 1 1 2 5 
------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Durchschnittliche Gesamt-
dauer (e1nsch11e811ch 1.175 899 1.144 1 679 . 956 
Vorbehörde) 1 
-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 

lanwaltschaft11che Eraitt-1 810 
1 

816 1 1.017 1 753 786 1 
llunasdauer Dro Verfahren 1 1 1 1 

LVIII 



STAATSANWALTSCHAFT ESSEN 

: 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 27 1 22 1 23 1 10 1 13 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 38 1 31 1 24 1 10 1 15 1 
1-------------------------1-----------1---- ------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 86 1 234 1 55 1 19 1 114 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 3.273 1 4.874 1 9.221 1 1.891 2.837 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
j(in Tausend DM) 1 305 1 - 1 100 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
IZahl der Geschädigten 1 72 1 87 1 30 1 11 1 -
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
I Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben ;zur Gesamtdauer 1 23 1 22 1 21 1 9 1 13 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 639 1 550 1 464 1 310 1 490 1 
IVorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ennitt-1 502 1 277 1 212 1 36 1 145 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT 

1 1 
I I 1977 I 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 262 1 230 1 182 1 159 1 156 1 
1-------------------------1---------·-1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 461 1 405 1 276 1 291 1 279 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle I 1.486 I 12.261 1 6.040 I 2.472 16.692 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 374.183 1 3.100.072 1 44.528 1 69.613 297 .653 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- ·-1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 4.127 1 45.401 1 34.076 1 2.614 1 5.309 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Geschädigten 1 3.084 1 3.154 1 5.050 1 3.032 1 1.668 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 142 1 163 1 129 1 110 1 154 1 
1--------· ----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 502 1 564 1 510 1 512 1 566 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 . 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ennitt-1 413 1 476 1 393 1 463 1 473 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LIX 



STAATSANWALTSCHAFT FREIBURG 

1 1 1 1 1 
1 1977 I 1978 1 1979 1 1980 1981 \ 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1----------- -----------\ 
Zahl der Verfahren 4 6 14 1 19 10 \ 
------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1----------1 Zahl der Beschuldigten 10 14 24 40 19 \ ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------\ 
Zahl der Einzelfälle 4 409 235 171 318 \ ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------\ 
Schaden (ohne geschätzten 1 · 
Schaden; in Tausend DM) 569 1.286 4.292 4.348 1 2.866 
------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------\-----------Geschätzter Schaden 
(in Tausend DM) 120 220 1. 100.020 322 790 

Zahl der Geschädigten 3 74 210 285 1131 
------.. ------------------ ------. ---- ----------- ----------- ----------- -----------1 
Zahl aer Verfahren mit 1 \ 
Angaben zur Gesamtdauer 3 4 · 11 18 1 10 \ 
------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------1-----. ·····I 
Durchschnittliche Gesamt- 1 1 
dauer (einschließlich 803 625 665 1 612 1 731 
Vorbehörde) 1 

------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- -----------
Durchschnittliche staats- 1 1 1 

anwaltschaftliche Ermitt- 621 1 726 1 533 1 600 7311 
l unasdauer pro Verfahren i 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT FULDA 

1977 1978 1979 1 1980 1 1981 
------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------1---------·· Zahl der Verfahren 2 6 

Zahl der Beschuldigten 2 23 \ ------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------···\ 
Zahl der Einzelfälle 134 - 1 - 1 397 I 

------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1--------···I 
Schaden (ohne geschätzten 1 1 

Schaden; in Tausend DM) 195 · - 1 2.346 I 

------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------1----------1 Geschätzter Schaden 1 1 

(in Tausend DM) - 1 . l . 300 1 

------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------\ . Zahl der Geschädigten 134 - 1 - 1 - 250 \ 
------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- ----------1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 

Angaben zur Gesamtdauer 2 - 1 - 1 • 1 

------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1---------··I 
Durchschnittliche Gesamt- 1 1 1 

dauer (einschließlich 1.028 - 1 - 1 • 1 
Vorbehörde) 1 1 1 1 

-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1---------··I 
Durchschnitt 11 ehe staats-1 1 1 1 

anwaltschaftliche Ermitt-1 1.005 - 1 - 1 • 1 

1 lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 

LX 



STAATSAINAL TSCHAFT GIESSEII 

1 1 1977 1 1978 1979 1980 1981 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------
!Zahl der Verfahren 1 11 29 20 42 97 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Zahl der Beschuldigten 1 15 35 38 58 122 
1-------------------------1----------- -----------1----------- ----------- -----------
IZahl der Einzelfälle 1 67 236 126 I 71 I 568 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------
ISchaden (ohne geschätzten! 
!Schaden; in Tausend DM) 1 632 2.544 4.698 403 11.343 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 Geschätzter Schaden 1 1 
1 ( in Tausend DM) 1 2.035 1 2.026 2.202 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------
IZahl der Geschädigten 1 154 1 272 1 83 87 86 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1---· -------
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 10 1 29 1 20 34 90 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 406 1 432 1 365 1 305 485 
1 Vorbehörde) 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------
!Durchschnittliche staats-1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 489 1 280 240 1 164 215 1 
llun sdauer ro Verfahren 1 

STAATSAHIIAL TSCHAFT GÖTTINGEN 

1 
I I 1977 1 1978 1 1979 I 1980 I 1981 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------
IZahl der Verfahren 1 12 1 16 1 23 2 29 
1-------------------------1---------.-1-----------1----------- ----------- -----------
IZahl der Beschuldigten 1 14 1 35 1 24 3 37 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------
IZahl der Einzelfälle 1 58 I 48 79 5 198 
1------ ~-----------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------!Schaden (ohne geschätzten! 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 17.896 1.044 753 365 771 
1-------------------------1----------- ·----------- ----------- ----------- ----------
1 Geschätzter Schaden 1 
1 (in Tausend DM) 1 503 13 - 1 - 3.629 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
IZahl der Geschädigten 1 58 174 1 22 1 2 15 1 
1-------------------------1----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 12 1 6 1 20 1 1 28 
1--------.----------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 483 292 1 471 1.210 234 
1 Vorbehörde) 1 1 
1-------------------------1----------- -----------1---· ------- ----------- -----------1 
1 Durchschnitt 1 iche staats-1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 361 215 1 · 179 1 83 210 1 
llun sdauer ro Verfahren 1 

LXI 



STAATSAIIWAI.. TSCHAFT HANAU 

1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 

1 

-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 1 
Zahl der Verfahren 1 4 1 5 19 1 19 1 8 1 

1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 1 
!Zahl der Beschuldigten 1 9 1 11 31 1 29 1 14 1 , 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 22 1 15 502 84 1 154 1 , 
1------------------------- -----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 , 
!Schaden; in Tausend DM) 108 1 11.040 1.288 5.282 1 1.100 1 
1------------------------- -----------1----------- ----------- -----------1-----------1 1 

1 Geschätzter Schaden 1 1 · 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 2.350 10 470 1 3'.025 1 ' 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 1 
Zahl der Geschädigten 1 12 1 1.054 147 63 1 129 1 
-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------11 
Zahl der Verfahren mit · 1 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 2 1 l 18 l O 1 8 1 , 
------------------------- -----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
Durchschnittliche Gesamt- 1 1 1 1 · 

ldauer (einschließlich 1 1.003 1 1.941 1 536 1 323 1 680 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 ' 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 ' 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 633 1 890 1 524 1 466 1 680 1 , 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT HANNOVER 

1 1 1 

1 1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1' 
!Zahl der Verfahren 1 119 1 119 1 105 1 156 1 145 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Beschuldigten 1 251 1 201 1 165 1 259 1 259 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 1.615 1 1.024 1 2.993 1 564 1 2.429 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 134.616 1 227.815 1 176.815 1 161.431 1 51.186 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 7.081 1 3.241 1 11.555 1 13.110 1 24.769 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 5.069 1 579 1 1.791 1 3.781 1 11.533 1 
1---· ---------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 76 1 110 1 83 1 142 1 134 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 715 1 601 1 596 581 1 445 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 405 1 376 1 412 1 215 1 279 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXII 



STAATSAIIIALTSCIIAFT HECHINGDI 

1 1 1977 1978 1979 1 1980 1 1981 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------
IZahl der Verfahren 1 10 11 9 3 9 
1------------------------- ----------- ---------- ----------- ----------- -----------IZahl der Beschuldigten 19 20 14 23 13 
1------------------------- ----------- ----.------- ----------- ----------- -----------IZahl der Einzelfälle 437 425 343 145 390 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ·----------!Schaden {ohne geschätzten 
!Schaden; in Tausend DM) 2.744 2.500 1.301 809 1.605 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Geschätzter Schaden 
l{inTausendDM) - - - _ _ 
1------------------------- -----------1--- ------- ----------- ----------- -----------1 
IZahl der Geschädigten 421 1 404 334 112 70 1 
1------------------------- -----------1----------- ----------- ----------- -----------1 
IZahl der Verfahren mit 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 10 1 9 9 3 9 
1------------------------- -----------1----------- ----------- ----------- -----------!Durchschnittliche Gesamt- 1 
dauer {einschließlich 651 1 392 450 836 470 
Vorbehörde) 1 1 
-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------
Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 

lanwaltschaftliche Ermitt-1 660 1 370 1 319 1 776 279 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

STAATSANVAL.TSCHAFT HEILBRONN 

1 
I I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 3 4 1 2 1 16 1 19 1 
1------------------------- ---------·- -----------1-----------1-----------1-----------1 
Zahl der Beschuldigten 4 5 3 27 1 35 1 
------------------------- ----------- ----------- ----------- -----------1-----------1 Zahl der Einzelfälle 17 14 11 143 1 289 1 
,------------------ -----------1----------- ----------- -----------1-----------1 Schaden {ohne geschätzten 1 1 1 
Schaden; in Tausend DM) 735 1 635 - 2.443 1 2.022 1 
1------------------------- ----------- ----------- - --------- ----------- ---------. 1 !Geschätzter Schaden 1 
1 {in Tausend DM) - 1.000 385 1 860 850 

· 1------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- -----------
IZahl der Geschädigten 109 30 1 24 1 141 112 
1------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- -----------IZahl der Verfahren mit 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 3 4 1 2 13 19 
1-------- ---------------- ----------- -----------1----------- ----------- -----------IDurchschnittliche Gesamt-
ldauer {einschließlich 654 848 289 720 731 
IVorbehörde) . 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------!Durchschnittliche staats-1 1 
lanwaltschaftJiche Ermitt-1 679 1 833 261 661 682 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 

LXIII 



STMTSAlftlALTSCHAFT HILDESHEIM 

1 
1 I 1977 I 1978 . 1979 I 1980 1 1981 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------
Zahl der Verfahren 1 17 1 13 34 1 34 48 
-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------
Zahl der Beschuldigten 1 20 1 15 1 41 1 36 67 
-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------

IZahl der Einzelfälle I 22 I 38 55 I 45 154 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 · 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 1.223 1.501 5.256 1 2.589 2.966 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1----------- -----------
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 - 1 18 1 . 47 995 
-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
Zahl der Geschädigten 17 13 1 34 1 34 291 
------------------------- -----~ ---- -----------1-----------1----------- -----------1 
Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 17 13 1 34 1 33 48 1 

1------------------------- ----------- -----------1-----------1-----------1-----· -----1 
Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 
dauer (einschließlich 1 723 552 496 1 577 1 353 I 
Vorbehörde) 1 1 1 1 
-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 

!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 76 1 89 90 1 52 1 741 
l lun sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 

STMTSMWALTSCHAFT HOF 

1 
I 1977 1978 1 1979 1980 1981 1 
1------------------------- ----------- -----------1----------- ----------- -----------1 1 Zahl der Verfahren 51 44 1 24 11 22 1 
------------------------- -----------1-----------1-----------1----------- ----------1 
Zahl der Beschuldigten 1 102 1 76 1 56 1 19 1 38 1 
-------------------------1----------- -----------1-----------1-----------1---------··I 
Zahl der Einzelfälle 1 670 2.093 468 1 175 1 1.7501 
-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1-----------1 
Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 
Schaden; in Tausend DM) 1 60.293 23.386 47 .430 8.914 1 1O.437 I 
-------------------------1----------- ----------- ----------- -----------1- ---------1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
(in Tausend DM) 1 2.746 1 - 1 2.590 1 1.200 1 . 9.2071 
-------------------------1------- ~--1-----------1-----------1-----------1----------1 
Zahl der Geschädigten 1 1.858 1.091 1 1.006 218 1 1.524 1 
·------------------------1----------- -----------1----------- -----------1-------1 
Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
Angaben zur Gesamtdauer 1 48 41 1 23 10 22 1 
-------------------------1----------- -----------1-----------1 ---------- ----------1 
Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 
dauer (einschließlich 1 693 625 686 1 705 1 877 1 
Vorbehörde l 1 1 1 

1--------------------~----1----------- ----------- ----------- -----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt~I 414 1 364 572 424 1 779 I 
llun sdauer ro Verfahren . 1 

LXIV 



iTAATSANIIALTSCHAFT KAISERSLAUTERN 

i 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-------~ --1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 142 220 174 1 130 59 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1----------- -----------! 
!Zahl der Beschuldigten 1 276 320 248 1 204 96 
1-------------------------1----------- --- · ·---- -----------1----------- -----------
1 Zahl der Einzelfälle 1 1.393 1.293 1 1.973 1 1.103 1.780 
1-------------------------1----------- -----------1----------- ----------- -----------
!Schaden (ohne geschätzten! 1 
!Schaden; in Tausend DM) 42.704 42.099 1 53.475 39.884 1 12.422 1 
1------------------------- ----------- -----------1----------- -----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 6.655 1 4.800 1 157 .017 1 20. 790 29.205 1 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1~ --------- -----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 2.003 1 1.842 1 1.865 1 958 20.991 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 136 1 220 1 174 1 130 1 56 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 874 1 584 1 264 1 467 1 597 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 659 1 390 1 192 1 378 1 542 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT KARLSRUHE 

1 
1 1 1977 1 l '.378 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 2~ 1 23 1 29 1 18 1 13 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 38 1 41 1 40 1 31 19 1 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
!Zahl der Einzelfälle 158 77 1 691 1 871 65 1 
1------ ·------------------ ----------- -----------1-----------1----------- -----------!Schaden (ohne geschätzten 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 3.468 · 3.748 1 4.628 1 1.677 1.113 
1------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- -----------
!Geschätzter Schaden 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1.050 614 1 - 1 1.000 53 1 
1------------------------- ----------- -----------1-----------1----------- -----------1 
!Zahl der Geschädigten 171 78 617 1 44 1 - 1 
1------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 16 15 23 1 16 1 12 1 
1------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt- 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 842 1 659 514 1 1.022 1 526 1 
!Vorbehörde) 1 1 · 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 400 1 388 1 441 1 700 1 441 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXV 



STAATSANWALTSCHAFT KASSEL 

1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1981 1, 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1----------- --------···I 
!Zahl der Verfahren 60 1 99 88 146 431' 
,------------------------- -----------1----------- ----------- ----------- ---------1 !Zahl der Beschuldigten 1 96 1 129 116 169 631' 
1------------------------- -----------1----------- ----------- ----------- ----------1 !Zahl der Einzelfälle 942 1 340 564 303 368 1' 
1------------------------- -----------1----------- -----------1----------- ------·····I 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 · 1 ' 
!Schaden; in Tausend DM) 8.300 1 25.112 11.788 14.385 1 2.3471, 
1------------------------- ----------- ----------- -----------1-----------1----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 I • 
!(in Tausend DM) 1.040 366 - 1 145 1 6261 
1------------------------- ----------- ----------- -----------1----------- 1------·····I' 
!Zahl der Geschädigten 1 1.019 1 258 392 449 1 1191 1------------------------- ----- .-----!----------- ----------- -----------1-----······I' 
IZahl der Verfahren mit 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 51 94 86 139 39 1' 
1------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----~-----1 Durchschnittliche Gesamt-1 1' 
dauer (einschließlich 1 594 543 1 745 1 522 444 1, 
Vorbehörde) 1 1 1 1 
-------------------------1----------- ----------- -----------!----------- --------···I• !Durchschnittliche staats-1 1 1 1 

lanwaltschaftliche Ermitt-1 417 1 393 231 1 222 215 I' 
l lun sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT KIEL 

1 
I I 1977 1978 1979 1980 1981 1, 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 1 Zah 1 der Verfahren 1 33 64 50 53 44 1 , 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 IZahl der Beschuldigten 1 47 1 120 72 77 1 67 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle I 359 1 1.180 527 262 1 272 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1---------··1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 2.184 5.873 5.757 1 2.715 3,546 1 
,------------------------- ----------- ----------- -----------,----------- -----------1 !Geschätzter Schaden · 1 1 1, 
1 (in Tausend DM) 1.001.158 1 3.518 813 1 2.315 . 2.540 1 

1~------------------------ -----------1----------- ----------- ----------- -----------1, 
1 Zah 1 der Geschädigten 1 297 799 180 214 30 1 
1-------------------------1----------- ----------- ----------- ----------- -----------1 !Zahl der Verfahren mit 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 33 56 47 37 1 43 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------!----------· 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 

1 dauer ( ei nsch 1 i eß 1 i eh 559 1 692 1 711 434 447 1 1 Vorbehörde) 1 1 
1------------------------- ----------- -----------1----------- ----------- -----------1 !Durchschnittliche staats- 1 1 1 

lanwaltschaftliche Ermitt- 469 408 1 382 296 1 228 1 · 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 

LXVI 



STAATSANWALTSCHAFT KLEVE 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 26 1 30 1 17 16 1 11 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
IZahl der Beschuldigten 1 37 1 37 1 22 25 21 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- -----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 438 1 . 209 1 296 1 668 120 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 6.055 1 6.151 1 8.566 1 5.325 2.626 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 730 1 607 1 306 1 l.635 1 -
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------
IZahl der Geschädigten 1 384 1 134 151 625 41 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- ----------- -----------
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 25 1 30 9 1 7 11 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1----------- -----------1 
1 Durchschnitt liehe Gesamt-1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 464 1 539 1 960 1 1.045 1 515 1 
1 Vorbehörde l 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Ourchschn1 ttl i ehe staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 410 1 487 1 720 560 1 396 1 
11 un sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT KOBLENZ 

1 
I I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 302 1 205 1 157 1 114 1 87 1 
1-------------------------1--------- .-l----------·l-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 459 1 300 1 218 1 177 1 171 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 1.274 1 897 1 1.244 I 568 3.901 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 99.222 1 25.173 1 38.578 20.403 26.895 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- ----------- ----------. 1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 58.104 1 21.153 1 14.324 4.053 2.847 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
IZahl der Geschädigten 1 2.152 1 976 1 1.192 1 461 3.013 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------1 
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 178 1 154 1 113 1 93 1 84 1 
1--------. ----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IDurchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 373 1 430 1 490 1 463 1 588 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-- ·--------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 256 1 199 1 257 1 270 1 385 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXVII 



STAATSANWALTSCHAFT KREFELD 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 , 
IZahl der Verfahren 1 4 1 2 3 1 3 1 4 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 1 !Zahl der Beschuldigten 1 4 1 2 3 4 1 11 1 
1-------------------------1-----------1----------- ----------- -----------1-----------1 !Zahl der Einzelfälle 30 1 3 12 16 1 11 1 
1------------------------- -----------1----------- -----------1-----------1-----------1 1 

1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 · 1 
!Schaden; in Tausend DM) 215 1 258 80 1 200 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 34 1 50 1 1.000 1 400 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------
IZahl der Geschädigten 1 19 1 3 6 1 8 1 
1-------------------------1------.----1----------- -----------1-----------1-----------
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 1 1 - · 1 1 3 1 4 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 53 1 962 1 237 1 404 1 ' 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1------------------ ·------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 1 

!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 326 1 713 1 410 1 239 1 404 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT LANDSHUT 

1 1 1 1 1977 I 1978 1979 I 1980 1 1981 1 ' 
1-------------------------1-----------1----------- -··---------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren 1 17 1 39 36 1 57 1 32 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 23 1 74 59 1 92 1 48 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 511 1 8.088 1 626 1 3.940 1 1.271 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 8.804 1 16.430 1 4.366 1 27.921 1 19.807 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 ( in Tausend DM) 1 200 1 335 1 500 1 740 1 3.400 1 
1- .-----------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Geschädigten 1 469 1 1. 331 1 451 1 1 • 985 1 326 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 15 1 39 1 35 1 55 1 32 1 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt- 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 499 1 527 529 1 623 1 552 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 

. 1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 282 1 210 1 226 1 232 1 477 1 
llungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXVIII 



STAATSANWALTSCHAFT LiteURG 

: 1 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 : 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 - 1 · 2 1 10 1 5 1 11 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 - 1 3 1 13 1 6 1 15 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 3 1 88 1 17 1 274 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 31 1.516 1 27 1 70 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzti:r Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 - 1 360 1 . - 1 3.174 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 - 1 4 1 49 1 14 1 280 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 2 1 7 1 4 1 3 1 
1---------------·---------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 380 1 302 1 321 1 200 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 273 1 235 1 362 1 200 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT LÜBECK 

1 
I 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 I 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren 1 63 1 32 1 33 1 31 1 28 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 122 1 69 1 74 1 41 1 46 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 1.102 1 707 1 271 1 359 1 580 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 10.035 1 201.388 1 21.848 1 4.873 1 18.382 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- ·-1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 1.964 1 80 1 138 1 150.465 1 2.760 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten I l .181 1 l .571 1 305 1 346 1 76 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 52 1 26 1 29 1 27 1 28 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 557 1 799 1 426 1 555 1 631 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 387 1 540 1 296 1 425 1 414 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXIX 



STAATSANWALTSCHAFT KÖLN 

1 
1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 1 1981 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------
IZahl der Verfahren 1 183 1 155 1 77 1 131 1 141 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------�
IZahl der Beschuldigten 1 250 1 255 1 978 1 235 1 216 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------�
IZahl der Einzelfälle 1 11.130 1 549 1 1.586 1 766 1 2.991 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1---- ------1---------
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 1.094.252 1 47.592 1 154.935 1 50.525 1 48.166 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------,
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 7.878 1 2.295 1 27.437 1 5.455 1 937.460: 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------
IZahl der Geschädigten 1 17.602 1 1.509 1 758 1 578 1 3.119 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------·-
IZahl der Verfahren mit 1 · 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 132 1 132 1 72 1 121 1 125 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------�
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 912 1 878 1 1.052 1 1.247 1 909 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------
I Durchschnitt liehe staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 430 1 417 1 606 1 608 1 464 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT KONSTANZ 

1 
1 I 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------
IZahl der Verfahren 1 9 1 10 1 6 1 3 1 13 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------
IZahl der Beschuldigten 1 21 1 13 1 13 1 6 1 49 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------
IZahl der Einzelfälle 1 165 1 50 1 52 1 36 1 997 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------·· 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 11.280 1 2.423 1 52.219 1 688 1 4.831 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------•·. 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 . 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 160 1 - 1 - 1 6.5001 
r ------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1 ----· -----·i
1 Zah 1 der Geschädigten 1 65 1 96 1 52 1 15 1 424: 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------�
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 i 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 8 1 9 1 6 1 3 1 12 i 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------� 
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 637 1 583 1 645 1 530 1 79t 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 ! 1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---------� 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 l 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 411 1 465 1 553 1 455 1 5901 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 _1 



STAATSANWALTSCHAFT LÜNEBURG 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
JZahl der Verfahren 1 55 1 98 1 48 46 1 36 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 69 1 101 1 60 120 1 54 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1----------. 1 
!Zahl der Einzelfälle 1 155 1 154 1 125 1 220 1 137 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
JSchaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
JSchaden; in Tausend DM) 320 1 1.781 1 1.026 1 1.315 1 8.925 1 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 638 1 779 1 4.146 1 2.204 1 4.760 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 124 1 101 1 96 1 204 1 52 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 45 1 91 1 36 17 1 36 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 
jdauer (einschließlich 1 214 1 482 1 455 407 1 256 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 87 1 35 1 90 1 181 1 203 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT MAINZ 

1 
1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 4 1 9 1 14 1 - 1 - 1 
1-------------------------1---------.-1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 6 1 13 1 24 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 75 1 103 1 397 1 - 1 - 1 
1-------------------------1---------·-1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
1 Schaden; in Tausend DM l 1 860 1 142 1 320 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 - 1 95 1 4.240 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 27 1 10 1 330 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 3 1 7 1 11 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 891 1 695 1 1.091 1 - 1 - 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-- --------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 819 1 698 1 1.045 1 - 1 - 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXI 



STAATSANWALTSCHAFT MANNHEIM 

1 1 1 1 1977 1. 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 82 1 71 1 63 1 57 1 74 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 156 1 143 1 112 1 116 1 122 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 2.771 1 4.075 1 1.006 1 1.008 1 2.439 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- -1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 68.058 1 64.433 1 133.545 1 66.972 1 32.768 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 2.213 1 206.946 1 41.080 1 2.400 1 35.646 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 3.102 1 2.966 1 1.174 1 477 1 52.212 1 
1-------------------------1------.----1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 73 1 59 1 57 1 49 1 72 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 1.002 1 882 1 855 1 849 1 656 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
1 anwa ltschaft 1 i ehe Ermitt-1 702 1 583 1 536 1 635 1 508 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT MARBURG 

1 1 
I I 1977 1 1978 I 1979 I 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren 1 3 1 2 1 2 1 2 1 8 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 5 1 5 1 4 1 3 1 15 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 196 1 303 1 331 1 372 1 21 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 261 1 801 1 - 1 380 1 271 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 2.549 1 - 1 310 1 - 1 899 1 
1- .-----------------------1---------. -1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Geschädigten 1 198 1 303 1 325 1 74 1 3 1 
1-------------------------1-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 3 1 2 1 1 1 2 1 8 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 805 1 1.259 1 1.038 1 823 1 721 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 422 1 847 1 373 1 519 1 505 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXII 



STAATSANWALTSCHAFT MEJIIINGElt 

i 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 - 1 . · 1 1 3 1 - 1 7 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 - 1 1 1 7 1 - 1 11 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 23 1 41 1 - 1 64 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 - 1 77 1 - 1 · - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
!(in Tausend DM) 1 - 1 117 1 400 1 - 1 340 1 
1-------------------------1-----------1-----------1------.----1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 - 1 23 1 8 1 - 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 1 1 3 1 - 1 6 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! l 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 588 1 523 1 - 1 205 1 
1 Vorbehörde) 1 l 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 1 588 1 345 1 1 119 1 
l l ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT MÖNCHEN6LADBACH 

1 1 
1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
!------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 10 1 20 1 11 1 15 1 6 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1
!Zahl der Beschuldigten 1 18 1 31 1 15 1 36 1 9 1
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1
!Zahl der Einzelfälle I 169 1 271 1 232 1 378 I 568 I 
!-------. -----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 4.157 1 2.176 1 l.883 1 2.721 1 2.953 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 60 1 144 1 5.910 1 450 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 

. !Zahl der Geschädigten 1 152 1 154 1 225 1 317 1 450 1 
1-------------------------1-----------l-----------l-----------l-----------l-----------l
!Zahl der Verfahren mit I l 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 8 1 10 1 4 1 l S 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt liehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 ldauer (einschließlich · 1 552 1 397 1 524 1 · 556 1 433 1 
!Vorbehörde) 1 . 1 1 . 1 1 1 1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 471 1 374 1 486 1 511 1 201 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXIII 



STAATSANWALTSCHAFT MOSBACH 

: 1 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 : 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 - 1 - 1 2 1 - 1 · 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Ei nze lfäll e 1 - 1 - 1 39 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 - 1 495 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 · - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 - 1 - 1 37 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----~ ----1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
1 dauer ( einschließ lieh 1 - 1 - 1 846 1 - 1 - 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
1 anwaltschaftl iche Ermitt-1 - 1 - 1 830 1 - 1 - 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT MÜNCHEN I 

1 1 
1 I 1977 I 1978 1 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 107 1 130 1 109 1 113 1 128 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Beschuldigten 1 205 1 256 1 236 1 225 1 221 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 2.323 1 2.015 1 3.781 1 803 1 10.096 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 94.684 1 96.408 1 188.088 1 49.469 1 106.893 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 8.911 1 96.473 1 13.343 1 8.332 1 22.166 1 
1-------------------------1--------. --1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 2.844 1 6.390 1 1.613 1 2.189 1 33.512 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 72 1 l 00 1 84 1 88 1 127 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
(Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 737 1 664 1 612 1 618 1 467 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
(anwaltschaftliche Ermitt-1 513 1 480 1 452 1 364 1 371 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXIV 



STAATSAHWAL TSCHAFT NÜRNBERG/FÜRTH 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 44 1 · 28 1 23 1 19 1 29 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
JZahl der Beschuldigten 1 97 1 87 1 71 1 31 1 51 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 804 1 788 1 690 1 386 I 2.004 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 21.291 1 20.212 1 31.635 1 3.780 1 36.987 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
!(in Tausend DM) 1 16,996 1 510 1 2.650 1 2.063 1 40.410 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 886 1 902 1 527 1 165 1 501 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit I l 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 40 1 27 1 18 1 17 1 29 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 690 1 965 1 1.001 1 710 1 569 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
1 anwa ltschaft 1 i ehe Ermi tt-1 646 1 854 1 858 1 558 1 552 1 
llungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT OFFENBURG 

1 
1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahlderVerfahren 1 11 21 21 21 11 
1-------------------------1---------·-1----------· 1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten I l 1 5 1 2 1 5 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle I 2 I 16 1 78 1 141 1 68 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 752 1 - 1 800 1 80 1 637 1 
1-------------------------1-------~---1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 - 1 500 1 900 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 1 1 5 1 49 1 10 1 70 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit I l 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 1 1 l 1 2 1 2 1 1 l 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 841 1 895 1 872 1 878 1 445 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------!-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 103 1 477 1 569 1 454 1 445 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXV 



STAATSAK'IIALTSCHAFT OLDENBURG 

1 1 
1 1 1977 I 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren 1 74 1 76 1 59 1 48 1 48 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 145 1 137 1 91 1 113 1 114 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 1.725 1 871 1 814 1 572 1 2.491 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 · 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 44.984 1 29.081 1 36.547 1 25.426 1 14.070 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 24.511 1 8.680 1 6.760 1 5.580 1 102.140 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 1.101 1 1.030 1 641 1 1.154 1 591 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 39 1 16 1 · 44 1 48 1 48 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 482 1 1.017 1 751 1 572 1 652 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
1 anwaltschaft 1 i ehe Ermi tt-1 389 1 446 1 587 1 503 1 487 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT OSKABRÜCK 

1 1 
I I 1977 I 1978 1 1979 I 1980 I 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 20 1 23 1 4 1 3 1 10 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 30 1 36 1 5 1 6 1 13 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 61 1 84 1 26 1 23 1 106 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 546 1 800 1 145 1 836 1 513 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 90 1 - 1 - 1 . - 1 
1-------------------------1--------.--1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 90 1 33 1 29 1 9 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 14 1 14 1 2 1 1 1 10 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 576 1 406 1 550 1 475 1 374 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt 1 i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 400 1 289 1 651 1 591 1 337 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXVI 



STAATSANWALTSCHAFT PADERBORN 

1 1 1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren 1 4 1 4 1 4 1 4 1 7 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 5 1 5 1 6 1 5 1 9 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 17 1 19 1 38 1 33 1 21 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 4.217 1 400 1 22 1 1.586 1 8 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
I Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 70 1 3.294 1 2.020 1 80 1 2.505 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
I Zah 1 der Geschädigten 1 9 1 116 1 37 1 14 1 12 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
I Zah 1 der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 4 1 2 1 4 1 3 1 6 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------
IDurchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 547 1 1.054 1 291 1 288 1 395 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 545 1 1.028 1 72 1 244 1 244 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT PFORZHEIM 

1 1 I 1977 I 1978 I 1979 1 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren 1 - 1 - 1 - 1 5 1 3 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Beschu 1 d i gten 1 - 1 - 1 - 1 24 1 4 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 - 1 - 1 184 1 20 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1---- ---. --1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 - 1 - 1 222 1 169 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 ( in Tausend DM) 1 - 1 - 1 - 1 880 1 50 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 - 1 - 1 - 1 254 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 - 1 - 1 4 1 3 1 
1--------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 --1 - 1 283 1 300 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 - 1 - 1 290 1 279 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXVII 



STAATSANWALTSCHAFT RAVENSBURG 

l 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 19s1 i 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 10 1 9 1 18 1 18 1 91 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 15 1 14 1 29 1 29 1 14 1 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 70 1 23 1 589 1 196 1 227 \ 
1------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 \ 
\Schaden; in Tausend DM) 6.683 1 10.732 1 4.371 1 3.575 1 1.256 \ 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 2.116 1 20 1 6.340 1 10.250 1 . - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 91 1 60 1 469 1 561 1 9 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 · 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 10 1 9 1 17 1 18 1 9 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
1 dauer (ein sch 1 i eß 1 i eh 1 425 1 670 ·1 631 1 960 1 921 1 
!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 423 1 541 1 624 1 660 1 847 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT REGENSBURG 

1 
1 1 1977 I 1978 I 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren 1 - 1 2 1 l 1 4 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 - 1 2 1 34 1 9 1 8 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 10 1 1 7 1 15 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
1 Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 3.030 1 - 1 898 1 539 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
!(in Tausend DM) - 1 - 1 700 1 - 1 375 1 
!------------------------- -----------1-----------1-----------1-----------1--- ·-------1 
IZah~ der Geschädigten - 1 5 1 3 1 4 1 - 1 
1------------------------- -----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 2 1 1 3 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 231 322 1 l.034 1 94 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1----------- -----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 212 1 126 1 124 1 85 1 
llungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXVIII 



STAATSANWALTSCHAFT SIEGEN 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1------- ,---1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren 1 - 16 13 1 7 1 7 1 
1-------------------------1----------- ----------- -----------1-----------1-----------1 
IZahl der Beschuldigten 1 - 40 16 1 12 1 12 1 
1-------------------------1----------- --- ------- -----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 170 1 91 1 153 1 61 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 11.031 1 3.204 1 l.280 1 2.240 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 3.470 1 2.900 1 700 1 240 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 - 1 218 1 63 1 154 1 22 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 16 1 7 1 7 1 7 1 
1-------------------------1-----------1-----------1---------- .1-----------1-----------1 
1 Durchschnittl i ehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschlie8lich 1 - 1 668 1 442 1 541 1 289 1 
IVorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 581 1 250 1 544 1 249 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT STADE 

1 1 
1 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren 1 - 1 9 1 22 1 33 1 29 1 
1-------------------------1---------· -1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Beschuldigten 1 - 1 14 1 34 1 53 1 51 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 10 1 241 1 135 1 l.062 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 371 1 5.149 1 4.421 1 8.374 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 - 1 - 1 260 1 2.523 1 50 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
IZahl der Geschädigten 1 - 1 10 1 68 1 87 1 13 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 5 1 17 1 30 1 27 1 
1--------· ----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-! 1 1- 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 131 1 442 1 415 1 353 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 . 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 - 1 210 1 160 1 238 1 241 1 
l l ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXIX 



STAATSANWALTSCHAFT STUTTGART 

i I 1977 I 1978 I 1979 1 1980 1 1981 \ 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 173 1 147 1 167 1 176 1 1711 
1-------- -----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 445 1 271 1 327 1 382 1 410 1 
1------.------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 3.789 1 4.159 1 6.871 1 11.992 1 48.520 j 

l-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- ·I 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 123.207 1 102.726 1 120.913 1 534.181 1 50.889 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 . 1 
1 (in Tausend DM) 1 78.956 1 7 .903 1 122.628 1 79.332 1 41.690 j 

1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 16.839 l 5.949 1 15.634 1 27.445 1 l.8211 
1-------------------------1-----~ ----1-----------1-----------1-----------1----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 169 1 145 1 167 1 175 1 171 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
1 dauer ( einschließ lieh 1 696 1 685 1 778 1 956 1 796 j 

!Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 599 1 566 1 667 1 846 1 734 I 
llungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT TÜBINGEN 

1 
I 1 1977 1 1978 I 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 5 1 10 1 3 1 8 1 8 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 11 1 17 1 3 1 11 1 11 1 
l-------------------------1-----------1-----------l-----------l-----------l----------·I 
!Zahl der Einzelfälle 1 268 1 221 1 285 1 439 1 189 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 590 1 1.105 1 1.189 1 454 1 l.O85 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 1.000 1 900 1 - 1 3.930 1 · l.480 1 
1--------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zahl der Geschädigten 1 458 1 195 1 285 1 313 1 196 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 4 1 7 1 2 1 7 1 8 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1----------- -----------! 
1 Durchschnitt liehe Gesamt-! 1 1 l 1 
ldauer (einschließlich 1 576 1 659 1 709 1 1.050 583 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------l-----------l-----------l-----------l-----------l 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 l 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 582 1 383 1 905 l 1.003 1 582 I 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXX 



STAATSANWALTSCHAFT ULM 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 6 1 8 1 15 1 6 1 14 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Beschu 1 d i gten 1 12 1 13 1 22 1 11 1 19 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 399 1 1.497 1 800 1 343 1 462 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend 0M) 1 8.400 1 1.375 1 5.863 1 5.553 1 10.039 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 200 1 50 1 6.000 1 - 1 530 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 624 1 1.494 1 724 321 1 234 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 6 1 8 1 15 6 1 14 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnitt] iche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 834 1 497 1 505 1 627 1 256 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 612 1 326 1 424 1 631 1 247 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT VERDEN 

1 1 
I 1 1977 1 1978 1 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 38 1 36 1 13 1 13 1 28 1 
1-------------------------1---------· -1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 57 1 54 1 17 1 25 1 39 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 348 1 195 1 51 1 30 1 150 1 
1------ ------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 3.220 1 2.347 1 1.346 1 1.059 1 1.905 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1--------- ·-1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
1 (in Tausend DM) 1 3.611 1 245 1 150 1 - 1 680 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Geschädigten 1 369 1 182 1 45 1 54 1 55 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 36 1 34 1 13 1 13 1 25 1 
1------- ·-----------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 494 1 308 1 389 1 464 1 138 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 . 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 283 1 226 1 186 1 714 1 125 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXXI 



STAATSANWALTSCHAFT WALDSHUT 

1 l 1977 l 1978 1 1979 1 1980 1 1981 \ 
l-------------------------1-----------1-----------l-----------1-----------l-----------1 
1 Zah 1 der Verfahren 1 - l - 1 - 1 - l 2 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
l Geschätzter Schaden I l 1 1 1 
1 (in Tausend DM) l - 1 - 1 - - l 500 1 
1-------------------------1-----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
)Zahl der Geschädigten 1 - 1 - 1 - - 1 2 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1---- ------1 
!Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 - 1 - 1 - 1 - 1 516 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 
1------------------------- -----------1-----------1----------- -----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats- 1 1 1 1 
1 anwaltschaftliche Ermitt- - 1 - 1 - 1 508 1 
11 un sdauer ro Verfahren 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT WIESBADEN 

1 1 
1 1 1977 1 1978 I 1979 I 1980 1 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 41 1 36 1 37 1 28 1 26 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 48 1 46 1 46 1 41 1 31 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Einzelfälle 1 142 1 143 1 97 1 145 1 337 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Schaden (ohne geschätzten! 1 1 1 1 1 
!Schaden; in Tausend DM) 1 1.061 1 2.528 1 1.619 1 4.887 1 2.064 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1--·--------1-----------1 
!Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
!(in Tausend DM) 1 1.115 1 100 1 900 1 1.000 1 401 
1-------------------------1-------.---1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Geschädigten 1 223 1 220 1 68 1 120 1 408 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
!Angaben zur Gesamtdauer 1 35 1 30 1 24 1 14 1 11 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschni ttl i ehe Gesamt-! 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 338 1 452 1 317 1 684 1 228 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
1 anwaltschaftl iche Ermitt-1 275 1 486 1 277 1 510 1 203 1 
11 ungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXXII 



STAATSAHWAL TSCHAFT WÜRZBURG 

1 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 : 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Verfahren 1 26 1 19 1 29 1 35 1 59 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Beschuldigten 1 52 1 32 1 48 1 76 1 84 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Einzelfälle 1 367 1 1.277 1 1.293 1 227 1 400 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
\Schaden; in Tausend DM) 1 29.660 1 1.421 1 4.084 1 32.905 1 4.779 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 · 1 
1 (in Tausend DM) 1 23.005 1 1.632 1 3.644 1 172.349 1 933 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Geschädigten 1 435 1 1.473 1 1.233 1 1.064 1 94 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 22 1 16 1 28 1 33 1 56 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Durchschnittliche Gesamt-! 1 1 1 1 1 
\dauer (einschließlich 1 776 1 475 1 382 1 871 1 381 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
\anwaltschaftliche Ermitt-1 514 1 209 1 143 1 379 1 238 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

STAATSANWALTSCHAFT WUPPERTAL 

1 1 
I I 1977 1 1978 1 1979 I 1980 I 1981 I 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren 1 240 1 116 1 82 1 108 1 105 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Beschuldigten 1 306 1 166 1 85 1 117 1 111 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
\Zahl der Einzelfälle 1 487 1 277 1 166 1 201 1 505 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Schaden ( ohne geschätzten 1 1 1 1 1 1 
\Schaden; in Tausend DM) 1 31.618 1 9.010 1 9.219 1 7.169 1 4.655 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Geschätzter Schaden 1 1 1 1 1 1 
l(in Tausend DM) 1 2.028 I 530 1 - 1 71 1 29 1 
1-------------------------1----------· 1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Zah 1 der Geschädigten 1 395 1 250 1 104 1 125 1 800 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Zahl der Verfahren mit 1 1 1 1 1 1 
1 Angaben zur Gesamtdauer 1 237 1 116 1 83 1 108 1 105 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
1 Durchschnittliche Gesamt-1 1 1 1 1 1 
ldauer (einschließlich 1 593 1 652 1 609 1 659 1 494 1 
1 Vorbehörde) 1 1 1 1 1 1 
1-------------------------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1 
!Durchschnittliche staats-1 1 1 1 1 1 
lanwaltschaftliche Ermitt-1 318 1 282 1 306 1 360 1 199 1 
l lungsdauer pro Verfahren 1 1 1 1 1 1 

LXXXIII 


	Unbenannt



